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VERSICHERUNGSVERTRAG

PROTECTION BUSINESS

Multirisk-Vertrag mit einjéihriger Dauer zum Schutz
von Personen und Betriebsvermdgen.

DIESE INFORMATIONSUNTERLAGEN ENTHALTEN:

FUR DEN BEREICH FAMILIE UND ANGEHORIGE
*  DIE PRODUKTINFO LEBEN
o DASINFOBLATT - DOKUMENT ZUR VORVERTRAGLICHEN INFORMATION
*  DIE ZUSATZLICHE PRODUKTINFO MULTIRISK
FUR DEN BEREICH VORSORGE UND GESUNDHEIT
*  DASINFOBLATT - DOKUMENT ZUR VORVERTRAGLICHEN INFORMATION - VORSORGE
o DIE ZUSATZLICHE PRODUKTINFO MULTIRISK - VORSORGE
*  DASINFOBLATT - DOKUMENT ZUR VORVERTRAGLICHEN INFORMATION - GESUNDHEIT
o DIE ZUSATZLICHE PRODUKTINFO MULTIRISK - GESUNDHEIT
FUR DEN BEREICH VERMOGEN
*  DASINFOBLATT - DOKUMENT ZUR VORVERTRAGLICHEN INFORMATION - VERMOGEN
o DIE ZUSATZLICHE PRODUKTINFO MULTIRISK - VERMOGEN
*  DASINFOBLATT - DOKUMENT ZUR VORVERTRAGLICHEN INFORMATION - CYBER
*  DIE ZUSATZLICHE PRODUKTINFO MULTIRISK - CYBER

DIE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN MIT GLOSSAR
DAS FAKSIMILE DES VERSICHERUNGSANTRAGS SAMT GESUNDHEITSFRAGEBOGEN

SIE SIND DEM VERSICHERUNGSNEHMER VOR DER UNTERZEICHNUNG DES VERSICHERUNGSANTRAGS
AUSZUHANDIGEN.
ERSTELLUNGSDATUM DIESER INFORMATIONSUNTERLAGEN 06/2025

,BITTE LESEN SIE VOR UNTERZEICHNUNG DIE VORVERTRAGLICHEN DOKUMENTE SORGFALTIG DURCH."

Dieses Dokument wurde unter Beachtung der Leitlinien ,,Einfache und Klare Vertrédge“ verfasst.
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INSURANCE INSURANCE



Lebensversicherung

N

Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen und Betriebsvermogen

Dokument zur Vorvertraglichen Information fiir Lebensversicherungsprodukte,

die keine Investmentversicherungen sind
(Produktinfo Leben)

Net Insurance Life S.p.A.

Ausg. 06/2025

PROTECTION BUSINESS

Die vorliegende Produktinfo Leben ist die neueste verfiighbare Ausgabe

Die vollsténdigen vorvertraglichen Informationen und Vertragsinformationen zu dem Produkt werden in anderen

Dokumenten erteilt.

Art der Versicherung

Versicherungsvertrag Leben, reine Risikoversicherung, temporare Todesfallversicherung mit konstantem Kapital und
Jahrespramie in Funktion des bei der Erneuerung erreichten Alters.

Diese Deckung und die Deckungen der Schadensabschnitte bilden das Kombiprodukt Protection Business, das fiir den
Schutz von Gutern, Personen und Vermdgen fiir die Unternehmenstétigkeit ausgelegt ist.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen
des Bereichs FAMILIE UND ANGEHORIGE entscheiden kénnen.

? Was ist versichert? / Welche Leistungen
sind vorgesehen?

m Was ist NICHT versichert?

Tod: Im Falle des Ablebens des Versicherten wahrend
der Laufzeit der Versicherung erkennt NET INSURANCE
LIFE S.p.A. die Auszahlung (in einer einzigen Zahlung)
der Versicherten Leistung an den Beglinstigten zu. Das
Sterberisiko wird unabhangig von der Todesursache -
ohne rdumliche Begrenzung und ohne Berlicksichtigung
von Berufswechseln des Versicherten gedeckt.
Vorgenannte Deckung der Lebensversicherungssparte
wird gemeinsam mit denen der Schadenssparte
geleistet, die von der Gesellschaft NET INSURANCE
S.p.A. im Rahmen der Kombipolice Protection geboten
werden.

Die Versicherte Leistung darf € 300.000,00 nicht
Gbersteigen. Falls der Versicherte bei Beginn der
Versicherungsdeckung alter als 60 Jahre ist, darf die
Versicherte Leistung € 200.000 nicht Uibersteigen.

Nicht versicherungsfihig sind:

x Versicherte, deren Alter zum Zeitpunkt des Beitritts
nicht zwischen 18 und 70 Jahren liegt

x Versicherte, die beim Vertragsabschluss die Fragen
im Gesundheitsfragebogen nicht beantwortet
haben

x Personen, die den Gesundheitsfragebogen
unterzeichnet, aber auch nur eine Frage positiv
beantwortet haben

Dariiber hinaus:

% ist der Verbleib unter dem Versicherungsschutz auf
die Vollendung des 75. Lebensjahrs begrenzt. Die
Parteien  kdonnen  bei jedem  jahrlichen
Versicherungsablauf nach Vollendung des 75.
Lebensjahrs des Versicherten mit einer Frist von
mindestens 30 Tagen von der Versicherung
zurlicktreten, wovon die Giltigkeit des Vertrags fiir
den restlichen Teil unberihrt bleibt.

E Gibt es Deckungsgrenzen?

Das  Todesfallrisiko  wird  ohne

Einschrankungen und bei jeder  beliebigen

Todesursache  gedeckt, mit Ausnahme  der

nachstehenden vorgesehenen Ausschlisse:

I Vorsatz des Versicherungsnehmers, Versicherten
oder Beglnstigten, absichtliche Handlungen des
Versicherten (insbesondere die Folgen eines
Selbstmordversuchs) und aktive Beteiligung des
Versicherten an Vorsatzdelikten. Ebenso
ausgeschlossen sind vom Versicherten begangene
Handlungen, wenn dieser sich in einem Zustand der
Haftungsfahigkeit befand;

I aktive Teilnahme des Versicherten an erklarten oder
unerklarten Kriegshandlungen, Biirgerkrieg,
terroristischen Anschlagen, Revolutionen,

gebietliche

Dok. NL/NET/0108_PRODUKTINFO LEBEN

lvon3




Volksunruhen oder jeder Art von militdrischen
Handlungen; die Deckung ist ferner auch dann
ausgeschlossen, wenn der Versicherte nicht aktiv an
erklarten oder unerklarten Kriegshandlungen oder
Biirgerkrieg teilgenommen hat, wenn das Ableben
erst 14 Tage nach Beginn der Feindseligkeiten eintritt
und der Versicherte sich bereits im Gebiet der
Ereignisse befand; das Vorliegen einer Kriegs- oder
dhnlichen Situation in einem Land zum Zeitpunkt der
Ankunft des Versicherten fuhrt ebenfalls zum
Ausschluss der Versicherungsdeckung;

Ereignisse, die verursacht werden durch Kernwaffen,
Umwandlung des Atomkerns und Strahlung, die von
der kiinstlichen Beschleunigung von
Elementarteilchen verursacht wird, oder durch die
Exposition gegenliber ionisierender Strahlung;

das Fuhren von motorisierten Land- oder
Wasserfahrzeugen, flir welche der Versicherte gemaR
geltenden Bestimmungen keine Fahrerlaubnis hat; die
Deckung greift hingegen, wenn die Fahrerlaubnis
vorliegt, aber seit hochstens 6 Monaten abgelaufen
ist;

Die Deckung gilt nicht, wenn der Tod des Versicherten
innerhalb der 6 Monate direkt nach Abschluss des
Versicherungsvertrags eintritt.

Wo gilt der Versicherungsschutz?

v" Der Versicherungsschutz gilt weltweit.

Welche Verpflichtungen habe ich?

e Bei Vertragsbeginn:

— Der Versicherungsnehmer und der Versicherte sind verpflichtet, wahrheitsgemafRe und genaue Erklarungen
abzugeben und dabei nichts zu verschweigen:

— der Versicherungsnehmer und der Versicherte sind verpflichtet, den Versicherungsantrag vollstdndig in allen
Teilen auszufiillen und zu unterzeichnen;

— der Versicherte hat den Gesundheitsfragebogen auszufillen und sich, wo verlangt, einer arztlichen
Untersuchung zu unterziehen oder den arztlichen Untersuchungsbericht vorzulegen und auf Anfrage weitere
Dokumentation einzureichen.

e Bei Einreichung einer Schadensmeldung:

— Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, eventuelle Schadensfille so zeitnah wie moglich nach ihrem

Auftreten zu melden und der Meldung alle von der Gesellschaft angeforderten Unterlagen beizufiigen.

Wann und wie hat die Zahlung zu erfolgen?

Der Versicherungsnehmer kann die Pramien per Lastschrift, SDD oder Uberweisung entrichten. Der Vertrag sieht die
Zahlung einer Jahrespramie vor, die nach Wahl des Versicherungsnehmers ohne zusatzliche Gebiihren in halbjahrliche
Raten oder Monatsraten unterteilt werden kann, vorausgesetzt dass die Pramie der Kombipolice Protection € 120,00
oder mehr betragt. Die Vereinbarung der Unterteilung der Pramie befreit jedoch den Versicherungsnehmer nicht von
der Pflicht, die gesamte Jahrespramie zu entrichten, welche mit jeglicher Wirkung als einzige und unteilbare Pramie
gilt, und zwar auch im Falle eines Erl6schens des Risikos wahrend der Laufzeit der Versicherung. Bei jeder jahrlichen
Vertragsverlangerung wird die Anpassung der Pramie vorgenommen, indem auf jeden Versicherten die neue seiner
Altersgruppe laut nachstehender Tabelle entsprechende Pramie angewandt wird, die pro 1.000,00 € Deckungssumme
angerechnet wird.

ﬁ.‘:ﬂ Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Die Versicherung hat eine Laufzeit von einem Jahr und wird stillschweigend verlangert. Der Vertrag gilt in dem
Augenblick als abgeschlossen, in dem die Versicherungsgesellschaft den Versicherungsantrag des
Versicherungsnehmers akzeptiert. Als Datum des Inkrafttretens der Versicherung gilt 24 Uhr des in der Police
angegebenen Datums, wenn die Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet worden ist; andernfalls tritt sie um 24 Uhr des
Zahlungstages in Kraft und erlischt um 24 Uhr des letzten Tags der im Vertrag selbst festgelegten Laufzeit.
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E Wie kann ich den Antrag widerrufen, vom Vertrag zuriicktreten oder den Vertrag kiindigen?

Der Widerruf oder Riicktritt kann nach Wahl des Versicherungsnehmers per Einschreiben oder zertifizierter E-Mail
ausgelibt werden. Die Auslbung des Widerrufs- oder Ricktrittsrechts befreit die Versicherungsgesellschaft von
jeglicher Verpflichtung im Schadensfall ab dem Moment des Empfangs der vom Versicherten Ubermittelten
Mitteilung. Die Versicherungsgesellschaft erstattet dem Versicherungsnehmer die ggf. abgebuchte Pramie zuriick, die
bezahlt aber nicht genutzt wurde. Um die automatische Verlangerung der Versicherung zu verhindern, kann der
Versicherungsnehmer mindestens 30 Tage vor Jahresfalligkeit der Versicherungsgesellschaft ein Kiindigungsschreiben
per Einschreiben zusenden. Der Versicherungsantrag kann bis zum Datum des Inkrafttretens widerrufen werden.
Der Versicherungsnehmer hat das Recht, innerhalb von 60 Tagen ab Datum des Inkrafttretens vom Vertrag
zuriickzutreten.

.,_,ﬁ Sind Riickkaufe oder Kiirzungen vorgesehen? [ JA [X] NEIN

Dieser Vertrag sieht weder einen Riickkauf noch eine Kiirzung vor.
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Schadensversicherung

Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen und Betriebsvermogen

Vorvertragliche Produktinformation fiir Schadensversicherungen

Net Insurance S.p.A. Produkt: PROTECTION BUSINESS

Die vollsténdigen vorvertraglichen Informationen und Vertragsinformationen zu dem Produkt werden in anderen
Dokumenten erteilt.

Art der Versicherung

Die mehrere Deckungen enthaltende Schadensversicherung stellt gemeinsam mit der temporéren
Todesfallversicherung, die der Unternehmenstatigkeit gewidmete Kombipolice Protection Business dar, die
umfassenden Schutz fiir GUter, Personen und Vermdogen bietet.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen
des Bereichs FAMILIE UND ANGEHORIGE entscheiden kdnnen.

Was ist versichert? E Was ist nicht versichert?

v Entschadigung fiir Schwere Erkrankungen
Die  Versicherung gilt bei  Schweren
Erkrankungen, vorausgesetzt dass diese zu
denen gehoren, die unter der ,Definition
Schwerer  Erkrankungen“ aufgefiihrt und
definiert werden, und dass sie erst nach Datum
des Inkrafttretens der Versicherung und
wahrend deren Giltigkeit beim Versicherten
diagnostiziert werden.

Der entschadigungsfahige
entspricht Euro 30.000.

v Beistand fiir Personen
Die Versicherung gilt im Falle von Unfall oder
Krankheit, und die Versicherungsgesellschaft
stellt den versicherten Personen ausschlief3lich
Uber die Vermittlung durch die
Organisationsstruktur einen Beistandsservice
zur Verfligung.

v Reisebeistand Travel

Die Versicherung gilt im Falle von Unfall oder
Krankheit, und die Versicherungsgesellschaft
stellt den versicherten Personen ausschlief8lich
Uber die Vermittlung durch die
Organisationsstruktur einen Beistandsservice
zur Verfiigung, falls diese sich infolge eines
Schadensfalls in Schwierigkeiten befinden, der
im Verlauf einer Geschaftsreise, die zur
Wahrnehmung von Aufgaben in Verbindung
mit der Aktivitdit des Versicherten getatigt
wurde, eingetreten ist.

v Reisebeistand Travel Gold

Die Versicherungsgesellschaft stellt den
versicherten Personen ausschlieRlich Giber die
Vermittlung durch die Organisationsstruktur
eine Reihe von Leistungen fir Ereignisse bereit,
die im Verlauf einer Geschéftsreise, die zur
Wahrnehmung von Aufgaben in Verbindung
mit der Aktivitdit des Versicherten getatigt
wird, eintreten kénnen.

Hochstbetrag
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Fiir die Deckung Entschadigung fiir Schwere
Erkrankungen:
% Versicherte, deren Alter zum Zeitpunkt
des Beitritts nicht zwischen 18 und 64
Jahren liegt.
% Versicherte, die beim Vertragsabschluss
die Fragen im Gesundheitsfragebogen
nicht beantwortet oder eine davon
bejaht haben oder die unter die
Definition wvon ,Nicht versicherbare
Personen“ fallen.
Ferner: Bei Falligkeit der Versicherung darf
das Alter des Versicherten nicht Uber 65
Jahren liegen. Die Parteien kénnen bei jedem
jahrlichen Versicherungsablauf nach
Vollendung des 65. Lebensjahrs von der
Versicherung zurlicktreten.
Fiir die Deckung Beistand fiir Personen:
Die Leistungen kénnen pro Typ hochstens dreimal
im Laufe eines Versicherungsjahrs erbracht werden.
Innerhalb  der Grenzen der vorgesehenen
Hochstbetrage werden die aufgefiihrten Leistungen
unter Ausschluss der Kosten, die der Versicherte
ohnehin héatte tragen missen, erbracht.

Fiir die Deckungen Reisebeistand Travel und
Reisebeistand Travel Gold sind Schadensfalle in
Verbindung mit Krankheiten oder Unféllen, die
bereits bei der Abreise vorhanden waren,
ausgeschlossen. Ferner ist die Haftung im Falle von
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Versicherten
ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind
Ereignisse, die im  Zusammenhang  mit
Revolutionen, Unruhen oder Volksaufstanden,
Plinderungen und Vandalismus stehen, und es
erfolgen keine Leistungen in Landern, die sich in
Kriegs- oder Aufruhrzustand befinden. Ferner sind
fiir die Travel-Deckungen spezifische Ausschliisse
fiir die folgenden Einzelleistungen vorgesehen:
Krankenriicktransport und Verlegung in
geeignetes Fachkrankenhaus: Beschwerden oder
Verletzungen, die vor Ort behandelt werden
konnen bzw. der Fortsetzung der Reise nicht
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entgegenstehen, Infektionskrankheiten, falls der
Transport gegen diesbeziigliche
Gesundheitsvorschriften verstoRen wiirde, Kosten
flr Beerdigung, Suche oder Bergung des Leichnams,
die keine reinen Transportkosten sind. Ebenso
ausgeschlossen sind Falle der Selbstentlassung aus
dem Krankenhaus gegen arztlichen Rat, mangelnde
Meldung von  Krankenhausaufenthalt oder
Behandlung in Notaufnahme bei der
Organisationsstruktur, Verletzungen, die in der
Umgebung des Wohnorts behandelt werden
kénnen, Reha-Behandlungen sowie Kosten
aufgrund von angeborenen korperlichen
Defekten/Fehlbildungen, flr &sthetische Zwecke,
Pflegeleistungen, Physiotherapie, Thermal- und
Abmagerungskuren sowie Zahnbehandlungen
(auBer wenn unfallbedingt). Beziglich der
Riickreise mit versichertem Reisebegleiter sind die
Ausgaben fiir den Aufenthalt des mitreisenden
Begleiters ausgeschlossen. Fiir die Anreise eines
Angehorigen sind andere Hotelkosten als
Ubernachtung und Friihstiick ausgeschlossen.
Ferner sind fiir die Deckung Travel Gold spezifische
Ausschliisse fiir die folgenden Einzelleistungen
vorgesehen: Pannenhilfe fur das Fahrzeug zur
Erreichung des Ausgangsorts der Reise in Italien,
Vorzeitige Heimkehr, Vorschuss von Kosten fiir
Noteinkaufe, Nachsenden von Ersatzgepack. Ferner
sind fiir die Deckung Travel Gold spezifische
Ausschliisse fiir die folgenden Einzelleistungen
vorgesehen: bei der Pannenhilfe fiir das Fahrzeug
zur Erreichung des Ausgangsorts der Reise in
Italien sind die Kosten fiir Ersatzteile und andere
Reparaturen, die Ausgaben fiir auRergewdhnliche
Bergungsgerate und die Abschleppkosten, falls das
Fahrzeug bei Fahrten aullerhalb des o6ffentlichen
StraRennetzes oder gleichgestellter Flachen (z.B.
bei Gelandefahrten) einen Unfall oder eine Panne
erfahren hat, ausgeschlossen. Fiir die Vorzeitige
Heimkehr sind Falle ausgeschlossen, in denen der
Versicherte keine angemessenen Informationen zu
den Griinden der Anfrage angibt. Fir den Vorschuss
von Kosten fiir Noteinkdufe sind
Geldliberweisungen ins Ausland ausgeschlossen,
wenn diese eine Verletzung von einschlagigen
Bestimmungen in Italien oder im Aufenthaltsland
mit sich bringen wiirden, sowie Félle, in denen der
Versicherte nicht in der Lage ist, angemessene
Erstattungsgarantien in Italien zu bieten. Schlieflich
gilt fir das Nachsenden von Ersatzgepack die
Leistung nicht, wenn das Riickreisedatum des
Versicherten vor Ablauf der fiir die Nachsendung
erforderlichen Tage liegt.

E‘( Gibt es Deckungsgrenzen?

Es sind keine Selbstbehalte und
Selbstbeteiligungen vorgesehen.

Sollte ein Ereignis mehrere Personen betreffen,
die mit dieser Police oder mit anderen, bei
diesem Versicherer abgeschlossenen Policen
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versichert sind, kann der Gesamtbetrag -
Katastrophengrenze - zu Lasten des Versicherers
insgesamt fir die Deckungen Reisebeistand
Travel und Reisebeistand Travel Gold die
Obergrenze von € 5.000.000,00 pro Ereignis
nicht Gberschreiten. Sollten die den Deckungen
entsprechenden Kosten die oben genannten
Betrage (iberschreiten, werden die jedem am
Schadensfall beteiligten Versicherten
zustehenden Entschadigungen proportional
reduziert und den jeweils vorgesehenen
Hochstbetragen zugeteilt, sodass am Ende die
Summe samtlicher
Entschadigungen/Erstattungen/iibernommenen
Kosten die genannte Katastrophengrenze nicht
Uiberschreitet.

Wo gilt der Versicherungsschutz?

a.
b ]

Die Deckung Entschadigung fiir Schwere Erkrankungen gilt weltweit.

Fiir die Deckung Beistand fiir die Person gelten die Transportleistungen ausschlieflich in Italien. Die
telefonische arztliche Beratung kann jedoch von jedem beliebigen Aufenthaltsort des Versicherten aus
aktiviert werden.

Fiir die Deckungen Reisebeistand Travel und Reisebeistand Travel Gold gilt die Versicherung fiir alle Lander
der Welt unter Ausschluss folgender geografischer Gebiete: Afghanistan, Antarktis, Kokosinseln,
Sudgeorgien, Heard und McDonaldinseln, Bouvetinsel, Weihnachtsinsel, Pitcairninseln, Chagos-Archipel,
Falklandinseln, Marshallinseln, Kleinere Amerikanische Uberseeinseln, Salomonen, Wallis und Futuna,
Kiribati, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Westsahara, Samoa, St. Helena, Somalia, Franzdsische Stid- und
Antarktisgebiete, Westtimor, Osttimor, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Welche Verpflichtungen habe ich?

- Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemalle, vollstandige und zutreffende Erklarungen zum versicherten Risiko
abzugeben.

- Sie sind verpflichtet, Anderungen, die zu einer Erschwerung des versicherten Risikos fiihren, zu melden.
Ungenaue Angaben oder das Verschweigen von Umstanden, die sich auf die Risikobewertung auswirken,
konnen den vollstandigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs sowie das vollstindige
Erléschen der Versicherung nach sich ziehen.

- Im Schadensfall haben Sie die Versicherungsgesellschaft unverziiglich zu benachrichtigen, die erforderlichen
Unterlagen einzureichen und die Spuren und Indizien des Schadensfalls bis zur Inspektion durch den
beauftragten Gutachter aufzubewahren.

Wann und wie hat die Zahlung zu erfolgen?

Der Vertrag sieht die Zahlung einer Pramie als Entgelt fiir die einjahrige Dauer der Versicherung vor, deren Betrag
in der Police angegeben ist. Sie konnen die Entrichtung der Pramie an die Versicherungsgesellschaft anhand der
laut Regularien zuldssigen und in der Police angegebenen Zahlungsmethode leisten. Die Jahrespramie kann,
wenn ihr Betrag sich auf mindestens 120 Euro oder mehr belduft, nach Ihrer Wahl ohne zusatzliche Kosten in
halbjahrliche oder monatliche Raten unterteilt werden. Die etwaige Unterteilung der Pramie befreit Sie nicht von
der Pflicht, die gesamte Jahrespramie zu entrichten, und zwar auch im Falle eines Erléschens des Risikos wahrend
der Laufzeit der Versicherung.

. Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Die Versicherung hat einjahrige Dauer und in Ermangelung einer Kiindigung wird der Vertrag jeweils um ein
weiteres Jahr verlangert. Im Falle der Kiindigung lauft die Police um 24:00 Uhr des letzten Tags der im Vertrag
festgelegten Laufzeit ab. Der Versicherungsvertrag wird durch lhre Zahlung der Pramie rechtskraftig
abgeschlossen. Die Versicherung tritt um 24:00 Uhr des in der Police angegebenen Datums in Kraft, wenn Sie die
Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet haben; andernfalls um 24:00 Uhr des Zahlungstages. Der anhand von
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossene Vertrag tritt ab 24.00 Uhr des Tages in Kraft, an dem die
Versicherungsgesellschaft Ihre Willensbekundung zum Vertragsabschluss entgegengenommen hat. Ab diesem
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Moment garantiert die Versicherungsgesellschaft die vertragsgegenstandlichen Leistungen, vorausgesetzt dass
Sie die Pramie bezahlt haben.

E Wie kann die Kiindigung erfolgen?

Sie konnen die Police kiindigen, indem Sie der Versicherungsgesellschaft ein Kiindigungsschreiben per
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mindestens 30 Tage vor Jahresfilligkeit zusenden. Sie konnen von
einem per Fernkommunikationsmitteln abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach erster Abbuchung
der Pramie zuricktreten. Sie konnen lhre diesbeziigliche Absicht der Versicherungsgesellschaft mittels
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mitteilen.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen
und Betriebsvermogen

Dokument zur Vorvertraglichen Information fiir Multirisk-Versicherungsprodukte
(Zusdtzliche Produktinfo Multirisk)

Net Insurance S.p.A. und Net Insurance Life S.p.A. \

PROTECTION BUSINESS
Ausg. 06/2025 - Stand 01-2026 \

Die vorliegende zusatzliche Produktinfo Multirisk ist die neueste verfiigbare Ausgabe

Zweck

Das vorliegende Dokument ergénzt und vervollstandigt die Angaben des Dokuments zur vorvertraglichen Information
fir die Versicherungsprodukte der Lebenssparte (Produktinfo Leben), die keine Investmentversicherungen sind, sowie
fir die Versicherungsprodukte der Schadenssparte (Produktinfo Schaden) und dient dem potentiellen
Versicherungsnehmer fir ein genaueres Verstandnis der Merkmale des Produkts, insbesondere hinsichtlich der
Deckungen, Einschrankungen, Ausschliisse, Kosten und der Vermdgenslage des Unternehmens.

Der Versicherungsnehmer sollte die Versicherungsbedingungen vor der Unterzeichnung des Vertrags genau lesen.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen des
Bereichs FAMILIE UND ANGEHORIGE entscheiden kdnnen.

Gesellschaft

Net Insurance S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurance.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurance.it.

Das Reinvermdgen von Net Insurance S.p.A. belduft sich auf 98.621.883 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 8.955.594 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fur die Solvabilitdtskapitalanforderung betragt 181,64%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Net Insurance Life S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurancelife.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Das Reinvermégen von Net Insurance Life S.p.A. belauft sich auf 51.141.876 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 17.941.625 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fiir die Solvabilitatskapitalanforderung betragt 229,54%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Der Vertrag unterliegt italienischem Recht.

Produkt

Was ist versichert?

Fur alle Deckungen steht der Umfang der von der Gesellschaft erbrachten Leistungen im Verhdltnis zu den mit dem
Versicherungsnehmer vereinbarten Hochstbetragen und Versicherungssummen. Die Kunden kénnen ein ihrem persénlichen
Schutzbedarf entsprechendes Versicherungspaket zusammenstellen, indem die von der Police vorgesehenen Deckungen
kombiniert werden und eine Entschadigung fiir die von den angegebenen Versicherten erlittenen Schaden gewahrt wird.
Einzelheiten zu den verschiedenen Deckungen:

Temporéare Todesfallversicherung: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 24, S. 24/147 verwiesen.
Entschadigung fir Schwere Erkrankungen: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 39, S. 27/147 verwiesen.
Beistand fur Personen: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 90, S. 66/147 verwiesen.

Deckung Reisebeistand Travel: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 93, S. 70/147 verwiesen.

Deckung Reisebeistand Travel Gold: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 96, S. 74/147 verwiesen.

E Was ist NICHT versichert?
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Ausgeschlossene
Risiken

Zusatzlich zu den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden gelten folgende allgemeine
Ausschlisse fir die Deckungen Temporare Todesfallversicherung und Entschadigung fiir Schwere
Erkrankungen:

Krieg, Aufstande, Volksunruhen und Terroristische Anschlage: Krieg und Aufstéande, terrorostische
Anschlage mit Einsatz von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen sowie aktive Teilnahme an
Volksunruhen, Rebellionen, Revolutionen, Aufstdénden, Staatsstreichen. Fur die Deckung Temporare
Todesfallversicherung sind Ereignisse ausgeschlossen, die in Verbindung mit Aufenthalten in L&ndern
stehen, von denen aufgrund der dortigen Instabilitat vom AulRenministerium abgeraten wird.
Vorbestehende Zustande, vor Vertragsabschluss bekannte Krankheiten und Erkrankungen: Bei
der Deckung Entschadigung fur Schwere Erkrankungen filhren bestimmte Bedingungen
(Alkoholsucht, Drogenabhangigkeit, HIV/AIDS, BMI aul3erhalb des zulassigen Bereichs, bevorstehender
Krankenhausaufenthalt/chirurgischer Eingriff, frihere Diagnose/Behandlung fiir eine Liste schwerer
Erkrankungen, hoher Invaliditéatsgrad, kurzlich erhaltene, von der Norm abweichende Diagnosebefunde,
Verwandte ersten Grades mit bestimmten in jungem Alter auftretenden, schweren Erkrankungen) dazu,
dass die Person nicht versicherbar ist; insbesondere von der Deckung Beistand fiir Personen sind
Ereignisse ausgeschlossen, die von Unféllen, Krankheiten, Fehlbildungen, korperlichen Defekten und
Erkrankungszustanden, die vor Vertragsabschluss diagnostiziert worden sind, herriihren oder abhangen.
Missbrauch von Alkohol, Betdubungsmitteln und damit verbundene Zustande: insbesondere fiir
die Deckung Entschadigung fir Schwere Erkrankungen sind Alkoholiker und Drogensiichtige nicht
versicherbar.

Gefahrliche Tatigkeiten (Sport und Beruf): Ausgeschlossen sind die Austbung der spezifisch
aufgefuhrten geféhrlichen und Extremsportarten sowie die Ausibung bestimmter geféhrlicher
Berufstatigkeiten.

Entschadigung fur Schwere Erkrankungen:

Psychiatrische Erkrankungen und Psychische Stérungen: psychische Erkrankungen und Stérungen
allgemein (einschlieBlich hirnorganischen Psychosyndroms, schizophrener und paranoider Stérungen,
manisch-depressiver Formen und deren Folgen) sind Bedingungen, die dazu fiihren, dass eine Person
nicht versicherbar ist.

Fur die Deckung Beistand fur Personen gelten folgende spezifische Ausschlisse: vor
Vertragsabschluss eingetretene Ereignisse oder bestehende Bedingungen (Unfélle, Krankheiten,
Fehlbildungen, koérperliche Defekte oder bereits diagnostizierte Erkrankungszustande). Aktive
Teilnahme an Vorsatzdelikten, freiwilliger Schwangerschaftsabbruch ohne medizinische Indikation und
Unfalle, die auf Straftaten des Versicherten zuriickzufiihren sind (die Deckung besteht hingegen fir
Unfalle, die durch Unvorsichtigkeit oder - ggf. auch grobe - Fahrlassigkeit verursacht werden). HIV-
assoziierte Erkrankungszustande, psychische Erkrankungen und Stérungen allgemein (einschlie3lich
hirnorganischen Psychosyndroms, schizophrener und paranoider Stérungen, manisch-depressiver
Formen und deren Komplikationen). Folgen von Unféllen und Krankheiten, die auf Missbrauch von
Alkohol und Halluzinogenen bzw. die nichttherapeutische Anwendung von Psychopharmaka und
Betaubungsmitteln zurtickzufihren sind. Ausiibung von Flugsport und Teilnahme an Rennen mit
Motorfahrzeugen  (sowie  Testlaufe/Training), es sei denn es handelt sich um
GleichmagRigkeitsprifungen. Keine Deckung besteht fur Tatigkeiten, bei denen Schusswaffen zum
Einsatz kommen. Ereignisse wie Kriege, Aufstdnde, Erdbeben, Vulkanausbriiche, Hochwasser,
Umwandlung oder Energieausgleich des Atoms und kunstlich erzeugte Strahlung. Aufenthalte in
Thermalkurhdusern, spezialisierten Kurheimen fiir Nervenleiden und Tuberkuloseerkrankungen, in
Wohn- und Genesungsheimen oder Altersheimen. Fur die Deckungen Reisebeistand Travel und
Reisebeistand Travel Gold gelten folgende spezifische Ausschliisse: Vorsatz des Versicherten
oder grobe Fahrlassigkeit. Erkrankungen, die von einer Schwangerschaft nach der 26.
Schwangerschaftswoche und vom Wochenbett abhéngig sind. Chronische Erkrankungen.
Organspende und/oder -transplantation sowie jede Reise, die zum Zwecke von medizinisch-
chirurgischen Untersuchungen und/oder Behandlungen unternommen wird. Profisport (einschlief3lich
Wettkampfe, Probelaufe und Trainingseinheiten) sowie als extrem oder gefahrlich geltende Sportarten,
wie das Fuhren und Verwenden von Hangegleitern, Fallschirmspringen, Bergsteigen mit Klettern am
Fels oder Gletscherbegehungen, Rugby, American Football, Speldologie, waghalsige Handlungen. Fir
Bobsport, Kitesurfen und Geratetauchen gilt der Ausschluss nicht, wenn die Sportart gelegentlich und
als reiner Freizeitsport ausgeubt wird. Teilnahme an Wettkdmpfen/Rennen, bei denen es zu extremem
und waghalsigem Verhalten kommt, einschlieRlich Laufsportwettkdmpfen. Samtliche berufliche
Tatigkeiten, bei denen Minen, Waffen und/oder Gefahrstoffe verwendet, Bergwerke, Gruben und/oder
Ausgrabungsstatten betreten werden bzw. die Abbau- und Fordertdtigkeit an Land und im Meer
umfassen. Spezifisch fur die Leistung ,Verlegung in geeignetes Fachkrankenhaus" sind
Beeintrachtigungen oder Verletzungen ausgeschlossen, die nach Urteil der Arzte der
Organisationsstruktur vor Ort behandelt werden kdnnen.

ﬂ Gibt es Deckungsgrenzen?

Abgesehen von den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden sind nachstehend ndhere Informationen zu
Selbstbehalten, Selbstbeteiligungen und Entschadigungsgrenzen aufgefihrt.

[Deckung

[Selbstbehalt [Selbstbeteiligung [Wartezeit [ Entschadigungsgrenze |
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TEMPORARE
TODESFALLVERSICHERUNG

6 Monate ab Abschluss des
Versicherungsvertrags

Entschadigung bis € 300.000,00; falls
der Versicherte bei Beginn der
Versicherungsdeckung dlter als 60
Jahre ist, darf die Versicherte
Leistung € 200.000 nicht ibersteigen.

ENTSCHADIGUNG FUR
SCHWERE ERKRANKUNGEN

Keinerlei Entschadigung
wird bezahlt, wenn
wahrend der ersten 90
(neunzig) Tage ab Datum
des Inkrafttretens der
Versicherung:

der Versicherte

Anzeichen und/oder
Symptome  aufweist

oder sich
Untersuchungen

unterzieht, deren
Ergebnisse zur

Diagnose einer der
versicherten Schweren
Erkrankungen
gehoren, unabhangig
vom Datum der
Diagnose,

oder

- dem Versicherten eine
der gemaR
Versicherung
abgedeckten
Schweren
Erkrankungen
diagnostiziert wird.

€10.000,00
€20.000,00
€30.000,00

Entsprechend der in der Police
angegebenen Deckungssumme
wird die Entschadigung dem
Versicherten nur einmal wahrend
der gesamten Versicherungslaufzeit
ausgezahlt und nur dann, wenn zum

ersten Mal eine Schwere
Erkrankung diagnostiziert wird, die
gemal Versicherung

entschadigungsfahig ist, und
vorausgesetzt dass der Versicherte
30 Tage nach diesem Ereignis noch
am Leben ist.

Die Versicherung sieht keinerlei
Auszahlung von Leistungen vor, wenn
das Ableben des Versicherten
innerhalb der 30 (dreiBig), direkt auf
die Diagnose folgenden Tage
(Uberlebensdauer) eintritt.

BEISTAND FUR PERSONEN

Die Leistungen werden pro Typ
hochstens dreimal im Laufe eines
Versicherungsjahrs erbracht.
Ausgaben, die der Versicherte
ohnehin hatte tragen missen, sind
nicht gedeckt und sind von ihm
selbst zu Gbernehmen. Grenzen fir
einige  spezifische  Leistungen:
beispielsweise ist der Transport von
der Notaufnahme auf insgesamt
300 Kilometer begrenzt (Hin- und
Rickfahrt). Der Hausbesuch eines
Physiotherapeuten wird far
maximal 10 Behandlungseinheiten
pro Schadensfall (bernommen,
wdhrend die Entsendung einer
Haushaltshilfe auf 10 Stunden pro
Schadensfall zur Nutzung innerhalb
von maximal 5 Tagen begrenzt ist.
Die integrierte héausliche Pflege
nach stationdrem
Krankenhausaufenthalt  ist  fir
maximal 7 aufeinanderfolgende,
nicht teilbare Tage nach dem
Krankenhausaufenthalt
vorgesehen. Fir die Leistung
hausliche Pflege hat sich der
Versicherte mindestens 48 Stunden
vor Aktivierung der Dienste an die
Organisationsstruktur zu wenden.

REISEBEISTAND TRAVEL

REISEBEISTAND TRAVEL
GOLD

Differenzierte
Entschadigungsgrenzen fir einzelne
Leistungen.

Worin besteht das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen?
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Wenn der Versicherte von einer Krebserkrankung genesen ist, und wenn beim Datum des
Abschlusses oder der Verlangerung des Versicherungsvertrags seit tiber zehn Jahren kein Rezidiv
eingetreten ist, so ist er nicht verpflichtet, Angaben zu dieser Vorerkrankung zu tatigen oder sich
jedweder Art von diesbezliglicher Kontrolle (bspw. arztlicher Untersuchung) zu unterziehen. Dieser
Zeitraum betragt funf Jahre, wenn die Erkrankung vor dem 21. Geburtstag aufgetreten war.

Fiur die in der Tabelle genannten onkologischen Erkrankungen entspricht der Zeitraum dem
angegebenen:

Kolon-Rektum Stadium |, jedes Alter 1
Kolon-Rektum Stadium ll/1ll, > 21 Jahre 7
Recht auf das Léschen Melanom > 21 Jahre 6
von Daten zu Brustdriise Stadium I/1l, jedes Alter 1
Krebserkrankungen =
Gebarmutter, > 21 Jahre 6
Gebéarmutterhals
Gebarmuttgr, Jedes Alter 5
Korpuskarzinom
Hoden Jedes Alter 1
Frauen mit Diagnose <55 Jahren - Manner mit
Schilddriise Diagnose <45 Jahren. Ausgeschlossen sind | 1
anaplastische Tumoren fiir beide Geschlechter
Hodgkin-Lymphom <45 Jahren 5
Leukimie Akut (Iymphqblastlsch und myeloid), 5
jedes Alter

Der Versicherte sendet bei der Versicherungsgesellschaft fristgerecht das Attest ein, das
Vorgehensweise zur gebuhrenfrei und binnen 30 Tagen ab Beantragung von einer offentlichen oder akkreditierten
Ausiibung des Rechts | privaten medizinischen Einrichtung oder von einem Arzt des nationalen Gesundheitssystems mit
einer Fachrichtung, die in Verbindung zu der Krebserkrankung steht, die aus den Unterlagen
geléscht werden soll, oder vom Hausarzt oder dem frei gewahlten Kinderarzt ausgestellt wurde.

Ist der fiir das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen vorgesehene Zeitraum
verstrichen, kénnen ggf. bereits erfasste Daten nicht firr eine Anderung der Vertragsbedingungen,
fur die Beurteilung des Versicherungsrisikos oder der Zahlungsfahigkeit des Versicherten
verwendet werden.

Die Unternehmen sind verpflichtet, Daten mit Bezug auf frihere onkologische Erkrankungen

Wirkung des Ldschens
von Daten zu

Krebserkrankungen binnen 30 Tagen ab Erhalt des Attests endgiltig zu l6schen. Vertragsklauseln, bei deren
Vereinbarung gegen das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen verstoRen
wurde, sind nichtig.

'ﬁ An wen richtet sich dieses Produkt?

Dieses Produkt ist dem Bankkunden gewidmet, der einen Schutz vor Risiken in den Bereichen Person und Vermdgen wiinscht.

. Welche Kosten entstehen dabei?

VERMITTLUNGSKOSTEN

Der Vermittler bezieht eine Provision in Hohe von 33% der bezahlten steuerpflichtigen Pramie fiir die Deckung Temporédre
Todesfallversicherung.

Der Vermittler bezieht eine Provision in Hohe von 30% der bezahlten steuerpflichtigen Pramie fiir alle anderen Deckungen.

WIE WERDEN BESCHWERDEN EINGEREICHT UND STREITIGKEITEN BEREINIGT?

Etwaige Beschwerden in Bezug auf den Vertrag oder die Versicherungsdienstleistung
gegeniber der Versicherungsgesellschaft oder dem zustandigen Versicherungsvermittler sind
schriftlich (per E-Mail oder zertifizierter E-Mail (PEC), Post, Fax) bei der Abteilung Beschwerden
(Ufficio Reclami) einzureichen:

e  PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse): ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

e Postadresse: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe Antonio
Guattani 4 - 00161 ROM

e Fax +39 06 89326.570

Die Beschwerde muss die folgenden Angaben enthalten:

e Vor- und Nachname, vollstandige Adresse und Telefonnummer des Verfassers; Police-
Nummer und Name des Versicherungsnehmers.

e  Nummer und Datum des gegenstandlichen Schadensfalls; Bezeichnung der Person oder
der Personen, deren Tatigkeit beanstandet wird; kurze und umfassende Beschreibung des
Beschwerdegrundes;

e alle anderen Angaben und nitzlichen Unterlagen zur Beschreibung der Umsténde.

Die Versicherungsgesellschaft hat diese Beschwerde laut geltender Gesetzgebung innerhalb

von 45 Tagen ab Eingang zu beantworten.

Beim
Versicherungsunternehmen
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Die erwdhnte Antwortfrist kann bei Beschwerden, die das Verhalten eines
Versicherungsagenten oder eines Mitarbeiters/Arbeitnehmers betreffen, um weitere 15 Tagen
verlangert werden, um deren Anhérung zu gewahrleisten und es diesen laut geltender
Gesetzgebung zu erméglichen, die nétigen Erganzungen zur Untersuchung beizutragen sowie
ihren Standpunkt in Bezug auf den Beschwerdegegenstand vorzubringen.

Wird der Beschwerde nicht oder nur teilweise stattgegeben, enthélt die Antwort eine eindeutige
Stellungnahme der Gesellschaft und des betroffenen Versicherungsagenten in Bezug auf die
Beschwerde bzw. dazu, dass ihr nicht stattgegeben wurde.

Fir detaillierte Informationen verweisen wir auf die Informationen in der Rubrik Reklamationen
der Website: www.netinsurance.it.

Bei der Aufsichtsbehdrde

IVASS

Bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis oder verspateter Beantwortung der Beschwerde kénnen
Sie sich an die Aufsichtsbehérde IVASS wenden, Via del Quirinale 21 - 00187 Rom, Fax
06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info unter: www.ivass.it.

VOR BESCHREITUNG DES RECHTSWEGS kodnnen alternative Verfahren zur Streitbeilegung in
Anspruch genommen werden, unter anderem:

Durch Antrag:

Versicherungsombudsmann | - beim Versicherungsombudsmann (ber das auf dessen Website bereitstehende Portal

(www.arbitroassicurativo.org), auf dem die Voraussetzungen fur die Zulassung, weitere
Informationen zur Antragseinreichung selbst sowie weitere nltzliche Angaben eingesehen
werden kdénnen

ODER oder
anderes System zur - bei einem anderen System zur auf3ergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten im Rahmen
auBergerichtlichen des FIN.NET, dem das Unternehmen beigetreten ist oder dem es gemaR Art. 2, Abs. 3 des

Schlichtung von

Dekrets des Ministeriums fiir Unternehmen und Made in Italy Nr. 215 vom 6. November 2024

Streitigkeiten im Rahmen untersteht.

des FIN-NET (Financial
Dispute Resolution

Network)

Schlichtung

Durch Einschaltung einer der Schlichtungsstellen, die im Verzeichnis des Justizministeriums aufgefiihrt
sind, das auf der Website www.giustizia.it konsultiert werden kann. (Gesetz Nr. 98 vom 9.8.2013)

Verhandlung mit
Rechtsbeistand

Auf Antrag des eigenen Rechtsbeistands bei der Versicherungsgesellschatt.

Weitere alternative
Moglichkeiten zur
Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten

Fir die Beilegung grenziiberschreitender Streitigkeiten kann die Beschwerde direkt bei den im Ausland
zustandigen Stellen eingereicht werden, d.h. dort wo das Unternehmen, das den Vertrag abgeschlossen
hat (auffindbar unter http://www.ec.europa.eu/odr) seinen Sitz hat, indem das Verfahren FIN - NET
aktiviert wird, oder direkt bei der Aufsichtsbehdrde IVASS, die dann fur die Weiterleitung an das
genannte System und die Benachrichtigung des Beschwerdefiihrers sorgen wird.

BESTEUERUNG

Auf den Vertrag

Der fir die Deckung der Lebensversicherungssparte bestimmte Teil der Préamie ist steuerfrei, wéhrend
der Teil der Pramie fir die Deckungen der Schadenssparte einer Steuer von 2,5% unterliegt.

Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, sind die
an die Gesellschaft gezahlten Pramien, welche die Risiken Todesfall und Bleibende Vollinvaliditat zum

anvgt-:tgl:j:rare Gegenstand haben, gemaR einschlagiger Steuergesetzgebung (Art. 109, Abs. 5,
Einkommensteuergesetz TUIR) von der Steuer absetzbar, wenn sie liber einen Kausalzusammenhang
mit den Einkommensteuer erzeugenden Tatigkeiten verbunden sind. Es empfiehlt sich, zur korrekten
Einstufung der Kosten einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

FUR DIESEN VERTRAG VERFUGT DAS UNTERNEHMEN UBER EINEN DEM

VERSICHERUNGSNEHMER VORBEHALTENEN BEREICH (SOGENANNTE HOME INSURANCE).
NACH VERTRAGSABSCHLUSS KONNEN SIE DAHER DIESEN BEREICH EINSEHEN UND FUR DIE
ONLINE-VERWALTUNG DES VERTRAGS VERWENDEN.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen und Betriebsvermogen

Vorvertragliche Produktinformation fiir Schadensversicherungen
Net Insurance S.p.A. Produkt: PROTECTION BUSINESS

Die vollstindigen vorvertraglichen Informationen und Vertragsinformationen zu dem Produkt werden in anderen
Dokumenten erteilt.

Art der Versicherung

Die mehrere Deckungen enthaltende Schadensversicherung stellt gemeinsam mit der tempordren
Todesfallversicherung, die der Unternehmenstatigkeit gewidmete Kombipolice Protection Business dar, die
umfassenden Schutz fiir GUter, Personen und Vermdogen bietet.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen
des Bereichs VORSORGE UND GESUNDHEIT - Vorsorge entscheiden kénnen.

Was ist versichert? E Was ist nicht versichert?
X

Fir den Abschnitt Unfdlle darf das Alter

v Unfille des Versicherten fir die Deckung
Deckungssumme bei Todesfall oder Bleibender Krankenhaustagegeld nicht (iber 70
Invaliditat, Erstattung von Behandlungskosten, Jahren und fir die anderen Deckungen
Tagegeld bei voribergehender nicht Gber 75 Jahren liegen.

Arbeitsunfahigkeit und Krankenhaustagegeld.

Die maximale Deckungssumme betrdagt Euro E Gibt es Deckungsgrenzen?

500.000.
Im Falle eines Flugungliicks, das mehrere bei der Die Vorgehensweise bei der Entschadigung fiir
Versicherungsgesellschaft versicherte Personen Unfallbedingte Bleibende Invaliditit hangt von der
betrifft, ~ darf  die = zusammengefasste Hoéhe der Deckungssumme ab:
Entschadigungsgrenze den Betrag von Euro - Bei Deckungssumme bis € 250.000,00 wird
5.000.000,00 fiur alle auf dasselbe Ereignis U2 [PHOREISENS G.E7 ENETEZEUED (Bl ErEms
.. . . : einer speziellen Skala festgelegt, die eine
zurickzufiihrende  Entschadigungen  nicht reduzierte Auszahlung fiir nachgewiesene Bl
ubersteigen. mit Prozentsatz von 1% bis 9% und eine der
nachgewiesenen BI entsprechende

Auszahlung bei Prozentsatz von 10% bis
65% sowie die Auszahlung von 100% fur Bl
von 66% bis 100% vorsieht.

- Fir den Teil der Deckungssumme, der €
250.000,00 Ubersteigt, erfolgt keine
Entschadigung, wenn der Grad der
nachgewiesenen Bleibenden Invaliditat
kleiner oder gleich 9% ist. Wird hingegen eine
Bl von mehr als 9% nachgewiesen, wird fiir
diesen Teil der Deckungssumme die
Entschadigung unter Berechnung eines
Selbstbehalts von 9% ausgezahlt.

Wo gilt der Versicherungsschutz?

v’ Der Unfallschutz gilt weltweit.

Welche Verpflichtungen habe ich?

- Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemale, vollstandige und zutreffende Erklarungen zum versicherten Risiko
abzugeben.

- Sie sind verpflichtet, Anderungen, die zu einer Erschwerung des versicherten Risikos fiihren, zu melden.
Ungenaue Angaben oder das Verschweigen von Umstanden, die sich auf die Risikobewertung auswirken,
kénnen den vollstindigen oder partiellen Verlust des Entschddigungsanspruchs sowie das vollstiandige
Erléschen der Versicherung nach sich ziehen.

- Im Schadensfall haben Sie die Versicherungsgesellschaft unverziiglich zu benachrichtigen, die erforderlichen
Unterlagen einzureichen und die Spuren und Indizien des Schadensfalls bis zur Inspektion durch den
beauftragten Gutachter aufzubewahren.
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Wann und wie hat die Zahlung zu erfolgen?

Der Vertrag sieht die Zahlung einer Pramie als Entgelt fiir die einjahrige Dauer der Versicherung vor, deren Betrag
in der Police angegeben ist. Sie kdnnen die Entrichtung der Pramie an die Versicherungsgesellschaft anhand der
laut Regularien zuldssigen und in der Police angegebenen Zahlungsmethode leisten. Die Jahrespramie kann,
wenn ihr Betrag sich auf mindestens 120 Euro oder mehr belduft, nach Ihrer Wahl ohne zusétzliche Kosten in
halbjahrliche oder monatliche Raten unterteilt werden. Die etwaige Unterteilung der Pramie befreit Sie nicht von
der Pflicht, die gesamte Jahrespramie zu entrichten, und zwar auch im Falle eines Erléschens des Risikos wahrend
der Laufzeit der Versicherung.

Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Die Versicherung hat einjahrige Dauer und in Ermangelung einer Kiindigung wird der Vertrag jeweils um ein
weiteres Jahr verlangert. Im Falle der Kiindigung lauft die Police um 24:00 Uhr des letzten Tags der im Vertrag
festgelegten Laufzeit ab. Der Versicherungsvertrag wird durch lhre Zahlung der Pramie rechtskraftig
abgeschlossen. Die Versicherung tritt um 24:00 Uhr des in der Police angegebenen Datums in Kraft, wenn Sie die
Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet haben; andernfalls um 24:00 Uhr des Zahlungstages. Der anhand von
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossene Vertrag tritt ab 24.00 Uhr des Tages in Kraft, an dem die
Versicherungsgesellschaft Ihre Willensbekundung zum Vertragsabschluss entgegengenommen hat. Ab diesem
Moment garantiert die Versicherungsgesellschaft die vertragsgegenstandlichen Leistungen, vorausgesetzt dass
Sie die Pramie bezahlt haben.

Wie kann die Kiindigung erfolgen?

Sie konnen die Police kiindigen, indem Sie der Versicherungsgesellschaft ein Kiindigungsschreiben per
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mindestens 30 Tage vor Jahresfilligkeit zusenden. Sie kénnen von
einem per Fernkommunikationsmitteln abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach erster Abbuchung
der Pramie zuricktreten. Sie konnen lhre diesbeziigliche Absicht der Versicherungsgesellschaft mittels
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mitteilen.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen

und Betriebsvermogen
Dokument zur Vorvertraglichen Information fiir Multirisk-Versicherungsprodukte
(Zusdtzliche Produktinfo Multirisk)

Net Insurance S.p.A. und Net Insurance Life S.p.A. \

PROTECTION BUSINESS
Ausg. 06/2025 - Stand 01-2026 \

Die vorliegende zusatzliche Produktinfo Multirisk ist die neueste verfiigbare Ausgabe

Zweck

Das vorliegende Dokument ergénzt und vervollstandigt die Angaben des Dokuments zur vorvertraglichen Information
fir Lebensversicherungsprodukte, die keine Investmentversicherungen sind, (Produktinfo Leben) und fir
Schadensversicherungsprodukte (Produktinfo Schaden) und dient dem potentiellen Versicherungsnehmer

fir ein genaueres Verstandnis der Merkmale des Produkts, insbesondere hinsichtlich der Deckungen,
Einschrankungen, Ausschlisse, Kosten und der Vermdgenslage des Unternehmens.

Der Versicherungsnehmer sollte die Versicherungsbedingungen vor der Unterzeichnung des Vertrags genau lesen.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen des
Bereichs VORSORGE UND GESUNDHEIT - Vorsorge entscheiden kénnen.

Gesellschaft

Net Insurance S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurance.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurance.it.

Das Reinvermdgen von Net Insurance S.p.A. belduft sich auf 98.621.883 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 8.955.594 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fiir die Solvabilitatskapitalanforderung betragt 181,64%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Net Insurance Life S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurancelife.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Das Reinvermégen von Net Insurance Life S.p.A. belauft sich auf 51.141.876 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 17.941.625 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fur die Solvabilitdtskapitalanforderung betragt 229,54%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Der Vertrag unterliegt italienischem Recht.

Produkt

Was ist versichert?

Fur alle Deckungen steht der Umfang der von der Gesellschaft erbrachten Leistungen im Verhdltnis zu den mit dem
Versicherungsnehmer vereinbarten Hochstbetragen und Versicherungssummen. Die Kunden kdnnen ein ihrem persdnlichen
Schutzbedarf entsprechendes Versicherungspaket zusammenstellen, indem die von der Police vorgesehenen Deckungen
kombiniert werden und eine Entschadigung fiir die von den angegebenen Versicherten erlittenen Schaden gewahrt wird.
Einzelheiten zu den verschiedenen Deckungen:

UNFALLABTEILUNG:

Unfalltod: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 35/147 verwiesen.

Unfallbedingte Bleibende Invaliditat: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 35/147 verwiesen.
Unfallbedingte Vorubergehende Arbeitsunfahigkeit: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 36/147
verwiesen.

Erstattung von Unfallbedingten Behandlungskosten: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 37/147
verwiesen.

Krankenhaustagegeld: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 37/147 verwiesen.

Gefahrliche Sportarten: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 38/147 verwiesen.

Kontoschutz: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 58, S. 38/147 verwiesen.
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E Was ist NICHT versichert?

Ausgeschlossene
Risiken

Zusatzlich zu den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden gelten die folgenden
spezifischen Ausschliisse der Deckungen des Abschnitts UNFALLE:

Krieg, Aufstande, Volksunruhen und Terroristische Anschlége: Krieg und Aufstande, terrorostische
Anschlage mit Einsatz von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen sowie aktive Teilnahme an
Volksunruhen, Rebellionen, Revolutionen, Aufstanden, Staatsstreichen. Fir die Deckung Temporére
Todesfallversicherung sind Ereignisse ausgeschlossen, die in Verbindung mit Aufenthalten in Landern
stehen, von denen aufgrund der dortigen Instabilitdt vom Auf3enministerium abgeraten wird.
Umwandlung/Energieausgleich des Atoms und Nukleare Ereignisse: natlrlich auftretende oder
kunstlich erzeugte und durch die Beschleunigungen von Elementarteilchen verursachte Umwandlungen
oder Energieausgleiche des Atoms.

Tektonische Bewegungen (Erdbeben), Hochwasser, Uberschwemmungen, Vulkanausbriiche:
Ereignisse, die auf Naturkatastrophen folgen bzw. durch diese ausgeltst werden.

Vorbestehende Zustande, vor Vertragsabschluss bekannte Krankheiten und Erkrankungen:
ausgeschlossen sind Ereignisse, die durch Unfélle, Krankheiten, Fehlbildungen, korperliche Defekte und
Erkrankungszustande, die vor Vertragsabschluss bzw. vor dem Datum des Inkrafttretens der Police
diagnostiziert worden sind oder bekannt waren (weil bereits diagnostiziert oder behandelt); eine HIV-
Infektion ist Grund furr Nichtversicherbarkeit.

Missbrauch von Alkohol, Betdubungsmitteln und damit verbundene Zustande: Alkoholiker und
Drogensuchtige sind nicht versicherbar.

Absichtliche Handlungen des Versicherten, Vorsatz und Beteiligung an Straftaten: Der Vorsatz des
Versicherungsnehmers, Versicherten oder Begunstigten, absichtliche Handlungen des Versicherten
(insbesondere die Folgen eines Selbstmordversuchs) und die aktive Beteiligung des Versicherten an
Vorsatzdelikten fihren zum Ausschluss. Ebenso zum Ausschluss fiihren vom Versicherten begangene
Handlungen, wenn dieser sich in einem von ihm selbst herbeigefiihrten Zustand der
Unzurechnungsfahigkeit befand.

Unfalle, die auf das Betreiben von Profisport sowie auf Profiwettkdmpfe und dazugehérende
Probelaufe und Trainingseinheiten oder auf die Ausiibung folgender Sportarten zurtickzufiihren sind: Ski-
oder Wasserskispringen, Freestyle-Skiing, Bobsport, Rugby, Geratetauchen, American Football, Boxen
oder andere Sportarten, bei denen der Einsatz eines Mundschutzes vorgeschrieben ist, Schwerathletik,
Ringen in allen Formen, Bergsteigen mit Klettern im Fels und Gletscher mit mehr als Grad 3 der
franzdsischen Schwierigkeitsskala, Spelaologie, Luftsportarten (einschlieBlich des Fliegens mit
Hangegleitern, Ultraleichtflugzeugen und ahnlichen), Sportarten mit Einsatz von Motorfahrzeugen und -
booten, Mountainbike und ,Downhill“.

Unfélle bei der Handhabung von pyrotechnischem Material oder Sprengstoffen.

Als ,nicht versicherbare Personen” gelten all diejenigen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses:
einen Korpermasseindex (BMI) aufweisen, der nicht zwischen 18.00-34.99 liegt (dieser Index gilt fur
Personen ab 18 Jahren); auf eine stationare Krankenhausaufnahme oder eine Operation warten; bereits
eine Operation gehabt oder eine Diagnose erhalten haben oder auf Untersuchungen, Therapien oder
Behandlungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren der folgenden Erkrankungen/Stérungen
warten: Krebs oder andere Arten bdsartiger Tumoren (auch der Haut), Leukamie oder Lymphome (dieser
Ausschluss gilt gemafl Gesetz Nr. 193 vom 7.12.2003 nicht fiir vergangene Krebserkrankungen, deren
aktive Behandlung ohne Rezidive seit mehr als 10 Jahren - bzw. 5 Jahren bei Krebserkrankungen, die
vor Vollendung des 21. Lebensjahrs aufgetreten sind - abgeschlossen ist. Unbeschadet etwaiger spéaterer
Anderungen und Ergénzungen der gesetzlichen Regelung, die giinstiger fiir den Versicherten sind);
Herzkrankheiten (Erkrankungen von Myokard, GeféaRen, Herzklappen, Arrhythmien) zum Beispiel:
Myokardinfarkt, Koronare Herzkrankheit, Aortenaneurysma, Angina Pectoris; Hirngefal3erkrankungen
wie: Schlaganfall (thrombotischer oder hamorrhagischer Schlaganfall), transitorische ischamische
Attacke (TIA), Hirnaneurysma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) mit stéandigem
Behandlungsbedarf, Lungenemphysem, Lungenfibrose, Ateminsuffizienz; chronische virale Hepatitis
(ausgeschlossen Hepatitis A), Leberzirrhose, akute oder chronische Pankreatitis, chronische
Entziindungskrankheiten des Darms, wie z.B. Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa; Nephropathie,
chronische Niereninsuffizienz, polyzystische Nierenerkrankung, Erkrankungen der Blase, die standige
Behandlung oder die Verwendung eines Katheters erfordern, Diabetes (Typ 1 und 2); Morbus Parkinson,
Demenz, Alzheimer, amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Multiple Sklerose, demyelinisierende
Erkrankungen, Lupus erythematodes, Muskeldystrophie, Epilepsie, rheumatoide Arthritis, Sklerodermie
oder Dermatomyositis; Hypercholesterinamie (iiber 250 mg/dl trotz Behandlung), arterielle Hypertonie
(Uber  140/90  trotz Behandlung), nicht  therapeutisch/pharmakologisch kompensierte
Schilddrisenunterfunktion/-tiberfunktion; denen eine Invaliditdt von 25% oder mehr zuerkannt wurde
oder die diese beantragt haben; die sich wéhrend der letzten 12 Monate besonderen diagnostischen
Untersuchungen unterzogen haben, wie z.B.: Magnetresonanz, Ultraschall, CT, Koronarangiographie,
Szintigraphie, Rontgenaufnahmen, Mammographie, Biopsie, Darmspiegelung oder Belastungs-EKG, bei
denen von der Norm abweichende Ergebnisse aufgetreten sind bzw. die weitere Untersuchungen
erforderlich gemacht haben. Traf auf den Versicherten bereits vor Abschluss der Police eine dieser
Bedingungen zu, verliert diese ihre Wirkung und jegliche Glltigkeit fiir diesen Versicherten.
Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen, die nicht ausdriicklich unter den einzelnen Deckungen
aufgefuhrt sind.

E Gibt es Deckungsgrenzen?
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Abgesehen von den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden sind nachstehend nahere Informationen zu

Selbstbehalten, Selbstbeteiligungen und Entschadigungsgrenzen aufgefihrt.

Fur die Deckung Unfalltod ist eine Obergrenze fiir die Deckungssumme von € 500.000,00 vorgesehen. Die Entschadigung

wird von der Versicherungsgesellschaft geschuldet, wenn der Tod binnen 2 Jahren ab Unfalldatum eintritt, auch wenn dies nach

Ablauf des Vertrags erfolgt. Im mutmafilichen Todesfall wird die Entschadigung frihestens sechs Monate nach der

Todeserklarung ausgezahlt. Es sind keine Selbstbehalte, Selbstbeteiligungen oder Wartezeiten angegeben.

Bei der Deckung Unfallbedingte Bleibende Invaliditat (Bl) ist die maximale Deckungssumme auf € 500.000,00 festgelegt.

Die Entschadigung wird von der Versicherungsgesellschaft geschuldet, wenn das Ereignis, das zur BI fihrt, binnen 2 Jahren

ab Unfalldatum eintritt.

Die Vorgehensweise bei der Entschadigung fir Bl hangt von der Hohe der Deckungssumme ab:

- Bei Deckungssumme bis € 250.000,00 wird der Prozentsatz der ausgezahlten Bl anhand einer speziellen Skala festgelegt,
die eine reduzierte Auszahlung fiir nachgewiesene Bl mit Prozentsatz von 1% bis 9% und eine der nachgewiesenen Bl
entsprechende Auszahlung bei Prozentsatz von 10% bis 65% sowie die Auszahlung von 100% fir Bl von 66% bis 100%
vorsieht.

- Fur den Teil der Deckungssumme, der € 250.000,00 Ubersteigt, erfolgt keine Entschédigung, wenn der Grad der
nachgewiesenen Bleibenden Invaliditat kleiner oder gleich 9% ist. Wird hingegen eine Bl von mehr als 9% nachgewiesen,
wird fir diesen Teil der Deckungssumme die Entschadigung unter Berechnung eines Selbstbehalts von 9% ausgezahlt.

Fur die Deckung Unfallbedingte Voriibergehende Arbeitsunfahigkeit werden die entschadigungsfahigen Tage unter Abzug

eines Selbsthehalts von 7 Tagen berechnet. Die Entschadigung fiir voriibergehende Arbeitsunfahigkeit wird fir einen Zeitraum

von maximal 260 Tagen pro Unfall gewahrt. Falls der Versicherte die arztlichen Atteste nicht erneuert, erfolgt die Abwicklung
auf Grundlage des Genesungsdatums, das im letzten vorschriftsgemaf eingesandten Attest prognostiziert wurde, es sei denn
die Versicherungsgesellschaft nimmt eine andere Einschatzung vor. Mit Einschrédnkung allein auf traumatische oder durch

Belastung verursachte Hernien, welche zu einer stationdren Aufnahme oder einer Operation fiihren, zahlt die

Versicherungsgesellschaft das Tagegeld fur einen Zeitraum von maximal 20 Tagen pro Schadensfall.

Fur die Deckung Erstattung von Unfallbedingten Behandlungskosten wird ein Selbstbehalt von 10% mit Mindestbetrag €

50,00 zu Lasten des Versicherten angewendet. Die Leistungen werden fir die 120 Tage nach dem Unfalldatum zuerkannt. Es

ist eine Erweiterung fiir Entstellungsschaden mit einem Hochstbetrag von € 5.000 vorgesehen.

Fur die Deckung Krankenhaustagegeld gilt ein Selbstbehalt von 2 Tagen. Der Selbstbehalt wird nicht angewendet bei

mehr als 7-tdgigem Krankenhausaufenthalt infolge von Unfall und/oder Operation oder im Falle einer Organspende. Das

Tagegeld wird maximal fur 365 Tage pro Schadensfall und Versicherungsjahr ausgezahlt. Die Versicherung gilt auch bei

Krankenhausaufenthalt fir Organspende und im Falle der Behandlung in Tagesklinik und Tageschirurgie, vorausgesetzt dass

der Krankenhausaufenthalt am Tag ohne Ubernachtung mindestens 5 Stunden dauert, in einem zugelassenen

Gesundheitsbetrieb mit Ausstellung einer Krankenakte erfolgt und eine Dauer von Uber 2 - ggf. nicht aufeinanderfolgenden -

Tagen fir dieselbe Krankheit bzw. denselben Unfall aufweist; in diesem Fall wird das Tagegeld zu 50% bezahlt. Bei Anlegen

eines Gipsverbands oder einer abnehmbaren Orthese wird - auch ohne stationdre Aufnahme - das fir einen

Krankenhausaufenthalt vorgesehene Tagegeld bis zum Entfernen der Orthese, maximal jedoch fiir 60 Tage entrichtet. Im Falle

der hauslichen Genesung im Anschluss an einen entschadigungsfahigen Krankenhausaufenthalt =zahlt die

Versicherungsgesellschaft eine tégliche Entschadigung, die 50% des in der Police ausgewiesenen Tagesgelds entspricht mit

spezifischen Grenzen: Krankenhausaufenthalt fir chirurgischen Eingriff: den Tagen des Krankenhausaufenthalts

entsprechende Entschadigung von mindestens 3 bismaximal 30 Tagen; Krankenhausaufenthalt ohne Operation mit mehr
als 7-tagiger Dauer: Den Tagen des Krankenhausaufenthalts entsprechende Entschadigung Uber héchstens 30 Tage;

Operation mit Vollnarkose oder Periduralandsthesie: Entschadigung fiir 3 Tage. Der Genesungszeitraum beginnt vom Tag

nach der Entlassung aus der Krankenhauseinrichtung bzw. nach der Tageschirurgie. Fir die Deckung Kontoschutz ist die

Gultigkeit der Deckung an das Eintreten eines Unfalls gebunden, der den Tod oder eine bleibende Invaliditat tiber 60%

verursacht, die binnen 2 Jahren ab Unfalldatum eintreten, auch wenn dies erst nach Ablauf des Vertrags erfolgt. Die

Deckungssummen, welche die Obergrenzen fiir die Entschadigung pro Schadensfall und Versicherungsjahr darstellen, sind

folgende: bis Euro 50.000,00 fiir den im Minusbereich liegenden Kontostand des in der Police angegebenen Girokontos, der

um 24 Uhr des Tags vor dem Unfalldatum ausgewiesen wurde; bis Euro 20.000,00 fur Rechnungen, die in den 6 Monaten vor
dem Unfall automatisch vom Konto abgebucht wurden (Versorgungsrechnungen, Kreditkartenzahlungen, Leasing-Raten,

Beschaftigtengehalter, Finanzierungsraten und/oder Dispositionskredit); falls der Kontostand zum Zeitpunkt des Schadensfalls

nicht im Minusbereich liegt, werden lediglich die automatisch abgebuchten Rechnungen beglichen.

Worin besteht das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen?

Wenn der Versicherte von einer Krebserkrankung genesen ist, und wenn beim Datum des
Abschlusses oder der Verlangerung des Versicherungsvertrags seit Uber zehn Jahren kein Rezidiv
eingetreten ist, so ist er nicht verpflichtet, Angaben zu dieser Vorerkrankung zu tatigen oder sich
jedweder Art von diesbeziglicher Kontrolle (bspw. arztlicher Untersuchung) zu unterziehen. Dieser
Zeitraum betragt finf Jahre, wenn die Erkrankung vor dem 21. Geburtstag aufgetreten war.

Fur die in der Tabelle genannten onkologischen Erkrankungen entspricht der Zeitraum dem
angegebenen:

Recht auf das
Ldschen von Daten

zu Kolon-Rektum Stadium |, jedes Alter 1
Krebserkrankungen Kolon-Rektum Stadium 1I/11l, > 21 Jahre 7
Melanom > 21 Jahre 6
Brustdriise Stadium I/ll, jedes Alter 1
Gebarmutter,
Gebéarmutterhals >21 Jahre 6
Gebarmuttgr, Jedes Alter 5
Korpuskarzinom
Hoden Jedes Alter 1
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Frauen mit Diagnose <55 Jahren - M&nner mit

Schilddrise Diagnose <45 Jahren. Ausgeschlossen sind | 1
anaplastische Tumoren fiir beide Geschlechter

Hodgkin-Lymphom <45 Jahren 5

Leukémie Akut (lymphoblastisch und myeloid), 5

jedes Alter

Vorgehensweise zur
Auslbung des

Der Versicherte sendet bei der Versicherungsgesellschaft fristgerecht das Attest ein, das gebuhrenfrei
und binnen 30 Tagen ab Beantragung von einer oOffentlichen oder akkreditierten privaten
medizinischen Einrichtung oder von einem Arzt des nationalen Gesundheitssystems mit einer

Rechts Fachrichtung, die in Verbindung zu der Krebserkrankung steht, die aus den Unterlagen geléscht
werden soll, oder vom Hausarzt oder dem frei gewéhlten Kinderarzt ausgestellt wurde.
Ist der fir das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen vorgesehene Zeitraum
Wirkuna des verstrichen, kénnen ggf. bereits erfasste Daten nicht fiir eine Anderung der Vertragsbedingungen, fiir
. 9 die Beurteilung des Versicherungsrisikos oder der Zahlungsfahigkeit des Versicherten verwendet
Ldschens von Daten werden
Krebserkzr:nkun en Die Unternehmen sind verpflichtet, Daten mit Bezug auf friihere onkologische Erkrankungen binnen
9 30 Tagen ab Erhalt des Attests endgiiltig zu I6schen. Vertragsklauseln, bei deren Vereinbarung gegen
das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen verstoRen wurde, sind nichtig.
‘“‘E An wen richtet sich dieses Produkt?
Dieses Produkt ist dem Bankkunden gewidmet, der einen Schutz vor Risiken in den Bereichen Person und Vermdgen
wiinscht.
. Welche Kosten entstehen dabei?

VERMITTLUNGSKOSTEN

Der Vermittler bezieht eine Provision in Hohe von 30% der bezahlten steuerpflichtigen Pramie.

WIE WERDEN BESCHWERDEN EINGEREICHT UND STREITIGKEITEN BEREINIGT?

Beim
Versicherungsunternehmen

Etwaige Beschwerden in Bezug auf den Vertrag oder die Versicherungsdienstleistung
gegenuber der Versicherungsgesellschaft oder dem zustéandigen Versicherungsvermittler sind
schriftlich (per E-Mail oder zertifizierter E-Mail (PEC), Post, Fax) bei der Abteilung Beschwerden
(Ufficio Reclami) einzureichen:

e  PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse): ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

e Postadresse: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe Antonio
Guattani 4 - 00161 ROM

e Fax +39 06 89326.570

Die Beschwerde muss die folgenden Angaben enthalten:

e Vor- und Nachname, vollstandige Adresse und Telefonnummer des Verfassers; Police-
Nummer und Name des Versicherungsnehmers.

e  Nummer und Datum des gegenstandlichen Schadensfalls; Bezeichnung der Person oder
der Personen, deren Tatigkeit beanstandet wird; kurze und umfassende Beschreibung des
Beschwerdegrundes;

e alle anderen Angaben und nitzlichen Unterlagen zur Beschreibung der Umstande.

Die Versicherungsgesellschaft hat diese Beschwerde laut geltender Gesetzgebung innerhalb

von 45 Tagen ab Eingang zu beantworten.

Die erwdhnte Antwortfrist kann bei Beschwerden, die das Verhalten eines

Versicherungsagenten oder eines Mitarbeiters/Arbeitnehmers betreffen, um weitere 15 Tagen

verlangert werden, um deren Anhorung zu gewéhrleisten und es diesen laut geltender

Gesetzgebung zu erméglichen, die nétigen Ergdnzungen zur Untersuchung beizutragen sowie

ihren Standpunkt in Bezug auf den Beschwerdegegenstand vorzubringen.

Wird der Beschwerde nicht oder nur teilweise stattgegeben, enthalt die Antwort eine eindeutige

Stellungnahme der Gesellschaft und des betroffenen Versicherungsagenten in Bezug auf die

Beschwerde bzw. dazu, dass ihr nicht stattgegeben wurde.

Fir detaillierte Informationen verweisen wir auf die Informationen in der Rubrik Reklamationen

der Website: www.netinsurance.it.

Bei der Aufsichtsbehorde
IVASS

Bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis oder verspéateter Beantwortung der Beschwerde kénnen
Sie sich an die Aufsichtsbehérde IVASS wenden, Via del Quirinale 21 - 00187 Rom, Fax
06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info unter: www.ivass.it.

VOR BESCHREITUNG DES RECHTSWEGS konnen alternative Verfahren zur Streitbeilegung in
Anspruch genommen werden, unter anderem:

Versicherungsombudsmann

ODER

Durch Antrag:

- beim Versicherungsombudsmann Uber das auf dessen Website bereitstehende Portal
(www.arbitroassicurativo.org), auf dem die Voraussetzungen fur die Zulassung, weitere
Informationen zur Antragseinreichung selbst sowie weitere nltzliche Angaben eingesehen
werden kdénnen

oder
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anderes System zur - bei einem anderen System zur auf3ergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten im Rahmen
auBergerichtlichen des FIN.NET, dem das Unternehmen beigetreten ist oder dem es geman Art. 2, Abs. 3 des
Schlichtung von Dekrets des Ministeriums fiir Unternehmen und Made in Italy Nr. 215 vom 6. November 2024
Streitigkeiten im Rahmen untersteht.
des FIN-NET (Financial
Dispute Resolution
Network)

Durch Einschaltung einer der Schlichtungsstellen, die im Verzeichnis des Justizministeriums aufgefiihrt

Schlichtung sind, das auf der Website www.giustizia.it konsultiert werden kann. (Gesetz Nr. 98 vom 9.8.2013)

Verhandlung mit

Rechtsbeistand Auf Antrag des eigenen Rechtsbeistands bei der Versicherungsgesellschatt.

Fir die Beilegung grenziiberschreitender Streitigkeiten kann die Beschwerde direkt bei den im Ausland
zustandigen Stellen eingereicht werden, d.h. dort wo das Unternehmen, das den Vertrag abgeschlossen
hat (auffindbar unter http://www.ec.europa.eu/odr) seinen Sitz hat, indem das Verfahren FIN - NET
aktiviert wird, oder direkt bei der Aufsichtsbehdrde IVASS, die dann fur die Weiterleitung an das
genannte System und die Benachrichtigung des Beschwerdefiihrers sorgen wird.

Weitere alternative
Moglichkeiten zur
Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten

BESTEUERUNG

e Der fir die Deckung der Lebensversicherungssparte bestimmte Teil der Pramie ist steuerfrei,
wahrend der Teil der Pramie fir die Deckungen der Schadenssparte einer Steuer von 2,5%
unterliegt.

e Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, sind
die an die Gesellschaft gezahlten Pramien, welche die Risiken Todesfall und Bleibende
Vollinvaliditdt zum Gegenstand haben, gemaf einschlagiger Steuergesetzgebung (Art. 109, Abs. 5,
Einkommensteuergesetz TUIR) von der Steuer absetzbar, wenn sie {ber einen
Kausalzusammenhang mit den Einkommensteuer erzeugenden Tatigkeiten verbunden sind. Es
empfiehlt sich, zur korrekten Einstufung der Kosten einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

Auf den Vertrag
anwendbare Steuer

FUR DIESEN VERTRAG VERFUGT DAS UNTERNEHMEN UBER EINEN DEM
VERSICHERUNGSNEHMER VORBEHALTENEN BEREICH (SOGENANNTE HOME INSURANCE).
NACH VERTRAGSABSCHLUSS KONNEN SIE DAHER DIESEN BEREICH EINSEHEN UND FUR DIE
ONLINE-VERWALTUNG DES VERTRAGS VERWENDEN.
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Schadensversicherung

Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen und Betriebsvermogen

Vorvertragliche Produktinformation fiir Schadensversicherungen

Net Insurance S.p.A. Produkt: PROTECTION BUSINESS

Die vollstindigen vorvertraglichen Informationen und Vertragsinformationen zu dem Produkt werden in anderen
Dokumenten erteilt.

Art der Versicherung

Die mehrere Deckungen enthaltende Schadensversicherung stellt gemeinsam mit der tempordren
Todesfallversicherung, die der Unternehmenstatigkeit gewidmete Kombipolice Protection Business dar, die
umfassenden Schutz fiir GUter, Personen und Vermdogen bietet.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen
des Bereichs VORSORGE UND GESUNDHEIT - Gesundheit entscheiden kénnen.

Was ist versichert? E
X

Was ist nicht versichert?

Fir den  Abschnitt

v Krankheitsbedingte bleibende Invaliditat

Deckungssumme im Falle krankheitsbedingter
bleibender Invaliditdt, welche eine Invaliditat
zur Folge hat, die die Fahigkeit des Versicherten
zur Auslibung einer beliebigen Erwerbstatigkeit
zu einem Grad von mindestens 65% schmalert
und die nach dem Datum des Inkrafttretens der
Police und vor deren Ablauf eingetreten ist. Der

versicherte Hochstbetrag entspricht  Euro
250.000.

v Gesundheit

Auf Grundlage des gewadhlten
Versicherungsplans:  Tagesbetrag fiur die
Deckung von Krankenhausleistungen,
Pauschalentschadigung fur Surgical Cash,

Erstattung von Ausgaben fir diagnostische
Untersuchungen  einschlieBlich  stationarer
Aufnahmen, fachérztlicher Untersuchungen,
Behandlungskosten, physiotherapeutischer und
Reha-Behandlungen,  Zahnarztkosten  und
Check-up. Die Hochstbetrage werden im Voraus
festgelegt und gelten pro Versicherungsjahr, pro
Person oder ggf. pro Familiengruppe.

Beistand fur Personen
Die Versicherung gilt im Falle von Unfall oder
Krankheit, und die Versicherungsgesellschaft
stellt den versicherten Personen ausschlief3lich
Uber die Vermittlung durch die
Organisationsstruktur einen Beistandsservice
zur Verfligung.

v Reisebeistand Travel

Die Versicherung gilt im Falle von Unfall oder
Krankheit, und die Versicherungsgesellschaft
stellt den versicherten Personen ausschliefRlich
Uber die Vermittlung durch die
Organisationsstruktur einen Beistandsservice
zur Verfligung, falls diese sich infolge eines
Schadensfalls in Schwierigkeiten befinden, der
im Verlauf einer Geschéftsreise, die zur
Wahrnehmung von Aufgaben in Verbindung
mit der Aktivitdit des Versicherten getatigt
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krankheitsbedingte

bleibende Invaliditdt: Versicherte, deren Alter
zum Zeitpunkt des Beitritts nicht zwischen 18
und 65 Jahren liegt.

%  FlOr _den Abschnitt Gesundheit: Versicherte,
deren Alter zum Zeitpunkt des Beitritts tiber 70

Jahren liegt.
Ferner darf bei Falligkeit der Versicherung das
Alter:
% Fur__den  Abschnitt  Krankheitsbedingte

Bleibende Invaliditdt nicht Gber 70 Jahren
liegen.

% FOr den Abschnitt Gesundheit darf das
maximale Alter bei Ablauf der Versicherung
nicht Gber dem vollendeten 75. Lebensjahr
liegen.

Fiir den Abschnitt Gesundheit konnen die Parteien

bei jedem jahrlichen Versicherungsablauf nach

Vollendung des 75. Lebensjahrs von der

Versicherung zurlicktreten.

Fir den Abschnitt Krankheitsbedingte Bleibende

Invaliditat dirfen sie bei jedem jahrlichen

Vertragsablauf nach Vollendung des 70.

Lebensjahrs zurlicktreten.

Fiir die Deckung Beistand fiir Personen konnen die

Leistungen pro Typ hochstens dreimal im Laufe

eines  Versicherungsjahrs  erbracht werden.

Innerhalbo  der Grenzen der vorgesehenen

Hochstbetrage werden die aufgefiihrten Leistungen

unter Ausschluss der Kosten, die der Versicherte

ohnehin héatte tragen missen, erbracht.

Gibt es Deckungsgrenzen?

Es gelten folgende allgemeine Ausschlisse fur die
Abschnitte KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE
INVALIDITAT und BEISTAND FUR DIE PERSON:

Krieg, Aufstande, Volksunruhen und Terroristische
Anschlage: Krieg und Aufstdnde, terrorostische
Anschlage mit Einsatz von nuklearen, biologischen oder
chemischen Waffen sowie aktive Teilnahme an
Volksunruhen, Rebellionen, Revolutionen, Aufstinden,
Staatsstreichen.  Fur  die  Deckung  Temporéare
Todesfallversicherung sind Ereignisse ausgeschlossen,
die in Verbindung mit Aufenthalten in Landern stehen, von
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wurde, eingetreten ist.

v Reisebeistand Travel Gold

Die  Versicherungsgesellschaft stellt den
versicherten Personen ausschlielich Gber die
Vermittlung durch die Organisationsstruktur
eine Reihe von Leistungen fiir Ereignisse bereit,
die im Verlauf einer Geschéftsreise, die zur
Wahrnehmung von Aufgaben in Verbindung mit
der Aktivitat des Versicherten getatigt wird,
eintreten kdnnen.
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denen aufgrund der dortigen Instabilitit vom
AuRenministerium abgeraten wird.
Umwandlung/Energieausgleich des Atoms und

Nukleare Ereignisse: naturlich auftretende oder kiinstlich
erzeugte und durch die Beschleunigungen von
Elementarteilchen verursachte Umwandlungen oder
Energieausgleiche des Atoms.

Tektonische Bewegungen (Erdbeben), Hochwasser,
Uberschwemmungen, Vulkanausbriiche: Ereignisse,
die auf Naturkatastrophen folgen bzw. durch diese
ausgelost werden.

Vorbestehende Zustande, vor Vertragsabschluss
bekannte Krankheiten und Erkrankungen:
ausgeschlossen sind Ereignisse, die durch Unfalle,
Krankheiten, Fehlbildungen, kérperliche Defekte und
Erkrankungszustande, die vor Vertragsabschluss bzw. vor
dem Datum des Inkrafttretens der Police diagnostiziert
worden sind oder bekannt waren (weil bereits
diagnostiziert oder behandelt); insbesondere von der
Deckung Beistand fiir Personen sind Ereignisse

ausgeschlossen, die von Unfallen, Krankheiten,
Fehlbildungen, kérperlichen Defekten und
Erkrankungszustanden, die vor Vertragsabschluss

diagnostiziert worden sind, herriihren oder abhéngen; im
Abschnitt Unfalle ist insbesondere eine HIV-Infektion
Grund fir die Nichtversicherbarkeit.

Missbrauch von Alkohol, Betaubungsmitteln und
damit verbundene Zustande: insbesondere im
Abschnitt Unfélle sind Alkoholiker und Drogensiichtige
nicht versicherbar; unter der Deckung Beistand fir die
Person sind Unfélle und Krankheiten ausgeschlossen, die
auf Missbrauch von Alkohol und Halluzinogenen und die
nichttherapeutische Anwendung von Psychopharmaka
und Betdubungsmitteln zuriickzufihren sind.
Absichtliche Handlungen des Versicherten, Vorsatz
und Beteiligung an Straftaten: Der Vorsatz des
Versicherungsnehmers, Versicherten oder Begiinstigten,
absichtliche Handlungen des Versicherten (inshesondere
die Folgen eines Selbstmordversuchs) und die aktive
Beteiligung des Versicherten an Vorsatzdelikten fiihren
zum Ausschluss. Ebenso zum Ausschluss fuhren vom
Versicherten begangene Handlungen, wenn dieser sich in
einem von ihm selbst herbeigeflihrten Zustand der
Unzurechnungsfahigkeit befand.

Spezifische Ausschliisse fur die Deckung DENTAL:
Die Versicherung gilt nicht fur: Leistungen, die vor dem
Datum des Inkrafttretens der Deckung begonnen und
nicht vollendet worden sind. Allein fur die Leistungen im
Rahmen des ,Zahnéarztlichen Notfalls” sind vor dem
Datum des Inkrafttretens bestehende Erkrankungen
ausgeschlossen. Leistungen, die nach Ablaufdatum oder
vorzeitigem Erléschen der Police aus beliebigem Grund
durchgefiihrt werden, auch wenn die Krankheit oder der
Unfall wahrend der Versicherungslaufzeit aufgetreten
sind. Nicht dringende Behandlungen: Behandlungen oder
Leistungen, die nicht der Definition ,Zahnéarztlicher Notfall*
oder ,Zahnarztliche Vorsorge* entsprechen und/oder nicht
in der Tabelle ,Versicherte Zahnarztliche Leistungen®
aufgefuihrt sind. Ausgaben, die bei nicht zugelassenen
Einrichtungen oder Arzten erfolgen, die nicht bei der
Arztekammer eingetragen sind und/oder {iber keine

Approbation verflgen. Kieferorthopadische
Behandlungen und damit verbundene Leistungen.
Experimentelle  Verfahren oder Verfahren, deren

Wirksamkeit von den wichtigsten Zahnarztverbanden
nicht als wissenschaftlich nachgewiesen anerkannt wird.
Unfélle, die auf die Ausibung bestimmter Sportarten
zurlickzuftihren sind (wie die in den Planen A, B, C
aufgefuihrten). Ausgaben fir psychische Erkrankungen
und/oder die Einnahme von Psychopharmaka.
Leistungen, die allein fur asthetische Zwecke durchgefihrt
werden. Milchzdhne: Ziehen von Milchz&hnen. Leistungen
in Verbindung mit bereits vorhandenen oder gerade
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Wo gilt der Versicherungsschutz?

v
v

eingesetzten Implantaten. Behandlungen fur bdsartige
Tumoren im Mund. Unfélle im Rauschzustand oder infolge
von strafbaren Handlungen. Unfélle, Krankheiten und
Vergiftungen, die durch Alkoholsucht, Missbrauch von
Psychopharmaka oder Betaubungsmitteln verursacht
werden. Folgen von nuklearer, biologischer oder
chemischer Kontamination oder Strahlung (unter
Ausschluss der therapeutischen Anwendung). Folgen von
Krieg, Aufstanden, terroristischen Anschlagen,
Naturkatastrophen. HIV ~ und damit assoziierte
Krankheiten (Zahnmedizin): Behandlungen fir HIV-
Infektionen  und damit verbundene  Syndrome.
Routinekontrollen (Zahnmedizin): Kontrollen und Check-
up.

Spezifische Ausschlisse fir die Deckung Beistand fur
Personen:  Vor  Vertragsabschluss  eingetretene
Ereignisse oder bestehende Bedingungen (Unfélle,
Krankheiten, Fehlbildungen, koérperliche Defekte oder
bereits diagnostizierte Erkrankungszustande). Aktive
Teilnahme an Vorsatzdelikten, freiwilliger
Schwangerschaftsabbruch ohne medizinische Indikation
und Unfélle, die auf Straftaten des Versicherten
zurlckzufuhren sind (die Deckung besteht hingegen fir
Unfélle, die durch Unvorsichtigkeit oder - ggf. auch grobe
- Fahrlassigkeit verursacht werden). HIV-assoziierte
Erkrankungszustande, psychische Erkrankungen und
Storungen allgemein (einschlieBlich hirnorganischen
Psychosyndroms,  schizophrener und paranoider
Stérungen, manisch-depressiver Formen und deren
Komplikationen). Folgen von Unfallen und Krankheiten,
die auf Missbrauch von Alkohol und Halluzinogenen bzw.
die nichttherapeutische Anwendung von
Psychopharmaka und Betdubungsmitteln zurlickzufiihren
sind. Ausiibung von Flugsport und Teilnahme an Rennen
mit Motorfahrzeugen (sowie Testlaufe/Training), es sei
denn es handelt sich um GleichmaRigkeitspriifungen. Die
Deckung gilt hingegen fir Téatigkeiten, bei denen
Schusswaffen zum Einsatz kommen. Ereignisse wie
Kriege, Aufstande, Erdbeben, Vulkanausbriiche,
Hochwasser, Umwandlung oder Energieausgleich des
Atoms und kinstlich erzeugte Strahlung. Aufenthalte in
Thermalkurhdusern, spezialisierten  Kurheimen  fir
Nervenleiden und Tuberkuloseerkrankungen, in Wohn-
und Genesungsheimen oder Altersheimen.

Die Deckung Krankheitsbedingte Bleibende Invaliditat gilt auf der ganzen Welt.
Die Deckungen des Abschnitts Gesundheit gelten auf der ganzen Welt, es sei denn, es werden anders

lautende Angaben fiir einzelne Leistungen getatigt.
v' Fiur die Deckung Beistand fiir die Person gelten die Transportleistungen ausschlieRlich in Italien. Die
telefonische arztliche Beratung kann jedoch von jedem beliebigen Aufenthaltsort des Versicherten aus

aktiviert werden.

v Fur die Deckungen Reisebeistand Travel und Reisebeistand Travel Gold gilt die Versicherung fir alle Lander
der Welt unter Ausschluss folgender geografischer Gebiete: Afghanistan, Antarktis, Kokosinseln,
Siidgeorgien, Heard und McDonaldinseln, Bouvetinsel, Weihnachtsinsel, Pitcairninseln, Chagos-Archipel,
Falklandinseln, Marshallinseln, Kleinere Amerikanische Uberseeinseln, Salomonen, Wallis und Futuna,
Kiribati, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Westsahara, Samoa, St. Helena, Somalia, Franzésische Std- und
Antarktisgebiete, Westtimor, Osttimor, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Dok.

Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemaRe, vollstandige und zutreffende Erklarungen zum versicherten Risiko

abzugeben.

Sie sind verpflichtet, Anderungen, die zu einer Erschwerung des versicherten Risikos fithren, zu melden.
Ungenaue Angaben oder das Verschweigen von Umstanden, die sich auf die Risikobewertung auswirken,
kénnen den vollstdndigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs sowie das vollstindige

Erléschen der Versicherung nach sich ziehen.

Im Schadensfall haben Sie die Versicherungsgesellschaft unverziiglich zu benachrichtigen, die erforderlichen
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Unterlagen einzureichen und die Spuren und Indizien des Schadensfalls bis zur Inspektion durch den
beauftragten Gutachter aufzubewahren.

Wann und wie hat die Zahlung zu erfolgen?

Der Vertrag sieht die Zahlung einer Pramie als Entgelt fiir die einjahrige Dauer der Versicherung vor, deren Betrag
in der Police angegeben ist. Sie konnen die Entrichtung der Pramie an die Versicherungsgesellschaft anhand der
laut Regularien zuldssigen und in der Police angegebenen Zahlungsmethode leisten. Die Jahrespramie kann,
wenn ihr Betrag sich auf mindestens 120 Euro oder mehr belduft, nach Ihrer Wahl ohne zusatzliche Kosten in
halbjahrliche oder monatliche Raten unterteilt werden. Die etwaige Unterteilung der Pramie befreit Sie nicht von
der Pflicht, die gesamte Jahrespramie zu entrichten, und zwar auch im Falle eines Erléschens des Risikos wahrend
der Laufzeit der Versicherung.

.;a,.: Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Die Versicherung hat einjahrige Dauer und in Ermangelung einer Kiindigung wird der Vertrag jeweils um ein
weiteres Jahr verlangert. Im Falle der Kiindigung lauft die Police um 24:00 Uhr des letzten Tags der im Vertrag
festgelegten Laufzeit ab. Der Versicherungsvertrag wird durch lhre Zahlung der Pramie rechtskraftig
abgeschlossen. Die Versicherung tritt um 24:00 Uhr des in der Police angegebenen Datums in Kraft, wenn Sie die
Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet haben; andernfalls um 24:00 Uhr des Zahlungstages. Der anhand von
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossene Vertrag tritt ab 24.00 Uhr des Tages in Kraft, an dem die
Versicherungsgesellschaft Ihre Willensbekundung zum Vertragsabschluss entgegengenommen hat. Ab diesem
Moment garantiert die Versicherungsgesellschaft die vertragsgegenstandlichen Leistungen, vorausgesetzt dass
Sie die Préamie bezahlt haben.

m Wie kann die Kiindigung erfolgen?

Sie kénnen die Police kiindigen, indem Sie der Versicherungsgesellschaft ein Kiindigungsschreiben per
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mindestens 30 Tage vor Jahresfilligkeit zusenden. Sie konnen von
einem per Fernkommunikationsmitteln abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach erster Abbuchung
der Pramie zurlcktreten. Sie konnen lhre diesbeziigliche Absicht der Versicherungsgesellschaft mittels
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mitteilen.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen
und Betriebsvermogen

Dokument zur Vorvertraglichen Information fiir Multirisk-Versicherungsprodukte
(Zusdtzliche Produktinfo Multirisk)

Net Insurance S.p.A. und Net Insurance Life S.p.A. \

PROTECTION BUSINESS
Ausg. 06/2025 - Stand 01-2026 \

Die vorliegende zusatzliche Produktinfo Multirisk ist die neueste verfiigbare Ausgabe

Zweck

Das vorliegende Dokument ergénzt und vervollstandigt die Angaben des Dokuments zur vorvertraglichen Information
fir Lebensversicherungsprodukte, die keine Investmentversicherungen sind, (Produktinfo Leben) und fur
Schadensversicherungsprodukte (Produktinfo Schaden) und dient dem potentiellen Versicherungsnehmer

fir ein genaueres Verstandnis der Merkmale des Produkts, insbesondere hinsichtlich der Deckungen,
Einschrankungen, Ausschliisse, Kosten und der Vermogenslage des Unternehmens.

Der Versicherungsnehmer sollte die Versicherungsbedingungen vor der Unterzeichnung des Vertrags genau lesen.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen des
Bereichs VORSORGE UND GESUNDHEIT - Gesundheit entscheiden knnen.

Gesellschaft

Net Insurance S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurance.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurance.it.

Das Reinvermdgen von Net Insurance S.p.A. belduft sich auf 98.621.883 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 8.955.594 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fur die Solvabilitdtskapitalanforderung betragt 181,64%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Net Insurance Life S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurancelife.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Das Reinvermégen von Net Insurance Life S.p.A. belauft sich auf 51.141.876 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 17.941.625 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fiir die Solvabilitatskapitalanforderung betragt 229,54%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Der Vertrag unterliegt italienischem Recht.

Produkt

Was ist versichert?

Fur alle Deckungen steht der Umfang der von der Gesellschaft erbrachten Leistungen im Verhéltnis zu den mit dem
Versicherungsnehmer vereinbarten Hochstbetragen und Versicherungssummen. Die Kunden kénnen ein ihrem persénlichen
Schutzbedarf entsprechendes Versicherungspaket zusammenstellen, indem die von der Police vorgesehenen Deckungen
kombiniert werden und eine Entschadigung fiir die von den angegebenen Versicherten erlittenen Schaden gewahrt wird.
Einzelheiten zu den verschiedenen Deckungen:

ABSCHNITT DECKUNG KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT: Es wird auf die Versicherungsbedingungen
Art. 68, S. 42/147 verwiesen.

Fur Abschnitt GESUNDHEIT:

Tagegeld: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/A.1, S. 47/147 verwiesen.

Surgical Cash: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/A.2, S. 47/147 verwiesen.

Geréatediagnostik: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/B3, S. 50/147 verwiesen.

Fachéarztliche Untersuchungen: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/C3, S. 54/147 verwiesen.

Erstattung von Behandlungskosten: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/C1, S. 51/147 verwiesen.
Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/C4, S. 54/147 verwiesen.
Pravention - Check-up: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/C5, S. 55/147 verwiesen.

Dental: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 79/D1, S. 55/147 verwiesen.

Abschnitt BEISTAND FUR PERSONEN: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 90, S. 66/147 verwiesen.
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Abschnitt DECKUNG REISEBEISTAND TRAVEL: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 93, S. 70/147 verwiesen.
Abschnitt DECKUNG REISEBEISTAND TRAVEL GOLD: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 96, S. 74/147
verwiesen.

E Was ist NICHT versichert?

Ausgeschlossene Risiken

Zusatzlich zu den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden gelten folgende allgemeine Ausschlisse fir die Deckungen
Krankheitsbedingte Bleibende Invaliditat, Krankenhaustagegeld und Beistand fiir Personen:

Psychiatrische Erkrankungen und Psychische Stérungen: psychische Erkrankungen und Stérungen allgemein (einschlieBlich
hirnorganischen Psychosyndroms, schizophrener und paranoider Stérungen, manisch-depressiver Formen und deren Folgen) sind
ausgeschlossen; insbesondere fir die Deckung Entschadigung fur Schwere Erkrankungen sind dies Bedingungen, die dazu fuhren,
dass eine Person nicht versicherbar ist.

Zusatzlich gelten folgende allgemeine Ausschliisse fir die Deckungen Krankheitsbedingte Bleibende Invaliditat und
Krankenhaustagegeld: Schoénheitsbehandlungen, Abmagerungskuren und Diaten: ausgeschlossen sind Ereignisse oder
Krankenhausaufenthalte, die auf diese Behandlungen oder Kuren zurlickzufihren sind. Erkrankungen, die durch
Elektromagnetische Einwirkung verursacht worden sind: Ereignisse oder Krankenhausaufenthalte, die auf solche Erkrankungen
zuriickzufiihren sind, sind ausgeschlossen.

Ferner gelten folgende spezifische Ausschliisse fiir die Deckungen TAGEGELD, SURGICAL CASH, GERATEDIAGNOSTIK,
FACHARZTLICHE UNTERSUCHUNGEN, ERSTATTUNG VON BEHANDLUNGSKOSTEN, PHYSIOTHERAPEUTISCHE
BEHANDLUNGEN, PRAVENTION - CHECK-UP:

Vorbestehende Erkrankungen. Leistungen, die sich nicht auf eine (gesicherte oder vermutliche) Diagnose und das Datum des
Auftretens stiitzen, es sei denn, sie fallen unter die Deckung ,Pravention - Check-up“. Amniozentese/Chorionzottenbiopsie, wenn keine
bekannte/vermutete Anomalie des Fétus vorliegt, bzw. bei Schwangeren unter 35 Jahren. Ausgaben fiir Behandlungen/Leistungen, die
nach Ende der Laufzeit des Versicherungsschutzes erfolgen, auch wenn sie sich auf Erkrankungen/Unfélle beziehen, die wahrend der
Versicherungslaufzeit aufgetreten sind und wahrend der Laufzeit gemeldet worden sind. Langzeitkrankenhausaufenthalte oder
Beistand fir Pflegebedirftigkeit. Ausgaben fiir Kontrolluntersuchungen, Impfungen, Standardleistungen in Allgemeinmedizin/Padiatrie
(ausgenommen ,Pravention - Check-up“). Ausgaben fur Akupunktur, Logopéadie, physiotherapeutische Behandlungen (es sei denn,
diese sind vom gewahlten Versicherungsplan erfasst). Leistungen, die nicht bei Krankenhauseinrichtungen, medizinischen Zentren
oder Facharzten erbracht werden, mit Ausnahme von krankenpflegerischen und physiotherapeutischen Leistungen. Arzneimittel,
arztliche und chirurgische Untersuchungen und Behandlungen im Rahmen der alternativen oder komplementaren, nicht
konventionellen oder experimentellen Medizin. Krankheiten, die direkt oder indirekt mit einer HIV-Infektion verbunden sind, und sexuell
Ubertragene Erkrankungen. Unfélle, Krankheiten und Vergiftungen, die durch Alkoholsucht, Missbrauch von Psychopharmaka,
Betaubungsmitteln (auBer bei therapeutischer Verabreichung) oder Halluzinogenen verursacht werden. Leistungen, die infolge von
selbst beigebrachten Verletzungen oder Selbstmordversuchen erforderlich geworden sind (ausgenommen Handlungen der
menschlichen Solidaritat oder Notwehr). Plastische Chirurgie fur &sthetische Zwecke (es sei denn, die Operationen werden zum Zwecke
der Rekonstruktion fiir Neugeborene, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ausgefiihrt oder infolge von geman Police
entschadigungsfahigen Unfallen oder infolge von gemaR Police entschadigungsfahigen, resezierenden Operationen aufgrund
bdsartiger Neoplasien). Klinische Erscheinungen in Verbindung mit hirnorganischen Psychosyndromen und Psychosen allgemein,
deren Komplikationen und Folgen. Freiwilliger Schwangerschaftsabbruch. Behandlungen fir vorbestehende kérperliche Defekte oder
angeborene Fehlbildungen sowie von damit verbundenen Krankheiten (mit Ausnahme derjenigen von Sauglingen bis Vollendung des
1. Lebensjahrs, die bei der Geburt versichert waren). Medizinische Leistungen, Behandlungen und Operationen bei Unfruchtbarkeit,
Sterilitat, zur kiinstlichen Befruchtung, bei Impotenz sowie samtliche medizinische Leistungen und Operationen mit dem Zweck der
Anderung der Geschlechtsmerkmale. Essstérungen (Anorexie, Bulimie, Syndrom der unkontrollierten Nahrungsaufnahme) und jede
aufgrund dieser Stérungen erforderliche Behandlung, Adipositaschirurgie zur Behandlung von Fettleibigkeit mit Ausnahme der Falle
von Adipositas mit Grad 3 (Kdrpermasseindex von 40 und hoéher). Prothesen und orthopadische Vorrichtungen, Horgerate und
therapeutische Gerate, ausgenommen Endoprothesen im Falle von Stationdrer Aufnahme mit Operation und Tageschirurgie.
Behandlungen, die aus arztlicher Sicht nicht notwendig sind und nicht durch Krankheit oder Unfall bedingt sind. Krankenhausaufenthalte
fur klinische Check-ups. Ausgaben fiir die Transplantatentnahme vom Spender (sowohl fiir den Versicherten als auch fir Dritte im Falle
von Transplantationen). Zahnarztliche Behandlungen und Untersuchungen, Zahnersatz und Kieferorthopadie. Ausgaben fir
Brillenglaser und Brillengestelle. Unfélle, die auf das Betreiben von Profisport sowie auf Profiwettkimpfe und dazugehdrende
Probelaufe und Trainingseinheiten oder auf die Auslibung folgender Sportarten zuriickzufiihren sind: Ski- oder Wasserskispringen,
Freestyle-Skiing, Bobsport, Rugby, Geratetauchen, American Football, Boxen oder andere Sportarten, bei denen der Einsatz eines
Mundschutzes vorgeschrieben ist, Schwerathletik, Ringen in allen Formen, Bergsteigen mit Klettern im Fels und Gletscher mit mehr
als Grad 3 der franzésischen Schwierigkeitsskala, Speldologie, Luftsportarten (einschlielBlich des Fliegens mit Héngegleitern,
Ultraleichtflugzeugen und &hnlichen), Sportarten mit Einsatz von Motorfahrzeugen und -booten, Mountainbike und ,Downhill“. Unfalle
bei der Handhabung von pyrotechnischem Material oder Sprengstoffen. Ereignisse, die infolge nuklearer, biologischer oder chemischer
Kontamination auftreten. Umwandlung des Atomkerns ebenso wie Strahlung, die durch die kinstliche Beschleunigung von
Elementarteilchen erzeugt wird - mit Ausnahme medizinischer Anwendungen. Krieg, Biirgerkrieg, Aufstande, Volksunruhen, Angriffe
oder gewaltsame Handlungen, die politisch oder sozial begrindet sind, sowie jede Art terroristischer Anschlage. Erdbeben,
Vulkanausbriiche, Uberschwemmungen, Hochwasser und Tsunamis. Ebenso ausgeschlossen sind alle Leistungen, die nicht
ausdrucklich unter den einzelnen Deckungen aufgefiihrt sind. Fir die Deckung Beistand fiir Personen gelten folgende spezifische
Ausschliisse: vor Vertragsabschluss eingetretene Ereignisse oder bestehende Bedingungen (Unfélle, Krankheiten, Fehlbildungen,
korperliche Defekte oder bereits diagnostizierte Erkrankungszustande). Aktive Teilnahme an Vorsatzdelikten, freiwilliger
Schwangerschaftsabbruch ohne medizinische Indikation und Unfélle, die auf Straftaten des Versicherten zurtickzufihren sind (die
Deckung besteht hingegen fiir Unfalle, die durch Unvorsichtigkeit oder - ggf. auch grobe - Fahrlassigkeit verursacht werden). HIV-
assoziierte Erkrankungszustande, psychische Erkrankungen und Stdrungen allgemein (einschlieBlich hirnorganischen
Psychosyndroms, schizophrener und paranoider Stérungen, manisch-depressiver Formen und deren Komplikationen). Folgen von
Unféallen und Krankheiten, die auf Missbrauch von Alkohol und Halluzinogenen bzw. die nichttherapeutische Anwendung von
Psychopharmaka und Betdubungsmitteln zuriickzufiihren sind. Auslbung von Flugsport und Teilnahme an Rennen mit
Motorfahrzeugen (sowie Testlaufe/Training), es sei denn es handelt sich um GleichmaRigkeitspriifungen. Keine Deckung besteht fir
Tatigkeiten, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kommen. Ereignisse wie Kriege, Aufstdnde, Erdbeben, Vulkanausbriiche,
Hochwasser, Umwandlung oder Energieausgleich des Atoms und kinstlich erzeugte Strahlung. Aufenthalte in Thermalkurh&dusern,
spezialisierten Kurheimen fiir Nervenleiden und Tuberkuloseerkrankungen, in Wohn- und Genesungsheimen oder Altersheimen. Fur
die Deckungen Reisebeistand Travel und Reisebeistand Travel Gold gelten folgende spezifische Ausschliisse: Vorsatz des
Versicherten oder grobe Fahrléssigkeit. Erkrankungen, die von einer Schwangerschaft nach der 26. Schwangerschaftswoche und vom
Wochenbett abhangig sind. Chronische Erkrankungen. Organspende und/oder -transplantation sowie jede Reise, die zum Zwecke von
medizinisch-chirurgischen Untersuchungen und/oder Behandlungen unternommen wird. Profisport (einschlieBlich Wettkémpfe,
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Probelaufe und Trainingseinheiten) sowie als extrem oder geféhrlich geltende Sportarten, wie das Fuhren und Verwenden von
Hangegleitern, Fallschirmspringen, Bergsteigen mit Klettern am Fels oder Gletscherbegehungen, Rugby, American Football,
Spelaologie, waghalsige Handlungen. Fir Bobsport, Kitesurfen und Geratetauchen gilt der Ausschluss nicht, wenn die Sportart
gelegentlich und als reiner Freizeitsport ausgeubt wird. Teilnahme an Wettkdmpfen/Rennen, bei denen es zu extremem und
waghalsigem Verhalten kommt, einschlielich Laufsportwettkdmpfen. Samtliche berufliche Tétigkeiten, bei denen Minen, Waffen
und/oder Gefahrstoffe verwendet, Bergwerke, Gruben und/oder Ausgrabungsstatten betreten werden bzw. die Abbau- und
Fordertatigkeit an Land und im Meer umfassen. Spezifisch fiir die Leistung ,Verlegung in geeignetes Fachkrankenhaus* sind
Beeintrachtigungen oder Verletzungen ausgeschlossen, die nach Urteil der Arzte der Organisationsstruktur vor Ort behandelt werden
kénnen.

ﬂ Gibt es Deckungsgrenzen?

Abgesehen von den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden sind nachstehend nahere Informationen zu
Selbstbehalten, Selbstbeteiligungen und Entschadigungsgrenzen aufgefihrt.

Fir den Abschnitt GESUNDHEIT: Tagegeld: Im Falle von Krankenhausaufenthalt mit oder ohne Operation (mit
Ubernachtung): Die Entschéadigung betréagt € 100 pro Tag bis maximal 200 Tage pro Versicherungsjahr und pro Person. Fir
Tagesklinik / Tageschirurgie (Krankenhausaufenthalt von mindestens 5 Stunden Dauer, ohne Ubernachtung, mit
Krankenakte): Die Entschadigung betragt 50% des Tagegelds bis maximal 50 Tage. Diese Entschadigung lasst sich mit der
von der Deckung ,Surgical Cash* vorgesehenen Entschadigung kumulieren. Surgical Cash: Fiur Operation, Tageschirurgie oder
ambulante Operation wird, unabhéngig von den getragenen Kosten, eine pauschale feste Entschadigung zuerkannt. Die
Operationen sind in 7 Klassen eingestuft. Einige Beispiele fir die Entschadigungen: Entfernung einer Zyste: € 200 (Privat) /
€ 100 (SSN). Huftgelenksprothese: € 8.000 (Privat) / € 4.000 (SSN). Lungentransplantation: € 15.000 (Privat) / € 7.500
(SSN). Die maximale Entschadigung pro Versicherungsjahr kann das Doppelte einer fir die Klasse VII vorgesehenen
Entschadigung nicht Ubersteigen. Geratediagnostik: Der jahrliche Héchstbetrag entspricht € 5.000 pro Versicherungsjahr
und pro Person oder pro Familiengruppe. Es gelten folgende Selbstbeteiligungen: 15% in Vertragseinrichtungen
(Direktzahlung) und 25% in nicht vertraglich gebundenen Einrichtungen (Erstattung) Die Zuzahlung fiir SSN wird zu 100%
erstattet (keine Selbstbeteiligung). Fachéarztliche Untersuchungen: Der jahrliche Hochstbetrag liegt bei € 1.000 fur das
PAKET B und bei € 1.500 fiir das PAKET C. Der Hochstbetrag fur hausliche pflegerische Versorgung betragt € 50 pro Tag
(ohne Selbstbeteiligung/Selbstbehalt). Die geltenden Selbstbeteiligungen betragen 15% in Vertragseinrichtungen und 25% in
nicht vertraglich gebundenen Einrichtungen. Die Zuzahlung fir SSN wird zu 100% erstattet (keine Selbstbeteiligung).
Erstattung von Behandlungskosten (fir stationdare Aufnahme mit oder ohne Operation, Tagesklinik/Tageschirurgie und
ambulant durchgefiihrte Operationen): Der jahrliche Hochstbetrag entspricht € 200.000 pro Person oder pro Familiengruppe.
Die medizinischen Kosten VOR und NACH dem Krankenhausaufenthalt werden fiir 90 Tage davor und 90 Tage danach
gedeckt. Es gelten folgende maximalen Einzelbetrége fur: Naturliche Entbindung: € 2.000. Kaiserschnitt/medizinisch
indizierter Schwangerschaftsabbruch: € 4.000. Refraktive Chirurgie: € 1.000 pro Auge. Neugeborenes (fur die Korrektur
von angeborenen Fehlbildungen und korperlichen Defekten innerhalb des ersten Lebensjahrs): € 100.000. Eine
Ersatzentschadigung wird zuerkannt, falls die Leistungen vollstandig vom Gesundheitsdienst SSN ubernommen werden: €
150 pro Tag fur Krankenhausaufenthalt (max. 100 Tage) und € 75 pro Tag fiir Tagesklinik/Tageschirurgie. Davor und danach
anfallende medizinischen Kosten werden zu 100% erstattet. Die Ausgaben fur Verpflegung und Ubernachtung der
Begleitperson werden bis zu € 50 pro Tag Uber maximal 50 Tage erstattet. Fir den Transport des Versicherten und die
Ruckfihrung des Leichnams besteht jeweils eine Obergrenze von € 3.000. Die Zuzahlung fir SSN wird zu 100% erstattet.
Fur nicht vertraglich gebundene Einrichtungen (Erstattung): die Selbstbeteiligung fir Krankenhausaufenthalt betragt 20%;
der Selbstbehalt fir Tagesklinik/Tageschirurgie/ambulante OP betrdgt € 200. Im Dokument ,CONTROLLO.pdf* wird
daruber hinaus eine spezifische Obergrenze von € 350 fur die Krankenhausunterbringung in nicht vertraglich gebundenen
Einrichtungen aufgefihrt. Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen: Der jahrliche Hochstbetrag entspricht € 1.000
pro Versicherungsjahr und pro Person oder pro Familiengruppe mit einer Selbstbeteiligung von 15%. Dental: Die Leistungen
sind in Vertragseinrichtungen kostenlos (mit unbegrenztem Hochstbetrag und ohne Grenzen fur die Haufigkeit mit Ausnahme
der Pravention, die max. 2 Mal/Jahr zusteht). In nicht vertraglich gebundenen Einrichtungen ist die Erstattung mit festen
Entschadigungen fir jede Leistung vorgesehen mit einer Gesamtobergrenze von € 1.000 pro Versicherungsjahr und pro
Versichertem. Die Ausschlusse fiir den Abschnitt Gesundheit umfassen unter anderem vorbestehende, nicht angegebene
Erkrankungen, unndétige Krankenhausaufenthalte, Leistungen der Alternativmedizin oder experimentellen Medizin und HIV-
assoziierte Erkrankungen. Die Nutzung der Vertragseinrichtungen muss im Voraus von der Betriebszentrale genehmigt werden.
Fur den Abschnitt KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT: Dieser Deckung entspricht eine Deckungssumme
fur den Fall der krankheitsbedingten bleibenden Invaliditat. Es ist ein Hochstbetrag von € 250.000 vorgesehen. Die Deckung
gilt allein fir einen Invaliditatsgrad von nicht unter 65%. Es sind Wartezeiten vorgesehen: 60 Tage ab Inkrafttreten der
Versicherung fur Krankheiten, die nach diesem Datum aufgetreten sind. 180 Tage nach Inkrafttreten der Versicherung fiir Folgen
von Erkrankungszustanden, die dem Versicherten nicht bekannt waren, die ihren Ursprung jedoch bereits vor Abschluss dieser
Police hatten. Die Versicherung endet mit der Zahlung der Entschadigung, die nur einmal geleistet werden kann.

Fir den Abschnitt Beistand fir Personen werden die Leistungen pro Typ hdchstens dreimal im Laufe eines
Versicherungsjahrs erbracht. Ausgaben, die der Versicherte ohnehin héatte tragen mussen, sind nicht gedeckt und sind von ihm
selbst zu Gbernehmen. Fur einige spezifische Leistungen sind Grenzen vorgesehen: beispielsweise ist der Transport von der
Notaufnahme auf insgesamt 300 Kilometer begrenzt (Hin- und Rickfahrt). Der Hausbesuch eines Physiotherapeuten wird fur
maximal 10 Behandlungseinheiten pro Schadensfall tbernommen, wahrend die Entsendung einer Haushaltshilfe auf 10
Stunden pro Schadensfall zur Nutzung innerhalb von maximal 5 Tagen begrenzt ist. Die integrierte hausliche Pflege nach
stationdrem Krankenhausaufenthalt ist fir maximal 7 aufeinanderfolgende, nicht teilbare Tage nach dem
Krankenhausaufenthalt vorgesehen. Fir die Leistung hausliche Pflege hat sich der Versicherte mindestens 48 Stunden vor
Aktivierung der Dienste an die Organisationsstruktur zu wenden.

Worin besteht das Recht auf das Loschen von Daten zu Krebserkrankungen?
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Kolon-Rektum Stadium |, jedes Alter 1
Recht auf das Kolon-Rektum Stadium ll/Ill, > 21 Jahre 7
Loschen von Daten Melanom > 21 Jahre 6
zu Brustdriise Stadium /11, jedes Alter 1
Krebserkrankungen Gebarmutter, - 21 Jare .
Gebéarmutterhals
Gebarmuttgr, Jedes Alter 5
Korpuskarzinom
Hoden Jedes Alter 1
Frauen mit Diagnose <55 Jahren - Manner mit
Schilddrise Diagnose <45 Jahren. Ausgeschlossen sind | 1
anaplastische Tumoren fiir beide Geschlechter
Hodgkin-Lymphom <45 Jahren 5
Leukémie Akut (Iymphqblastisch und myeloid), 5
jedes Alter

Wenn der Versicherte von einer Krebserkrankung genesen ist, und wenn beim Datum des
Abschlusses oder der Verlangerung des Versicherungsvertrags seit Uber zehn Jahren kein Rezidiv
eingetreten ist, so ist er nicht verpflichtet, Angaben zu dieser Vorerkrankung zu tatigen oder sich
jedweder Art von diesbezuglicher Kontrolle (bspw. arztlicher Untersuchung) zu unterziehen. Dieser
Zeitraum betragt funf Jahre, wenn die Erkrankung vor dem 21. Geburtstag aufgetreten war.

Fur die in der Tabelle genannten onkologischen Erkrankungen entspricht der Zeitraum dem
angegebenen:

Vorgehensweise zur
Ausiibung des

Der Versicherte sendet bei der Versicherungsgesellschaft fristgerecht das Attest ein, das gebihrenfrei
und binnen 30 Tagen ab Beantragung von einer Offentlichen oder akkreditierten privaten
medizinischen Einrichtung oder von einem Arzt des nationalen Gesundheitssystems mit einer

Rechts Fachrichtung, die in Verbindung zu der Krebserkrankung steht, die aus den Unterlagen geléscht
werden soll, oder vom Hausarzt oder dem frei gewéhlten Kinderarzt ausgestellt wurde.
Ist der fir das Recht auf das Ldschen von Daten zu Krebserkrankungen vorgesehene Zeitraum
Wirkung des verstrichen, kénnen ggf. bereits erfasste Daten nicht fiir eine Anderung der Vertragsbedingungen, fiir
L6 die Beurteilung des Versicherungsrisikos oder der Zahlungsfahigkeit des Versicherten verwendet
6schens von Daten werden
Krebserkzr:nkungen Die Unternehmen sind verpflichtet, Daten mit Bezug auf friihere onkologische Erkrankungen binnen
30 Tagen ab Erhalt des Attests endgultig zu ldschen. Vertragsklauseln, bei deren Vereinbarung gegen
das Recht auf das Léschen von Daten zu Krebserkrankungen verstof3en wurde, sind nichtig.
‘$ An wen richtet sich dieses Produkt?

Dieses Produkt ist dem Bankkunden gewidmet, der einen Schutz vor Risiken in den Bereichen Person und Vermégen winscht.

. Welche Kosten entstehen dabei?

VERMITTLUNGSKOSTEN

Der Vermittler bezieht eine Provision in Hohe von 30% der bezahlten steuerpflichtigen Pramie.

WIE WERDEN BESCHWERDEN EINGEREICHT UND STREITIGKEITEN BEREINIGT?

Beim

Versicherungsunternehmen | «  Nummer und Datum des gegensténdlichen Schadensfalls; Bezeichnung der

Etwaige Beschwerden in Bezug auf den Vertrag oder die Versicherungsdienstleistung

gegenuber der Versicherungsgesellschaft oder dem zusténdigen

Versicherungsvermittler sind schriftlich (per E-Mail oder zertifizierter E-Mail (PEC),

Post, Fax) bei der Abteilung Beschwerden (Ufficio Reclami) einzureichen:

e  PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse): ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

e Postadresse: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe
Antonio Guattani 4 - 00161 ROM

e Fax +39 06 89326.570

Die Beschwerde muss die folgenden Angaben enthalten:

. Vor- und Nachname, vollstdandige Adresse und Telefonnummer des Verfassers;
Police-Nummer und Name des Versicherungsnehmers.

Person oder der Personen, deren Tatigkeit beanstandet wird; kurze und
umfassende Beschreibung des Beschwerdegrundes;
e alle anderen Angaben und nitzlichen Unterlagen zur Beschreibung der
Umstande.
Die Versicherungsgesellschaft hat diese Beschwerde laut geltender Gesetzgebung
innerhalb von 45 Tagen ab Eingang zu beantworten.
Die erwahnte Antwortfrist kann bei Beschwerden, die das Verhalten eines
Versicherungsagenten oder eines Mitarbeiters/Arbeitnehmers betreffen, um weitere
15 Tagen verlangert werden, um deren Anhdrung zu gewahrleisten und es diesen laut
geltender Gesetzgebung zu ermdglichen, die nétigen Erganzungen zur Untersuchung
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beizutragen sowie ihren Standpunkt in Bezug auf den Beschwerdegegenstand
vorzubringen.

Wird der Beschwerde nicht oder nur teilweise stattgegeben, enthalt die Antwort eine
eindeutige Stellungnahme der Gesellschaft und des betroffenen
Versicherungsagenten in Bezug auf die Beschwerde bzw. dazu, dass ihr nicht
stattgegeben wurde.

Fur detaillierte Informationen verweisen wir auf die Informationen in der Rubrik
Reklamationen der Website: www.netinsurance.it.

Bei der Aufsichtsbehorde
IVASS

Bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis oder verspateter Beantwortung der
Beschwerde kdnnen Sie sich an die Aufsichtsbehdrde IVASS wenden, Via del
Quirinale 21 - 00187 Rom, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info unter:
WWW.ivass.it.

VOR BESCHREITUNG DES RECHTSWEGS koénnen
Streitbeilegung in Anspruch genommen werden, unter anderem:

alternative Verfahren zur

Versicherungsombudsmann

ODER

anderes System zur
auBergerichtlichen
Schlichtung von
Streitigkeiten im Rahmen

Durch Antrag:

- beim Versicherungsombudsmann Uber das auf dessen Website bereitstehende
Portal (www.arbitroassicurativo.org), auf dem die Voraussetzungen fir die
Zulassung, weitere Informationen zur Antragseinreichung selbst sowie weitere
nitzliche Angaben eingesehen werden kénnen

oder

- bei einem anderen System zur aufergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten
im Rahmen des FIN.NET, dem das Unternehmen beigetreten ist oder dem es geman
Art. 2, Abs. 3 des Dekrets des Ministeriums fir Unternehmen und Made in Italy Nr.
215 vom 6. November 2024 untersteht.

des FIN-NET (Financial
Dispute Resolution

Network)
Durch Einschaltung einer der Schlichtungsstellen, die im Verzeichnis des Justizministeriums
Schlichtung aufgefuhrt sind, das auf der Website www.giustizia.it konsultiert werden kann. (Gesetz Nr. 98

vom 9.8.2013)

Verhandlung mit
Rechtsbeistand

Auf Antrag des eigenen Rechtsbeistands bei der Versicherungsgesellschatt.

Weitere alternative
Méglichkeiten zur
Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten

Fir die Beilegung grenziiberschreitender Streitigkeiten kann die Beschwerde direkt bei den im
Ausland zustandigen Stellen eingereicht werden, d.h. dort wo das Unternehmen, das den
Vertrag abgeschlossen hat (auffindbar unter http://www.ec.europa.eu/odr) seinen Sitz hat,
indem das Verfahren FIN - NET aktiviert wird, oder direkt bei der Aufsichtsbehorde IVASS, die
dann fur die Weiterleitung an das genannte System und die Benachrichtigung des
Beschwerdefiihrers sorgen wird.

BESTEUERUNG

Auf den Vertrag | e
anwendbare
Steuer

Der fur die Deckung der Lebensversicherungssparte bestimmte Teil der Pramie ist steuerfrei,
wahrend der Teil der Pramie fiir die Deckungen der Schadenssparte einer Steuer von 2,5%
unterliegt.

Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft,
sind die an die Gesellschaft gezahlten Pramien, welche die Risiken Todesfall und Bleibende
Vollinvaliditdt zum Gegenstand haben, gemaf einschlagiger Steuergesetzgebung (Art. 109,
Abs. 5, Einkommensteuergesetz TUIR) von der Steuer absetzbar, wenn sie (ber einen
Kausalzusammenhang mit den Einkommensteuer erzeugenden Tatigkeiten verbunden sind.
Es empfiehlt sich, zur korrekten Einstufung der Kosten einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

FUR DIESEN VERTRAG VERFUGT DAS UNTERNEHMEN UBER EINEN DEM
VERSICHERUNGSNEHMER VORBEHALTENEN
INSURANCE). NACH VERTRAGSABSCHLUSS KONNEN SIE DAHER DIESEN BEREICH
EINSEHEN UND FUR DIE ONLINE-VERWALTUNG DES VERTRAGS VERWENDEN.

BEREICH (SOGENANNTE HOME

Dok. NL/NET/0108_ZUSATZLICHE PRODUKTINFO MULTIRISK
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen und Betriebsvermogen

Vorvertragliche Produktinformation fiir Schadensversicherungen

Net Insurance S.p.A.

Produkt: PROTECTION BUSINESS

Die vollsténdigen vorvertraglichen Informationen und Vertragsinformationen zu dem Produkt werden in anderen

Dokumenten erteilt.
Art der Versicherung

Die mehrere Deckungen enthaltende

Schadensversicherung  stellt gemeinsam mit der tempordren

Todesfallversicherung, die der Unternehmenstatigkeit gewidmete Kombipolice Protection Business dar, die
umfassenden Schutz fiir Guter, Personen und Vermdogen bietet.
Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen

des Bereichs VERMOGEN-Vermégen entscheiden kdnnen.

Was ist versichert?

Die Leistungen, die mit den vom Kunden gewdhlten, in der Police
angegebenen Betragen versichert sind, werden in Abschnitte
unterteilt (es ist moglich, eine oder mehrere der folgenden
Deckungen zu aktivieren):
v Haftpflicht
Der Versicherer verpflichtet sich dazu, den Versicherten
schadlos zu halten, wenn dieser gemall der gesetzlichen
Haftpflicht Ersatz (Hauptbetrag, Zinsen und Ausgaben) fir
unabsichtlich bei Dritten verursachte Schaden zu leisten hat.
Der versicherte Hochstbetrag kann vom Kunden bis zu einem
Maximum von Euro 2.500.000 gewahlt werden.
v" Rechtsschutz
Unterstitzung durch einen Rechtsbeistand vor Gericht oder bei
auBergerichtlichen Streitigkeiten, wenn der Versicherte in
einen Rechtsstreit verwickelt ist.
Der versicherte Hochstbetrag entspricht Euro 50.000.
v Schutz von POS-Einnahmen
Der Versicherer erstattet den Einnahmeausfall des in der Police
angegebenen Unternehmens, in dem eines oder mehrere
elektronische - ggf. mit verschiedenen Bankinstituten
verbundene - POS-Terminals (Point of sale) verwendet werden,
wenn der Ausfall aufgrund der vollstdndigen zwangslaufigen
Inaktivitdt verursacht wurde, die auf einen direkten
Sachschaden zuriickzufuhren ist, der durch Brand, Blitz,
Elektrischen Storfall oder andere Ereignisse verursacht wurde.
Der versicherte Hochstbetrag entspricht Euro 150.000.
Brand
Deckungssumme im Falle von Sachschdden, die direkt von in
der Police angegebenen, versicherten Gltern erlitten werden,
auch wenn diese Eigentum Dritter sind - unter Ausschluss von
Leasinggilitern, die bereits von einer anderen Versicherung
gedeckt sind - und auch wenn diese durch grobe Fahrlassigkeit
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten verursacht
werden. Die Versicherungssumme wird vom Kunden
ausgewahlt und wirdin der Police angegeben bis zu einem
Maximum von Euro 1.500.000
Diebstahl und Raub
Der Versicherer entschadigt direkte Sachschdaden des
versicherten Bestands innerhalb der Grenzen der in der Police
angegebenen Standorte, auch wenn diese Eigentum Dritter
sind. Die Deckungssumme wird in der Police angegeben und
liegt zwischen einem Minimum von Euro 5.000 und einem
Maximum von Euro 40.000.
Elektronik und Maschinenpannen All Risk
Der Versicherer entschadigt innerhalb der Grenzen der
Deckungssumme direkte Sachschdden an Gerdten und
Maschinen (einschlieBlich deren Elektronikkomponenten), die
Abnahmetests unterzogen worden und flar ihren
bestimmungsgemaRen Einsatz bereit sind, nach dem Prinzip
LAll Risk”, vorbehaltlich der ausdriicklichen Angaben unter den
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E Was ist nicht versichert?

Ausgeschlossen sind Schaden hervorgerufen durch: Vorsatz
oder grobe Fahrldssigkeit des Versicherungsnehmers, des
Versicherten, der gesetzlichen Vertreter, der Geschiftsfiihrer,
der unbeschrankt haftenden Gesellschafter oder von
Angehorigen und Lebensgefdhrten; politisch-, sozial- oder
kriegsbedingte Ereignisse; nukleare Vorfille, ionisierende
Strahlung. Von den Deckungen ausgeschlossen sind Schaden
oder Defekte, die vor Vertragsabschluss bereits vorhanden
oder dem Versicherten bekannt waren, sowie diejenigen, die
durch die Garantie von Hersteller oder Lieferant gedeckt sind.
Oftmals werden Schaden ausgeschlossen, die auf die
mangelnde Einhaltung der vom Hersteller oder Lieferanten der
versicherten  Sachen  bereitgestellten  Betriebs- und
Wartungsanleitung zuriickzufiihren sind, oder wenn diese die
normale Folge von Gebrauch, Abnutzung, Korrosion,
Oxidation, Verkrustung, Rost oder der andauernden
Witterungseinwirkung sind. Verluste und Ausgaben infolge
von Verlangerungen der Inaktivitdt (indirekte Schiaden), wie
Anderungen am Bau, Ausfall von Vermietung, Nutzung oder
geschaftlichem oder industriellem Einkommen,
Betriebsunterbrechung oder jede Art von Schaden, der die
versicherten Sachen nicht materiell betrifft, vorbehaltlich der
Angaben zu spezifischen Deckungserweiterungen oder wenn
ausdricklich vorgesehen und im Einzelnen aufgefiihrt. Die
Ausgaben fir Eingriffe oder Schaden rein dsthetischer Art, die
nicht im Zusammenhang mit entschadigungsfahigen Schaden
stehen, Geldstrafen, BuRgelder und Strafzahlungen allgemein
sind ausdricklich ausgeschlossen, da diese nicht als
entschadigungsfahige ,Schaden” gelten, sondern als finanzielle
Belastung  aufgrund von Ordnungswidrigkeiten  oder
gesetzlicher  Haftung.  Abschnitt ELEKTRONIK  UND
MASCHINENPANNEN ALL RISK: Abgesehen von den
allgemeinen Ausschliissen sind Schaden ausgeschlossen, die bei
Transport und Beforderung sowie den damit verbundenen
Auf- und Abladevorgdngen aulRerhalb des fir die beweglichen
Sachen angegebenen Standorts und auBerhalb des
urspringlichen Installationsorts der festen Sachen auftreten.
Ausgeschlossen sind Schaden durch Verlieren und Fehlbetrage.
Nicht gedeckt sind die Kosten zur Durchfihrung von
vorbeugender Wartung, von Funktionskontrollen oder fiir die
Beseitigung von verschleiBbedingten Stérungen und Defekten.
Ausgeschlossen sind Gerate fir den hauslichen Gebrauch,
elektromedizinische  Gerdte und

Diebstahlschaden sind

Photovoltaikanlagen.
ausgeschlossen,  wenn  die

lvon4



Ausschlissen. Der versicherte Hochstbetrag entspricht Euro
30.000.

Erneuerbare Energien All Risk
Der  Versicherer  entschadigt  direkte  Sachschaden
(einschlieBlich Diebstahl, Raub, Pannen und elektrische
Storfalle) und indirekte Schaden, die an einer Photovoltaik-
und/oder Solarthermieanlage nach dem ,All-Risk-Prinzip“
entstehen kénnen, vorbehaltlich der ausdriicklichen Angaben
unter den Ausschlisse.
Der versicherte Hochstbetrag entspricht Euro 80.000.
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beschriebenen Verschlussvorrichtungen am Gebdude gleich
aus welchem Grund nicht aktiv waren. Abschnitt
ERNEUERBARE ENERGIEN ALL RISK: Abgesehen von den
allgemeinen Ausschlissen, sind ferner Schaden ausgeschlossen
Erdbeben,
Uberschwemmungen, Uberflutungen, Hochwasser. Nicht

durch Tsunamis, Vulkanausbriiche,
gedeckt sind durch Ein- und Ausbauvorginge verursachte
Schaden, die nicht in Verbindung mit Reinigungs-, Wartungs-
oder Kontrollvorgdngen stehen. Ausgeschlossen sind Schaden,
die wihrend des Transports erlitten werden. Ausgeschlossen
sind Schaden durch Sturmfluten, Gezeiten und Eindringen von
Meerwasser. Ausgeschlossen sind Schaden aufgrund von
Leistungsmangeln. Ausgeschlossen sind Schaden durch
Aufprall von Fahrzeugen und/oder Hebezeugen oder
Transportmitteln, die dem Versicherungsnehmer oder
Versicherten gehoren bzw. von diesem benutzt werden.
Ausgeschlossen sind Schiden durch Verschmutzung und/oder
Kontamination allgemein sowohl fortschreitender als auch
zufalliger oder synergetischer Art. Ausgeschlossen sind Schaden
wegen Nichterfolgen der automatischen Wiederverbindung
des Wechselrichters mit dem Netz infolge von
Spannungsspriingen. Ausgeschlossen sind Schaden durch
Hardware, Software oder
eingebauten Chips und damit verbundene Schaden (wie

Funktionsstérungen von

Verlust von Daten oder Datentrdgern). Ausgeschlossen sind
Stromverteilungs- oder
Ubertragungsleitungen. Ausgeschlossen sind Schiaden in

Schaden an den

Verbindung mit oder verursacht durch Feuchtigkeit, Tau,
Kondensat, Tropfleckage, Trockenheit, Bakterien, Pilzbefall,
Sickerwasser und Nagetiere. Ausgeschlossen sind Schaden in
Verbindung mit oder verursacht durch die Aussetzung
und/oder Unterbrechung von Strom-, Gas- oder
Wasserversorgung, vorausgesetzt dass diese nicht durch ein
die versicherte Sache betreffendes Ereignis hervorgerufen
wurde, das nicht anderweitig ausgeschlossen ist.
Ausgeschlossen sind Schaden, die verursacht werden oder
zuriickzufiihren sind auf Hinterziehung, Betrug, Fehlbetrige,
Verlust, widerrechtliche Aneignung oder Untreue von
Beschaftigten, Pliinderung, Erpressung, Veruntreuung,
Taschendiebstahl sowie die entsprechenden Versuche, auch
wenn diese bei Gelegenheit von nicht anderweitig
ausgeschlossenen  Ereignissen  aufgetreten sind. Der
Versicherer ist ferner nicht verpflichtet, Entschadigung zu
leisten fur auBerhalb der versicherten Sachen gelegene
Leitungen oder Aushub-, Abtragungs-, Abstiitz-, Mauer-, Putz-
und Belagsarbeiten und &hnliches. Ausgeschlossen sind
Verluste und Ausgaben aufgrund einer Verlangerung der
Inaktivitdt infolge eines an sich entschadigungsfahigen
Schadensfalls (indirekte Schaden), wenn diese verursacht wird
durch: Aussperrung, von Behdrden verhdangte Malnahmen;
Ermangelung der erforderlichen Geldmittel fir die
Wiederaufnahme der Tatigkeit seitens des Versicherten;
Schwierigkeiten beim Wiederaufbau, Einschrdankungen des
Betriebs und Schwierigkeiten bei Wiederinbetriebnahme,
Reparatur oder Ersatz von zerstorten oder beschadigten
Sachen, die auf externe Ursachen zurickzufiihren sind, wie
Ortliche oder staatliche Stadtebauvorschriften oder andere
behordliche

Ausgeschlossen sind Schdaden durch Aufhebung, Ablauf,

Gesetzesnormen oder Verordnungen.

Annullierung oder Widerruf von Mietvertrdagen, Lizenzen,
Konzessionen, Auftragen oder Vertragen; an Dritte geschuldete
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Vertragsstrafen, Entschadigungen oder Bufgelder; Tage der
Unterbrechung der versicherten Betriebstatigkeit, die aus
beliebigem Grund auch ohne den Schadensfall erforderlich
gewesen wadren. Ausgeschlossen sind Verluste infolge der
Verlangerung oder Hinauszogerung der Inaktivitdt, die durch
Naturkatastrophen oder Hohere Gewalt verursacht werden;
infolge von Streiks, welche Materiallieferungen verhindern
oder verzégern; wegen Uberholung, Anderungen oder
Verbesserungen, die zu Anlass der Wiederinbetriebnahme oder
des Ersatzes der beschadigten oder zerstorten Gerate oder
Anlagen vorgenommen werden.

ﬂ Gibt es Deckungsgrenzen?

Abschnitt ELEKTRONIK UND MASCHINENPANNEN ALL RISK:
Selbstbehalt: €500,00, vorbehaltlich spezifischer
Selbstbeteiligungen. Gerdte > 7 Jahre: Selbstbeteiligung von
25% mit einem Mindestbetrag von € 2.500,00.
Maschinenpannen: Selbstbeteiligung von 25%, mindestens €
500,00. Elektrische Storfalle: Selbstbeteiligung von 15%,
mindestens € 500,00. Unerfahrenheit, Unvorsichtigkeit,
Nachlassigkeit, Bedienfehler: Entschddigungsgrenze von 30%
der Deckungssumme. Ausfall oder gestorte Funktion von
Bedien- oder Steuergeraten: Obergrenze 30% der
Deckungssumme. Sozialpolitische und vorsatzliche Ereignisse:
Selbstbeteiligung von 15% mit mindestens € 1.500,00 und
Obergrenze von 60% der Deckungssumme fir einen oder
mehrere Schadensfalle im Versicherungsjahr. Schaden an
Leitungen und elektronischen Ventilen: Obergrenze von 10%
des Werts des beschadigten Gerats mit maximal € 3.500,00 pro
Schadensfall. Schdaden an externen Leitungen: Selbstbehalt
von € 250,00 mit der Obergrenze von 10% des Werts des
beschadigten Gerats mit maximal € 2.500,00 pro Schadensfall.
Nicht normgerechte Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen
(Diebstahl): Der Versicherer zahlt 70% des auszahlbaren
Betrags. Abschnitt ERNEUERBARE ENERGIEN ALL RISK: Direkte
Schiden All Risk (allgemein): Selbstbeteiligung von 5%,
mindestens € 750,00. Diebstahl, Raub und Handlungen Dritter:
Selbstbeteiligung von 20%, mindestens € 750,00. Vollstdndig
eingebaute Solarmodule: Obergrenze 50% der
Deckungssumme. Partiell eingebaute Solarmodule: Obergrenze
40% der Deckungssumme. Am Boden installierte und nicht
eingebaute Anlagen: Obergrenze 30% der Deckungssumme.
Witterungsphdanomene:  Selbstbeteiligung  von 15%,
mindestens € 750,00. Pannen und/oder elektrische Storfille:
Anlagen innerhalb von 7 Jahren nach Abnahme:
Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 1.250,00, Grenze 30%
der Deckungssumme. Anlagen mit mehr als 7 Jahren nach
Abnahme: Selbstbeteiligung von 30%, mindestens € 2.500,00,
Grenze 20% der Deckungssumme. Indirekte Schaden: Anlagen
mit Fernwirkeinrichtung: 3 Tage Selbstbehalt Uber einen
Hochstzeitraum der Entschadigung von 60 Tagen. Anlagen ohne
Fernwirkeinrichtung: Pauschale Summe von 10% der
ausgezahlten Entschadigung fiur Direkte Schaden mit
Obergrenze € 10.000,00 pro Schadensfall. Partielle
Versicherung: Wenn der Neuwert die Deckungssumme um
mehr als 20% Ubersteigt, kommt die proportionale Reduktion
der Entschadigung zur Anwendung.

Wo gilt der Versicherungsschutz?

v’ Die Versicherung gilt auf der ganzen Welt.

v' Die Privathaftpflicht gilt fiir Ereignisse in aller Welt unter Ausschluss von USA und Kanada.

v Die Leistungen fiir den Rechtsschutz gelten fiir Schadensfille, die aufgetreten sind und durch die zustindigen Gerichte der
folgenden Gebiete abzuhandeln sind: Lander der Europdischen Union, Vereinigtes Konigreich, Vatikanstadt, Republik San Marino,
Furstentum Monaco, Schweiz und Liechtenstein fiir die strafrechtliche Verteidigung, die Forderung von Schadensersatz an Dritte,
fur die Abwehr von auRervertraglichen Schadensersatzforderungen, die durch Dritte gestellt werden; Italienische Republik,
Vatikanstadt und Republik San Marino fir andere Sachlagen.
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Welche Verpflichtungen habe ich?

- Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemaRe, vollstdndige und zutreffende Erklarungen zum versicherten Risiko abzugeben.

- Sie sind verpflichtet, Anderungen, die zu einer Erschwerung des versicherten Risikos fiihren, zu melden. Ungenaue Angaben oder das
Verschweigen von Umstanden, die sich auf die Risikobewertung auswirken, konnen den vollstandigen oder partiellen Verlust des
Entschadigungsanspruchs sowie das vollstandige Erléschen der Versicherung nach sich ziehen.

- Im Schadensfall haben Sie die Versicherungsgesellschaft unverziglich zu benachrichtigen, die erforderlichen Unterlagen einzureichen
und die Spuren und Indizien des Schadensfalls bis zur Inspektion durch den beauftragten Gutachter aufzubewahren.

Wann und wie hat die Zahlung zu erfolgen?

Der Vertrag sieht die Zahlung einer Pramie als Entgelt fur die einjahrige Dauer der Versicherung vor, deren Betrag in der Police
angegeben ist. Sie konnen die Entrichtung der Pramie an die Versicherungsgesellschaft anhand der laut Regularien zuldssigen und in
der Police angegebenen Zahlungsmethode leisten. Die Jahrespramie kann, wenn ihr Betrag sich auf mindestens 120 Euro oder mehr
belduft, nach lhrer Wahl ohne zusatzliche Kosten in halbjahrliche oder monatliche Raten unterteilt werden. Die etwaige Unterteilung
der Pramie befreit Sie nicht von der Pflicht, die gesamte Jahrespramie zu entrichten, und zwar auch im Falle eines Erldschens des Risikos
wahrend der Laufzeit der Versicherung.

ﬁ Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?
iy

Die Versicherung hat einjahrige Dauer und in Ermangelung einer Kiindigung wird der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr verlangert.
Im Falle der Kiindigung lduft die Police um 24:00 Uhr des letzten Tags der im Vertrag festgelegten Laufzeit ab. Der Versicherungsvertrag
wird durch lhre Zahlung der Pramie rechtskraftig abgeschlossen. Die Versicherung tritt um 24:00 Uhr des in der Police angegebenen
Datums in Kraft, wenn Sie die Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet haben; andernfalls um 24:00 Uhr des Zahlungstages. Der anhand
von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossene Vertrag tritt ab 24.00 Uhr des Tages in Kraft, an dem die Versicherungsgesellschaft
Ihre Willensbekundung zum Vertragsabschluss entgegengenommen hat. Ab diesem Moment garantiert die Versicherungsgesellschaft
die vertragsgegenstandlichen Leistungen, vorausgesetzt dass Sie die Pramie bezahlt haben.

E Wie kann die Kiindigung erfolgen?

Sie konnen die Police kiindigen, indem Sie der Versicherungsgesellschaft ein Kiindigungsschreiben per Einschreiben oder E-
Mail/zertifizierter E-Mail mindestens 30 Tage vor Jahresfilligkeit zusenden. Sie kbénnen von einem per
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach erster Abbuchung der Pramie
zuriicktreten. Sie koénnen lhre diesbeziigliche Absicht der Versicherungsgesellschaft mittels Einschreiben oder E-
Mail/zertifizierter E-Mail mitteilen.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen
und Betriebsvermogen

Dokument zur Vorvertraglichen Information fiir Multirisk-Versicherungsprodukte
(Zusdtzliche Produktinfo Multirisk)

Net Insurance S.p.A. und Net Insurance Life S.p.A. \

PROTECTION BUSINESS
Ausg. 06/2025 - Stand 01-2026 \

Die vorliegende zusatzliche Produktinfo Multirisk ist die neueste verfiigbare Ausgabe

Zweck

Das vorliegende Dokument ergénzt und vervollstandigt die Angaben des Dokuments zur vorvertraglichen Information
fir Lebensversicherungsprodukte, die keine Investmentversicherungen sind, (Produktinfo Leben) und fur
Schadensversicherungsprodukte (Produktinfo Schaden) und dient dem potentiellen Versicherungsnehmer

fir ein genaueres Verstandnis der Merkmale des Produkts, insbesondere hinsichtlich der Deckungen,
Einschrankungen, Ausschliisse, Kosten und der Vermogenslage des Unternehmens.

Der Versicherungsnehmer sollte die Versicherungsbedingungen vor der Unterzeichnung des Vertrags genau lesen.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen des
Bereichs VERMOGEN-Vermogen entscheiden kénnen.

Gesellschaft

Net Insurance S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurance.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurance.it.

Das Reinvermdgen von Net Insurance S.p.A. belduft sich auf 98.621.883 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 8.955.594 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fur die Solvabilitdtskapitalanforderung betragt 181,64%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Net Insurance Life S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurancelife.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Das Reinvermégen von Net Insurance Life S.p.A. belauft sich auf 51.141.876 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 17.941.625 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fiir die Solvabilitatskapitalanforderung betragt 229,54%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Der Vertrag unterliegt italienischem Recht.

Produkt

Was ist versichert?

Fur alle Deckungen steht der Umfang der von der Gesellschaft erbrachten Leistungen im Verhdltnis zu den mit dem
Versicherungsnehmer vereinbarten Héchstbetragen und Versicherungssummen.

Einzelheiten zu den Deckungen:

HAFTPFLICHT: Es wird auf die Versicherungsbhedingungen Art. 100, S. 78/147 verwiesen.

RECHTSSCHUTZ: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 105, S. 89/147 verwiesen.

SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 116, S. 94/147 verwiesen.

BRAND: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 125, S. 100/147 verwiesen.

DIEBSTAHL UND RAUB: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 141, S. 112/147 verwiesen.

ELEKTRONIK UND MASCHINENSCHADEN ALL RISK: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 156, S. 119/147
verwiesen.

ERNEUERBARE ENERGIEN ALL RISK: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 167, S. 124/147 verwiesen.

E Was ist NICHT versichert?

AUSGESCHLOSSENE RISIKEN
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Zusatzlich zu den Angaben in der Produktinfo Schaden gelten die folgenden Spezifischen Ausschliisse fur die jeweilige
Deckung:

Abschnitt HAFTPFLICHT: Vorsatz/Vertrag: Vorsatzlich vom Versicherungsnehmer/Versicherten verursachte Schaden; den
Ausschluss bewirkende Nichtbeachtung von Vertragspflichten. Guter/Spezifische Bauwerke:
Ubergebene/verwahrte/besessene Sachen (vorbehaltlich Ausnahmen wie Sachen, die nicht entfernt werden kénnen, Sachen,
die gehoben oder beftrdert werden, oder Sachen von Kunden); Sachen, an denen Arbeiten ausgefiihrt werden;
Bauwerke/Waren nach Fertigstellung/Ubergabe (unbeschadet Erweiterungen). Ausgeschlossene Aktivitaten/Hilfsmittel:
Jagd; Schaden durch Krane, Schwebebahnen, Seilrutschen; Einsatz von Sprengstoff (innerhalb 200 m von der Explosion);
Wasser-/Luftfahrzeuge/deren Inhalt/beférderte Personen; Kraftfahrzeuge/Anhanger/selbstfahrende Arbeitsmaschinen in
Bereichen, die der Regelung durch Gesetz Nr. 990/69 unterstehen (unbeschadet Kfz-Haftung im Rahmen der Betriebshaftpflicht,
Firmenparkplatze); Transportfahrzeuge beim Be-/Entladen; Fahrzeuge/Maschinen/Anlagen, die von Personen ohne die
erforderliche Befahigung gesteuert werden (unbeschadet Haftpflicht des Haushaltsvorstands); landwirtschaftliche Maschinen
auf Ketten/nicht gummierten Radern auf StralBenbelag; Einsatz von Phytopharmaka mit verbotenen Substanzen.
Immobilien/lUmweltverschmutzung: Nicht angegebene/nicht mit der Téatigkeit oder Wohnung des Versicherten verbundene
Gebaude/feste Anlagen (unbeschadet Firmenschilder); Schaden durch Anlagen (Heizung, Wasser-/Abwasserleitungen),
Feuchtigkeit, Tropfleckage; Verschmutzung von Luft/Wasser/Boden (unbeschadet versehentlicher Verschmutzung); Schéden in
Verbindung mit Asbest. Allgemeine Risiken: Kriegshandlungen/Tumulte/Beschlagnahme/Nationalisierung (aul3er bei
Nachweis, dass kein Zusammenhang besteht); IT-Stérfalle (fehlerhafte Registrierung/Betriebsstérungen/Virus, unbeschadet der
Haftung fiir personenbezogene Daten, Brand, Explosion, Bersten); Risiken in Verbindung mit Schifffahrt/Unterwasserarbeiten;
Ansteckende Tierkrankheiten; gesetzlich verbotene Aktivitdten (auch unfreiwillige); lebendes/totes Inventar des
landwirtschaftlichen Unternehmens (unbeschadet der Bestande von Dritten bei Geb&udeeinsturz); geistige Berufe.

Abschnitt RECHTSSCHUTZ: Spezifische Ausgaben: Auf Vereinbarungen Uber die Beteiligung am Prozessgewinn
basierende Anwaltshonorare, Strafantrdge, in deren Folge kein Strafverfahren eingeleitet wird, nicht von ARAG benannte
zustellungs- und vertretungsbevollméchtigte Anwélte; Reisekosten; Zwangsvollstreckungen nach dem zweiten Versuch; nicht
obligatorische Schlichtung; Steuern/Gebuhren/Buf3gelder; nicht vereinbarte/doppelte Ausgaben. Delikte: Ausgaben fir
Vorsatzdelikte (unbeschadet Freispruch, Riickstufung, Einstellung des Verfahrens); fur die Freigabe beschlagnahmter Guter,
die nicht maRgeblich fur die Tatigkeit sind. Spezifische Streitigkeiten: Lieferanten (Wert <€500 oder >€30.000); nicht im
Beschaftigtenverzeichnis eingetragene Arbeitskrafte; Abwehr von Haftpflichtanspruch (wenn die Haftpflicht den Schaden, aber
nicht die Ausgaben deckt, oder bei verspateter Anzeige oder vorgezogener technischer Feststellung der Haftpflicht, oder bei
nicht nachgewiesener Haftpflicht). Ausgeschlossene Bereiche: Familienrecht, Erbrecht, Schenkungsrecht; Steuer-
/Verwaltungsrecht; Kriegshandlungen/Terrorismus/Tumulte/Vandalismus/Erdbeben/Radioaktivitat; Kerntechnik (ausgenommen
medizinische Behandlungen); Naturkatastrophen; Patente/Marken/Konkurrenz/Antitrust; Gesellschaftsanteile/Gesellschafter-
Geschéftsfuhrer; Schienenfahrzeuge/Seilbahnen (ausgeschlossen Haftpflicht); Vorsatz des Versicherten; nicht versehentliche
Umweltverschmutzung; Unternehmensfusionen/-anderungen; eigene Leistungen/Lieferungen; Kauf/Verkauf/Tausch von
Immobilien; spezifische Bauarbeiten (es sei denn die Unternehmenstatigkeit liegt im Baugewerbe). Spezifische

Sektoren/Subjekte: Vermietung/Verkauf von Unternehmen/Immobilienleasing; Fertigung/Vertrieb von
Sprengstoff/Waffen/Militargitern; Abfallmanagement; Leiharbeit; Genossenschaften/Verbrauchervereineg;
medizinische/pflegerische Tatigkeiten; Agentur/Vertretung/Beauftragung; Rechtsstreitigkeiten mit der

Versicherungsgesellschaft/Dachgesellschaft der Bank. Sammelklagen; Kindesmissbrauch (Strafverteidigung); Inkasso;
Mietbetrage/Nebenkosten; Bezahlung des Preises fur Glter/Dienstleistungen; Berufshaftpflicht; leer stehende/nicht versicherte
Immobilien;  Unternehmenspositionen;  Massenentlassungen. Abschnitt SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN:
Vorsatz/Gultigkeit: Vorsatz des Versicherungsnehmers/Versicherten; mangelnde Einhaltung von Giltigkeitshedingungen;
Aufldsung/Aufgabe der Unternehmenstatigkeit. Art von Schaden/Risiko: Diebstahl, Raub, Erpressung, Plinderung,
Fehlbetrage jeder Art; Frost; Vergiftung von Tierbestanden; Einbrechen des Erdbodens; Kriegshandlungen/Tumulte (auf3er bei
Nachweis, dass kein Zusammenhang besteht). VerschleiR/Wartung/Defekte: Verderben/Abnutzung/Korrosion/Oxidation;
Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften; Kosten fur vorbeugende Wartung/Inspektion/Behebung von VerschleiR3defekten;
bekannte Defekte; Defekte, fir welche der Lieferant haftet. Besonderheiten: Inhalt von Back-/Rostéfen (direkter Schaden durch
Feuer/Hitze); asthetische Schaden; Utensilien/Zubehor/Fliissigkeiten (auBer Ol); Haushalts-/medizinische/Photovoltaikgerate;
Schéaden/Defekte, die durch Garantie/technischen Kundendienst gedeckt sind; Ausgaben fir System-Upgrade (aul3er
unvermeidliche Ausgaben bei der Instandsetzung); bereits bekannte IT-Angriffe. Ausgeschlossene Vorgange: Nicht
wartungsbedingte Montage-/Demontagevorgange; Abtransport vom Standort.

Abschnitt BRAND: Vorsatz: Vorsatz des Versicherungsnehmers/Versicherten. Andere Risiken: Verlust/Diebstahl von
versicherten Sachen; Frost; Vergiftung von Viehbestéanden; Einbrechen von Erdboden.
Naturkatastrophen/Kriegshandlungen: Erdbeben, Vulkanausbriiche, Uberschwemmungen, Hochwasser, Tsunamis,
Sturmfluten; Kriegshandlungen, Aufstande, Tumulte, Streiks, Unruhen, militarische Besetzung, Invasion (auf3er bei
nachgewiesen mangelndem Zusammenhang). Art/Ursprung des Schadens: Indirekte Schaden (aul3er
Betriebsunterbrechung); Bersten/Implosion aufgrund von Verschleif3/Korrosion/Materialdefekten; Inhalt Back-/Rostéfen
(direkter Schaden durch Feuer/Hitze).

Abschnitt DIEBSTAHL UND RAUB: Naturkatastrophen/Kriegshandlungen: Schaden in Verbindung mit Krieg, Aufstéanden,
Tumulten, Terrorismus, Sabotage; oder in Verbindung mit Branden, Explosionen, Elementarereignissen (Hagel, Erdbeben,
Hochwasser usw.). Vorsatz/grobe Fahrlassigkeit: Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des
Versicherungsnehmers/Versicherten/Gesetzlichen Vertreters/Gesellschafters; oder von Mitbewohnern/Benutzern der
Raume/Verwandten (Art. 649 Strafgesetzbuch). Schéaden durch Wachpersonal (aufl3er Untreue Beschéftigte). Schadensart:
Indirekte Schéden; Schaden durch Brand/Explosion/Bersten verursacht durch den Straftater. Versaumnis der Aufsicht:
Raumlichkeiten, die langer als 45 Tage unbeaufsichtigt bleiben. Ausgeschlossene Gilter: Leasingguter, Schmuck und
Wertgegenstande. Beschlagnahmungen: Beschlagnahmungen und Requisitionen.

ﬂ Gibt es Deckungsgrenzen?

Abgesehen von den Angaben in den Produktinfos Leben und Schaden sind nachstehend néhere Informationen zu
Selbstbehalten, Selbstbeteiligungen und Entschadigungsgrenzen aufgefuhrt.

BETRIEBSHAFTPFLICHT: Fester Selbstbehalt fir Sachschaden: €250,00. Fir Baukategorie: Selbstbehalt €1.500,00 pro
Schadensfall mit Sachschaden. Teilnahme an Ausstellungen/Messen/betrieblichem Freizeitangebot. Selbstbeteiligung von
20%, mindestens € 1.500,00. Bei Dritten durchgefilhrte Arbeiten: Selbstbeteiligung von 20%, mindestens € 1.500,00,
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Entschadigungsgrenze € 150.000,00 pro Schadensfall. Schaden an Sachen Dritter, die gehoben/ auf- oder
abgeladen/befordert/geschleppt werden: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 500,00, Entschadigungsgrenze €
10.000,00 pro Schadensfall. Schaden durch Betriebsunterbrechung: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 250,00,
Entschadigungsgrenze € 50.000,00 pro Schadensfall. Fehler bei der Verarbeitung personenbezogener Daten: Selbstbehalt €
1.000,00 pro Schadensfall, Entschadigungsgrenze € 50.000,00 pro Schadensfall und € 150.000,00 pro Versicherungsjahr.
Versehentliche Umweltverschmutzung: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 2.500,00, Entschadigungsgrenze €
25.000,00 pro Schadensfall und € 250.000,00 pro Versicherungsjahr. Besitz und Gebrauch von Waffen: Entschadigungsgrenze
von € 100.000,00 pro Schadensfall. Haftung fiir Brandschéaden: Bis € 300.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr mit
einem Selbstbehalt von € 1.000,00. Fiir Schaden durch Unterbrechungen/Aussetzungen: Selbstbehalt von € 1.000,00 und
max. € 50.000,00 pro Schadensfall. HAUS- UND GRUNDBESITZERHAFTPFLICHT: Selbstbehalt fir Sachschaden von
€250,00. Erweiterungen der Deckung fir bestimmte Branchen: Branche Landwirtschaft: Sachen, die von Gasten des
Ferienbetriebs mitgebracht und/oder zur Verwahrung tibergeben werden: Selbstbehalt von € 250,00, Entschadigungsgrenze
€ 50.000,00 pro Jahr (maximal € 5.000,00 pro geschadigtem Kunden fiir zur Verwahrung ubergebene Sachen und € 1.500,00
fur nicht ibergebene Sachen). Haftung des Haushaltsvorstands: Entschadigungsgrenze von € 300.000,00 pro Schadensfall und
Jahr. Viehwirtschaft: Bis € 100.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr mit einem Selbstbehalt von € 1.500,00.
Branche Industrie und Handwerk: Baugewahrleistungsversicherung fiir Verlege-, Installations-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten an Anlagen: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 1.500,00, Entschadigungsgrenze € 50.000,00 pro
Schadensfall und Versicherungsjahr. Diebstahlschaden, die durch Geriiste begiinstigt worden sind: Selbstbeteiligung von
10%, mindestens € 250,00, Entschadigungsgrenze € 50.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Schaden an
Kleidungsstiicken des Kunden (Friseure): Selbstbehalt von € 250,00, Entschadigungsgrenze € 1.500,00 pro Schadensfall und
Versicherungsjahr. Schaden an bearbeiteten Sachen (Reinigungen und Waschereien): Selbstbehalt von € 250,00,
Entschadigungsgrenze € 1.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Branche Handel: Schaden infolge des
Produktverkaufs: Selbstbehalt von € 500,00, Entschadigungsgrenze € 100.000,00 pro Schadensfall. Branche
Fremdenverkehr und Gaststattengewerbe: Sachen, die von Hotel-/Pensions-/B&B-Géasten mitgebracht und/oder zur
Verwahrung ibergeben werden: Selbstbehalt von € 250,00, Entschadigungsgrenze € 50.000,00 pro Jahr (maximal € 5.000,00
pro geschadigtem Kunden fir zur Verwahrung Gibergebene Sachen und € 1.500,00 fiir nicht Gibergebene Sachen). Haftung des
Haushaltsvorstands: Entschadigungsgrenze von € 300.000,00 pro Schadensfall und Jahr. RECHTSSCHUTZ Streitwert bei
Rechtsstreitigkeiten mit Lieferanten: Ab € 500 bis maximal € 30.000.

Wartezeit: Die Schaden werden gedeckt, wenn sie frihestens 3 Monate nach Inkrafttreten des Versicherungsschutzes eintreten,
ausgenommen gesicherte oder mutmafiliche aul3ervertragliche Schaden und straf-/verwaltungsrechtliche VerstoRRe. Frist fur die
Meldung des Schadensfalls: Binnen 24 Monaten ab Ablaufdatum der Versicherung: SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN:
Tagegeld: Mindestens € 50,00 und maximal € 400,00. Stufen Transaktionsvolumen: Fir Transaktionsvolumen bis € 50,00
pro Tag, Entschadigung von € 50,00 pro Tag. Zeitlicher Selbstbehalt: 3 Werktage einschliellich dem Tag des
Schadensereignisses. Leistungsgrenze: Die festgelegte Entschadigung stellt die Leistungsgrenze pro Schadensfall und
Versicherungsjahr dar. Abschnitt BRAND: Elektrische Storfalle: Der Versicherer bezahlt auf keinen Fall mehr als 5% der
Deckungssumme mit der Obergrenze von € 5.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Dabei gilt eine Selbstbeteiligung
von 10% von mindestens € 300,00. Witterungsphanomene: Selbstbeteiligung von 10% der geschuldeten Entschadigung
mit einem Mindestbetrag von € 500,00. Auf keinen Fall bezahlt der Versicherer einen Betrag, der 70% der Deckungssumme
Ubersteigt. Hagel auf zerbrechlichen Elementen: Selbstbehalt € 500,00. Auf keinen Fall zahlt der Versicherer fiir einen oder
mehrere Schadensfille in einem Versicherungsjahr einen Betrag, der € 15.000,00 (ibersteigt. Ubermé&Rige Schneelast:
Selbstbeteiligung von 10% der Entschadigung mit einem Mindestbetrag von € 1.000,00. Auf keinen Fall zahlt der Versicherer
fur einen oder mehrere Schadensfélle in einem Versicherungsjahr einen Betrag, der 50% der Deckungssumme bzw. die
Obergrenze von € 150.000,00 uUbersteigt. Klage Dritter: Selbstbehalt von € 1.000,00. Auf keinen Fall zahlt der Versicherer
einen Betrag, der 20% der Deckungssumme bzw. die Obergrenze von € 500.000,00 pro Schadensfall Uibersteigt. Indirekte
Schéaden (Betriebsunterbrechung): Tagegeld bis € 300,00 fir jeden Werktag vollstandiger Inaktivitat. 7 Werktage
Selbstbehalt. Leistung fir eine maximale Betriebsunterbrechung von insgesamt 90 Tagen. Gekuhlte Waren (Ausfall der
Kihlung): Der Versicherer zahlt keinen Betrag, der € 10.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr tbersteigt. Fester
Selbstbehalt von € 1.000,00. Sozialpolitische und vorséatzliche Ereignisse: Selbstbeteiligung von 10% der Entschadigung
mit einem Mindestbetrag von € 1.000,00. Auf keinen Fall bezahlt der Versicherer einen Betrag, der 70% der Deckungssumme
Ubersteigt. Vorschuss von Entschadigungen: Anzahlung von maximal 50% des voraussichtlichen Entschadigungsbetrags,
wenn dieser € 100.000,00 Ubersteigt. Ausgaben fiir Abbruch, Ra&umung, Behandlung und Transport der Rickstande: Bis
zu 10% der Entschadigung mit Entschadigungsgrenze von € 10.000,00 pro Schadensfall. Ausgaben und Honorare des
Gutachters: Max. 1% der Entschadigung mit Obergrenze € 3.500,00 pro Schadensfall. Austausch Platten und Schilder: Der
Versicherer zahlt keinen Betrag, der € 3.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr tbersteigt. Es kommt ein fester
Selbstbehalt von € 250,00 zur Anwendung. Mietausfall: Maximal 3 Monatsmieten pro Schadensfall uber einen Gesamtbetrag
von hdchstens € 3.000,00 nach Abzug eines Selbstbehalts von € 150,00 fur jeden Schadensfall. Waren bei Dritten: Hochstens
10% der Deckungssumme mit einem Hochstbetrag von € 40.000,00 pro einzelnem Standort und pro einzelnem Schadensfall.
Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Wertgegenstande, Pelzméntel, Teppiche, Gemalde, Sammlungen, Kunstgegenstande:
Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Wertgegenstande, Pelzmantel: bis 5% der Deckungssumme (max. € 2.500,00 pro Schadensfall
und Jahr). Bei Verwahrung in Tresor: bis 20% (max. € 10.000,00 pro Schadensfall und Jahr). Teppiche, Gemalde, Sammlungen
und Kunstgegenstande: bis 10% der Deckungssumme (max. € 5.000,00 pro einzelnem Gegenstand und € 25.000,00 pro
einzelner Sammlung oder Kollektion). Hausrat/Bestand im Freien: Hochstens € 100.000,00 pro einzelnem Standort und pro
einzelnem Schadensfall. Erweiterungen der Deckung fir bestimmte Branchen: Branche Landwirtschaft - Verlust von
Vieh: Hochstens 40% der Deckungssumme, max. € 30.000,00 pro Schadensfall und € 2.000,00 pro Einzeltier. Fester
Selbstbehalt von € 500,00. Branche Landwirtschaft - Schaden am Futter: Hochstens 25% der Deckungssumme, max. €
100.000,00 pro Schadensfall und Jahr. Selbstbehalt von € 1.500,00. Branche Landwirtschaft - Schaden an Anbauflachen:
Hoéchstens 10% der Deckungssumme, max. € 15.000,00 pro Schadensfall und Jahr. Fester Selbstbehalt von € 1.500,00.
Branche Landwirtschaft - Schaden durch Auslaufen von Flissigkeiten: Hochstens 25% der Deckungssumme, max. €
10.000,00 pro Schadensfall und Jahr. Fester Selbstbehalt von € 500,00. Branche Landwirtschaft - Schaden am Eigentum
von Feriengéasten des Bauernhofs: Personliche Habe: Obergrenze von € 3.000,00 pro einzelnem Gegenstand und héchstens
30% der Deckungssumme. Bargeld und Wertsachen, die zur Verwahrung uUbergeben worden sind: Hochstens 10% der
Deckungssumme und bis zu € 2.500,00 pro einzelnem Schadensfall. Kraftfahrzeuge: Obergrenze von € 30.000,00 pro einzelnem
Fahrzeug und hochstens 30% der Deckungssumme. Branche Landwirtschaft - Schaden an Gewéachshausern (Glas): Nicht
mehr als 10% der Deckungssumme. Branche Handel - Verlust von pharmazeutischen Strichcode-Etiketten:
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Entschadigungsgrenze von € 7.500,00 pro Schadensfall. Branche Industrie und Handwerk - Land-/Wasserfahrzeuge Dritter
in Verwahrung: Hoéchstens 10% der Deckungssumme, max. € 15.000,00 pro Schadensfall und Jahr. Selbstbehalt von €
1.500,00.

Abschnitt DIEBSTAHL UND RAUB, allgemein: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 500,00. Bei nicht normgerechten
Sicherungsvorrichtungen: Der Versicherer zahlt 70% des auszahlbaren Betrags. Bei nicht aktivierter/nicht funktionstiichtiger
Alarmanlage: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 500,00. Untreue der Beschéftigten: Entschadigungsgrenze maximal
10% der Deckungssumme und € 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Transport von Wertsachen:
Entschadigungsgrenze maximal 10% der Deckungssumme und € 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Durch
Diebe verursachte Schaden und Vandalismus: Entschadigungsgrenze maximal 10% der Deckungssumme und € 2.500,00
pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Diebstahl und Raub von Waren und Maschinen bei Dritten: Entschadigungsgrenze
maximal 10% der Deckungssumme. Belegte Behandlungskosten (auf3er Arzneimittel): Entschadigungsgrenze von €
1.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr. Sachen im Freien: Entschadigungsgrenze maximal 20% der
Deckungssumme. Allgemeine Entschadigungsgrenzen: Hausrat/Bestand der Nebengebdude: Maximal 10% der
Deckungssumme. Bargeld und Wertsachen gleich an welchem Aufbewahrungsort: Entschadigungsgrenze von € 1.500,00 pro
Schadensfall und Versicherungsjahr. Bargeld und Wertsachen in Tresor: Entschadigungsgrenze von € 2.500,00 pro
Schadensfall und Versicherungsjahr. Teppiche, Gemaélde, Sammlungen, Kunstgegenstdnde: Maximal 10% der
Deckungssumme. Raub von persoénlicher Habe: Selbstbehalt € 250,00, Entschadigungsgrenze € 1.000,00 pro Person und €
3.000,00 pro Versicherungsjahr. Erweiterungen der Deckung fir bestimmte Branchen: Branche Landwirtschaft -
Diebstahl von Vieh: Selbstbeteiligung von 20%, mindestens € 500,00, Obergrenze 30% der Deckungssumme und € 2.000,00
pro Einzeltier. Branche Landwirtschaft - Sachen, die von Gasten des Ferienbetriebs mitgebracht und/oder zur
Verwahrung tibergeben werden: Personliche Habe: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 500,00, Obergrenze 15% der
Deckungssumme und € 1.500,00 pro Einzelgegenstand. Bargeld und Wertsachen allgemein, die zur Verwahrung tbergeben
worden sind: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 500,00, Obergrenze 15% der Deckungssumme. Kraftfahrzeuge von
Gasten: Selbstbeteiligung von 10%, mindestens € 500,00, Obergrenze 30% der Deckungssumme. Branche Handel -
Pharmazeutischen Strichcode-Etiketten: Entschadigungsgrenze von € 7.500,00 pro Schadensfall. Bereich Fremdenverkehr
und Gaststattengewerbe - Von Hotel-/Pensions-/B&B-Gasten mitgebrachte oder zur Verwahrung tGbergebene Sachen:
Personliche Habe: Hochstens 15% der Deckungssumme und € 1.500,00 pro Gegenstand. Bargeld und Wertsachen allgemein,
die zur Verwahrung Uibergeben worden sind: Maximal 15% der Deckungssumme. Kraftfahrzeuge von Gasten: Bis zu 30% der

Deckungssumme.

‘ﬁ, An wen richtet sich dieses Produkt?

Dieses Produkt ist dem Bankkunden gewidmet, der einen Schutz vor Risiken in den Bereichen Person und Vermdgen wiinscht.

. Welche Kosten entstehen dabei?

VERMITTLUNGSKOSTEN

Der Vermittler bezieht eine Provision in Hohe von 30% der bezahlten steuerpflichtigen Pramie.

WIE WERDEN BESCHWERDEN EINGEREICHT UND STREITIGKEITEN BEREINIGT?

Etwaige Beschwerden in Bezug auf den Vertrag oder die Versicherungsdienstleistung
gegenuber der Versicherungsgesellschaft oder dem zustéandigen Versicherungsvermittler sind
schriftlich (per E-Mail oder zertifizierter E-Mail (PEC), Post, Fax) bei der Abteilung Beschwerden
(Ufficio Reclami) einzureichen:

e  PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse): ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

e Postadresse: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe Antonio
Guattani 4 - 00161 ROM

e Fax +39 06 89326.570

Die Beschwerde muss die folgenden Angaben enthalten:

. Vor- und Nachname, vollstandige Adresse und Telefonnummer des Verfassers; Police-
Nummer und Name des Versicherungsnehmers.

e  Nummer und Datum des gegensténdlichen Schadensfalls; Bezeichnung der Person oder
der Personen, deren Tatigkeit beanstandet wird; kurze und umfassende Beschreibung des
Beschwerdegrundes;

e alle anderen Angaben und nitzlichen Unterlagen zur Beschreibung der Umsténde.

Die Versicherungsgesellschaft hat diese Beschwerde laut geltender Gesetzgebung innerhalb

von 45 Tagen ab Eingang zu beantworten.

Die erwahnte Antwortfrist kann bei Beschwerden, die das Verhalten eines

Versicherungsagenten oder eines Mitarbeiters/Arbeitnehmers betreffen, um weitere 15 Tagen

verlangert werden, um deren Anhérung zu gewahrleisten und es diesen laut geltender

Gesetzgebung zu erméglichen, die nétigen Erganzungen zur Untersuchung beizutragen sowie

ihren Standpunkt in Bezug auf den Beschwerdegegenstand vorzubringen.

Wird der Beschwerde nicht oder nur teilweise stattgegeben, enthdlt die Antwort eine eindeutige

Stellungnahme der Gesellschaft und des betroffenen Versicherungsagenten in Bezug auf die

Beschwerde bzw. dazu, dass ihr nicht stattgegeben wurde.

Fur detaillierte Informationen verweisen wir auf die Informationen in der Rubrik Reklamationen

der Website: www.netinsurance.it.

Beim
Versicherungsunternehmen

Bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis oder verspateter Beantwortung der Beschwerde kénnen
Sie sich an die Aufsichtsbehérde IVASS wenden, Via del Quirinale 21 - 00187 Rom, Fax
06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info unter: www.ivass.it.

Bei der Aufsichtsbehdrde
IVASS
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VOR BESCHREITUNG DES RECHTSWEGS kodnnen alternative Verfahren zur Streitbeilegung in
Anspruch genommen werden, unter anderem:

Durch Antrag:

Versicherungsombudsmann | - beim Versicherungsombudsmann uber das auf dessen Website bereitstehende Portal
(www.arbitroassicurativo.org), auf dem die Voraussetzungen fur die Zulassung, weitere
Informationen zur Antragseinreichung selbst sowie weitere nltzliche Angaben eingesehen
werden kdnnen

ODER oder
anderes System zur - bei einem anderen System zur auf3ergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten im Rahmen
aulBergerichtlichen des FIN.NET, dem das Unternehmen beigetreten ist oder dem es gemaR Art. 2, Abs. 3 des
Schlichtung von Dekrets des Ministeriums fir Unternehmen und Made in Italy Nr. 215 vom 6. November 2024

Streitigkeiten im Rahmen untersteht.
des FIN-NET (Financial
Dispute Resolution
Network)

Durch Einschaltung einer der Schlichtungsstellen, die im Verzeichnis des Justizministeriums aufgefiihrt

Schlichtung sind, das auf der Website www.giustizia.it konsultiert werden kann. (Gesetz Nr. 98 vom 9.8.2013)

Verhandlung mit

Rechtsbeistand Auf Antrag des eigenen Rechtsbeistands bei der Versicherungsgesellschatt.

Fir die Beilegung grenziiberschreitender Streitigkeiten kann die Beschwerde direkt bei den im Ausland
zustandigen Stellen eingereicht werden, d.h. dort wo das Unternehmen, das den Vertrag abgeschlossen
hat (auffindbar unter http://www.ec.europa.eu/odr) seinen Sitz hat, indem das Verfahren FIN - NET
aktiviert wird, oder direkt bei der Aufsichtsbehdrde IVASS, die dann fur die Weiterleitung an das
genannte System und die Benachrichtigung des Beschwerdefiihrers sorgen wird.

Weitere alternative
Moéglichkeiten zur
Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten

BESTEUERUNG

e Der fir die Deckung der Lebensversicherungssparte bestimmte Teil der Pramie ist steuerfrei,
wahrend der Teil der Pramie fir die Deckungen der Schadenssparte einer Steuer von 2,5%
unterliegt.

e Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, sind
die an die Gesellschaft gezahlten Pramien, welche die Risiken Todesfall und Bleibende
Vollinvaliditat zum Gegenstand haben, gemaf einschlagiger Steuergesetzgebung (Art. 109, Abs. 5,
Einkommensteuergesetz TUIR) von der Steuer absetzbar, wenn sie {ber einen
Kausalzusammenhang mit den Einkommensteuer erzeugenden Tatigkeiten verbunden sind. Es
empfiehlt sich, zur korrekten Einstufung der Kosten einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

Auf den Vertrag
anwendbare Steuer

FUR DIESEN VERTRAG VERFUGT DAS UNTERNEHMEN UBER EINEN DEM
VERSICHERUNGSNEHMER VORBEHALTENEN BEREICH (SOGENANNTE HOME INSURANCE).
NACH VERTRAGSABSCHLUSS KONNEN SIE DAHER DIESEN BEREICH EINSEHEN UND FUR DIE
ONLINE-VERWALTUNG DES VERTRAGS VERWENDEN.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen und Betriebsvermogen

Vorvertragliche Produktinformation fiir Schadensversicherungen

Net Insurance S.p.A.

Produkt: PROTECTION BUSINESS

Die vollstindigen vorvertraglichen Informationen und Vertragsinformationen zu dem Produkt werden in anderen

Dokumenten erteilt.

Art der Versicherung

Die mehrere Deckungen enthaltende

Schadensversicherung  stellt

gemeinsam mit der tempordren

Todesfallversicherung, die der Unternehmenstatigkeit gewidmete Kombipolice Protection Business dar, die
umfassenden Schutz fiir GUter, Personen und Vermdogen bietet.
Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen

des Bereichs VERMOGEN-Cyber entscheiden kénnen.

Was ist versichert?

Bereich Cyber - Finanzielle Verluste

Der Versicherer erstattet infolge eines
Schadens, der durch einen Angriff auf das
Informationssystem verursacht wurde, die
notwendigen und verhaltnismaRigen Ausgaben
des Versicherten fiir:  Ermittlung und
Dokumentation der Ursachen;
Schadensbegrenzung; Entfernung der Malware,
die den Schaden verursacht hat, aus dem
Informationssystem; Wiederherstellung und
Konfiguration von Daten und
Informationssystem, wobei - wenn maoglich - der
unmittelbar vor genanntem Angriff bestehende
Zustand wiederherzustellen ist. Bereich Cyber -
Pravention und Uberwachung

Der Versicherer stellt dem
Versicherungsnehmer (ber den Service
Provider  exklusiv  folgende  kostenlose
Dienstleistungen zur Verfligung: Data Breach -
Uberwachung und Erfassung der
Beeintrachtigung von

Unternehmensdaten/personenbezogenen
Daten. Continuous scanning - Uberwachung
und Erfassung der vom offentlichen Netzwerk
zuganglichen Ports.  Spam Reputation
- Uberwachung und Feststellung der Reputation
von E-Mail-Adressen, um zu vermeiden, dass
diese von Antispam-Softwares  blockiert
werden. Threat Intelligence - Uberwachung der
»Cyber reputation” der Firmenressourcen
(6ffentliche IP-Adressen und Domanen).

Der fir den Bereich Cyber versicherte
Hochstbetrag entspricht Euro 20.000.
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E Was ist nicht versichert?

Ausgeschlossen sind alle Schadensarten, wenn die
Gultigkeitsbedingungen der Deckungen
(angemessenes Passwortmanagement, Einsatz von
Antivirus, Anti-Spyware und Firewall auf dem neuesten
Stand, regelmaRige Backups und Updates des Systems)
nicht eingehalten worden sind. Ausgeschlossen sind
Schéaden bei Dritten. Ausgeschlossen sind Ausgaben,
die entstanden sind, um das Informationssystem oder
die Daten auf einer héheren Ebene als der vor dem
versicherten  Ereignis bestehenden  Situation zu
implementieren oder um Verbesserungen vorzunehmen,
es sei denn, dies ist im Rahmen der
Datenwiederherstellung unvermeidbar. Ausgeschlossen
sind Schaden aufgrund finanzieller Verluste infolge der
Unmodglichkeit, Geschaftsvorgange, Investitionen,
Verauferungen, Kauf und Verkauf von Wertpapieren
jeder Art vorzunehmen. Ausgeschlossen sind Schaden,
die durch GesetzesverstoRRe des Versicherten oder des
Outsourcing Providers verursacht worden sind.
Ausgeschlossen sind Schéaden infolge von
angekiindigten und geplanten Unterbrechungen des
Informationssystems. Ausgeschlossen sind Schaden
durch Diebstahl, Verletzung oder unerlaubter
Verbreitung von geistigem Eigentum (wie z.B.
Copyright, Marken, Patente, Geschéaftsgeheimnisse,
Entwiirfe, Modelle, vertrauliche oder Marktinformationen
oder andere Formen geistigen Eigentums).
Ausgeschlossen sind Vorkenntnisse, worunter jede Art
von Angriff auf das Informationssystem gemeint ist, der
dem Versicherten vor Beginn der Laufzeit der
Versicherung bereits bekannt war.

E Gibt es Deckungsgrenzen?

Leistungsgrenze: Die in der Police angegebene
Deckungssumme entspricht der Leistungsgrenze des
Versicherers pro Schadensfall und Versicherungsjahr.
Entschadigungsgrenzen: Selbstbeteiligung von 10%
des entschadigungsfahigen Schadens mit einem
Mindestbetrag von € 500,00.
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Wo gilt der Versicherungsschutz?

Die Versicherung wird fiir Ereignisse geleistet, die an den in Italien gelegenen Standorten der Tatigkeit des Versicherten
aufgetreten sind.

Welche Verpflichtungen habe ich?

- Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemalle, vollstandige und zutreffende Erklarungen zum versicherten Risiko
abzugeben.

- Sie sind verpflichtet, Anderungen, die zu einer Erschwerung des versicherten Risikos fiihren, zu melden.
Ungenaue Angaben oder das Verschweigen von Umstdnden, die sich auf die Risikobewertung auswirken,
konnen den vollstdndigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs sowie das vollstandige
Erléschen der Versicherung nach sich ziehen.

- Im Schadensfall haben Sie die Versicherungsgesellschaft unverziiglich zu benachrichtigen, die erforderlichen
Unterlagen einzureichen und die Spuren und Indizien des Schadensfalls bis zur Inspektion durch den
beauftragten Gutachter aufzubewahren.

Wann und wie hat die Zahlung zu erfolgen?

Der Vertrag sieht die Zahlung einer Pramie als Entgelt fiir die einjahrige Dauer der Versicherung vor, deren Betrag
in der Police angegeben ist. Sie konnen die Entrichtung der Pramie an die Versicherungsgesellschaft anhand der
laut Regularien zuldssigen und in der Police angegebenen Zahlungsmethode leisten. Die Jahrespramie kann,
wenn ihr Betrag sich auf mindestens 120 Euro oder mehr belduft, nach Ihrer Wahl ohne zusatzliche Kosten in
halbjahrliche oder monatliche Raten unterteilt werden. Die etwaige Unterteilung der Pramie befreit Sie nicht von
der Pflicht, die gesamte Jahrespramie zu entrichten, und zwar auch im Falle eines Erléschens des Risikos wahrend
der Laufzeit der Versicherung.

Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Die Versicherung hat einjahrige Dauer und in Ermangelung einer Kiindigung wird der Vertrag jeweils um ein
weiteres Jahr verlangert. Im Falle der Kiindigung lauft die Police um 24:00 Uhr des letzten Tags der im Vertrag
festgelegten Laufzeit ab. Der Versicherungsvertrag wird durch lhre Zahlung der Pramie rechtskraftig
abgeschlossen. Die Versicherung tritt um 24:00 Uhr des in der Police angegebenen Datums in Kraft, wenn Sie die
Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet haben; andernfalls um 24:00 Uhr des Zahlungstages. Der anhand von
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossene Vertrag tritt ab 24.00 Uhr des Tages in Kraft, an dem die
Versicherungsgesellschaft Ihre Willensbekundung zum Vertragsabschluss entgegengenommen hat. Ab diesem
Moment garantiert die Versicherungsgesellschaft die vertragsgegenstandlichen Leistungen, vorausgesetzt dass
Sie die Pramie bezahlt haben.

Wie kann die Kiindigung erfolgen?

Sie konnen die Police kiindigen, indem Sie der Versicherungsgesellschaft ein Kiindigungsschreiben per
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mindestens 30 Tage vor Jahresfilligkeit zusenden. Sie konnen von
einem per Fernkommunikationsmitteln abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach erster Abbuchung
der Pramie zurlcktreten. Sie konnen lhre diesbeziigliche Absicht der Versicherungsgesellschaft mittels
Einschreiben oder E-Mail/zertifizierter E-Mail mitteilen.
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Schadensversicherung
Versicherungsprodukt zum Schutz von Personen
und Betriebsvermogen

Dokument zur Vorvertraglichen Information fiir Multirisk-Versicherungsprodukte
(Zusdtzliche Produktinfo Multirisk)

Net Insurance S.p.A. und Net Insurance Life S.p.A. \

PROTECTION BUSINESS
Ausg. 06/2025 - Stand 01-2026 \

Die vorliegende zusatzliche Produktinfo Multirisk ist die neueste verfiigbare Ausgabe

Zweck

Das vorliegende Dokument ergénzt und vervollstandigt die Angaben des Dokuments zur vorvertraglichen Information
fir Lebensversicherungsprodukte, die keine Investmentversicherungen sind, (Produktinfo Leben) und fur
Schadensversicherungsprodukte (Produktinfo Schaden) und dient dem potentiellen Versicherungsnehmer

fir ein genaueres Verstandnis der Merkmale des Produkts, insbesondere hinsichtlich der Deckungen,
Einschrankungen, Ausschliisse, Kosten und der Vermogenslage des Unternehmens.

Der Versicherungsnehmer sollte die Versicherungsbedingungen vor der Unterzeichnung des Vertrags genau lesen.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Leistungen wenden sich an Personen, die sich fiir den Erwerb der Deckungen des
Bereichs VERMOGEN-Vermogen entscheiden kénnen.

Gesellschaft

Net Insurance S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurance.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurance.it.

Das Reinvermdgen von Net Insurance S.p.A. belduft sich auf 98.621.883 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 8.955.594 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fur die Solvabilitdtskapitalanforderung betragt 181,64%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Net Insurance Life S.p.A. — Aktiengesellschaft, Teil der Versicherungsgruppe Poste Vita - Nr. 43 im Verzeichnis der
Versicherungsgruppen beim Kontrollorgan IVASS - Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 Rom, Tel. 06 89326.1 - Fax 06
89326.800; Website: www.netinsurance.it; E-Mail: info@netinsurancelife.it; PEC (zertifizierte E-Mail):
netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Das Reinvermégen von Net Insurance Life S.p.A. belauft sich auf 51.141.876 € und das wirtschaftliche Ergebnis des
Referenzzeitraums betragt 17.941.625 €.

Der Solvabilitatskoeffizient (solvency ratio) fiir die Solvabilitatskapitalanforderung betragt 229,54%.

Samtliche Angaben stammen aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024, der im Internet unter dem folgenden
Link aufgerufen werden kann: http://www.netinsurance.it.

Der Vertrag unterliegt italienischem Recht.

Produkt

Was ist versichert?

Fur alle Deckungen steht der Umfang der von der Gesellschaft erbrachten Leistungen im Verhdltnis zu den mit dem
Versicherungsnehmer vereinbarten Héchstbetragen und Versicherungssummen.

Einzelheiten zu den Deckungen:

FINANZIELLE VERLUSTE: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Art. 176, S. 130/147 verwiesen.

PRAVENTION UND UBERWACHUNG: Es wird auf die Versicherungsbedingungen Abs. 17, S. 133/147 verwiesen.

E Was ist NICHT versichert?

AUSGESCHLOSSENE RISIKEN

Zusatzlich zu den Angaben in der Produktinfo Schaden gelten die folgenden Ausschliisse:

ausgeschlossen sind alle Schadensarten, wenn die Giltigkeitsbedingungen der Deckungen (angemessenes
Passwortmanagement, Einsatz von Antivirus, Anti-Spyware und Firewall auf dem neuesten Stand, regelmafige Backups und
Updates des Systems) nicht eingehalten worden sind. Ausgeschlossen sind Schaden bei Dritten. Ausgeschlossen sind
Ausgaben, die entstanden sind, um das Informationssystem oder die Daten auf einer hoheren Ebene als der vor dem
versicherten Ereignis bestehenden Situation zu implementieren oder um Verbesserungen vorzunehmen, es sei denn, dies ist
im Rahmen der Datenwiederherstellung unvermeidbar. Ausgeschlossen sind Schaden aufgrund finanzieller Verluste infolge
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der Unmdglichkeit, Geschaftsvorgange, Investitionen, VerauRerungen, Kauf und Verkauf von Wertpapieren jeder Art
vorzunehmen. Ausgeschlossen sind Schaden, die durch GesetzesverstdRe des Versicherten oder des Outsourcing
Providers verursacht worden sind. Ausgeschlossen sind Schaden infolge von angekiindigten und geplanten
Unterbrechungen des Informationssystems. Ausgeschlossen sind Schaden durch Diebstahl, Verletzung oder unerlaubter
Verbreitung von geistigem Eigentum (wie z.B. Copyright, Marken, Patente, Geschéftsgeheimnisse, Entwirfe, Modelle,
vertrauliche oder Marktinformationen oder andere Formen geistigen Eigentums). Ausgeschlossen sind Vorkenntnisse,
worunter jede Art von Angriff auf das Informationssystem gemeint ist, der dem Versicherten vor Beginn der Laufzeit der
Versicherung bereits bekannt war. Abschnitt PRAVENTION UND UBERWACHUNG: Die bereitgestellten Quellen enthalten
keine spezifische Liste der Ausschliisse fiir Abschnitt 17 - Pravention und Uberwachung.

ﬂ Gibt es Deckungsgrenzen?

Die Informationen beschranken sich auf die Angaben in der Produktinfo Schaden.

*

L

An wen richtet sich dieses Produkt?

Dieses Produkt ist dem Bankkunden gewidmet, der einen Schutz vor Risiken in den Bereichen Person und Vermdgen wiinscht.

. Welche Kosten entstehen dabei?

VERMITTLUNGSKOSTEN

Der Vermittler bezieht eine Provision in Hohe von 30% der bezahlten steuerpflichtigen Pramie.

WIE WERDEN BESCHWERDEN EINGEREICHT UND STREITIGKEITEN BEREINIGT?

Etwaige Beschwerden in Bezug auf den Vertrag oder die Versicherungsdienstleistung
gegenuber der Versicherungsgesellschaft oder dem zustéandigen Versicherungsvermittler sind
schriftlich (per E-Mail oder zertifizierter E-Mail (PEC), Post, Fax) bei der Abteilung Beschwerden
(Ufficio Reclami) einzureichen:

e  PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse): ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

e Postadresse: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe Antonio
Guattani 4 - 00161 ROM

e Fax +39 06 89326.570

Die Beschwerde muss die folgenden Angaben enthalten:

. Vor- und Nachname, vollstandige Adresse und Telefonnummer des Verfassers; Police-
Nummer und Name des Versicherungsnehmers.

e  Nummer und Datum des gegenstandlichen Schadensfalls; Bezeichnung der Person oder
der Personen, deren Tatigkeit beanstandet wird; kurze und umfassende Beschreibung des
Beschwerdegrundes;

e alle anderen Angaben und nitzlichen Unterlagen zur Beschreibung der Umstande.

Die Versicherungsgesellschaft hat diese Beschwerde laut geltender Gesetzgebung innerhalb

von 45 Tagen ab Eingang zu beantworten.

Die erwahnte Antwortfrist kann bei Beschwerden, die das Verhalten eines

Versicherungsagenten oder eines Mitarbeiters/Arbeithnehmers betreffen, um weitere 15 Tagen

verlangert werden, um deren Anhorung zu gewéhrleisten und es diesen laut geltender

Gesetzgebung zu erméglichen, die nétigen Ergdnzungen zur Untersuchung beizutragen sowie

ihren Standpunkt in Bezug auf den Beschwerdegegenstand vorzubringen.

Wird der Beschwerde nicht oder nur teilweise stattgegeben, enthalt die Antwort eine eindeutige

Stellungnahme der Gesellschaft und des betroffenen Versicherungsagenten in Bezug auf die

Beschwerde bzw. dazu, dass ihr nicht stattgegeben wurde.

Fur detaillierte Informationen verweisen wir auf die Informationen in der Rubrik Reklamationen

der Website: www.netinsurance.it.

Beim
Versicherungsunternehmen

Bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis oder verspateter Beantwortung der Beschwerde kénnen
Sie sich an die Aufsichtsbehérde IVASS wenden, Via del Quirinale 21 - 00187 Rom, Fax
06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info unter: www.ivass.it.

Bei der Aufsichtsbehdrde
IVASS

VOR BESCHREITUNG DES RECHTSWEGS konnen alternative Verfahren zur Streitbeilegung in
Anspruch genommen werden, unter anderem:

Durch Antrag:

- beim Versicherungsombudsmann Uber das auf dessen Website bereitstehende Portal
(www.arbitroassicurativo.org), auf dem die Voraussetzungen fur die Zulassung, weitere
Informationen zur Antragseinreichung selbst sowie weitere nitzliche Angaben eingesehen
werden kénnen

Versicherungsombudsmann

ODER

anderes System zur
aulBergerichtlichen
Schlichtung von
Streitigkeiten im Rahmen
des FIN-NET (Financial

oder

- bei einem anderen System zur au3ergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten im Rahmen
des FIN.NET, dem das Unternehmen beigetreten ist oder dem es gemaR Art. 2, Abs. 3 des
Dekrets des Ministeriums fir Unternehmen und Made in Italy Nr. 215 vom 6. November 2024
untersteht.
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Dispute Resolution
Network)

Durch Einschaltung einer der Schlichtungsstellen, die im Verzeichnis des Justizministeriums aufgefuhrt

Schlichtung sind, das auf der Website www.giustizia.it konsultiert werden kann. (Gesetz Nr. 98 vom 9.8.2013)

Verhandlung mit

Rechtsbeistand Auf Antrag des eigenen Rechtsbeistands bei der Versicherungsgesellschaft.

Fir die Beilegung grenziiberschreitender Streitigkeiten kann die Beschwerde direkt bei den im Ausland
zustandigen Stellen eingereicht werden, d.h. dort wo das Unternehmen, das den Vertrag abgeschlossen
hat (auffindbar unter http://www.ec.europa.eu/odr) seinen Sitz hat, indem das Verfahren FIN - NET
aktiviert wird, oder direkt bei der Aufsichtsbehorde IVASS, die dann fur die Weiterleitung an das
genannte System und die Benachrichtigung des Beschwerdefiihrers sorgen wird.

Weitere alternative
Moglichkeiten zur
Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten

BESTEUERUNG

e Der fir die Deckung der Lebensversicherungssparte bestimmte Teil der Pramie ist steuerfrei,
wahrend der Teil der Pramie fir die Deckungen der Schadenssparte einer Steuer von 2,5%
unterliegt.

e Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, sind
die an die Gesellschaft gezahlten Pramien, welche die Risiken Todesfall und Bleibende
Vollinvaliditdt zum Gegenstand haben, gemaf einschlagiger Steuergesetzgebung (Art. 109, Abs. 5,
Einkommensteuergesetz TUIR) von der Steuer absetzbar, wenn sie Uber einen
Kausalzusammenhang mit den Einkommensteuer erzeugenden Tatigkeiten verbunden sind. Es
empfiehlt sich, zur korrekten Einstufung der Kosten einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

Auf den Vertrag
anwendbare Steuer

FUR DIESEN VERTRAG VERFUGT DAS UNTERNEHMEN UBER EINEN DEM
VERSICHERUNGSNEHMER VORBEHALTENEN BEREICH (SOGENANNTE HOME INSURANCE).
NACH VERTRAGSABSCHLUSS KONNEN SIE DAHER DIESEN BEREICH EINSEHEN UND FUR DIE
ONLINE-VERWALTUNG DES VERTRAGS VERWENDEN.
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Versicherungsbedingungen - PROTECTION BUSINESS m

Multirisk-Police mit einjdhriger Dauer zum Schutz von Personen und Betriebsvermégen
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VORWORT

PROTECTION BUSINESS ist eine Police mit Mehrfachdeckung, die dem Schutz von Giitern, Personen und Vermégen in Verbindung mit
der Betriebstatigkeit gewidmet ist.

Mit PROTECTION BUSINESS ist es mdglich, mit einem einzigen Vertrag die Inhaber, Beschéftigten und/oder Mitarbeiter (bis zu 5
Versicherte) und die Firmengilter (5 Gebdude/Fabrikhallen/Immobilien), Photovoltaik- und/oder Solarwarmeanlagen (5 Anlagen) zu
schiitzen, denn es steht ein Angebot von Deckungspaketen zur Verfigung, die auf Grundlage der unterschiedlichen
Zugehdorigkeitsbranchen, wie Landwirtschaft, Handel, Industrie und Handwerk, freiberufliche Tatigkeit, Dienstleistungen, Tourismus
und Gaststattengewerbe, zusammengestellt worden sind.

Die auf nachstehenden Seiten aufgefiihrten Versicherungsbedingungen sind fester Bestandteil der vom
Versicherungsnehmer unterzeichneten Police. Die Versicherung gilt ausschlieB8lich fiir die auf dem Formular der Police
gedruckten Deckungen und wird fiir die jeweils in den vorliegenden Versicherungsbedingungen fiir die einzelnen
Deckungen angegebenen Deckungssummen und/oder Hochstbetrige geleistet, unbeschadet der in der Police oder
diesen Versicherungsbedingungen aufgefiihrten Selbstbehalte und Entschadigungsgrenzen.

Die angegebenen Versicherungsdeckungen gelten, wenn sie ausdriicklich in der Police genannt werden und die
diesbeziigliche Pramie entrichtet worden ist.

Das Produkt ist anhand folgenden Schemas in 3 Risikobereiche, 4 Sektoren und 17 Abschnitte gegliedert:

° BEREICH PERSONENRISIKEN
A. SEKTOR VORSORGE

1.  ABSCHNITT TEMPORARE TODESFALLVERSICHERUNG
A. Deckung Temporire Todesfallversicherung

2. ABSCHNITT ENTSCHADIGUNG FUR SCHWERE ERKRANKUNGEN
A. Deckung Entschddigung fiir Schwere Erkrankungen

3. ABSCHNITT UNFALLE
A. Deckung Unfalltod
B. Deckung Unfallbedingte bleibende Invaliditdt
C. Deckung Unfallbedingte voriibergehende Arbeitsunfihigkeit
D. Deckung Erstattung von unfallbedingten Behandlungskosten
E. Deckung Krankenhaustagegeld
F. Deckung Geféhrliche Sportarten
G. Deckung Kontoschutz

4. ABSCHNITT KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT
A. Deckung Krankheitsbedingte bleibende Invaliditat

5.  ABSCHNITT GESUNDHEIT
A. Deckung Versicherungsplan A
B. Deckung Versicherungsplan B
C. Deckung Versicherungsplan C
D. Deckung Versicherungsplan D

6. ABSCHNITT BEISTAND FUR PERSONEN
A. Deckung Beistand fiir die Person

7. ABSCHNITT REISEBEISTAND TRAVEL
A. Deckung Beistand auf Reisen

8.  ABSCHNITT REISEBEISTAND TRAVEL GOLD
A. Deckung Beistand auf Reisen

. BEREICH VERMOGENSRISIKEN
B. SEKTOR VERMOGEN
9.  ABSCHNITT HAFTPFLICHT
A. Deckung Betriebshaftpflicht gegeniiber Dritten und Arbeitgeberhaftpflicht
B. Deckung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
10. ABSCHNITT RECHTSSCHUTZ
A. Deckung Rechtsschutz
11. ABSCHNITT SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN
A. Deckung Schutz von POS-Einnahmen
12. ABSCHNITT BRANDSCHADEN AN GEBAUDE UND/ODER BESTAND/HAUSRAT
A. Deckung Gebdudebrand
B. Deckung Hausratbrand
C. Deckung Mieterhaftpflicht
13. ABSCHNITT DIEBSTAHL UND RAUB
A. Deckung Diebstahl und Raub
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14. ABSCHNITT ELEKTRONIK UND MASCHINENPANNEN ALL RISK
A. Deckung Elektronik und Maschinenpannen

15. ABSCHNITT ERNEUERBARE ENERGIEN ALL RISK
A. Deckung Erneuerbare Energien All Risk

° CYBER-BEREICH
C. SEKTOR SCHUTZ
16. ABSCHNITT FINANZIELLE VERLUSTE
A. Deckung Erstattung der Ausgaben fiir die Wiederherstellung von Daten und Informationssystem
D. SEKTOR PRAVENTION UND UBERWACHUNG
17. ABSCHNITT PRAVENTION UND UBERWACHUNG

IN DER PRODUKTPRASENTATION WURDEN DIE ABSCHNITTE IN DREI BEDURFNISBEREICHEN ZUSAMMENGEFASST:

1) Bereich FAMILIE und ANGEHORIGE, der folgende Abschnitte umfasst:
ABSCHNITT 1 - TEMPORARE TODESFALLVERSICHERUNG
Deckung Tempordire Todesfallversicherung
ABSCHNITT 2 — ENTSCHADIGUNG FUR SCHWERE ERKRANKUNGEN
Deckung Entschddigung fiir Schwere Erkrankungen
ABSCHNITT 6 - BEISTAND FUR PERSONEN
Deckung Beistand fiir die Person
ABSCHNITT 7 - REISEBEISTAND TRAVEL
Deckung Beistand auf Reisen
ABSCHNITT 8 — REISEBEISTAND TRAVEL GOLD
Deckung Beistand auf Reisen

2) Bereich VORSORGE und GESUNDHEIT, der gegliedert ist in:
VORSORGE mit:
ABSCHNITT 3 - UNFALLE
Deckung Unfalltod
Deckung Unfallbedingte bleibende Invaliditdt
Deckung Unfallbedingte voriibergehende Arbeitsunfihigkeit
Deckung Erstattung von unfallbedingten Behandlungskosten
Deckung Krankenhaustagegeld
Deckung Geféihrliche Sportarten
Deckung Kontoschutz
GESUNDHEIT mit:
ABSCHNITT 4 - KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT
Deckung Krankheitsbedingte Bleibende Invaliditat
ABSCHNITT 5 - GESUNDHEIT
Deckung Versicherungsplan A
Deckung Versicherungsplan B
Deckung Versicherungsplan C
Deckung Versicherungsplan D
ABSCHNITT 6 - BEISTAND FUR PERSONEN
Deckung Beistand fiir die Person
ABSCHNITT 7 - REISEBEISTAND TRAVEL
Deckung Beistand auf Reisen
ABSCHNITT 8 — REISEBEISTAND TRAVEL GOLD
Deckung Beistand auf Reisen

3) Bereich VERMOGEN, gegliedert in:
VERMOGEN mit:

ABSCHNITT 9 — HAFTPFLICHT
Deckung Betriebshaftpflicht gegeniiber Dritten und Arbeitgeberhaftpflicht
Deckung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

ABSCHNITT 10 — RECHTSSCHUTZ
Deckung Rechtsschutz

ABSCHNITT 11 — SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN
Deckung Schutz von POS-Einnahmen

ABSCHNITT 12 - ABSCHNITT BRAND Schiden an GEBAUDE und/oder BESTAND/HAUSRAT
Deckung Gebdudebrand
Deckung Hausratbrand
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Deckung Mieterhaftpflicht
ABSCHNITT 13 - DIEBSTAHL UND RAUB
Deckung Diebstahl von Hausrat
ABSCHNITT 14 - ELEKTRONIK UND MASCHINENPANNEN ALL RISK
Deckung Elektronik und Maschinenpannen
ABSCHNITT 15 — ERNEUERBARE ENERGIEN ALL RISK
Deckung Erneuerbare Energien All Risk
CYBER mit:
ABSCHNITT 16 - ABSCHNITT FINANZIELLE VERLUSTE
Deckung Erstattung der Ausgaben fiir die Wiederherstellung von Daten und Informationssystem
ABSCHNITT 17 - PRAVENTION UND UBERWACHUNG
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KONTAKTDATEN

Website www.netinsurance.it

ZUR MELDUNG VON SCHADENSFALLEN IN BEZUG AUF ALLE ABSCHNITTE (mit Ausnahme von ABSCHNITT 2, ABSCHNITT 5,
ABSCHNITT 6-7-8- und ABSCHNITT 10)

D Auf dem Postweg: Net Insurance S.p.A. c/o Postfach 106 - 26100 CREMONA - Italien
. Per E-Mail: claims@netinsurance.it Fax +39 0697625707

ZUR MELDUNG VON SCHADENSFALLEN IN BEZUG AUF: ABSCHNITT 2 (Entschadigung fiir Schwere Erkrankungen) - ABSCHNITT
5 (Deckungen , Tagegeld”, ,Surgical Cash”, , Erstattung von Behandlungskosten®, ,,Gerdtediagnostik”, ,,Facharztliche
Untersuchungen”, ,physiotherapeutische und Reha-Behandlungen® und ,, Dental“)

o Auf dem Postweg: Net Insurance S.p.A. c/o Postfach 106 - 26100 CREMONA - Italien
o Per Telefon: 02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr (auch bei Kldrungsbedarf)

D Tool Schadensfalle: bei den Sparkassenfilialen verfligbare Applikation fiir Meldung und Tracking von Schadensfallen
. Per E-Mail: sinistri.netinsurance@myassistance.it
o Uber das Internet oder {ber die hierfiir vorgesehene App: https://app.myassistance.eu

ZUR MELDUNG VON SCHADENSFALLEN IN BEZUG AUF: ABSCHNITT 6-7-8- (Reisebeistand)
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

. in Italien unter der kostenlosen Rufnummer: 800 542 009
o aus dem Ausland unter der Nummer: +39.02.58.28.65.49
D Besteht keine Moglichkeit fir einen telefonischen Kontakt, senden Sie bitte ein Telegramm oder ein Einschreiben an:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Via del Mulino 4 - 20057 Assago (MI)
o oder ein Fax an die Nummer: +39.02.58.47.72.01

ZUR MELDUNG VON SCHADENSFALLEN IN BEZUG AUF: Abschnitt 10 (Rechtsschutz)
ARAG SE - Allgemeine Vertretung und Generaldirektion Italien, Viale del Commercio 59 - 37135 VERONA
. Telefonzentrale: 045.8290411,

D Faxnummer fiir die Ubermittlung neuer Schadensmeldungen: 045 8290557
. E-Mail-Adresse fiir die Ubermittlung neuer Schadensmeldungen: denunce@ARAG.it,
o Faxnummer fiir die anschlieBende Ubermittlung von Unterlagen fiir die Abwicklung des Schadensfalls 045.8290449

SONSTIGE INFORMATIONSANFRAGEN

o Kostenlose Rufnummer 800 9096 44 (Contact Center)
. Website: www.netinsurance.it/wecare

. Fax +39 06 97625707

ZUR EINSENDUNG EINER BESCHWERDE
D Net Insurance Life S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 ROM (Tempordre
Todesfallversicherung)

D Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami — Via Giuseppe Antonio Guattani 4 - 00161 ROM
. Fax +39 06 89326570

o PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse): ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
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GLOSSAR

Bitte lesen Sie die nachstehenden Begriffsbestimmungen, um das einwandfreie Verstdndnis der

Versicherungsbedingungen zu gewdihrleisten.

Fiir alle Deckungsarten giiltige Begriffe

Versicherungsjahr

In 12 Monaten berechneter, durchgehender Zeitraum ab
24:00 Uhr am Datum des Inkrafttretens.

Schiedsverfahren

Die Parteien verzichten einvernehmlich darauf, die
ordentliche Gerichtsbarkeit anzurufen, um Streitigkeiten
beziglich der Auslegung oder Ausflihrung des Vertrags
beizulegen. Dabei kann ein formgerechtes Schiedsverfahren
durchgefiihrt werden, bei dem die Entscheidung der
Schiedsrichter (Schiedsspruch) die gleiche Wirksamkeit eines
gerichtlichen Urteils besitzt, oder eine freie Schlichtung, bei
der die Schlichter die Streitigkeiten ohne besondere
Formlichkeiten regeln, wobei ihre Entscheidung nur zwischen
den Parteien verbindlich ist.

Versicherter

Person, deren Belange durch die Versicherung gewahrt sind.
Versicherer

Net Insurance Life S.p.A. fur die Deckung Temporare
Todesfallversicherung.

Net Insurance S.p.A. fir alle anderen Deckungen.
Versicherung

Dieser Versicherungsvertrag.

Beistand

Die Versicherungsdeckung, mit der sich der Versicherer
verpflichtet, fiir sofortigen Beistand fiir den Versicherten zu
sorgen, wenn dieser infolge eines Schadensfalls in
Schwierigkeiten geraten sollte.

Begiinstigter

Natirliche oder juristische Person, welche die vom Vertrag
bei Eintreten des versicherten Ereignisses vorgesehene
Leistung empfangt, bei der es sich um den Versicherten selbst
handeln kann oder um eine andere Person. Mit
Einschrankung auf die Deckung Kontoschutz ist der
Versicherungsnehmer selbst zugleich der Beglinstigte.
Deckungssumme

In der Police angegebener Hochstbetrag, der vom Versicherer
bei einem Schadensfall ausgezahlt wird.

Wartezeit

Zeitraum nach dem Versicherungsabschluss, wahrend dessen
der Versicherungsschutz noch nicht wirksam ist.

Abschluss des Versicherungsvertrags

Der  Augenblick, in dem der Versicherer den
Versicherungsantrag des Versicherungsnehmers akzeptiert.
Versicherungsnehmer

Die Person, die den Versicherungsvertrag im eigenen
Interesse und/oder im Interesse anderer Personen abschlieft
und die fiir die Zahlung der Pramie aufzukommen hat.
Streitigkeit

Darunter versteht sich das erste Schriftstlick, aus dem sich fir
den Versicherten die Notwendigkeit eines Rechtsbeistands
ergibt, oder auch das erste Schriftstiick, aus dem sich fur den

Versicherten der Anspruch auf ,,Rechtsschutz” ableiten ldsst.
Schaden

Die gemdR Gesetz entschadigungsfahigen Schaden infolge
von Tod, persénlichen Verletzungen und/oder Beschadigung
bzw. Zerstérung von Sachen.

Datum des Inkrafttretens

Der Moment, in dem die Versicherung wirksam wird,
unbeschadet der Wartezeiten.

Selbstbehalt

Die Anzahl von Tagen oder der Betrag (in Ziffern ausgedrickt
oder als Prozentanteil von Deckungssumme/Hdchstbetrag),
der vom entschadigungsfahigen Schaden abgezogen und vom
Versicherten selbst getragen wird.

Wenn nicht anders angegeben, wird der Selbstbehalt pro
Schadensfall angewandt.

Deckung

Die Versicherungsdeckung, fiir welche der Versicherer im
Schadensfall die Entschadigung des vom Versicherten
erlittenen Schadens vornimmt und fiir welche die
entsprechende Versicherungspramie bezahlt worden ist,
unbeschadet der Festlegungen unter ,,Beistand”.

Schutz vor Pfandung und Beschlagnahme

Laut diesem Prinzip gemaf$ Art. 1923 des it. Zivilgesetzbuchs
kénnen die dem Begiinstigten vom Versicherer
geschuldeten Summen keiner Vollstreckungs- oder
Sicherungsmaflnahme unterzogen werden.

Entschddigung, Schadensersatz oder Erstattung

Die im Schadensfall vom Versicherer geschuldete Summe.
KONTROLLORGAN IVASS

Fir die Aufsicht Gber Versicherungsunternehmen zustandige
Einrichtung. Namensdnderung von ISVAP seit dem 1. Januar
2013.

Hochstbetrag

Der in der Police festgelegte Betrag, bis zu welchem der
Versicherer pro Schadensfall und Versicherungsjahr seine
Deckung leistet.

Kernfamilie

Der Ehegatte und/oder die durch Verwandtschaft,
Schwagerschaft oder ehedhnliche Gemeinschaft mit dem
Versicherten  verbundenen und fest mit diesem
zusammenlebenden Personen.

Partei

Der Versicherer und der Versicherungsnehmer, wenn sie
einzeln genannt werden.

Parteien

Der Versicherer und der Versicherungsnehmer, wenn sie
gemeinsam genannt werden.

Laufzeit der Versicherung

Die in der Police angegebene Dauer des
Versicherungsvertrags.

Police
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Das Dokument, das als Versicherungsnachweis dient, in dem
die Hauptelemente der Versicherung (Inkrafttreten,
Ablaufdatum, Pramie, Versicherungsplan usw.) aufgefihrt
sind.

Pramie

Die Summe, die der Versicherungsnehmer dem Versicherer
schuldet.

Verjahrung

Erléschen des Anspruchs aufgrund mangelnder Ausibung
binnen der gesetzlich festgelegten Fristen.

Leistung

Der Beistand, der bei Bedarf in Sachwerten vom Versicherer
Uber die Organisationsstruktur zu leisten ist.

Darlehen

Mit Bezugnahme auf eine Lebensversicherung ist das die
Summe, die der Versicherungsnehmer (falls dies von der
Tarifform zugelassen ist) vom Versicherer innerhalb der
Grenzen des Riickkaufwerts beantragen kann. Bedingungen,
Zinssatz und die Art und Weise der Riickzahlung des
Darlehens werden mithilfe eines extra Vertragsanhangs
zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer vereinbart.
Diese  Option ist fiur die Deckung Temporare
Todesfallversicherung nicht vorgesehen.
Versicherungsantrag

Die formale Beantragung des Versicherungsschutzes beim
Versicherer entsprechend den vorliegenden
Versicherungsbedingungen.

Schadenssparten

Alle Versicherungssparten, die nicht zur
Lebensversicherungssparte gehoren.

Ruicktritt

Anspruch, von der Versicherung zuriickzutreten und ihre
Wirkung aufzuheben.

Widerruf

Anspruch des Versicherungsnehmers, den
Versicherungsantrag vor Abschluss des
Versicherungsvertrags zu widerrufen.

Riickkauf

Beziglich der Lebensversicherung ist dies die Moglichkeit fur
den Versicherungsnehmer, bestimmte Vertragsarten
vorzeitig zu beenden und die Auszahlung des bis zum
Zeitpunkt der Beantragung angesparten und auf Grundlage
der Versicherungsbedingungen bestimmten Guthabens zu
fordern. Diese Option ist fur die Deckung Temporare
Todesfallversicherung nicht vorgesehen.

Risiko

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schadensfall eintritt, und
der Umfang der moglicherweise daraus folgenden Schaden.
Ablauf der Versicherung

Das Datum, zu dem die Wirkung der Versicherung endet.
Selbstbeteiligung

Der Prozentsatz des Schadens, der zu Lasten des Versicherten
verbleibt. Wenn nicht anders angegeben, wird die
Selbstbeteiligung pro Schadensfall angewandt.
Informationsunterlagen

Die Gesamtheit der Vertragsunterlagen (Basis- und Zusatz-
Produktinformationsblatt, Versicherungsbedingungen samt
Glossar), die dem Versicherungsnehmer vor Unterzeichnung
der Police zu libergeben sind.

Schadensfall

Das Eintreten des Schadensereignisses, fur welches die
Versicherung abgeschlossen wurde.

Organisationsstruktur

Die Struktur von Europ Assistance Italia S.p.A. — Via del Mulino
4 — 20057 Assago (MI) — bestehend aus Arzten, technischen
Fachkraften und Biiropersonal, die rund um die Uhr das ganze
Jahr Uber erreichbar und tatig ist, und die im Rahmen eines
speziellen, mit dem  Versicherer unterzeichneten
Ubereinkommens in dessen Auftrag den telefonischen
Kontakt mit dem Versicherten unterhalt und auf Kosten des
Versicherers flir Organisation und Erbringung des laut Police
geschuldeten Beistands sorgt.

Transaktion

Ubereinkommen, mit dem die Parteien anhand gegenseitiger
Zugestandnisse eine zwischen ihnen entstandene Streitigkeit
beilegen bzw. dieser zuvorkommen.

Spezifische Definitionen des Bereichs Personenrisiken

Medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch

Freiwillige Unterbrechung der Schwangerschaft, die durch
eine pharmakologische und/oder chirurgische Behandlung
bewirkt wird, um die Gesundheit der Mutter zu bewahren
oder die Entwicklung eines Fetus mit schweren Fehlbildungen
oder Erkrankungen zu verhindern.

Geratediagnostik

Laboruntersuchungen,  klinische  und instrumentelle
Diagnosetechnik mit hoher fachlicher Spezialisierung (unter
Ausschluss facharztlicher Untersuchungen), die auch in
Praxen/medizinischen Zentren durchgefiihrt werden kénnen
und den Zweck haben, das  Vorliegen  von
Krankheiten/Unfallfolgen festzustellen und deren Verlauf zu
verfolgen.

Abnehmbare Orthese
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Vorrichtung, die zur Ruhigstellung von Gelenken oder
bestimmten Korperabschnitten oder zur Osteosynthese
verwendet wird, wenn diese Behandlungen aufgrund
traumatischer Verletzungen durch einen Unfall erforderlich
sind.

Pflegerische Versorgung

Pflegeleistungen durch Personal, das (ber einen
entsprechenden Berufsabschluss verfiigt.

Krankenakte

Offizielles Dokument, das einer Ooffentlichen Urkunde
gleichkommt und das wahrend eines sowohl ambulanten als
auch stationdren Krankenhausaufenthalts verfasst wird und
die Personalien des Patienten, die Diagnose bei Aufnahme
und Entlassung, die weiter zurlickreichende und neuere
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Krankengeschichte, durchgefiihrte Behandlungen und
Operationen, Untersuchungen sowie samtliche klinischen
Aufzeichnungen und den Entlassungsbrief enthalt.
Betriebszentrale
Die Struktur von MyAssistance bestehend aus Personal mit
technisch-medizinischen Kompetenzen, das mit der
Verwaltung der Informationen (iber die Anforderungen von
Versicherungsleistungen beauftragt ist.
Medizinisches Zentrum
Einrichtungen, Praxen oder Polikliniken, die nicht unbedingt
fur stationare Aufnahme, Tagesklinik oder Tageschirurgie
eingerichtet sein missen, in denen keine Behandlungen
asthetischer Probleme erfolgen, die reguldr auf Grundlage
der geltenden Normen organisiert, ausgeriistet und
zugelassen sind fiir die Erbringung besonders komplexer,
diagnostischer oder therapeutischer Gesundheitsleistungen
(Geratediagnostik, Laboruntersuchungen, Einsatz
elektromedizinischer Gerdte, physiotherapeutische und
Reha-Behandlungen) und (iber einen medizinischen Leiter
verfiigen, der bei der Arzte- und Zahnidrztekammer
eingetragen ist.
Bariatrische Chirurgie
Auch ,Adipositaschirurgie” genannt. Operationen, deren
Zweck darin besteht, die Nahrungsaufnahme Uber eine
Einschrankung des Fassungsvermogens des Magens
(restriktive ~ Verfahren) oder des Vermdgens zur
Néahrstoffaufnahme des Darms (malabsorptive Verfahren) zu
reduzieren.
Genesung
Zeitraum nach der Entlassung aus der
Krankenhauseinrichtung, der fir die vollstindige klinische
Heilung oder die Stabilisierung der bleibenden Folgen
bendtigt wird.
Tagesklinik / Tageschirurgie
Die Aufnahme ohne Ubernachtung in einer zugelassenen
Behandlungseinrichtung, die liber ambulante Betten verfiigt
und medizinische Behandlungen (Tagesklinik) sowie
chirurgische Leistungen (Tageschirurgie) erbringt, die durch
Facharzte und Chirurgen durchgefiihrt werden und Uber
welche Krankenakten angelegt werden.
Korperlicher Defekt
Abweichung von der normalen Morphologie eines Organs
oder eines Organteils aufgrund eines angeborenen oder
durch ein Trauma erworbenen Krankheitszustands.
Zahnarztlicher Notfall
Jedes unvorhergesehene oder plotzliche Ereignis, das
dringende zahnérztliche Behandlung erforderlich macht und
Verfahren oder Dienstleistungen nach sich zieht, die von
dieser Versicherung ilbernommen werden und angezeigt sind
fir die Schmerzbehandlung bei Infektionen, Abszessen,
Karies, Pulpitis, Entzindungen oder Blutungen.
Diese Deckung betrifft nicht nur die erste Notbehandlung,
sondern die gesamte Behandlung bis zur Behebung der
Notsituation.
Ereignis / Ereignisdatum
. Krankenhausleistungen - einzelne Aufnahme,
Tagesklinik / Tageschirurgie oder ambulante
Operation. Das Ereignisdatum ist der Tag, an dem
die Aufnahme, die Tagesklinik / Tageschirurgie oder
die ambulante Operation erfolgt.
=  Andere medizinische Leistungen - die Gesamtheit
aller Kontrollen, &rztlichen und diagnostischen
Untersuchungen, die ein und dieselbe Erkrankung
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betreffen, gemeinsam eingesandt worden sind und
sich auf dieselbe Deckung beziehen. Als
Ereignisdatum gilt das der ersten medizinischen
Leistung, die im Zusammenhang mit dem
spezifischen Ereignis erbracht wurde.

= Zahnarztliche Leistungen - Datum, zu dem die
jeweilige zahnarztliche Leistung erfolgt.

Fraktur

Durch einen Unfall verursachte Kontinuitdtsunterbrechung

des Knochengewebes. Davon ausgeschlossen sind hingegen

alle Verletzungen, die lediglich das Knorpelgewebe oder
andere, mit dem Knochen verbundene oder daran anliegende

Gewebe betreffen.

Gipsverband

Die Immobilisation von GliedmaRRen, Apparaten und

Korperabschnitten durch entsprechende orthopadische

Vorrichtungen, die aus eigens modelliertem Gips oder

dhnlichen Materialien hergestellt werden. Dabei kann es sich

auch um die Immobilisation durch externe orthopadische

Orthesen aus unterschiedlichem Material, Fixateurs externes

oder Fingerschienen handeln, die den gleichen

therapeutischen Zweck wie der Gipsverband erflllen und
deren von einem Facharzt fir Orthopddie verordnete

Anwendung durch Knochenbriiche, Kapselverletzungen bzw.

komplette oder partielle Banderrisse notwendig gemacht

wird, die klinisch diagnostiziert und durch

Rontgenaufnahmen, CT, MRT, Ultraschall oder Arthroskopie

belegt worden sind. Dem Gipsverband gleichgestellt ist auch

die Immobilisation infolge eines Beckenbruchs, aufgrund
dislozierter Frakturen der Rippen oder einer nicht dislozierten

Fraktur von mindestens zwei Rippenbdgen.

Nicht als Immobilisationsvorrichtungen mit Gultigkeit fir die

Wirkung der Versicherungsdeckung gelten:

a) elastische Bandagen allgemein  (ausgenommen
Rucksackverband oder Gilchristverband);

b) Zinkleimverbdande oder sogenannte Velpeau-Verbande;

c) elastische orthopéadische Korsetts;

d) Schanz'sche Krawatten, Colombari- oder Philadelphia-
Zervikalstitzen;

e) andere einfache Stitz-, Halte- oder
Ruhigstellungsorthesen mit entsprechenden
Eigenschaften wie die unter den Buchstaben a), b), c)
und d) aufgelisteten.

Familiengruppe

Die Gemeinschaft der unter Abschnitt 5 - Gesundheit

versicherten Personen, die zum selben Haushalt gehéren,

vorausgesetzt dass es sich um Ehegatten, in ehedhnlicher

Gemeinschaft lebende Partner oder eingetragene

Lebenspartner sowie deren jeweilige Kinder handelt, mit

einer Hochstzahl von 5 Personen pro Familiengruppe. Kinder

koénnen versichert werden, auch wenn sie nicht zum selben

Haushalt gehoéren und nicht beim betreffenden Elternteil

wohnen, gleich ob diesem die entsprechenden steuerlichen

Freibetrdge zustehen oder nicht.

Voriibergehende Arbeitsunfahigkeit

Vorlbergehende, vollstandige oder partielle, korperliche

Unfdhigkeit, der gewdhnlich ausgelbten Berufstatigkeit

nachzugehen.

Tagegeld

Pro Tag entrichtete Pauschalentschadigung des Versicherten

im Falle einer stationdren Aufnahme mit oder ohne

Operation, Tagesklinik / Tageschirurgie, sowohl wenn diese

beim 6ffentlichen Gesundheitswesen als auch wenn sie privat
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erfolgen.

Ersatzentschadigung

Pro Tag entrichtete Pauschalentschadigung im Falle einer
stationdren Aufnahme ohne Erstattung der medizinischen
Kosten.

Unfall

Jedes auf eine zufillige, gewaltsame und externe Ursache
zurlickzufihrende Ereignis, das objektiv feststellbare
Kérperverletzungen verursacht.

Ambulant durchgefiihrte Operation

Kleine chirurgische Eingriffe, die nicht unter die Definition
stationdare Aufnahme oder Tageschirurgie fallen und bei
Krankenhauseinrichtungen, medizinischen Zentren oder
chirurgischen Praxen erfolgen.

Operation

Medizinischer Eingriff mit direktem therapeutischem oder
diagnostischem Zweck, der vorgenommen wird, indem
Gewebe unter Einsatz von mechanischen, thermischen oder
Lichtenergiequellen durchschnitten wird.

Bleibende Invaliditat

Endguiltige und irreversible, vollstandige oder partielle, vom
ausgelibten Beruf unabhangige, korperliche Unfahigkeit des
Versicherten, einer beliebigen Erwerbstatigkeit nachzugehen.
Krankenhauseinrichtung

Krankenhdauser, Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder
Universitatsinstitute, die reguldr zur Erbringung von
Behandlungs- und Pflegeleistungen, auch in Form einer
Tagesklinik, befugt sind. Fir gewdhnlich gelten nicht als
Krankenhauseinrichtungen: Thermalkurhauser,
Einrichtungen, die vorwiegend Diat-, Schonheits-,
physiotherapeutischen, Reha- und phytotherapeutischen
Behandlungen gewidmet sind, Pflegeheime far
Genesungszwecke, Langzeitpflege oder Unterbringung sowie
Altenheime und Wellnesscenters.

Beschaftigter

Eine natlirliche Person, die eine Probezeit bestanden hat, die
seit mindestens sechs Monaten angestellt und zur
Arbeitsleistung verpflichtet ist, mit beliebiger Qualifikation
und in beliebiger Kategorie, und die diese Arbeit in einem
Beschaftigungsverhaltnis auf Grundlage eines Arbeitsvertrags
mit einer Leistungspflicht von mindestens 16 Wochenstunden
erbringt. Nicht als Beschéftigter gelten Arbeitskrafte, deren
Vertrag im Ausland abgeschlossen wurde (es sei denn dieser
ist dem italienischen Recht unterstellt).

Beschaftigter in der Privatwirtschaft

Natirliche  Person, die ihre Arbeitsleistung bei
privatrechtlichen  Unternehmen oder Korperschaften
erbringt.

Krankheit

Jede Beeintrachtigung des Gesundheitszustands, die nicht auf
einen Unfall zurickzufiihren ist. Die Schwangerschaft gilt
nicht als Krankheit.

Schwere Erkrankung

Beeintrachtigung des normalen Gesundheitszustands des
Individuums, infolge welcher schwere und irreversible
Storungen der Funktion und/oder Struktur eines oder
mehrerer Organe auftreten. Fiir die vorliegende Police gilt die
Deckung fir die unter Artikel 44 beschriebenen schweren
Erkrankungen: Myokardinfarkt, Schlaganfall und Krebs.
Psychische Erkrankungen

Alle psychischen und Verhaltensstérungen (wie z.B.
Psychosen, Neurosen, depressive Storungen, geistige

Entwicklungsstorungen, Anorexie, Bulimie usw.), die in
Kapitel V. der 10. Uberarbeitung der Internationalen
Statistischen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10 der
WHO) aufgefihrt sind.

Fehlbildung

Abweichung von der normalen Morphologie eines Organs
oder eines Organteils aufgrund eines angeborenen
Krankheitszustands.

Alternative oder komplementire Medizin

Vom Nationalen Verband der Arzte- und Zahnirztekammern
definierte, ,nicht konventionelle” Behandlungsmethoden:
Akupunktur, Phytotherapie, Ayurvedische,
anthroposophische, homoopathische, traditionelle
chinesische Medizin, Homotoxikologie, Chiropraktik.
MyAssistance

MyAssistance S.r.. mit Satzungssitz in Via Raimondo
Montecuccoli 20/1 - 20147 Mailand, St.-Nr. 08667860972, ist
die Dienstleistungsgesellschaft, die im Auftrag des
Versicherers im Rahmen der Deckungen laut Abschnitt 5 -
Gesundheit (Versicherungsplan A - B - C - D) fur die direkte
Bezahlung der vertraglich gebundenen medizinischen
Einrichtungen, Arzte und Zahnirzte oder fiir die Erstattung
der Ausgaben an den Versicherten sorgt. Sie unterhalt ferner
die Vertrage und Beziehungen zu den genannten, vertraglich
gebundenen medizinischen Einrichtungen, Arzten und
Zahndrzten.

Vorbestehende Erkrankungen

Krankheiten, die bereits vor dem Datum des Inkrafttretens
der Police bekannt waren, diagnostiziert und/oder behandelt
bzw. arztlich/klinisch untersucht (Gerate- oder
Labordiagnostik) worden sind.

Arbeitsplatzverlust

Verlust des Arbeitsplatzes infolge ,gerechtfertigten
objektiven Grundes”, der unabhdngig vom Willen oder
Verschulden des Versicherten erfolgt.

Versicherungsplan

Versicherte medizinische Leistungen, die vom Versicherten
gewahlt und in der Police angegeben worden sind.
Versicherte Leistung

Beziiglich der Deckung Temporare Todesfallversicherung ist
dies der vom Versicherer an den Beglinstigten ausgezahlte
Kapitalbetrag.

Zahnarztliche Vorsorge

Eine Reihe von MalRnahmen oder Vorgangen, die dazu
bestimmt sind, die Zahngesundheit zu fordern, wozu von
dieser Versicherung (Ubernommene Verfahren oder
Leistungen gehoren, die dazu geeignet sind, der Entstehung
von Karies oder Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen.
Gesundheitsfragebogen

Formular mit Fragen zu Gesundheitszustand und
Lebensgewohnheiten des Versicherten, das vom Versicherer
verwendet wird, um die Risiken zu beurteilen, die mit dem
Versicherungsvertrag eingegangen werden.

Der Gesundheitsfragebogen muss vom Versicherungswilligen
ausgefillt und unterzeichnet werden.

Stationare Unterbringung

Unterbringungskosten sowie medizinische und pflegerische
Versorgung bei stationarer Krankenhausaufnahme sowohl
auf Normal- als auch auf Intensivstation
Wiederinkraftsetzung

Beziiglich der Deckung Temporére Todesfallversicherung ist
dies die dem Versicherungsnehmer gegebene Méglichkeit,
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im Rahmen der von den Versicherungsbedingungen
festgelegten Fristen und Vorgehensweisen die Zahlung der
Pramien wiederaufzunehmen, nachdem deren Zahlung
ausgesetzt worden war.

Dies erfolgt Ublicherweise durch Zahlung der sdumigen
Pramien-

Krankenhausaufenthalt

Unterbringung in einer Krankenhauseinrichtung mit
mindestens einer Ubernachtung.

Unnotige stationdre Aufnahme

Eine stationdre Aufnahme mit oder ohne Ubernachtung in
einer medizinischen Einrichtung, die auf Grundlage des
klinischen Zustands nicht notwendig ist, wahrend der
keinerlei komplexe Therapie durchgefiihrt wird, sondern
allein diagnostische Untersuchungen, die normalerweise
vollig risikofrei und ohne besondere Belastung fiir den
Patienten ambulant durchgefiihrt werden.

Kiirzung

Beziiglich der Lebensversicherung ist dies eine Reduktion
der Versicherten Leistung, die bei bestimmten Tariftypen
durch die Aussetzung der Zahlung der Jahrespramien durch
den Versicherungsnehmer bewirkt wird, die unter
Beriicksichtigung der tatsachlich bezahlten im Vergleich zu
den urspriinglich vereinbarten Pramien berechnet wird. Diese
Option ist fiir die Deckung Temporéare Todesfallversicherung
nicht vorgesehen.

Versicherungsrisiko

Gefahr, dass ein ungewisses, zuklnftiges Ereignis aus dem
menschlichen Leben eintritt, d.h. ein grundlegendes Merkmal
des Lebensversicherungsvertrags: so stellt die Pflicht des
Versicherers, die versicherte Leistung zu erbringen, die Folge
des Eintretens dieses Ereignisses dar.

Skibergsteigen

Das Skifahren auch im Sinne von Tiefschneefahren mit dem
Besteigen von Bergen und Skitourengehen ohne Nutzung von
Skiliften auf nicht prédparierten Abfahrtsrouten und mit
hoherem  Schwierigkeitsgrad als BS der Blachére
Skitourenskala.

Extremski

Abfahrten an Hangen mit mehr als 55° Gefalle.

Profisport

Von Sportlern ausgelibte, bezahlte, stiandige oder im
Verhéaltnis zu anderen Berufstatigkeiten vorwiegende
Tatigkeit, die zu einer Sportdisziplin gehort.

SSN

Der Nationale Gesundheitsdienst.

Vertragseinrichtungen (Direktzahlung)

Vertragsnetz, bestehend aus Krankenhdusern,
wissenschaftlichen Instituten, Pflegeheimen,
Diagnosezentren, Polikliniken, Laboren,

physiotherapeutischen Zentren, Fachdrzten, zahnarztlichen
Zentren und Praxen, Zahnarzten sowie Gesundheitsberuflern,

die ihre Leistungen in diesen Zentren erbringen.

Die Direktzahlung setzt die Nutzung der vertraglich
gebundenen Einrichtungen durch den Versicherten nach
vorheriger Genehmigung durch die Betriebszentrale
(Versicherungsplan A - B - C- D) voraus, welche die Kosten der
erbrachten  Leistungen innerhalb der versicherten
Hochstbetrage Ubernimmt, ohne dass der Versicherte
Betrdage vorstrecken muss. Der Versicherte wird lediglich
Selbstbehalte, Selbstbeteiligungen oder die Hochstbetrage
Ubersteigende Summen zahlen. Sowohl die medizinische
Einrichtung als auch das Arzteteam miissen vertraglich
gebunden sind.

Surgical Cash

Feste Pauschalentschadigung fur chirurgische Eingriffe, die
aufgrund von Krankheiten oder Unfallen benotigt werden.
Wartezeiten

Zeitraum direkt nach Datum des Inkrafttretens der Police,
wahrend dessen die Deckungen noch nicht wirksam sind. Dies
bedeutet, dass der Versicherte bei Schadensfallen, die sich in
diesem Zeitraum ereignen, bzw. bei
Krankenhausaufenthalten oder zahnarztliche Behandlungen,
die wahrend der Wartezeit beginnen, keinen Anspruch auf
Entschadigung hat.

Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen
Physikalische und rehabilitative medizinische Leistungen, die
von Arzten oder Gesundheitsberuflern mit
Universitatsabschluss in  Physiotherapie oder einem
gleichwertigen in Italien anerkannten Abschluss erbracht
werden, die auf die Wiederherstellung der Funktionen eines
oder mehrerer Organe oder Apparate ausgerichtet sind, die
von gemal Police entschadigungsfahigen Krankheiten oder
Unféllen beeintrachtigt worden sind. Von dieser Deckung
ausgeschlossen sind auf jeden Fall simtliche Leistungen, die
auf die Behandlung asthetischer Probleme ausgerichtet sind,
sowie Leistungen, die mit Gerdten erbracht werden, deren
vorwiegende Anwendung im Bereich der d&sthetischen
Medizin erfolgt.

Fachdrztliche Untersuchungen

Die Untersuchung wird durch einen Facharzt zum Zweck der
Diagnose und Verordnung von Therapien vorgenommen, auf
welche sich dieses spezielle Fachgebiet bezieht. Es sind
ausschlieBlich schulmedizinische Untersuchungen zuldssig,
Untersuchungen durch Arzte, die Alternativmedizin
praktizieren, sind ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen
sind die Spezialisierungen auf Allgemeinmedizin und
gewohnliche Padiatrie.

Nicht vertraglich gebundene Einrichtungen (mit
»Erstattung”)

Strukturen, die nicht zu Einrichtungen gehoren, die
vertraglich mit der Dienstleistungsgesellschaft verbunden
sind, bei denen die erbrachten Leistungen spater erstattet
werden.

Spezifische Definitionen des Bereichs Vermdgensrisiken

Hauptwohnung Die Wohnung, die als Hauptwohnsitz des
Versicherten gemeldet ist und wo er fir gewohnlich die
meiste Zeit des Jahres verbringt, sofern sich diese auf
italienischem Staatsgebiet befindet.

Online-Kdufe

Alle Vertrage, die Gliter zum Gegenstand haben und zwischen
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einem Freiberufler und einem Verbraucher im Rahmen eines
vom Freiberufler organisierten Internet-Verkaufssystems
abgeschlossen werden, wenn es sich beim Kdufer um eine
natlrliche Person handelt, die beim Vertragsabschluss
Zwecke verfolgt, die nicht in Verbindung mit der ggf. von ihr
ausgelibten Berufstatigkeit stehen. Die Giter missen mit
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einem Express-Kurier oder ahnlichen Systemen, die eine
Rickverfolgung der Sendung ermoglichen, geliefert werden.
Personal
Die beim Versicherten angestellten Beschaftigten
(einschlieflich  Mitarbeiter mit Vertrag auf Abruf,
Arbeitsplatzteilungsvertrag, Teilzeitvertrag, Lehrlinge,
gelegentliche  Aushilfskrafte,  Arbeitsforderungsvertrag
gemall Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 276 vom 10.
September 2003), die Inhaber, die Gesellschafter und
mithelfende Familienmitglieder sowie Mitarbeiter, die im
Rahmen eines Projekt-, Leiharbeits- oder
Uberlassungsvertrags von anderen Unternehmen gemaiR
Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 276 vom 10. September
2003 beschaftigt sind, die vom Versicherten unter Einhaltung
der gesetzlichen Normen bei der Ausiibung der in der Police
beschriebenen Tatigkeit genutzt werden. Dazu gehéren auch
Kursteilnehmer, Stipendiaten und Praktikanten.
All-Risk-Versicherung
Darunter versteht sich ein Versicherungsschutz, der alle
Risiken unter Ausnahme der ausdriicklich in den Ausschlissen
erwdhnten Gefahren deckt.
Panzerschrank
Stahlschrank, der zumindest folgende Merkmale aufweist:
e  Wainde und Tirfligel mit AuBen- und Innenmantel aus
Stahl;
. in der Tar, vor den Schldssern Platten aus bohrsicherem
Spezialstahl;
e mehrere Riegel, die durch den Griff bewegt und durch
Sicherheitsschlosser gesperrt werden.
Angriff auf das Informationssystem
Eine  vorsatzliche Handlung  Dritter gegen  das
Informationssystem des Versicherten.
Tatigkeit
Die vom Versicherer ausgeibte und in der Police erklarte
Betriebstatigkeit, einschlieflich der Ausiibung von damit
verbundenen ergdnzenden, Hilfs- und Zusatztatigkeiten
sowie die Erbringung von Dienstleistungen einschlieBlich des
Betriebs angeschlossener Direkt- und/oder
Fabrikverkaufsstellen, wobei alle genannten Aktivitdten in
enger Verbindung zur grundlegenden Unternehmenstatigkeit
stehen missen.
Landwirtschaftsbetrieb
Auslibung von eigenstandiger landwirtschaftlicher Tatigkeit,
die gebietlich bestimmt und begrenzt ist, auch wenn sie auf
raumlich voneinander getrennten Grundstiicken stattfindet,
vorausgesetzt, dass diese eine Unternehmenseinheit
darstellen, die dazu geeignet ist, gemaR den Bestimmungen
von DPR (Dekret des Prasidenten der Republik) Nr. 597 vom
29.09.1973, DPR Nr. 917 vom 22.12.1986 und
Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 228 vom 18.05.2001 als
landwirtschaftlich geltendes Einkommen zu erwirtschaften.
Zum Landwirtschaftsbetrieb gehdren: die Gebaude,
einschlieRlich des landlichen Wohnhauses, samt Bauwerken,
Vorraten und Produkten, Futter, Vieh, Ausristung,
landwirtschaftlichen Maschinen, betriebseigenen
Abteilungen, Werkstatten und Produktionsstatten sowie
Silos, vorausgesetzt dass diese zum Betrieb gehdren und
ausschlieBlich von diesem verwendet werden.
Landwirtschaftsbetrieb mit Ferienangebot
Landwirtschaftsbetrieb, der zusatzlich im Bereich der Ferien
auf dem Bauernhof entsprechend der Regelung durch Gesetz
Nr. 730 vom 5.12.1985 und Gesetz Nr. 96 vom 20.02.2006
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i.d.g.F. tatig ist und Uber die entsprechende Genehmigung

verfugt.

Gepack

Kleidung, Sportgerdte und Hygieneartikel, optische Gerite,

Foto- und Videokameras, Computer, elektronische

Terminkalender, tragbare Telefone/Smartphones und der

Koffer, die Tasche oder der Rucksack, in denen diese verstaut

sind, welche der Versicherte bei der Reise mit sich fihrt oder

tragt.

Vieh

Rinder (einschlieflich Buffel), Equiden, Schweine, Ziegen,

Schafe, Gefligel und Kaninchen, Bienen samt Bienenstock,

StrauBe, vorausgesetzt, dass es sich nicht um intensiv oder

industriell betriebene Zucht und Haltung handelt. Unter

letzterer versteht sich der Einsatz von industriellen und
wissenschaftlichen Methoden, einschlieflich der

Verabreichung von Arzneimitteln ohne therapeutischen

Bedarf zur Wachstumsforderung, sowie der Fltterung des

Viehs mit Produkten, die teilweise oder vollstandig nicht aus

dem betriebseigenen Anbau stammen. Von dieser Definition

fur das Vieh ausgenommen sind: Rennpferde, Pelztiere und
die Intensivhaltung von Kaninchen, Voégeln und Gefliigel
allgemein.

Fahrrad

Ein pedalbetriebenes Zweirad. Dazu gehdren auch Fahrrader

mit Tretunterstutzung durch einen Elektromotor mit maximal

0,25 kW Leistung, die nicht der verbindlichen

Haftpflichtversicherung fir Kraftfahrzeuge unterliegen.

Tresorschrank

Ein Tresor mit Wanden und Turfliigel aus Stahl in geeigneter

Starke, der ausschlieBlich aus speziell hierfiir vorgesehenem

Material gefertigt wurde, wobei geeignete Vorkehrungen

getroffen wurden, um Einbruchsversuchen angemessen

standzuhalten. Die Panzerung des Tresors muss einen
monolithischen Block bilden, in dem sich speziell schiitzende

Materialien und Abwehrvorkehrungen gegenseitig erganzen.

Tresorschrianke mit Gewicht unter 200 kg missen fest am

Boden und an mindestens einer Ziegelwand verankert sein.

Bestand

Darunter versteht sich:

° Maschinen und Ausriistung: Maschinen,
landwirtschaftliches Gerat, Anlagen, Ausristung und
dazugehoérende Ersatzteile und Unterbauten;
Hebeanlagen und Hebezeuge oder Waagen; ggf.
landwirtschaftliche, selbstfahrende Arbeitsmaschinen,
Schlepp- und Transportfahrzeuge allgemein, die
allesamt nicht beim Zentralen Fahrzeugregister
eingetragen sind;

. Mobel und Einrichtung, einschlieRlich
Sicherheitsschranke und Tresore, Blrowaren und
Druckartikel sowie hduslicher beweglicher Besitz;

e  Gerdte: Prozessoren und Automationen von
Industrieprozessen, die nicht im Dienste von
Einzelmaschinen stehen, elektrische und elektronische
Blrogerate, Registrierkassen, elektronische Waagen,
Personal Computer, Minirechner und Birorechner samt
dazugehdrenden Peripheriegerdten fur Empfang und
Ubertragung von Daten mit den dazu gehdrenden
Verbindungskabeln, Telekommunikationsgerdte und -
anlagen, elektronische Melde-, Brandschutz- und
Alarmsysteme, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und
Gebrauchsbestimmung nicht als unbeweglich gelten;
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e  Waren einschlieRlich Produktionssteuer und
Zollgebihren: Rohstoffe, Verarbeitungszutaten und
Produkte des Unternehmens, Halbfertigwaren und
Endprodukte, Vorrdte und Verbrauchsmaterialien,
Verpackungen, Produkte, die mit der in der Police
angegebenen  Betriebstatigkeit verbunden  sind,
Mustersammlungen und alles, was von der
Verkaufslizenz des  Geschafts vorgesehen  ist,
Halterungen, Ausschuss und Verschnitt aus der
Verarbeitung, besondere und entflammbare Produkte in
den in der Police angegebenen Mengen;

. Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Wertgegenstdnde,
Pelzmantel, Teppiche, Gemalde, = Sammlungen,
Kunstgegenstdnde allgemein;

e spezifische Gerate und Datentrager: Platinen, Platten,
Bander, Mikrofilm fir Rechner, Computer und
Datenverarbeitungsmaschinen, Zeichnungen,
Dokumente, Register, Bicher, Veréffentlichungen,
Modelle, Gesenke, Zylinder, Formen, Webvorlagen fiir
Webrahmen, Druckstocke, lithographische Drucksteine,
Stereotypplatten, gravierte Kupfer- und Zinkplatten,
Materialien fiir Farbfotografie.

Vom Bestand ausgenommen sind: Tabakwaren, Getreide vor

der Ernte, der gesamte Anbau (Baum-, grasartige und

Gemdsekulturen), Baume, Walder, hangende Friichte, Futter

und Vieh.

Streitigkeit

Darunter versteht sich das erste Schriftstlick, aus dem sich fur

den Versicherten die Notwendigkeit eines Rechtsbeistands

ergibt, oder auch das erste Schriftstiick, aus dem sich fir den

Versicherten der Anspruch auf ,,Rechtsschutz” ableiten lasst.

Sachen

Materielle Gegenstinde und, mit Beschrankung auf die

Haftpflichtversicherung allein, auch Tiere.

Bargeld und Wertsachen

Bargeld, Wertpapiere allgemein sowie jede Art von

Wertschrift (beispielsweise: Essensgutscheine, Briefmarken,

Stempelmarken, Stempelpapier).

Nebengeb&dude und/oder Zubehor

Raumlichkeiten auch in getrennten Bauwerken,

vorausgesetzt dass sie in Bereichen liegen, die an das

Gebaude angrenzen, in dem sich der versicherte Betrieb mit

Buros, Lagern und Depots befindet, bzw. zu diesem gehoren.

Explosionsfahige Stoffe

Stoffe und Produkte, die auch in kleinen Mengen:

e im Kontakt mit Luft oder Wasser unter
Normalbedingungen explodieren;

e aufgrund mechanischer  oder Hitzeeinwirkung
explodieren, einschlieflich der Sprengstoffe gemald Art.
83 des Koniglichen Dekrets Nr. 635 vom 6. Mai 1940, die
in dessen Anhang A aufgefiihrt sind.

Explosion

Entwicklung von Gasen oder Dampfen mit hoher Temperatur

und Druck aufgrund chemischer Reaktionen, die sich mit

hoher Geschwindigkeit selbsttatig ausbreiten.

Gebdude

Das gesamte Bauwerk (einschlieRlich Nebengebdude und ggf.

die Wohnung des Versicherten und/oder eines Hausmeisters

auf dem Betriebsgeldande) oder der Teil davon, in dem die

erklarte Betriebstatigkeit abgewickelt wird und die

versicherten Sachen enthalten sind, unter Ausschluss des

Grundstiickswerts. Mit dazu gehéren Umzdunungen, feste
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Einbauteile, Fenster- und Tirrahmen, Fundamente und
unterirdische Bauteile, Personen- und Lastaufzlge,
Rolltreppen, Antennen ebenso wie andere Anlagen und
Installationen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder
Verwendung als nicht beweglich gelten, ferner
Teppichbdden, Verkleidungen, Fresken, Tore, Statuen ohne
kiinstlerischen Wert, gemauerte Silos, Keller, Gewachshauser
und ahnliches. Falls ein Gebdaudeabschnitt versichert wird, gilt
die Definition fur diesen Abschnitt und fir die diesem
zugeordneten Anteile am Gemeinschaftsbereich des
Gesamtgebdudes. Ausgeschlossen sind Traglufthallen,
Seilnetzkonstruktionen, verlassene Gebaude, Photovoltaik-
und Solarwdrmeanlagen, die als vom Gebdude unabhangige
Sache eigenstandig versichert werden kdnnen, sowie alles,
was unter Bestand genannt wurde.

Zufélliges Ereignis

Ereignis, das keine natirliche Folge der Methode ist, die vom
Versicherten fiir die Abwicklung der von der Police gedeckten
Betriebstatigkeiten gewahlt wurde, und/oder das nicht durch
willentliche Verletzungen von Gesetzen, die bei der Ausiibung
der versicherten Betriebstatigkeit einzuhalten sind, durch
den Versicherten verursacht wurde.

Unerlaubte Handlung

Die vorsatzliche oder fahrlassige Tat, welche einen
rechtswidrigen Schaden verursacht hat, welcher den Tater
zum Schadensersatz verpflichtet. Die unerlaubte Handlung
besteht weder in der Erfillung noch der Verletzung einer
vertraglichen Verpflichtung, sondern in der Missachtung
einer gesetzlichen Vorschrift oder der Verletzung von
Rechten anderer Personen. Der aus der unerlaubten
Handlung hervorgehende Schaden wird als
,aulervertraglicher” Schaden bezeichnet, da zwischen
geschadigter und verantwortlicher Person keinerlei
Vertragsbeziehung besteht.

Umsatz

Der Betrag des Umsatzes (abziglich USt und obligatorischer
Sozialversicherungsbeitrage) der einzelnen versicherten
Freiberufler bezliglich des Zeitraums zwischen 1. Januar und
31. Dezember des Bezugssteuerjahrs.

Feste Einbauteile, Fenster- und Tiirrahmen

Allgemein Fenster und Tiren, Elemente fir das VerschlieRen
von Durchgéngen, Beleuchtungs- und Beliiftungsoffnungen
an Gebauden und generell Elemente, die fest am Mauerwerk
verankert sind und zu dessen Verkleidung oder Schutz
dienen.

Futter

Pflanzliche Produkte flr die Fitterung des Viehs sowie Stroh
und dhnliches.

Diebstahl

Aneignung beweglicher Sachen, die dem Besitzer entzogen
werden, um fiir den Dieb selbst oder fir andere Profit daraus
zu ziehen.

Pharmazeutische Strichcode-Etiketten (Wertpapier)
Darunter versteht sich die von diesen verbriefte
Geldforderung, d.h. der Betrag, der von der Apotheke
erhalten wird, nachdem von dem auf dem Etikett
angegebenen Preis des Arzneimittels, die eingenommene
Zuzahlung abgezogen wurde.

Schmuck und Wertgegenstiande

Gegenstdnde aus Gold und Platin oder mit diesen Metallen
gefasste Objekte, Edelsteine, Korallen, Natur- und
Zuchtperlen usw., sowie Armband- oder Taschenuhren, auch
wenn diese nicht aus Edelmetall bestehen.
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Fahrzeugpanne

Das plotzliche und unvorhergesehene mechanische,

elektrische oder hydraulische Versagen, das dazu fuhrt, dass

das Fahrzeug nicht in der Lage ist, die geplante Fahrt

fortzusetzen, bzw. das zu anomalen oder gefahrlichen

Verkehrsbedingungen im Hinblick auf die Sicherheit von

Personen oder Fahrzeugen fihrt. Nicht als Panne gilt der

Stillstand  aufgrund  von  planmiRigen/regelmaRBigen

WartungsmaBnahmen, des Einbaus von Zubehor oder wegen

Eingriffen an der Karosserie sowie die Folgen einer

Betriebsstorung mechanischer, elektrischer oder

hydraulischer Art des Wartungssystems der Hebesysteme,

mit denen das versicherte Fahrzeug oder dessen Anhdnger

moglicherweise ausgeristet sind.

Alarmanlagen fiir den Diebstahlschutz

Automatische Alarmanlage fir den Diebstahlschutz mit

Sirene, die von einer bei der Zertifizierungsstelle 1.M.Q.

registrierten Firma installiert wurde, oder automatische

Nebelanlage fiir den Diebstahlschutz entsprechend der Norm

ISO 9001-2000, die von einer qualifizierten Firma installiert

wurde.

Photovoltaikanlagen

Eine Photovoltaikanlage besteht aus einem Satz von Geraten,

die eine direkte Umwandlung von Sonnenenergie in

elektrische Energie ermoglichen. Sie umfasst ein Solarmodul

(Solarzellen), das Gleichstrom aus Sonnenenergie erzeugt,

einen Wechselrichter zur Umwandlung des Gleichstroms in

Wechselstrom, Anschlusskasten, Schaltschranke,

Verkabelungen und Stiitzstrukturen, Zahler zur Messung des

ins Netz gespeisten Stroms.

Solarwarmeanlage

Diese besteht aus Solarmodulen, die Warme fir die

Erzeugung von Warmwasser liefern.

Implosion

Zusammenbruch von Geraten, Tanks und Behéltern

allgemein aufgrund mangelnden Innendrucks durch

enthaltene Fluide gegeniliber dem AulRendruck.

.M.Q.

Italienisches Zertifizierungsstelle fir Qualitatszeichen.

Brand

Verbrennung mit Flamme von Sachgitern auBerhalb

geeigneter Feuerstellen, die von selbst Gbergreifen oder sich

ausbreiten kann.

Feuerfeste Materialien

Stoffe und Produkte, die sich bei einer Temperatur von 750 °C

weder entziinden noch exotherme Reaktionen aufweisen.

Die verwendete Testmethode ist die des Centro Studi

Esperienze des italienischen Innenministeriums. Als

feuerfeste Materialien  gelten auch zertifizierte

Dachbaustoffe mit Brandreaktionsklasse 1 (Ministerialdekret

26. Juni 1984 des Innenministeriums).

Entziindliche Stoffe

Stoffe und Produkte, die nicht als ,explosionsfahig”

eingestuft werden, mit Ausnahme von wassrig-alkoholischen

Losungen bis maximal 35 %, welche folgenden Eigenschaften

entsprechen:

. brennbare Gase;

e  Flussigkeiten und Feststoffe mit Zlindpunkt unter 55°C;

e  Sauerstoff, Substanzen und Produkte, die beim Abbau
Sauerstoff freisetzen;

e  Stoffe und Produkte, die bei Kontakt mit Wasser oder
feuchter Luft brennbare Gase entwickeln;
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e  Stoffe und Produkte, die sich auch in kleinen Mengen
unter Normalbedingungen und in Luftkontakt von selbst
entziinden.

Der Ziundpunkt wird auf Grundlage der Normen laut

Ministerialdekret vom 17. Dezember 1977, Anhang V,

bestimmt.

Platten und Scheiben

Platten und Scheiben aus Kristall, Halbkristall und generell aus

Glas, bruchsicherem Glas oder Spiegelglas sowie Platten aus

starrem Kunststoff, die zur Einrichtung oder zu Offnungen,

Treppen und anderen Rdaumen des Betriebs gehdren, mit

Ausnahme von Oberlichtern.

Betriebsrdaume

Immobilieneinheit, in welcher der Versicherungsnehmer den

Satzungssitz oder die Betriebsstitte der in der Police

angegebenen Berufstatigkeit eingerichtet hat.

Landwirtschaftliche Maschinen

Die allesamt nicht beim Zentralen Fahrzeugregister

eingetragenen,  selbstfahrenden  oder  geschleppten

Fahrzeuge, die fur mechanisch-landwirtschaftliche

Leistungen oder Verarbeitungen bestimmt sind.

PlanmaRige Wartung

Als planmaBige Wartungsarbeiten gelten Ausbesserung,

Erneuerung oder Ersatz von Beschichtungen an Gebauden

sowie MalBnahmen zur Erganzung oder Instandhaltung

vorhandener technischer Anlagen.

Hochstbetrag

Der maximale Gesamtbetrag, den sich der Versicherer fiir die

Entschadigung des Schadensfalls zu zahlen verpflichtet.

Besondere Waren

Pulver, Spane oder Schiaume wvon: Aluminium,

Aluminiumbronze, Bronze, Magnesium, Titan, Zirkonium,

Hafnium, Thorium, Wolfram, Uran - Zelluloid (Rohstoff und

daraus gefertigte Produkte) - Kunststoff-Schaum oder

Wabenmaterial - Verpackungsmaterial aus Kunststoff-

Schaum oder Wabenmaterial (unter Ausnahme von

Materialien, die in Warenpackungen enthalten sind) -

Korkgranulat und Rohkork - Papierabfalle, Packpapier oder

Altpapier, Papier- und Kartonverschnitt - Latexschaum,

Schaumgummi oder mikroporéses Gummi - Watte -

gepresste Baumwollballen - Textilabfall, Gewebeverschnitt,

Lumpen - Hadern, Fransen, geschreddertes Material, Faden

unter Ausnahme derjenigen, die mindestens 80% Schurwolle

enthalten - Federn oder Daunen.

Verschlussvorrichtungen

Jede Offnung nach drauBen von Raumlichkeiten, die

versicherte Sachen enthalten, die sich weniger als 4 m lber

dem Boden oder einer Wasseroberflache oder von normal
von auBen zugénglichen und begehbaren (d.h. ohne Einsatz
von Hilfsmitteln oder besonderer korperlicher

Geschicklichkeit) Flachen befindet und die Uber ihre gesamte

Ausdehnung geschiitzt wird durch: robuste Tir- oder

Fensterfliigel aus Holz, starren Kunststoffmaterialien, Metall

oder Metalllegierung, welche mit Einbau- oder

Vorhangeschléssern oder anderen geeigneten, allein von

innen  betdtigbaren  Vorrichtungen verriegelt sind;

Sicherheitsglas.

Lander der Europdischen Union

Fir die Deckung Rechtsschutz sind darunter die

Mitgliedsstaaten der Europdischen Union zu verstehen:

Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg,

Niederlande, Danemark, Irland, Vereinigtes Konigreich,

Griechenland, Portugal, Spanien, Osterreich, Finnland,
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Schweden, Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Bulgarien,
Rumanien.

Vermaogensverlust

Summen, fiir welche die Haftung des Versicherten gegeniber
Kunden in Verbindung mit der Ausiibung der versicherten
Tatigkeit durch den Versicherten anerkannt wurde, wobei der
Verlust nicht die Folge von Tod oder Personenschaden
und/oder der Zerstérung oder Beschadigung von Sachen ist.
Wirksamkeitszeitraum der Versicherung

Der Zeitraum zwischen dem Zahlungsdatum der Pramie oder
dem auf der Police angegeben Datum (wenn dieses mit der
Zahlung ibereinstimmt) und dem Ablauf der Versicherung.
P.O.S. (Point of sale)

Ein Kassensystem, das die Ubertragung von Geldmitteln von
einer Person (Kaufer) zu einer anderen (Geschéaftsbetreiber,
der Guter oder Dienstleistungen verauRert) tiber den Einsatz
von Debit-, Kredit- und Guthabenkarten ermoglicht.
Erstrisiko

Versicherungsform, bei welcher der Versicherer bis zur
Erreichung einer bestimmten Deckungssumme flr Schaden
haftet, ohne dass die in Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs
vorgesehene Proportionalitatsregel Anwendung findet.

Raub

Aneignung beweglicher Sachen, die ihrem Besitzer durch
Gewaltauslibung oder Bedrohung seiner Person entzogen
werden.

Einbruch

Aufbrechen, Entfernen oder Zerstéren von Schléssern oder
Schutzvorrichtungen  von Rdumen, Tresoren oder
M@dbelstucken, in denen versicherte Glter verwahrt werden,
sodass ihre vor dem Schadensfall bestehende
ordnungsgemaRe Funktion danach nicht mehr moglich ist.
Handtaschenraub

Diebstahl, der begangen wird, indem das Gut der
aufbewahrenden Person entrissen wird.

Bersten

Plotzliches, nicht durch Explosion verursachtes Platzen von
Behiltern aufgrund eines internen Uberdrucks der
enthaltenen Fluide. Die Folgen von Vereisung und Druckstof
gelten nicht als Bersten.

Gewachshauser

Durch Beton- oder Mauerwerksfundamente fest am Boden
verankerte Anlagen fuir den Anbau und/oder die Aufzucht von
Pflanzen allgemein mit Tragwerken aus Eisen und/oder
Stahlbeton und Deckung aus Glas- und/oder starren
Kunststoffscheiben. Mit dazu gehort samtliches, ggf.
unterirdisches Mauerwerk, feste Einbauteile, Fenster- und
Tirrahmen, fest in den Gewéachshausern installierte Anlagen
und Ausristung.

Branche

Anhand gemeinsamer Eigenschaften zusammengefasste,
unterschiedliche Betriebstatigkeiten. Die
Zugehorigkeitsbranche der versicherten Tatigkeit ist in der
Police angegeben.

Rechtsschutzfall

Auftreten der Streitigkeit.

Belegschaft und/oder Mitarbeiter

Jede natiirliche Person, die im Auftrag des Versicherten fir

die Ausibung der gemaR Versicherungsgegenstand

vorgesehenen Aktivitat tatig ist, tatig war oder tatig sein wird,
als Beschaftigter, Praktikant, Lehrling, Student, Aushilfskraft,

Mitarbeiter, Korrespondent in Italien oder im Ausland, im

Rahmen eines Voll- oder Teilzeit-, Ausbildungs-, Aushilfs- oder

Zeitvertrags.

Fernwirkeinrichtung

Gesamtheit der Gerate fiir Steuerung und Kontrolle der

Photovoltaikanlage, bestehend aus:

e einem System zur Datenerfassung, das den
Wechselrichter regelmaRig abfragt und stichprobenhaft
Betriebsdaten erhebt (Data Monitor)

e einem zentralisierten Datenerfassungssystem (Data
Collector)

e einem {ber Internet zuginglichen Uberwachungs- und
Berichterstattungssystem (Data Reporter).

Dach

Geflige von tragenden und nicht tragenden Bauteilen, die

dazu bestimmt sind, das Gebaude zu decken und vor der

Witterung zu schltzen, einschlieflich dazu gehorenden

Tragwerks (Dachstuhl, Zug- oder Maueranker).

Rechtsschutz

Versicherungszweig gemal Gesetzesvertretendem Dekret

209/05 - Art. 163 - 164 - 173 - 174.

Neuwert

Darunter versteht sich:

e  fiir das Gebaude: die Ausgabe, die fiir den kompletten
Neubau des Gebdudes erforderlich ware, unter
Ausschluss des alleinigen Grundstiickwerts sowie unter
Beriicksichtigung  der  Konstruktionstechnik  zum
Zeitpunkt des Schadensfalls;

e  fiir Gerdte und Anlagen: die Kosten der Neubeschaffung
der Sachen, d.h. ihr Listenpreis bzw. in dessen
Ermangelung die effektiven Kosten fur den Ersatz durch
eine gleiche neue Sache oder, falls diese nicht mehr
erhaltlich sein sollte, durch eine in Eigenschaften,
Leistung und Ertrag gleichwertige Sache, einschlieBlich
Transport-, Zoll-, Montage- und Abnahmekosten sowie
Steuer, falls diese vom Versicherten nicht abgesetzt
werden kann.

Verbundsicherheitsglas

Scheibe mit mindestens 6 mm Starke, die aus zwei oder mehr

untereinander fest verbundenen Glasschichten besteht,

wobei  zwischen den Glasscheiben eine  Schicht

Kunststoffmaterial eingefligt ist, oder Scheibe aus einer

einzigen Schicht Synthetikmaterial (Polycarbonat) mit

mindestens 6 mm Starke.

Besucher/Berater

Damit ist eine natirliche Person gemeint, die in den

Raumlichkeiten des Versicherungsnehmers fiir einen

geschaftlichen Besuch, eine Beratung oder

Leistungserbringung anwesend ist und bei ihrer Ankunft

regular registriert wurde.

Speziell fiir den Bereich Cyber-Risiken geltende Definitionen

Angriff auf das Informationssystem
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Eine vorsatzliche Handlung gegen das Informationssystem
des Versicherten.

Vorsatzliche Handlung

Jede rechtswidrige Handlung, die mit der Absicht, einen
Schaden zu verursachen oder sich unrechtmaRigen Zugang zu
Daten, dem Informationssystem oder dem Netzwerk des
Versicherten zu verschaffen, begangen worden ist.
Continous Scanning

Automatische Erfassung von Ports/Diensten, die von
offentlichen Netzwerken aus zuganglich und mit 6ffentlichen
IP-Adressen der Firma verknipft sind, in Verbindung mit
diesbeziglicher Analyse von Verletzbarkeit, fehlerhaften
Konfigurationen bzw. der Exposition kritischer Dienste
gegenliiber den offentlichen Netzwerken.

Schaden

Abédnderung, Loschung oder Beschadigung von Daten, wie
Firmendaten oder personenbezogenen Daten, die im
Informationssystem des Versicherten gespeichert sind.

Data Breach

Davon ist die Rede, wenn E-Mail-Adressen, meldeamtliche
Informationen und oder  firmeneigene/personliche
Passworter (falls im Nethive-System konfiguriert) in den
Datenbanken der beschadigten oder angegriffenen Cloud-
Dienste vorhanden waren.

Der Verlust der Vertraulichkeit potentiell sensibler Daten, wie
Username, Passwort und meldeamtliche Daten, bewirkt
einen Anstieg der Wahrscheinlichkeit unbefugter Zugriffe.
Daten

Jede digitale Information, die nicht direkt fur die
Offentlichkeit bereitsteht bzw. dieser allgemein bekannt ist,
und die im Informationssystem des Versicherten vorhanden
ist und auBerhalb des Arbeitsspeichers (RAM) abgelegt
wurde, unabhangig von ihrer Form und der Art und Weise,
wie diese verwendet oder angezeigt wird (z.B. Text,
Abbildungen, Video, Software).

Firmendaten

Firmen- und Geschéaftsdaten, die ggf. als ,vertraulich”
gekennzeichnet sein kdnnen und die nicht direkt der
Offentlichkeit bereitgestellt werden (nicht allgemein bekannt
sind).

Personenbezogene Daten

Informationen, die gemal geltender
Datenschutzgesetzgebung zur ldentifikation einer Person
dienen.

Discovery basis

Deckungsform, bei der Schadensfille garantiert werden, die
mit Ereignissen verbunden sind, die wahrend der
Versicherungslaufzeit zum ersten Mal entdeckt werden.
Infrastruktur

Jede beliebige Art von Kommunikationsgerat, Klimaanlage,
kontinuierlicher Versorgungsanlage, alleinstehenden
Generatoren, Frequenzumrichtern, Transformatoren sowie
alle anderen Gerate und Dienste, die fur den Betrieb des
Informationssystems des Versicherten dienen.

Internet Service

Samtliche zur Nutzung des Internets benétigten Dienste;
beispielsweise aber nicht ausschlieBlich:

- die ,Internetprovider”, die fir die Bereitstellung
des Dienstes und der fiir den Zugang zum Internet
benotigten Hardware verantwortlich sind;

- DNS-Dienstleister;

- andere Provider von Diensten, Gerdten und
Infrastrukturen (wie z.B. kabel-, satelliten- und
funkgestiitzte Telekommunikationssysteme), die
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nicht vom Versicherten kontrolliert werden und fir
den Austausch von Informationen sowie den
Internetbetrieb benotigt werden.
Intranet
Ein firmeninternes privates Datennetz.
Malware
Jede Art von schadlicher Software oder Code (wie Viren,
Spyware, Wiirmer, Trojaner, Rootkits, Ransomware,
Keylogger, Dialer und Rogue-Sicherheitssoftwares), die
entwickelt wurde, um unerlaubten Zugang zu verschaffen
und/oder den Betrieb des Informationssystems des
Versicherten zu unterbrechen.
Cyber-Erpressung
Jede Art illegaler Geldforderung durch Dritte, die von
Drohungen begleitet werden, wie:

1. Lahmlegung des Informationssystems des
Versicherten zur Unterbrechung von dessen
Tatigkeit;

2. Korruption, Beschadigung, Zerstorung, Verbreitung
oder Aneignung von Daten aus dem
Informationssystem des Versicherten;

3. Stoérung der Website des Versicherten;

4. Weigerung, die aus dem Informationssystem des
Versicherten gestohlenen Daten zuriickzugeben;

5. Verhinderung des berechtigten Zugriffs auf das
Informationssystem des Versicherten durch den
Einsatz elektronischer Gerate.

Outsourcing Provider

Jeder Dritte, der vertraglich festgelegte IT- und Cloud-Dienste
fir den Versicherten erbringt; nicht als Outsourcing Provider
gelten Einrichtungen, die Internet Service,
Kommunikationssysteme und Stromversorgung bereitstellen.
Netzwerk

Eine Gruppe von Uber eine Technologie (einschlieRlich
Internet, Intranet und private virtuelle Netzwerke)
untereinander verbundenen Informationssystemen, in denen
ein Datenaustausch moglich ist.

Riickkauf

Jeder Betrag in Geld, Bitcoin oder anderen digitalen
Wahrungen, der von einem Dritten in Verbindung mit einer
Cyber-Erpressung gefordert wird.

Service Provider

Nethive S.p.A., die Gesellschaft, die im Schadensfall
Orientierungs- und Beratungsdienste sowie ansonsten die
unter Abschnitt 16 und 17 erwdhnten Prdventions- und
Uberwachungsdienste fiir den Versicherten erbringt, mit Sitz
in Via Stefano Breda 26, 35010 Limena (PD),
Informationssystem

Hardware, Infrastruktur, Software oder andere Elemente, die
benotigt werden, um Daten zu erstellen, darauf zuzugreifen,
diese zu verarbeiten, zu schiitzen, zu kontrollieren, zu
speichern,  wiederherzustellen, anzuzeigen und zu
Gbermitteln.

Spam reputation

Uberwachung der Reputation des Domainnamens der
Firmen-E-Mails im Hinblick auf die
Zustellungswahrscheinlichkeit und die Zuverlassigkeit
gegenlber den wichtigsten marktiblichen Anti-Spam-
Systemen.

System Failure

Jeder unfreiwillige und nicht programmierte Ausfall des
Informationssystems des Versicherten.

Threat Intelligence

Umfassende Risikobewertung beziiglich der ,Cyber
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reputation” der Firma auf Grundlage der Analyse zahlreicher
Parameter.
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ALLGEMEINE REGELUNGEN FUR ALLE DECKUNGSARTEN

Art. 1 - Erkldrungen zu den Risikoumstanden.

Ungenaue Angaben oder das Verschweigen durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherten von Umstanden,
die sich auf die Risikobewertung auswirken, konnen den vollstindigen oder partiellen Verlust des
Entschadigungsanspruchs sowie das Erléschen der Versicherung gemdfl Art. 1892, 1893 und 1894 des it.
Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Art. 2 - Wirkung, Laufzeit und Kiindigung des Vertrags - Versicherungspramie

Die Versicherung hat einjahrige Laufzeit.

Unbeschadet der Wartezeit gemaR Art. 26, 49, 70 und 82 - ,Wartezeiten” entspricht das Datum des Inkrafttretens der
Versicherung 24 Uhr des in der Police angegebenen Datums, wenn die Pramie bzw. deren erste Rate entrichtet worden ist; andernfalls
tritt sie um 24 Uhr des Zahlungstages in Kraft und erlischt um 24 Uhr des letzten Tags der im Vertrag selbst festgelegten Laufzeit.
Falls der Versicherungsnehmer die Pramien oder deren weitere Raten nicht bezahlt, wird die Versicherung - in partieller Abweichung
von Art. 1901 des it. Zivilgesetzbuchs - ab 24 Uhr des 30. Tages anstatt des 15. Tages nach Falligkeit aufgehoben und tritt um 24 Uhr
des Zahlungstages erneut in Kraft, ohne Anderung der weiteren Filligkeiten gemaR Art. 1901 des it. Zivilgesetzbuchs. In
Ermangelung der Kiindigung durch eine der Parteien, welche der Gegenpartei spatestens 30 Tage vor Ablauf
zugestellt worden sein muss, wird der Vertrag, falls er eine Laufzeit von mindestens einem Jahr hat, jeweils um ein
weiteres Jahr verlangert.

Falls die Zahlung der Pramie oder der weiteren Raten mit einer Verspatung von mehr als 90 Tagen zur vertraglich
festgelegten Falligkeit erfolgt, werden die Wartezeiten gemaR Art. 26, 49, 70 und 82 - ,,Wartezeiten“ ab 24 Uhr des
Zahlungstages berechnet.

Der Vertrag sieht die Entrichtung einer Pramie fiir die einjahrige Dauer der Versicherung vor, deren Betrag in der Police angegeben
ist.

Belduft sich die Jahrespramie auf einen Betrag von € 120,00 oder mehr, kann sie nach Wahl des Versicherungsnehmers ohne
zusatzliche Gebliihren in halbjahrliche Raten oder Monatsraten unterteilt werden.

Die Vereinbarung der Unterteilung der Pramie befreit jedoch den Versicherungsnehmer nicht von der Pflicht, die
gesamte Jahrespramie zu entrichten, welche mit jeglicher Wirkung als einzige und unteilbare Pramie gilt, und zwar
auch im Falle eines Erloschens des Risikos wahrend der Laufzeit der Versicherung.

Art. 3 - Automatische Anpassung der Pramie auf Grundlage des Alters des Versicherten

Mit Bezugnahme auf ABSCHNITT 1, ABSCHNITT 2, ABSCHNITT 3, Art. 58 - Punkt D - Krankenhaustagegeld, ABSCHNITT
4 und Abschnitt 5, Art. 79 (Versicherungsplan B und Versicherungsplan C) wird die Pramie Anpassungen entsprechend
den Kriterien unter Art. 29, 39, 56, 71 und 75 unterzogen.

Art. 3.1 - Variation von Pramie und Versicherungsbedingungen bei Ablauf der Versicherung

Mit Bezugnahme auf ABSCHNITT 2 und ABSCHNITT 5 hat der Versicherer, falls er beabsichtigt, bei Ablauf der
Versicherung Anderungen an den Tarif- und/oder Vertragsbedingungen gegeniiber den zuvor vereinbarten
vorzunehmen, diese Absicht dem Versicherungsnehmer spdtestens 60 Tage vor Ablauf der Police mitzuteilen.

Falls der Versicherungsnehmer mitteilt, die neuen Tarifbedingungen nicht anzunehmen, bzw. wenn er seine
Annahme nicht erklart, wird der Vertrag bei Ablauf der Versicherung aufgelost.

Auf jeden Fall haben die Zahlung der neuen Pramie und Entgegennahme der diesbeziiglichen Quittung als Annahme
der neu vorgeschlagenen Bedingungen zu gelten.

Art. 4 Widerrufs- und Riicktrittsrecht

Der Versicherungsantrag kann bis zum Datum des Inkrafttretens widerrufen werden.

Der Versicherte hat das Recht, innerhalb von 60 Tagen ab Datum des Inkrafttretens vom Vertrag zuriickzutreten.

Der Versicherte teilt dem Versicherer seinen Widerrufs- oder Riicktrittswunsch beliebig auf einem folgender Wege mit:
. per Einschreiben;

e per zertifizierter E-Mail.

e  per personlich Gbergebenem Einschreiben an die Filiale des Anbieters, von dem der Vertrag ausgestellt wurde.
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Die Auslibung des Widerrufs- oder Riicktrittsrechts befreit den Versicherer von jeglicher Verpflichtung im Schadensfall ab dem
Moment des Empfangs der vom Versicherten tibermittelten Mitteilung.

Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die ggf. abgebuchte Pramie, die bezahlt aber nicht genutzt wurde (abziglich
Steuer fir die Deckungen der Schadenssparten), anhand der gleichen Methode, die fiir die Zahlung der Pramien festgelegt wurde.

Art. 5 - Anderungen der Versicherung
Etwaige Anderungen am Versicherungsvertrag sind schriftlich zu genehmigen.

Art. 6 - Form der Kommunikation

Samtliche Mitteilungen, zu denen Versicherungsnehmer, Versicherter oder Beglinstigte verpflichtet sind, haben - unbeschadet der
Vorgaben in den einzelnen Vertragsklauseln auch im Hinblick auf die Verwendung von Informationssystemen und elektronischen
Dokumenten sowie der E-Mail - in schriftlicher Form zu erfolgen und werden ab dem Moment wirksam, in dem sie beim Versicherer
an der dem Satzungssitz entsprechenden Anschrift oder bei der Vertriebsfiliale, bei welcher der Vertrag ausgestellt wurde, eingehen.

Art. 7 - Abschluss des Versicherungsvertrags
Der Augenblick, in dem der Versicherer den Versicherungsantrag des Versicherungsnehmers akzeptiert.

Art. 8 - Erhohung des Risikos

Der Versicherungsnehmer bzw. der Versicherte hat den Versicherer schriftlich liber jede Erhohung des Risikos zu
informieren.

Eine Erhohung des Risikos, die dem Versicherer nicht bekannt ist oder von diesem nicht akzeptiert wurde, kann den
vollstindigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs sowie das Erl6schen der Versicherung gemaf Art.
1898 des ital. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Art. 9 - Minderung des Risikos

Falls sich das Risiko mindert, hat der Versicherer die Pramie bzw. deren Raten, die nach diesbezuglicher Mitteilung durch den
Versicherungsnehmer fallig werden, gemaR Art. 1897 des it. Zivilgesetzbuchs zu senken und auf sein diesbeziigliches Ricktrittsrecht
zu verzichten.

Art. 10 - Riicktritt im Schadensfall

Nach jedem, entsprechend den in der Police angegebenen Bedingungen gemeldeten Schadensfall und bis 60 Tage
nach Zahlung oder Verweigerung der Entschidigung haben die Parteien die Méglichkeit, mittels Einschreiben oder
zertifizierter E-Mail mit einer Vorankiindigungsfrist von mindestens 30 Tagen von der Versicherung zuriickzutreten.
Erfolgt der Riicktritt durch den Versicherer, erstattet dieser binnen 15 Tagen ab Inkrafttreten des Riicktritts den auf
den nicht getragenen Risikozeitraum entfallenden Anteil der Pramie abziiglich Steuer.

Diese Bestimmung ist nicht auf Schadensfille laut ABSCHNITT 5 - GESUNDHEIT anwendbar.

Art. 11 - Kiirzung der Deckungssummen

Unbeschadet  spezifischer  Bestimmungen einzelner  Deckungen werden im  Schadensfall die  versicherten
Deckungssummen/Ho6chstbetrdge und diesbeziiglichen Entschadigungsgrenzen - mit Ausnahme der Deckungen fiir Gebdudebrand
und Erneuerbare Energien All Risk - mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der aktuellen Laufzeit um den Betrag des jeweils
entschadigungsfahigen Schadens - ohne entsprechende Riickerstattung der Pramie - reduziert.

Falls der Versicherer infolge des Schadensfalls hingegen beschlielt, vom Vertrag zuriickzutreten, wird der Anteil der Pramie abziiglich
Steuer zurlickerstattet, der dem fortbestehenden nicht genutzten Deckungsbetrag entspricht.

Art. 12 - Anderung der Wohnung

Im Falle einer Anderung der in der Police angegebenen Wohnung hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer binnen 24 Uhr
des 30. Tages ab Datum der Anderung mitzuteilen. Eine entsprechende Benachrichtigung ist auch infolge einer Anderung der
Eigentumsverhiltnisse der angegebenen Wohnung erforderlich. Erfolgt die Benachrichtigung nicht innerhalb dieser Frist,
werden die Deckungen so lange aufgehoben, bis der Versicherungsnehmer die schriftliche Mitteilung an den
Versicherer vornimmt, unbeschadet der Bestimmungen von Art. 1898 des it. Zivilgesetzbuchs.

Art. 13 - Giiltigkeitsgebiet

Unbeschadet der etwa von den einzelnen Deckungen vorgesehenen gebietlichen Beschrankungen ist die Versicherung
auf der ganzen Welt giiltig.

Art. 14 — Nachweis
Wer die Entschadigung, den Schadensersatz, die Erstattung oder die Leistung beantragt, hat nachzuweisen, dass die Voraussetzungen
flr diesen Anspruch vorliegen.

Art. 15 - Versicherung fiir andere - Inhaberschaft der aus der Police erwachsenden Rechte und Pflichten
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Die aus der Police hervorgehenden Pflichten sind vom Versicherungsnehmer zu erfiillen mit Ausnahme jener Pflichten, die gemafR
Art. 1891 aufgrund ihrer Beschaffenheit nur vom Versicherten erfillt werden kénnen.

Art. 16 - Steuerlasten

Die Steuerlasten beziiglich der Versicherung obliegen dem Versicherungsnehmer.
Dieser Vertrag unterliegt der in Italien geltenden Versicherungssteuer.

Nach derzeitiger Gesetzeslage ist die Pramie der Lebensversicherung steuerfrei.

Art. 17 - Andere Versicherungen

Der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte ist von der Verpflichtung befreit, das Bestehen etwaiger anderer Versicherungen fir
dieselben, von dieser Versicherung gedeckten Risiken zu melden.

Bei Eintreten eines Schadensfalls hat der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte die Pflicht, diesen bei allen Versicherern zu melden
und hat gemall Art. 1910 des it. Zivilgesetzbuchs bei jedem davon die gemaR jeweiligem unabhangig bericksichtigtem Vertrag
zustehende Entschadigung zu beantragen.

Art. 18 - Obergrenze der Entschadigung

Unbeschadet der ausdriicklichen Festlegungen durch die einzelnen Deckungen sowie der Bestimmungen von Art. 1914 des it.
Zivilgesetzbuchs, kann der Versicherer auf keinen Fall dazu verpflichtet werden, eine héhere als die, laut Grenzen und Bedingungen
der einzelnen Deckungen versicherte Summe zu bezahlen.

Art. 19 - Zustandigkeit, Schlichtungsverfahren, Gerichtsstand

Samtliche Streitigkeiten beziiglich dieser Versicherung unterliegen der italienischen Rechtsprechung. Im Falle von Streitigkeiten
zwischen den Parteien kann die Gerichtsbehdrde angerufen werden, nachdem der obligatorische Schlichtungsversuch gemaR Art. 5
des gesetzesvertretenden Dekrets 28/2010 i.d.g.F. vorgenommen wurde, wobei die Streitigkeit ausschlieBlich Schlichtungsstellen
anvertraut werden darf, die beim Justizministerium akkreditiert und im Verzeichnis der Schlichtungsstellen auf der Website des
genannten Ministeriums registriert sind (www.giustizia.it). Falls im Anschluss dennoch der Gerichtsweg beschritten wird, gelten als
Gerichtsstand der Wohnort oder das Wahldomizil (Anschrift des Zustellungsbevollmachtigten) des Versicherten oder des
Versicherungsnehmers.

Art. 20 - Anwendbares Recht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das italienische.

Art. 21 - Verjahrungsfristen
GemaR Art. 2952 des it. Zivilgesetzbuchs verjahren die Anspriiche aus Versicherungen der Schadenssparten innerhalb
von zwei Jahren nach Auftreten des Ereignisses, auf das sich der Anspruch stiitzt.

GemaR Art. 2952, Absatz 2, des it. Zivilgesetzbuchs verjahren die Anspriiche aus Lebensversicherungen innerhalb von
zehn Jahren nach Auftreten des Ereignisses, auf das sich der Anspruch stiitzt.

GemaR Gesetz 266 vom 23. Dezember 2005 i.d.g.F. haben die Versicherungsgesellschaften im Falle nichterfolgter
Einforderung der Versicherten Leistung binnen Verjahrungsfrist des Anspruchs obligatorisch die nicht beanspruchten
Betrage in den ,Entschadigungsfonds fiir Opfer von Finanzbetrug” einzuzahlen, der beim Ministerium fiir Wirtschaft
und Finanzen eingerichtet worden ist.

Art. 22 - Verweis auf gesetzliche Regelungen - Glossar

Das Glossar ist fester Bestandteil dieser Versicherungsbedingungen. Wenn nicht ausdriicklich anders geregelt, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.

BEREICH PERSONENRISIKEN

A. SEKTOR VORSORGE

ABSCHNITT 1 - TEMPORARE TODESFALLVERSICHERUNG

Folgende Deckung gilt, wenn die diesbeziigliche Primie entrichtet wurde und die damit verbundene
Versicherte Leistung in der Police angegeben ist
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A. DECKUNG TEMPORARE TODESFALLVERSICHERUNG

Art. 23 - Altersgrenzen

Bei Vertragsunterzeichnung muss das Alter des Versicherten zwischen 18 und 70 Jahren liegen, wahrend es bei Ablauf
der Versicherung nicht liber 75 Jahren liegen darf.

Die Parteien konnen bei jedem jahrlichen Versicherungsablauf nach Vollendung des 75. Lebensjahrs des Versicherten
mit einer Frist von mindestens 30 Tagen von der Versicherung fiir diese Person zuriicktreten, wovon die Giiltigkeit
des Vertrags fiir den restlichen Teil unberiihrt bleibt.

Art. 24 - Gegenstand der Versicherung und Versicherte Leistung
Der Versicherer garantiert im Falle des Ablebens des Versicherten wahrend der Laufzeit der Versicherung die Auszahlung (in einer
einzigen Zahlung) der Versicherten Leistung an den benannten Beglinstigten.

Die Versicherte Leistung, die nicht iiber € 300.000,00 liegen darf, wird im Versicherungsantrag und in der Police angegeben
und gilt unverdndert Uber die gesamte Dauer der Versicherung hinweg. Falls der Versicherte bei Beginn der
Versicherungsdeckung alter als 60 Jahre ist, darf die Versicherte Leistung € 200.000 nicht Gibersteigen.

Uberlebt der Versicherte das Ende der Laufzeit der Versicherung, gilt diese als erloschen und die Priamie fillt dem Versicherer anheim,
da sie dazu verwendet wird, fiir das mit der Alterssterblichkeit verbundene Versicherungsrisiko aufzukommen.

Art. 25 — Ausschliisse

Das Todesfallrisiko wird ohne gebietliche Einschrankungen und bei jeder beliebigen Todesursache gedeckt,

ausgenommen folgende Festlegungen.

Die Deckung ist ausgeschlossen, falls das Ableben des Versicherten zuriickzufiihren ist auf:

1. Vorsatz des Versicherungsnehmers oder der Begiinstigten;

2. aktive Beteiligung des Versicherten an Vorsatzdelikten;

3. aktive Teilnahme des Versicherten an erklarten oder unerklarten Kriegshandlungen, Biirgerkrieg, terroristischen
Anschldgen, Revolutionen, Volksunruhen oder jeder Art von militdrischen Handlungen; die Deckung ist ferner
auch dann ausgeschlossen, wenn der Versicherte nicht aktiv an erkldrten oder unerkldrten Kriegshandlungen
oder Biirgerkrieg teilgenommen hat, wenn das Ableben erst 14 Tage nach Beginn der Feindseligkeiten eintritt
und der Versicherte sich bereits im Gebiet der Ereignisse befand; das Vorliegen einer Kriegs- oder dhnlichen
Situation in einem Land zum Zeitpunkt der Ankunft des Versicherten fiihrt ebenfalls zum Ausschluss der
Versicherungsdeckung;

4. Ereignisse, die verursacht werden durch Kernwaffen, Umwandlung des Atomkerns und Strahlung, die von der
kiinstlichen Beschleunigung von Elementarteilchen verursacht wird, oder durch die Exposition gegeniiber
ionisierender Strahlung;

5. das Fiihren von motorisierten Land- oder Wasserfahrzeugen, fiir welche der Versicherte gemaR geltenden
Bestimmungen keine Fahrerlaubnis hat; die Deckung greift hingegen, wenn die Fahrerlaubnis vorliegt, aber seit
héchstens 6 Monaten abgelaufen ist;

6. einen Flugunfall, wenn der Versicherte an Bord eines nicht flugberechtigten Flugzeugs oder mit einem Piloten
reist, der Giber keine geeignete Lizenz verfiigt, und auf jeden Fall, wenn er als Besatzungsmitglied reist, bzw. das
Fliegen mit Hangegleitern, Ultraleichtflugzeugen, Gleitschirmen und Hubschraubern oder das Ausiiben von
Fallschirmspringen;

7. Selbstmord, wenn dieser innerhalb der ersten zwei Jahre ab Inkrafttreten der Versicherung oder danach
innerhalb von 12 Monaten nach einer etwaigen Wiederinkraftsetzung der Versicherung begangen wird;

8. Krankheiten, Fehlbildungen, Erkrankungszustinde, Unfallfolgen, Verletzungen des Versicherten sowie deren
direkte oder indirekte Folgen, die vor Unterzeichnung des Versicherungsantrags aufgetreten sind, dem
Versicherten bekannt waren und nicht angegeben worden sind;

9. Schadigungen der eigenen Person, die vom Versicherten selbst verursacht worden sind oder aufgrund
Fahrldssigkeit, Unvorsichtigkeit, mangelndem Sachverstand bei der Befolgung von arztlichen Verordnungen oder
Empfehlungen oder durch freiwillige Gefahraussetzung aufgetreten sind;

10. Ausiibung von Extremsportarten und allgemein gefdhrlichen Sportarten, wie rein beispielsweise: Boxen,
Schwerathletik, Gewichtheben, Kampfsport, Ringen in seinen verschiedenen Formen, Bergsteigen mit
Schwierigkeitsgrad iliber 3 der UIAA-Skala, Freiklettern, Skeleton, Geschwindigkeitsskifahren, Skibergsteigen,
Extremski, American Football, Rugby, Hockey, Wildwasserfahren mit jeder Art von Wasserfahrzeug, Einhand-
Hochseeregatten oder -Hochseeiiberquerungen, Bungee Jumping, Fallschirmspringen, Ski- und
Wasserskispringen, Kitesurfen sowie Skiakrobatik, Geratetauchen, Speldologie, Bobsport;
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11. die Ausiibung folgender Arbeitstdtigkeiten: berufliche Tatigkeiten, die eine Aussetzung gegeniiber
Hochspannung, Strahlen, Gasen, Sduren, Sprengstoffen, Giften mit sich bringen, Arbeiten, die unter Tage, unter
Wasser, in Bergwerken, Gruben, Schichten oder Laderdumen ausgefiihrt werden;

12. nichttherapeutische Anwendung von Betaubungsmitteln oder Arzneimitteln in nicht vom Arzt verordneten
Dosen oder Zustinde akuter oder chronischer Alkoholsucht entsprechend der Definition in den geltenden
Normen;

13.  HIV-Infektion, erworbenes Immunschwachesyndrom (AIDS) oder diesen gleichzusetzende Zustdnde, wenn das
versicherte Ereignis binnen 5 Jahren ab Ausstellung der Police eintritt. Dieser Ausschluss kommt nicht zur
Anwendung, wenn der Versicherte iiber einen negativen HIV-Test verfiigt, der innerhalb der 3 Monate vor
Unterzeichnung des Versicherungsantrags vorgenommen wurde;

14. einen Aufenthalt in einem beliebigen, unter den Risikoldndern gefiihrten Land, bei denen das Ministerium fiir
Auswadrtige Angelegenheiten von Reisen gleich aus welchem Anlass abrét. Diese Angaben stehen auf der Website
www.viaggiaresicuri.it zur Verfiigung. Sollte der Hinweis des Ministeriums fiir Auswartige Angelegenheiten erst
ergehen, wenn der Versicherte sich bereits im betreffenden Land befindet, wird die Deckung iiber einen Zeitraum
von maximal 14 Tagen ab Ausgabedatum der Warnung ausgedehnt.

Art. 26 - Wartezeiten

Die Deckung gilt nicht, wenn der Tod des Versicherten innerhalb der 6 Monate direkt nach Abschluss des

Versicherungsvertrags eintritt.

Diese Wartezeit gilt nicht, wenn der Tod verursacht wird durch:

- Unfall;

- eine der folgenden akuten Infektionskrankheiten, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags auftritt: Typhus,
Paratyphus, Diphtherie, Scharlach, Masern, Pocken, Kinderlahmung, Kindbettfieber, Fleckfieber,
Hirnhautentziindung, Lungenentziindung, Europdische Schlafkrankheit, Milzbrand, Virus-Hepatitis A und B,
Leptospirosen, hiamorrhagischer lkterus, Cholera, Brucellose, bakterielle Dysenterie, Gelbfieber, Q-Fieber,
Salmonellose, Botulismus, infektiose Mononukleose, Mumps, Pest, Tollwut, Keuchhusten, Ro6teln, Vaccinia
generalisata, postvakzinale Enzephalitis, Wundstarrkrampf;

- anaphylaktischen Schock.

Art. 27 - Giiltigkeitsgebiet
Die Versicherung gilt fiir Todesfalle in jedem Teil der Welt.

Art. 28 — Pramie

Die Versicherte Leistung wird gegen Zahlung einer im Voraus entrichteten Jahrespramie garantiert; deren Betrag im
Versicherungsantrag und in der Police angegeben ist und der entsprechend dem vom Versicherten erreichten Versicherungsalter
variiert.

Die Hohe der Pramie ist abhdngig vom Betrag der Versicherten Leistung, von der Dauer der Versicherung und vom Alter des
Versicherten.

Die Jahrespramie kann ohne zusatzliche Gebiihren in Raten unterteilt werden und wird fir die gesamte Laufzeit der Versicherung
jedoch nicht Gber den Tod des Versicherten hinaus geschuldet.

Die Pramien sind zu den vereinbarten Falligkeitsdaten am Wohnort des fiir die Police zustandigen Vermittlers oder des Versicherers
zu entrichten.

Die Pramie des ersten Versicherungsjahrs wird auch bei Ratenzahlung auf jeden Fall vollstandig geschuldet.

Art. 29 - Automatische Anpassung der Pramie auf Grundlage des Alters des Versicherten

Bei jeder jahrlichen Vertragsverlangerung wird die Anpassung der Pramie vorgenommen, indem auf jeden Versicherten die neue
seiner Altersgruppe laut nachstehender Tabelle entsprechende Pramie angewandt wird, die pro 1.000,00 € Deckungssumme
angerechnet wird.

Tabelle der Satze pro 1.000,00 €

Alter in Jahren Satz pro 1.000 Alter in Jahren Satz pro 1.000 Alter in Jahren Satz pro 1.000
1 - 26 0,92 51 4,29
2 - 27 0,92 52 4,76
3 - 28 0,92 53 5,43
4 - 29 0,91 54 5,82
5 - 30 0,93 55 6,36
6 - 31 0,94 56 7,03
7 - 32 0,98 57 7,91
8 - 33 1,04 58 8,67
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9 - 34 1,11 59 9,80
10 - 35 1,17 60 10,58
11 - 36 1,23 61 11,44
12 - 37 1,28 62 12,47
13 - 38 1,37 63 13,42
14 - 39 1,49 64 14,83
15 - 40 1,60 65 16,58
16 - 2 1,72 66 18,54
17 - 42 1,86 67 20,60
18 0,73 43 2,01 68 22,68
19 0,79 44 2,23 69 25,27
20 0,84 45 2,45 70 28,22
21 0,87 46 2,67 71 31,28
22 0,90 47 2,97 72 34,87
23 0,91 48 3,22 73 38,61
24 0,93 49 3,54 74 43,01
25 0,92 50 3,87 / /

Art. 30 - Voraussetzungen

Die Risikolbernahme durch den Versicherer erfolgt auf Grundlage der Daten, die in dem im Versicherungsantrag enthaltenen
Gesundheitsfragebogen bereitgestellt werden.

Ungenaue Angaben oder das Verschweigen durch den Versicherungsnehmer/Versicherten von Umstéinden, die sich
auf die Risikobewertung auswirken, konnen den vollstdndigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs
sowie das Erloschen der Versicherung gemaR Art. 1892, 1893 und 1894 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Art. 31 - Mangelnde Zahlung der Pramie: Auflésung

Gemald Art. 1924 des it. Zivilgesetzbuchs kann der Versicherer ferner, falls der Versicherungsnehmer die Pramie flir das erste
Versicherungsjahr nicht bezahlt, die Vertragserfillung innerhalb von 6 Monaten ab Falligkeitsdatum der Pramie erwirken. Diese
Bestimmung gilt auch bei Ratenzahlung: In diesem Fall lauft die Frist ab Falligkeit der einzelnen Raten.

Die mangelnde Zahlung der weiteren Pramien nach dem ersten Versicherungsjahr bewirkt nach 30 Tagen ab Falligkeit die Auflésung
des Vertrags von Rechts wegen, und die bereits bezahlten Pramien fallen dem Versicherer anheim.

Eine mangelnde Zahlung der Pramie kann vom Versicherungsnehmer auf keinen Fall durch die Entgegenhaltung gerechtfertigt
werden, der Versicherer habe ihm keine Benachrichtigung zur Falligkeit zugesandt oder habe die Pramie nicht bei ihm zuhause
einkassiert.

Art. 32 - Wiederaufnahme der Pramienzahlung: Wiederinkraftsetzung

Binnen 6 Monaten ab Falligkeit der ersten nicht bezahlten Pramienrate hat der Versicherungsnehmer Anspruch darauf die
Versicherung wieder in Kraft zu setzen, indem er die saumigen Pramien bezahlt.

Sind 6 Monate ab Falligkeitsdatum der ersten nicht bezahlten Pramienrate verstrichen, kann eine Wiederinkraftsetzung nur auf
ausdriickliche Beantragung durch den Versicherungsnehmer und schriftliche, nach freiem Ermessen gewdhrte Annahme seitens des
Versicherers erfolgen, der medizinische Kontrollen verlangen kann. Bei Wiederinkraftsetzung wird die Versicherung erneut tiber ihren
gesamten Wert um 24 Uhr am Zahlungstag des geschuldeten Betrags aktiviert. Nach Ablauf von 24 Monaten nach Falligkeit der ersten
nicht bezahlten Pramienrate kann die Versicherung nicht mehr wieder in Kraft gesetzt werden.

Art. 33 - Riickkauf und Kiirzung.
Die Versicherung lasst weder einen Riickkauf noch eine Kiirzung der Deckungssummen zu.

Art. 34 - Darlehen
Die Versicherung lasst keine Gewahrung von Darlehen zu.

Art. 35 - Auflosung des Versicherungsvertrags

Die Deckung endet:

- bei Auszahlung der Versicherten Leistung an einen beliebigen Beglinstigten, die nur ein einziges Mal erfolgen kann;
- bei Ricktritt;

- bei mangelnder Zahlung der Pramie nach Verstreichen der Wiederinkraftsetzungsfrist laut Art. 32.

Art. 36 - Begiinstigter der Versicherten Leistung

Die Beglinstigten der Versicherten Leistung sind die vom Versicherungsnehmer angegebenen Bezugsberechtigten bzw., falls keine
Ernennung erfolgt ist, die gesetzlichen und/oder testamentarischen Erben des Versicherten.

Der Versicherungsnehmer bezeichnet die Beglinstigten und kann diese Bestimmung jederzeit widerrufen oder andern.

Die Nennung der Begiinstigten und deren etwaiger Widerruf oder Anderung sind dem Versicherer schriftlich mitzuteilen oder im
Testament festzulegen.
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Gemal Art. 1921 des it. Zivilgesetzbuchs kann die Benennung der Begiinstigten jedoch in folgenden Fallen nicht widerrufen oder

gedndert werden:

1. nachdem der Versicherungsnehmer und der Beglinstigte schriftlich beim Versicherten ersterer den Verzicht auf Widerruf und
letzterer die Annahme der Beglinstigung erklart haben;

2. nach dem Tod des Versicherungsnehmers durch dessen Erben;

3. nachdem der Beglinstigte - nach Eintreten des Ereignisses, das die Verpflichtung des Versicherers zur Erbringung der
Versicherten Leistung bewirkt hat, - schriftlich dem Versicherer mitgeteilt hat, die Beglinstigung annehmen zu wollen.

GemadlR Art. 1923 des it. Zivilgesetzbuchs stehen die dem Begilinstigten vom Versicherer ausgezahlten Summen unter dem Schutz vor

Pfandung und Beschlagnahme.

Art. 37 - Abtretung von Rechten und Belastung

Der Versicherungsnehmer kann die Anspriiche aus der Versicherung abtreten oder zu Gunsten von Dritten binden. Diese MaRnahmen
werden erst dann wirksam, wenn der Versicherer, nachdem er die diesbezligliche schriftliche Benachrichtigung erhalten hat, einen
entsprechenden Vermerk am Police-Anhang angebracht hat.

In dem von Art. 36, Punkt 1 erwdhnten Fall erfordern die Vorgange zur Abtretung und Belastung der Police die schriftliche Einwilligung
der Beglinstigten.

Im Falle der Belastung ist fiir jeden Vorgang, der die Wirksamkeit der geleisteten Deckungen beeintrachtigen wiirde, die schriftliche
Einwilligung des Bezugsberechtigten notig.

Art. 38 - Verpflichtungen im Schadensfall — Auszahlung der Versicherten Leistung

Im Falle des Ablebens des Versicherten haben dessen Rechtsnachfolger den Versicherer schriftlich zu informieren.

Der Aufforderung zur Auszahlung der Versicherten Leistung sind beizulegen:

- vom zustandigen Standesamt ausgestellte Sterbeurkunde im Original oder gleichwertige Urkunde;

- Totenschein des Arztes, der den Tod festgestellt hat;

- Kopie der Krankenakte, falls der Tod in einer 6ffentlichen oder privaten Krankenhauseinrichtung eingetreten ist;

- Protokolle der zustandigen Behorden bei gewaltsamem oder Unfalltod.

Falls die Begiinstigten die gesetzlichen oder testamentarischen Erben des Versicherten sind, haben sie ihre

Berechtigung zum Empfang der Versicherten Leistung durch Einsendung folgender Unterlagen zu belegen:

- beglaubigte Kopie des ggf. vorhandenen Testaments, samt Erklarung, dass das beiliegende Testament das einzige
oder letzte giiltige, nicht angefochtene Testament ist;

- notarielle Beurkundung, mit der bestatigt wird, dass kein Testament vorhanden ist, und die gesetzlichen Erben
benannt werden;

- Beschluss des Vormundschaftsgerichts, mit dem die Person bestimmt wird, die die Versicherte Leistung
entgegennehmen darf, wenn der Begiinstigte minderjdhrig oder nicht geschaftsfahig ist, samt Freistellung des
Versicherers von jeder Verantwortung;

- Kopie von Ausweis und Steuerkarte des Begiinstigten.

Der Versicherer kann nach Information iiber das Ableben ferner bei Vorliegen eines besonderen

Untersuchungsbedarfs weitere Unterlagen verlangen.

Nach Feststellung der reguldren Versicherungssituation und Erhalt der oben aufgefiihrten Unterlagen sorgt der Versicherer binnen
30 Tagen fir die Auszahlung der Versicherten Leistung an den Beglinstigten.

Der Versicherer verzichtet zu Gunsten der Rechtsnachfolger des Versicherten darauf, sein Eintrittsrecht laut Art. 1916 des it.
Zivilgesetzbuchs gegeniber den fiir den Schadensfall verantwortlichen Dritten auszuiiben.

ABSCHNITT 2 — ENTSCHADIGUNG FUR SCHWERE
ERKRANKUNGEN

Folgende Deckung gilt, wenn die betreffende Primie entrichtet wurde und die diesbeziigliche
Deckungssumme in der Police genannt ist.

A. DECKUNG ENTSCHADIGUNG FUR SCHWERE ERKRANKUNGEN

Art. 39 - Altersgrenzen - Automatische Anpassung der Pramie auf Grundlage des Alters

Bei Vertragsunterzeichnung muss das Alter des Versicherten zwischen 18 und 64 Jahren liegen, wahrend es bei Ablauf
der Versicherung nicht liber 65 Jahren liegen darf.

Die Parteien konnen bei jedem jahrlichen Versicherungsablauf nach Vollendung des 65. Lebensjahrs des Versicherten
mit einer Frist von mindestens 30 Tagen von der Versicherung fiir diese Person zuriicktreten, wovon die Giiltigkeit
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Bei jeder jahrlichen Verldngerung wird unter Beriicksichtigung der in der Police angegebenen Deckungssumme die Anpassung der
Pramie vorgenommen, indem auf das neue Alter des Versicherten die entsprechende Priamie laut nachstehenden Bedingungen
angewandt wird:

DECKUNGSSUMME € 10.000

Alter zwischen 18 und 29 Jahren: € 25,00
Alter zwischen 30 und 39 Jahren: € 50,00
Alter zwischen 40 und 49 Jahren: € 125,00
Alter zwischen 50 und 59 Jahren: € 250,00
Alter zwischen 60 und 64 Jahren: € 355,00

DECKUNGSSUMME € 20.000

Alter zwischen 18 und 29 Jahren: € 50,00
Alter zwischen 30 und 39 Jahren: € 100,00
Alter zwischen 40 und 49 Jahren: € 250,00
Alter zwischen 50 und 59 Jahren: € 500,00
Alter zwischen 60 und 64 Jahren: € 710,00

DECKUNGSSUMME € 30.000

Alter zwischen 18 und 29 Jahren: € 75,00
Alter zwischen 30 und 39 Jahren: € 150,00
Alter zwischen 40 und 49 Jahren: € 375,00
Alter zwischen 50 und 59 Jahren: € 750,00
Alter zwischen 60 und 64 Jahren: € 1.065

Art. 40 - Personen, die nicht versicherbar sind

Nicht versicherbar sind Personen, die unter Alkohol- oder Drogensucht, einer HIV-Infektion sowie an den damit
verbundenen Syndromen mit oder ohne AIDS leiden.

Beim Eintreten dieser Bedingungen im Vertragsverlauf erlischt automatisch und unmittelbar die Versicherung
unabhangig von der konkreten Beurteilung des Gesundheitszustands des Versicherten gemaR Art. 1898 des it.
Zivilgesetzbuchs, ohne dass der Versicherer zur Leistung einer Entschadigung verpflichtet ware. Bei Erl6schen der
laufenden Versicherung erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer binnen 45 Tagen nach AuBerkrafttreten
den Anteil der Pramie abziiglich der bereits entrichteten Steuer, der sich auf den Zeitraum ab Erléschen der
Versicherung bis zum Ende der Laufzeit, fiir welche die Pramie urspriinglich bezahlt worden war, bezieht.

Nicht versicherbar sind ferner Personen, deren fester Hauptwohnsitz nicht in Italien, der Republik San Marino oder
der Vatikanstadt liegt.

Ebenso als ,,nicht versicherbare Personen” gelten all diejenigen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses:
= einen Kérpermasseindex (BMI) aufweisen, der nicht zwischen 18.00-34.99 liegt (dieser Index gilt fiir
Personen im Alter ab 18 Jahren);
= auf eine stationare Krankenhausaufnahme oder eine Operation warten;
=  bereits eine Operation gehabt oder eine Diagnose erhalten haben oder die auf die Ergebnisse von
Untersuchungen, Therapien oder Behandlungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren der folgenden
Erkrankungen/Stérungen warten:
- Krebs oder andere Arten bosartiger Tumoren (auch der Haut), Leukdmie oder Lymphome (gemaf
Gesetz Nr. 193 vom 7. Dezember 2023 ist der Versicherte nicht verpflichtet, vergangene
Krebserkrankungen anzugeben, deren aktive Behandlung ohne Rezidive seit mehr als 10 Jahren -
bzw. 5 Jahren bei Krebserkrankungen, die vor Vollendung des 21. Lebensjahrs aufgetreten sind -
abgeschlossen ist. Unbeschadet etwaiger spaterer Anderungen und Ergénzungen der gesetzlichen
Regelung, die giinstiger fiir den Versicherten sind);
- Herzkrankheiten (Erkrankungen von Myokard, GefaBen, Herzklappen, Arrhythmien) zum Beispiel:
Myokardinfarkt, Koronare Herzkrankheit, Aortenaneurysma, Angina Pectoris;
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- HirngefaBerkrankungen wie: Schlaganfall (thrombotischer oder hamorrhagischer Schlaganfall),
transitorische ischamische Attacke (TIA), Hirnaneurysma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung
(COPD) mit standigem Behandlungsbedarf, Lungenemphysem, Lungenfibrose, Ateminsuffizienz;
- chronische Virus-Hepatitis (ausgeschlossen Hepatitis A), Leberzirrhose, akute oder chronische
Pankreatitis, chronische Entziindungskrankheiten des Darms, wie z.B. Morbus Crohn oder Colitis
Ulcerosa;
- Nephrose, chronische Niereninsuffizienz, polyzystische Nierenerkrankung, Erkrankungen der Blase,
die standige Behandlung oder die Verwendung eines Katheters erfordern, Diabetes (Typ 1 und 2);
- Morbus Parkinson, Demenz, Alzheimer, amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Multiple Sklerose,
demyelinisierende Erkrankungen, Lupus erythematodes, Muskeldystrophie, Epilepsie, rheumatoide
Arthritis, Sklerodermie oder Dermatomyositis;
=  Hypercholesterinimie (iiber 250 mg/dL trotz Behandlung), arterielle Hypertonie (iiber 140/90 trotz
Behandlung), nicht therapeutisch/pharmakologisch  kompensierte Schilddriisenunterfunktion/-
tiberfunktion;
= denen eine Invaliditdat von 25% oder mehr zuerkannt wurde oder die diese beantragt haben;
= die sich wahrend der letzten 12 Monate besonderen diagnostischen Untersuchungen unterzogen haben, wie
z.B.: Magnetresonanz, Ultraschall, CT, Koronarangiographie, Szintigraphie, Rontgenaufnahmen,
Mammographie, Biopsie, Darmspiegelung oder Belastungs-EKG, bei denen von der Norm abweichende
Ergebnisse aufgetreten sind bzw. die weitere Untersuchungen erforderlich gemacht haben;
= denen von einer anderen Versicherungsgesellschaft ein Antrag auf eine Vorsorgeversicherung fiir Schwere
Erkrankungen (sog. Dread Disease oder Critical lllness), Invaliditdt, Behandlungskosten oder eine
Lebensversicherung abgelehnt oder nur zu Sonderbedingungen akzeptiert wurde;
= in deren Blutsverwandtschaft ersten Grades (Vater, Mutter, Briider, Schwestern) Fille von Herzinfarkt,
Koronarer Herzkrankheit, Kardiomyopathie, Schlaganfall, polyzistischer Nierenerkrankung oder bosartigen
Tumoren vor dem Alter von 60 Jahren aufgetreten sind.

Traf auf den Versicherten bereits vor Abschluss der Police eine dieser Bedingungen zu, verliert diese ihre Wirkung
und jegliche Giiltigkeit fiir diesen Versicherten.

Sobald der Versicherer obige Umstande erfahren hat, wird er binnen 45 Tagen nach AuBRerkrafttreten der Police den
Anteil der Pramie abziiglich der bereits entrichteten Steuer erstatten, der sich auf den Zeitraum ab Erléschen der
Versicherung bis zum Ende der Laufzeit, fiir welche die Pramie urspriinglich bezahlt worden war, bezieht.

Art. 41 - Voraussetzungen

Die Risikolbernahme durch den Versicherer erfolgt auf Grundlage der Daten, die in dem im Versicherungsantrag enthaltenen
Gesundheitsfragebogen bereitgestellt werden.

Ungenaue Angaben oder das Verschweigen durch den Versicherungsnehmer/Versicherten von Umsténden, die sich
auf die Risikobewertung auswirken, konnen den vollstdndigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs
sowie das Erloschen der Versicherung gemaR Art. 1892, 1893 und 1894 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Art. 42 - Gegenstand der Versicherung

Die Versicherung gilt bei Schweren Erkrankungen, vorausgesetzt dass diese zu denen gehdoren, die unter Art. 44 ,Definition Schwerer
Erkrankungen” aufgefiihrt und definiert werden, und dass sie erst nach Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend
deren Giiltigkeit beim Versicherten diagnostiziert werden, unbeschadet der ausdriicklichen Ausschllsse laut Art. 47 ,, Ausschliisse”
sowie der Wartezeiten gemaR Art. 49.

Art. 43 - Leistungen im Falle Schwerer Erkrankungen

Der Versicherer zahlt ein einziges Mal wahrend der Laufzeit der Versicherung eine Entschadigung, die der in der Police genannten
Deckungssumme entspricht, an den Versicherten aus, wenn eine durch geeignete arztliche Dokumentation untermauerte Diagnose
einer der in Art. 44 beschriebenen Schweren Erkrankungen vorliegt und nachdem Uberlebensdauer und Wartezeiten gemaR Art. 49
verstrichen sind.

Art. 44 - Definition Schwerer Erkrankungen
Fir diese Versicherung gelten als Schwere Erkrankungen: Myokardinfarkt, Schlaganfall und Krebs, entsprechend folgender Definition:

Myokardinfarkt
Ein Facharzt fiir Kardiologie hat die abschlieRende auf akuten Myokardinfarkt lautende Diagnose zu bestatigen. Dabei muss die

Nekrose eines Teils des Herzmuskels vorliegen, die durch unzureichende Blutversorgung des betroffenen Bereichs verursacht wurde.
Die Diagnose muss alle drei folgenden Kriterien erfiillen und es muss eine sichere Diagnose auf akuten Myokardinfarkt vorliegen:
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1. klinisch konstante Symptomatologie mit Diagnose auf akuten Myokardinfarkt,

2. neue, durch eine Ischamie bedingte Auffalligkeiten des EKG, die nicht auf Ereignisse zurlickfiihrbar sind, die bereits vor dem
Datum des Inkrafttretens des Vertrags aufgetreten waren, sowie

3. typisch Uber die Norm erhohte Werte der herzspezifischen Biomarker.

Ausgeschlossen sind:
- Angina pectoris, Myokarditis, Herzinsuffizienz und andere Formen von akutem Koronarsyndrom;
- Stress-Kardiomyopathie (Takotsubo);
- akute Herzschadigung durch Arrhythmien, Traumata, Lungenembolien oder Septikamie.

Schlaganfall

Die Diagnose eines neuen akuten Schlaganfalls hat durch einen Facharzt fiir Neurologie zu erfolgen und ist durch Bildgebungstechnik
zu belegen. Es muss zu irreversiblem Absterben von Hirngewebe durch mangelnde Blutversorgung oder Himorrhagie im Hirngewebe
oder im Subarachnoidalraum gekommen sein. Der Schlaganfall muss zu einer dauernden Schadigung der neurologischen Funktionen
beitragen, die bei der objektiven Untersuchung durch klare und deutliche Anomalien zutage treten muss, welche lber einen
ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 30 Tagen nach Auftreten des Schlaganfalls bestehen bleiben.

Als ausgeschlossen gelten:

. transitorische ischamische Attacke (TIA);

. Hirnschaden durch Unfille oder Traumata;

. Durchblutungsstorungen der Augen, einschlieBlich des Sehnerv oder Netzhaut betreffenden sog. Augeninfarkts;
. Durchblutungsstorungen der Wirbelsaule (Riickenmarksinfarkt);

. stummer, asymptomatischer Schlaganfall, der allein durch bildgebende Verfahren festgestellt wird.

Krebs

Die definitive Diagnose eines bosartigen Tumors, der durch das unkontrollierte Wachstum bdsartiger Zellen mit Invasion des
Gewebes gekennzeichnet ist, muss von einem Facharzt fiir Onkologie bestatigt werden. Der Begriff ,Krebs” umfasst unter anderem
Leukdmie, Sarkome und Lymphome. Die Diagnose muss durch histopathologischen Befund und Stadienbestimmung bestatigt
werden.

Als ausgeschlossen gelten:

- alle Tumoren, die histologisch als gutartig, prakanzerés oder nicht-invasiv, mit geringem
Malignitatspotential beschrieben werden, alle Grade von Dysplasien, alle squamésen intraepithelialen
Lasionen (HSIL und LSIL) sowie alle intraepithelialen Neoplasien;

- jede von der jiingsten Ausgabe des AJCC Cancer Staging Manual als Carcinoma in situ beschriebene Lasion
(Tis oder Ta);

- alle Tumoren der Haut auBer dem bésartigen Melanom, Hautlymphome und Dermatofibrosarkome, die sich
nicht auf Lymphknoten oder entfernte Organe/Stellen ausgebreitet haben;

- Tumoren im Stadium 1 laut jlingster Ausgabe des AJCC Cancer Staging Manual fiir Hautmelanome,
neuroendokrine Tumoren (Karzinoide), gastrointestinale Stromatumoren sowie Schilddriisentumoren im
Stadium TINOMO, die kleiner als 2 cm sind;

- alle Tumoren der Prostata, die einen Gleason-Score gleich oder kleiner als 6 aufweisen oder von der jiingsten
Ausgabe des AJCC Cancer Staging Manual histologisch als Stadium unter T2NOMO beschrieben werden;

- samtliche bosartigen Neoplasien des Knochenmarks (einschlieBlich unter anderen: Leukdmie,
myeloproliferative Neoplasien, Thrombozythamie, primare Myelofibrose, echte Polyzythamie und
myelodysplastisches Syndrom), es sei denn, diese erfordern Behandlungen mit wiederholten Transfusionen,
therapeutischem Aderlass, Chemotherapie, gezielter Krebstherapie, @ Knochenmarks- oder
Blutstammzellentransplantation.

Art. 45 - Gultigkeit der Deckung fiir Schwere Erkrankungen

Die Entschadigung wird dem Versicherten nur einmal wahrend der gesamten Versicherungslaufzeit ausgezahlt und nur dann, wenn
zum ersten Mal eine Schwere Erkrankung diagnostiziert wird, die gemaR Versicherung entschadigungsfahig ist, und vorausgesetzt
dass der Versicherte 30 Tage nach diesem Ereignis noch am Leben ist. Wird dem Versicherten die Entschadigung fiir eine der unter
den Definitionen in diesem Absatz beschriebenen Schweren Erkrankungen zuerkannt, gilt diese Deckung gemaR
Versicherungsbedingungen nicht mehr fir andere Schwere Erkrankungen.

Bei der ersten darauffolgenden Verlangerung der Versicherung wird die Deckung Schwere Erkrankungen automatisch gestrichen.

Art. 46 - Uberlebensdauer - Schwere Erkrankungen
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Die Versicherung sieht keinerlei Auszahlung von Leistungen fiir Schwere Erkrankungen entsprechend vorausgehender
Beschreibung vor, wenn das Ableben des Versicherten innerhalb der 30 (dreiRig), direkt auf die Diagnose folgenden
Tage (Uberlebensdauer) eintritt.

Fir den Anspruch auf Entschadigung sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:
- der Versicherte muss zum Zeitpunkt der Schadensmeldung am Leben sein;
- der Versicherte muss von einer der in Art. 44 beschriebenen Schweren Erkrankungen betroffen sein, und alle unter der
Definition aufgefiihrten Kriterien missen erfillt werden;
- es muss die gesamte, zur Beurteilung des Schadensfalls erforderliche Dokumentation eingereicht werden.

Keinerlei Leistungen werden erbracht fir Schwere Erkrankungen, die erst nach dem Ableben des Versicherten diagnostiziert werden.

Art. 47 — Ausschliisse
Unbeschadet der bereits unter Artikel 44 ,Definition Schwerer Erkrankungen” getatigten Ausschliisse, bleiben
weiterhin Ereignisse ausgeschlossen, die zuriickzufiihren sind auf:

1. jede beliebige, von der Police abgedeckte Schwere Erkrankung, an welcher der Versicherte vor dem Datum des
Inkrafttretens der Police oder wahrend der Wartezeit bereits gelitten hat oder die innerhalb dieser Fristen
diagnostiziert wurde;

betriigerische Absicht des Versicherten oder Begiinstigten;

Krieg oder Aufstand;

terroristische Anschldge mit Einsatz von Nuklear-, biologischen oder chemischen Waffen;

Trunkenheit, Alkohol- oder Drogensucht oder Abhingigkeit von Arzneimitteln, die nicht von zugelassenen Arzten

verordnet worden sind;

absichtliche Handlung des Versicherten, insbesondere die Folgen eines Selbstmordversuchs;

aktive Beteiligung des Versicherten an Vorsatzdelikten;

Nachldssigkeit, Unvorsichtigkeit und mangelnder Sachverstand bei der Befolgung arztlicher Verordnungen;

vorbestehende Erkrankungen laut Art. 48;

10. erworbenes Immunschwachesyndrom (AIDS) oder andere mit dem Zustand der HIV-Positivitdt verbundene
Pathologien;

11. nukleare oder chemische Kontamination, Invasion, feindliche Handlungen (sowohl bei erfolgter Kriegserklarung
als auch ohne), aktive Teilnahme an Volksaufruhr, Rebellionen, Revolutionen, Aufstinden, Staatstreichen;

12. die Ausiibung folgender Sportarten: Bergsteigen, Freiklettern, Speldologie, Automobilsport, Motorradsport,
Motocross, Motorbootrennen, Luftsportarten (Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen usw.),
Hockey, Rugby, American Football, Kampfsport, Boxen, Schwerathletik, Tauchen, Wasserski- oder Skispringen,
Freestyle-Ski oder -Wasserski, Bobsport;

13. vom Versicherten begangene Handlungen, wenn dieser sich in einem von ihm selbst herbeigefiihrten Zustand
der Unzurechnungsfahigkeit befindet;

14. Krankheiten/Unfille, die in Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch oder nichttherapeutischem Gebrauch von
Betaubungsmitteln, Halluzinogenen, psychotropen Substanzen und dhnlichem stehen;

15. das Filthren jeder Art von motorisiertem Land- oder Wasserfahrzeug, wenn der Versicherte nicht iiber die hierzu
bendétigte Fahrerlaubnis verfiigt;

16. Ausiibung der folgenden Arbeitstitigkeiten: Forderung von Erddl oder Erdgas; Arbeit in Bergwerken oder
Hochéfen, in Kontakt mit Sprengstoffen, Pestiziden oder anderen gefahrlichen Chemikalien, darunter Asbest;
Arbeit in einer Hohe von liber 5 m vom Boden (Geriiste, Dacher usw.); Personenschutz und Sicherheitsdienste;
Ordnungsdienste (Polizei, Carabinieri, Militdr usw.) mit Einsatz von Waffen, Feuerwehrkréfte, Arbeit als Taucher;

17. depressive Zustiande, psychiatrische Erkrankungen, organische Psychosyndrome.

LA o
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Im Falle Schwerer Erkrankung des Versicherten aufgrund einer dieser ausgeschlossenen Ursachen wird keine
Entschadigung geschuldet. Die Versicherung wird hingegen aufgelést und der Versicherer erstattet dem
Versicherungsnehmer den Anteil der Pramie abziiglich der bereits entrichteten Steuer zuriick, der sich auf den
Zeitraum ab Erloschen der Versicherung bis zum Ende des Versicherungsjahrs bezieht, fiir das die Pramie urspriinglich
bezahlt worden war - unter Ausnahme des Falls, in dem betriigerische Absicht des Versicherten oder Begiinstigten
vorliegt, in dem keinerlei Erstattung erfolgt.

Art. 48 - Vorbestehende Erkrankungen

Die Versicherung kommt nicht fiir Krankheiten und deren direkte oder indirekte Komplikationen auf, die bereits vor
dem Datum des Inkrafttretens der Police bekannt waren, diagnostiziert und/oder behandelt bzw. arztlich/klinisch
untersucht (Gerite- oder Labordiagnostik) worden sind.
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Art. 49 - Wartezeiten
Keinerlei Entschddigung laut Art. 43 wird bezahlt, wenn wahrend der ersten 90 (neunzig) Tage ab Datum des
Inkrafttretens der Versicherung:

- der Versicherte Anzeichen und/oder Symptome aufweist oder sich Untersuchungen unterzieht, deren
Ergebnisse zur Diagnose einer der versicherten Schweren Erkrankungen gehéren, unabhdngig vom Datum
der Diagnose; oder

- dem Versicherten eine der gemaR Versicherung abgedeckten Schweren Erkrankungen diagnostiziert wird.

Falls die Diagnose einer Schweren Erkrankung sich aus arztlichen Untersuchungen ergibt, die wahrend der Wartezeit
der betreffenden Deckung erfolgt sind, wird keine Entschadigung geschuldet. Die Versicherung wird hingegen
aufgeldst und der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer den Anteil der Pramie abziiglich der bereits
entrichteten Steuer zuriick, der sich auf den Zeitraum ab Erléschen der Versicherung bis zum Ende des
Versicherungsjahrs bezieht, fiir das die Pramie urspriinglich bezahlt worden war.

Art. 50 - Was tun im Schadensfall

Fiir die Bearbeitung und Abwicklung der Schadensfille greift der Versicherer auf die Betriebszentrale zuriick, die
unter folgenden Telefonnummern Anrufe aus Italien und dem Ausland entgegennimmt:

02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr fiir Informationen zu den Deckungen, der
Vorgehensweise zur Aktivierung der Leistungen und zum Schadensfall (Meldung und Angaben zum
Bearbeitungsstand).

Durch die Kontaktaufnahme zur Betriebszentrale leistet der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder eine von
diesen beauftragte Person automatisch die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten.

Art. 51 - Schadensfallmeldung und Nachpriifung der Schweren Erkrankung
Falls dem Versicherten eine Schwere Erkrankung diagnostiziert wird, hat der Versicherungsnehmer, der Versicherte
oder deren Beauftragter innerhalb von 15 Tage ab Diagnosedatum der Schweren Erkrankung oder ab dem Moment,
in dem dies méglich wurde, eine schriftliche Meldung einzureichen, der folgende Dokumentation beizulegen ist:
- ein facharztliches Attest fiir die diagnostizierte schwere Erkrankung und den sonstigen Gesundheitszustand
des Versicherten;
- die vollstindige Kopie der medizinischen Unterlagen (Krankenakte/Geratediagnostik/histologische Befunde
usw.), aus denen das Datum der Erstdiagnose der Krankheit des Versicherten, die das Ereignis verursacht
hat, hervorgeht.

Oben genannte Dokumentation kann vom Versicherten an die E-Mail-Adresse: sinistri.netinsurance@myassistance.it
gesendet werden.

Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den vollstindigen oder partiellen Verlust des
Entschadigungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Ferner ist der Versicherte verpflichtet, sich - auf Anfrage des Versicherers - den erforderlichen arztlichen
Untersuchungen zu unterziehen, um die Feststellung der Schweren Erkrankung bei medizinischen Einrichtungen und
durch Vertrauensarzte des Versicherers zu ermaglichen.

Art. 52 - Beurteilung des Schadensfalls - Abwicklung der Entschddigung

Binnen 30 Werktagen ab Datum der Schadensmeldung bzw. ab Empfangsdatum etwaiger weiterer zur Beurteilung
des Schadensfalls angeforderter Unterlagen, einschlieRBlich der Dokumentation etwaiger, vom Versicherer verlangter,
arztlicher Untersuchungen, wird die Betriebszentrale im Auftrag des Versicherers dafiir sorgen, die Schwere
Erkrankung zu iiberpriifen,und dem Versicherten die Vornahme der Uberweisung des ganzen Entschidigungsbetrags
laut Artikel 43 nachweisen oder schriftlich die Griinde mitteilen, aus denen diese Leistung nicht erbracht werden
kann.

Die Deckung bleibt auch wdhrend der Feststellungsphase bis zum Datum der Mitteilung bestehen, die dem
Versicherungsnehmer vom Versicherer mit der Anerkennung der Schweren Erkrankung zugesandt wird.

Falls die Schwere Erkrankung vom Versicherer nicht anerkannt wird, bleibt die Deckung weiter wirksam,
vorausgesetzt dass der Versicherungsnehmer die Zahlung der Pramien wiederaufnimmt und ggf. seit Datum der
Schadensmeldung fillig gewordene und saumige Pramien nachzahlt.

Art. 53 - Schiedsverfahren
Streitigkeiten im medizinischen Bereich hinsichtlich der Entschadigungsfahigkeit eines Schadensfalls entsprechend den Vorschriften
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und Grenzen der Versicherungsbedingungen kénnen schriftlich an zwei Arzte (iberstellt werden, die jeweils von einer der Parteien
ernannt werden und die in der dem Wohnsitz des Versicherten am nachsten gelegenen oder von diesem bevorzugten Gemeinde mit
Sitz eines Instituts fir Rechtsmedizin zusammentreten.

Diese Arzte ernennen, wenn sie zu keiner Einigung gelangen, einen dritten; anschlieRend werden die Entscheidungen mehrheitlich
unter Freistellung von allen gesetzlichen Formalititen getroffen und sind auch dann bindend, wenn einer der Arzte sich weigert, das
betreffende Protokoll zu unterzeichnen. Falls eine der Parteien die ihr zustehende Ernennung nicht tatigt oder falls keine Einigung
fur die Ernennung des dritten Arztes zustande kommt, erfolgt diese auf Beantragung der gewissenhafteren Partei durch die fir den
Ort des Zusammentretens dieses Ausschusses zustindige Arztekammer (Gemeinde, Sitz eines Instituts fiir Rechtsmedizin, der am
nachsten beim Wohnort des Versicherten liegt).

Der Arzteausschuss hat die Méglichkeit, wenn dies fiir angemessen gehalten wird, die endgiiltige Feststellung auf ein vom Ausschuss
selbst bestimmtes Datum zu verschieben; in diesem Fall kann der Ausschuss die Zahlung eines Vorschusses auf die Entschadigung
gewadhren.

Jede Partei tragt die Kosten fir den von ihr ernannten Arzt, wahrend die des dritten Arztes jeweils zur Halfte Gbernommen werden.
Davon unberiihrt bleibt die Moglichkeit, den Gerichtsweg zu beschreiten, nachdem der obligatorische
Schlichtungsversuch gemdR Art. 5 des Gesetzesvertretenden Dekrets 28/2010 bei einer zugelassenen
Schlichtungsstelle vorgenommen wurde.

ABSCHNITT 3 - UNFALLE

Folgende Deckungen gelten nur, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 54 - Altersgrenzen
Bei Ablauf der Versicherung darf das Alter des Versicherten:

- fir die Versicherungsleistung Krankenhaustagegeld nicht iiber 70 Jahren und

- fir die anderen Deckungen nicht liber 75 Jahren liegen.
Die Parteien konnen bei jedem jahrlichen Versicherungsablauf nach Erreichen der genannten Altersgrenzen durch
den Versicherten mit einer Vorankiindigungsfrist von mindestens 30 Tagen von der Versicherung fiir diese Person
zuriicktreten, wovon die Giiltigkeit des Vertrags fiir den restlichen Teil unberiihrt bleibt.

Art. 55 - Personen, die nicht versicherbar sind
Nicht versicherbar sind Personen, die unter Alkohol- oder Drogensucht, einer HIV-Infektion sowie an den damit
verbundenen Syndromen mit oder ohne AIDS leiden.

Beim Eintreten dieser Bedingungen im Vertragsverlauf erlischt automatisch und unmittelbar die Versicherung
unabhangig von der konkreten Beurteilung des Gesundheitszustands des Versicherten gemaR Art. 1898 des it.
Zivilgesetzbuchs, ohne dass der Versicherer zur Leistung einer Entschadigung verpflichtet ware. Bei Erl6schen der
laufenden Versicherung erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer binnen 45 Tagen nach AuBerkrafttreten
den Anteil der Pramie abziiglich der bereits entrichteten Steuer, der sich auf den Zeitraum ab Erloschen der
Versicherung bis zum Ende der Laufzeit, fiir welche die Pramie urspriinglich bezahlt worden war, bezieht.

Art. 56 - Voraussetzungen - Anpassung der Pramie fiir die Deckung Krankenhaustagegeld

Die Risikolibernahme durch den Versicherer erfolgt auf Grundlage der Daten, die im Versicherungsantrag angegeben werden.
Ungenaue Angaben oder das Verschweigen durch den Versicherungsnehmer/Versicherten von Umsténden, die sich
auf die Risikobewertung auswirken, konnen den vollstindigen oder partiellen Verlust des Entschdadigungsanspruchs
sowie das Erloschen der Versicherung gemaR Art. 1892, 1893 und 1894 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.
Beschrankt auf die Versicherungsleistung Krankenhaustagegeld wird die Deckung gegen Zahlung einer Pramie geleistet, die
automatisch mit dem Fortschreiten des Alters des Versicherten gemaR den Altersgruppen in nachstehender Tabelle angepasst wird.

Krankenhaustagegeld fiir Unfall oder Krankheit

Altersgruppen Bruttoprdmien pro Deckungssumme
Deckungssumme Deckungssumme Deckungssumme
€ 50,00 € 75,00 € 100,00
0-25 71,75 107,63 143,50
26-35 77,90 116,85 155,80
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N

36-45 101,48 152,21 202,95
46-55 107,63 161,44 215,25
56-65 167,08 250,61 334,15
66-70 191,62 287,42 383,24
Risiko nicht Risiko nicht Risiko nicht
Uber 70 iibernehmbar iibernehmbar iibernehmbar

Art. 57 - Anderungen des Risikos - Andere als die erklirte Berufstitigkeit

Unbeschadet der Bestimmungen von Art. 59 -, Ausschliisse”, Art. 1 - ,,Erkldrungen zu den Risikoumstanden” und Art. 7 - ,,Erh6hung

des Risikos”, wird festgelegt, dass bei Auftreten des Unfalls wahrend der Austibung einer anderen als der erklarten Berufstatigkeit:

e die Entschadigung in vollem Umfang gewdhrt wird, wenn die andere Tatigkeit keine Erhhung des Risikos mit sich bringt;

e die Entschadigung in reduziertem Umfang gewdahrt wird auf Grundlage der Prozentséatze, die in der nachstehenden , Tabelle der
Prozentsatze fiir die Entschadigung” angegeben sind, falls die andere Tatigkeit eine Erhéhung des Risikos bewirkt:

Tabelle der Prozentsitze fiir die Entschadigung

Momentan ausgeiibte

Tatigkeit
des Schadensfalls

Erkldrte Berufstatigkeit

Risikoklassen 1 2 3
1 100% 100% 100%
2 70% 100% 100%
3 40% 80% 100%

Zu diesem Zweck wird zur Bestimmung des Risikolevels der in der Police erklarten Berufstatigkeit im Vergleich zu der tatsachlich bei
Eintreten des Unfalls ausgelibten die ,Tabelle der Berufstatigkeiten” (Anhang 1) herangezogen, in welcher die verschiedenen
Tatigkeiten mit der jeweils entsprechenden Risikoklasse aufgefiihrt sind.

Fir die Klassifikation etwaiger nicht spezifisch in der Liste angegebener Tatigkeiten werden Kriterien der
Gleichwertigkeit bzw. Entsprechung zu einer aufgefiihrten Tatigkeit angewendet.

Falls die tatsdchlich zum Zeitpunkt des Unfalls ausgeiibte Tatigkeit zu keiner in der Liste aufgefiihrten Kategorie
gehort und keine Entsprechung gefunden wird, kommen die Bestimmungen von Art. 8 - ,,Erhohung des Risikos“ zur
Anwendung.

Art. 58 - Gegenstand der Versicherung

Die Versicherung gilt fiir Unfalle, die vom Versicherten erlitten werden bei Ausiibung:

a) derin der Police genannten Berufstatigkeit,

b) jeder anderen Aktivitadt die keinen Berufscharakter hat (auRerberufliche Tatigkeiten).

Auch wenn diese Unfalle zurlickzufiihren sind auf:

1) ggf. schwere Nachlassigkeit, Unvorsichtigkeit oder Unerfahrenheit, in partieller Abweichung von Art. 1900 des it.
Zivilgesetzbuchs,

2) Angriffe oder soziale Unruhen, unter der Bedingung, dass der Versicherte nicht aktiv daran teilgenommen hat, in
partieller Abweichung von Art. 1912 des it. Zivilgesetzbuchs,

3) das Eingehen von Wagnissen, nur wenn dies im Wege der menschlichen Solidaritdt oder Notwehr geschieht.

Unféllen gleichgestellt und damit erstattungsfahig sind:

4) Unfille, die bei einem Schwacheanfall oder im Zustand der Bewusstlosigkeit erlitten werden;

5)  Erstickung, die nicht auf vorbestehende Erkrankungen zuriickzufiihren ist;

6) akute Vergiftung und Schadigungen, die auf versehentliches und akutes Verschlucken oder Aufnehmen von Substanzen
zurickzufiihren sind;

7)  Ertrinken, Unterkihlung, Erfrieren, Stromschlag, Sonnenstich, Hitzschlag, Kalteschock und andere Temperatur- und
Witterungseinwirkungen;

8) Reaktionen infolge der Bisse oder Stiche von Tieren (ausgeschlossen Malaria und Tropenkrankheiten);
9) die Folgen einer Gasembolie, vorausgesetzt sie wurde nicht durch Tauchen ausgel6st;
10) Unfélle, die der Versicherte als Passagier bei Flugreisen im offentlichen oder privaten Transport mit Flugzeugen oder
Hubschraubern erleidet, gleich von wem diese betrieben werden, unter Ausnahme von Reisen mit:
a) Luftfahrzeugen von Fluggesellschaften/-unternehmen fiir Fliige, die nicht zum o6ffentlichen
Passagiertransport gehoren;
b) Luftfahrzeugen, die von Flugvereinen betrieben werden;
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c) Freizeitflug- oder Luftsportgeraten.

Die Deckung beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherte das Luftfahrzeug besteigt, und endet mit dem Aussteigen.

Es gilt als vereinbart, dass im Falle eines Flugungliicks, das mehrere beim Versicherer Versicherte betrifft, die
zusammengefasste Entschddigungsgrenze den Betrag von € 5.000.000,00 fiir alle auf dasselbe Ereignis
zuriickzufithrende Entschadigungen nicht iibersteigen kann.

Sollten die gesamten vom Versicherer fiir dasselbe Flugungliick geschuldeten Entschadigungen oben genannte
Grenze liberschreiten, werden die jedem einzelnen Versicherten zustehenden Entschadigungen proportional
zum Verhaltnis zwischen genannter Grenze und dem Gesamtbetrag der geschuldeten Entschdadigungen reduziert.

A. DECKUNG UNFALLTOD

Kommt es wihrend der Laufzeit des Vertrags zu einem Unfall mit Todesfolge, die binnen 2 Jahren ab Unfalldatum eintritt,
garantiert der Versicherer die der in der Police angegebenen Deckungssumme entsprechende Entschadigung auch nach Ablauf des
Vertrags. Die Entschadigung wird an die festgelegten Beglinstigten bzw. in Ermangelung einer Festlegung, an die gesetzlichen oder
testamentarischen Erben des Versicherten zu gleichen Teilen ausgezahlt.

MUTMASSLICHER TOD

Wird nach einem gemaR Police-Bedingungen entschadigungsfahigen Unfall der Leichnam des Versicherten nicht aufgefunden und
wird von dessen Tod ausgegangen, zahlt der Versicherer die fiir den Todesfall vorgesehene Deckungssumme an die Berechtigten aus.
Die Auszahlung erfolgt nicht friiher als 6 Monate nach der Todeserklarung gemafR Art. 60 und 62 des it. Zivilgesetzbuchs.

Sollte nach Zahlung der Entschddigung festgestellt werden, dass der Versicherte am Leben ist, hat der Versicherer Anspruch auf
Rulckerstattung der gezahlten Summe. Der Versicherte kann dagegen seine Anspriiche fir die ggf. erlittene bleibende Invaliditat
geltend machen.

ERHOHUNG DER ENTSCHADIGUNG BE| GLEICHZEITIGEM TOD BEIDER ELTERN

Wenn es infolge eines durch ein und dasselbe Ereignis verursachten Unfalls zum Tod beider Eltern kommt, zahlt der Versicherer eine
Zusatzentschadigung fiir den Todesfall aus an:

e die minderjahrigen Kinder,

e die Kinder bis zum Alter von 25 Jahren, wenn diese studieren oder nicht berufstatig sind,

e  Kinder mit Behinderungen.

Diese Zusatzentschadigung belduft sich auf:

e 50%, falls beide Elternteile fiir diese Deckung versichert sind,

e 25%, falls nur ein Elternteil fir diese Deckung versichert ist.

B. DECKUNG UNFALLBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT

Kommt es zu einem Unfall, der eine bleibende Invaliditit zur Folge hat, die binnen 2 Jahren ab Unfalldatum eintritt, zahlt der
Versicherer eine Entschadigung, deren Betrag bestimmt wird, indem der Prozentsatz des Invaliditatsgrads, der gemaR den Kriterien
der ,Tabelle der Behinderungen” im Anhang von Ministerialdekret 38/2000 vom 12. Juli 2000 festgelegt wurde, auf die
Deckungssumme angewandt wird.

Falls der Unfall eine bleibende Invaliditat zur Folge hat, deren Grad sich nicht auf Grundlage der in genannter Tabelle aufgefiihrten

Werte festlegen ldsst, gelten nachstehende Kriterien:

e  Bei funktionellen Beeintrachtigungen ohne Verlust einer GliedmalRe oder eines Organs bzw. im Falle von anderen als den in der
Tabelle erwdhnten Beeintrachtigungen zahlt der Versicherer die Entschdadigung auf Grundlage des bleibenden Invaliditatsgrads
aus, der im Verhaltnis zur verlorenen Funktion berechnet wird, wobei die in der Tabelle aufgefiihrten Prozentsatze als Grenze
gelten.

e  Bei Beeintrachtigungen eines oder mehrerer anatomischer Bereiche und/oder Gelenkbereiche einer einzigen GliedmaRe zahlt
der Versicherer die Entschadigung, die der mathematischen Summe der Prozentsatze der einzelnen, getrennt bewerteten
bleibenden Invaliditaten entsprechen wirde. Als Obergrenze dient dabei der Wert, der dem vollstandigen Verlust der
betreffenden GliedmalRe entsprechen wirde.

e  Lasst sich die bleibende Invaliditat nicht auf Grundlage der in genannter Tabelle aufgefiihrten Werte bestimmen, wird der
bleibende Invaliditatsgrad Giber die oben aufgefiihrten Werte und Kriterien unter Beriicksichtigung der Gesamtminderung der
Fahigkeit des Versicherten, unabhdngig von seinem Beruf einer beliebigen Arbeit nachzugehen, festgelegt.

Der anatomische oder funktionelle Verlust mehrerer Organe, GliedmalRen oder von Teilen davon flihrt zur Anwendung des

Prozentsatzes der bleibenden Invaliditat, der auf der Basis der in genannter Tabelle angegebenen Werte und der oben aufgefiihrten

Kriterien berechnet wird, d.h. als Summe der einzeln fiir jede Beeintrachtigung berechneten Prozentsatze bis zur Erreichung des

Maximalwerts von 100%.

Wird eine bleibende Invaliditat Giber 65% festgestellt, wird eine Entschadigung ausgezahlt, die 100% der fiir den Fall der bleibenden

Invaliditit versicherten Deckungssumme entspricht. Diese Deckungserweiterung gilt nicht fiir Versicherte tiber 75 Jahren.

SELBSTBEHALT
Die Regulierung der Entschadigung fiir Bleibende Invaliditat erfolgt anhand folgender Methoden:
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e Auf die Deckungssumme bis € 250.000,00 (Euro zweihundertfiinfzigtausend) wird nachstehende Tabelle

angewendet:
Prozentsatz festgestellte Bleibende Invaliditat Auszahlungsprozentsatz Bleibende Invaliditat
1% 0,2%
2% 0,5%
3% 1%
4% 2%
5% 3%
6% 4%
7% 5%
8% 6%
9% 7%
von 10% bis 65% entsprechender Prozentsatz von 10% bis 65%
von 66% bis 100% 100%

e Fiir den Teil der Deckungssumme, der iiber € 250.000,00 (zweihundertfiinfzigtausend) hinausgeht:

- erfolgt keine Entschadigung, wenn der Grad bleibender Invaliditat kleiner oder gleich 8% ist;

- werden 8% hingegen iiberstiegen, wird die Entschdadigung unter Berechnung eines festen Selbstbehalts von

8% ausgezahlt.

ERWEITERUNG AUF TRAUMATISCHE UND DURCH BELASTUNG VERURSACHTE BAUCHWANDBRUCHE
Mit Einschrénkung allein auf technisch inoperable, traumatische oder durch Belastung verursachte Bauchwandbriiche gewahrt der
Versicherer eine Entschadigung, die dem festgestellten Grad der bleibenden Invaliditat entspricht mit maximal 10%
der Deckungssumme fiir den Fall der bleibenden Invaliditdt, unbeschadet der Anwendung des Selbstbehalts. Diese
Erweiterung gilt nicht, wenn bereits vor Vertragsabschluss eine Hernie vorhanden war. Ausgeschlossen sind ferner
Bandscheibenhernien und alle anderen Arten von Hernien, bei denen es sich nicht um traumatische oder durch
Belastung verursachte Bauchwandbriiche handelt.

ERHOHUNG DER ENTSCHADIGUNG IM FALLE PSYCHISCHER UND KORPERLICHER LEIDEN
Bei Unféllen, die eine bleibende Invaliditat von 30% oder dartiber hervorrufen, zahlt der Versicherer eine Zusatzsumme von 10% des
fur die bleibende Invaliditat zustehenden Betrags als Entschadigung fir psychisches und korperliches Leiden infolge des Unfalls.

WIEDERHOLUNG EINES SCHULJAHRS

Falls der Unfall eine gemaR Police entschadigungsfahige bleibende Invaliditat verursacht, welche die Unmdoglichkeit des Schulbesuchs
Uber einen Zeitraum mit sich bringt, der gemaR geltenden ministeriellen Bestimmungen zur Wiederholung des Schuljahres flhrt,
zahlt der Versicherer eine zusatzliche Entschadigung von € 2.500,00.

Diese Deckung gilt fiir Versicherte, die sowohl italienische als auch auslandische Grund- und weiterfiihrende Schulen
auf dem Gebiet der Republik Italien, der Vatikanstadt und der Republik San Marino besuchen. Die Zahlung der
Entschadigung erfolgt nach Bescheinigung durch die zustéandige 6ffentliche Verwaltungsbehorde, aus welcher hervorgeht, dass die
mangelnde Versetzung auf die Fehlzeiten zurlickzufiihren ist, sowie nach Beleg anhand arztlichen Attests, dass die Fehlzeiten direkte
Folge des gemeldeten Unfalls waren.

C. DECKUNG UNFALLBEDINGTE VORUBERGEHENDE ARBEITSUNFAHIGKEIT

Falls der Unfall eine vorlibergehende Arbeitsunfahigkeit zur Folge haben sollte, zahlt der Versicherer die in der Police angegebene

Tagesentschadigung anhand folgender Kriterien:

Die Entschadigung steht:

a) ganzzufiir jeden Tag, an dem der Versicherte vollstandig kérperlich unfahig ist, seiner in der Police angegebenen
Berufstatigkeit nachzugehen;

b) zu 50% zu fiir jeden Tag, an dem der Versicherte nur teilweise in der Lage war, der in der Police angegebenen
Berufstatigkeit nachzugehen.

Die Entschadigung fiir voriibergehende Arbeitsunfihigkeit wird fiir einen Zeitraum von maximal 260 Tagen pro Unfall

gewadhrt mit Laufzeit ab 24 Uhr des Tages, an dem der Unfall vorschriftsgemal gemeldet wurde.

Falls der Versicherte die arztlichen Atteste nicht erneuert, erfolgt die Abwicklung der Entschadigung auf Grundlage des

Genesungsdatums, das im letzten vorschriftsgemaR eingesandten Attest prognostiziert wurde, es sei denn der Versicherer ist in der

Lage, ein friheres Datum festzulegen.

Die entschadigungsfiahigen Tage werden unter Abzug eines Selbstbehalts von 7 Tagen berechnet.

Im Falle von gegeniber den Vorschriften von Art. 60 verspateter Meldung des Unfalls lauft die Entschadigung fir vorlibergehende
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Arbeitsunfahigkeit ab dem Tag nach der Meldung, abziiglich des oben genannten Selbstbehalts.

Die Entschadigung wird hingegen auch flr den Zeitraum vor der Meldung geschuldet, wenn es zu einer Stationaren Aufnahme
gekommen ist, mit Einschrankung auf die vorschriftgemall dokumentierten Aufenthaltstage sowie unter Abzug der oben erwahnten
Selbstbehaltstage.

ERWEITERUNG AUF TRAUMATISCHE UND DURCH BELASTUNG VERURSACHTE BAUCHWANDBRUCHE

Mit Einschrankung allein auf traumatische oder durch Belastung verursachte Hernien, welche zu einer stationaren Aufnahme oder
einer Operation fiihren, zahlt der Versicherer das in der Police angegebene Tagegeld fiir einen Zeitraum von maximal 20 Tagen
pro Schadensfall.

Diese Erweiterung gilt nicht, wenn bereits vor Abschluss der Police eine Hernie vorhanden war. Ausgeschlossen sind
ferner Bandscheibenhernien und alle anderen Arten von Hernien, bei denen es sich nicht um traumatische oder durch
Belastung verursachte Bauchwandbriiche handelt.

D. DECKUNG ERSTATTUNG VON UNFALLBEDINGTEN BEHANDLUNGSKOSTEN

ERSTATTUNG VON UNFALLBEDINGTEN BEHANDLUNGSKOSTEN -> Kommt es zu einem Unfall, erstattet der

Versicherer bis zur Hohe der in der Police genannten Deckungssumme die nachstehend aufgefiihrten, als Direktfolge

des Unfalls wahrend der 365 Tage nach Datum des Schadensfalls getragenen Kosten:

a) fur die stationdre Aufnahme in offentlichen oder privaten Krankenhauseinrichtungen: Krankenhausunterbringung, Honorare
von Arzten, Chirurgen, Assistenten, Narkosedrzten, OP-Material, Benutzungsgebiihr fiir OP-Saal, Medikamente;

b)  fir - ggf. auch ambulant durchgeflhrte - Operationen;

c) furfacharztliche Untersuchungen und den Kauf von Medikamenten;

d) fir das Anlegen von Gipsverbanden, Bandagen und Immobilisationen, diagnostische und operative Arthroskopie;

e) fir diagnostische, instrumentelle, facharztliche Untersuchungen und Tests, wie: CT, Ultraschall, Holter, Magnetresonanz,
Rontgen, Tomographie, Angiographie;

f)  fur physikalische, ggf. facharztliche, Therapien, wie z.B.: Lasertherapie, Chirotherapie, Heilgymnastik, Wirbelsdulenstreckung,
Ultraschall, Kurzwellentherapie, Massagetherapie.

In Verbindung mit den Entschidigungsleistungen laut Buchstaben c), e) und f) wird die Deckung unter der Bedingung

wirksam, dass die Ausgaben auf entsprechende drztliche Verordnung hin getatigt werden.

Die Ausgaben gemaR Buchstabe f) werden ausschlieBlich fiir Leistungen erstattet, die in den 120 Tagen nach Datum

des Unfalls getragen werden.

Die Deckung wird geleistet nach Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens € 50,00 zu Lasten des

Versicherten pro Schadensfall, worunter der gesamte Behandlungszyklus eines Unfalls zu verstehen ist.

ERWEITERUNG AUF ENTSTELLUNGSSCHADEN

Die Versicherung gilt als erweitert auf die Erstattung von Ausgaben des Versicherten fir Behandlungen, Anwendungen und
Operationen, die mit dem Zweck durchgefiihrt werden, Unfallschaden, die Beeintrachtigungen asthetischer Art zur Folge haben, zu
beseitigen oder zu mindern, die entsprechend Police unter der Deckung B. UNFALLBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT
entschadigungsfahig sind.

Die Erweiterung der Deckung wird fiir maximal € 5.000,00 geleistet nach Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10%
mit mindestens € 50,00 und binnen der Grenzen der Deckungssumme fiir die Deckung D. ERSTATTUNG
UNFALLBEDINGTER BEHANDLUNGSKOSTEN.

E. DECKUNG KRANKENHAUSTAGEGELD

Bei gemall Police entschadigungsfahiger stationdrer Aufnahme des Versicherten aufgrund von Unfall, Krankheit, Geburt oder
medizinisch indiziertem Schwangerschaftsabbruch zahlt der Versicherer das in der Police angegebene Tagegeld fiir jeden durch die
Krankenakte belegten Tag des stationaren Aufenthalts liber maximal 365 Tage pro Schadensfall und Versicherungsjahr.

Die Tage von Aufnahme und Entlassung aus der Krankenhauseinrichtung gelten gemeinsam als ein einziger Tag unabhéangig von der

Uhrzeit von Aufnahme und Entlassung.

Die Versicherung gilt auch bei:

a. Stationarer Aufnahme des Versicherten fir Organspende;

b. Behandlung in Tagesklinik und Tageschirurgie, vorausgesetzt dass der Krankenhausaufenthalt am Tag ohne
Ubernachtung mindestens 5 Stunden dauert, in einem zugelassenen Gesundheitsbetrieb mit Ausstellung einer
Krankenakte erfolgt und eine Dauer von liber 2 - ggf. nicht aufeinanderfolgenden - Tage fiir dieselbe Krankheit bzw.
denselben Unfall aufweist; in diesem Fall wird das Tagegeld zu 50% bezahit.

ERWEITERUNG DER DECKUNG

a. Anlegen eines Gipsverbands oder einer abnehmbaren Orthese: Der Versicherer entrichtet—das fir einen
Krankenhausaufenthalt vorgesehene Tagegeld bis zum Entfernen des Gipsverbands oder der Orthese, maximal jedoch fiir 60
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Tage. Bei einem Unfall, der auch eine stationare Aufnahme ins Krankenhaus nach sich zieht, kann die Erweiterung auf den
Gipsverband nicht mit dem Krankenhaustagegeld kombiniert werden.

b. Tagegeld fiir Genesungszeitraum nach dem stationdren Krankenhausaufenthalt: Benétigt der Versicherte nach einem
durch Unfall, Krankheit, Geburt, medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruch oder Organspende verursachten
Krankenhausaufenthalt, der gemall Police entschadigungsfahig ist, einen Zeitraum der hauslichen Genesung, leistet der
Versicherer eine Entschidigung pro Tag, die 50% des in der Police angegebenen Krankenhaustagegelds entspricht, in
folgenden Fallen und mit folgenden Grenzen:

e Stationdre Aufnahme wegen Operation - eine den Tagen des Krankenhausaufenthalts entsprechende Entschadigung
von mindestens 3 und hochstens 30 Tagen;

e Nach stationdarer Aufnahme ohne Operation mit mehr als 7-tagiger Dauer - eine den Tagen des
Krankenhausaufenthalts entsprechende Entschidigung von hochstens 30 Tagen;

e Nach ambulanter Operation nur bei Operation mit Vollnarkose oder Periduralandsthesie - eine
Entschadigung von 3 Tagen.
Der Genesungszeitraum beginnt vom Tag nach der Entlassung aus der Krankenhauseinrichtung bzw. nach der
Tageschirurgie.

SELBSTBEHALT

Das Tagegeld wird unter Anwendung eines absoluten Selbstbehalts von 2 Tagen geleistet. Der Selbstbehalt wird nicht
angewendet bei mehr als 7-tdgigem Krankenhausaufenthalt infolge von Unfall und/oder Operation oder im Falle
einer Organspende.

F. DECKUNG GEFAHRLICHE SPORTARTEN

Diese Deckung bewirkt bei Angabe in der Police, in partieller Abweichung von Absatz f) des nachstehenden Art. 59.1, die Erweiterung
des Umfangs der durch die Police aktivierten Deckungen, darunter diejenigen unter den Punkten A-B-C-D-E, auf die Auslbung
folgender gefahrlicher Sportarten:

Reitsport, Ringen in seinen verschiedenen Formen, Bergsteigen mit Schwierigkeitsgrad liber 3 der UIAA-Skala, Skibergsteigen,
Geratetauchen, Hockey.

Die weiteren von Art. 59.1 vorgesehenen Ausschliisse von der Deckung gelten unverdndert weiter.

G. DECKUNG KONTOSCHUTZ

Kommt es zu einem Unfall, der den Tod oder eine bleibende Invalidit&t liber 60% zur Folge hat, die binnen 2 Jahren ab Unfalldatum
eintreten, garantiert der Versicherer dem Versicherten auch nach Ablauf des Vertrags die Deckungssumme, die folgendermaRen
bestimmt wird:
a) Der abschlieRende Kontostand des in der Police angegebenen Girokontos, der um 24 Uhr des Tages vor dem Unfalldatum
ausgewiesen wurde, liegt im Minusbereich.
Die Deckung wird bis maximal Euro 50.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr geleistet.
b) Rechnungen, die in den 6 Monaten vor dem Unfall automatisch vom Konto abgebucht wurden, fir:
- Versorgungsrechnungen;
- Zahlungen mit Kreditkarte;
- Leasingraten;
- Gehélter der Beschéftigten;
- Raten fiir Finanzierungen und/oder Kredite.
Die Deckung wird bis maximal Euro 20.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr geleistet.

Falls zum Moment des Schadensfalls der abschlieRende Kontostand des in der Police angegebenen Girokontos um 24
Uhr des Tags vor dem Unfalldatum nicht im Minusbereich liegt, zahlt der Versicherer allein die Rechnungen, die
wahrend der 6 Monate vor dem Unfall automatisch von dem in der Police angegebenen Konto abgebucht wurden
und unter Buchstabe b. aufgefiihrt sind.

Falls der Unfall eine bleibende Invaliditat zur Folge hat, deren Grad sich nicht auf Grundlage der Werte und Kriterien festlegen lasst,
diein der ,Tabelle der Behinderungen“ aufgefihrt sind, die Ministerialdekret 38/2000 vom 12. Juli 2000 beiliegt, gelten nachstehende
Kriterien:

- Bei funktionellen Beeintrachtigungen ohne Verlust einer GliedmalRe oder eines Organs bzw. im Falle von anderen als den in der
Tabelle erwdhnten Beeintrachtigungen zahlt der Versicherer die Entschadigung auf Grundlage des bleibenden Invaliditatsgrads
aus, der im Verhaltnis zur verlorenen Funktion berechnet wird, wobei die in der Tabelle aufgefiihrten Prozentsatze als Grenze
gelten.

- Bei Beeintrachtigungen eines oder mehrerer anatomischer Bereiche und/oder Gelenkbereiche einer einzigen GliedmaRe zahlt
der Versicherer die Entschadigung, die der mathematischen Summe der Prozentsdtze der einzelnen, getrennt bewerteten
Invaliditat entsprechen wiirde. Als Obergrenze dient dabei der Wert, der dem vollstandigen Verlust der betreffenden Gliedmale
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entsprechen wiirde.

- Lasst sich die bleibende Invaliditdt nicht auf Grundlage der in genannter Tabelle aufgefiihrten Werte bestimmen, wird der
bleibende Invaliditatsgrad liber die oben aufgefiihrten Werte und Kriterien unter Berlcksichtigung der Gesamtminderung der
Fahigkeit des Versicherten, unabhdngig von seinem Beruf einer beliebigen Arbeit nachzugehen, festgelegt.

Der anatomische oder funktionelle Verlust mehrerer Organe, GliedmaRen oder von Teilen davon fiihrt zur
Anwendung des Prozentsatzes der Invaliditat, der auf der Basis der in genannter Tabelle angegebenen Werte und der
oben aufgefiihrten Kriterien berechnet wird, d.h. als Summe der einzeln fiir jede Beeintrachtigung berechneten
Prozentsatze bis zur Erreichung des Maximalwerts von 100%.

MUTMARLICHER TOD

Wird nach einem gemaR Police-Bedingungen entschadigungsfihigen Unfall der Leichnam des Versicherten nicht
aufgefunden und wird von dessen Tod ausgegangen, zahlt der Versicherer die fiir die Deckung Kontoschutz
vorgesehene Deckungssumme an den Versicherungsnehmer aus. Die Auszahlung erfolgt nicht friiher als 6 Monate
nach der Todeserklarung gemaR Art. 60 und 62 des it. Zivilgesetzbuchs.

Sollte nach Zahlung der Entschadigung festgestellt werden, dass der Versicherte am Leben ist, hat der Versicherer Anspruch auf
Rickerstattung der gezahlten Summe. Der Versicherte kann dagegen seine Anspriiche flr die ggf. erlittene bleibende Invaliditat
geltend machen.

Dem Versicherten steht keinerlei Entschadigung zu, wenn der festgestellte bleibende Invaliditatsgrad unter 60% liegt.

Sind die Versicherten mehr als einer, bleibt die Deckungssumme dennoch nur eine und gilt gemeinsam flr alle Versicherten pro
Versicherungsjahr.

Die Deckung tritt unter der Voraussetzung in Kraft, dass das in der Police angegebene Konto zum Zeitpunkt des Schadensfalls nicht
geschlossen worden ist.

Begiinstigter
Der Versicherungsnehmer selbst ist zugleich der Beglinstigte der Leistungen.

Art. 59 — Ausschliisse

Art. 59.1 Von der Versicherung ausgeschlossen sind Unfélle mit folgenden Ursachen:

a) Fuhren oder Mitbenutzung als Passagier von Fluggerdten, einschlieBlich Hangegleitern und
Ultraleichtflugzeugen, unbeschadet der Bestimmungen unter Punkt 10) von Art. 58 ,Gegenstand der
Versicherung®;

b) Ausiibung von Luftsportarten allgemein, wie rein beispielweise: Hangegleiter, Ultraleichtflugzeuge,
Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen;

c) Fuhren jeder Art von motorbetriebenen Land- oder Wasserfahrzeugen, wenn der Versicherte nicht liber die laut
geltenden Vorschriften erforderliche Fahrerlaubnis verfiigt, ausgenommen das Fahren mit abgelaufenem
Fiihrerschein unter der Bedingung, dass der Versicherte zum Zeitpunkt des Schadensfalls lber die
Voraussetzungen fiir die Verlangerung verfiigt;

d) Fiihren und Benutzen von Unterwasserfahrzeugen;

e) Fuhren von Fahrzeugen, wenn der Versicherte epileptische Anfille gehabt hat;

f) Ausiibung von Extremsportarten und allgemein gefdhrlichen Sportarten, wie rein beispielsweise: Boxen,
Schwerathletik, Reitsport, Gewichtheben, Kampfsport, Ringen in seinen verschiedenen Formen, Bergsteigen mit
Schwierigkeitsgrad liber 3 der UIAA-Skala, Freiklettern, Skeleton, Geschwindigkeitsskifahren, Skibergsteigen,
Extremski, American Football, Rugby, Hockey, Wildwasserfahren mit jeder Art von Wasserfahrzeug, Einhand-
Hochseeregatten oder -Hochseeiiberquerungen, Bungee Jumping, Fallschirmspringen, Ski- und
Wasserskispringen, Kitesurfen sowie Skiakrobatik, Geratetauchen, Speldologie, Bobsport;

g) professionelle Ausiibung jeder Art von Sport bzw. Ausiibung gegen direkte oder indirekte Bezahlung;

h) Teilnahme an Rennen und Wettbewerben (sowie diesbeziigliche Testfahrten und Training, auch im
Amateurbereich) mit Einsatz von motorbetriebenen Land- oder Wasserfahrzeugen;

i) Benutzen und Fiithren von Kraftfahrzeugen auf Rennbahnen, die fiir den Motorsport bestimmt sind;

j) Teilnahme an Wettbewerben (samt Ubungsspielen und Training) in Baseball, FuBball, 5er- oder Mini-FuBball und
ahnliche, Volleyball, Beachvolleyball, Basketball, Handball, Nicht-Extrem-Ski und -Snowboard, Radrennen,
Reitsport, Schlittschuhlauf, wenn diese auf Profiebene ausgeiibt werden und/oder als Einkommensquelle fiir den
Sportler dienen. Unter die Deckung fallen hingegen weiterhin die Teilnahme an Wettbewerben/Turnieren im
Amateursport, einschlieBlich des Trainings;

k) die auf Trunkenheit des Versicherten, Alkoholmissbrauch oder nichttherapeutische Anwendung von
Psychopharmaka, Betaubungsmitteln, Halluzinogenen und dhnlichen Substanzen zuriickzufiihren sind;
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1) soziale Unruhen, gewalttdtige Aktionen oder Angriffe, an denen der Versicherte aktiv teilgenommen hat;

m) vom Versicherten begangene oder versuchte arglistige Handlungen;

n) Straftaten des Versicherten auch gegen die eigene Person bzw. durch ihn selbst zugelassene Straftaten
(Selbstmord und Selbstverletzung);

o) Erdbeben, Uberschwemmungen, Sturmfluten und Vulkanausbriiche;

p) Kriegszustand zwischen Staaten oder Biirgerkrieg, bewaffnete Auseinandersetzungen, Aufstinde oder
terroristische Anschlidge, einschlieBlich der direkten oder indirekten Folgen chemischer oder biologischer
Kontamination;

q) natirlich auftretende oder kiinstlich erzeugte Umwandlungen oder Reaktionen des Atoms, Beschleunigung von
Atomteilchen (Kernspaltung und Fusion, radioaktive Isotope, Beschleuniger, Rontgenstrahlen usw.).

Ausgeschlossen sind ferner:

r) Unfille, die durch chirurgische Eingriffe, Untersuchungen oder medizinische Behandlungen verursacht werden,
welche nicht durch einen Unfall erforderlich gemacht worden waren;

s) Unfille, deren Folgen in der Erkrankung am Syndrom der erworbenen Immunschwache (AIDS) bestehen;

t) Herzinfarkt und Schlaganfall;

u) Hernien jeder Art und Lokalisierung sowie geschlossene Ruptur von Sehnen, unbeschadet der Bestimmungen
unter ,Erweiterung auf traumatische und durch Belastung verursachte Bauchwandbriiche” der Deckung B.
UNFALLBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT und unter ,Erweiterung auf traumatische und durch Belastung
verursachte Bauchwandbriiche” der Deckung C. UNFALLBEDINGTE VORUBERGEHENDE ARBEITSUNFAHIGKEIT.

Art. 59.2 Im Rahmen der Deckung Krankenhaustagegeld bei Krankheit sind auRerdem stationdre Aufnahmen ausgeschlossen:

v) die auf zum Datum des Inkrafttretens der Police Vorbestehende Erkrankungen zuriickzufiihren sind;

w) die durch Schénheitsbehandlungen, Abmagerungskuren und Didten verursacht worden sind;

x) die auf psychische Krankheiten und Stérungen allgemein oder auf Neurosen, einschlieBlich Angst- und/oder
depressiver Syndrome, zuriickzufiihren sind;

y) die auf das erworbene Immunschwachesyndrom (AIDS) oder andere damit verbundene Erkrankungen
zuriickzufiihren sind;

z) die auf Erkrankungen zuriickzufiihren sind, die durch elektromagnetische Einfliisse verursacht worden sind.

Art. 60 - Was tun im Schadensfall

Im Schadensfall haben der Versicherte oder seine Rechtsnachfolger den Versicherer binnen 3 Tagen ab
Kenntnisnahme gemaR Art. 1913 des it. Zivilgesetzbuchs formgerecht zu benachrichtigen. Wird diese Verpflichtung
nicht erfiillt, kann dies gema Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs den vollstindigen oder partiellen Verlust des
Entschadigungsanspruchs nach sich ziehen.

Die Meldung des Unfalls ist an den Versicherer zu senden und muss Angabe von Ort, Datum, Uhrzeit und Ursache des
Ereignisses beinhalten, nebst einer detaillierten Beschreibung des Hergangs und der Beilage eines arztlichen Attests.
Die weiteren Entwicklungen der Schadigungen sind durch weitere arztliche Atteste zu belegen.

Der Versicherte hat sich den ggf. vom Versicherer angeordneten Untersuchungen und arztlichen Kontrollen zu
unterziehen und diesem jede Information samt Kopien der drztlichen Dokumentation und der Krankenakte (wo
zutreffend) zu iibermitteln; zu diesem Zweck sind die Arzte, die ihn untersucht und behandelt haben von ihrer
Schweigepflicht zu befreien und es ist der Verarbeitung der personengezogenen Daten gemaR geltender einschlagiger
Gesetzgebung zuzustimmen.

Es ist eine Untersuchung bei einem vom Versicherer beauftragten Vertrauensarzt vorgesehen, falls ersterer eine
Uberpriifung der Art der durch den gemeldeten Unfall verursachten Verletzungen fiir erforderlich hilt.

Die Feststellung des Unfalls wird vom Versicherer nicht friiher als nach Verstreichen einer 10-tdgigen Frist und nicht
spater als 365 Tage nach Erhalt der Meldung vorgenommen.

Im Falle des Ablebens des Versicherten haben dessen Rechtsnachfolger dem Versicherer zu gestatten, die
erforderlichen Ermittlungen, Beurteilungen und Nachforschungen anzustellen.

Die Ausgaben fiir arztliche Atteste und jede andere verlangte medizinische Dokumentation gehen zu Lasten des
Versicherten mit Ausnahme der Untersuchung beim Vertrauensarzt des Versicherers, wenn verlangt.

Art. 61 - Entschadigungskriterien

Der Versicherer leistet die Entschadigung fiir die direkten und ausschlieBlichen Folgen des Unfalls. Falls der
Versicherte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht korperlich unversehrt und gesund ist, sind nur jene Folgen zu
entschadigen, die auch dann aufgetreten waren, wenn der Unfall einer kérperlich unversehrten und gesunden Person
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widerfahren ware, sodass von der Bewertung etwaige groBere Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden, die dem
Versicherten aufgrund seines vorbestehenden Zustands entstanden sind.

Beziiglich Deckung B. UNFALLBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT werden bei Verlust oder Funktionsminderung von
bereits beeintrachtigten Organen oder GliedmaRen die in genanntem Artikel aufgefiihrten Prozentsitze unter
Beriicksichtigung des vorbestehenden Invaliditatsgrad reduziert.

Die Regulierung der Entschiadigung erfolgt auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 64 ,Auszahlung der
Entschadigung”.

Deckung D. ERSTATTUNG UNFALLBEDINGTER BEHANDLUNGSKOSTEN gilt, falls der Versicherte andere gleichartige
private oder soziale Versicherungen hat, lediglich fiir den ggf. von diesen nicht gedeckten Kostenanteil.

Sollte der Versicherte den Nationalen Gesundheitsdienst (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) in Anspruch nehmen,
erstattet der Versicherer die von diesem nicht iibernommenen Kosten, einschlieBlich etwaiger Rezeptgebiihren und
Zuzahlungen (vollstindige Ubernahme), die vom Versicherten fiir oben genannte Leistungen getragen werden.

Art. 62 - Summierung von Entschadigungsleistungen

Die Entschadigungen samtlicher Deckungen kénnen summiert werden mit Ausnahme derjenigen fiir den Todesfall, die nicht mit
derjenigen fiir bleibende Invaliditat summiert werden kann. Kommt es jedoch nach Zahlung einer Entschadigung fiir bleibende
Invaliditat binnen 2 Jahren ab dem Datum des Unfalls und infolge dessen zum Tod des Versicherten, sind die Erben des Versicherten
nicht zur Riickzahlung verpflichtet und haben stattdessen Anspruch auf die Differenz zwischen der Entschadigung fiir Todesfall (falls
diese hoher ist) und der bereits ausgezahlten Entschadigung fiir bleibende Invaliditat.

Art. 63 - Vorschuss von Entschadigungszahlungen

Auf ausdriickliche Beantragung hat der Versicherte Anspruch auf die Zahlung eines Vorschusses von 50% des voraussichtlichen
Betrags der Entschadigung fur unfallbedingte bleibende Invaliditat, die anschliefend bei der definitiven Schadensregulierung
abgerechnet wird, vorausgesetzt dass:

e  keine Beanstandung der Entschadigungsfahigkeit fir den betreffenden Unfall vorliegt;

e dervom Versicherer geschatzte bleibende Invaliditatsgrad 25% oder mehr betragt.

Unbeschadet dieser Regelung, darf dieser Vorschuss nicht als endgiiltige Verpflichtung des Versicherers im Hinblick auf den bei der
Schadensabwicklung festzustellenden Prozentsatz der bleibenden Invaliditat gelten.

Die Verpflichtung des Versicherers entsteht auf keinen Fall friiher als 120 Tage nach Datum des Unfalls und bis zu
einer Grenze von € 50.000,00.

Art. 64 - Auszahlung der Entschadigung

Nachdem die Wirksamkeit der Deckungen tberprift wurde, die zur Beurteilung erforderlichen kompletten Unterlagen erhalten und

die geeigneten Kontrollen vorgenommen worden sind, legt der Versicherer die geschuldete Entschadigung fest, benachrichtig die

Empfangsberechtigten schriftlich darliber und nimmt, nach Erhalt von deren Annahme, die Zahlung binnen 30 Tagen ab dem Datum,

an dem die Schadensregulierung unterzeichnet wurde, vor.

Der Anspruch auf Entschadigung ist personlich und lasst sich daher nicht auf Erben ibertragen mit Ausnahme folgender Falle:

1. Der Versicherer wird im Falle des Ablebens des Versicherten, nachdem die Schadensregulierung bereits erfolgt ist bzw. letzterer
bereits ein Angebot mit dem festgelegten Betrag erhalten hat, den regulierten oder angebotenen Betrag, entsprechend den
Normen des Erbrechts oder den testamentarischen Bestimmungen, an die Erben des Versicherten auszahlen.

2. Sollte der Versicherte vor Ablauf der Frist fur die Feststellung der bleibenden Folgen im Rahmen einer Unfall- oder
Krankheitsbedingten Invaliditat bzw. vor der amtsarztlichen Feststellung durch den Versicherer aus anderer Ursache sterben als
derjenigen, welche die Invaliditdt verursacht hat, kénnen die Erben des Versicherten das Vorliegen des Anspruchs auf
Entschadigung durch die Ubergabe anderer geeigneter Dokumentation zur Feststellung der Stabilisierung der Invaliditat
belegen.

Fiir Leistungen zur Erstattung getragener Ausgaben erfolgt die Zahlung der gemaR diesem Vertrag geschuldeten

Betrage, falls die Quittungen, Rechnungen oder Belege zur Erstattung auch bei Dritten vorgelegt worden sind, nach

Beweis der tatsachlich getragenen Ausgaben, abziiglich der von den genannten Dritten iibernommenen Betrige.

Die Zahlung der Entschadigung erfolgt in Italien in der dort geltenden Wéahrung. Wurden die Ausgaben im Ausland getragen, so

werden sie zum mittleren Wechselkurs der Woche, in welcher die Ausgabe vom Versicherten getragen wurde, erstattet.

Art. 65 - Verzicht auf Eintrittsrecht

Sollte der Unfall von Dritten zu verantworten sein, verzichtet der Versicherer zu Gunsten des Versicherten und dessen
Rechtsnachfolgern auf sein Eintrittsrecht gemaR Art. 1916 des it. Zivilgesetzbuchs gegeniber den flr den Schadensfall haftenden
Dritten.

Art. 66 - Schiedsverfahren

Streitigkeiten im medizinischen Bereich hinsichtlich der Entschadigungsfahigkeit eines Schadensfalls, hinsichtlich des Grades einer
Unfallbedingten bleibenden Invaliditdat, des Grades einer Krankheitsbedingten bleibenden Invaliditat, hinsichtlich der
Verbesserungen, die sich durch geeignete therapeutische Behandlungen erzielen lassen, hinsichtlich der Voribergehenden
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Arbeitsunfahigkeit, hinsichtlich der Festlegung der Kategorie einer Operation sowie betreffend der Anwendung der
Entschadigungskriterien entsprechend den Vorschriften und Grenzen der Versicherungsbedingungen konnen schriftlich an zwei
Arzte, die jeweils von einer der Parteien ernannt werden, {iberstellt werden, die in der dem Wohnsitz des Versicherten am nichsten
gelegenen oder von diesem bevorzugten Gemeinde mit Sitz eines Instituts fir Rechtsmedizin zusammentreten.

Diese Arzte ernennen, wenn sie zu keiner Einigung gelangen, einen dritten; anschlieRend werden die Entscheidungen mehrheitlich
unter Freistellung von allen gesetzlichen Formalititen getroffen und sind auch dann bindend, wenn einer der Arzte sich weigert, das
betreffende Protokoll zu unterzeichnen. Falls eine der Parteien die ihr zustehende Ernennung nicht tatigt oder falls keine Einigung
fur die Ernennung des dritten Arztes zustande kommt, erfolgt diese auf Beantragung der gewissenhafteren Partei durch die fir den
Ort des Zusammentretens dieses Ausschusses zustandige Arztekammer (Gemeinde, Sitz eines Instituts fiir Rechtsmedizin, der am
nachsten beim Wohnort des Versicherten liegt).

Der Arzteausschuss hat die Méglichkeit, wenn dies fiir angemessen gehalten wird, die endgiiltige Feststellung auf ein vom Ausschuss
selbst bestimmtes Datum zu verschieben; in diesem Fall kann der Ausschuss die Zahlung eines Vorschusses auf die Entschadigung
gewahren.

Jede Partei tragt die Kosten fiir den von ihr ernannten Arzt, wahrend die des dritten Arztes jeweils zur Halfte lbernommen werden.

Davon unberiihrt bleibt die Maoglichkeit, den Gerichtsweg zu beschreiten, nachdem der obligatorische
Schlichtungsversuch gemdRB Art. 5 des Gesetzesvertretenden Dekrets 28/2010 bei einer zugelassenen
Schlichtungsstelle vorgenommen wurde.

ABSCHNITT 4 - KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE
INVALIDITAT

Folgende Deckung gilt nur, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prémie entrichtet wurde.

A. DECKUNG KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT

Art. 67 - Altersgrenzen

Bei Vertragsunterzeichnung muss das Alter des Versicherten zwischen 18 und 65 Jahren liegen, wahrend es bei Ablauf
der Versicherung nicht liber 70 Jahren liegen darf.

Die Parteien konnen bei jedem jahrlichen Versicherungsablauf nach Vollendung des 70. Lebensjahrs des Versicherten
mit einer Frist von mindestens 30 Tagen von der Versicherung fiir diese Person zuriicktreten, wovon die Giiltigkeit
des Vertrags fiir den restlichen Teil unberiihrt bleibt.

Art. 68 - Gegenstand der Versicherung

Im Falle von krankheitsbedingter bleibender Invaliditdat, welche ein AusmaR annimmt, das die Fahigkeit des Versicherten zur
Auslibung einer beliebigen Erwerbstatigkeit unabhangig vom zuvor ausgelibten Beruf dauerhaft zu einem Grad von mindestens 65%
schmalert, wobei die Invaliditat, unbeschadet der Wartezeiten laut nachstehendem Art. 70 ,,Wartezeiten“, nach dem Datum des
Inkrafttretens der Police und vor deren Ablauf eingetreten sein muss, zahlt der Versicherer die in der Police angegebene
Deckungssumme an den Versicherten aus.

Die Regulierung der Entschadigung erfolgt auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 74 ,,Festlegung der Entschadigung”.

Die Versicherung der entschadigten Person endet mit der Zahlung der Entschadigung, sodass diese nur einmal
geleistet werden kann.

Art. 69 — Ausschliisse

Von der Versicherung ausgeschlossen sind bleibende Invaliditaten:

1. die bereits vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Police bestanden;

2. die durch Krankheiten bedingt sind, die Ausdruck oder Folge von Erkrankungszustanden sind, die ihren Ursprung
vor Beginn der Laufzeit dieser Police hatten und zu jenem Zeitpunkt dem Versicherten bereits bekannt waren,
da sie bereits diagnostiziert oder behandelt worden waren;

3. die durch Alkoholmissbrauch oder nichttherapeutische Anwendung von Psychopharmaka, Betdaubungsmitteln,
Halluzinogenen und dhnlichen Substanzen verursacht worden sind;

4. die auf natiirlich auftretende oder kiinstlich erzeugte Umwandlungen oder Reaktionen des Atoms und die
Beschleunigungen von Atomteilchen zuriickzufiihren sind;

5. die auf zwischenstaatliche Kriege oder Biirgerkriegszustiande, bewaffnete Kampfe und Aufstinde, soziale
Unruhen und terroristische Anschlage, einschlieBlich der direkten oder indirekten Folgen chemischer und
biologischer Kontamination zuriickzufiihren sind;
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6. die durch Erdbeben, Uberschwemmungen, Sturmfluten und Vulkanausbriiche verursacht worden sind;

7. die durch Schonheitsbehandlungen, Abmagerungskuren und Didten verursacht worden sind;

8. die auf psychische Krankheiten und Stérungen allgemein oder auf Neurosen, einschlieRBlich Angst- und/oder
depressiver Syndrome, zuriickzufiihren sind;

9. die auf das erworbene Immunschwachesyndrom (AIDS) oder andere damit verbundene Erkrankungen
zuriickzufiihren sind;

10. die durch willentlich vom Versicherten gegen sich selbst begangene oder an sich zugelassene Taten verursacht
werden;

11. die auf Erkrankungen zuriickzufiihren sind, die durch elektromagnetische Einfliisse verursacht worden sind.

Art. 70 - Wartezeiten

Unbeschadet der Bestimmungen unter Art. 2 - ,Wirkung, Laufzeit und Kiindigung des Vertrags“ erlangt die Deckung

Giltigkeit um 24:00 Uhr:

¢ des 60. Tages ab Inkrafttreten der Versicherung fiir Krankheiten, die nach diesem Datum aufgetreten sind;

¢ des 180. Tages nach Inkrafttreten der Versicherung fiir Folgen von Erkrankungszustanden, die dem Versicherten
nicht bekannt waren, die ihren Ursprung jedoch bereits vor Abschluss dieser Police hatten.

Falls die Police als Ersatz fiir andere, denselben Versicherten betreffende Policen des Versicherers ausgestellt wird,

gelten vorgenannte Fristen:

* vom Tag des Inkrafttretens der Deckung laut voriger Police fiir den aus dieser hervorgehenden Betrag;

e vom Tag des Inkrafttretens der Deckung laut der vorliegenden Police, beschriankt auf die héheren
Deckungssummen, die aus letzterer hervorgehen.

Im Falle einer Police, die als Fortsetzung einer anderen Police des Versicherers ausgestellt wird, und innerhalb der 30

Tage nach Ablauf der Vorgangerpolice gelten die Bestimmungen des vorausgehenden Absatzes.

GleichermaRen liuft die oben genannte Frist der Wartezeiten im Falle von Anderungen, die wihrend der Laufzeit

dieses Vertrags auftreten, ab dem Datum der Anderungen fiir die h6heren Summen oder anderen Personen oder

versicherten Leistungen.

Art. 71 - Voraussetzungen und automatische Anpassung der Pramie auf Grundlage des Alters des Versicherten

Die Risikoiibernahme durch den Versicherer erfolgt auf Grundlage der Daten, die in dem im Versicherungsantrag enthaltenen
Gesundheitsfragebogen bereitgestellt werden.

Ungenaue Angaben oder das Verschweigen durch den Versicherungsnehmer/Versicherten von Umstinden, die sich
auf die Risikobewertung auswirken, kénnen den vollstiandigen oder partiellen Verlust des Entschdadigungsanspruchs
sowie das Erloschen der Versicherung gemaR Art. 1892, 1893 und 1894 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Die Versicherung wurde in der Form ,Automatische Anpassung der Pramie auf Grundlage des Alters des Versicherten”
abgeschlossen. Die Pramien der Deckung A. KRANKHEITSBEDINGTE BLEIBENDE INVALIDITAT sind in 5 Altersgruppen
gegliedert.

Bei der Erstunterzeichnung des Vertrags wird jedem Versicherten die seiner Altersgruppe zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung entsprechende, in der Police angegebene Pramie zugeteilt.

Bei der jahrlichen Verlangerung wird, falls der Versicherte zum Verlangerungsdatum die Altersgruppe wechselt, die
Pramie angepasst, indem auf den in der Police fiir jeden Versicherten angegebenen Pramienbetrag der Koeffizient der
prozentualen Erhéhung angewandt wird, der in nachstehender Tabelle aufgefiihrt ist.

Tabelle der Koeffizienten (% der Pramienerhohung pro Altersgruppe) fiir die krankheitsbedingte bleibende

Invaliditdt.
Altersgruppen Krankheitsbedingte bleibende Invaliditdt
Altersgruppe 0 - 25 -
Altersgruppe 26 - 35 12,50%
Altersgruppe 36 - 45 27,78%
Altersgruppe 46 - 55 39,13%
Altersgruppe 56 - 70 95,00%

Art. 72 - Was tun im Schadensfall
Im Schadensfall haben der Versicherte oder seine Rechtsnachfolger den Versicherer binnen 3 Tagen, nachdem nach
arztlichem Ermessen Anlass zur Annahme besteht, dass eine Krankheit die geleistete Deckung betrifft, formgerecht
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zu benachrichtigen. Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den vollstindigen oder partiellen Verlust des

Entschadigungsanspruchs gemaf Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen. Die Meldung muss von einem

arztlichen Attest fiir die vorliegende Invaliditat begleitet sein.

Der Versicherte hat:

¢ dem Versicherer Informationen zum Krankheitsverlauf zu iibermitteln, indem eine Kopie der Patientenakte
etwaiger Krankenhausaufenthalte und weitere geeignete Unterlagen fiir eine Beurteilung der
beeintrachtigenden Krankheitsfolgen bereitgestellt werden;

¢ sich eventuell vom Versicherer oder seinen Beauftragten angeordneten arztlichen Untersuchungen und
Kontrollen zu unterziehen;

¢ dem Versicherer das &rztliche Attest, mit dem die Stabilisierung der Krankheitsfolgen bestatigt wird, zu
libermitteln.

Nach Ablauf von 6 Monaten ab Datum des arztlichen Attests, mit dem die Stabilisierung der Krankheitsfolgen

bestdtigt wird, und nicht frither als 12 Monate ab Erstmeldung (18 im Falle von Tumorerkrankungen) hat der

Versicherte ein spezifisches arztliches Attest vorzulegen, mit dem der Grad der bleibenden Invaliditit bescheinigt

wird, der direkt und ausschlieBlich durch die gemeldete Krankheit hervorgerufen worden ist.

Sollte es nach Ablauf dieser Frist nach Ermessen des behandelnden Arztes nicht moglich sein, die Stabilisierung der

Krankheitsfolgen zu bescheinigen, kann der Versicherte dennoch spezifische &rztliche Dokumentation zur

Bescheinigung des zum Moment des Antrags festgestellten Grads bleibender Invaliditdt vorlegen.

Falls der Versicherte kein Attest beibringt, wird der Versicherer seinerseits binnen maximal 24 Monaten ab Meldung

fiir die Bestimmung des Grades der direkt und ausschlieBlich von der gemeldeten Krankheit verursachten, bleibenden

Invaliditdt auf Grundlage der angeordneten Untersuchungen und arztlichen Kontrollen sorgen.

Falls der Vertrag ablauft, bevor die Krankheit gemeldet werden konnte, kann diese Meldung noch binnen 2 Jahren

nach Vertragsablauf eingereicht werden, vorausgesetzt dass die Krankheit noch wahrend der Laufzeit der Police

zutage getreten war.

Die Ausgaben fiir arztliche Atteste und jede andere verlangte medizinische Dokumentation gehen zu Lasten des

Versicherten mit Ausnahme der Untersuchung beim Vertrauensarzt des Versicherers, wenn verlangt.

Art. 73 - Entschadigungskriterien

Der Versicherer leistet die Entschddigung fiir die direkten und ausschlieBlichen Folgen der einzelnen gemeldeten
Krankheit. Falls die Krankheit eine Person mit bereits vor Abschluss der Versicherung bestehenden Erkrankungen
und/oder einer Invaliditit betrifft, gelten - abgesehen von den Bestimmungen unter Art. 69 - ,,Ausschliisse” - die aus
den gleichzeitig bestehenden oder mitwirkenden Beeintrachtigungen hervorgehenden groReren Beschwerden als
nicht entschadigungsfahig.

Falls die Krankheit hingegen eine Person betrifft, die bereits durch eine vorausgehende Krankheit beeintrachtigt ist,
welche wahrend der Laufzeit der Versicherung eine bleibende Invaliditat verursacht hat, die nicht entschadigt wurde,
da sie unter der Selbstbehaltsgrenze lag, ist bei gemeinsamer Einwirkung der neuen Krankheit mit den zuvor
festgestellten Krankheitsfolgen die Beurteilung unter Beriicksichtigung der durch den bereits vorbestehenden
Zustand eingetretenen grofReren Beeintrachtigung vorzunehmen.

Art. 74 - Festlegung der Entschddigung

Der Grad der bleibenden Invaliditat wird direkt vom Versicherer oder einem von diesem beauftragten Arzt festgestellt
und mit dem Versicherungsnehmer oder einer von diesem bestimmten Person vereinbart in einem Zeitraum zwischen
6 und 18 Monaten ab Meldedatum der Krankheit auf Grundlage der arztlichen Beurteilung des Ausmafies von deren
Stabilisierung und unter Beriicksichtigung der allgemein, unabhdngig vom ausgeiibten Beruf, verminderten
Arbeitsfahigkeit des Versicherten.

Dem Versicherten steht keinerlei Entschiadigung zu, wenn der festgestellte bleibende Invaliditatsgrad unter 65% liegt.

ABSCHNITT 5 - GESUNDHEIT

Folgende Deckungen gelten, wenn die diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 75 - Altersgrenzen - Automatische Anpassung der Pramie auf Grundlage des Alters
Die Versicherung gilt fiir Versicherte mit:

- Maximalem Eintrittsalter: vollendetes 70. Lebensjahr;

- Maximalem Austrittsalter: vollendetes 75. Lebensjahr.
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Die Parteien konnen bei jedem jahrlichen Versicherungsablauf nach Vollendung des 75. Lebensjahrs des Versicherten
mit einer Frist von mindestens 30 Tagen von der Versicherung fiir diese Person zuriicktreten, wovon die Giiltigkeit
des Vertrags fiir den restlichen Teil unberiihrt bleibt.

Fir Versicherungsplan B und Versicherungsplan C wird bei der jahrlichen Verlangerung der Versicherung, falls der
Versicherte ein Alter iiber 64 Jahren erreicht hat, die Pramie der jeweiligen Garantie automatisch folgendermaRen
angepasst:

VERSICHERUNGSPLAN B

INDIVIDUELLE FORMEL=> € 2.064

FORMEL FAMILIENGRUPPE- € 3.948 (keine Anpassung, wenn sich in der Familiengruppe bereits ein Versicherter mit Alter tiber 64
Jahren befindet).

VERSICHERUNGSPLAN C

INDIVIDUELLE FORMEL=> €2.712

FORMEL FAMILIENGRUPPE-> € 5.196 (keine Anpassung, wenn sich in der Familiengruppe bereits ein Versicherter mit Alter Gber 64
Jahren befindet).

Art. 76 - Personen, die nicht versicherbar sind

Nicht versicherbar sind Personen, die unter Alkohol- oder Drogensucht, einer HIV-Infektion sowie an den damit
verbundenen Syndromen mit oder ohne AIDS leiden.

Beim Eintreten dieser Bedingungen im Vertragsverlauf erlischt automatisch und unmittelbar die Versicherung
unabhangig von der konkreten Beurteilung des Gesundheitszustands des Versicherten gemaR Art. 1898 des it.
Zivilgesetzbuchs, ohne dass der Versicherer zur Leistung einer Entschadigung verpflichtet ware. Bei Erl6schen der
laufenden Versicherung erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer binnen 45 Tagen nach AuBerkrafttreten
den Anteil der Pramie abziiglich der bereits entrichteten Steuer, der sich auf den Zeitraum ab Erl6schen des Vertrags
bis zum Ende der Laufzeit, fiir welche die Pramie urspriinglich bezahlt worden war, bezieht.

Nicht versicherbar sind ferner Personen, deren fester Hauptwohnsitz nicht in Italien, der Republik San Marino oder
der Vatikanstadt liegt.

Ebenso als ,,nicht versicherbare Personen” gelten all diejenigen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses:
= einen Korpermasseindex (BMI) aufweisen, der nicht zwischen 18.00-34.99 liegt (dieser Index gilt fiir
Personen im Alter ab 18 Jahren);
= auf eine stationare Krankenhausaufnahme oder eine Operation warten;
=  bereits eine Operation gehabt oder eine Diagnose erhalten haben oder die auf die Ergebnisse von

Untersuchungen, Therapien oder Behandlungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren der folgenden

Erkrankungen/Stérungen warten:

- Krebs oder andere Arten bosartiger Tumoren (auch der Haut), Leukamie oder Lymphome (gemaR
Gesetz Nr. 193 vom 7. Dezember 2023 ist der Versicherte nicht verpflichtet, vergangene
Krebserkrankungen anzugeben, deren aktive Behandlung ohne Rezidive seit mehr als 10 Jahren - bzw.
5 Jahren bei Krebserkrankungen, die vor Vollendung des 21. Lebensjahrs aufgetreten sind -
abgeschlossen ist. Unbeschadet etwaiger spaterer Anderungen und Erginzungen der gesetzlichen
Regelung, die giinstiger fiir den Versicherten sind);

- Herzkrankheiten (Erkrankungen von Myokard, GefidBen, Herzklappen, Arrhythmien) zum Beispiel:
Myokardinfarkt, Koronare Herzkrankheit, Aortenaneurysma, Angina Pectoris;

- HirngefdaBerkrankungen wie: Schlaganfall (thrombotischer oder hamorrhagischer Schlaganfall),
transitorische ischdamische Attacke (TIA), Hirnaneurysma;

- chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (copD) mit standigem Behandlungsbedarf,
Lungenemphysem, Lungenfibrose, Ateminsuffizienz;

- chronische Virus-Hepatitis (ausgeschlossen Hepatitis A), Leberzirrhose, akute oder chronische
Pankreatitis, chronische Entziindungskrankheiten des Darms, wie z.B. Morbus Crohn oder Colitis
Ulcerosa;

- Nephrose, chronische Niereninsuffizienz, polyzystische Nierenerkrankung, Erkrankungen der Blase, die
standige Behandlung oder die Verwendung eines Katheters erfordern, Diabetes (Typ 1 und 2);
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- Morbus Parkinson, Demenz, Alzheimer, amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Multiple Sklerose,
demyelinisierende Erkrankungen, Lupus erythematodes, Muskeldystrophie, Epilepsie, rheumatoide
Arthritis, Sklerodermie oder Dermatomyositis;

=  Hypercholesterinimie (iiber 250 mg/dL trotz Behandlung), arterielle Hypertonie (iiber 140/90 trotz
Behandlung), nicht therapeutisch/pharmakologisch kompensierte  Schilddriisenunterfunktion/-
tiberfunktion;

= denen eine Invaliditdat von 25% oder mehr zuerkannt wurde oder die diese beantragt haben;

= die sich wahrend der letzten 12 Monate besonderen diagnostischen Untersuchungen unterzogen haben, wie

z.B.: Magnetresonanz, Ultraschall, CT, Koronarangiographie, Szintigraphie, Rontgenaufnahmen,

Mammographie, Biopsie, Darmspiegelung oder Belastungs-EKG, bei denen von der Norm abweichende

Ergebnisse aufgetreten sind bzw. die weitere Untersuchungen erforderlich gemacht haben;

Traf auf den Versicherten bereits vor Abschluss der Police eine dieser Bedingungen zu, verliert diese ihre Wirkung
und jegliche Giiltigkeit fiir diesen Versicherten.

Sobald der Versicherer obige Umstande erfahren hat, wird er binnen 45 Tagen nach AuBerkrafttreten der Police den
Anteil der Pramie abziglich der bereits entrichteten Steuer erstatten, der sich auf den Zeitraum ab Erléschen der
Versicherung bis zum Ende der Laufzeit, fiir welche die Pramie urspriinglich bezahlt worden war, bezieht.

Fiir die Deckung ,,Dental” laut Art. 79. VERSICHERUNGSPLAN D - gelten lediglich der erste, zweite und dritte Absatz
dieses Artikels.

Art. 77 - Voraussetzungen

Die Risikolibernahme durch den Versicherer erfolgt auf Grundlage der Daten, die in dem im Versicherungsantrag
enthaltenen Gesundheitsfragebogen bereitgestellt werden, sowie auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 76
Personen, die nicht versicherbar sind.

Der Gesundheitsfragebogen ist von Versicherten auszufillen, deren Alter zwischen 65 und 70 vollendeten Jahren liegt.
Ungenaue Angaben oder das Verschweigen durch den Versicherungsnehmer/Versicherten von Umsténden, die sich
auf die Risikobewertung auswirken, konnen den vollstdndigen oder partiellen Verlust des Entschadigungsanspruchs
sowie das Erloschen der Versicherung gemaR Art. 1892, 1893 und 1894 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Art. 78 - Gegenstand der Versicherung

Die Versicherung tibernimmt innerhalb der durch die Hochstbetrdge und die Versicherungsbedingungen gesetzten Grenzen die vom
Versicherten getragenen Ausgaben, die durch Krankheiten oder Unfalle bedingt werden, die nach Datum des Inkrafttretens der
Versicherung und wahrend deren Laufzeit eintreten, unbeschadet der Wartezeiten gemaR Art. 82.

Wird die Versicherung vom Versicherungsnehmer mit der Formel ,,Familiengruppe” abgeschlossen, gelten die Héchstbetriage
der Deckungen Behandlungskosten, facharztliche Untersuchungen sowie physiotherapeutische und Reha-
Behandlungen als Gesamtgrenze fiir die Exposition des Versicherers bei einem oder mehreren Schadensfallen, die
sich in einem Versicherungsjahr ereignet und einen oder mehrere Mitglieder der in der Police angegebenen
Familiengruppe betroffen haben.

Der Versicherte kann wahlen, welchen der folgenden Versicherungsplane mit den jeweils festgelegten Deckungen er erwerben
mochte und diese in der Police angegebene Entscheidung bestimmt die versicherten Leistungen:

VERSICHERUNGSPLAN DAZUGEHORENDE DECKUNGEN

A ,Tagegeld”
,Surgical Cash”

,Tagegeld”
B ,Surgical Cash”

,Gerdtediagnostik”
,Facharztliche Untersuchungen”
,Erstattung von Behandlungskosten”
,Geratediagnostik”

C ,Facharztliche Untersuchungen
,Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen”
,Pravention - Check-up“

D ,Dental”

Art. 79 - Inhalte der Deckungen
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VERSICHERUNGSPLAN ,A“

Deckungen fiir Krankenhausleistungen
A.1. Tagegeld
Diese Deckung erkennt dem Versicherten im Falle einer stationaren Aufnahme mit oder ohne Operation (unter Aufenthaltstag ist ein
Tag mit Ubernachtung zu verstehen), einschlieRlich Entbindung und medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs, unabhingig
von der Hohe der ggf. getragenen Kosten ein Tagegeld zu.
Bei der Berechnung der Aufenthaltstage gelten der erste und letzte Tag gemeinsam als ein ganzer Tag.

Das Tagegeld wird zuerkannt, falls die stationdre Aufnahme nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend deren
Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten sind,
unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Das Tagegeld wird auch im Falle von Tagesklinik / Tageschirurgie zuerkannt.

Die Krankenhausleistungen missen erbracht werden durch:
=  Eine private oder offentliche Krankenhauseinrichtung;
=  Eine Uber einen Rahmenvertrag mit dem Nationalen Gesundheitsdienst SSN verbundene private
Krankenhauseinrichtung.

Das Krankenhaustagegeld flr Stationare Aufnahme mit Operation oder Tageschirurgie lasst sich mit der Entschadigung unter der
Deckung ,Surgical Cash” (A.2.) kombinieren.

Deckungssummen
Das versicherte Tagegeld ist in nachstehender Tabelle angegeben, wobei die Betrdge pro Person und Versicherungsjahr
gelten.

TAGEGELD (OFFENTLICHE UND PRIVATE EINRICHTUNG)

€ 100 pro Tag Krankenhausaufenthalt
Stationére Aufnahme mit / ohne Operation mit Ubernachtung, maximal iber 200 Tage
Tagesklinik / Tageschirurgie 50% des Tagegelds Giber maximal 50 Tage

A.2. Surgical Cash

Diese Deckung erkennt dem Versicherten im Falle einer stationdren Aufnahme mit Operation, bei Tageschirurgie oder ambulanter
Operation unabhéangig von der Hohe der ggf. getragenen Kosten ein pauschales festes Tagegeld zu.

Die Entschadigung wird zuerkannt, falls das Ereignis nach dem Datum des Inkrafttretens der Police und wahrend deren Laufzeit erfolgt
und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten sind, unbeschadet
der Wartezeiten laut Art. 82.

Die Operationen sind einzeln definiert und in 7 Kategorien gegliedert, fir welche unterschiedliche Entschadigungen je nach
Komplexitat des chirurgischen Eingriffs vorgesehen sind. Jeder Kategorie wird laut nachstehender zusammenfassender Tabelle eine
bestimmte Entschadigung zugeteilt.

Im Laufe eines Versicherungsjahrs kann die maximale Entschadigung pro einzelnem Versicherten das Doppelte einer
Entschadigung der Kategorie VIl nicht libersteigen.

Die von der Versicherung libernommenen chirurgischen Eingriffe sind in Anhang 2 ,Einteilung der Operationen in Kategorien“
aufgelistet. Wird in dieser Liste eine Pathologie anstelle eines Operationsverfahrens genannt, so ist damit , Operation bei” oder
,Entfernung von“ gemeint. Bei einem nicht spezifisch in Anhang 2 ,Einteilung der Operationen in Kategorien“ aufgefiihrten
chirurgischen Eingriff wird die Zuteilung der Operation, deren Entschadigung beantragt wurde, auf Grundlage von
Entsprechungskriterien nach arztlicher Beurteilung seitens des Versicherers unter Bezugnahme auf die nach Erkrankung und
angewandter chirurgischer Technik ahnlichste der aufgefiihrten Operationen festgelegt. Falls aufgrund derselben Pathologie
mehrere Operationen anfallen und an demselben Organ, Gewebe oder derselben GliedmaRe erfolgen, leistet der Versicherer die
vorgesehene Entschadigung ein einziges Mal im Versicherungsjahr, dem der Schadensfall zugeteilt wird.

Werden hingegen im Laufe derselben Operation zwei oder mehrere Eingriffe vorgenommen, zahlt der Versicherer eine einzige
Entschadigung an den Versicherten, wobei die Operation der héchsten Kategorie zugrunde gelegt wird.

Keine Entschadigung erfolgt, falls sich die Operation auf Grundlage der vorstehend festgelegten Regeln nicht einteilen lasst.
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Die Entschadigung unter der Deckung ,,Surgical Cash“ Iasst sich mit dem Krankenhaustagegeld fiir Stationdare Aufnahme mit Operation
oder Tageschirurgie (A1) kombinieren.

Deckungssummen
Die Entschadigungen fiir die jeweilige Operation sind in nachstehender Tabelle angegeben und gelten pro Person und

Versicherungsjahr.

SURGICAL CASH
Entschadigung anhand von 7 nach Schwierigkeitsgrad der
Operation gegliederten Kategorien
Operationskategorie Beispiel einer Privat
Operation (€) S
| Entfernung einer Zyste 200 100
I Adenoidektomie 400 200
1 Meniskektomie (in
Arthroskopie) 1.500 750
Stationare Aufnahme mit Operation (vollstandige
Tageschirurgie Behandlung) -
Ambulant durchgefiihrte Operation v Reparatur bei Ruptur
der 2.000|  1.000
Rotatorenmanschette
der Schulter
\" Mammarekonstruktion
nach radikaler 4.000 2.000
Mastektomie
Vi Prothese Huftgelenk 8.000 4.000
VII | Lungentransplantation 15.000 7.500

VERSICHERUNGSPLAN ,,B“
Deckungen fiir Krankenhausleistungen

B.1. Tagegeld

Diese Deckung erkennt dem Versicherten im Falle einer stationaren Aufnahme mit oder ohne Operation (unter Aufenthaltstag ist ein
Tag mit Ubernachtung zu verstehen), einschlieRlich Entbindung und medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs, unabhingig
von der Hohe der ggf. getragenen Kosten ein Tagegeld zu.

Bei der Berechnung der Aufenthaltstage gelten der erste und letzte Tag gemeinsam als ein ganzer Tag.

Das Tagegeld wird zuerkannt, falls die stationdre Aufnahme nach dem Datum des Inkrafttretens der Police und wahrend deren
Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten sind,
unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Das Tagegeld wird auch im Falle von Tagesklinik / Tageschirurgie zuerkannt.

Die Krankenhausleistungen miissen erbracht werden durch:
=  Eine private oder 6ffentliche Krankenhauseinrichtung;
=  Eine liber einen Rahmenvertrag mit dem Nationalen Gesundheitsdienst SSN verbundene private
Krankenhauseinrichtung.

Das Krankenhaustagegeld fur Stationare Aufnahme mit Operation oder Tageschirurgie ldsst sich mit der Entschadigung unter der
Deckung ,Surgical Cash” (B2) kombinieren.

Deckungssummen
Das versicherte Tagegeld ist in nachstehender Tabelle angegeben, wobei die Betrdge pro Person und Versicherungsjahr

gelten.

TAGEGELD (OFFENTLICHE UND PRIVATE EINRICHTUNG)

€ 100 pro Tag Krankenhausaufenthalt
Stationére Aufnahme mit / ohne Operation mit Ubernachtung, maximal iber 200 Tage
Tagesklinik / Tageschirurgie 50% des Tagegelds Giber maximal 50 Tage
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B.2. Surgical Cash

Diese Deckung erkennt dem Versicherten im Falle einer stationdaren Aufnahme mit Operation, bei Tageschirurgie oder ambulanter
Operation unabhangig von der Hohe der ggf. getragenen Kosten ein pauschales festes Tagegeld zu.

Die Entschadigung wird zuerkannt, falls die stationdre Aufnahme nach dem Datum des Inkrafttretens der Police und wahrend deren
Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten sind,
unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Die Operationen sind einzeln definiert und in 7 Kategorien gegliedert, fir welche unterschiedliche Entschadigungen je nach
Komplexitat des chirurgischen Eingriffs vorgesehen sind. Jeder Kategorie wird laut nachstehender zusammenfassender Tabelle eine
bestimmte Entschadigung zugeteilt.

Im Laufe eines Versicherungsjahrs kann die maximale Entschadigung pro einzelnem Versicherten das Doppelte einer
Entschadigung der Kategorie VIl nicht libersteigen.

Die von der Versicherung ibernommenen chirurgischen Eingriffe sind in Anhang 1 ,Einteilung der Operationen in Kategorien”
aufgelistet. Wird in dieser Liste eine Pathologie anstelle eines Operationsverfahrens genannt, so ist damit , Operation bei” oder
,Entfernung von” gemeint. Bei einem nicht spezifisch in Anhang 1 ,Einteilung der Operationen in Kategorien“ aufgefiihrten
chirurgischen Eingriff wird die Zuteilung der Operation, deren Entschadigung beantragt wurde, auf Grundlage von
Entsprechungskriterien nach arztlicher Beurteilung seitens des Versicherers unter Bezugnahme auf die nach Erkrankung und
angewandter chirurgischer Technik ahnlichste der aufgefiihrten Operationen festgelegt. Falls aufgrund derselben Pathologie
mehrere Operationen anfallen und an demselben Organ, Gewebe oder derselben GliedmaRe erfolgen, leistet der Versicherer die
vorgesehene Entschadigung ein einziges Mal im Versicherungsjahr, dem der Schadensfall zugeteilt wird.

Werden hingegen im Laufe derselben Operation zwei oder mehrere Eingriffe vorgenommen, zahlt der Versicherer eine einzige
Entschadigung an den Versicherten, wobei die Operation der héchsten Kategorie zugrunde gelegt wird.

Keine Entschadigung erfolgt, falls sich die Operation auf Grundlage der vorstehend festgelegten Regeln nicht einteilen lasst.

Die Entschadigung unter der Deckung ,,Surgical Cash“ Iasst sich mit dem Krankenhaustagegeld fiir Stationdare Aufnahme mit Operation
oder Tageschirurgie (B1) kombinieren.

Deckungssummen
Die Entschadigungen fiir die jeweilige Operation sind in nachstehender Tabelle angegeben und gelten pro Person und
Versicherungsjahr.

SURGICAL CASH
Entschadigung anhand von 7 nach Schwierigkeitsgrad der
Operation gegliederten Kategorien
Operationskategorie Beispiel einer Privat
Operation (€) S
| Entfernung einer Zyste 200 100
1} Adenoidektomie 400 200
1 Meniskektomie (in
Stationare Aufnahme mit Operation Arthroskopie) 1.500 750
Tageschirurgie (vollstandige '
Ambulant durchgefiihrte Operation Behandlung)
v Reparatur bei Ruptur
der 2.000|  1.000
Rotatorenmanschette
der Schulter
Vv Mammarekonstruktion
nach radikaler 4.000 2.000
Mastektomie
\'! Prothese Hiiftgelenk 8.000 4.000
VII | Lungentransplantation 15.000 7.500

Deckungen anderer medizinischer Leistungen

B.3. Geratediagnostik

Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zur Erreichung des Hochstbetrags und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen
Grenzen der Ausgaben fiir Geratediagnostik (einschlieRlich Amniozentese und Chorionzottenbiopsie bei bekannter oder vermuteter
Anomalie des Fotus oder bei Schwangeren lber 35 Jahren), die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend
deren Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten
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sind, unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Ausgeschlossen sind:
= Ultraschallkontrollen wahrend der Schwangerschaft
= nicht invasive genetische Pranataldiagnostik (wie Harmony Test, Prenatal Safe)
= Untersuchungen im Vorfeld von zahnérztlichen und kieferorthopadischen Behandlungen, die nicht von einem Unfall
herriihren.

Die als Rezeptgeblhr getragenen Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligung/Selbstbehalt innerhalb der geltenden
Grenzen erstattet.

Die in nachstehender Tabelle angegebenen Hochstbetrdage und Grenzen gelten pro Versicherungsjahr und pro Person
oder pro Familiengruppe entsprechend Angabe in der Police.

GERATEDIAGNOSTIK (Technologische Diagnostik, Untersuchungen, Labordiagnostik)

Jahrlicher € 5,000
Hochstbetrag

In Vertragseinrichtungen (Direktzahlung) | it Berechnung einer Selbstbeteiligung von 15%
Berechnung In nicht vertraglich angeschlossenen Einrichtungen | i Berechnung einer Selbstbeteiligung von 25%
Selbstbeteiligungen (Erstattung)

Erstattung zu 100%

Zuzahlung/Rezeptgebiihr bei Leistungen des SSN

B.4. Fachérztliche Untersuchungen
Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zum Hochstbetrag und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen Grenzen von
Ausgaben fir:
= Arzthonorare flr facharztliche Untersuchungen unter Ausschluss von Kontrolluntersuchungen beim Kinderarzt sowie von
Untersuchungen durch Zahnarzte und Kieferorthopaden, wenn diese nicht durch einen Unfall notwendig gemacht werden,
= Hausliche pflegerische Versorgung (bei Verordnung durch Haus- oder Facharzt),
die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend deren Laufzeit anfallen und aufgrund einer Krankheit oder
eines Unfalls erforderlich sind, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten sind, unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Die als Rezeptgeblhr getragenen Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligung/Selbstbehalt innerhalb der geltenden
Grenzen erstattet.

Die in nachstehender Tabelle angegebenen Hochstbetrige und Grenzen gelten pro Versicherungsjahr und pro Person
oder pro Familiengruppe entsprechend Angabe in der Police.

FACHARZTLICHE UNTERSUCHUNGEN

Jahrlicher
Hochstbetrag €1.000
Fachérztliche
Untersuchungen In Vertragseinrichtungen (Direktzahlung) mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von
In nicht vertraglich angeschlossenen 15%
Berechnung Einrichtungen (Erstattung) mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von
Selbstbeteiligungen Zuzahlung/Rezeptgebiihr bei Leistungen des 25%
SSN Erstattung zu 100%
€50 pro Tag
Hausliche Pflegerische Versorgung (ohne Berechnung von Selbstbeteiligungen /
Selbstbehalten)

VERSICHERUNGSPLAN ,,C“
Deckungen fiir Krankenhausleistungen

C.1. Erstattung von Behandlungskosten

Diese Deckung umfasst die Erstattung bis Erreichung des Hochstbetrags und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen
Grenzen von Behandlungskosten, die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend deren Laufzeit anfallen und
aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich sind, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten sind, unbeschadet der
Wartezeiten laut Art. 82.

Entbindung und medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch sind abgedeckt.
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Falls ein stationdrer Aufenthalt wahrend der Laufzeit des Versicherungsschutzes begonnen hat und erst nach Ende von dessen
Glltigkeit endet, libernimmt der Versicherer innerhalb der in nachstehender Tabelle aufgefiihrten Grenzen die Ausgaben:
= bis zum Datum der Entlassung aus der Krankenhauseinrichtung;
= fir Leistungen, die im Zeitraum NACH dem Krankenhausaufenthalt erbracht werden, vorausgesetzt dass diese in direktem
Zusammenhang damit stehen.

Unbeschadet der Bestimmungen im vorigen Absatz werden die Ausgaben fir Behandlungen / Leistungen nicht anerkannt, die nach
Ende der Laufzeit des Versicherungsschutzes erbracht und abgerechnet werden, auch wenn sie sich auf Erkrankungen oder Unfalle
beziehen, die wahrend der Versicherungslaufzeit diagnostiziert worden bzw. aufgetreten sind.

Nachstehend die unter dieser Deckung libernommenen Behandlungskosten:

1. Behandlungskosten fiir stationdre Aufnahme mit oder ohne Operation, Tagesklinik / Tageschirurgie und ambulant
durchgefiihrte Operationen
Innerhalb der Hochstgrenze werden erstattet:

AUSGABEN VOR

Facharztliche Untersuchungen, Gerate- und Labordiagnostik (einschlieRlich diesbeziiglicher Arzthonorare), vorausgesetzt dass diese
vor und im Zusammenhang mit der Stationdren Aufnahme mit oder ohne Operation, der Behandlung in der Tagesklinik /
Tageschirurgie oder der ambulanten Operation durchgefiihrt werden.

AUSGABEN BEI

Gerdte- und Labordiagnostik, medizinische Versorgung, Pflege durch Krankenpflegepersonal und Hebammen, Therapie,
physiotherapeutische und Reha-Behandlungen, Arzneimittel, Honorare des Arzteteams (das aus dem OP-Bericht hervorgeht), OP-
Material (einschlieBlich Endoprothesen), Benutzungsgebtihr fir OP-Saal, stationdre Krankenhausunterbringung (ohne Ausgaben fir
Konsumguter).

Bei ambulant durchgefiihrten Operationen sind die Kosten fur die Krankenhausunterbringung ausgeschlossen.

AUSGABEN NACH

Facharztliche Untersuchungen, Gerate- und Labordiagnostik (einschlieflich diesbezliglicher Arzthonorare), Arzneimittel, arztliche,
chirurgische und pflegerische Leistungen, physiotherapeutische und Reha-Behandlungen (nur bei Operationen), Thermalkuren bei
Indikation fur die Pathologie, welche die Operation erforderlich gemacht hat (unter Ausnahme der Unterbringungskosten),
vorausgesetzt dass diese nach und im Zusammenhang mit der Stationaren Aufnahme mit oder ohne Operation, der Behandlung in
der Tagesklinik / Tageschirurgie oder der ambulanten Operation durchgefiihrt werden.

2. Behandlungskosten bei natiirlicher Geburt, Kaiserschnitt / medizinisch indiziertem Schwangerschaftsabbruch

Es werden die oben beschriebenen AUSGABEN VOR, BEI und NACH dem Eingriff erstattet.

Die Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligungen/Selbstbehalten innerhalb des in nachstehender Tabelle
angegebenen Teil-Hochstbetrags erstattet.

Der Teil-Hochstbetrag umfasst auch die Ausgaben fiir die stationadre Krankenhausunterbringung von Mutter und Neugeborenem.

3. Behandlungskosten fiir Refraktive Chirurgie zur Korrektur von Fehlisichtigkeit
Im Falle von:

=  Anisometropie von liber 4 Dioptrien oder
=  Fehlsichtigkeit pro Auge von 5 Dioptrien oder mehr
werden die oben beschriebenen AUSGABEN VOR, BEI und NACH dem Eingriff erstattet.
Die Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligungen/Selbstbehalten innerhalb des in nachstehender Tabelle
angegebenen Teil-Hochstbetrags erstattet.
Der Teil-Hochstbetrag umfasst auch etwaige Ausgaben fiir die stationdre Krankenhausunterbringung.

4. Behandlungskosten des Neugeborenen
Flr das Neugeborene werden die oben beschriebenen AUSGABEN VOR, BEI und NACH der Geburt unter Wahrung des in der
nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Teil-HOochstbetrags erstattet.
Damit diese Deckung wirksam wird, miissen beide Eltern versichert sein.
Das Neugeborene steht bis zur Vollendung des ersten Lebensjahrs unter dem Versicherungsschutz der Police des Elternteils, ohne
dass eine zusatzliche Pramie bezahlt wird:

= flr Krankenhausleistungen;

=  mitden gleichen Hochstbetragen fiir die Krankenhausleistungen, die fiir das Elternteil gelten, unbeschadet der

eigens fur das Neugeborene festgelegten Teil-Hochstbetrage;

=  unbeschadet Selbstbeteiligungen, Selbstbehalte und Bedingungen der Police.
Mit dem fir das Neugeborene geltenden Teil-Hochstbetrag werden nur Operationen fiir die Beseitigung oder Korrektur von
angeborenen Fehlbildungen und kérperlichen Defekten abgedeckt, die innerhalb des ersten Lebensjahrs durchgeflihrt werden.
Soll der Versicherungsschutz nach Ablauf des ersten Lebensjahrs weiter fiir das Neugeborene erhalten bleiben, ist - falls dieses gemaR
Policebedingungen versicherbar ist - die entsprechende Pramie zu entrichten.
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Es werden in diesem Fall keine Wartezeiten berechnet.

5. Ersatzentschdadigung

Mit Bezugnahme allein auf die stationdre Aufnahme mit oder ohne Operation (unter Aufenthaltstag ist ein Tag mit Ubernachtung
zu verstehen), einschlieBlich Entbindung und medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs, zahlt der Versicherer, falls die
Leistungen vollstandig vom nationalen Gesundheitsdienst SSN Gilbernommen werden, eine Ersatzentschadigung an den
Versicherten.

Diese Entschadigung wird auch im Falle von Tagesklinik / Tageschirurgie zuerkannt.

Die Ersatzentschadigung gilt nicht bei:
=  Ambulant durchgefiihrter Operation;
= Refraktiver Chirurgie zur Korrektur von Fehlsichtigkeit;
=  Aufenthalt in den Rdumen der Notaufnahme/im Wartezimmer, falls darauf keine stationdre Aufnahme in derselben
Krankenhauseinrichtung folgt.

Falls genannte Ausgaben nur zum Teil vom nationalen Gesundheitsdienst SSN Glbernommen werden, kann der Versicherte zwischen
Ersatzentschadigung oder Erstattung der zu seinen Lasten verbliebenen Ausgaben wahlen.

Ferner werden die AUSGABEN VOR, BEl und NACH dem Eingriff wie oben beschrieben ohne Anwendung von
Selbstbeteiligungen/Selbstbehalten zuerkannt.

Die Ersatzentschadigung wird ohne Anwendung von Selbstbeteiligungen/Selbstbehalten zuerkannt.

6. Ausgaben fiir Verpflegung und Ubernachtung einer Begleitperson
Die Ausgaben fiir Verpflegung und Ubernachtung einer Begleitperson in der Krankenhauseinrichtung oder Hotelstruktur (falls direkt
in der Krankenhauseinrichtung keine Unterbringungsmoglichkeit gegeben ist) werden mit der Tagesgrenze und der Héchstzahl an
Tagen libernommen, die in folgender Tabelle angegeben sind.
Diese Ausgaben werden nicht lbernommen bei:

=  Ambulant durchgefiihrter Operation;

. Refraktiver Chirurgie zur Korrektur von Fehlsichtigkeit.

7. Transportkosten des Versicherten

Die Transportkosten des Versicherten zur Krankenhauseinrichtung, fiir die Uberfiihrung von einer Krankenhauseinrichtung in eine
andere sowie fur die Heimkehr in die eigene Wohnung mit medizinisch ausgeriisteten Fahrzeugen werden sowohl in Italien als auch
im Ausland ibernommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahl des fiir den Transport gewahlten Verkehrsmittels allein vom Arzt der Betriebszentrale auf
Grundlage des Gesundheitszustands des Patienten getroffen wird.

8. Riickfithrung des Leichnams

Im Falle des Ablebens des Versicherten im Ausland infolge von Krankheit oder Unfall werden die Transportkosten fiir die
Uberfiihrung des Leichnams zum Begrabnisort in Italien lbernommen.

Ausgeschlossen sind hingegen die Ausgaben fiir Trauerfeier und Beerdigung.

9. Behandlungskosten im Sinne von Zuzahlungen zu den vom nationalen Gesundheitsdienst erbrachten Krankenhausleistungen
Die in der Form von Zuzahlungen getragenen Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligung/Selbstbehalt innerhalb der
geltenden Grenzen erstattet.

Deckungssummen

Die in nachstehender Tabelle angegebenen Hochstbetrdage und Grenzen gelten pro Versicherungsjahr und pro Person
oder pro Familiengruppe entsprechend Angabe in der Police, unbeschadet der Bestimmungen fiir ,Behandlungskosten des
Neugeborenen” (4).

STATIONARE AUFNAHME - Erstattung von Behandlungskosten

Jahrlicher Hochstbetrag € 200.000
Stationdre Aufnahme mit / ohne Operation
Tagesklinik / Tageschirurgie
Ambulant durchgefiihrte Operation
Anwendung Selbstbeteiligungen / Selbstbehalte:
In Vertragseinrichtungen (Direktzahlung)
- Stationare Aufnahme mit / ohne Operation Erstattung zu 100%
- Tagesklinik / Tageschirurgie und ambulant durchgefiihrte Operation | Erstattung zu 100%
In Nicht vertraglich angeschlossenen Einrichtungen (Erstattung)
- Stationdre Aufnahme mit / ohne Operation mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von 20%
- Tagesklinik / Tageschirurgie und ambulant durchgefiihrte Operation | mit Berechnung eines Selbstbehalts von € 200
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Ausgaben VOR und NACH Eingriffen 90 Tage davor / 90 Tage danach

Teil-Hoéchstbetrage:

Natirliche Entbindung (samt stationadrer Unterbringung im Teil- € 2.000 (ohne Berechnung von Selbstbeteiligungen /
Hochstbetrag) Selbstbehalten)
Kaiserschnitt / medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch (samt € 4.000 (ohne Berechnung von Selbstbeteiligungen /
stationdrer Unterbringung im Teil-Hochstbetrag) Selbstbehalten)

€ 1.000 pro Auge (ohne Berechnung von

Refraktive Chirurgie (samt stationarer Unterbringung im Teil-Hochstbetrag) Selbstbeteiligungen / Selbstbehalten)

Neugeborenes (samt stationdrer Unterbringung im Teil-Hochstbetrag)
Korrektur von angeborenen Fehlbildungen und korperlichen Defekten
innerhalb des ersten Lebensjahrs

€ 100.000 (mit Berechnung von Selbstbeteiligungen /
Selbstbehalten)

Grenzen fir stationare Unterbringungskosten (nur fiir nicht vertraglich

angeschlossene Krankenhauseinrichtungen) €350 proTag

€ 150 pro Tag, maximal Gber 100 Tage

Ersatzentschadigung € 75 pro Tag fur Tagesklinik / Tageschirurgie

Ausgaben VOR und NACH Eingriffen, Ersatzentschadigung 90 Tage davor / 90 Tage danach (Erstattung zu 100%)

€ 50 pro Tag Uber maximal 50 Tage (ohne Berechnung

Verpflegung und Ubernachtung der Begleitperson von Selbstbeteiligungen/Selbstbehalten)

€ 3.000 (ohne Berechnung von Selbstbeteiligungen /

Transport des Versicherten Selbstbehalten)

€ 3.000 (ohne Berechnung von Selbstbeteiligungen /

Rickflihrung des Leichnams Selbstbehalten)

Zuzahlung/Rezeptgeblhr bei Leistungen des SSN Erstattung zu 100%

Deckungen anderer medizinischer Leistungen
C.2. Gerdtediagnostik
Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zur Erreichung des Hochstbetrags und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen
Grenzen der Ausgaben fiir Geratediagnostik (einschlieRlich Amniozentese und Chorionzottenbiopsie bei bekannter oder vermuteter
Anomalie des Fotus oder bei Schwangeren lber 35 Jahren), die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend
deren Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten
sind, unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Ausgeschlossen sind:
= Ultraschallkontrollen wahrend der Schwangerschaft
= nicht invasive genetische Pranataldiagnostik (wie Harmony Test, Prenatal Safe)
= Untersuchungen im Vorfeld von zahnérztlichen und kieferorthopadischen Behandlungen, die nicht von einem Unfall
herriihren.

Die als Rezeptgeblhr getragenen Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligung/Selbstbehalt innerhalb der geltenden
Grenzen erstattet.

Deckungssummen
Die in nachstehender Tabelle angegebenen Hochstbetrdage und Grenzen gelten pro Versicherungsjahr und pro Person

oder pro Familiengruppe entsprechend Angabe in der Police.

GERATEDIAGNOSTIK (Technologische Diagnostik, Untersuchungen, Labordiagnostik)

Jahrlicher € 5,000
Hochstbetrag

Berechnung In Vertragseinrichtungen (Direktzahlung) | it Berechnung einer Selbstbeteiligung von 15%
Selbstbeteiligungen
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In nicht vertraglich angeschlossenen mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von 25%
Einrichtungen (Erstattung) Erstattung zu 100%
Zuzahlung/Rezeptgebiihr bei Leistungen des SSN

C.3. Facharztliche Untersuchungen
Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zum Hochstbetrag und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen Grenzen von
Ausgaben fir:
= Arzthonorare flr facharztliche Untersuchungen unter Ausschluss von Kontrolluntersuchungen beim Kinderarzt sowie von
Untersuchungen durch Zahnarzte und Kieferorthopaden, wenn diese nicht durch einen Unfall notwendig gemacht werden,
= Hausliche pflegerische Versorgung (bei Verordnung durch Haus- oder Facharzt),
die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und wahrend deren Laufzeit anfallen und aufgrund einer Krankheit oder
eines Unfalls erforderlich sind, der wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten ist, unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.

Die als Rezeptgebihr getragenen Ausgaben werden ohne Anwendung von Selbstbeteiligung/Selbstbehalt innerhalb der geltenden
Grenzen erstattet.

Deckungssummen
Die in nachstehender Tabelle angegebenen Hochstbetrdage und Grenzen gelten pro Versicherungsjahr und pro Person
oder pro Familiengruppe entsprechend Angabe in der Police.

FACHARZTLICHE UNTERSUCHUNGEN

Jahrlicher
Hochstbetrag €1.500
Fachérztliche
Untersuchungen In Vertragseinrichtungen (Direktzahlung) mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von
In nicht vertraglich angeschlossenen 15%
Berechnung Einrichtungen (Erstattung) mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von
Selbstbeteiligungen Zuzahlung/Rezeptgebiihr bei Leistungen des 25%
SSN Erstattung zu 100%
€50 pro Tag
Hausliche Pflegerische Versorgung (ohne Berechnung von Selbstbeteiligungen /
Selbstbehalten)

C.4. Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen
Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zum Hochstbetrag und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen Grenzen von

Ausgaben, die fiir physiotherapeutische und Reha-Behandlungen getragen worden sind, die bei Krankenhauseinrichtungen oder
medizinischen Zentren durch einen

regular zugelassenen Facharzt oder Physiotherapeuten oder einen Medizinberufler mit gleichwertiger, in Italien anerkannter
Befahigung infolge einer Krankheit oder eines Unfalls vorgenommen worden sind.

Deckungssummen
Die in nachstehender Tabelle angegebenen Hochstbetrdage und Grenzen gelten pro Versicherungsjahr und pro Person
oder pro Familiengruppe entsprechend Angabe in der Police.

PHYSIOTHERAPEUTISCHE UND REHA-BEHANDLUNGEN
Jahrlicher Hochstbetrag €1.000
mit Berechnung einer Selbstbeteiligung von 15%

C.5. Pravention - Check-up
Diese Deckung gilt nur fiir Versicherte im Alter ab 30 Jahren und dient der Uberwachung des Gesundheitszustands.
Das Paket Pravention - Check-up hat zu erfolgen:

" aneinem einzigen Termin;

= einmal pro Jahr bei einer Vertragseinrichtung, indem im Vorfeld die Direktzahlung tiber die Betriebszentrale veranlasst
wird.

Nachstehend werden die zum Paket Pravention - Check-up gehérenden Leistungen aufgelistet:

Fiir die Frau | | Fiir den Mann
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Labordiagnostik Labordiagnostik
- Harnstoff - Harnstoff
- Chlorid, Natrium, Kalium - Chlorid, Natrium, Kalium
- Gesamtcholesterin (LDL, HDL) - Gesamtcholesterin (LDL, HDL)
- Kreatinin - Kreatinin
- GrolRes Blutbild - GroRes Blutbild
- Gamma GT -Gamma GT
- Blutzucker - Blutzucker
- CRP - CRP
-T3 -T4 -TSH -T3 -T4 -TSH
- Transaminasen - Transaminasen
- Triglyceride - Triglyceride
- Harnsaure - Harnsaure
- Urinstatus - Urinstatus
- Pap-Test EKG (Elektrokardiogramm) PSA-
Brustultraschall/Mammographie (letztere > 40 Jahren) Wert (> 40 Jahren)
HBV-Oberflachenantigen - Anti-HBs-AK
Unterbauchultraschall Unterbauchultraschall

VERSICHERUNGSPLAN ,,D“
Dental

D.1. Dental

Diese Deckung umfasst bis zur Erreichung des Hochstbetrags und innerhalb der in nachstehender Tabelle ,Versicherte Zahnarztliche
Leistungen” angegebenen Grenzen die Zahnarztkosten, die - unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82 - nach dem Datum des
Inkrafttretens der Versicherung und wahrend deren Laufzeit anfallen und durch eine Krankheit oder einen Unfall verursacht worden
sind, der wahrend der Vertragslaufzeit aufgetreten ist (unbeschadet dessen gilt, dass die zahnarztliche Vorsorge nicht durch Krankheit
oder Unfall bedingt wird), flr:

Leistungen bei Zahnarztlichem Notfall;

Leistungen fir die Zahnarztliche Vorsorge.

|n ‘

Der Versicherer garantiert dem Versicherten die Leistungen bei ,Zahnarztlichem Notfall“ sowie fir die ,Zahnarztliche Vorsorge*
sowohl bei Vertragseinrichtungen (Direktzahlung), indem die Direktzahlung im Voraus aktiviert wird, als auch bei nicht vertraglich
gebundenen Einrichtungen (nachtrégliche Erstattung).

Die Leistungen, die nach Aktivierung der Direktzahlung bei den Vertragseinrichtungen in Anspruch genommen werden, sind kostenlos
fur den Versicherten; die Ausgaben werden mit unbeschranktem Hochstbetrag und ohne Beschrdankung der Nutzungshdufigkeit
vollstdndig vom Versicherer getragen, mit Ausnahme der ,Leistungen zahnérztliche Vorsorge”, die pro einzelner Leistungsart
hochstens 2 Mal pro Versicherungsjahr und Versicherten in Anspruch genommen werden konnen.

Falls sich der Versicherte fiir nicht vertraglich gebundene Einrichtungen entscheidet (nachtragliche Erstattung):

- darf der vom Versicherer zuerkannte Hochstbetrag fiir jede einzelne Leistungsart nicht tiber dem Betrag liegen, der in der Tabelle
Versicherte Zahnarztliche Leistungen in der Spalte ,Behandlungen in nicht vertraglich gebundenen Einrichtungen (Erstattung)”
aufgefiihrt ist;

- kénnen die ,Leistungen zahnirztliche Vorsorge” fiir jede einzelne Leistungsart hochstens 2 Mal pro Versicherungsjahr und
Versicherten in Anspruch genommen werden;

- betrigt die maximale Gesamtgrenze der Ubernahme durch den Versicherer € 1.000,00 pro Versicherten und
Versicherungsjahr.

Da Vertragseinrichtungen nur innerhalb des italienischen Staatsgebiets vorhanden sind, erstattet der Versicherer im Falle von
Zahnbehandlungen im Ausland den vom Versicherten getragenen Betrag innerhalb der von der Deckung vorgesehenen Grenzen und
Hochstbetrage.

Tabelle der Versicherten Zahnérztlichen Leistungen
Die in nachstehender Tabelle angegebenen Grenzen gelten pro Leistung.

LEISTUNGEN ZAHNARZTLICHER NOTDIENST

Durchgefiihrte Durchgefiihrte
Behandlungen Behandlungen

Code Beschreibung Wartezeiten
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in Vertragseinrichtungen | in nicht vertraglich
(Direktzahlung) angeschlossenen
Einrichtungen
(Erstattung)
SDo1 OrtIlchg Betdubung pro Zahnelement (oder €16,50
Abschnitt)
Rontgenaufnahme von 1 oder 2
SD02 benachbarten Zahnen oder intraorale € 16,50
Aufnahme von 2 benachbarten Elementen
D03 Rontgenaufnahme zur Uberwachung des €12,75
Behandlungsverlaufs
Flllung fiir einfache Karies, Kavitatenklasse
SD12 I und V nach Black €30,00
D13 Flllung fir tlefe. Ka|j|es, K?V|tatenk|asse 1] €52,50
nach Black, zwei Seitenwande
D17 Rekonstruktllon mit Zahnktone aus ) . €71,25
Amalgam mit mehreren Hockern Fir den Versicherten
D18 Rekonstl;ukt|on.m|t Zahn.krone aus. kc.)stenfre|e Leistungen. €90,00
Kompositmaterial - farblich abgestimmt Die Kosten werden von 30 Tage
SD30 Einfaches Ziehen von Zahn oder Wurzel der €22,50 &
i i i Versicherungsgesellschaft
sD37 Wiedereinsetzen eines ausgeschlagenen f gsg €60,00
Zahnes Gbernommen.
D54 Wurzglbehanfﬂlung - Entfernung des Nervs €52,50
und Fillung eines Wurzelkanals
D55 Wurz?lbehandlung -.Entfernung .(.ies Nervs €82,50
und Fillung von zwei Wurzelkanalen
SD56 Wurzt.e.lbehandlung - Entfernungﬂdes Nervs €120,00
und Fillung von drei Wurzelkandlen
D57 Wurzelkanalspulungen und €26,25
Untersuchungstermine
Reparatur von Briichen der Acrylbasis von
Teil- und Vollprothesen durch die
SD94 Zahnarztpraxis, medizinische Behandlung €30,00
bei Prothesenstomatitis
LEISTUNGEN ZAHNARZTLICHE VORSORGE
Durchgefiihrte
Durchgefiihrte Behandlungen
Code Beschreibung . Behant!lun:ngen WO e B Wartezeiten
in Vertragseinrichtungen | angeschlossenen
(Direktzahlung) Einrichtungen
(Erstattung)
D00 Klinische Untersuchung (Diagnose, €10,00
Prognose und Behandlungsplan) ) )
Zahnsteinentfernung am gesamten Gebiss Fir den Yer5|.cherten
mit Ultraschall oder manueller, kgstenfrele Leistungen.
SD08 | geschlossener Kirettage; Anweisung zur Die Kosten werden von €41,25 | 30 Tage
korrekten Verwendung von Zahnbiirste, . der
Zahnseide, Mundhygiene Versicherungsgesellschaft
- B bernommen.
Fluoridierung des Zahnschmelzes (Politur);
SD11 . € 15,00
topische Anwendung von Spurenelementen

Art. 80 — Ausschliisse
80.1. Ausschliisse, die fiir die Deckungen , Tagegeld“, ,Surgical Cash”, , Erstattung von Behandlungskosten®, ,Geratediagnostik”,
,Fachérztliche Untersuchungen”, , physiotherapeutische und Reha-Behandlungen” gelten.

Die Versicherung gilt nicht fiir:

1. vorbestehende Erkrankungen laut Art. 81;
2. Leistungen, die nicht in Verbindung mit der Indikation laut gesicherter oder vermuteter Diagnose und dem Datum
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

des Auftretens stehen, es sei denn, sie fallen unter die Deckung ,,Prdvention - Check-up“ (Art. 79 - C.5);
Ausgaben fiir Amniozentese oder Chorionzottenbiopsie, wenn keine bekannte oder vermutete Anomalie des
Fotus vorliegt oder wenn die Schwangere nicht alter als 35 Jahre ist;

Ausgaben fiir Behandlungen / Leistungen, die nach Ende der Laufzeit des Versicherungsschutzes erbracht und
abgerechnet werden, auch wenn sie sich auf Erkrankungen oder Unfille beziehen, die wahrend der
Versicherungslaufzeit diagnostiziert worden bzw. aufgetreten und wahrend der Laufzeit gemeldet worden sind
(unbeschadet der Bestimmungen unter Art. 79, C.1, zweiter Absatz);

stationdre Aufnahmen, die der Versicherte benoétigt, nachdem bei ihm eine bleibende Pflegebediirftigkeit fiir die
Verrichtung alltaglicher Handlungen eingetreten ist, sowie fiir Langzeitkrankenhausaufenthalte, wenn die
stationdre Aufnahme vor allem aufgrund des Bedarfs an Pflegeleistungen oder physiotherapeutischer
Behandlungen zur Aufrechterhaltung bestimmter Funktionen bendétigt wird;

Ausgaben fiir Routineleistungen und/oder Kontrolluntersuchungen (z. B.: Kontrolluntersuchung bei Frauen- oder
Augenarzt), wenn diese nicht unter die Deckung ,Pravention - Check-up” (Art. 79 - C.5) fallen, Impfungen,
allgemeinmedizinische und kinderarztliche Routineleistungen;

Ausgaben fiir Akupunktur, Logopddie, physiotherapeutische Behandlungen (es sei denn, diese sind vom
gewadhlten Versicherungsplan erfasst);

Leistungen, die nicht durch eine (gesicherte oder vermutete) Diagnose begriindet werden, sowie Leistungen, die
aufgrund erblicher Veranlagung oder genetischer Pradisposition erbracht werden;

Ausgaben, die durch Einrichtungen erbracht werden, die nicht gemaR Gesetz zugelassen sind, sowie Honorare von
Fachirzten, die nicht bei der zustindigen Arztekammer eingetragen sind bzw. nicht iiber die Berufszulassung
verfiigen;

Leistungen, die nicht bei Krankenhauseinrichtungen, medizinischen Zentren oder Fachdrzten erbracht werden,
mit Ausnahme von krankenpflegerischen und physiotherapeutischen Leistungen;

Arzneimittel, drztliche und chirurgische Untersuchungen und Behandlungen im Rahmen der alternativen oder
komplementéren, nicht konventionellen oder experimentellen Medizin;

jegliche Krankheit, die direkt oder indirekt mit einer HIV-Infektion verbunden ist, sowie sexuell libertragene
Erkrankungen;

Unfille, Pathologien, Vergiftungen, die durch Alkoholsucht, Missbrauch von Psychopharmaka, Drogen (mit
Ausnahme der therapeutischen Verabreichung) oder Betdubungsmitteln verursacht werden;

Unfille, die im Zustand der Trunkenheit am Steuer von Fahrzeugen allgemein oder infolge eigener Straftaten
erlitten werden;

Leistungen, die infolge von selbst beigebrachten Verletzungen, Selbstmordversuchen oder waghalsigen Taten
erforderlich geworden sind, es sei denn, letztere werden vom Versicherten im Wege der menschlichen Solidaritat
oder Notwehr begangen;

Unfille, die auf die Ausiibung von Profisport sowie von professionellen Wettkampfen und den damit verbundenen
Testlaufen und Trainingseinheiten zuriickzufiihren sind;

Unfille, die auf die Ausiibung folgender Sportarten zuriickzufiihren sind: Ski- oder Wasserskispringen, Freestyle-
Skiing, Bob, Rugby, Geratetauchen, American Football, Boxen oder andere Sportarten, bei denen der Einsatz eines
Zahnschutzes vorgeschrieben ist, Schwerathletik, Ringen in allen Formen, Bergsteigen mit Klettern im Fels und
Gletscher mit Schwierigkeitsgrad lber der dritten Stufe der franzésischen Skala, Speldologie, Luftsportarten
(einschlieBlich des Fliegens mit Hangegleitern, Ultraleichtflugzeugen und ahnlichen), Sportarten mit Einsatz von
Motorfahrzeugen und -booten (sowie deren Rennen, Wettbewerbe, Testlaufe), Mountainbike und ,, Downhill“
sowie Profiwettbewerbe und die dazugeh6renden Rennen, Wettkampfe, Testldufe und Trainings;

Unfalle, die bei der Handhabung von Feuerwerkskorpern sowie bei Einsatz und Produktion von Sprengstoffen
auch bei nicht beruflicher Tatigkeit auftreten;

Ereignisse, die infolge nuklearer, biologischer oder chemischer Kontamination auftreten, direkte oder indirekte
Folgen der Umwandlung des Atomkerns, ebenso wie Strahlung, die durch die kiinstliche Beschleunigung von
Elementarteilchen - mit Ausnahme der medizinischen Anwendung - hervorgerufen wird;

die Folgen von Krieg, Biirgerkrieg, Aufstanden, Volksunruhen, Attentaten oder gewaltsamen Handlungen, die
politisch oder sozial begriindet sind;

die Folgen jeder Art von terroristischen Anschlagen;

die Folgen von Erdbeben, Vulkanausbriichen, Uberschwemmungen, Sturmfluten und Tsunamis;

Anwendungen mit &sthetischem Zweck, schonheitschirurgische Behandlungen/Eingriffe sowie jede
Folgebehandlung (mit oder ohne psychologische Begriindung), es sei denn, diese erfolgen:

- zum Zwecke der - ggf. auch dsthetisch bedingten - Rekonstruktion fiir Neugeborene und Kleinkinder bis zum
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dritten Lebensjahr;

- zum Zwecke der Rekonstruktion infolge von gemaR Police entschadigungsfahigen Unfallen;

- zum Zwecke der Rekonstruktion infolge von gemaR Police entschadigungsfahigen, resezierenden Operationen
aufgrund bésartiger Neoplasien;

24. psychotherapeutische Behandlungen und die infolge Psychischer Krankheiten getragenen Kosten, die unter
Kapitel V. (PSYCHISCHE STORUNGEN) der 10. Uberarbeitung der Internationalen Statistischen Klassifikation von
Krankheiten (ICD-10-CM) der WHO aufgefiihrt sind. Ausdriicklich als ausgeschlossen gelten die klinischen
Erscheinungen von hirnorganischen Psychosyndromen und Psychosen allgemein, deren Komplikationen und
Folgen;

25. freiwilliger Schwangerschaftsabbruch;

26.zahnarztliche Behandlungen und Diagnostik sowie Zahnprothesen und kieferorthopadische Behandlungen;

27.Behandlungen und Operationen fiir die Beseitigung oder Korrektur von zum Datum des Inkrafttretens der
Versicherung bereits bestehenden Kérperlichen Defekten oder Angeborenen Fehlbildungen sowie von damit
verbundenen Pathologien, mit Ausnahme derjenigen von Sauglingen bis Vollendung des 1. Lebensjahrs, die bei
der Geburt versichert waren;

28. medizinische Leistungen, Behandlungen und Operationen bei Unfruchtbarkeit, mannlicher oder weiblicher
Sterilitat, zur kiinstlichen Befruchtung, bei Impotenz sowie simtliche medizinische Leistungen und Operationen
mit dem Zweck der Anderung der Geschlechtsmerkmale;

29. Essstorungen (Anorexie, Bulimie, Syndrom der unkontrollierten Nahrungsaufnahme) und jede durch diese
Storung erforderte Behandlung, Bariatrische Chirurgie zur Adipositasbehandlung mit Ausnahme von Fallen von
Adipositas mit Grad lll (mit Korpermasseindex von 40 und héher);

30.Prothesen und orthopdadische Vorrichtungen, Horgerdate und therapeutische Gerdte, ausgenommen
Endoprothesen im Falle von Stationdrer Aufnahme mit Operation und Tageschirurgie;

31.Behandlungen, die aus arztlicher Sicht nicht notwendig sind und nicht durch Krankheit oder Unfall bedingt sind;

32. Brillenglaser und -gestelle;

33. stationdre Aufnahme zum Zwecke eines klinischen Check-ups (Unnatige stationdre Aufnahme);

34. Ausgaben bei der Transplantatentnahme vom Spender, sowohl durch den Versicherten als auch durch Dritte im
Falle von Transplantationen;

35. Leistungen, die nicht unter den einzelnen Deckungen aufgefiihrt sind.

80.2. Ausschliisse von der Deckung ,,Dental”
Die Versicherung gilt nicht fiir:

1. sdmtliche Leistungen und Behandlungen, die vor dem Datum des Inkrafttretens begonnen und noch nicht

vollendet worden sind;

2. Leistungen, die nach Ablaufdatum oder vorzeitigem Erloschen der Police aus beliebigem Grund durchgefiihrt
werden, auch wenn die Krankheit oder der Unfall wahrend der Versicherungslaufzeit aufgetreten sind;

3. zahnarztliche Behandlungen oder Leistungen, die nicht der Definition Zahnarztlicher Notfall oder Zahnarztliche
Vorsorge entsprechen und/oder nicht in der Tabelle ,Versicherte Zahnérztliche Leistungen” (Art. 79 - D.1)
aufgefiihrt sind;

4. Ausgaben, die bei Einrichtungen erfolgen, die nicht gemiR Gesetz zugelassen sind, sowie Honorare von Arzten,
die nicht bei der Arzte- und Zahnirztekammer eingetragen sind bzw. nicht iiber die Berufszulassung verfiigen;

5. kieferorthopadische Behandlungen und Leistungen;

6. experimentelle Verfahren oder Verfahren, deren Wirksamkeit von den wichtigsten Zahnarztverbdnden nicht als
wissenschaftlich nachgewiesen anerkannt wird;

7. Unfille, die auf die Ausiibung folgender Sportarten zuriickzufiihren sind: Ski- oder Wasserskispringen, Freestyle-
Skiing, Bobsport, Rugby, Gerdtetauchen, American Football, Boxen oder andere Sportarten, bei denen der Einsatz
eines Zahnschutzes vorgeschrieben ist, Schwerathletik, Ringen in allen Formen, Bergsteigen mit Klettern im Fels
und Gletscher mit mehr als Grad 3 der franzésischen Schwierigkeitsskala, Speldologie, Luftsportarten
(einschlieBlich des Fliegens mit Hangegleitern, Ultraleichtflugzeugen und ahnlichen), Sportarten mit Einsatz von
Motorfahrzeugen und -booten (sowie deren Rennen, Wettbewerbe, Testlaufe), Mountainbike und ,, Downhill“
sowie Profiwettkimpfe und die dazugehérenden Testlaufe und Trainings;

8. infolge Psychischer Krankheiten getragene Kosten, die unter Kapitel V. (PSYCHISCHE STORUNGEN) der 10.
Uberarbeitung der Internationalen Statistischen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10-CM) der
Weltgesundheitsorganisation aufgefiihrt sind, und/oder fiir die Einnahme von psychotropen Arzneimitteln mit
therapeutischen Zielen;
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9. Leistungen, die allein fiir asthetische Zwecke durchgefiihrt werden;

10. das Ziehen von Milchzahnen;

11. Leistungen fiir die chirurgische Entfernung von Implantaten sowie von deren Teilen oder jede andere chirurgische
oder andere Leistung mit dem Zweck von Korrektur, Reparatur, Ersatz oder Behandlung jeder Art von Problem,
das in Verbindung mit bereits vorhandenen oder gerade eingesetzten, sowohl festen als auch abnehmbaren
Implantaten steht;

12. die Behandlung bosartiger Neoplasien im Mundraum;

13. Unfille, die im Zustand der Trunkenheit am Steuer von Fahrzeugen allgemein oder infolge eigener Straftaten
erlitten werden;

14.Unfille, Krankheiten, Vergiftungen, die durch Alkoholsucht, Missbrauch von Psychopharmaka,
Betaubungsmitteln (mit Ausnahme der therapeutischen Verabreichung) oder Halluzinogenen verursacht werden;

15. direkte oder indirekte Folgen von nuklearer Kontamination, Umwandlung des Atomkerns, ebenso wie Strahlung,
die durch die kiinstliche Beschleunigung von Elementarteilchen - mit Ausnahme der medizinischer Anwendungen
- erzeugt wird;

16. die Folgen von Krieg, Aufstanden, Volksunruhen, Attentaten oder gewaltsamen Handlungen, die politisch oder
sozial begriindet sind und an denen der Versicherte freiwillig teilgenommen hat, sowie jeder Art von
terroristischem Anschlag;

17.Behandlungen und Eingriffe in Verbindung mit einer HIV-Infektion sowie verbundenen Syndromen mit oder ohne
AIDS;

18. Routinekontrollen und/oder Check-ups, unter Ausnahme der Festlegungen fiir die Leistungen zur ,Zahnarztlichen
Vorsorge“;

19. die Folgen von Erdbeben, Vulkanausbriichen, Uberschwemmungen, Sturmfluten und Tsunamis;

20. Unfille, die auf die Ausiibung von Profisport sowie von professionellen Wettkdmpfen und den damit verbundenen
Testlaufen und Trainingseinheiten zuriickzufiihren sind;

21.jegliche medizinische Leistung beziiglich Zdhnen, die zum Datum des Inkrafttretens der Versicherung bereits
gefehlt haben;

22.Operationen, die Vollnarkose oder vollstindige Sedierung erforderlich machen.

Art. 81 - Vorbestehende Erkrankungen

Die Versicherung deckt keine Invaliditdt verursachenden Zustiande, Unfille und allgemein Krankheiten, die bereits
vor Datum des Inkrafttretens der Versicherung bekannt waren, diagnostiziert, behandelt oder weiter untersucht
worden sind, sowie deren Komplikationen samt direkten und indirekten Folgen.

Ill

Fiir die Deckung ,,Dental“ sind bereits vor dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung bestehende Erkrankungen
allein beziiglich der Leistungen im Rahmen des ,,Zahnarztlichen Notfalls” ausgeschlossen.

Art. 82 - Wartezeiten
82.1 - Deckungen ,Tagegeld”, ,Surgical Cash”, ,Erstattung von Behandlungskosten”, , Geratediagnostik®, ,Facharztliche
Untersuchungen®, ,,Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen”
Die Leistungen sind giiltig und wirksam, unbeschadet der unter vorausgehenden Art. 80 und 81 aufgelisteten
Ausschliisse, fiir:
- Unfalle: ab 24:00 Uhr am Datum des Inkrafttretens der Versicherung;
- Krankheiten: ab dem 30. Tag nach Datum des Inkrafttretens der Versicherung;
- Entbindung: ab dem 270. Tag nach Datum des Inkrafttretens der Versicherung;
- Krankheiten in Verbindung mit Schwangerschaft, Wochenbett und medizinisch indiziertem
Schwangerschaftsabbruch: ab dem 60. Tag nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung,
vorausgesetzt dass die Schwangerschaft nach Inkrafttreten der Versicherung begonnen hat.

Nur fiir das Neugeborene, das iliber die Deckung der Eltern (die beide versichert sein miissen) bis zur Vollendung des
ersten Lebensjahrs mitversichert ist, lauft oben genannte 30-tdgige Wartezeit ab dem Geburtsdatum unabhangig vom
Anfangsdatum seines Versicherungsschutzes.

Bei Vollendung des ersten Lebensjahrs kann das Kind, falls es versicherbar ist, gegen Zahlung der entsprechenden
Priamie mitversichert werden.

Falls diese Police ohne Unterbrechung der Deckung (d.h. ohne auch nur einen Tag ohne Versicherungsschutz) als
Ersatz fiir eine andere, mit diesem Versicherer abgeschlossene Versicherung ausgestellt wird, gelten oben erwahnte
Wartezeiten ab Datum des Inkrafttretens der Versicherung in Bezug auf:
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- hohere Versicherungsdeckungen fiir Gesundheitsleistungen, die bereits im vorigen Vertrag enthalten waren;
- alle Gesundheitsleistungen, die im vorigen Vertrag nicht enthalten waren;
- neu versicherte Personen.

Ausgeschlossen bleiben auch nach Ende der Wartezeit etwaige Krankheiten, die innerhalb dieser Zeit diagnostiziert
worden sind und/oder drztliche Behandlung oder Untersuchungen erforderlich gemacht haben.

82.2 - Deckung ,,Dental”
Die Leistungen sind giiltig und wirksam, unbeschadet der unter vorausgehenden Art. 80 und 81 aufgelisteten
Ausschliisse, fiir:
- Unfalle: ab 24:00 Uhr am Datum des Inkrafttretens der Versicherung;
- Leistungen ,Zahnarztlicher Notfall und ,Zahndrztliche Vorsorge”: ab dem 30. Tag nach Datum des
Inkrafttretens der Versicherung.

Ausgeschlossen bleiben auch nach Ende der Wartezeit etwaige Krankheiten, die innerhalb dieser Zeit diagnostiziert
worden sind und/oder drztliche Behandlung oder Untersuchungen erforderlich gemacht haben.

Art. 83 - Was tun im Schadensfall
Fiir die Bearbeitung und Abwicklung der Schadensfille greift der Versicherer auf die Betriebszentrale zuriick, die
unter folgender Telefonnummer Anrufe aus Italien und dem Ausland entgegennimmt:

02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr fiir Informationen zu den Deckungen, der
Vorgehensweise zur Aktivierung der Leistungen und zum Schadensfall (Meldung und Angaben zum
Bearbeitungsstand).

Durch die Kontaktaufnahme zur Betriebszentrale leistet der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder eine von
diesen beauftragte Person automatisch die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten.

Art. 84 - Haftung

Der Versicherte erkennt ausdriicklich an, dass der Versicherer und die Betriebszentrale keinerlei Haftung fiir die
Leistungen und/oder deren Erbringung durch die Vertragseinrichtungen iibernehmen.

Daher nimmt der Versicherte zur Kenntnis, dass er sich im Falle von Streitigkeiten hinsichtlich der beruflichen
Leistungserbringungen ausschlielich an die medizinischen Einrichtungen (Krankenh&duser, Diagnosezentren,
Zahnarztpraxen usw.) sowie an die Arzte, die diese Dienste erbracht haben, zu wenden hat.

Art. 85 - Schadensmeldung
85.1 - Deckungen ,Tagegeld”, ,Surgical Cash”, ,Erstattung von Behandlungskosten”, , Geratediagnostik®, ,Facharztliche
Untersuchungen, ,,Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen” und ,,Prdvention - Check-up“.

Im Schadensfall hat der Versicherte dies der Betriebszentrale, sobald er die Moglichkeit dazu erhilt, unter folgender
Nummer fiir den Anruf aus Italien und dem Ausland zu melden:

02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr fiir Informationen zu den Deckungen, der
Vorgehensweise zur Aktivierung der Leistungen und zum Schadensfall (Meldung und Angaben zum
Bearbeitungsstand).

Die Meldung kann auch per E-Mail an die Adresse sinistri.netinsurance@myassistance.it oder im Internet unter
https://app.myassistance.eu oder iiber die eigens hierfiir vorgesehene App der Betriebszentrale erfolgen.

Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den vollstindigen oder partiellen Verlust des Anspruchs auf die
Erstattung der getragenen Kosten gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Der Versicherte wird von dieser Verpflichtung befreit, wenn er sich an Vertragseinrichtungen gewandt hat und im
Voraus die Genehmigung von der Betriebszentrale erhalten hat, die daraufhin die Schadensfallmeldung formell
erstattet.

Das Verzeichnis der verfiigbaren Vertragseinrichtungen steht auf der Website https://app.myassistance.eu oder iiber
die App bereit, auf welche der Versicherte mit seinen Login-Daten zugreifen kann.

Das Verzeichnis der Vertragseinrichtungen ist auf der Website http://www.myassistance.it/networks/network-
medicale/elenco-strutture.html oder auf der hierfiir vorgesehenen App der Betriebszentrale verfiigbar, auf welche
der Versicherte mit seinen Login-Daten zugreifen kann.

Auch bei Verwendung von Vertragseinrichtungen ist der Versicherte verpflichtet, zunachst die Betriebszentrale zu
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kontaktieren und die Genehmigung anzufordern.

Falls der Versicherte die Erstattung der Behandlungskosten fiir Leistungen in Vertragseinrichtungen im Nachhinein
anfordert, erfolgt diese Erstattung unter Anrechnung etwaiger Selbstbeteiligungen und/oder Selbstbehalte, die bei
Leistungen in nicht vertraglich gebundenen Einrichtungen (mit Kostenerstattung) gelten.

Unterlagen, die in anderen Sprachen als Italienisch, Deutsch, Englisch, Franzosisch und Spanisch verfasst sind, miissen
von einer Ubersetzung ins Italienische begleitet sein. In Ermangelung werden etwaige Ubersetzungskosten dem
Versicherten in Rechnung gestellt.

Der Versicherte, seine Angehorigen oder Rechtsnachfolger haben die Untersuchung durch Arzte der Gesellschaft und
jede von diesen ggf. angeordnete Untersuchung oder Priifung zu gestatten, wofiir die Arzte, die den Versicherten
behandelt haben, von ihrer Schweigepflicht befreit werden.

85.2 Deckung ,,Dental“

Im Schadensfall hat der Versicherte dies der Betriebszentrale, sobald er die Moglichkeit dazu erhalt, unter folgender
Nummer fiir den Anruf aus Italien und dem Ausland zu melden:

02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr fiir Informationen zu den Deckungen, der
Vorgehensweise zur Aktivierung der Leistungen und zum Schadensfall (Meldung und Angaben zum
Bearbeitungsstand).

Die Meldung kann auch per E-Mail an die Adresse sinistri.netinsurance@myassistance.it oder im Internet unter
https://app.myassistance.eu oder iiber die eigens hierfiir vorgesehene App der Betriebszentrale erfolgen.

Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den vollstindigen oder partiellen Verlust des Anspruchs auf die
Erstattung der getragenen Kosten gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Der Versicherte wird von dieser Verpflichtung befreit, wenn er sich an Vertragseinrichtungen gewandt hat und im
Voraus die Genehmigung von der Betriebszentrale erhalten hat, die daraufhin die Schadensfallmeldung formell
erstattet.

Das Verzeichnis der Vertragseinrichtungen ist auf der Website http://www.myassistance.it/networks/network-
odontowelfare/elenco-strutture.html oder auf der hierfiir vorgesehenen App der Betriebszentrale verfiigbar, auf
welche der Versicherte mit seinen Login-Daten zugreifen kann.

Auch bei Verwendung von Vertragseinrichtungen ist der Versicherte verpflichtet, zunachst die Betriebszentrale zu
kontaktieren und die Genehmigung anzufordern.

Falls der Versicherte die Erstattung der Behandlungskosten fiir Leistungen in Vertragseinrichtungen im Nachhinein
anfordert, kann diese Erstattung nicht héher ausfallen als der Betrag in der Tabelle ,Versicherte Zahnarztliche
Leistungen” (Art. 79 - D.1).

Unterlagen, die in anderen Sprachen als Italienisch, Deutsch, Englisch, Franzosisch und Spanisch verfasst sind, miissen
von einer Ubersetzung ins Italienische begleitet sein. In Ermangelung werden etwaige Ubersetzungskosten dem
Versicherten in Rechnung gestellt.

Der Versicherte, seine Angehorigen oder Rechtsnachfolger haben die Untersuchung durch Arzte der Gesellschaft und
jede von diesen ggf. angeordnete Untersuchung oder Priifung zu gestatten, wofiir die Arzte, die den Versicherten
behandelt haben, von ihrer Schweigepflicht befreit werden.

Art. 86 - Verwaltung des Schadensfalls
86.1 - Deckungen ,Tagegeld”, ,Surgical Cash”, ,Erstattung von Behandlungskosten”, ,Geratediagnostik”, ,Facharztliche
Untersuchungen®, ,,Physiotherapeutische und Reha-Behandlungen”

Der Antrag auf Erstattung wird von der Betriebszentrale binnen 10 Werktagen ab Empfangsdatum der vom
Versicherten gesandten Unterlagen bearbeitet.

Die Unterlagen miissen auf den Namen des Versicherten oder eines Begiinstigten lauten und die Erstattung erfolgt
an den Versicherten oder Bezugsberechtigten.
Die Erstattung erfolgt stets nach Abschluss der Behandlung und in Euro.

Eine Direktzahlung des Versicherers an die Vertragseinrichtungen befreit ersteren sowohl diesen gegentiiber als auch
gegeniiber dem Versicherten von seinen Verpflichtungen, ohne dass letzterer oder seine Erben jedwede Anspriiche
aus demselben Grund geltend machen kénnen, auch nicht im Wege der Ergdnzung zu dem, was die Gesellschaft
bereits bezahlt hat.
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Die Direktzahlung bewirkt keine Schmalerung des Anspruchs des Versicherers, etwaige Einwande gegeniiber dem
Versicherten geltend zu machen, insbesondere falls ungenaue Angaben gemacht oder Sachverhalte verschwiegen
worden sind.

Alle versicherten Leistungen sind durch Fachdrzte oder Fachpersonal auf der Grundlage einer entsprechenden
Diagnose (festgestellte oder vermutete Erkrankung) zu erbringen und von der Krankenhauseinrichtung, der
Arztpraxis, dem Facharzt, dem Zahnarzt oder der Zahnklinik abzurechnen.

Krankenpflegeleistungen sowie physiotherapeutische und Reha-Behandlungen kénnen die einen von
Pflegefachkraften und die anderen von Gesundheitsberuflern mit Abschluss in Physiotherapie oder einem
gleichwertigen in Italien anerkannten Abschluss abgerechnet werden.

Auf Rechnungen, die von Arztpraxen oder Fachéarzten ausgestellt werden, muss die Fachrichtung des Arztes klar und
deutlich lesbar angegeben sein, die mit der attestierten Diagnose iibereinzustimmen hat.

Zur Beurteilung des Schadensfalls behilt sich der Versicherer das Recht vor, mithilfe der Betriebszentrale weitere
arztliche Dokumentation oder die Befunde von Geratediagnostik einzufordern, falls diese fiir notwendig erachtet
werden.

Der Versicherer hat stets die Moglichkeit, fiir die eingehende Beurteilung des Schadensfalls oder die Uberpriifung der
Stichhaltigkeit der Unterlagen auch die Vorlage der zugesandten Dokumentation im Original zu verlangen.

86.2 Deckung ,,Dental”
Der Antrag auf Erstattung wird binnen 20 Werktagen ab Empfangsdatum der vom Versicherten eingesandten
Unterlagen bearbeitet.

Die Unterlagen miissen auf den Namen des Versicherten oder eines Begiinstigten lauten und die Erstattung erfolgt
an den Versicherten oder Bezugsberechtigten.
Die Erstattung erfolgt stets nach Abschluss der Behandlung und in Euro.

Eine Direktzahlung des Versicherers an die Vertragseinrichtungen befreit ersteren sowohl diesen gegeniiber als auch
gegeniiber dem Versicherten von seinen Verpflichtungen, ohne dass letzterer oder seine Erben jedwede Anspriiche
aus demselben Grund geltend machen kénnen, auch nicht im Wege der Ergdnzung zu dem, was die Gesellschaft
bereits bezahlt hat.

Die Direktzahlung bewirkt keine Schmalerung des Anspruchs des Versicherers, etwaige Einwande gegeniiber dem
Versicherten geltend zu machen, insbesondere falls ungenaue Angaben gemacht oder Sachverhalte verschwiegen
worden sind.

Alle versicherten Leistungen sind durch einen Zahnarzt oder eine Zahnklinik zu erbringen.

Zur Beurteilung des Schadensfalls behilt sich der Versicherer das Recht vor, mithilfe der Betriebszentrale weitere
arztliche Dokumentation oder die Befunde von Geratediagnostik einzufordern, falls diese fiir notwendig erachtet
werden.

Der Versicherer hat stets die Moglichkeit, fiir die eingehende Beurteilung des Schadensfalls oder die Uberpriifung der
Stichhaltigkeit der Unterlagen auch die Vorlage der zugesandten Dokumentation im Original zu verlangen.

Art. 87 - Riickerstattung falschlich gezahlter Summen

Bei Genehmigung einer Direktzahlung wird der Versicherer, falls sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass die Police nicht giiltig
war oder dass Bedingungen oder Elemente vorlagen, welche Anwendbarkeit oder Wirksamkeit der Versicherung verhindern, dies
dem Versicherten schriftlich mitteilen, der daraufhin alle vom Versicherer félschlicherweise an die Krankenhauseinrichtung gezahlten
Betrage zuriickzuerstatten hat, falls die Zahlungen bereits vom Versicherer an die Vertragseinrichtung bzw. den Vertragsarzt geleistet
worden sind, oder andernfalls selbst fir diese aufzukommen hat.

Falls der Versicherte diesem nicht innerhalb der genannten Fristen nachkommt, behilt sich der Versicherer das Recht
vor, gerichtlich gegen ihn vorzugehen, um die Riickerstattung der ohne bestehende Berechtigung erfolgten Zahlungen
zu bewirken.

Art. 88 - Dokumentation zur Einsendung im Schadensfall
Nachstehend werden die Unterlagen beschrieben, die im Schadensfall fir die jeweilige Deckung einzusenden sind, die aus dem

gewadhlten, in der Police angegebenen Versicherungsplan ersichtlich wird.

Deckungen fiir Krankenhausleistungen

Versicherungsbedingungen - Seite 62 von 147



Versicherungsbedingungen - PROTECTION BUSINESS m

Multirisk-Police mit einjdhriger Dauer zum Schutz von Personen und Betriebsvermégen

1. Tagegeld
Nach Abschluss der Behandlung erkennt der Versicherer dem Versicherten die laut Police geschuldeten Betrage zu, nachdem
folgende Unterlagen in Fotokopie eingereicht wurden:
=  komplette Krankenakte und Entlassungsbrief im Falle von Stationarer Aufnahme mit oder ohne Operation auch in der Form
von Tagesklinik / Tageschirurgie;
= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall objektiv dokumentieren (z.B.
Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).

Oben genannte Dokumentation ist vom Versicherten entweder lber den eigenen geschiitzten Website-Bereich, die hierfiir

bestimmte App der Betriebszentrale oder die E-Mail-Adresse sinistri.netinsurance@myassistance.it elnzusenden.

Die Leistungen bei Stationarer Aufnahme ohne Operation und ohne arztliches Attest fiir Félle, die nicht durch die klinische Situation
eines Akutfalls gerechtfertigt sind (,,Unnétige Stationdre Aufnahme®) werden ausschlieBlich im Rahmen der anderen medizinischen
Leistungen erstattet, falls diese vom erworbenen Versicherungsplan abgedeckt werden.

2. Surgical Cash
Der Versicherte kann:
. beim Versicherer anfordern, die Kosten direkt zu tibernehmen, indem er eine Vertragseinrichtung bei der Betriebszentrale
auswadhlt (Krankenhauseinrichtung und Arzt missen beide vertraglich gebunden sein);
= die Erstattung von in nicht vertraglich angeschlossenen Einrichtungen getragenen Kosten beantragen.

2.1 Vertragseinrichtungen (Direktzahlung)

Die Direktzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass der Versicherte Vertragseinrichtungen bei der Betriebszentrale
(Krankenhauseinrichtung und Arzt missen beide vertraglich gebunden sein) in Anspruch nimmt und dass er bei letzterer die
Genehmigung der Direktzahlung mindestens zwei Werktage im Voraus beantragt hat; andernfalls ist dieser Service nicht verfigbar.

Von der Voranmeldung kann allein bei Notfallen abgesehen werden.

Der Versicherte hat die vom Hausarzt oder Facharzt ausgefiillte Uberweisung, die folgende Angaben zu enthalten hat, an die E-Mail-
Adresse sinistri.netinsurance@myassistance.it zu senden:
= Vor- und Nachname des Versicherten, der die Leistung in Anspruch nehmen soll;
=  diagnostizierte oder vermutete Krankheit mit Angabe des Datums des Krankheitsbeginns;
=  Stationdre Aufnahme mit Operation, Tageschirurgie oder Ambulante Operation: Art der erforderlichen Operation;
= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall objektiv dokumentieren (z.B.
Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).

Zu Lasten des Versicherten verbleiben der Betrag, der ggf. die von der Zuteilungskategorie der Operation
vorgesehene Entschadigung laut Anhang 2 , Einteilung der Operationen in Kategorien” libersteigt, sowie Leistungen,
die nicht vom Versicherungsplan garantiert werden und von der Betriebszentrale nicht genehmigt worden sind.

2.2. Nicht vertraglich angeschlossene Einrichtungen (Erstattung)
Nach Abschluss der Behandlung erstattet der Versicherer dem Versicherten die laut Police geschuldeten Betrage, nachdem folgende
Unterlagen in Fotokopie eingereicht wurden:
= komplette Krankenakte und Entlassungsbrief im Falle von Stationarer Aufnahme mit oder ohne Operation auch in der Form
von Tageschirurgie;
= detaillierter fachéarztlicher Befund, mit dem die Art der Erkrankung und die erbrachte Leistung im Falle einer ambulant
durchgefiihrten Operation attestiert werden;
= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall objektiv dokumentieren (z.B.
Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).

Oben genannte Dokumentation ist vom Versicherten an die E-Mail-Adresse: sinistri.netinsurance@myassistance.it zu senden.

3. Erstattung von Behandlungskosten
Der Versicherte kann:
. beim Versicherer anfordern, die Kosten direkt zu ibernehmen, indem er eine Vertragseinrichtung bei der Betriebszentrale
auswahlt (Krankenhauseinrichtung und Arzt missen beide vertraglich gebunden sein);
= die Erstattung von bei nicht vertraglich gebundenen Einrichtungen getragenen Kosten beantragen.

3.1. Vertragseinrichtungen (Direktzahlung)

Die Direktzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass der Versicherte Vertragseinrichtungen bei der Betriebszentrale
(Krankenhauseinrichtung und Arzt missen beide vertraglich gebunden sein) in Anspruch nimmt und dass er bei letzterer die
Genehmigung der Direktzahlung mindestens zwei Werktage im Voraus beantragt hat; andernfalls ist dieser Service nicht verfigbar.

Von der Voranmeldung kann allein bei Notfallen abgesehen werden.
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Der Versicherte hat die vom Hausarzt oder Facharzt ausgefiillte Uberweisung, die folgende Angaben zu enthalten hat, an die E-Mail-
Adresse sinistri.netinsurance@myassistance.it zu senden:

= Vor-und Nachname des Versicherten, der die Leistung in Anspruch nehmen soll;

=  diagnostizierte oder vermutete Krankheit mit Angabe des Datums des Krankheitsbeginns;

=  Stationdre Aufnahme mit Operation, Tageschirurgie oder Ambulante Operation: Art der erforderlichen Operation;

= Stationare Aufnahme ohne Operation oder Tagesklinik: zwecks Diagnose oder Behandlung;

= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall objektiv dokumentieren (z.B.

Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).

Zu Lasten des Versicherten verbleiben jene Summen, die die Hochstbetrége ilibersteigen, etwaige von der Police
vorgesehene Selbstbehalte/Selbstbeteiligungen sowie Leistungen, die von der gewihlten Option nicht abgedeckt
werden.

Die Leistungen bei Stationdrer Aufnahme ohne Operation und ohne arztliches Attest fiir Falle, die nicht durch die klinische Situation
eines Akutfalls gerechtfertigt sind (,Unndtige Stationare Aufnahme”), werden ausschlieBlich im Rahmen der anderen medizinischen
Leistungen erstattet.

3.2. Nicht vertraglich angeschlossene Einrichtungen (Erstattung)
Nach Abschluss der Behandlung erstattet der Versicherer dem Versicherten die laut Police geschuldeten Betrage, nachdem die
ordnungsgemalR quittierten Rechnungen oder Ausgabenbelege in Fotokopie eingereicht worden sind samt:
=  Kompletter Krankenakte und Entlassungsbrief im Falle von Stationdrer Aufnahme mit oder ohne Operation auch in der
Form von Tagesklinik / Tageschirurgie;
= detaillierter facharztlicher Befund, mit dem die Art der Erkrankung und die erbrachte Leistung im Falle einer ambulant
durchgefiihrten Operation attestiert werden;
= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall objektiv dokumentieren (z.B.
Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).

Oben genannte Dokumentation ist vom Versicherten an die E-Mail-Adresse: sinistri.netinsurance@myassistance.it zu senden.

Deckungen anderer medizinischer Leistungen

4, »Gerdtediagnostik”, ,,fachdrztliche Untersuchungen” und ,physiotherapeutische und Reha-
Behandlungen“
Der Versicherte kann:
. beim Versicherer anfordern, die Kosten direkt zu Gbernehmen, indem er eine Vertragseinrichtung bei der Betriebszentrale
auswadhlt (Krankenhauseinrichtung und Arzt missen beide vertraglich gebunden sein);
= die Erstattung von in nicht vertraglich angeschlossenen Einrichtungen getragenen Kosten beantragen.

4.1. Vertragseinrichtungen (Direktzahlung)

Die Direktzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass der Versicherte Vertragseinrichtungen bei der Betriebszentrale
(Krankenhauseinrichtung und Arzt missen beide vertraglich gebunden sein) in Anspruch nimmt und dass er bei letzterer die
Genehmigung der Direktzahlung mindestens zwei Werktage im Voraus beantragt hat; andernfalls ist dieser Service nicht verfiigbar.

Von der Voranmeldung kann allein bei Notfallen abgesehen werden.

Der Versicherte hat die vom Hausarzt oder Facharzt ausgefiillte Uberweisung, die folgende Angaben zu enthalten hat, an die E-Mail-
Adresse sinistri.netinsurance@myassistance.it zu senden:
= Vor- und Nachname des Versicherten, der die Leistung in Anspruch nehmen soll;
=  diagnostizierte oder vermutete Krankheit mit Angabe des Datums des Krankheitsbeginns;
= Artder Leistung (z.B. Orthopadische Untersuchung, Ultraschall des Abdomens usw.);
= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall oder die Krankheit objektiv
dokumentieren (z.B. Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).

Zu Lasten des Versicherten verbleiben Selbstbehalte, Selbstbeteiligungen oder die Hochstbetrdge libersteigende
Summen.

4.2 Nicht vertraglich angeschlossene Einrichtungen (Erstattung)
Nach Abschluss der Behandlung erstattet der Versicherer dem Versicherten die laut Police geschuldeten Betrage, nachdem die
ordnungsgemaR quittierten Rechnungen oder Ausgabenbelege in Fotokopie eingereicht worden sind samt:
= vom Hausarzt oder Facharzt ausgestellter Uberweisung, auf der die Art der Leistung, die diagnostizierte oder vermutete
Krankheit und das Datum des Auftretens angegeben sind; allein fur facharztliche Untersuchungen darf anstelle der
Uberweisung der Befund des Facharztes eingereicht werden;
= in der Notaufnahme erstellter Befund oder andere Unterlagen, die den erlittenen Unfall objektiv dokumentieren (z.B.
Rontgenaufnahme, klinische Befunde usw.).
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5. Dental
Der Versicherte kann:
. beim Versicherer anfordern, die Kosten direkt zu tibernehmen, indem er eine Vertragseinrichtung bei der Betriebszentrale
wahlt;
= die Erstattung von in nicht vertraglich angeschlossenen Einrichtungen getragenen Kosten beantragen.

5.1. Vertragseinrichtungen (Direktzahlung)

Der Versicherte ist verpflichtet, zunachst die Betriebszentrale unter der in Art. 75 angegebenen Telefonnummer zu kontaktieren und
die Genehmigung der Direktzahlung anzufordern.

Die Betriebszentrale wird den Termin bei der Vertragseinrichtung fiir den Versicherten vereinbaren.

Bei der erstmaligen Aktivierung der Police hat der Zahnarzt ein Odontogramm anzufertigen, mit dem der Gesundheitszustand des
Gebisses des Versicherten festgehalten wird.

Wahrend der ersten Untersuchung wird der Versicherte ferner dazu aufgefordert, gemeinsam mit dem Zahnarzt ein Budget seiner
zahnérztlichen Versorgung (BZV) fir die Genehmigung der im Versicherungsplan enthaltenen Leistungen zu unterzeichnen. Nicht im
Versicherungsplan enthaltene Leistungen werden direkt dem Versicherten berechnet.

Das Odontogramm und das BZV werden von der Vertragseinrichtung direkt an die Betriebszentrale Gibermittelt.

Falls aufgrund eines Unfalls eine Leistung notwendig wird, hat der Versicherte der Betriebszentrale den Befund der Notaufnahme
oder andere Unterlagen zu Ubermitteln, in denen der erlittene Unfall dokumentiert wird (z.B. Panorama-Réntgenaufnahme, andere
Rontgenbilder).

5.2 Nicht vertraglich angeschlossene Einrichtungen (Erstattung)
Nach Abschluss der Behandlung hat der Versicherte den Erstattungsantrag mit folgenden Anhangen einzusenden:
= vollstindig - ggf. mit Unterstiitzung durch den Zahnarzt - ausgefilltes und vom Versicherten unterzeichnetes
Erstattungsformular;
= Kopie der steuergiltigen Rechnung mit Detailangabe der erbrachten Leistungen, deren Kosten und jeweiligem
Ausfihrungsdatum;
= falls aufgrund eines Unfalls Leistungen notwendig werden, sind der Befund der Notaufnahme oder andere Unterlagen zu
Gbermitteln, in denen der erlittene Unfall dokumentiert wird (z.B. Panorama-Rontgenaufnahme, andere Rontgenbilder).

Oben genannte Dokumentation ist vom Versicherten per E-Mail an die Adresse: sinistri.netinsurance@myassistance.it zu senden.

Art. 89 - Auszahlung der Entschidigung/Erstattung von erstattungsfihigen Schadensfillen
Die Zahlung der Entschadigung im Schadensfall wird vom Versicherer bei Empfang der gesamten, vollstandigen Dokumentation
zuerkannt und erfolgt, falls sich der Schadensfall im Untersuchungsverfahren als gemaR Police entschadigungsfahig ergibt.

ABSCHNITT 6 - BEISTAND FUR PERSONEN

Die nachstehend aufgefiihrten Leistungen gelten nur, wenn in der Police die Deckung A. BEISTAND FUR
PERSONEN genannt ist und die diesbeziigliche Primie entrichtet wurde

Die Organisation der Beistandsleistung mit nachstehend aufgefiihrten Einzelleistungen wurde vom Versicherer der Gesellschaft
Europ Assistance Italia S.p.A. (nachstehend Europ Assistance) anvertraut.

Es steht dem Versicherer frei, ohne Veranderungen von Umfang und Grenzen des Beistands die Erbringung dieses Services einer
anderen zugelassenen Gesellschaft anzuvertrauen. In diesem Fall wird dem Versicherungsnehmer die neue Servicegesellschaft
mitgeteilt, ohne dass dies als Grund flr eine Vertragskiindigung herangezogen werden kann.

Die Beistandsleistungen folgen den Entwicklungen der vorliegenden Police, deren fester Bestandteil sie sind. Daher werden auch sie
unwirksam, falls es zu einer Aufhebung, Annullierung oder einem anderen Wirkungsverlust der Police kommen sollte.
Der Beistand kann direkt vom Versicherten/Versicherungsnehmer oder einem Mitglied seiner Kernfamilie beantragt werden.

A. DECKUNG BEISTAND FUR DIE PERSON

Art. 90 - Gegenstand der Versicherung
Der Versicherer stellt ausschlieRlich iber die Organisationsstruktur in den Fallen Unfall oder Krankheit versicherter Personen diesen
den Service Beistand zur Verfligung, der folgende Einzelleistungen umfasst:

LEISTUNGEN

Die Leistungen kdnnen pro Typ héchstens dreimal im Laufe eines Versicherungsjahrs erbracht werden. Innerhalb der
Grenzen der vorgesehenen Hochstbetrage werden die unter nachstehenden Artikeln aufgeflihrten Leistungen erbracht unter
Ausschluss jener Kosten, die der Versicherte ohnehin hatte tragen mussen, die von ihm selbst zu Glbernehmen sind.
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ARZTLICHE BERATUNG

Falls der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit eine telefonische arztliche Beratung bendtigt, kann er sich rund um
die Uhr und sieben Tage die Woche mit den Arzten der Organisationsstruktur in Verbindung setzen, die den gewiinschten Rat erteilen.
Es wird darauf verwiesen, dass angesichts der Art und Weise der Leistungserbringung diese nicht als Diagnose gelten
darf und ausschlieBlich auf Grundlage der vom Versicherten gegebenen Informationen erfolgt.

MYCLINIC

MyClinic Europ Assistance ist eine rund um die Uhr aktive digitale Serviceplattform fir die medizinische Fernversorgung, die als
MyClinic Europ Assistance bezeichnet wird und tber Internet zuganglich ist.

Fiir den Zugang zur Plattform ist folgendermaRen vorzugehen:

Zunachst wird die Website https://netinsurance.myclinic.europassistance.it aufgerufen, wo anschlieRend der Zugriff auf den
personlichen Bereich mit den per E-Mail erhaltenen Login-Daten erfolgt.

Sie diirfen die Plattform nur verwenden, wenn Sie volljahrig sind und ihre Nutzungsbedingungen akzeptieren.

Leistungen:

1. BEURTEILUNG VON SYMPTOMEN UBER DIE PLATTFORM MYCLINIC
Uber den Zugang zu Ihrem persénlichem Bereich kénnen Sie véllig eigenstindig ein Programm fiir die Beurteilung Ihrer Symptome
verwenden, das Hinweise zu den wahrscheinlichen Ursachen und dem in diesem Fall empfehlenswerten Verhalten erteilt. Im
Anschluss an diese eigenstdndige Beurteilung der Symptome kann der Versicherte ndhere Nachforschungen zu seinem
Gesundheitszustand anstellen, indem er eine Arztliche Beratung anfordert.
Das Ergebnis dieser eigenstandigen Beurteilung ist keine Diagnose, daher diirfen Sie nie vergessen, dass fiir eine korrekte
Beurteilung lhres Gesundheitszustands immer ein Arzt hinzugezogen werden muss.

2. ARZTLICHE BERATUNG UBER DIE PLATTFORM MYCLINIC
Im Anschluss an die Beurteilung der Symptome kdnnen Sie zur genaueren Einschatzung lhres Gesundheitszustands lhren
persdnlichen Bereich aufrufen und rund um die Uhr eine ALLGEMEINMEDIZINISCHE BERATUNG bei den Arzten der
Organisationsstruktur per Telefon- oder Videogesprach anfordern. Ferner kénnen Sie eine eigene Gesundheitsakte anlegen, um
Ihre Daten wahrend der arztlichen Beratung zu teilen.
Vergessen Sie dabei nicht, dass auch die drztliche Fernberatung keine Diagnose darstellt und dass fir eine korrekte Beurteilung
lhres Gesundheitszustands immer ein Arzt aufgesucht werden sollte.

3. GESUNDHEITSAKTE UBER DIE PLATTFORM MYCLINIC
In Ihrem persénlichen Bereich auf der Website kénnen Sie Ihre gesamte Anamnese sowie aktuelle Gesundheitsdaten archivieren,
die Ergebnisse von Untersuchungen und Befunde anhdangen, Messungen verschiedener Parameter (Blutdruck, Blutzucker,
Herzfrequenz, Gewicht, Temperatur) speichern, deren Entwicklung nachverfolgen und eingenommene Medikamente hinzuftigen.
Die Gesundheitsakte steht Ihnen in volliger Sicherheit und jederzeit zur eigenstandigen Einsichtnahme bzw. zum Herunterladen
der Daten zur Verfligung. Ferner kénnen Sie eine eigene Gesundheitsakte anlegen, um lhre Daten wahrend der arztlichen
Beratung zu teilen.

4. GESUNDHEITSPASS UBER DIE PLATTFORM MYCLINIC

Falls sich bei der arztlichen Beratung die Notwendigkeit ergibt, Ihre Daten an einen Facharzt im Ausland weiterzuleiten,
kdnnen Sie ausgehend von der Gesundheitsakte einen Gesundheitspass erstellen, in dem automatisch Ihre Daten in eine
der verfligbaren Sprachen tbersetzt werden.

HAUSBESUCH EINES ALLGEMEINMEDIZINERS

(Nur fiir Italien giiltige Leistung)

Falls der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr oder an Feiertagen einen Hausbesuch
bendtigt und selbst keinen Arzt ausfindig machen kann, sorgt die Organisationsstruktur nach Prifung der Notwendigkeit dieser
Leistung flr die Entsendung eines der Vertragsarzte und Gbernimmt die betreffenden Kosten.

Falls ein personlicher Hausbesuch durch einen Vertragsarzt nicht moglich sein sollte, sorgt die Organisationsstruktur ersatzweise fiir
die Uberfiihrung des Versicherten im Krankenwagen in die nichstgelegene, geeignete medizinische Einrichtung.

AUSKUNFT

(Von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr, auBer an Feiertagen, bereitstehende Leistung)

Falls der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit Informationen lber die medizinische Versorgung durch den

Offentlichen Gesundheitsdienst und/oder private Versorgungstriager benétigt, kann er sich telefonisch an die Organisationsstruktur

wenden, die samtliche Informationen bereitstellen wird hinsichtlich:

e den Anspriichen unterschiedlicher Patientenkategorien (Freiberufler, Beamte und Beschéftigte der Privatwirtschaft, Rentner
usw.);

e  Standort der verschiedenen Einrichtungen der Lokalen Gesundheitsbehorden sowie der Krankenhauseinrichtungen;

e nationaler und internationaler medizinischer Einrichtungen mit etwaiger Fachrichtung;

e Ratschlagen fir die Abwicklung von Antragen, Beibringung von Unterlagen und zustdndigen Stellen;

e der medizinischen Versorgung im Ausland, Gegenseitigkeitsabkommen mit EU- und AuRer-EU-Landern;

e Privatkliniken, Krankenhausern, Notaufnahmen;
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e  Facharzten;
e Arzneimitteln.

KRANKENTRANSPORT

(Nur fur Italien giiltige Leistung)

Falls der Versicherte infolge eines - von der Organisationsstruktur festgestellten - Unfalls bzw. einer Krankheit einen Krankentransport
zur nachstgelegenen Krankenhauseinrichtung benétigt, wird dieser unter Kosteniibernahme organisiert. Sollte gemal geltender
Gesetzgebung der 6ffentliche Rettungsdienst flr den Transport zustdndig sein, sorgt die Organisationsstruktur dafiir, den Notruf an
letztere zu Gibermitteln, um die Anforderung von deren Einsatz zu erleichtern.

ABHOLUNG VON DER NOTAUFNAHME

(Nur fiir Italien giiltige Leistung)

Falls der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit nach seiner Aufnahme bei einer Notaufnahme einen Krankentransport
bendtigt, sorgt die Organisationsstruktur fiir die Entsendung eines Krankenwagens unter Ubernahme der Kosten bis zu einer
Grenze von 300 km Gesamtfahrstrecke (Hin-/Rickfahrt).

UBERFUHRUNG IN EIN FACHKRANKENHAUS

(Nur fir Italien giiltige Leistung)

Sollte der - durch Kontakte zwischen den Arzten der Organisationsstruktur und dem behandelnden Arzt nachgepriifte - Zustand des

Versicherten infolge eines Unfalls oder einer Krankheit die Verlegung in ein Fachkrankenhaus erforderlich machen, da eine

angemessene Behandlung im Rahmen der Krankenhausorganisation der Wohnregion nicht moglich ist, sorgt die

Organisationsstruktur unter Ubernahme der Kosten dafiir:

e ein fur die Behandlung der spezifischen Verletzungen oder Erkrankungen des Versicherten geeignetes Fachkrankenhaus
ausfindig zu machen und dort ein Bett zu belegen;

e die Uberfiihrung des Versicherten mit dem fiir seinen Gesundheitszustand geeignetsten Transportmittel zu organisieren;

e den Versicherten wihrend des Transports durch Arzt- oder Pflegepersonal betreuen zu lassen, falls dies von den Arzten der
Organisationsstruktur fiir notwendig befunden wird.

Unter die Leistungen gemiR diesem Artikel fallen nicht die Uberfiihrungen fiir Rehabilitationsbehandlungen oder

Transporte, die zu einer Verletzung von nationalen oder internationalen Normen im medizinischen Bereich fiihren.

HEIMKEHR AUS DEM KRANKENHAUS

(Leistung mit Giiltigkeit in Italien bei Entfernung von iiber 50 km vom Wohnort des Versicherten)

Falls der Versicherte bei der Entlassung aus der Krankenhauseinrichtung infolge eines stationaren Aufenthalts wegen Unfall oder
Krankheit nicht in der Lage ist, mit dem anfangs vorgesehenen Transportmittel an seinen Wohnort zuriickzukehren, sorgt die
Organisationsstruktur unter Ubernahme der Kosten fiir den Transport mit dem fiir den Gesundheitszustand angemessenen
Transportmittel. Falls dies von der Arzten der Organisationsstruktur fiir notwendig befunden wird, umfasst der Transport auch die
Betreuung durch Arzt- oder Pflegepersonal (eine Person).

HAUSBESUCH EINES PHYSIOTHERAPEUTEN

(Nur fiir Italien giiltige Leistung)

Falls der Versicherte infolge von Traumata oder einfachen Frakturen und/oder fir die grundlegende Herz-Kreislauf-Rehabilitation
infolge eines Schadensfalls die Unterstiitzung durch einen Physiotherapeuten bei sich zuhause bendtigt, sorgt die
Organisationsstruktur dafiir, unter Ubernahme der Kosten die hdusliche Betreuung des Versicherten durch einen Physiotherapeuten
bis zu einem Maximum von 10 Sitzungen pro Schadensfall zu organisieren.

Etwaige dariber hinausgehende Leistungen werden direkt zwischen dem Versicherten und dem von der Organisationsstruktur
entsendeten Physiotherapeuten zu den verglinstigten mit der Organisationsstruktur vereinbarten Bedingungen abgerechnet.

ENTSENDUNG EINER HAUSHALTSHILFE

(Nur fiir Italien giiltige Leistung)

Sollte der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit nicht in der Lage sein, die wichtigsten Haushaltstatigkeiten zu
verrichten, vermittelt die Organisationsstruktur in Vereinbarkeit mit dem vor Ort verfligbaren Personal den Namen einer
Haushaltshilfe im Wohngebiet des Versicherten und tibernimmt deren Bezahlung bis maximal 10 Stunden pro Schadensfall, zur
Nutzung innerhalb von maximal 5 Tagen.

Etwaige darliber hinausgehende Leistungen werden direkt zwischen dem Versicherten und der von der Organisationsstruktur
entsendeten Haushaltshilfe zu den verglinstigten mit der Struktur vereinbarten Bedingungen abgerechnet.

INTEGRIERTE HAUSLICHE PFLEGE NACH STATIONAREM KRANKENHAUSAUFENTHALT

(Nur fiir Italien giiltige Leistung)

Sollte der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit, die einen stationdrem Krankenhausaufenthalt nach sich gezogen
haben, eine Fortsetzung der Pflege in hauslicher Form entsprechend Verordnung durch den behandelnden Arzt benétigen, kann er
sich an die Organisationsstruktur wenden. Die Vorgehensweise flir Zugang zu und Erbringung dieser Dienstleistung wird, nach
Prifung von deren Notwendigkeit, von den Arzten der Organisationsstruktur im Einvernehmen mit den behandelnden Arzten des
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Versicherten festgelegt mit Einsatz eigenen Arzt- und Pflegepersonals (ber einen unteilbaren Zeitraum von maximal 7
aufeinanderfolgenden Tagen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus.

Um die Erbringung dieser Dienstleistung organisieren zu kdnnen, sind der Kontakt zum behandelnden Arzt und eine Voranmeldung
bei der Organisationsstruktur von mindestens 48 Stunden erforderlich.

INTERNATIONALE ZWEITMEINUNG

Hierbei handelt es sich um eine Leistung, die fiir ein breites Spektrum von Erkrankungen die Einholung einer klinisch-diagnostischen
Beurteilung in Fallen ermoglicht, in denen Zweifel hinsichtlich Diagnose und/oder Behandlung bestehen. Die Leistung wird von einem
Netzwerk international renommierter Fachdrzte und Klinikzentren erbracht. Die Leistung setzt einen ersten klinischen Ansatz durch
den behandelnden Arzt voraus, demzufolge die Notwendigkeit besteht, die Meinung eines international anerkannten Spezialisten
der betreffenden Fachrichtung einzuholen. Die Leistung wird von der Organisationsstruktur erbracht, die dafiir sorgt, die zuvor vom
Versicherten eingesandten klinisch-diagnostischen Daten an internationale Experten zu Gibermitteln.

Flr kompliziertere klinische Falle kann die Organisationsstruktur eine Echtzeit-Beratung zwischen internationalen Spezialisten, den
Arzten der Organisationsstruktur und den behandelnden Arzten des Versicherten organisieren.

Leistungserbringung

Falls der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit, fiir die bereits eine Diagnose erstellt oder ein Behandlungsansatz
gewdhlt worden ist, eine Vertiefung oder eine zweite klinisch-diagnostische Beurteilung wiinscht, kann er sich an die
Organisationsstruktur wenden, die im Anschluss an den telefonischen Kontakt mit dem Versicherten diesem die Moglichkeit bieten
wird, die bendtigte facharztliche Beratung nebst Erteilung einer arztlichen Zweitmeinung zu erhalten, indem auf die Erfahrung
qualifizierter medizinischer Zentren zuriickgegriffen wird. Die Arzte der Organisationsstruktur beurteilen die Anforderung des
Versicherten, nehmen gemeinsam mit ihm eine Einordnung des Falls vor, indem sie sich ggf. mit den behandelnden Arzten in
Verbindung setzen, holen die erforderlichen klinischen und diagnostischen Unterlagen ein und erarbeiten die Fragestellung, welche
anschlieBend den Fachédrzten unterbreitet wird. Alle klinischen Daten werden an das angesprochene internationale medizinische
Zentrum Ubermittelt. Nach Vornahme der geeigneten klinischen und diagnostischen Erwagungen und Einholung der facharztlichen
Meinungen formuliert das angesprochene internationale medizinische Zentrum rasch eine schriftliche Antwort, die zuriick an die
Organisationsstruktur gesandt wird, welche sie weiter an den Versicherten Gbermittelt und diesen ggf. bei der Auslegung unterstitzt.

Verpflichtungen des Versicherten
Der Versicherte hat sich telefonisch bei der Organisationsstruktur zu melden, um den klinischen Fall zu erklaren, fir den die
Zweitmeinung angefordert wird.

Art. 91 - AUSSCHLUSSE

Ausgeschlossen sind Leistungen infolge von:

a. Unfillen, Krankheiten, Fehlbildungen, korperlichen Defekten und Erkrankungszustinden, die vor
Vertragsabschluss diagnostiziert worden sind;

b. Beteiligung des Versicherten an Vorsatzdelikten;

c. Erkrankungszustidnden in Verbindung mit HIV-Infektion;

d. Psychischen Krankheiten und Stérungen allgemein, einschlieBlich hirnorganischen Psychosyndroms,
schizophrenen und paranoiden Stérungen, manisch-depressiven Formen und deren Folgen/Komplikationen;

e. Unfdllen und Krankheiten, die auf Missbrauch bzw. nichttherapeutische Anwendung von Alkohol,
Halluzinogenen, Psychopharmaka oder Betdaubungsmitteln zuriickzufiihren sind;

f. freiwilligem Schwangerschaftsabbruch ohne medizinische Indikation;

g. Unfillen infolge strafbarer Handlungen des Versicherten; abgedeckt sind hingegen Unfille, die aufgrund von -
ggf. auch grober - Unvorsichtigkeit oder Nachlassigkeit des Versicherten erlitten werden;

h. Unfdllen, die auf Flugsport und die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen sowie deren Testlaufen und
Trainings zuriickzufiihren sind, es sei denn es handle sich um GleichmaRigkeitspriifungen;

i.  Unféllen, die auf Aktivitdten zuriickzufiihren sind oder durch diese verursacht werden, bei denen Schusswaffen

zum Einsatz kommen;

Kriegen und Aufstinden, Erdbeben, Vulkanausbriichen und Uberschwemmungen;

k. natiirlich auftretenden oder kiinstlich erzeugten Umwandlungen oder Energieausgleichen des Atoms,
Beschleunigung von Elementarteilchen (Kernspaltung und Fusion, radioaktive Isotope, Beschleuniger,
Rontgenstrahlen usw.);

I. Aufenthalten in Thermalkurhausern, spezialisierten Kurheimen fiir Nervenleiden und Tuberkuloseerkrankungen,
in Wohn- und Genesungsheimen, Altersheimen (auch wenn diese als Krankenhauseinrichtungen gelten);

m. ferner alles, was nicht ausdriicklich unter den Einzelleistungen aufgefiihrt ist.

—

Art. 92 - Wie der Beistand fiir die Person aktiviert wird
Zur Inanspruchnahme der oben aufgefiihrten einzelnen Beistandsleistungen kann sich der Versicherte unter folgenden
Rufnummern an die Organisationsstruktur mit 24/7-Bereitschaft wenden:
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- in Italien unter der Rufnummer: 800 542 009

- aus dem Ausland unter der Nummer: +39.02.58.28.65.49

- Besteht keine Moglichkeit fur einen telefonischen Kontakt, senden Sie bitte ein Telegramm oder ein Einschreiben an:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino 4
20057 Assago (M)

- oder ein Fax an die Nummer: +39.02.58.47.72.01

Auf jeden Fall hat der Versicherte genau anzugeben:

Die Art der benétigten Beistandsleistung

Nach- und Vorname

Die Nummer der Police, der das Kiirzel NIPT vorauszugehen hat

Anschrift seines momentanen Aufenthaltsortes

Eine Telefonnummer, Gber welche sich die Organisationsstruktur im Verlauf der Beistandsleistung an ihn wenden kann.

uhwhe

VERPFLICHTUNGEN DES VERSICHERTEN IM SCHADENSFALL

Im Schadensfall hat der Versicherte umgehend Kontakt zur Organisationsstruktur aufzunehmen, es sei denn dies ist
ihm objektiv und nachweisbar nicht moglich. In diesem Fall hat der Versicherte die Organisationsstruktur zu
kontaktieren, sobald es ihm moglich ist und auf jeden Fall, bevor er selbst eigene Initiativen ergreift.

Fiir die Leistung HAUSLICHE PFLEGE hat sich der Versicherte im Schadensfall mindestens 48 Stunden vor Aktivierung
der angeforderten Dienste an die Organisationsstruktur zu wenden.

Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den Verlust des Leistungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it.
Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Die Organisationsstruktur kann vom Versicherten jede weitere zur Durchfitlhrung der Beistandsleistung fiir
erforderlich gehaltene Dokumentation verlangen, und dieser ist zur vollstdndigen Beibringung verpflichtet. Auf jeden
Fall sind der Organisationsstruktur die ORIGINALE (nicht Fotokopien) aller Ausgabenbelege, Rechnungen und
Quittungen zuzusenden.

Der Eingriff ist stets bei der Organisationsstruktur zu beantragen, die entweder direkt tdtig wird oder die
Durchfiihrung ausdriicklich genehmigen muss.

ABSCHNITT 7 - REISEBEISTAND TRAVEL

Die nachstehend aufgefiihrten Leistungen gelten nur, wenn in der Police die Deckung A. REISEBEISTAND
TRAVEL genannt ist, die diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde und der Versicherte sich auf Dienstreise
befindet.

Die Organisation des Beistands mit nachstehend aufgefiihrten Einzelleistungen wurde vom Versicherer der Gesellschaft Europ
Assistance Italia S.p.A. anvertraut. (Europ Assistance).

Es steht dem Versicherer frei, ohne Verdnderungen von Umfang und Grenzen des Beistands die Erbringung dieses Services einer
anderen zugelassenen Gesellschaft anzuvertrauen. In diesem Fall wird dem Versicherungsnehmer die neue Servicegesellschaft
mitgeteilt, ohne dass dies als Grund fir eine Vertragskiindigung herangezogen werden kann.

Die Beistandsleistungen folgen den Entwicklungen der vorliegenden Police, deren fester Bestandteil sie sind. Daher werden auch sie
unwirksam, falls es zu einer Aufhebung, Annullierung oder einem anderen Wirkungsverlust der Police kommen sollte.

Die unter dem Absatz Leistungen aufgelisteten Beistandsleistungen, zu deren Erbringung lber die Organisationsstruktur sich Europ
Assistance fur den Fall verpflichtet, dass der Versicherte infolge von im Verlauf der Reise auftretenden Schadensfallen in
Schwierigkeiten gerat, werden pro Typ bis zu dreimal wahrend der Laufzeit der Police erbracht.

Europ Assistance garantiert Eingreifen und Erbringung der Leistungen im Falle von Terroranschlagen, die den Versicherten direkt
betreffen, vorausgesetzt dass dieser sich nicht in einem Gebiet befindet, in dem politische und militarische Geschehnisse oder
MalRnahmen der Behérden Europ Assistance daran hindern, die vorgesehenen Leistungen in vollem Male zu erbringen.

Sollte die Gefahr bestehen, dass die eigenen Mitarbeiter Situationen ausgesetzt werden, in denen es entweder zu schweren
kérperlichen Schaden oder zur Verletzung von Gesetzen und/oder Verordnungen kommen kann, haftet Europ Assistance nicht im
Falle jeglicher Nichterflllung bei der Leistungserbringung.

Sollte ein Ereignis mehrere mit derselben Police oder mit unterschiedlichen, vom Versicherten abgeschlossenen
Policen versicherte Personen betreffen, kann der Gesamtbetrag - Katastrophengrenze - zu Lasten des Versicherers
vereint mit den Deckungen laut vorliegendem Abschnitt 6 - Reisebeistand Travel und nachstehendem Abschnitt 7 -
Reisebeistand Travel Gold die Obergrenze von € 5.000.000,00 pro Ereignis nicht iiberschreiten.

Sollten die Kosten laut Deckung unter Abschnitt 6 und 7 die oben genannten Betrdge iiberschreiten, werden die
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jedem am Schadensfall beteiligten Versicherten zustehenden Entschadigungen proportional reduziert und den
jeweils  vorgesehenen  Hochstbetrdgen  zugeteilt, sodass am Ende die Summe  samtlicher
Entschidigungen/Erstattungen/iibernommenen Kosten die genannte Katastrophengrenze nicht iiberschreitet.

Glossar

Reise: AulRendienst des Versicherten. Bei Flug-, Zug-, Bus- oder Schiffsreisen ist darunter der Weg vom Ausgangs- zum Ankunftspunkt
(Flug- oder Seehafen, Bus- bzw. Zugbahnhof) der Reise in Italien zu verstehen. Bei Reisen im Pkw oder mit anderen Verkehrsmitteln
als Schiff, Flugzeug oder Bus, ist jede Ortschaft in mehr als 50 km Entfernung vom Wohnort des Versicherten in Italien gemeint.
Giiltigkeitsgebiet: Die Versicherung gilt fir alle Lander der Welt unter Ausschluss folgender geografischer Gebiete:
Afghanistan, Antarktis, Kokosinseln, Stidgeorgien, Heard und McDonaldinseln, Bouvetinsel, Weihnachtsinsel, Pitcairninseln, Chagos-
Archipel, Falklandinseln, Marshallinseln, Kleinere Amerikanische Uberseeinseln, Salomonen, Wallis und Futuna, Kiribati, Mikronesien,
Nauru, Niue, Palau, Westsahara, Samoa, St. Helena, Somalia, Franzdsische Sid- und Antarktisgebiete, Westtimor, Osttimor, Tokelau,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

A. DECKUNG BEISTAND AUF REISEN

Art. 93 - Gegenstand der Versicherung
Der Versicherer garantiert dem Versicherten im Falle von Unfall oder Krankheit folgende Beistandsleistungen, vorausgesetzt dass
diese in der Police aufgefiihrt sind und die betreffende Pramie entrichtet worden ist:

LEISTUNGEN

Die Leistungen kénnen pro Typ héchstens dreimal im Laufe eines Versicherungsjahrs erbracht werden. Innerhalb der
Grenzen der vorgesehenen Hochstbetrdge werden die unter nachstehenden Artikeln aufgefiihrten Leistungen
erbracht unter Ausschluss jener Kosten, die der Versicherte ohnehin hitte tragen miissen, die von ihm selbst zu
libernehmen sind.

1. EMPFEHLUNG EINES FACHARZTES IM AUSLAND
Sollte der Versicherte im Anschluss an die erfolgte Arztliche Beratung eine fachirztliche Untersuchung benétigen, wird ihm die
Organisationsstruktur - in Vereinbarkeit mit der Verfugbarkeit vor Ort - den Namen des nachstgelegenen Facharztes nennen.

2. KRANKENRUCKTRANSPORT

Falls der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit nach Ermessen der Arzte der Organisationsstruktur und in Absprache
mit dem behandelnden Arzt vor Ort einen Transport in eine Krankenhauseinrichtung in Italien oder an seinen Wohnort benétigt, wird
Europ Assistance mit Ubernahme der Kosten fiir die Organisation seiner Riickreise mit den Transportmitteln sorgen, die von den
Arzten der Organisationsstruktur in Absprache mit dem behandelnden Arzt vor Ort fiir geeignet gehalten werden.

Dabei kann es sich um Folgende handeln:

- Rettungsflugzeug;

- Linienflug in Economy Class, erforderlichenfalls mit Platz fir Krankenliege;

- Zug erster Klasse und ggf. Schlafwagen;

- Krankenwagen (ohne Kilometerbegrenzung).

Der Krankenricktransport aus auBereuropdischen Landern erfolgt ausschlieflich mit Linienflug in Economy Class.

Fir die Riickkehr aus Landern des Mittelmeerraums kann abweichend von obiger Bestimmung auch das Rettungsflugzeug verwendet
werden.

Der Transport wird gédnzlich von der Organisationsstruktur organisiert und umfasst die Versorgung durch Arzt oder Pflegekrafte
wihrend der Reise, falls die Arzte der Organisationsstruktur dies fiir erforderlich halten.

Der Organisationsstruktur steht es frei, beim Versicherten das ggf. nicht verwendete Riickreiseticket einzufordern. Bei Ableben des
Versicherten organisiert die Organisationsstruktur den Riicktransport des Leichnams bis zur Beerdigungsstatte im Heimatland mit
Kostentlibernahme durch Europ Assistance.

Ausschliisse

Von dieser Leistung ausgeschlossen sind:

- Beeintrichtigungen oder Lisionen, die nach Urteil der Arzte der Organisationsstruktur vor Ort behandelt werden
konnen bzw. den Versicherten nicht an der Fortsetzung der Reise hindern;

- Infektionskrankheiten, falls der Transport zu einer Verletzung von nationalen oder internationalen Normen im
medizinischen Bereich fiihren wiirde;

- Ausgaben fiir die Bestattungsfeierlichkeiten, die Personenfahndung und/oder etwaige Bergung des Leichnams
sowie alle Ausgaben, die sich nicht auf deren Transport beziehen;

- alle Fille, in denen der Versicherte oder dessen Angehérige entgegen der Empfehlung der Arzte der
Krankenhauseinrichtung, in welcher der Versicherte stationar untergebracht ist, die Haftungsiibernahme fiir die
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3. VERLEGUNG IN GEEIGNETES FACHKRANKENHAUS

Sollte der Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Krankheit an einer Erkrankung leiden, die auf Grundlage objektiver, von den
Arzten der Organisationsstruktur festgestellter Merkmale in der Krankenhauseinrichtung, in welche der Versicherte eingewiesen
wurde, nicht angemessen behandelt werden kann, sorgt die Organisationsstruktur nach Prifung des klinischen Zustands und in
Absprache mit dem behandelnden Arzt fiir seine Verlegung in das nachstgelegene geeignete Fachkrankenhaus mit den von den
Arzten der Organisationsstruktur fiir geeignet erachteten Verkehrsmitteln und zum von diesen entschiedenen Zeitpunkt.

Dabei kann es sich um Folgende handeln:

- Rettungsflugzeug;

- Linienflug in Economy Class, erforderlichenfalls mit Platz fiir Krankenliege;

- Zug erster Klasse und ggf. Schlafwagen;

- Krankenwagen (ohne Kilometerbegrenzung).

Der Transport wird gédnzlich von der Organisationsstruktur organisiert und umfasst die Versorgung durch Arzt oder Pflegekrafte
wihrend der Reise, falls die Arzte der Organisationsstruktur dies fiir erforderlich halten.

Ausschliisse

Von dieser Leistung ausgeschlossen sind:

- Beeintrichtigungen oder Lisionen, die nach Urteil der Arzte der Organisationsstruktur vor Ort behandelt werden
konnen;

- Infektionskrankheiten, falls der Transport zu einer Verletzung von nationalen oder internationalen Normen im
medizinischen Bereich fiihren wiirde;

- alle Fille, in denen der Versicherte oder dessen Angehdrige entgegen der Empfehlung der Arzte der
Krankenhauseinrichtung, in welcher der Versicherte stationar untergebracht ist, die Haftungsiibernahme fiir die
vorzeitige Entlassung unterzeichnet haben;

- alle vom Versicherten getragenen Ausgaben, falls dieser die erfolgte Krankenhauseinweisung oder Behandlung in
der Notaufnahme nicht direkt oder iiber Dritte bei Europ Assistance gemeldet hat;

- die Ausgaben fiir Behandlung oder Behebung kérperlicher Defekte oder angeborener Fehlbildungen, fiir
Anwendungen asthetischer Art, fir Pflege, Krankengymnastik, Thermal- oder Abmagerungskuren,
Zahnbehandlungen (mit Ausnahme der oben angegebenen Behandlungen infolge von Unfillen).

Keine Leistung erfolgt bei Beeintrichtigungen, die nach Ermessen der Arzte bei der Krankenhauseinrichtung in der
Wohnregion des Versicherten behandelt werden kénnen, bei Reha-Behandlungen sowie bei Infektionskrankheiten,
falls der Transport eine Verletzung nationaler oder internationaler Normen im Gesundheitsbereich mit sich bringen
wiirde.

4. HEIMREISE MIT EINEM VERSICHERTEN BEGLEITER

Falls im Rahmen der Leistung Krankenriicktransport (siehe Leistung 2) nach Ermessen der Arzte der Organisationsstruktur auf der
Rickreise zum Wohnort oder zu einer Krankenhauseinrichtung in Italien keine medizinische Versorgung des Versicherten
erforderlich ist, jedoch ein versicherter Mitreisender ihn begleiten mochte, sorgt die Organisationsstruktur dafiir, dass dieser mit
demselben vom Versicherten verwendeten Verkehrsmittel reisen kann.

Der Organisationsstruktur steht es frei, das ggf. nicht fiir die Heimreise des Begleiters verwendete Riickreiseticket einzufordern.
Hochstbetrag: Der Versicherer Gibernimmt die Kosten:

- bis zum Héchstbetrag von Euro 200,00 pro versicherter Person, wenn die Riickreise in Italien erfolgt;

- bis zum Héchstbetrag von Euro 400,00 pro versicherter Person, wenn die Riickreise aus dem Ausland erfolgt;

Ausschliisse
Von dieser Leistung ausgeschlossen sind die Ausgaben fiir den Aufenthalt des Reisebegleiters.

5. RUCKREISE DER ANDEREN VERSICHERTEN

Falls im Anschluss an die Leistung Krankenrlcktransport (siehe Leistung 2) die gemeinsam mit dem Versicherten reisenden,
weiteren versicherten Personen objektiv nicht in der Lage sind, mit den anfanglich vorgesehenen und/oder benutzten
Verkehrsmitteln zu ihrem Wohnort zurtickzureisen, stellt die Organisationsstruktur diesen ein Zugticket erster Klasse oder ein
Flugticket in Economy Class zu Verfligung.

Europ Assistance steht es frei, das ggf. nicht verwendete Rickreiseticket einzufordern.

Hochstbetrag: Der Versicherer tibernimmt die Kosten fir Tickets:

- bis zum Héchstbetrag von Euro 200,00 pro versicherter Person, wenn die Riickreise in Italien erfolgt;

- bis zum Hoéchstbetrag von Euro 400,00 pro versicherter Person, wenn die Riickreise aus dem Ausland erfolgt;

6. ANREISE EINES ANGEHORIGEN
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Falls der Versicherte langer als 7 Tage in eine Krankenhauseinrichtung eingewiesen wird, stellt Europ Assistance auf eigene Kosten
ein Zugticket erster Klasse oder ein Flugticket in Economy fiir die Hin- und Riickreise einer von diesem bestimmten, in Italien
wohnhaften Person zur Verfligung.

Die Organisationsstruktur sorgt ferner fiir die Reservierung eines Hotels vor Ort fir die Person, die von dem im Krankenhaus
eingewiesenen Versicherten genannt wurde.

Hoéchstbetrag: Der Versicherer (ibernimmt die Hotelkosten (Ubernachtung und Friihstiick) bis zum Maximalbetrag von Euro 250,00.

Ausschliisse
Von dieser Leistung ausgeschlossen sind die anderen Hotelkosten auBer Ubernachtung und Friihstiick.

7. RUCKREISE DES GENESENDEN VERSICHERTEN

Falls der Versicherte aufgrund eines Krankenhausaufenthalts nicht in der Lage sein sollte, mit dem urspriinglich vorgesehenen
Verkehrsmittel zu seinem Wohnort zuriickzureisen, besorgt Europ Assistance mit Ubernahme der Kosten ein Zugticket erster Klasse
oder ein Flugticket in Economy Class.

8. DOLMETSCHER IM AUSLAND

Sollte der Versicherte im Ausland in eine Krankenhauseinrichtung eingewiesen werden und aufgrund mangelnder Kenntnis der
lokalen Sprache Verstiandigungsschwierigkeiten mit den Arzten haben, stellt die Organisationsstruktur einen Dolmetscher zur
Verfligung.

Hochstbetrag: Der Versicherer Gbernimmt die Dolmetscherkosten fiir maximal 8 Arbeitsstunden.

Art. 94 — Ausschliisse mit Gultigkeit fiir alle Leistungen

Ausgeschlossen sind Schadensfille durch oder wegen:

a. Auto-, Motorrad- oder Motorbootrennen sowie damit verbundene Probeldufe und Training;

b. Uberschwemmungen, Sturmfluten, Erdbeben, Vulkanausbriiche, Witterungsereignisse mit Eigenschaft von
Naturkatastrophen, Unfille mit Umwandlung des Atomkerns, Strahlung, die von der kiinstlichen Beschleunigung von
Elementarteilchen hervorgerufen wird;

c. Krieg, Streik, Revolution, Aufstande oder Aufruhr, Unruhen, Pliinderung, Vandalismus;

d. Vorsatz des Versicherten oder grobe Fahrlassigkeit;

e. psychischer Krankheiten und Stérungen allgemein, einschlieBlich hirnorganischen Psychosyndroms, schizophrenen
und paranoiden Stérungen, manisch-depressiven Formen und deren Folgen/Komplikationen;

f. Erkrankungen, die von einer Schwangerschaft nach der 26. Schwangerschaftswoche und vom Wochenbett abhangig
sind;

g. chronischer Erkrankungen;

h. Krankheiten/Unfillen, die bereits bei der Abreise vorhanden waren;

i. Organspende und/oder -transplantation, wobei auf jeden Fall jede Reise ausgeschlossen ist, die zum Zwecke von
medizinisch-chirurgischen Untersuchungen und/oder Behandlungen unternommen wurde;

j- Krankheiten und Unfillen infolge oder aufgrund von Missbrauch von Alkohol, Psychopharmaka, Drogen und
Halluzinogenen;

k. Selbstmordversuch oder Selbstmord;

l. Profisport bzw. nicht auf Amateurebene betriebener Sport (einschl. Wettkdmpfe, Testlaufe und Training);

m. Fiihren und Benutzen von Hangegleitern und anderen Ultraleichtflugzeugen; Fallschirmspringen; Ballonfahrten;
Paragliding und vergleichbare Flugmittel; Flugsport im Aligemeinen; Bobsport; Skeleton; Skiakrobatik;
Schanzenspriinge mit Skiern oder Wasserskiern; Alpinismus mit Felsklettern oder Gletscherbegehung; Freeclimbing;
Kitesurfen; Tauchen mit unabhangigem Tauchgerdt; Sport mit Einsatz von motorbetriebenen Land- oder
Wasserfahrzeugen; Boxen; Ringen in verschiedener Form; Kampfsport im Allgemeinen; Schwerathletik; Rugby;
American Football; Hohlenforschung; mutwillige Handlungen. Fiir den Bobsport, das Kitesurfen und Tauchen mit
unabhangigem Tauchgerit ist der oben genannte Ausschluss nicht wirksam, wenn es sich um rein freizeitliche und
gelegentliche Aktivitdten handelt.

n. Teilnahme an Wettkdmpfen/Rennen, bei denen es zu extremem und waghalsigem Verhalten kommt, einschlieBlich
Laufsportwettkampfe;

o. samtliche berufliche Tatigkeiten, bei denen Minen, Waffen und/oder Gefahrstoffe verwendet, Bergwerke, Gruben
und/oder Ausgrabungsstitten betreten werden, bzw. die Abbau- und Férdertitigkeit an Land und im Meer
umfassen;

p. alles, was nicht ausdriicklich unter den Einzelleistungen genannt ist;

q. Epidemien oder Pandemien gemal} Erklarung der Weltgesundheitsorganisation. Die Leistungen werden ferner
nicht erbracht in Landern, die sich im erklarten oder faktischen Kriegszustand befinden. Als solche gelten die Lander,
die auf der Website https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza aufgefiihrt sind, in denen ein
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Risikograd von 4.0 oder hoher herrscht. Ebenso als Land mit erklartem oder faktischem Kriegszustand, gelten Lander,
deren Kriegszustand 6ffentlich bekannt gegeben worden ist. Die Leistungen werden ferner nicht erbracht in Ldndern,
in denen zum Zeitpunkt der Meldung des Schadensfalls und/oder der Anforderung von Beistand Volksunruhen
herrschen.

Art. 95 - Wie der Reisebeistand Travel aktiviert wird
Zur Inanspruchnahme der oben aufgefiihrten einzelnen Beistandsleistungen kann sich der Versicherte unter folgenden
Rufnummern an die Organisationsstruktur mit 24/7-Bereitschaft wenden:
- in Italien unter der Rufnummer: 800 542 009
- aus dem Ausland unter der Nummer: +39.02.58.28.65.49
- Besteht keine Moglichkeit fur einen telefonischen Kontakt, senden Sie bitte ein Telegramm oder ein Einschreiben an:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino 4
20057 Assago (M)
- oder ein Fax an die Nummer: +39.02.58.47.72.01

Auf jeden Fall hat der Versicherte genau anzugeben:

Die Art der benotigten Beistandsleistung

Nach- und Vorname

Die Nummer seiner Police, der das Kiirzel NILV vorauszugehen hat

Anschrift seines momentanen Aufenthaltsortes

Eine Telefonnummer, Gber welche sich die Organisationsstruktur im Verlauf der Beistandsleistung an ihn wenden kann.

PLWwoaNPRE

VERPFLICHTUNGEN DES VERSICHERTEN IM SCHADENSFALL

Im Schadensfall hat der Versicherte umgehend Kontakt zur Organisationsstruktur aufzunehmen, es sei denn dies ist
ihm objektiv und nachweisbar nicht moglich. In diesem Fall hat der Versicherte die Organisationsstruktur zu
kontaktieren, sobald es ihm moglich ist und auf jeden Fall, bevor er selbst eigene Initiativen ergreift.

Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den Verlust des Leistungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it.
Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Die Organisationsstruktur kann vom Versicherten jede weitere zur Durchfiihrung der Beistandsleistung fir erforderlich gehaltene
Dokumentation verlangen, und dieser ist zur vollstandigen Beibringung verpflichtet. Auf jeden Fall sind der Organisationsstruktur die
ORIGINALE (nicht Fotokopien) aller Ausgabenbelege, Rechnungen und Quittungen zuzusenden.

Der Eingriff ist stets bei der Organisationsstruktur zu beantragen, die entweder direkt tatig wird oder die Durchfiihrung ausdricklich
genehmigen muss.

ABSCHNITT 8 — REISEBEISTAND TRAVEL GOLD

Die nachstehend aufgefiihrten Leistungen gelten nur, wenn in der Police die Deckung A. REISEBEISTAND
TRAVEL GOLD genannt ist, die diesbeziigliche Primie entrichtet wurde und der Versicherte sich auf
Dienstreise befindet.

Die Organisation des Beistands mit nachstehend aufgefiihrten Einzelleistungen wurde vom Versicherer der Gesellschaft Europ
Assistance ltalia S.p.A. anvertraut. (Europ Assistance).

Es steht dem Versicherer frei, ohne Veranderungen von Umfang und Grenzen des Beistands die Erbringung dieses Services einer
anderen zugelassenen Gesellschaft anzuvertrauen. In diesem Fall wird dem Versicherungsnehmer die neue Servicegesellschaft
mitgeteilt, ohne dass dies als Grund fiir eine Vertragskiindigung herangezogen werden kann.

Die Beistandsleistungen folgen den Entwicklungen der vorliegenden Police, deren fester Bestandteil sie sind. Daher werden auch sie
unwirksam, falls es zu einer Aufhebung, Annullierung oder einem anderen Wirkungsverlust der Police kommen sollte.

Die unter dem Absatz Leistungen aufgelisteten Beistandsleistungen, zu deren Erbringung tber die Organisationsstruktur sich Europ
Assistance fur den Fall verpflichtet, dass der Versicherte infolge von im Verlauf der Reise auftretenden Schadensfallen in
Schwierigkeiten gerat, werden pro Typ bis zu dreimal wahrend der Laufzeit der Police erbracht.

Europ Assistance garantiert Eingreifen und Erbringung der Leistungen im Falle von Terroranschlagen, die den Versicherten direkt
betreffen, vorausgesetzt dass dieser sich nicht in einem Gebiet befindet, in dem politische und militarische Geschehnisse oder
MaRnahmen der Behorden Europ Assistance daran hindern, die vorgesehenen Leistungen in vollem MaRe zu erbringen.

Sollte die Gefahr bestehen, dass die eigenen Mitarbeiter Situationen ausgesetzt werden, in denen es entweder zu schweren
kérperlichen Schaden oder zur Verletzung von Gesetzen und/oder Verordnungen kommen kann, haftet Europ Assistance nicht im
Falle jeglicher Nichterfillung bei der Leistungserbringung.
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Sollte ein Ereignis, mehrere mit derselben Police oder mit unterschiedlichen, vom Versicherten abgeschlossenen
Policen versicherte Personen betreffen, kann der Gesamtbetrag - Katastrophengrenze - zu Lasten des Versicherers
vereint mit den Deckungen laut diesem Abschnitt 7 - Reisebeistand Travel Gold und vorigem Abschnitt 6 -
Reisebeistand Travel die Obergrenze von € 5.000.000,00 pro Ereignis nicht tiberschreiten.

Sollten die Kosten laut Deckung unter Abschnitt 6 und 7 die oben genannten Betrdge iliberschreiten, werden die
jedem am Schadensfall beteiligten Versicherten zustehenden Entschddigungen proportional reduziert und den
jeweils  vorgesehenen  Hochstbetragen  zugeteilt, sodass am Ende die Summe  samtlicher
Entschddigungen/Erstattungen/iibernommenen Kosten die genannte Katastrophengrenze nicht iiberschreitet.

Glossar

Fahrzeug: Pkw, Motorrad, Kleinkraftrad entsprechend Definition der Straenverkehrs- und Zulassungsordnung (unter Ausschluss von
Kraftfahrzeugen anderer Klassen).

Reise: AuRendienst des Versicherten. Bei Flug-, Zug-, Bus- oder Schiffsreisen ist darunter der Weg vom Ausgangs- zum Ankunftspunkt
(Flug- oder Seehafen, Bus- bzw. Zugbahnhof) der Reise in Italien zu verstehen. Bei Reisen im Pkw oder mit anderen Verkehrsmitteln
als Schiff, Flugzeug oder Bus, ist jede Ortschaft in mehr als 50 km Entfernung vom Wohnort des Versicherten in Italien gemeint.
Giiltigkeitsgebiet: Die Versicherung gilt fur alle Ldnder der Welt unter Ausschluss folgender geografischer Gebiete: Afghanistan,
Antarktis, Kokosinseln, Stidgeorgien, Heard und McDonaldinseln, Bouvetinsel, Weihnachtsinsel, Pitcairninseln, Chagos-Archipel,
Falklandinseln, Marshallinseln, Kleinere Amerikanische Uberseeinseln, Salomonen, Wallis und Futuna, Kiribati, Mikronesien, Nauru,
Niue, Palau, Westsahara, Samoa, St. Helena, Somalia, Franzosische Siid- und Antarktisgebiete, Westtimor, Osttimor, Tokelau, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu.

A. DECKUNG REISEBEISTAND GOLD

LEISTUNGEN

Die Leistungen kénnen pro Typ hochstens dreimal im Laufe eines Versicherungsjahrs erbracht werden. Innerhalb der
Grenzen der vorgesehenen Hochstbetrdge werden die unter nachstehenden Artikeln aufgefiihrten Leistungen
erbracht unter Ausschluss jener Kosten, die der Versicherte ohnehin hitte tragen miissen, die von ihm selbst zu
libernehmen sind.

Art. 96 - Gegenstand der Versicherung
Der Versicherer garantiert dem Versicherten im Schadensfall folgende Beistandsleistungen, vorausgesetzt dass diese in der Police
aufgefiihrt sind und die betreffende Pramie entrichtet worden ist:

1. PANNENHILFE FUR DAS FAHRZEUG ZUR ERREICHUNG DES AUSGANGSORTS DER DIENSTREISE IN ITALIEN (See- oder
Flughafen, Bahnhof):

Sollte des Fahrzeug aufgrund von Panne, Unfall, Brand, partiellem Diebstahl, Verlust und/oder Bruch der Schliissel, Reifenpanne,

Batteriepanne oder allgemein Storungen beim Anlassen auf der Anfahrtsstrecke zum Abfahrtsort der Reise oder des Aufenthalts

liegen bleiben, kann der Versicherte die Organisationsstruktur telefonisch verstdandigen und die Entsendung der Pannenbhilfe

anfordern, die:

- das Fahrzeug vom Ort der Panne zur nachstgelegenen Servicestelle des Fahrzeugherstellers oder zur nachstgelegenen Werkstatt

abschleppt;

oder

- wenn moglich, die Reparatur vor Ort vornimmt.

Hochstbetrag: Europ Assistance Gbernimmt die Kosten der Pannenhilfe:

- bis zum Hochstbetrag von Euro 150,00 pro Schadensfall in Italien;

Ausschliisse

Von dieser Leistung ausgeschlossen sind:

- Ausgaben fiir Ersatzteile und alle anderen Reparaturkosten;

- die Ausgaben fiir den Einsatz besonderer Fahrzeuge oder Maschinen, wenn diese zum Abschleppen des Fahrzeugs
bendétigt werden;

- die Abschleppkosten, falls das Fahrzeug auf Fahrten auBerhalb des 6ffentlichen StraBennetzes oder gleichwertiger
Flachen (z.B. bei Geldndefahrten) einen Unfall oder eine Panne erfahren hat.

2.  BEISTAND FUR ANGEHORIGE FUR DIE DAUER DER REISE
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Im Falle von Unfall und/oder plotzlicher Krankheit eines mit dem Versicherten zusammenlebenden und zuhause gebliebenen
Angehorigen (Eltern, zusammenlebende Kinder, Gatte) wahrend der Reise des Versicherten erbringt die Organisationsstruktur
folgende Leistungen flr den Angehorigen des Versicherten:

a) Telefonische Beratung mit den Arzten der Organisationsstruktur zur Beurteilung des Gesundheitszustands.

b) Entsendung eines Arztes fiir einen Hausbesuch (diese Leistung wird von 20 Uhr bis 8 Uhr von Montag bis Freitag sowie rund um
die Uhr am Samstag, Sonntag und an Feiertagen erbracht). Sollte sich im Anschluss an die medizinische Beratung die
Notwendigkeit einer arztlichen Untersuchung ergeben, sorgt die Organisationsstruktur mit Kosteniibernahme durch Europ
Assistance dafir, einen ihrer Vertragsarzte fiir einen Hausbesuch zu entsenden. Falls ein Hausbesuch durch einen Vertragsarzt
nicht méglich sein sollte, sorgt die Organisationsstruktur fiir die Uberfilhrung des Angehérigen im Krankenwagen in die
nachstgelegene, geeignete medizinische Einrichtung.

c) Entsendung eines Krankenwagens zur Wohnung. Sollte bei einer drztlichen Beratung des Angehérigen die Notwendigkeit eines
Krankentransports zur ndchstgelegenen, geeigneten, medizinischen Einrichtung festgestellt werden, organisiert die
Organisationsstruktur dessen Uberfiihrung im Krankenwagen.

Der Versicherer ibernimmt die Kosten bis maximal Euro 500,00 wihrend des Gultigkeitszeitraums der Police mit der Obergrenze

von Euro 250,00 pro Schadensfall.

3. VORZEITIGE HEIMKEHR

Sollte die Heimreise des im Ausland weilenden Versicherten vor dem urspriinglich geplanten Rickreisedatum erforderlich werden
aufgrund des Todes (mit durch standesamtliche Sterbeurkunde belegtem Datum) oder der Krankenhauseinweisung mit
unmittelbarer Lebensgefahr eines folgender Angehorigen: Gatte/ehedhnlicher Lebenspartner, Kinder, Geschwister, Eltern oder
Schwiegereltern, besorgt die Organisationsstruktur unter Ubernahme der Kosten ein Zugticket erster Klasse oder ein Flugticket in
Economy fir die Rickreise.

Sollte es dem Versicherten nicht moglich sein, sein eigenes Fahrzeug flr die vorgezogene Heimreise zu verwenden, stellt ihm die
Organisationsstruktur spater ein weiteres Ticket, um das Fahrzeug nachzuholen.

Ausschliisse
Ausgeschlossen sind Leistungen in Fillen, in denen der Versicherte nicht in der Lage ist, der Organisationsstruktur
angemessene Informationen zu den Griinden seiner vorgezogenen Heimkehr zu erteilen.

Verpflichtungen des Versicherten
Der Versicherte hat binnen 15 Tagen ab Schadensfall die Sterbeurkunde und alle anderen von ihm verlangten
Unterlagen einzureichen.

4. VORSCHUSS FUR NOTEINKAUFE

Sollte der Versicherte unvorhergesehene Ausgaben tdtigen missen und aufgrund von: Unfall, Krankheit, Diebstahl, Raub,
Handtaschenraub oder nichterfolgter Gepackausgabe, nicht direkt und unmittelbar dafiir aufkommen kénnen, schielit die
Organisationsstruktur die Zahlung von Rechnungen bis zu einem Hochstbetrag von insgesamt Euro 250,00 an seiner Stelle vor.

Die Leistung wird auch flr hohere Betrage aktiviert, sobald Europ Assistance in Italien geeignete Sicherheiten erhalten hat. Der
Gesamtbetrag der von Europ Assistance vorgeschossenen Rechnungen kann auf keinen Fall Euro 5.000,00 libersteigen.
Ausschliisse

Von dieser Leistung ausgeschlossen sind:

- Geldiiberweisungen ins Ausland, welche eine Verletzung von einschlagigen Bestimmungen in Italien oder im
Aufenthaltsland des Versicherten mit sich bringen wiirden;

- Félle, in denen der Versicherte nicht in der Lage ist, in Italien geeignete Sicherungsleistungen fiir die Riickzahlung an
Europ Assistance zu stellen.

Verpflichtungen des Versicherten

Der Versicherte hat den Grund der Anforderung, den erforderlichen Betrag, seine Kontaktdaten und die Angabe von
Referenzen mitzuteilen, damit Europ Assistance die Sicherungsbedingungen fiir die Riickerstattung der
vorgeschossenen Summe priifen kann.

Der Versicherte hat die vorausgezahlte Summe binnen einem Monat ab Datum des Vorschusses zuriickzuerstatten,
ansonsten werden zuziiglich zum Betrag die momentan geltenden gesetzlichen Zinsen fillig.

5. NACHSENDEN VON ERSATZGEPACK

Falls der Versicherte:

a. aufgrund (von der Fluggesellschaft belegter) nichterfolgter Riickgabe des aufgegebenen Gepéacks am auslandischen Flughafen;

b. aufgrund von Diebstahl/Einbruch, Raub, Handtaschenraub, Verlust oder Beschadigung des Gepéacks im Ausland;

Kleidung bendtigen sollte, um die geplante Reise oder den Aufenthalt komfortabel fortsetzen zu kodnnen, sorgt die
Organisationsstruktur auf dem schnellsten Wege fir die Nachsendung von Gepdack, das von einem Angehdrigen des Versicherten
vorbereitet wird.

Versicherungsbedingungen - Seite 75 von 147




Versicherungsbedingungen - PROTECTION BUSINESS m

Multirisk-Police mit einjdhriger Dauer zum Schutz von Personen und Betriebsvermégen

Die Ubergabe erfolgt zollfrei am nichstgelegenen Flughafen des Aufenthaltsorts binnen 24 Stunden, falls der Versand in Italien
erfolgt, binnen 3 Tagen in Europa und binnen 7 Tagen im Rest der Welt.

Die Ubergabefrist Iduft ab dem Moment, in dem das Gepick bei der Organisationsstruktur abgegeben wird.

Flr Fall a) Gbernimmt der Versicherer die Transportkosten.

Far Fall b) Gbernimmt der Versicherer die betreffenden Kosten bis maximal Euro 776,00 pro Jahr mit der Obergrenze von Euro 259,00
pro Schadensfall.

Ausschliisse
Die Leistung laut a) gilt nicht, wenn das aus dem Flugticket hervorgehende Riickreisedatum des Versicherten vor dem
Ablauf der - laut obiger Angabe - fiir die Nachsendung erforderlichen Frist liegt.

Verpflichtungen des Versicherten

Der Versicherte hat den Grund der Anforderung, die Adresse des Angehdorigen, der fiir die Vorbereitung des Gepacks
sorgen wird, und eine erreichbare Telefonnummer mitzuteilen. Der Versicherte hat ferner der Organisationsstruktur
bei der Anforderung per Fax zu Gibermitteln: im Fall a) eine Kopie der Reklamation bei der Fluggesellschaft, oder im
Fall b) eine beglaubigte Kopie der bei der zustidndigen Polizeibehorde erstatteten Anzeige, aus der die Umstdnde des
Schadensfalls, eine Liste der verlorenen oder gestohlenen Gegenstinde und die Namen der Versicherten, die den
Schaden erlitten haben, hervorgehen.

Art. 97 — Ausschliisse mit Giiltigkeit fiir alle Leistungen

Ausgeschlossen sind Schadensfille durch oder wegen:

a. Auto-, Motorrad- oder Motorbootrennen sowie diesbeziigliche Probeldufe und Training;

b. Uberschwemmungen, Sturmfluten, Erdbeben, Vulkanausbriiche, Witterungsereignisse mit Eigenschaft von
Naturkatastrophen, Unfille mit Umwandlung des Atomkerns, Strahlung, die durch kiinstliche Beschleunigung
von Elementarteilchen erzeugt wird;

c. Krieg, Streik, Revolution, Aufstande oder Aufruhr, Unruhen, Pliinderung, Vandalismus;

Vorsatz des Versicherten oder grobe Fahrlassigkeit;

e. psychischen Krankheiten und Stérungen allgemein, einschlieBlich hirnorganischen Psychosyndroms,
schizophrenen und paranoiden Stérungen, manisch-depressiven Formen und deren Folgen/Komplikationen;

f. Erkrankungen, die von einer Schwangerschaft nach der 26. Schwangerschaftswoche und vom Wochenbett
abhangig sind;

g. chronischer Erkrankungen;

h. Krankheiten/Unfillen, die bereits bei der Abreise vorhanden sind;

i. Organspende und/oder -transplantation, wobei auf jeden Fall jede Reise ausgeschlossen ist, die zum Zwecke von
medizinisch-chirurgischen Untersuchungen und/oder Behandlungen unternommen wurde;

j.  Krankheiten und Unfillen infolge oder aufgrund von Missbrauch von Alkohol, Psychopharmaka, Drogen und
Halluzinogenen;

k. Selbstmordversuch oder Selbstmord;

I.  Profisport bzw. nicht auf Amateurebene betriebener Sport (einschl. Wettkampfe, Testlaufe und Training);

m. Fiihren und Benutzen von Hangegleitern und anderen Ultraleichtflugzeugen; Fallschirmspringen; Ballonfahrten;
Paragliding und vergleichbare Flugmittel; Flugsport im Allgemeinen; Bobsport; Skeleton; Skiakrobatik;
Schanzenspriinge mit Skiern oder Wasserskiern; Alpinismus mit Felsklettern oder Gletscherbegehung;
Freeclimbing; Kitesurfen; Gerdtetauchen; Sport mit Einsatz von motorbetriebenen Land- oder Wasserfahrzeugen;
Boxen; Ringen in seinen verschiedenen Formen; Kampfsport im Aligemeinen; Schwerathletik; Rugby; American
Football; Hohlenforschung; mutwillige Handlungen. Fiir Bobsport, Kitesurfen und Geratetauchen gilt obiger
Ausschluss nicht, wenn genannte Sportart allein als gelegentliche Freizeitbeschaftigung ausgeiibt wird.

n. Teilnahme an Wettkimpfen/Rennen, bei denen es zu extremem und waghalsigem Verhalten kommt,
einschlieBlich Laufsportwettkampfe;

o. samtlicher beruflicher Titigkeiten, bei denen Minen, Waffen und/oder Gefahrstoffe verwendet, Bergwerke,
Gruben und/oder Ausgrabungsstitten betreten werden, bzw. die Abbau- und Férdertitigkeit an Land und im
Meer umfassen;

p. ferner alles, was nicht ausdriicklich unter den Einzelleistungen aufgefiihrt ist;

gq. Epidemien oder Pandemien gemaR Erklarung der Weltgesundheitsorganisation. Die Leistungen werden ferner
nicht erbracht in Landern, die sich im erkldrten oder faktischen Kriegszustand befinden. Als solche gelten die
Linder, die auf der Website https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza aufgefiihrt sind, in
denen ein Risikograd von 4.0 oder héher herrscht. Ebenso als Land mit erklartem oder faktischem Kriegszustand,
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gelten Lander, deren Kriegszustand 6ffentlich bekannt gegeben worden ist. Die Leistungen werden ferner nicht
erbracht in Lindern, in denen zum Zeitpunkt der Meldung des Schadensfalls und/oder der Anforderung von
Beistand Volksunruhen herrschen.

Art. 98 - Wie der Reisebeistand Travel Gold aktiviert wird

Zur Inanspruchnahme der oben aufgefiihrten einzelnen Beistandsleistungen kann sich der Versicherte unter folgenden
Rufnummern an die Organisationsstruktur mit 24/7-Bereitschaft wenden:

- in Italien unter der Rufnummer: 800 542 009

- aus dem Ausland unter der Nummer: +39.02.58.28.65.49

- Besteht keine Moglichkeit fur einen telefonischen Kontakt, senden Sie bitte ein Telegramm oder ein Einschreiben an:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino 4
20057 Assago (M)

- oder ein Fax an die Nummer: +39.02.58.47.72.01

Auf jeden Fall hat der Versicherte genau anzugeben:

Die Art der benétigten Beistandsleistung

Nach- und Vorname

Die Nummer seiner Police, der das Kiirzel NILG vorauszugehen hat

Anschrift seines momentanen Aufenthaltsortes

Eine Telefonnummer, iber welche sich die Organisationsstruktur im Verlauf der Beistandsleistung an ihn wenden kann.

uHEwWwNPRE

Art. 99 -Verpflichtungen des Versicherten im Schadensfall

Im Schadensfall hat der Versicherte umgehend Kontakt zur Organisationsstruktur aufzunehmen, es sei denn dies ist
ihm objektiv und nachweisbar nicht moglich. In diesem Fall hat der Versicherte die Organisationsstruktur zu
kontaktieren, sobald es ihm moglich ist und auf jeden Fall, bevor er selbst eigene Initiativen ergreift.

Wird diese Verpflichtung nicht erfiillt, kann dies den Verlust des Leistungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it.
Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Die Organisationsstruktur kann vom Versicherten jede weitere zur Durchfiihrung der Beistandsleistung flr erforderlich gehaltene
Dokumentation verlangen, und dieser ist zur vollstandigen Beibringung verpflichtet. Auf jeden Fall sind der Organisationsstruktur die
ORIGINALE (nicht Fotokopien) aller Ausgabenbelege, Rechnungen und Quittungen zuzusenden.

Der Eingriff ist stets bei der Organisationsstruktur zu beantragen, die entweder direkt tatig wird oder die Durchfiihrung ausdricklich
genehmigen muss.

BEREICH VERMOGENSRISIKEN

B. SEKTOR VERMOGEN

ABSCHNITT 9 - HAFTPFLICHT

Folgende Deckungen gelten, wenn der betreffende Héchstbetrag in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prémie entrichtet wurde.

Art. 100 - Gegenstand der Versicherung - Anderungen des Risikos - Andere Beschiftigten- und/oder Bettenzahlen als
angegeben

Die Pramie der Deckung Haftpflicht wird auf Grundlage der vom Versicherungsnehmer/Versicherten in der Police
erkldrten Beschiaftigten- und Bettenzahlen (bei Hotel, Pension, B&B, Ferien auf dem Bauernhof) festgelegt. Falls sich
bei Eintreten eines Schadensfalls die Gesamtzahl der Beschiftigten und/oder Betten als hoher erweist als angegeben,
wird die vom Versicherer geschuldete Entschidigung - mit einer Toleranz von zwei Beschiftigten und/oder Betten -
im Verhaltnis zur Differenz zwischen der vereinbarten Pramie und der Pramie reduziert, die angewandt worden wire,
wenn der tatsachliche Stand der Dinge bekannt gewesen ware.

Falls zum Moment des Schadensfalls die Anzahl der Beschéftigten oder Betten die angegebene Zahl um mehr als zwei
Einheiten libersteigt, gelten die Bestimmungen laut Art. 1892 oder 1893 des it. Zivilgesetzbuchs, unbeschadet der
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Verpflichtung des Versicherungsnehmers/Versicherten, jede Anderung umgehend beim Versicherer zu melden und
die entsprechend geschuldete hohere Pramie zu begleichen.

Die Anzahl der in der Police angegebenen Beschéftigten hat die beim Versicherten angestellten Arbeitsleistenden (einschlieRlich
Mitarbeiter mit Vertrag auf Abruf, Arbeitsplatzteilungsvertrag, Teilzeitvertrag, Lehrlinge, gelegentliche Aushilfskrafte,
Arbeitsforderungsvertrag gemall Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 276 vom 10.09.2003), die Inhaber, die Gesellschafter und
mithelfende Familienmitglieder sowie Mitarbeiter zu umfassen, die im Rahmen eines Projekt-, Leiharbeits- oder
Uberlassungsvertrags gemaR Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 276 vom 10.09.2003 beschiftigt sind und die alle vom Versicherten
unter Einhaltung der gesetzlichen Normen bei der Ausiibung der in der Police beschriebenen Tatigkeit genutzt werden. Dazu gehdren
auch Kursteilnehmer, Stipendiaten und Praktikanten.

Der Versicherer hat das Recht, jederzeit Uberpriifungen und Kontrollen vorzunehmen, bei denen der Versicherte die benétigten
Erklarungen und Unterlagen bereitzustellen hat, insbesondere Lohnbuchhaltung und Register.

A. DECKUNG HAFTPFLICHT

1. Betriebshaftpflicht

Der Versicherer verpflichtet sich dazu, den Versicherten schadlos zu halten, wenn dieser gemaR der gesetzlichen Haftpflicht Ersatz
(Hauptbetrag, Zinsen und Ausgaben) fiir unabsichtlich bei Dritten verursachte Schaden zu leisten hat fir:

e Tod,

° Personenschaden,

e  Zerstorung oder Beschadigung von Sachen,

o die infolge zufalliger Vorfalle in Verbindung mit der in der Police genannten Tatigkeit aufgetreten sind.

Die Deckung gilt auch fiir die Haftpflicht, die dem Versicherten durch vorsitzliche Taten von Personen (einschlieBlich
mitarbeitender Angehdriger) entstehen mag, deren Beschiftigung gemaR geltender Gesetzgebung zuldssig ist und von dieser
geregelt wird, vorausgesetzt dass der Umstand auf den diesen vom Versicherten anvertrauten Aufgabenbereich zuriickzufiihren
ist. Falls die Deckung fiir mehrere Versicherte geleistet wird, gilt der Hochstbetrag, der in der Police fiir den Schaden, auf den sich
die Schadensersatzforderung bezieht, angegeben ist, in jeder Hinsicht nur einmalig, auch wenn eine gemeinsame Haftung mehrerer
Versicherter bestehen sollte.

Die Deckung gilt fiir die ganze Welt unter Ausschluss von USA und Kanada.

Die Betriebshaftpflicht wird mit einem festen Selbstbehalt fiir Sachschaden von Euro 250,00 geleistet, unbeschadet
der Falle, in denen spezifische Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen vorgesehen sind.

Beziiglich der Kategorie Bauwesen in der Branche Industrie und Handwerk werden die Deckungen mit Anwendung
eines Selbstbehalts von € 1.500,00 pro Schadensfall mit Sachschaden geleistet, unbeschadet der Fille in denen
spezifische Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen vorgesehen sind.

Vorbehaltlich der Angaben unter Art. 102 - ,Ausschliisse”, sind - mit reinem Beispielswert und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit -
die nachstehend aufgelisteten Ereignisse garantiert:

a. Haftung des Versicherten fiir nicht fest angestellte Arbeitskrafte

Als eingeschlossen gilt die Haftpflicht, die dem Versicherten - gleich auf Grundlage welchen Anspruchs - fiir Schaden gebiihrt, die
Dritten durch Personen verursacht worden sind, die er ausnahmsweise in gelegentlichen Einzelsituationen fiir die Durchfiihrung von
Aktivitaten, die Gegenstand der Versicherung sind, in Anspruch nimmt. Die Deckung wird unter der Bedingung geleistet, dass
bei Arbeitsverhiltnis bzw. Arbeitsleistung die einschlagige Gesetzgebung eingehalten wird.

b. Haftung des Versicherten bei der Weitervergabe von Arbeitsauftragen

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden, die Dritten durch Subunternehmer (einschlieflich deren
Beschiftigten) verursacht werden, wihrend diese Arbeiten im Auftrag des Versicherten durchfiihren. Die Deckung wird unter der
Bedingung geleistet, dass die weitervergebenen Arbeiten in Verbindung mit der in der Police genannten Tatigkeit
stehen und insgesamt 20% des Umsatzes der gesamten Tatigkeit des Versicherten nicht iiberschreiten und dass sie
von einem - dem Vertrag des Auftraggebers entsprechenden - reguldren Subunternehmervertrag geregelt werden.

c. Teilnahme an Ausstellungen, Besichtigungen und Demonstrationen, Kongressen, betrieblichem Freizeitangebot

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fur Schaden, die durch seine Teilnahme an Ausstellungen, Messen,
Modenschauen, Markten oder betrieblichem Freizeitangebot sowie der Organisation von Besichtigungen des Unternehmens und
Produktdemonstrationen entstehen, einschlieRlich der Gefahren durch die Vorgdnge beim Auf- und Abbau der Stande.

Mit dazu gehort ferner die Teilnahme des Versicherten an beruflichen Fortbildungskursen, Kongressen, Konferenzen, Seminaren,
Betriebsausfligen sowie betrieblichem Freizeitangebot.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 20% mit mindestens €
1.500,00 geleistet.
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d. Bei Dritten durchgefiihrte Arbeiten
Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fir Schaden, die er an Sachen verursachen kann, die aufgrund ihrer Grée und
ihres Gewichts nicht entfernt werden kénnen und sich in den Rdumlichkeiten Dritter befinden, in denen er Arbeiten fir Installation,
Montage, Verlegen oder Bau allgemein durchfiihrt, welche zu seiner in der Police angegebenen Berufstdtigkeit gehdren,
einschliellich der Vorgange im Rahmen der Abholung, Ubergabe oder Lieferung von Waren.
Ausgeschlossen sind Schaden:
e anSachen, an denen die Arbeiten durchgefiihrt werden, und an Werken, die direkt Gegenstand von Reparatur-
oder Wartungsarbeiten sind;
e an Sachen, die angesichts ihres geringfiigigen Gewichts und Volumens hatten entfernt werden kénnen.
Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 20% mit mindestens €
1.500,00 und einer Entschadigungsgrenze von Euro 150.000,00 pro Schadensfall geleistet.

e. Schdden an Sachen Dritter, die gehoben, auf- oder abgeladen, beférdert, transportiert oder geschleppt werden

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden:

e anSachen Dritter, die zum Zwecke des Auf- oder Abladens gehoben werden, vorausgesetzt dass der betreffende Schaden durch
den Sturz der gehobenen Sachen entstanden ist;

e an Sachen Dritter, die auf dem Gelinde der Betriebsstitten des Versicherten und/oder Dritter befordert werden;

e  anSachen, die transportiert oder geschleppt werden, unter Ausschluss von Schaden, die an den Fahrzeugen verursacht
werden, auf welche genannte Sachen aufgeladen bzw. von denen sie abgeladen werden.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens € 500,00

und einer Entschadigungsgrenze von Euro 10.000,00 pro Schadensfall geleistet.

f.  Kfz-Haftung im Rahmen der Betriebshaftpflicht

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten gemaR Art. 2049 des it. Zivilgesetzbuchs fir Schaden, die unbeabsichtigt durch
seine Beschaftigten oder Beauftragten, die Uber reguldaren Fihrerschein verfligen, am Steuer von Personenkraftwagen,
Kleinkraftradern oder Motorradern bei Dritten verursacht werden, vorausgesetzt dass genannte Fahrzeuge nicht Eigentum des
Versicherten sind, nicht auf ihn zugelassen sind noch ihm zur Nutzung oder in Leasing liberlassen worden sind. Mit dazu gehdren
Schaden der transportierten Personen.

Diese Deckung gilt erst nach Inanspruchnahme jeder anderen Deckung oder Garantie, deren Begiinstigte der Eigentiimer und/oder
Fahrer des schadensverursachenden Kfz ist, insbesondere nach vollstindiger Inanspruchnahme des Héchstbetrags der
obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung, welche als Versicherung fiir das Erstrisiko gilt.

Diese Deckung gilt ausschlieBlich fir Italien.

g. Schaden an Fahrzeugen auf Firmenparkplatzen

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden - unter Ausschluss von Schaden durch Diebstahl und Brand -, die
an den Fahrzeugen von Dritten und/oder Personal entstehen, wahrend diese auf hierfir vorgesehenen Bereichen des
Betriebsgelandes geparkt sind. Ausgeschlossen sind Schaden, die an Sachen verursacht werden, die sich in oder auf den Fahrzeugen
befinden und die durch Fahrzeuge, die der Kfz-Haftpflicht unterliegen, verursacht werden.

h. Schaden durch Betriebsunterbrechung

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten flr Schaden, die durch die vollstdndige oder partielle Unterbrechung bzw.
Aufhebung der industriellen, beruflichen, geschéftlichen, handwerklichen, landwirtschaftlichen oder Dienstleistungstatigkeit
entstehen, vorausgesetzt dass diese Folgen eines gemaR Police entschadigungsfahigen Schadensfalls sind.

Fur jeden Schadensfall wird diese Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens € 250,00 und einer
Entschadigungsgrenze von Euro 50.000,00 pro Schadensfall geleistet.

i.  Fehler bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten gemaf den Normen des Datenschutzgesetzes in der durch das
Gesetzesvertretende Dekret 101/2018 in Umsetzung der Europaischen Verordnung 679/2016 (sog. DSGVO) angepassten Fassung
fur Vermogensverluste, die bei Dritten - einschlieBlich Kunden und/oder Beschéftigten - infolge von fehlerhafter Verarbeitung
(Erhebung, Aufzeichnung, Bearbeitung, Speicherung, Verwendung, Weiterleitung und Verbreitung) von deren personenbezogenen
Daten entstanden sind, vorausgesetzt dass diese die Folge eines Angriffs auf das Informationssystem bzw. unbeabsichtigter
Umstande sind und nicht auf kontinuierliches und absichtliches rechtswidriges Verhalten des Versicherten zurlickzufihren sind.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung eines Selbstbehalts von Euro 1000,00 pro Schadensfall
und einer Entschadigungsgrenze von Euro 50.000,00 pro Schadensfall und von Euro 150.000,00 pro Versicherungsjahr
geleistet.

j.  Zufdllige Umweltverschmutzung
Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden, die auf die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden
zurlickzufiihren sind, welche durch zufélligen Bruch von Heizungs- und anderen technischen Anlagen der Gebaude verursacht
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werden, in denen die versicherte Tatigkeit abgewickelt wird, unter Ausschluss von denen, die durch GibermaRiges Alter der

Teile und mangelnde Wartung verursacht werden. Ausgeschlossen sind Schiden, die auf jeden anderen Grund

zuruickzufiihren sind, der zu:

¢ Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden;

¢ Unterbrechung, Versiegen oder Umleitung von Quellen und Wasserlaufen;

e Beeintrachtigung oder Versiegen von Grundwasser, Erzvorkommen und allgemein nutzbaren Bodenschitzen
fiihrt.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens €

2.500,00 und einer Entschadigungsgrenze von Euro 25.000,00 pro Schadensfall und von Euro 250.000,00 pro

Versicherungsjahr geleistet.

k. Eigentum und Nutzung von Schildern, Werbetafeln und Bannern

Darunter versteht sich die Haftpflicht, die sich aus Besitz, Gebrauch und Wartung von reguldr auf italienischem Staatsgebiet
installierten Leucht- und normalen Schildern, Ausriistung, Werbetafeln und -bannern ergibt, die dazu bestimmt sind, auf das
versicherte Unternehmen hinzuweisen bzw. fur dieses zu werben.

Ausgeschlossen sind Schaden an Bauwerken und Sachen, an denen die Schilder, Tafeln und Banner angebracht sind,
sowie Schaden, die bei deren Installation verursacht werden.

|.  Besitz und Gebrauch von Waffen durch den Firmeninhaber

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fur Schaden, die unbeabsichtigt und versehentlich Dritten durch die
ausschlieBlich zur persénlichen Verteidigung erfolgte Verwendung von gemaR geltender Gesetzgebung rechtmaRig
besessenen Waffen verursacht werden. Die Jagd ist davon ausgeschlossen.

Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 100.000,00 pro Schadensfall geleistet.

m. Halten von Wachhunden

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten im Falle des gemal® Gesetz erfolgenden Haltens von Wachhunden im Bereich
der Gebaude und des Betriebsgelandes des versicherten Unternehmens.

n. Erweiterung der Definition als Dritte auch auf Inhaber und Beschéaftigte anderer Firmen, Berater und Freiberufler

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden, aus denen Tod oder schwere bis schwerste Verletzungen gemal

Art. 583 des it. Strafgesetzbuchs hervorgehen, die erlitten werden von:

e Inhabern und Beschaftigten anderer Firmen, die Reinigungs- oder Wartungsarbeiten in den Rdaumen des Versicherten
durchfiihren oder die gelegentlich dort an die versicherungsgegenstandliche Tatigkeit erganzenden Arbeiten teilnehmen, sowie
Kunden, die gelegentlich an Auf- und Abladevorgangen teilnehmen;

° Ingenieuren, Planern, Bauleitern, Assistenten, verwaltungstechnischen Beratern, Rechtsbeistanden und anderen Freiberuflern
allgemein;

e Inhabern und Beschaftigten von Firmen, denen der Versicherte Unterbeauftragungen erteilt hat, wahrend sie diese Arbeiten
durchfiihren. Diese Deckungserweiterung wird unter der Bedingung geleistet, dass die weitervergebenen Arbeiten insgesamt
20% des Umsatzes der gesamten Betriebstatigkeit des Versicherten nicht Gberschreiten. Wird dieser Prozentsatz Giberschritten,
entschadigt der Versicherer den Schaden im Verhéltnis zur geringeren eingenommenen Pramie.

0. Haftung fiir Brandschaden

Sie umfasst die Haftpflicht des Versicherten fir direkte Sachschaden, die an den Sachen Dritter verursacht werden durch nicht von
Sprengkorpern verursachte Brande, Explosionen, Implosion und Bersten am Gebaude, in dem die in der Police beschriebene Tatigkeit
abgewickelt wird, sowie an dessen Bestand, der Eigentum des Versicherten ist.

Die Deckung wird bis zum Betrag von Euro 300.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr mit einem Selbstbehalt
von Euro 1.000,00 geleistet.

Dazu gehoren auch Schaden, die durch die vollstédndige oder partielle Unterbrechung bzw. Sperrung der Nutzung von Gitern sowie
der industriellen, handwerklichen, beruflichen, geschéftlichen, landwirtschaftlichen oder Dienstleistungstatigkeit infolge von gemaR
Police entschidigungsfahigen Schadensfillen entstehen. Beziiglich der Schaden durch Unterbrechung oder Sperrung erfolgt die
Zahlung der Entschddigung pro einzelnem Schadensfall abziiglich eines Selbstbehalts von Euro 1.000,00 und in keinem
Fall zahlt der Versicherer pro einzelnem Schadensfall eine Summe iiber Euro 50.000,00.

p. Eigenstdndig betriebener bewaffneter Sicherheitsdienst auch mit Wachpersonal

g. Haftpflicht fiir Schaden durch Bewirtschaftung und Nutzung des Geb&udes, das fiir die Abwicklung der in der Police genannten
Tatigkeit bestimmt ist.

2. Arbeitgeberhaftpflicht
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a. Arbeitgeberhaftpflicht gegeniiber Arbeitsleistenden, fiir welche Versicherungspflicht bei INAIL (Nationales Institut fiir die
Arbeitsunfallversicherung) besteht

Vorausgesetzt dass der Versicherte zum Zeitpunkt des Schadensfalls die gesetzlichen Versicherungsvorschriften erfiillt, verpflichtet

sich der Versicherer dazu, diesen bis zur Erreichung des in der Police angegebenen Hochstbetrags fir die Betrage (Hauptbetrag,

Zinsen und Ausgaben) schadlos zu halten, fir welche dieser zu haften hat:

1) gemdl Art. 10 und 11 des Dekrets des Prasidenten der Republik (DPR) Nr. 1124 vom 30.06.1965 i.d.g.F. und Art. 13 des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 38 vom 23.02.2000 i.d.g.F. (Regressklagen von INAIL) fir Unfélle, die von bei dem
Unternehmen fest angestellten Beschéftigten sowie von Projektarbeitskraften, die fir die in der Police angegebenen
Betriebstatigkeit zustandig sind, entsprechend Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 276 vom 10.09.2003 erlitten werden;

2) gemaR Zivilgesetzbuch zum Ersatz von Schaden, die nicht unter die Regelung des 0.a. DPR 1124/1965 und Gesetzesvertretenden
Dekrets 38/2000 fallen und zu Lasten von Arbeitskrdften gemaR vorstehendem Punkt a) verursacht werden mit Tod und
Personenschaden durch Unfall, die eine bleibende Invaliditdt von mindestens 6% verursacht haben, welche auf Grundlage der
»,Tabelle der Behinderungen” gemaR Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 38 vom 23.02.2000 berechnet wurde.

Falls der Versicherte zum Zeitpunkt des Schadensfalls nicht alle Vorschriften hinsichtlich der obligatorischen Unfallversicherung INAIL

bezlglich der unter Punkt 1) aufgefiihrten Arbeitskrafte, die einen Arbeitsunfall erlitten haben, erfillt, gilt die Deckung dennoch,

wenn der PflichtverstoB auf belegt unabsichtliche, fehlerhafte oder ungenaue Auslegung der einschldgigen Gesetzesvorschriften
zuriickzufiihren ist.

b. Arbeitgeberhaftpflicht fiir Arbeitsleistende, fir welche keine Versicherungspflicht bei INAIL (Nationales Institut fiir die
Arbeitsunfallversicherung) besteht

Der Versicherer verpflichtet sich dazu, den Versicherten innerhalb der Grenzen des in der Police festgelegten Hochstbetrags schadlos
zu halten flr den Betrag, den dieser als zivilrechtlich Haftender als Ersatz (Hauptbetrag, Zinsen und Ausgaben) fiir Schaden zu zahlen
hat, die von fur die Betriebstatigkeit zustdndigen, bei dem Unternehmen fest angestellten Beschéaftigten sowie von
Projektarbeitskraften erlitten werden, fir welche keine Unfallversicherungspflicht bei INAIL besteht, fiir Tod oder Personenschaden
durch Unfall, die eine bleibende Invaliditat von mindestens 6% verursacht haben, welche auf Grundlage der ,Tabelle der
Behinderungen” gemaR Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 38 vom 23. Februar 2000 berechnet wurde.

c. Von anderen Firmen liberlassene oder Leiharbeitskrafte mit entsprechendem Vertrag gemaR Gesetzesvertretendem Dekret
Nr. 276 vom 10.09.2003

Der Versicherer verpflichtet sich dazu, den Versicherten innerhalb der Grenzen des in der Police festgelegten Hochstbetrags schadlos
zu halten flr den Betrag, den dieser als zivilrechtlich Haftender als Ersatz (Hauptbetrag, Zinsen und Ausgaben) fir Schaden zu zahlen
hat, die von Uberlassenen oder Leiharbeitskraften erlitten werden, fir Tod oder Personenschaden durch Unfall, die eine bleibende
Invaliditdit von mindestens 6% verursacht haben, welche auf Grundlage der ,Tabelle der Behinderungen” gemaR
Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 38 vom 23.02.2000 berechnet wurde. Die Deckung gilt unter der Bedingung, dass die
Arbeitsleistenden, auf welche sich diese Regelung bezieht, unter Einhaltung der Normen von Gesetzesvertretendem Dekret Nr.
276 vom 10. September 2003 bereitgestellt und verwendet werden. Die Deckung gilt auch fiir etwaige Riickgriffsklagen, die von den
Unternehmen, welche die Arbeitskrafte Gberlassen oder verliehen haben, oder vom Unfallversicherungsinstitut INAIL gemaR
Zivilgesetzbuch angestrengt werden.

Die Deckung Arbeitgeberhaftpflicht gilt auch fur Regressklagen des Sozialversicherungstragers INPS gemaR Art. 14 von Gesetz Nr.
222 vom 12. Juni 1984.

Erweiterung auf Berufskrankheiten
Die Deckung Arbeitgeberhaftpflicht gemal vorliegendem Artikel wird auch auf das Risiko der von INAIL tabellarisch erfassten und
entschadigten Berufskrankheiten erweitert, wenn deren Verursachung durch die Berufstatigkeit belegt wird. Die Erweiterung wird
unter der Bedingung wirksam, dass die Erkrankung wahrend des Versicherungszeitraums aufgetreten ist und dass sie
Folge fahrldssiger Handlungen ist, die zum ersten Mal wahrend des Versicherungszeitraums aufgetreten sind. Die
Erweiterung gilt nicht:
1) fiir jene Beschiftigten, bei denen ein Riickfall einer bereits in der Vergangenheit entschadigten oder
entschadigungsfahigen Krankheit aufgetreten ist;
2) fiir Berufskrankheiten infolge von:
e absichtlicher Missachtung der gesetzlichen Vorschriften durch die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens;
e absichtlich unterlassener Schadensverhiitung aufgrund unterlassener Reparaturen oder Nachriistungen von
Vorrichtungen, die zur Vorbeugung oder Begrenzung von gesundheitsschadlichen Faktoren bestimmt sind,
durch die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens.
Dieser unter Punkt 2) der vorliegenden Klausel aufgefiihrte Ausschluss tritt auBer Kraft fiir Schaden, die auftreten,
nachdem Vorkehrungen zur Behebung der Situation getroffen worden sind, die als verhaltnismaRBig fiir die
vorliegenden Umstédnde eingeschitzt werden kdnnen.
3) fiir Berufskrankheiten, die spater als sechs Monate nach Ablaufdatum der Versicherung oder Enddatum des
Arbeitsverhiltnisses auftreten;

Versicherungsbedingungen - Seite 81 von 147



Versicherungsbedingungen - PROTECTION BUSINESS m

Multirisk-Police mit einjédhriger Dauer zum Schutz von Personen und Betriebsvermégen
4) fiir Asbestose, Silikose und AIDS.

Der Versicherer hat das Recht, jederzeit Inspektionen zum Zwecke der Uberpriifung und/oder Kontrolle des Zustands der
Betriebsstdtten des Versicherten vorzunehmen. Bei diesen Inspektionen hat der Versicherte freien Zugang zu gewdhren und die
erforderlichen Informationen und Unterlagen bereitzustellen.

Unbeschadet - wo vereinbar - der Normen beziiglich der Meldung von Schadensféllen, hat der Versicherte die Pflicht, dem Versicherer
unverziglich das Auftreten einer unter die Deckung fallenden Berufskrankheit zu melden und im Anschluss daran umgehend die
entsprechenden Informationen, Unterlagen und Akten des gemeldeten Falls zu Gbermitteln.

Die Deckung gilt bis zum Erreichen von 50% des Hochstbetrags, der fiir die Deckung Arbeitgeberhaftpflicht versichert ist. Dieser
Hochstbetrag stellt die maximale Leistung des Versicherers fiir einen oder mehrere Schadensfélle dar, auch wenn diese zu
unterschiedlichen Zeitpunkten im Laufe der Giiltigkeit der Police auftreten sollten und auch wenn diese durch die gleiche Art von
aufgetretener Berufskrankheit verursacht werden sollten.

B. DECKUNG HAUS- UND GRUNDBESITZERHAFTPFLICHT

Der Versicherer garantiert den Versicherten fiir Schdaden Dritter, die durch sein Eigentum an den in der Police angegebenen Gebauden
abzuleiten sind. Vorbehaltlich der Angaben unter Art. 102 - ,,Ausschliisse”, sind - mit reinem Beispielswert und ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit - die nachstehend aufgelisteten Ereignisse garantiert:

1. Schdden durch das Auslaufen von Wasser, nur wenn diese die Folge zufalligen Bruchs (auch wegen Frost) von Regenrinnen,
Fallrohren, Wasserleitungen, Sanitir- und Heizungsanlagen oder Haushaltsgeraten sind; ausgeschlossen sind hingegen
Schéaden, die Folgen von Verschleil oder anomaler bzw. mangelnder Instandhaltung oder Reinigung sind;

2. Beauftragung von planméaRigen und auRerplanmaBigen Wartungsarbeiten (unter Ausschluss von denjenigen, die unter den
Anwendungsbereich von Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 81/08 i.d.g.F., zuvor G.v.D. 494/96 fallen) und eigenstdndige
Ausfiihrung von planmaRigen Wartungsarbeiten, vorausgesetzt dass diese die Gebaude betreffen, die zur in der Police
genannten Betriebstatigkeit gehoren.

3. Schaden, die auf das Eigentum der Photovoltaikanlage und/oder Solarwarmeanlage zurlickzufiihren sind;

4. durch Brand verursachte Schaden an Sachen Dritter entsprechend der Regelung unter Punkt o. ,Haftung fur Brandschaden” der
Betriebshaftpflicht laut Art. 100 - ,,Gegenstand der Versicherung®.

Wo nichts anderes festgelegt ist, wird die Deckung mit einem Selbstbehalt fiir Sachschdden von Euro 250,00 geleistet.

Art. 101. - Erweiterungen der Deckung fiir bestimmte Branchen
Bezliglich der Betriebshaftpflicht gemaR Art. 100 - ,,Gegenstand der Versicherung” gelten diese Erweiterungen jeweils fiir die in der
Police angegebene Zugehorigkeitsbranche:

A. BRANCHE LANDWIRTSCHAFT

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit im Bereich der Landwirtschaft bezieht (einschlieflich Ferien auf dem
Bauernhof), umfasst die Haftpflicht:

1. Verkauf und/oder Abgabe von Lebensmittelprodukten

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten flr Schaden Dritter, die durch den Einzelhandel und die Abgabe von

Lebensmitteln (auch aus eigener Erzeugung des Versicherten und auch bei Verarbeitung durch diesen) im Bereich des

landwirtschaftlichen Betriebs oder des Ferienbetriebs sowie bei der Teilnahme an Messen, Ausstellungen und Markten verursacht

werden, vorausgesetzt dass die Schiden innerhalb eines Jahrs ab Verkauf oder Abgabe und auf jeden Fall innerhalb des

Giiltigkeitszeitraums dieses Vertrags auftreten. Ausgeschlossen sind Schaden, die durch einen urspriinglichen Produktmangel

hervorgerufen werden, mit Ausnahme von Lebensmitteln aus eigener Erzeugung.

2. Sachen, die von Gisten des Ferienbetriebs mitgebracht und/oder der Leitung anvertraut werden

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fir Schaden, fir welche dieser aufzukommen hat gegeniiber Gasten des an den

Bauernhof angegliederten Ferienbetriebs gemaR Art. 1783, 1784 und 1785-bis des it. Zivilgesetzbuchs aufgrund von Entwendung,

Zerstorung oder Beschadigung der mitgebrachten und eventuell dem Inhaber anvertrauten Sachen.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e die durch Verbrennung aufgrund des Kontakts mit Heiz- oder Biigelgeraten verursacht werden, sowie Schaden
durch Waschen, Fleckbeseitigung oder dhnliche Vorgange;

e an Sachen, die in Land- oder Wasserfahrzeugen verwahrt sind;

e an Wertsachen, Schmuck und Wertgegenstanden, die nicht dem Hotelleiter anvertraut worden sind, es sei denn
diese wurden in Wandtresoren aufbewahrt, die in den Zimmern fiir die Gaste bereitgestellt sind, und
vorausgesetzt dass die Entwendung durch belegtes Aufbrechen dieser Vorrichtung erfolgt ist.

Die Deckung wird unter Anwendung eines Selbstbehalts von € 250,00 und einer Entschadigungsgrenze von Euro
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50.000,00 pro Jahr mit einem Hochstbetrag pro einzelnem geschadigtem Gast von Euro 5.000,00 in Verbindung mit
anvertrauten Sachen und von Euro 1.500,00 fiir nicht anvertraute Sachen geleistet.

3. Eigentum und Betrieb von Sportanlagen und -ausriistung, Schwimmbddern und zusatzliches Serviceangebot des
angegliederten Ferienbetriebs

Darunter versteht sich die Haftung, die der Versicherte aufgrund des Eigentums und/oder der Bewirtschaftung von Schwimmbadern
und Sportanlagen sowie aufgrund zusatzlichen Serviceangebots durch den dem Bauernhof angegliederten Ferienbetrieb zu tragen
hat, wie: Restaurant, Café, Wascherei, Friseursalon, Wellnesscenter, Geschafte, Raumlichkeiten fiir Kongresse und anderes im
Rahmen von Freizeit- und Kulturangeboten. Mit dazu gehort ferner die Haftpflicht aufgrund der Organisation von nicht dem
Profisport zugeordneten sportlichen Aktivitaten, der Bereitstellung von Material und Ausristung flr Sport und Spiel, der Didaktik mit
Ausrichtung auf das Erlernen landwirtschaftlicher Tatigkeiten. Dazu gehért die Aktivitit des Reitens unter Ausschluss derjenigen
Schéaden, die von Gasten erfahren werden, die Tiere reiten oder fiihren.

Ausgeschlossen sind Schaden, die durch Brand bzw. Verbrennung aufgrund des Kontakts mit Heiz- oder Biigelgeraten
verursacht werden, sowie Schdaden durch Waschen, Fleckbeseitigung oder dhnliche Vorgéange.

4. Haftung des Haushaltsvorstands

Falls der Betriebsinhaber seine gewohnliche Wohnung im Innern des landwirtschaftlichen Betriebs bzw. des Ferienbetriebs

eingerichtet hat, verpflichtet sich der Versicherer dazu, den Inhaber sowie die Mitglieder seiner Kernfamilie von Zahlungen schadlos

zu halten, die diese auf Grundlage ihrer gesetzlichen Haftpflicht fiir zufallige Umstande in Verbindung mit dem Privatleben zu leisten

haben.

Mit reinem Beispielswert und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit werden folgende typische Risiken genannt:

e die Bewirtschaftung der bewohnten Immobilie;

e  das Ausiiben von Amateursport;

e  das Eigentum von Haustieren und die Nutzung von Reittieren, die nicht Eigentum der Versicherten sind;

e  Eigentum oder Gebrauch von Fahrrddern oder fahrraddhnlichen Gefdhrten allgemein, einschlieRlich der Nutzung von
Kinderwagen, Buggys und Einkaufswagen;

e  Eigentum und Verwendung von Windsurfbrettern, Ruderbooten, Segelbooten bis 6 m Lange und Motorbooten mit weniger als
3 PS, die von den Auflagen gemaR Gesetz 990 vom 24.12.1969 i.d.g.F. ausgeschlossen sind;

e das Anlassen und Fahren von Kraftfahrzeugen durch die minderjahrigen Kinder ohne Fiihrerschein, das ohne das Wissen der
Eltern geschieht, vorausgesetzt dass die Fahrzeuge Uber eine eigene Verkehrshaftpflichtversicherung verfiigen.

Nicht als Dritte gelten:

e die Ehegatten untereinander, die Eltern des Versicherten, die Eltern des Ehegatten, die Kinder des Versicherten,
Lebensgefihrten, eingetragene Lebenspartner, Personen, die im Familienstand des Versicherten eingetragen
sind, sowie alle anderen mit ihm zusammenlebenden Verwandten oder Verschwagerten;

Abweichend von obigen Festlegungen gelten die minderjahrigen Kinder des Versicherten untereinander als Dritte, wenn die

Geschwister einander unbeabsichtigt kérperliche Verletzungen zufiigen, die eine bleibende Invaliditit nach sich ziehen; die

Entschadigung wird bis Euro 50.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr und unter Anwendung eines

Selbstbehalts von € 1.500,00 pro Schadensfall geleistet. Medizinische Ausgaben, die infolge der erlittenen Verletzungen

getragen werden, fallen nicht unter die Deckung.

Falls eine andere Versicherung bestehen sollte (z.B. die Police fiir die Haftung des Haushaltsvorstands), wird diese

Deckung auf zweites Risiko fiir Betrage geleistet, die liber die Hochstbetrdge der anderen Versicherung hinausgehen.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e die auf das Eigentum von Reittieren zuriickzufiihren sind;

e die im Verlauf von Sportwettbewerben und beim diesbeziiglichen Training auftreten, wenn diese nicht auf
Amateurebene stattfinden oder den Einsatz von Kraftfahrzeugen beinhalten; die beim Ausiiben von
Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen und Flugsportarten allgemein aufgetreten sind;

¢ die auf die Nichterfiillung von vertraglichen oder steuerlichen Auflagen zuriickzufiihren sind;

e gegeniiber nicht alle gesetzlichen Vorschriften erfiillenden Haushaltshilfen (einschlieBlich Pflegepersonal und
Babysitter);

e die von nicht alle gesetzlichen Vorschriften erfiillenden Haushaltshilfen (einschlieRBlich Pflegepersonal und
Babysitter) verursacht werden;

e die durch eigenhdndige Ausfiihrung von auBerplanmaBigen Wartungsarbeiten verursacht werden.

Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 300.000,00 pro Schadensfall und Jahr geleistet.

5. Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen
° Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten, die dem Betrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und deren Motoren
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entspringt, vorausgesetzt dass diese fiir landwirtschaftliche Arbeiten in Eigenregie oder Drittauftrag verwendet werden und
unter Ausschluss der Fille gemaR Gesetz 990 vom 24.12.1969 i.d.g.F.

6. Viehwirtschaft

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten, die aus der (nicht industriell betriebenen) Zucht und Haltung von Vieh im
Betriebsbereich entspringt, einschlieBlich Deckbetrieb fir den Eigenbedarf oder im Drittauftrag (einschliefRlich in diesem Fall die ggf.
von Tieren Dritter erlittenen Schiden), sowie die Uberfithrung und das Verweilen des Viehs auf Weiden und Mérkten unter
Ausschluss der Risiken des mit der Viehwirtschaft verbundenen Kraftfahrzeugverkehrs.

Die Deckung wird bis zum Betrag von Euro 100.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr mit einem Selbstbehalt von Euro
1.500,00 geleistet.

B. BRANCHE INDUSTRIE UND HANDWERK
Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit im Bereich von Industrie und Handwerk bezieht, umfasst die Haftpflicht:

1. Baugewahrleistungsversicherung fiir Verlege-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Anlagen

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten, die sich aus seiner Eigenschaft als Installateur, Wartungs- oder

Reparaturfachkraft von Anlagen, Ausriistung und Sachen allgemein ergibt, fiir Schaden, die durch die Anlagen, Ausristung und

Sachen allgemein nach Fertigstellung der Arbeiten bei Dritten, einschlieflich Auftraggeber, verursacht werden. Die Deckung gilt fiir

Schiden, die wahrend des Gltigkeitszeitraums der Versicherung spatestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Arbeiten auftreten

und vom Versicherten spatestens 6 Monate nach Vertragsende gemeldet werden.

Die Deckung wird auch fiir Tatigkeiten gemaR Art. 1 des Dekrets Nr. 37 vom 22.01.2008 des Ministeriums fir Wirtschaftliche

Entwicklung (Installation von Anlagen im Innern von Gebduden unabhéangig von deren Zweckbestimmung) geleistet, vorausgesetzt

dass der Versicherte liber die laut Art. 3 des o.a. Ministerialdekrets verlangte Zulassung verfiigt, und unter Ausschluss

der Tatigkeiten im Rahmen von Installation, Wartung und Reparatur von Personen- und Lastaufziigen, Rolltreppen

und gleichartigen.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e an den installierten, reparierten oder gewarteten Anlagen, Ausriistungen oder Sachen selbst sowie jedwede
Ausgabe fiir deren Ersatz oder Reparatur;

e durch Nichteignung oder mangelnde Funktionstiichtigkeit der Anlagen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch
oder durch urspriingliche Mdngel oder Defekte der von beliebigen Herstellern gefertigten Produkte;

e durch nichterfolgte oder verspatete WartungsmaRnahmen;

e durch Unterbrechung oder Sperrung der Tatigkeit;

e durch StraRenarbeiten;

e die von gekiihlten Waren aufgrund mangelnder oder fehlerhafter Wartung erfahren werden, sowie durch daraus
folgenden Nutzungsausfall oder Unterbrechung des Services.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens Euro

1.500,00 und einer Entschadigungsgrenze von Euro 50.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr geleistet.

2. Diebstahlschdden, die durch Geriiste von Baufirmen begiinstigt worden sind

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Diebstahlschaden, die Dritten durch Personen verursacht werden, die zur
Umsetzung ihrer verbrecherischen Absichten die Geriste verwendet haben, die vom Versicherten errichtet bzw. genutzt worden
sind.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens Euro
250,00 und einer Entschadigungsgrenze von Euro 50.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr geleistet.

3. Schdden an Kleidungsstiicken des Kunden (Friseure)

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten flr Schaden an von Kunden getragenen Kleidungsstiicken, die auf die Anwendung
von Farbemitteln, Entfarbern, Haarsprays und Dauerwellenprodukten zurlickzufiihren sind.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung eines Selbstbehalts von Euro 250,00 und einer
Entschadigungsgrenze von Euro 1.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr geleistet.

4. Schdden an bearbeiteten Sachen (Reinigungen und Waschereien)

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden an bearbeiteten Sachen.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung eines Selbstbehalts von Euro 250,00 und einer
Entschadigungsgrenze von Euro 1.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr geleistet.

C. BRANCHE HANDEL
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Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit im Bereich des Handels bezieht, umfasst die Haftpflicht:

1. Schaden infolge des Produktverkaufs

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schdaden Dritter, die durch im Geschéft selbst verkaufte, Gbergebene oder

abgegebene Produkte verursacht werden, vorausgesetzt dass die Schaden innerhalb 1 Jahres ab Verkauf, Ubergabe oder

Abgabe und auf jeden Fall innerhalb des Giiltigkeitszeitraums dieses Vertrags auftreten.

Ausgeschlossen sind:

e Schadigung Dritter durch urspriingliche Produktmangel, unter Ausnahme von Lebensmittelprodukten aus der
eigenen Erzeugung und von selbst erzeugten Artikeln, die in Apotheken und Drogerien abgegeben oder verkauft
werden (beispielsweise gehoren dazu - ohne Anspruch auf Vollstindigkeit - galenische und homdopathische
Produkte, Kosmetika sowie Produkte aus Krdutern und Heilpflanzen).

e Schiaden an den Produkten selbst, Ausgaben fiir deren Reparatur oder Ersatz und Schdden, die auf
Nutzungsausfall oder Nichtverfiigbarkeit zuriickzufiihren sind.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung eines Selbstbehalts von Euro 500,00 und einer

Entschadigungsgrenze von Euro 100.000,00 pro Schadensfall geleistet.

2. Schddigung Dritter durch die Ausiibung von ambulantem Handel

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten gemaR Gesetz in seiner Eigenschaft als ambulanter Handler, der liber die reguldre
Zulassung gemdl den geltenden gesetzlichen Vorschriften verfugt.

Dazu gehoren Schaden, die bei den Vorgangen im Rahmen von Aufbau, Betrieb und Abbau der Stande in dem Bereich auftreten, der
dem Versicherten zugewiesen wurde, mit Einschrankung auf die in der Police erkldrte Tatigkeit.

Die Deckung wird auf die Auslibung der Tatigkeit auf Fahrzeugen ausgeweitet, vorausgesetzt dass diese ausdriicklich fiir diesen
Zweck bestimmt sind, ausgenommen Verkehrsrisiken.

D. BRANCHE FREMDENVERKEHR UND GASTSTATTENGEWERBE

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit im Bereich von Fremdenverkehr und Gaststattengewerbe bezieht, umfasst
die Haftpflicht:

1. Verkauf und/oder Abgabe von Lebensmittelprodukten

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fir Schadigungen Dritter, die durch den Einzelhandel und die Abgabe von
Lebensmitteln (auch aus eigener Erzeugung des Versicherten und auch bei Verarbeitung durch diesen) im Bereich des Hotels, der
Pension, des B&B oder der Gaststatte verursacht werden, vorausgesetzt dass die Schaden innerhalb eines Jahrs ab Verkauf
oder Abgabe und auf jeden Fall innerhalb des Giiltigkeitszeitraums dieses Vertrags auftreten. Ausgeschlossen sind
Schaden, die durch einen urspriinglichen Produktmangel hervorgerufen werden, mit Ausnahme von Lebensmitteln
aus eigener Erzeugung.

2. Sachen, die von Gésten des Hotels, der Pension, des B&B mitgebracht und/oder der Leitung anvertraut werden

Darunter versteht sich die Haftung des Versicherten fiir Schaden, fir welche dieser gemaR Art. 1783, 1784 und 1785-bis des it.

Zivilgesetzbuchs aufzukommen hat gegeniiber Gasten des Hotels, der Pension oder des B&B aufgrund von Entwendung, Zerstorung

oder Beschadigung der mitgebrachten und eventuell der Leitung des Gastbetriebs anvertrauten Sachen.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e die durch Verbrennung aufgrund des Kontakts mit Heiz- oder Biigelgeraten verursacht werden, sowie Schaden
durch Waschen, Fleckbeseitigung oder dhnliche Vorgange;

e an Sachen, die in Land- oder Wasserfahrzeugen verwahrt sind;

e an Wertsachen, Schmuck und Wertgegenstanden, die nicht dem Hotelleiter anvertraut worden sind, es sei denn
diese wurden in Wandtresoren aufbewahrt, die in den Zimmern fiir die Gaste bereitgestellt sind, und
vorausgesetzt dass die Entwendung durch belegtes Aufbrechen dieser Vorrichtung erfolgt ist.

Die Deckung wird unter Anwendung eines Selbstbehalts von € 250,00 und einer Entschadigungsgrenze von Euro

50.000,00 pro Jahr mit einem Hochstbetrag pro einzelnem geschadigtem Gast von Euro 5.000,00 in Verbindung mit

anvertrauten Sachen und von Euro 1.500,00 fiir nicht anvertraute Sachen geleistet.

3. Eigentum und Betrieb von Sportanlagen und -ausriistung, Schwimmba&dern und zusatzliches Serviceangebot des Hotels, der
Pension, des B&B

Darunter versteht sich die Haftung, die der Versicherte aufgrund des Eigentums und/oder der Bewirtschaftung von Schwimmbé&dern

und Sportanlagen sowie aufgrund zusatzlichen Serviceangebots des Hotels, der Pension, des B&B zu tragen hat, wie: Restaurant, Bar,

Wascherei, Friseursalon, Wellnesscenter, Geschafte, Raumlichkeiten fir Kongresse und anderes im Rahmen von Freizeit- und
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Kulturangeboten. Mit dazu gehort ferner die Haftpflicht aufgrund der Organisation von nicht dem Profisport zugeordneten
sportlichen Aktivitaten, aufgrund der Bereitstellung von Material und Ausristung fiir Sport und Spiel sowie aufgrund der Ausiibung
des Reitsports, unter Ausschluss von Schaden, die den Gadsten beim Reiten oder Fiihren von Tieren entstehen.
Ausgeschlossen sind Schaden, die durch Brand bzw. Verbrennung aufgrund des Kontakts mit Heiz- oder Biigelgeraten
verursacht werden, sowie Schdaden durch Waschen, Fleckbeseitigung oder dhnliche Vorgéange.

4. Haftung des Haushaltsvorstands

Falls der Betriebsinhaber seine gewdhnliche Wohnung im Innern des Hotels, der Pension oder des B&B eingerichtet hat, verpflichtet

sich der Versicherer dazu, den Inhaber sowie die Mitglieder seiner Kernfamilie von Zahlungen schadlos zu halten, die diese auf

Grundlage ihrer gesetzlichen Haftpflicht fur zufallige Umstande in Verbindung mit dem Privatleben zu leisten haben.

Mit reinem Beispielswert und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit werden folgende typische Risiken genannt:

e die Bewirtschaftung der bewohnten Immobilie;

e  das Ausiiben von Amateursport;

e  das Eigentum von Haustieren und die Nutzung von Reittieren, die nicht Eigentum der Versicherten sind;

e  Eigentum oder Gebrauch von Fahrradern oder fahrraddhnlichen Gefahrten allgemein, einschlieRlich der Nutzung von
Kinderwagen, Buggys und Einkaufswagen;

e  Eigentum und Verwendung von Windsurfbrettern, Ruderbooten, Segelbooten bis 6 m Lange und Motorbooten mit weniger als
3 PS, die von den Auflagen gemaR Gesetz 990 vom 24.12.1969 i.d.g.F. ausgeschlossen sind;

e das Anlassen und Fahren von Kraftfahrzeugen durch die minderjahrigen Kinder ohne Fiihrerschein, das ohne das Wissen der
Eltern geschieht, vorausgesetzt dass die Fahrzeuge Uber eine eigene Verkehrshaftpflichtversicherung verfiigen.

Nicht als Dritte gelten:

e die Ehegatten untereinander, die Eltern des Versicherten, die Eltern des Ehegatten, die Kinder des Versicherten,
Lebensgefdhrten, eingetragene Lebenspartner, Personen, die im Familienstand des Versicherten eingetragen
sind, sowie alle anderen mit ihm zusammenlebenden Verwandten oder Verschwagerten;

Abweichend von obigen Festlegungen gelten die minderjahrigen Kinder des Versicherten untereinander als Dritte, wenn die

Geschwister einander unbeabsichtigt kérperliche Verletzungen zufiigen, die eine bleibende Invaliditit nach sich ziehen; die

Entschadigung wird bis Euro 50.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr und unter Anwendung eines

Selbstbehalts von € 1.500,00 pro Schadensfall geleistet. Medizinische Ausgaben, die infolge der erlittenen

Verletzungen getragen werden, fallen nicht unter die Deckung.

Falls eine andere Versicherung bestehen sollte (z.B. die Police fiir die Haftung des Haushaltsvorstands), wird diese Deckung auf
zweites Risiko fiir Betrage geleistet, die Giber die Hochstbetridge der anderen Versicherung hinausgehen.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e die auf das Eigentum von Reittieren zuriickzufiihren sind;

e die im Verlauf von Sportwettbewerben und beim diesbeziiglichen Training auftreten, wenn diese nicht auf
Amateurebene ausgeiibt werden oder den Einsatz von Kraftfahrzeugen beinhalten;

e die beim Ausiiben von Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen und Flugsportarten allgemein aufgetreten sind;

e die auf die Nichterfiillung von vertraglichen oder steuerlichen Auflagen zuriickzufiihren sind;

e gegeniiber nicht alle gesetzlichen Vorschriften erfiillenden Haushaltshilfen (einschlieBlich Pflegepersonal und
Babysitter);

e die von nicht alle gesetzlichen Vorschriften erfiillenden Haushaltshilfen (einschlieRlich Pflegepersonal und
Babysitter) verursacht werden;

e die durch eigenhadndige Ausfiihrung von auBerplanmaRigen Wartungsarbeiten verursacht werden.

Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 300.000,00 pro Schadensfall und Jahr geleistet.

FOLGENDE ARTIKEL GELTEN FUR DEN GESAMTEN ABSCHNITT 9 - HAFTPFLICHT.

Art. 102 - Ausschliisse
Ausgeschlossen sind Schaden:
1. die vorsatzlich vom Versicherungsnehmer oder Versicherten verursacht werden;
2. durch Nichteinhaltung von Verpflichtungen, die der Versicherte ausschlie8lich per Vertrag iibernommen hat;
3. an Sachen, die dem Versicherten anvertraut oder zur Verwahrung iibergeben worden sind bzw. sich
anderweitig in seinem Gewahrsam befinden, sowie an Sachen, die sich im Bereich der Arbeitsausfiihrung
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

befinden (unter Ausnahme derer, die angesichts ihres Gewichts oder Volumens nicht entfernt werden
konnen), an transportierten, geschleppten oder gehobenen Sachen, an Sachen, fiir welche der Versicherte
gemaR Art. 1783, 1784, 1785, 1785-bis, -ter, -quater, -quinquies und 1786 des it. Zivilgesetzbuchs haftet,
unbeschadet der Bestimmungen: von Art. 100/e ,Schiden an Sachen Dritter, die gehoben, auf- oder
abgeladen, beférdert, transportiert oder geschleppt werden®, von Art. 101.A.2 ,Sachen, die von Gasten des
Ferienbetriebs mitgebracht und/oder der Leitung anvertraut werden“, von Art. 101.D.2 ,Sachen, die von
Giasten des Hotels, der Pension, des B&B mitgebracht und/oder der Leitung anvertraut werden, von Art.
101.B.3 ,,Schdden an Kleidungsstiicken des Kunden (Friseure)”, von Art. 101.B.4 ,Schiaden an bearbeiteten
Sachen (Reinigungen und Waschereien)“;

durch Krane, Schwebebahnen, Seilrutschen und dhnliches;

durch die Ausiibung der Jagd;

an Sachen, an denen die Arbeiten durchgefiihrt werden, an Bauwerken, die direkt Gegenstand von Reparatur-
oder Wartungsarbeiten sind, an Bauwerken, die sich in Bau befinden, an Anbauflachen, unbeschadet der
Bestimmungen von Art. 101.B.4 ,,Schiaden an bearbeiteten Sachen (Reinigungen und Waschereien) und Art.
100/d ,,Bei Dritten durchgefiihrte Arbeiten”;

durch Bauwerke und Installationen allgemein nach Abschluss der Arbeiten, durch Reparatur-, Wartungs- und
Verlegevorginge, die nach der Ausfiihrung der Arbeiten oder der Ubergabe an Dritte auftreten, unbeschadet
der Bestimmungen zur Deckungserweiterung laut Art. 101.B.1 ,Baugewahrleistungsversicherung fiir Verlege-,
Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Anlagen*;

durch Waren, Produkte und Sachen allgemein nach der Ubergabe an Dritte, unbeschadet der Bestimmungen
von Art. 101.D.1 ,Verkauf und/oder Abgabe von Lebensmittelprodukten” und von Art. 101.C.1 ,,Schiden aus
dem Verkauf von Produkten;

durch Diebstahl, unbeschadet der Bestimmungen von Art. 101.B.2 , Diebstahlschdaden, die durch die Geriiste
von Baufirmen gefordert worden sind*;

verursacht durch und/oder erfahren von Wasserfahrzeugen und Flugzeugen und/oder ihrem Inhalt und/oder
den beforderten Personen; verursacht durch Motorfahrzeuge jeglicher Art, Forderwagen und selbstfahrende
Arbeitsmaschinen, wenn der Schadensfall in Bereichen aufgetreten ist, die der Regelung des Gesetzes Nr. 990
vom 24.12.1969 unterstehen, vorbehaltlich der Bestimmungen von Art. 100/f ,Kfz-Haftung im Rahmen der
Betriebshaftpflicht“ und von Art. 100/g ,,Schidden an Fahrzeugen auf Firmenparkplitzen;

die bei Auf- und Abladevorgingen bzw. wahrend des Wartens an Transportmitteln und darauf geladenen
Sachen verursacht werden, unbeschadet der Bestimmungen von Art. 100/e ,,Schidden an Sachen Dritter, die
gehoben, auf- oder abgeladen, beférdert, transportiert oder geschleppt werden*;

die durch den Einsatz von Sprengstoffen an fest installierten Sachen verursacht werden, die sich im Umkreis
von 200 m von der Explosionsstelle befinden;

die durch Eigentum, NieBbrauch oder Nutzung von Gebauden und deren fest installierten Anlagen verursacht
werden, die nicht mit denen ibereinstimmen, in denen die in der Police erklarte Tatigkeit gewohnlich
abgewickelt wird, bzw. nicht die Wohnung des Versicherten sind, unbeschadet der Bestimmungen von Art.
100/k ,,Eigentum von Schildern, Werbetafeln und Bannern*;

durch die Verwendung von Stoffen, deren Gebrauch gesetzlich verboten ist;

die durch Produktion, Verwahrung oder Verwendung von radioaktiven Stoffen oder Geraten fiir die
Teilchenbeschleunigung verursacht werden, ebenso wie Schiaden, die in Verbindung mit versicherten Risiken
durch die natiirlich auftretende oder kiinstlich erzeugte Umwandlung oder Reaktion des Atoms (Kernspaltung
und Kernfusion, Teilchenbeschleuniger) hervorgerufen werden;

die der Haftung zuzuschreiben sind, welche auf Vorhandensein, Gebrauch, Kontamination, Abbau,
Handhabung, Bearbeitung, Verkauf, Vertrieb und/oder Lagerung von Asbest und/oder asbesthaltigen
Produkten zuriickzufiihren sind;

die auf Aktivititen im Bereich von Biotechnologie, Gentechnik und Produkten, die aus Materialien und/oder
Substanzen menschlichen Ursprungs und gentechnisch verinderte Organismen (GVO) gewonnen werden,
zuriickzufiihren sind;

durch die Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen und Feldern;

an erdverlegten Leitungen und Anlagen;

an Sachen aufgrund von Senkungen, Einbriichen, Rutschen und Vibrationen des Erdreichs;

durch das Auslaufen von Wasser oder das Uberquellen der Kanalisation, es sei denn dieses erfolgt aufgrund
von zufdlligen Rohr- oder Leitungsbriichen, sowie Schaden, die einzig auf Feuchtigkeit, Tropfleckage und
allgemein ungesundes Raumklima zuriickzufiihren sind;

direkt oder indirekt verursacht durch: Krieg, Invasion, Feindseligkeiten (mit oder ohne Kriegserklarung),
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Biirgerkrieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, Machtusurpation, militarische Besetzung, Beschlagnahme,
Verstaatlichung, Requisition, Einziehung, von Behérden angeordnete Zerstorung, Volksaufruhr, Streiks,
Aussperrungen, Unruhen;

23. mit Ausnahme der Bestimmungen fiir die Deckung , Fehler bei der Verarbeitung personenbezogener Daten”,
jeder Art, verursacht durch fehlerhafte Aufzeichnung oder L6schung von Daten, mangeinde, fehlerhafte oder
unzureichende Funktion von EDV-Systemen und/oder jeder Art von elektronischer Maschine, Anlage, Gerit,
Komponente, Firmware, Software und Hardware hinsichtlich des Zeitmanagements (Uhrzeit und Datum) oder
infolge des Angriffs oder der Infektion durch Computervieren sowie infolge von Download-, Installations-
und/oder Anderungsvorgidngen an Programmen, vorausgesetzt dass diese keine Bridnde, Explosion oder
Bersten hervorrufen, sowie Schaden, die auf die Entmagnetisierung, fehlerhafte Aufzeichnung oder Loschung
von Daten und versehentliches Verwerfen zuriickzufiihren sind;

24. verursacht durch jedes Risiko, dessen Standort im Meer liegt und keine Verbindung zum Ufer durch Erddamme
oder Landzungen aufweist;

25. verursacht durch Untersee-Pipelines, in denen Fluide fiir die Energieerzeugung unter Druck beférdert werden
sowie Unterseekabel allgemein;

26. durch den Einsatz von Motorfahrzeugen, Maschinen oder Anlagen, die von einer nicht normgemaRB befahigten
Person gefahren oder betitigt werden, unbeschadet der Bestimmungen laut Deckungserweiterung ,Haftung
des Haushaltsvorstands“;

27. verursacht durch die Ansteckung von Krankheiten durch Tiere;

28. infolge von Verschmutzung der Luft, des Wassers oder des Bodens, Unterbrechung, Versiegung oder Umleitung
von Quellen und Wasserlaufen, Veranderung oder Versiegung von Grundwasservorkommen, Erzlagerstitten
und nutzbaren unterirdischen Vorkommen im Allgemeinen, vorbehaltlich der Bestimmungen von Art. 100/j
»Zufallige Umweltverschmutzung“;

29. verursacht am StraBenbelag durch landwirtschaftliche Maschinen mit Raupenketten oder nicht gummierten
Radern;

30. verursacht durch den Einsatz von Phytopharmaka, die ganz oder teils aus Chemikalien bestehen, deren Einsatz
vom Gesetz verboten ist, auch wenn er unverschuldet oder unfreiwillig erfolgt;

31. anlebendem oder totem Inventar des Anwesens, mit Ausnahme der Schiden am Inventar Dritter (auch wenn
dieses dem Versicherten iibergeben oder anvertraut wurde), die durch vollstandige oder partielle Baufalligkeit
der vorhandenen Immobilien verursacht werden;

32. verursacht durch das Eigentum der in der Police angegebenen Gebaude, es sei denn, es wurde die Deckung
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht erworben;

33. durch die Ausiibung geistiger Berufe gemaR Art. 2229 des it. Zivilgesetzbuchs.

Art. 103 - Personen, die nicht als Dritte gelten

Nicht als Dritte gelten:

1. die Ehegatten untereinander, die Eltern des Versicherten, die Eltern des Ehegatten, die Kinder des Versicherten,
Lebensgefdhrten, eingetragene Lebenspartner, Personen, die im Familienstand des Versicherten eingetragen
sind, sowie alle anderen mit ihm zusammenlebenden Verwandten oder Verschwagerten;

2. Personen, die in einem Beschaftigungs- oder Lohnverhaltnis zum Versicherten stehen und den Schaden bei ihrer
Arbeit oder Dienstleistung erfahren. Als Dritte gelten jedoch fiir erlittene korperliche Schaden die Beschiftigten,
die keine Versicherungspflicht bei der Unfallversicherung INAIL haben, vorausgesetzt dass sie nicht an Arbeiten
teilnehmen, fiir welche diese Versicherung obligatorisch ist;

3. Personen, die - gleich in welcher Beziehung sie zum Versicherten stehen - Schiden bei ihrer Teilnahme an
Arbeiten erleiden, die Gegenstand der Betriebstatigkeit sind, fiir welche die Deckungen gelten, mit Ausnahme
von kérperlichen Schaden, die von Subunternehmern und deren Beschiftigten erlitten werden, falls der vom
Versicherten abgetretene Anteil der Arbeiten 30% des Gesamtwerts der letzterem anvertrauten Werke nicht
libersteigt;

4. falls der Versicherte keine natiirliche Person ist: die Geschaftsfiihrer, die gesetzlichen Vertreter und
Gesellschafter mit unbeschrankter Haftung;

5. Gesellschaften oder Korperschaften, die - gegeniiber dem Versicherten - als abhdngige, herrschende oder
verbundene Gesellschaft gemaR Art. 2359 des it. Zivilgesetzbuchs gelten.

Art. 104 - Verpflichtungen im Schadensfall
Der Versicherte hat die Pflicht, den Versicherer innerhalb von 3 Tagen nach Eintreten des Schadenfalls bzw. nachdem
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er davon Kenntnis erlangt hat, gemaf Art. 1913 ital. Zivilgesetzbuchs unter Angabe einer Beschreibung des Vorfalls,
der aufgetretenen Folgen, des Namens der Geschadigten und maglichst auch der Zeugen, sowie des Datums, des Orts
und der Ursachen des Schadenfalls schriftlich zu informieren. Er hat ferner so bald wie méglich die den Schadensfall
betreffenden Nachrichten, Dokumente, Polizei- und Gerichtsakten nachzureichen, sich dabei um die Erhebung von
Elementen zu seiner Verteidigung zu bemiihen und sich jeder Aussage zur eigenen Verantwortung zu enthalten.
Werden oben genannte Verpflichtungen nicht erfiillt, kann dies den vollstiandigen oder partiellen Verlust des
Entschadigungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

ABSCHNITT 10 - RECHTSSCHUTZ

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prémie entrichtet wurde.

Vorwort
Fir die Verwaltung und Abwicklung der Schadensfélle greift der Versicherer zuriick auf:

ARAG SE
Allgemeine Vertretung und Generaldirektion fir Italien (nachstehend ARAG)
Viale del Commercio 59 - 37135 Verona

Hauptkontakte:

Telefonzentrale: 045.8290411,

Faxnummer fiir die Ubermittlung neuer Schadensmeldungen: 045 8290557

E-Mail-Adresse fiir die Ubermittlung neuer Schadensmeldungen: denunce@ARAG.it,

Faxnummer fiir die anschlieBende Ubermittlung von Unterlagen fiir die Abwicklung des Schadensfalls 045.8290449

an welche sich der Versicherte direkt wenden kann.

Art. 105 - Gegenstand der Versicherung

Wird der Versicherte in einen Rechtsstreit verwickelt, Gbernimmt der Versicherer innerhalb der in der Police festgelegten Grenzen

folgende Ausgaben:

¢ Anwaltshonorare fir die auRergerichtliche und gerichtliche Abwicklung des Rechtsstreits

¢ Anwaltshonorare flr Strafantrdge und Anzeigen, nur wenn in deren Folge tatsachlich ein Strafverfahren gegen die andere
Partei eingeleitet wird

. Honorare des Anwalts, der die Zustellungsanschrift stellt, wenn von ARAG benannt

o Gerichts- und Anwaltskosten zu Lasten des Versicherten, wenn dieser im Verfahren unterliegt

. Kosten der Zwangsvollstreckung fiir maximal zwei Falle pro Schadensfall

. Kosten der Schlichtungsstelle bei obligatorischer Schlichtung

. Kosten des Schiedsverfahrens, sowohl fir den Rechtsbeistand als auch fir die Schiedsrichter

. Verglitung der Gutachter

. Gerichtskosten

. Ermittlungskosten fiir die Verteidigung im Strafprozess

Es werden die fiir jede Instanz anfallenden Kosten fiir einen einzigen Rechtsanwalt gedeckt.

Art. 106 - Eintreten des Schadensfalls
Als Datum des Schadensfall gilt der Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist, das schlieBlich zum Rechtstreit flhrt.
Je nach Art von Rechtsstreit gilt als Ereignis:

e dervom Versicherten erfahrene oder verursachte - tatsachliche oder mutmaRliche - auRervertragliche Schaden;

e die tatsachliche oder mutmaRliche Vertragsverletzung;

e die tatsachliche oder mutmaRliche Gesetzesverletzung;
Im Bereich der Ersitzung entspricht das Ereignisdatum des Schadensfalls dem Tag der ersten Vorbringung des Antrags auf
Eigentumserwerb durch Ersitzung, vorausgesetzt dass dieser wahrend der Laufzeit des Vertrags eingereicht wurde.
Im Falle des Vorliegens mehrerer gleichartiger Schadensereignisse gilt als Ereignisdatum des Schadensfall das Datum, an dem das
erste Schadensereignis eingetreten ist.
Eines oder mehrere Schadensereignisse, die miteinander zusammenhdngen oder aufeinander folgen oder auf denselben
Zusammenhang zurlckzufiihren sind, gelten, auch wenn sie mehrere Personen betreffen, als ein einziger Schadensfall und als
Ereignisdatum gilt das des ersten Schadensereignisses.
Falls mehrere Versicherte in denselben Schadensfall verwickelt sind, wirkt die Deckung mit einem einzigen Hochstbetrag, der
unabhéangig von den von jedem einzelnen getragenen Summen gerecht unter allen Versicherten aufgeteilt wird. Falls zum Moment
der Definition des Schadensfalls der Hochstbetrag pro Schadensfall nicht erreicht wurde, wird der Restbetrag zu gleichen Teilen unter
den Versicherten verteilt, denen die Ausgaben nur partiell erstattet worden sind.
Abgedeckt sind Schadensfille, die sich ereignet haben:
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e ab Datum des Inkrafttretens des Versicherungsschutzes fiir den tatsachlichen oder mutmaRlichen aulervertraglichen
Schaden und die tatsachliche oder mutmaRliche Verletzung von straf- oder verwaltungsrechtlichen Normen;

e nach Ablauf von 3 (drei) Monaten ab Inkrafttreten des Versicherungsschutzes fiir alle anderen Sachverhalte; falls der
Vertrag ohne Unterbrechung der Deckung fiir dasselbe Risiko an einen vorausgehenden Vertrag anknipft, gilt diese
Dreimonatsfrist nur fiir jene Deckungen, die im vorigen Vertrag nicht enthalten waren.

Art. 107 - Fristen fiir die Meldung von Schadensféllen und die Beibringung von Beweismitteln

1. Der Versicherte hat, seiner Sorgfaltspflicht als Vertragspartei entsprechend, dem Versicherer und/oder ARAG
jeden Schadensfall umgehend in dem Moment zu melden, in dem er davon erfdhrt, spatestens jedoch unter
Einhaltung der Verjahrungsfrist seiner auf diese Versicherung gestiitzten Anspriiche.

2. Die Meldung des Schadensfalls hat beim Versicherer und/oder ARAG binnen 24 (vierundzwanzig) Monaten nach
Datum des AuBerkrafttretens der Versicherung einzugehen. Falls diese Police ohne Unterbrechung der
Versicherungsdeckung gegeniiber einer Vorlduferpolice des Versicherers ausgestellt wird, lauft die Meldefrist fiir
die Schadensfille fiir alle Policen ab dem Ablaufdatum der jiingsten Police.

3. Der Versicherte hat den Versicherer und/oder ARAG vollstéindig und wahrheitsgemiR liber alle Einzelheiten des
Schadensfalls unter Angabe der Beweismittel, Dokumente und etwaiger anderer Versicherungsvertrage zu
informieren und diese auf Aufforderung zur Verfiigung zu stellen.

4. InErmangelung dessen kann der Versicherer und/oder ARAG nicht fiir etwaige Verspatungen bei der Beurteilung
der Versicherungsdeckung oder der Verwaltung des Schadensfalls sowie fiir etwaige Verjahrungen oder das
Verwirken von Anspriichen wegen Fristablaufs verantwortlich gemacht werden.

Art. 108 - Verwaltung des Schadensfalls, freie Wahl des Rechtsbeistands
Nach Erhalt der Schadensmeldung priift ARAG die Versicherungsdeckung und Stichhaltigkeit der Griinde des Versicherten.
Die auBergerichtliche Phase wird von ARAG betreut, welche sich fiir die Beilegung des Rechtsstreits durch ein Ubereinkommen
der Parteien aktiviert und sich vorbehdlt, die Abwicklung an einen Rechtsanwalt ihres Vertrauens abzugeben.
Zur Beurteilung der Versicherungsdeckung der Ausgaben in der gerichtlichen Phase, einschliefRlich etwaiger Rechtsmittel, priift ARAG
im Voraus die Eignung der Beweise und angefiihrten Argumente, welche vom Versicherten beizubringen sind.
In der gerichtlichen Phase hat der Versicherte das Recht, einen Rechtsbeistand auszuwahlen, der im Verzeichnis der Anwaltskammer
eingetragen ist:

e  bei dem fiir den Rechtsstreit zustiandigen Gerichtsbezirk;

e am eigenen Wohnort oder Satzungssitz; im Falle der Wahl einer Zustellungsanschrift benennt ARAG die betreffende

Anwaltskanzlei.

Die Beauftragung des Anwalts oder Gutachters, die im Interesse ihrer Mandanten handeln, wird direkt vom Versicherten erteilt,
daher haftet ARAG nicht fiir deren Handeln.

Art. 109 - Zahlung der Ausgaben

Die Ausgaben fiir finanzielle Ubereinkommen zwischen Versichertem und Anwalt, fiir den Vergleich des Rechtsstreits und fiir die
Leistungen von Gutachtern oder freien Sachverstandigen werden nur abgedeckt, wenn sie im Voraus von ARAG genehmigt worden
sind.

ARAG kann deren Vergiitungen direkt bezahlen, nachdem der geschuldete Betrag festgelegt wurde. Die Zahlung erfolgt in
Ausfiihrung des Versicherungsvertrags und ohne dass ARAG direkte Verpflichtungen gegeniiber dem Leistungserbringer eingeht.
Falls stattdessen der Versicherte den Leistungserbringer direkt bezahlt, erstattet ARAG die Vorauszahlung nach Erhalt der
entsprechenden Belegunterlagen.

Die Zahlung der garantierten Ausgaben erfolgt binnen 30 (dreiRig) Tagen jeweils nach Priifung der Angemessenheit des geforderten
Betrags.

Art. 110 - Meinungsverschiedenheiten mit dem Versicherer und Interessenkonflikte

1. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Abwicklung des Schadensfalls zwischen dem Versicherten und Net
Insurance S.p.A. und/oder ARAG kann die Entscheidung einem Schiedsrichter Gberstellt werden, der nach Billigkeit entscheidet
und in Einvernehmen von den Parteien oder - in Ermangelung des Einvernehmens - durch den gemaR Zivilprozessordnung
zustindigen Gerichtsprésidenten ernannt wird. Jede der Parteien tragt unabhangig vom Ergebnis die Hailfte der Kosten
des Schiedsverfahrens. Alternativ dazu kann im Anschluss an den misslungenen Schlichtungsversuch der Gerichtsweg
beschritten werden.

2. Der Versicherte hat auf jeden Fall das Recht, seinen Anwalt im Falle des Interessenkonflikts mit ARAG frei zu wahlen.

Art. 111 - Riickforderung von Vorauszahlungen durch ARAG
Der Versicherte ist dazu verpflichtet, von ARAG vorgeleistete Ausgaben zuriickzuerstatten:
e wenn er Anspruch auf Erstattung durch die Gegenpartei hat;
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e  beiVorsatzdelikten, wenn das Verfahren mit einem anderen Urteil als dem Freispruch oder der Herabstufung der Straftat
von vorsatzlich auf fahrlassig endet.
Der Versicherte hat die Pflicht, die Kopie des rechtskraftigen Urteils umgehend an ARAG zu libermitteln.
Art. 112 - Giiltigkeitsgebiet
Die Leistungen gelten fiir Schadensfille, die in folgenden Gebieten entstehen und bei den dort zustindigen
Gerichtsbehorden zu behandeln sind:
¢ inden Landern der Europaischen Union, Vereinigtem Konigreich, Vatikanstadt, Republik San Marino, Fiirstentum

Monaco, Schweiz und Liechtenstein fiir die strafrechtliche Verteidigung, die Forderung von Schadensersatz an Dritte, fiir
die Abwehr von auRervertraglichen Schadensersatzforderungen, die durch Dritte gestellt werden;

¢ inder Italienischen Republik, Vatikanstadt und Republik San Marino fiir die anderen Sachverhalte.

Art. 113 - Versicherte
Versicherte sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die anderen nachstehend beschriebenen Personen, wenn bei den
Deckungen aufgefiihrt ist, dass diese fiir alle Versicherten wirksam sind.

Fir Personengesellschaften:
- die Gesellschafter
- die mitarbeitenden Gesellschafter
- die im Beschéftigtenverzeichnis des Unternehmens eingetragenen Personen
- Saisonarbeiter, Aushilfskrafte, Mitarbeiter auf Abruf, Leiharbeiter und (berlassene Arbeitskrafte, ergdnzende
Arbeitsleistende
- Angehorige des Unternehmensinhabers, die im Betrieb mitarbeiten

Fir Kapitalgesellschaften:
- der gesetzliche Vertreter, auch als Geschaftsfiihrer
- die Gesellschafter
- die mitarbeitenden Gesellschafter
- die im Beschaftigtenverzeichnis des Unternehmens eingetragenen Personen
- Saisonarbeiter, Aushilfskrafte, Mitarbeiter auf Abruf, Leiharbeiter und (iberlassene Arbeitskrafte, erganzende
Arbeitsleistende

Fir Einzelfirmen und Familienbetriebe:
- der Inhaber
- die im Beschéftigtenverzeichnis des Unternehmens eingetragenen Personen
- Saisonarbeiter, Aushilfskrafte, Mitarbeiter auf Abruf, Leiharbeiter und (berlassene Arbeitskrafte, ergdnzende
Arbeitsleistende
- Angehorige des Unternehmensinhabers, die im Betrieb mitarbeiten

Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Versicherten werden die Leistungen allein zu Gunsten des Versicherungsnehmers garantiert.

Art. 114 - Garantierte Leistungen und Hochstbetrige

Die Deckungen gelten fiir Schadensfille, welche die Aktivititen des versicherten Unternehmens betreffen und in der Police
beschrieben sind, einschlieBlich Schadensfille an der als Satzungssitz dienenden Immobilie und, falls in der Police angegeben, an
Immobilien, die der Geschaftstatigkeit dienen.

1. Lieferanten

Bei einem Streitwert ab € 500 bis maximal € 30.000 werden die Ausgaben fiir Vertragsstreitigkeiten mit den Lieferanten abgedeckt.
2. Miete, Eigentumsrecht und andere dingliche Rechte

Die Ausgaben fiir Rechtsstreite in Sachen Miete, Eigentumsrecht und anderer dinglicher Rechte sind abgedeckt.

Im Bereich der Ersitzung entspricht das Ereignis des Rechtsstreits dem Datum der ersten Vorbringung des Antrags auf
Eigentumserwerb durch Ersitzung, vorausgesetzt dass dieser wahrend der Laufzeit des Vertrags eingereicht wurde.

3. Beschéftigungsverhéltnisse

Es werden die Ausgaben fur individuelle arbeitsrechtliche Streitigkeiten mit Beschéaftigten abgedeckt, die im Beschaftigtenverzeichnis
des Versicherungsnehmers eingetragen sind.

4. Erlittene Schaden

Es werden die Ausgaben fiir die Schadensersatzforderung fiir auBervertragliche Schaden abgedeckt, die aufgrund von Straftaten
Dritter erfahren werden, einschlieflich der Nebenklage im Strafprozess.

5. Ausgaben fiir die Abwehr im Falle auBRervertraglicher Schaden

Es werden die Ausgaben abgedeckt, die von allen Versicherten fiir die Abwehr von Schadensersatzforderungen Dritter getragen
werden, die aufgrund von aulRervertraglichen, von den Versicherten verursachten Schaden gestellt werden.

Die Deckung gilt auf erstes Risiko:

wenn die Haftpflichtpolice:

- nicht vorhanden ist;

- in der Sache nicht wirksam ist, da sie den angezeigten Sachverhalt nicht abdeckt, weil er nicht Gegenstand der Deckung ist oder weil
er ausdricklich von der Deckung ausgeschlossen wurde oder falls der Betrag des Schadens unter dem vertraglichen Selbstbehalt
liegt;
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- nicht wirksam wird, weil keine Haftung des Versicherten vorliegt;

- nicht wirksam wird, weil der Haftpflichtversicherer kein Interesse daran hat, die Schadensersatzklage des Dritten abzuwehren, da
der Hochstbetrag fiir die Abwicklung des Schadens ausgeschopft ist. Die Deckung gilt fiir die anschlieBenden Ausgaben.

Diese Deckung gilt nicht, wenn die Haftpflichtversicherung den Schaden, nicht aber die Gerichtskosten fiir die Abwehr der
Schadensersatzklage abdeckt.

Zum Beispiel, wenn der Haftpflichtversicherer kein Interesse hat, weil er den Schaden des Dritten mit einem unter dem Héchstbetrag
laut Police liegenden Betrag ausgezahlt hat, oder wenn die Vereinbarung zur Streitflihrung verletzt wurde.

Diese Deckung gilt ferner nicht, wenn der Schadensfall erst nach Ablauf der Verjahrungsfrist beim Haftpflichtversicherer gemeldet
wird. Die Ausgaben fiir die Beweissicherung, die zeitlich vor dem Eingreifen des Haftpflichtversicherers erfolgt, sind nicht
abgedeckt. Die Wirksamkeit der Deckung ist der Feststellung des Bestehens der Schadensfalldeckung durch den
Haftpflichtversicherer untergeordnet.

6. Fahrldssigkeitsdelikte oder Ordnungsstrafen
Es werden die in strafrechtlichen Verfahren fir Fahrlassigkeitsdelikte oder Ordnungsstrafen getragenen Ausgaben - auch fir den
Bereich Steuer- oder Verwaltungsrecht - abgedeckt.
Es werden die Ausgaben abgedeckt, die fur die Freigabe von beschlagnahmten Gltern zum Zwecke der Fortsetzung der versicherten
Tatigkeit getragen werden.
7. Vorsatzdelikte
Es werden die in strafrechtlichen Verfahren fiir Vorsatzdelikte getragenen Ausgaben abgedeckt.
Die Deckung gilt, wenn:

e der Versicherte mit rechtskriftigem Urteil freigesprochen wird

e die Straftat von vorsatzlich auf fahrlassig zuriickgestuft wird

e das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit der Meldung einer strafbaren Handlung oder, weil der Umstand keine

Straftat darstellt, eingestellt wird

Die Deckung wirkt nicht in Fillen der Verfahrenseinstellung aus anderen Griinden.
ARAG erstattet den Versicherten die Ausgaben, die sie bis zu dem Moment getragen haben, in dem das Urteil Rechtskraft erlangt
hat.
Falls das Verfahren nach der Einstellung wieder aufgenommen wird und ein anderes Urteil als Freispruch oder Riickstufung der
Straftrat von vorsatzlich auf fahrldssig ergeht, hat der Versicherte samtliche von ARAG fiir die Verteidigung des Versicherten in allen
Instanzen getragenen Ausgaben an ARAG zuriickzuzahlen.

Die Versicherung wird bis zum Ho6chstbetrag Euro 10.000,00 pro Schadensfall und Euro 50.000,00 pro
Versicherungsjahr geleistet.

Art. 115 — Ausschliisse

Wird der Versicherte in einen Rechtsstreit verwickelt, iibernimmt der Versicherer folgende Ausgaben nicht:

- Vergiitung des Anwalts auf Grundlage einer Vereinbarung iiber die Beteiligung am Prozessgewinn

- Anwaltshonorare fiir Strafantrage und Anzeigen, wenn in deren Folge kein Strafverfahren gegen die andere
Partei eingeleitet wird

- Honorare des Anwalts, der die Zustellungsanschrift stellt, wenn nicht von ARAG benannt

Ausgaben fiir Reisekostenvergiitung

Kosten der Zwangsvollstreckung iiber den zweiten Fall pro Schadensfall hinaus

Kosten der Schlichtungsstelle bei nicht obligatorischer Schlichtung

- Steuern, Abgaben und andere Lasten, die nicht zu den Gerichtskosten gehéren

- Strafen, BuBRgelder, Geldstrafen allgemein

- etwaige Kostenerstattungen, die zu Gunsten der in Strafverfahren gegen den Versicherten angetretenen
Nebenkladger verfiigt werden

- nicht mit ARAG vereinbarte Ausgaben

- im Falle der Wahl einer Zustellungsanschrift, jede Verdoppelung von Honoraren

Der Versicherer iibernimmt ferner nicht:

a) bei Vorsatzdelikten - die getragenen Ausgaben, wenn die Straftat aus anderen Griinden als Freispruch,
Zuriickstufung von vorsatzlich auf fahrldssig oder Einstellung aufgrund von Gegenstandslosigkeit oder mangels
strafbaren Tatbestandes getilgt wird.

b) bei Fahrlassigkeits- und Vorsatzdelikten: Ausgaben fiir die Freigabe anderer beschlagnahmter Giiter als
derjenigen, die zum Zwecke der Fortsetzung der versicherten Tatigkeit benotigt werden.

c) Dbei Rechtsstreiten mit Lieferanten: Ausgaben bei Streitwert unter € 500 oder iiber € 30.000.

d) beiarbeitsrechtlichen Streitigkeiten: Ausgaben fiir individuelle arbeitsrechtliche Streitigkeiten mit Beschaftigten,
die nicht im Beschaftigtenverzeichnis des Versicherungsnehmers eingetragen sind.
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e)

bei der Deckung Ausgaben fiir die Abwehr im Falle auBervertraglicher Schaden, auf erstes Risiko:

- die getragenen Ausgaben, wenn die Haftpflichtversicherung den Schaden, aber nicht die Gerichtskosten fiir
die Abwehr der Schadensersatzklage abdeckt;

- die getragenen Ausgaben, wenn der Schadensfall erst nach Ablauf der Verjahrungsfrist beim
Haftpflichtversicherer gemeldet wurde;

- die Ausgaben fiir die Beweissicherung, die zeitlich vor dem Eingreifen des Haftpflichtversicherers erfolgt;

- die getragenen Ausgaben, wenn keine Feststellung des Bestehens der Schadensfalldeckung durch den ggf.
vorhandenen Haftpflichtversicherer vorliegt.

Falls im Vertrag nicht anders festgelegt, gelten die Deckungen nicht fiir Schadensfalle im Bereich:

1
2.
3.

10.
11.
12,

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

Familien-, Erb- oder Schenkungsrecht;

Steuer- oder Verwaltungsrecht;

Umstdnde infolge von sozialen Unruhen, Aufstinden, kriegerischen Ereignissen, terroristischen Anschlagen,
Vandalismus, Erdbeben, Streik, Aussperrung, Verwahrung oder Verwendung radioaktiver Substanzen;
Aktivitdten in Verbindung mit der Kernkraftbranche, Nuklear- oder genetischen Schaden, die vom Versicherten
verursacht werden, unter Ausnahme von Rechtsstreiten infolge medizinischer Behandlungen;

Umstdnde infolge von Naturereignissen, die zu Naturkatastrophen erklart werden bzw. die Ausrufung des
Notstands bewirken;

Patent-, Marken-, Urheber- und Exklusivrechte sowie Rechtsanspriiche bei Auktionsbetrug, unlauterem
Wettbewerb oder Verletzung des Kartellverbots;

Kauf/Verkauf von Gesellschaftsanteilen oder Rechtsstreitigkeiten zwischen Geschiftsfiihrern und/oder
Gesellschaftern bzw. zwischen letzteren und dem Versicherungsnehmer;

Eigentum oder Fahren von Kraftfahrzeugen, Booten, Flugzeugen oder Fahrzeugen, die auf Schienen oder an
Metallseilen fahren;

vorsatzliche Handlungen der versicherten Personen;

nicht zufillige Umstande, die Umweltverschmutzung nach sich gezogen haben;

Fusion, Anderung oder Umwandlung von Gesellschaften;

Dienstleistungen oder Lieferungen von Giitern, die vom Vertragsnehmer in Ausiibung seiner Betriebstatigkeit
vorgenommen worden sind;

Kauf/Verkauf oder Tausch von Immobilien;

Wiederherstellung oder erhaltende SanierungsmaBnahmen, Renovierung oder Neubau von Gebauden,
einschlieBlich damit verbundener Lieferauftrage oder Verlegung/Installation von Materialien oder Anlagen;
dieser Ausschluss ist nicht wirksam, wenn der Versicherungsnehmer im Bausektor tatig ist;

Vermietung oder Abtretung des Unternehmens, eines Unternehmenszweigs oder Immobilien-Leasingvertrage;
Herstellung oder Vertrieb von Sprengstoffen oder Herstellung von Waffen oder militarischer Ausriistung;
Tatigkeiten von Industriebetrieben, die auf die Abfallbehandlung oder -entsorgung spezialisiert sind;
Rechtsstreitigkeiten zwischen Leiharbeitsunternehmen und den bei Dritten beschiaftigten Leiharbeitskraften;
Aktivitdten von Genossenschaften oder Verbraucherverbanden;

Ausiibung des Arztberufs, medizinischer oder pflegerischer Tatigkeiten;

Agentur-, Vertretungs- und Beauftragungsvertrage;

Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder der Bank, welche die Dachgesellschaft der ersteren ist;

Teilnahme an Sammelklagen (class action);

strafrechtliche Verteidigung wegen Kindesmisshandlung;

Schuldeneintreibung;

fiir Streitigkeiten, welche die Zahlung von Mieten und Nebenkosten zum Gegenstand haben;

vertraglicher Art des Versicherten, welche die Zahlung des Preises von Giitern oder Dienstleistungen zum
Gegenstand haben;

wenn die Moglichkeit eines Falls von Berufshaftpflicht des beauftragten Rechtsbeistands besteht;

beziiglich oder in Verbindung mit nicht von Versicherten belegten oder nicht in der Police aufgefiihrten
Immobilien;

beziiglich vom Versicherten, ggf. auch ehrenamtlich, bekleideten Gesellschaftsaimtern bei 6ffentlichen oder
privaten Korperschaften;

die nicht ausdriicklich unter Art. 114 - ,Garantierte Leistungen und Héchstbetrage” genannt sind;

die auf Massenentlassungen oder Verfahren zur Inanspruchnahme der Lohnausgleichskasse zuriickzufiihren sind;
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33. beziiglich der Ausiibung der unter Art. 2229 des it. Zivilgesetzbuchs definierten geistigen Berufe.

ABSCHNITT 11 - SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 116 - Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer erstattet den Einnahmeausfall des in der Police angegebenen Unternehmens, in dem eines oder mehrere
elektronische - ggf. mit verschiedenen Bankinstituten verbundene - POS-Terminals (Point of sale) verwendet werden, wenn der
Ausfall aufgrund der vollstandigen zwangslaufigen Inaktivitat verursacht wurde, die auf einen direkten Sachschaden zuriickzufiihren
ist, der durch mindestens eines nachstehender Ereignisse hervorgerufen wurde.

A. DECKUNG SCHUTZ VON POS-EINNAHMEN
Der Versicherer erkennt dem Versicherten fiir jeden Arbeitstag erzwungener und vollstandiger Inaktivitdt des versicherten
Unternehmens/Geschifts ein Tagegeld (dessen Betrag entsprechend Art. 119 festgelegt wird, unbeschadet des Hochstbetrags lauf
Police) fur den Fall direkter Sachschaden zu, die entstehen an:

a) Gebdude und Bestand des in der Police aufgefiihrten Unternehmens mit Einschrankung auf die Raumlichkeiten, in denen das
POS-Terminal verwendet wird, im Anschluss an die nachstehend aufgefiihrten Ereignisse:

1. Brand, Blitzschlag, Explosion, Bersten und Implosion, die nicht durch Sprengkdérper verursacht worden sind;

2.  Absturz von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und kiinstlichen Satelliten, von deren Teilen oder von diesen transportierten
Sachen;

3. Druckwelle, verursacht durch die Uberschreitung der Schallgeschwindigkeit durch Flugzeuge oder Gegenstinde allgemein;

4. ZusammenstoB von StraBenfahrzeugen, die nicht dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder den anderen
Beschéftigten gehdren oder von diesen verwendet werden;

5. Rauch, der infolge einer zufdlligen Panne, die nicht durch Verschlei, Korrosion, Materialdefekte oder mangelhafte
Wartung verursacht wurde, aus den Anlagen fir die Warmeerzeugung austritt, die Teil der Sachen selbst sind,
vorausgesetzt dass diese Anlagen Uber geeignete Leitungen und fachgerecht angelegte Kamine angeschlossen sind;

6. Entwicklung von Rauch, Gas und Dampfen, Auslaufen oder Austreten von Flissigkeiten, vorausgesetzt dass dies Folge von
zuvor aufgefiihrten Ereignissen ist, welche die in der Police genannte Betriebstatigkeit betroffen haben;

7. Ausfall oder anomale Erzeugung oder Verteilung von elektrischer oder Warmeenergie oder Wasserkraft, Ausfall oder
anomaler Betrieb von elektronischen Gerdten, Heiz- oder Klimaanlagen, vorausgesetzt dass dies Folge der zuvor
aufgefiihrten Ereignisse ist;

8. elektrische Storfille, Entladungen oder andere elektrische Betriebsstérungen aus jeglichem Anlass an:

. elektrischen und elektronischen Maschinen und Anlagen, Geraten und Schaltungen, die zum Geb&dude gehoren;

. Maschinen und Anlagen, die zum Bestand gehoren.

Ausgeschlossen sind Schaden:

o aufgrund von Verschlei oder mangelnder Wartung;

e die bei Ein- und Ausbauvorgingen auftreten, die nicht in Verbindung mit Wartungs- oder
UberholungsmaBnahmen stehen, sowie Schiden, die bei Abnahmen und Tests auftreten;

e die auf Defekte zuriickzufiihren sind, die dem Versicherten oder Versicherungsnehmer beim Abschluss
der Police bekannt waren oder fiir

e fiir welche gemaR Gesetz oder Vertrag der Hersteller oder Lieferant zu haften hat;

e an elektrischen Lampen, Leuchtschildern, Vakuumrdhren, und Schmelzsicherungen;

e an elektrischen Transformatoren und Stromgeneratoren im Freien, auBerhalb des Gebaudes.

9. Witterungsschaden, wie:

i Hagel, Orkan, Sturm, Windhosen, Wind und von diesem mitgetragene Gegenstande, wenn deren Gewaltsamkeit
sich an den Wirkungen auf eine Reihe von Sachen in der ndheren Umgebung feststellen lasst;
ii. Néasse im Innern des Gebaudes infolge von Briichen, Spalten oder Beschadigungen, die am Dach, den Wanden oder
Tir-/Fensterelementen durch die Gewaltsamkeit oben genannter Witterungsereignisse verursacht worden sind.
Ausgeschlossen sind Schaden durch:
e Verstopfung oder Uberlaufen von Regenrinnen oder Fallrohren mit oder ohne deren Bruch;
e Ausuferung von natiirlichen oder kiinstlichen Wasserldaufen oder stehenden Gewassern;
e  Sturmfluten und Eindringen von Meerwasser;
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« Entstehung von Biachen, Wasserstau im AuBenbereich, Brechen oder Uberquellen des Abflusssystems;

e Frost, libermaRige Schneelast, unbeschadet der Bestimmungen unter Punkt 11. ,libermaRige
Schneelast”;

e Feuchtigkeit, Tropfleckage, Ausschwitzen, Eindringen;

e Einbrechen, Erdrutsch oder Abgleiten des Erdbodens;

obgleich diese infolge der Erscheinungen laut Punkt ,,i“ und ,,ii aufgetreten sind;

10. Hagel auf zerbrechlichen Elementen, wie:

e  Tir- und Fensterfligel, Verglasungen und Oberlichter allgemein;

e Asbestzement- und Faserzementplatten sowie Bauteile aus Kunststoffmaterial;

auch wenn sie zu Geb3uden oder auf einer oder mehreren Seiten offenen Uberdachungen gehéren, unter Ausschluss

von Gewachshausern und deren Inhalt.

11. UbermiRige Schneelast, einschlieRlich etwaiger Nisseschdden im Innern der Betriebsrdume und an deren Bestand,
vorausgesetzt dass diese infolge eines vollstandigen oder partiellen Einbruchs des Dachs oder der Auenwande infolge der
Schneelast aufgetreten sind;

12. Austreten von Leitungswasser infolge des zufalligen Bruchs von Wasserleitungen, Sanitdranlagen und Haustechnik in den
Gebauden, in denen die Sachen enthalten sind.

Ausgeschlossen sind Schaden:

o durch Feuchtigkeit, Tropfleckage, Uberlaufen oder Uberquellen von Kanalisation oder anderen
Leitungen, Frost, Bruch von automatischen Brandldschanlagen;

e an Waren, die in einer Hohe unter 12 cm vom Boden gelagert sind;

o durch Uberlaufen, Uberquellen oder Bruch der Kanalisation;

e durch VerschleiB, Korrosion, Materialdefekte oder mangelnde Wartung.

13. an gekiihlten Waren (mangelnde Kiihlung), worunter die materiellen und direkten von der gekihlten Ware erfahrenen
Schaden zu verstehen sind, wegen:

e mangelnder oder anormaler Erzeugung oder Verteilung der Kilte;

e Auslaufen des Kaltemittels; infolge von:

e  einem Ereignis, das gemaR den Bedingungen laut Abschnitt 11 - Schutz von Einnahmen - versichert ist;

e  zufalligen Pannen oder Briichen der Kihlanlage oder von deren Kontroll- und Sicherheitsvorrichtungen sowie der
Wasserzufiihrungssysteme und der Systeme fiir die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie, welche direkt
zur Anlage gehoren.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e fiir welche der Lieferant wegen Bau- oder Installationsmangeln haftet;

e die durch fehlerhafte Bedienung oder mangelhafte Anlagenleistung verursacht werden;

e an Waren auf Fahrzeugen.

14. sozialpolitische und vorsitzliche Ereignisse, wie Volksunruhen, Streiks, Aufstande, die entweder von Einzelpersonen oder
Gruppen begangen werden, Vandalismus und vorsatzliche Taten, einschlieflich Terroranschldge und Sabotage.
Ausgeschlossen sind Schaden:

e die vorsatzlich vom Versicherungsnehmer oder dem Versicherten, den gesetzlichen Vertretern oder
Gesellschaftern mit unbeschrankter Haftung verursacht werden;

¢ durch Uberschwemmungen oder Erdrutsch;

e durch Raub, Erpressung, Pliinderung bzw. aufgrund von Fehlbestanden jeglicher Art;

e durch elektrische Storfille an elektrischen oder elektronischen Maschinen und Anlagen, Gerdten und
Schaltungen;

e die von gekiihlten Waren durch Ausfall oder gestorte Erzeugung oder Verteilung der Kalte bzw. wegen
Austritt des Kiltemittels erfahren werden;

e die durch die Unterbrechung von Verarbeitungsprozessen, Ausfall oder gestorte Erzeugung oder
Verteilung von Energie, durch Beeintrachtigungen von Produkten infolge der Arbeitsunterbrechung,
durch Beeintrachtigung oder Ausfall von Kontrollen oder Bedienvorgéangen verursacht werden;

e die infolge von rechtmaBiger oder faktischer Beschlagnahme, Einziehung oder Requisition der
versicherten Einheiten auf Anordnung durch jede Art behérdlicher Instanz bzw. im Falle von
Aussperrungen aufgetreten sind;

e durch Beschmieren;

e an Gewaiachshdusern und deren Bestand;

e fernersind Kosten oder Ausgaben ausgeschlossen, die direkt oder indirekt auf nukleare, biologische oder
chemische Kontamination zuriickzufiihren sind.

Der Versicherer entschadigt, unter Beibehaltung oben aufgefiihrter Bedingungen, auch Schaden, die im Laufe einer nicht
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militarischen Besetzung des Eigentums aufgetreten sind, auf dem sich die versicherten Einheiten befinden. Sollte diese
Besetzung jedoch ohne Unterbrechung mehr als 5 Tage lang dauern, kommt der Versicherer nicht fiir die Schaden auf, auch
wenn sie wahrend dieses Zeitraums entstanden sind.
15. Absturz von Personen- und Lastaufziigen infolge des Bruchs von Vorrichtungen;
16. Briiche aus zufilligen Griinden von Scheiben, Platten und Schildern.
Ausgeschlossen sind Schaden:
1. die auftreten bei:
- Reparatur und/oder Entfernung von Scheiben, Platten und Schildern;
- Umzugsvorgangen;
- Renovierungs- oder Umbauarbeiten an den Raumlichkeiten;
2. beziiglich Platten, Scheiben und Schildern, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Deckung nicht
unversehrt und frei von Defekten waren;
3. von Oberlichtern oder Platten/Scheiben und Schildern mit kiinstlerischem Wert;
von Schildern infolge von Uberhitzung oder Kurzschliissen.

b) Gerdten und Maschinen des in der Police aufgefiihrten Unternehmens mit Einschrankung auf die Rdumlichkeiten, in denen
das POS-Terminal verwendet wird, im Anschluss an die nachstehend aufgefiihrten Ereignisse:

17. Maschinenpannen aufgrund mechanischer Briiche, Zentrifugalkriften, Vibrationen, unvorhersehbaren Belastungen und
Fremdkorpern;

18. Verschiitten von Flussigkeiten, worunter die Schaden durch das Auslaufen von in geeigneten Behdltern aufbewahrten
Flussigkeiten zu verstehen ist, das durch zufdlligen Bruch der Behalter, Ventile, Hdhne, Anschliisse sowie der damit
verbundenen technischen Anlagen verursacht wird.

Ausgeschlossen sind auf jeden Fall:

o Schiden aufgrund fehlerhaften Offnens oder SchlieBens von Ventilen und/oder Hihnen;

e Schaden durch mangelnde Dichtigkeit der Behilter;

e Schaden aufgrund des Verschiittens aus Behaltern mit weniger als 300 | Fassungsvermaogen;
e Schéaden, die an anderen Einheiten durch das Verschiitten der Fliissigkeit verursacht werden;

19. Unerfahrenheit, Unvorsichtigkeit, Nachldssigkeit, Bedienfehler bei Verwendung/Betrieb der Anlagen und Maschinen
durch Beschaftigte des Versicherten oder Dritte;

20. Ausfall oder gestorte Funktion von Bedien- oder Steuergeraten;

21. Schaden an Rohren und elektronischen Ventilen, auBer wenn diese direkte Folge von entschadigungsfahigen Schiaden

sind, die an anderen Teilen der versicherten Sachen aufgetreten sind.
Diese Schaden werden unter Beriicksichtigung des Abnutzungsprozentsatzes entschadigt, der sich aus den vom Hersteller
angegebenen Parametern ergibt, bzw. in Ermangelung aus dem Abnutzungsprozentsatz, der sich aus dem Verhaltnis zum
seit der Installation verstrichenen Zeitraum, zu den Betriebsstunden, erfahrenen DruckstéRen oder anderen einschlagigen
Parametern im Verhaltnis zur geschatzten Lebensdauer der Rohre ergibt;

22. Schdden an, ausschlieBlich fiir die versicherten Sachen bestimmten, externen Leitungen
Nicht entschadigungsfahig sind Schaden an den Zubehorteilen der versicherten Leitungen, die nicht von Strom durchflossen
werden. Im Falle von entschadigungsfahigen Schaden an externen Leitungen sind auch die vom Versicherten getragenen
Kosten fiir Aushub-, Abtrags-, Abstiitz-, Mauer-, Putz- und Belagsarbeiten inbegriffen.

Art. 117 - Ausschliisse

Ausgeschlossen sind - abgesehen von den bereits fiir die einzelnen Deckungen getétigten Ausschliissen - Schaden:

a. durch Diebstahl, Raub, Erpressung, Pliinderung bzw. aufgrund von Fehlbestinden jeglicher Art, die bei
Ereignissen aufgetreten sind, fiir welche die Versicherung gilt;

b. Schdden, die bei Kriegshandlungen, Aufstinden, Volksaufruhr, Streiks, Unruhen, militdarischer Besetzung,
Invasion, aufgetreten sind, es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte kann belegen, dass der
Schadensfall in keinerlei Verbindung mit diesen Ereignissen stand, sowie unbeschadet der Regelungen laut Punkt
14. - ,Sozialpolitische und vorsatzliche Ereignisse” von Art. 116 - ,,Gegenstand der Versicherung”;

c. die bei einer Explosion oder der Abgabe von Hitze oder Strahlung, die durch Umwandlung des Atomkerns erzeugt
wird, ebenso wie bei Strahlung, die von der kiinstlichen Teilchenbeschleunigung hervorgerufen wird, auftreten,
es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte kann beweisen, dass der Schadensfall in keinerlei
Verbindung zu diesen Ereignissen stand;

d. die durch Erdbeben, Vulkanausbriiche, Uberschwemmungen, Hochwasser, Seebeben und Sturmfluten,
Erdrutsche und Uberflutungen verursacht werden;

e. an der Maschine oder Anlage, an der Bersten oder Implosion aufgetreten sind, wenn das Ereignis durch
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g ¢

Verschlei3, Korrosion oder Materialdefekte verursacht wurde;

die vorsatzlich vom Versicherungsnehmer oder dem Versicherten, den gesetzlichen Vertretern, Geschiftsfiihrern

oder Gesellschaftern mit unbeschrankter Haftung begangen werden;

am Inhalt von Ofen, Muffen, Geriten in Brennereien oder Rostereien durch die Direkteinwirkung der Flamme

oder die Hitze der Feuerstitte;

die durch Frost verursacht werden;

durch Vergiftung von Vieh;

durch Einbrechen, Erdrutsch oder Abgleiten des Erdbodens;

durch Verschleifl, Abnutzung, Korrosion und Oxidation, welche die natiirliche Folge des Gebrauchs oder Betriebs

sind oder die durch das bestandige Einwirken der Witterung verursacht werden;

fiir welche gemaR Gesetz oder Vertrag der Hersteller, Verkdaufer oder Vermieter der Gerdte und Maschinen zu

haften hat;

die infolge von Ein- und Ausbauvorgingen auftreten, die nicht in Verbindung mit Wartungs- oder

UberholungsmaBnahmen stehen, sowie Schiden, die bei Transport und Beforderung sowie den damit

verbundenen Auf- und Abladevorgangen auBerhalb des fiir die beweglichen Sachen angegebenen Standorts und

auBerhalb des urspriinglichen Installationsorts der festen Sachen auftreten;

aufgrund der Nichtbeachtung der vom Hersteller oder Lieferanten der Gerate und Maschinen erteilten Wartungs-

und Betriebsvorschriften;

infolge des Tragens der Kosten fiir:

e  Durchfiihrung der vorbeugenden Wartung;

e Durchfiihrung von Kontrollen der Funktionstiichtigkeit;

e Beseitigung von verschleiBbedingten Storungen und Defekten;

asthetischer Art, die nicht in Verbindung mit den entschadigungsfahigen Schaden stehen;

die Defekten zuzuschreiben sind, die dem Versicherungsnehmer oder Versicherten beim Abschluss der Police

bekannt sind;

an austauschbaren oder fiir bestimmte Bearbeitungen aufsetzbaren Utensilien oder Zubehorteilen, an Formen,

Matrizen, Gesenken, Schleifscheiben, Forderbandern, Seilen, Bandern, Riemen, Ketten, Reifen, Dichtungen,

Filzbeldgen, Verkleidungen, feuerfesten Beldgen, Katalysatoren, Filtern, Fluiden allgemein mit Ausnahme des Ols

von Transformatoren und Schaltern;

beziiglich der elektronischen Komponenten von elektrischen oder mechanischen Geraten und Anlagen, die beim

Betrieb ohne Mitwirkung externer Ursachen auftreten und deren Beseitigung zu den Leistungen gehort, die

normalerweise von Wartungs- und technischen Kundendienstvertragen erfasst werden;

durch Verlust, Beeintrdchtigung oder Zerstorung von Daten, Verschliisselungsprogrammen oder Software;

durch mangelnde Verfiigbarkeit von Daten und Funktionsstérungen von Hardware oder Software;

an Kraftfahrzeugen;

durch Betriebsunterbrechung von Anlagen oder Maschinen infolge von:

. Nutzung von Internet oder Intranet (Verwendung von Internetadressen, Websites oder Intranet
sowie jeglicher Betrieb oder Betriebsstorungen von Internet und/oder den Verbindungen zu
Internetadressen, Websites oder Intranet);

. elektronischer Ubertragung von Daten oder anderen Informationen;

. Computerviren oder dhnlichen Softwares (z.B. Trojaner, Computerwiirmer usw.);

o ggf. auch unbeabsichtigter Verletzung von geistigen Eigentumsrechten (z.B. Marken-, Urheber-,
Patentrecht);

o Verletzung von Gesetz 196/2003 i.d.g.F.;

an folgenden Geriten:

° Geraten fiir den hauslichen Gebrauch;

. elektromedizinischen Geraten;

. an Photovoltaikanlagen;

ausgeschlossen sind Schaden, Defekte oder Betriebsstorungen sowie Schaden an Modulen und elektronischen
Bauteilen der Anlagen und Gerdte (einschlieB8lich der Kosten fiir Suche und Feststellung der Defekte), welche
wihrend der Garantiefrist der Hersteller- und/oder Lieferantenfirma aufgetreten sind, bzw. deren Beseitigung
zu den normalerweise im technischen Wartungsvertrag enthaltenen Leistungen gehort, d.h.:

e Kontrollen der Funktionstiichtigkeit;

e vorbeugende Wartung;

e Beseitigung von verschleibedingten Stérungen und Defekten;
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e Beseitigung von Schiaden und Storungen (Ersatzteile und Lohnkosten), die beim Betrieb ohne Mitwirkung
externer Ursachen aufgetreten sind.

Art. 118 - Verpflichtungen im Schadensfall

Im Schadensfall haben Versicherter oder Versicherungsnehmer den Versicherer binnen 3 Tagen nach Kenntnisnahme
unter Angabe des Ereignisses und des anndhernd geschidtzten Schadensbetrags zu benachrichtigen sowie binnen 24
Stunden ab Ereignis Anzeige bei der zustiandigen Behorde oder der lokalen Polizeidienststelle zu erstatten.
Versicherter oder Versicherungsnehmer sind verpflichtet, die Spuren und Riickstande des Schadensfalls sowie die
Indizien des moglicherweise begangenen Verbrechens bis zur Auszahlung des Schadens aufzubewahren, ohne dass
Anspruch auf eine diesbeziigliche Entschadigung besteht. Der Versicherte (oder der Versicherungsnehmer) hat das
tatsdchliche Vorliegen des Schadens zu beweisen und ferner Belege fiir die mittels POS erfolgten Transaktionen
vorzulegen, wofiir er samtliche fiir diese Beweisfiihrung geeigneten Unterlagen bereitzuhalten hat.

Art. 119 - Festlegung der Schadenshéhe

Flr jeden Arbeitstag der zwangsldufigen und vollstandigen Inaktivitat aufgrund eines der Ereignisse laut Art. 116 - ,Gegenstand der

Versicherung” erkennt der Versicherer dem Versicherten ein Tagegeld von mindestens Euro 50,00 und héchstens Euro 400,00 zu,

das am durchschnittlichen Tagesvolumen der wahrend der 12 Monate vor dem Schadensfall getatigten POS-Transaktionen bemessen

wird.

Falls das versicherte Unternehmen/Geschift seine Aktivitdten in mehreren Gebduden ausiibt, von denen eines vom Schadensfall

betroffen ist, richtet sich das Tagegeld nach dem durchschnittlichen Tagesvolumen allein der Transaktionen, die mit den POS-

Terminals im Innern des/der Gebiude abgewickelt wurden, die vom Schadensfall betroffen worden sind.

Falls das versicherte Unternehmen/Geschéft seine Tatigkeit seit einem klrzeren Zeitraum als 12 Monate vor dem Schadensfall

ausubt, wird das Tagegeld fiir jeden Arbeitstag zwangsldufiger und vollstandiger Inaktivitdt am durchschnittlichen Tagesvolumen ab

Eroffnungsdatum bemessen.

Falls das versicherte Unternehmen/Geschift seine Tatigkeit saisonal ausiibt, worunter zu verstehen ist, dass die Betriebstatigkeit pro

Jahr fiir Zeitrdume Uber 2 Monate durchgehend eingestellt wird, ist der Schadensfall, der auf eines der von Art. 116. - ,Gegenstand

der Versicherung” vorgesehenen Ereignisse zuriickzufiihren ist, entschadigungsfahig, wenn er wahrend der aktiven Saison des

versicherten Unternehmens/Geschifts aufgetreten ist. Das Tagegeld fur jeden Arbeitstag zwangsldufiger und vollstindiger

Inaktivitdat wird am durchschnittlichen Tagesvolumen in Bezugnahme auf die aktive Saison innerhalb der 12 Monate vor dem

Schadensfall bemessen.

Das Tagegeld wird auf der Basis einer folgendermaBen gegliederten Stufung berechnet:

a. 1. Stufe Transaktionsvolumen bis Euro 50,00 pro Tag: Entschadigung von Euro 50,00 pro Tag.

b. 2. Stufe Transaktionsvolumen von Euro 50,00 bis Euro 180,00 pro Tag: Entschadigung entsprechend der Vorgabe unter vorigem
Punkt a. (Euro 50,00), wozu eine weitere Entschadigung von 50% des restlichen Anteils zwischen durchschnittlichen
Tageseinnahmen und Zahlung gemaR Punkt a hinzukommt;

c. 3. Stufe Transaktionsvolumen iiber Euro 180,00 pro Tag: Entschadigung entsprechend der Vorgabe unter vorigem Punkt a.,
zuzliglich einer weiteren Entschadigung von 50% der Differenz zwischen dem Hdchstbetrag der zweiten Stufe und der Zahlung
gemaR Punkt a. (Euro 50,00), wozu eine weitere Entschadigung von 20% der Differenz zwischen durchschnittlichen
Tageseinnahmen und Héchstbetrag der zweiten Stufe (Euro 180,00) hinzukommt.

Die Deckung Schutz von POS-Einnahmen wird nach Anwendung eines zeitlichen Selbstbehalts von 3 Arbeitstagen

einschlieBlich des Tags, an dem sich der Schadensfall ereignet hat, geleistet.

Die Deckung wird bis zur Erreichung der Entschadigung geleistet, die gemaR oben angegebenen Methoden festgelegt
wurde, welche die maximale Risikoiibernahme des Versicherers pro Schadensfall und Versicherungsjahr darstelit.
Die Versicherung gilt ausschlieBlich fiir Italien. Keine Entschdadigung wird im Rahmen dieser Deckung geleistet, wenn
das Unternehmen des Versicherten aufgeldst oder unter Zwangsverwaltung gestellt wird oder wenn die ausgeiibte
Betriebstatigkeit - ggf. auch infolge eines Schadensfalls - endgiiltig aufgegeben wird.

Art. 120 - Vertragliches Gutachten

Besteht kein Einvernehmen der Parteien hinsichtlich der Auszahlung der Schaden wird die Streitigkeit zwei, jeweils von einer der
Parteien ernannten Gutachtern iberstellt, die bei weiterer Uneinigkeit einen Dritten ernennen. Die Entscheidungen werden
mehrheitlich getroffen und sind bindend fiir die Parteien gemaR den Bestimmungen von Art. 121. -, Beauftragung der Gutachter”.
Falls eine Partei die ihr zustehende Ernennung nicht titigt oder falls keine Einigung fiir die Ernennung des dritten Gutachters
zustande kommt, erfolgt diese auf Beantragung der gewissenhafteren Partei durch den Pradsidenten des Gerichts, in dessen
Zustandigkeitsbereich der Schadensfall aufgetreten ist.

Art. 121 - Beauftragung der Gutachter
Die Gutachter haben die Aufgabe:
1. Umstdnde, Art, Ursachen und Hergang des Schadensfalls zu ermitteln;
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2. die Genauigkeit der aus den Vertragsakten hervorgehenden Beschreibungen und Erklarungen zu prifen und
festzustellen, ob zum Zeitpunkt des Schadensfalls nicht bekanntgegebene Umstinde bestanden haben, die eine
Erh6hung des Risikos bewirkt haben, und zu iiberpriifen, ob der Versicherte (bzw. Versicherungsnehmer) seinen
Verpflichtungen gemaR Art. 118 - , Verpflichtungen im Schadensfall“ nachgekommen ist;

3. Vorhandensein, Beschaffenheit und Menge der versicherten Sachen zu priifen und deren Wert entsprechend den in Art.
119 ,Festlegung der Schadenshéhe” angegebenen Beurteilungskriterien zu bestimmen;

4. die Schatzung und Auszahlung des Schadens vorzunehmen einschlieBlich der Kosten fiir Rettung, Abbruch und Raumung.

Die Ergebnisse der Begutachtung durch die einigen Gutachter oder durch deren Mehrheit im Falle des kollegial angefertigten
Gutachtens sind in einem Protokoll festzuhalten (dem die detaillierten Schitzungen beigelegt werden), das in doppelter
Ausfertigung - eine pro Partei - verfasst wird. Die Ergebnisse der Beurteilungen gemaR Punkt 3. und 4. sind bindend fiir die
Parteien, die hiermit darauf verzichten, diese anzufechten, es sei denn es ldge betriigerische Absicht, Fehler, Gewalt oder
Verletzung der vertraglichen Vereinbarungen vor, wahrend auf jeden Fall jedwedes Vorgehen oder jegliche Einwendung
hinsichtlich der Entschadigungsfahigkeit der Schaden unberiihrt bleibt. Das kollegial angefertigte Gutachten ist auch dann giiltig,
wenn einer der Gutachter die Unterzeichnung verweigert; die Weigerung ist von den anderen Gutachtern im abschlieBenden
Gutachterprotokoll zu vermerken. Die Gutachter sind von der Einhaltung jeder Art rechtlicher Formalitdten befreit.

Art. 122 - Vorsitzliche Ubertreibung des Schadens - Verlust des Entschidigungsanspruchs

Der Versicherungsnehmer (oder Versicherte), der die Hohe des Schadens vorsatzlich {ibertreibt, die Zerstérung oder
Entwendung von zum Zeitpunkt des Schadensfalls inexistenten Sachen erklart, gerettete Sachen entwendet oder
manipuliert, triigerische oder gefilschte Mittel oder Unterlagen als Beleg verwendet, die Spuren und Riickstdnde des
Schadensfalls vorsatzlich verandert oder der dessen Verlauf begiinstigt, verliert seinen Anspruch auf Entschadigung.

Art. 123 - Versicherung bei verschiedenen Versicherern

Wenn fiir dieselben Sachen und dasselbe Risiko mehrere Versicherungen bestehen, hat der Versicherte jeden Versicherer lber die
weiteren abgeschlossenen Vertrage zu informieren. Bei Eintreten eines Schadensfalls hat der Versicherte die Pflicht, diesen bei allen
Versicherern zu melden und hat bei jedem davon die gemal jeweiligem unabhangig beriicksichtigtem Vertrag zustehende
Entschadigung zu beantragen.

Sollte die Summe dieser Entschiadigungen - unter Ausschluss von der Berechnung jener Entschaddigung, die ggf. von einem
insolventen Versicherer geschuldet wiirde, - die Schadenshéhe iibersteigen, ist der Versicherer verpflichtet, allein den
verhdltnismaBigen, auf Grundlage des eigenen Vertrags berechneten Anteil zu zahlen, unter Ausschluss jeglicher
gesamtschuldnerischer Verpflichtung gemeinsam mit den anderen Versicherern.

Art. 124 - Ruickgriff
Der Versicherer nimmt den Anspruch auf Rickgriff gemal Art. 1916 des it. Zivilgesetzbuchs wahr.

ABSCHNITT 12 - BRAND

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 125 - Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer entschadigt die in der Police angegebenen, direkt von den versicherten Gitern erlittenen, materiellen Schaden, auch
wenn diese Eigentum Dritter sind - unter Ausschluss von Leasing-Glitern, die bereits von einer anderen Versicherung gedeckt sind, -
und auch wenn diese durch grobe Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers oder des Versicherten infolge der nachstehend
aufgefiihrten Ereignisse auftreten.

A. DECKUNG GEBAUDE
B. DECKUNG BESTAND

Unbeschadet der Angaben unter Art. 128 - , Ausschliisse“ und unter dem Vorbehalt, dass die in der Police angegebene
Deckungssumme fiir die Deckungen Gebdaudebrand und Bestandsbrand die maximale Leistung des Versicherers darstellt, sind die
nachstehend aufgelisteten Ereignisse garantiert:

Brand, Blitzschlag, Explosion, Bersten und Implosion, die nicht durch Sprengkdrper verursacht worden sind;

Absturz von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und kiinstlichen Satelliten, von deren Teilen oder von diesen transportierten Sachen;
Druckwelle, verursacht durch die Uberschreitung der Schallgeschwindigkeit durch Flugzeuge oder Gegensténde allgemein;
ZusammenstoB von StraBenfahrzeugen, die nicht dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder den anderen Beschaftigten,
Personal oder Mitarbeitern des Versicherten gehéren oder von diesen verwendet werden;

PWwNR
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5. Rauch, der infolge einer zufélligen Panne, die nicht durch Verschlei, Korrosion, Materialdefekte oder mangelhafte Wartung
verursacht wurde, aus den Anlagen fiir die Warmeerzeugung austritt, die Teil der Sachen selbst sind, und vorausgesetzt dass
diese Anlagen Uiber geeignete Leitungen und fachgerecht angelegte Kamine angeschlossen sind;

6. Entwicklung von Rauch, Gas und Dampfen, Auslaufen oder Austreten von Fliissigkeiten, vorausgesetzt dass dies die Folge von
zuvor aufgefithrten Ereignissen ist, welche die versicherten Sachen oder Einheiten in einem Umkreis von 20 m davon
betroffen haben;

7. Ausfall oder anomale Erzeugung oder Verteilung von elektrischer oder Warmeenergie oder Wasserkraft, Ausfall oder
anomaler Betrieb von elektronischen Gerdten, Heiz- oder Klimaanlagen, vorausgesetzt dass dies die Folge von oben
aufgefiihrten Ereignissen ist, welche die versicherten Sachen oder Einheiten in einem Umkreis von 20 m davon betroffen
haben;

8. elektrische Storfille, Entladungen oder andere elektrische Betriebsstorungen aus jeglichem Anlass an:

e  elektrischen und elektronischen Maschinen und Anlagen, Gerdten und Schaltungen, die zum versicherten Geb&dude
gehoren;

e Maschinen und Anlagen, die zum versicherten Bestand gehoren.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e aufgrund von VerschleiB oder mangelnder Wartung;

e die bei Ein- und Ausbauvorgiangen auftreten, die nicht in Verbindung mit Wartungs- oder
UberholungsmaRnahmen stehen, sowie Schiden, die bei Abnahmen und Tests auftreten;

e die auf Defekte zuriickzufiihren sind, die dem Versicherten oder Versicherungsnehmer beim Abschluss der
Police bekannt waren oder fiir welche gemaR Gesetz oder Vertrag der Hersteller oder Lieferant zu haften
hat;

e an elektrischen Lampen, Leuchtschildern, Vakuumrohren, und Schmelzsicherungen;

e an elektrischen Transformatoren und Stromgeneratoren im Freien, auBerhalb des Gebaudes.

In Verbindung mit elektrischen Storfillen bezahlt der Versicherer auf keinen Fall mehr als 5% der

Deckungssumme fiir den Brand von Gebdude und Bestand mit der Obergrenze von Euro 5.000,00 pro

Schadensfall und Versicherungsjahr.

Die Zahlung der Entschadigung erfolgt nach Abzug einer Selbstbeteiligung pro einzelnem Schadensfall von 10%

mit dem Mindestbetrag € 300,00, der vom Versicherten selbst zu tragen ist.

Die Versicherung wird auf erstes Risiko geleistet, daher kommt im Schadensfall das Proportionalititsprinzip

gemaR Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs nicht zur Anwendung.

9. Witterungsschaden, wie:

i Hagel, Orkan, Sturm, Windhosen, Wind und von diesem mitgetragene Gegenstande, wenn die Gewaltsamkeit dieser
Erscheinungen sich an den Wirkungen auf eine Reihe von - versicherten oder nicht versicherten - Sachen in der ndheren
Umgebung feststellen Iasst;
ii. Nadsse im Innern des Gebaudes infolge von Briichen, Spalten oder Beschadigungen, die am Dach, den Wanden oder
Tir-/Fensterelementen durch die Gewaltsamkeit oben genannter Witterungsereignisse verursacht worden sind.
Ausgeschlossen sind Schaden durch:

e Verstopfung oder Uberlaufen von Regenrinnen oder Fallrohren mit oder ohne deren Bruch;

e Ausuferung von natiirlichen oder kiinstlichen Wasserldufen oder stehenden Gewassern;

e  Sturmfluten und Eindringen von Meerwasser;

e Entstehung von Biachen, Wasserstau im AuRenbereich, Brechen oder Uberquellen des Abflusssystems;

e Frost, iibermaRige Schneelast, unbeschadet der Bestimmungen unter Punkt 11. ,,iibermaBige Schneelast”;

e Feuchtigkeit, Tropfleckage, Ausschwitzen, Eindringen;

e Schaden durch Einbrechen, Erdrutsch oder Abgleiten des Erdbodens; auch wenn diese infolge der
Erscheinungen laut oben aufgefiihrten Punkten ,,i und ,,ii“ aufgetreten sind;
die entstehen an:

e Baumen, Strauchern, Blumen- und landwirtschaftlichem Anbau allgemein;

e Umzdunungen, Toren, Kranen, Luftkabeln, Schornsteinen und Kaminen, Schildern, Antennen;

e Photovoltaik- und Solarwarmeanlagen sowie dhnlichen Installationen im AuBenbereich;

e Einheiten im Freien mit Ausnahme von Tanks und nach Beschaffenheit und Zweckbestimmung festen
Anlagen;

e Gebiuden oder Uberdachungen, die an einer oder mehreren Seiten offen bzw. deren Abdeckungen oder Tiir-
/Fensterelementen unvollstindig sind (auch bei voriibergehendem Reparaturbedarf ggf. infolge von
Schadensfall), Traglufthallen, Seilnetzkonstruktionen und dhnlichem, Holz- oder Kunststoffbaracken und
deren Inhalt;

e Tiir- und Fensterfliigeln, Verglasungen und Oberlichtern allgemein, es sei denn, diese sind auf Bruch oder
Beschadigung des Dachs oder der Wande zuriickzufiihren;
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e Faserzement- oder Asbestzementplatten und Bauteilen aus Kunststoffmaterial durch die Einwirkung von
Hagel, vorbehaltlich der Vorgaben unter Punkt 10. ,Hagel auf zerbrechlichen Elementen;

e Gewachshausern und deren Inhalt, unbeschadet der Angaben unter Punkt 6. ,Witterungsschiden an
Gewachshausern” von Art. 127 - Branche Landwirtschaft, Markisen im AuBBenbereich und Jalousien;

e Getreide vor der Ernte, Pflanzen und Anbauflachen.

Bei Witterungsschaden:

o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug einer Selbstbeteiligung pro einzelnem Schadensfall von
10% der geschuldeten Entschadigung mit dem Mindestbetrag € 500,00, der vom Versicherten selbst zu
tragen ist;

e auf keinen Fall bezahlt der Versicherer pro einzelnem Schadensfall einen Betrag iiber 70% der
Deckungssumme fiir den Brand von Gebdude und Bestand.

10. Hagel auf zerbrechlichen Elementen, wie:

e  Tur- und Fensterfligel, Verglasungen und Oberlichter allgemein;

e  Asbestzement- und Faserzementplatten sowie Bauteile aus Kunststoffmaterial;

auch wenn sie zu Gebduden oder auf einer oder mehreren Seiten offenen Uberdachungen gehéren, unter Ausschluss von

Gewadchshdusern und deren Inhalt, unbeschadet der Angaben unter Punkt 6. ,Witterungsschaden an Gewdchshdusern” von

Art. 127 - Branche Landwirtschaft.

Im Falle von Hagel auf zerbrechlichen Elementen:

o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug eines Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von Euro
500,00;

e zahlt der Versicherer auf keinen Fall fiir einen oder mehrere Schadensfille, die in einem Versicherungsjahr
auftreten, einen Betrag liber Euro 15.000,00.

11. udbermiBige Schneelast, einschlieRlich etwaiger Nasseschdaden im Innern der Betriebsraume und an deren Bestand,
vorausgesetzt dass diese infolge eines vollstdndigen oder partiellen Einbruchs des Dachs oder der AuBenwande infolge der
Schneelast aufgetreten sind.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e an Gebduden, die nicht den zum Zeitpunkt des Baus bzw. einer spateren Renovierung des Tragwerks des
Dachs geltenden Normen beziiglich der iibermaBigen Schneelast entsprechen, sowie an deren Bestand;

e an Gebauden, die sich in Bau oder Renovierung befinden (es sei denn letztere habe keinerlei Einfluss auf
diese Deckung), und an deren Bestand;

e an Gewdchshausern, Traglufthallen, Seilnetzkonstruktionen und Zeltbauten und deren Bestand;

e an Tiiren und Fenstern, Verglasungen und Oberlichtern allgemein, Schildern, Antennen, Solarzellen,
Sonnenkollektoren und dhnlichen Installationen im AuBenbereich sowie an Abdichtungen, es sei denn,
deren Beschddigung ist auf vollstindigen oder partiellen Einsturz des Gebdudes infolge der iibermaRigen
Schneelast zuriickzufiihren;

e durch Lawinen und Erdrutsche;

e durch Frost gleich welchen Ursprungs.

Bei iibermaRBiger Schneelast:

o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug einer Selbstbeteiligung pro einzelnem Schadensfall von
10% der Entschadigung mit einem Mindestbetrag von Euro 1.000,00;

e auf keinen Fall bezahlt der Versicherer pro einzelnem Schadensfall einen Betrag iiber 50% der
Deckungssumme fiir den Brand von Gebdude und Bestand mit der Obergrenze von Euro 150.000,00 fiir einen
oder mehrere Schadensfille, die in einem Versicherungsjahr auftreten.

12. Austreten von Leitungswasser infolge des zufdlligen Bruchs von Wasserleitungen, Sanitdranlagen und Haustechnik in den
versicherten oder die Sachen enthaltenden Gebauden.

Ausgeschlossen sind Schaden:

o durch Feuchtigkeit, Tropfleckage, Uberlaufen oder Uberquellen von Kanalisation oder anderen Leitungen,
Frost, Bruch von automatischen Brandloschanlagen;

e an Waren, die in einer H6he unter 12 cm vom Boden gelagert sind;

o durch Uberlaufen, Uberquellen oder Bruch der Kanalisation;

e durch VerschleiB, Korrosion, Materialdefekte oder mangelnde Wartung.

Bei Schaden durch das Austreten von Leitungswasser:

o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug eines Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von Euro
250,00;

e zahlt der Versicherer auf keinen Fall fiir einen oder mehrere Schadensfille, die in einem Versicherungsjahr
auftreten, einen Betrag liber Euro 150.000,00.
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13. Klage Dritter.

Der Versicherer verpflichtet sich dazu, den Versicherten fiir die Summe, die dieser fiir Hauptbetrag, Zinsen und Ausgaben gemaR

gesetzlicher Haftpflicht zu zahlen hat, schadlos zu halten fiir direkte Schaden an den Sachen Dritter durch Brand, Explosion oder

Bersten, die nicht durch Sprengkdrper verursacht worden sind. Die Versicherung ist erweitert auf Schaden, die durch die

vollstindige oder partielle Unterbrechung bzw. Sperre der Nutzung von Giitern sowie der industriellen, geschaftlichen,

landwirtschaftlichen oder Dienstleistungstatigkeit entstehen, bis zur Erreichung pro einzelnem Schadensfall von 10% der

Deckungssumme fiir den Brand von Gebaude und Bestand.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e an Sachen, die der Versicherte gleich aus welchem Anlass in Verwahrung oder Gewahrsam hat, mit
Ausnahme der Fahrzeuge von Beschiftigten, Personal, Kunden und Lieferanten des Versicherten, der
Transportfahrzeuge, die be- oder entladen werden oder im Ladebereich abgestellt sind, sowie der darauf
transportierten Sachen;

e jeglicher Art infolge der Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden. Auf keinen Fall gelten als Dritte:

e Ehegatten, Eltern, Kinder des Versicherten sowie jede andere, mit dem Versicherten zusammenlebende,
verwandte oder verschwagerte Person;

e wenn der Versicherte keine natiirliche Person ist: der gesetzliche Vertreter, der Gesellschafter mit
unbeschrankter Haftung, der Geschiftsfiihrer und alle Personen, die in einem der oben aufgefiihrten
Verhiltnisse zu diesen stehen;

e Gesellschaften, die gegeniiber dem Versicherten, der keine natiirliche Person ist, als abhédngige, herrschende
oder verbundene Gesellschaft gemaR Art. 2359 des it. Zivilgesetzbuchs gelten, sowie deren Geschaftsfiihrer,
gesetzlicher Vertreter und alle Personen, die in einem der unter vorstehenden Punkten aufgefiihrten
Verhiltnisse zu diesen stehen.

Bei Klagen Dritter:

o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug eines Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von Euro
1.000,00;

e auf keinen Fall bezahlt der Versicherer pro einzelnem Schadensfall einen Betrag iiber 20% der
Deckungssumme fiir den Brand von Gebdaude und Bestand mit der Obergrenze pro Schadensfall von Euro
500.000,00.

14. Indirekte Schdaden (Betriebsunterbrechung)

Im Falle zwangslaufiger Inaktivitdt des versicherten Unternehmens/Geschéfts, die durch den gemaR diesem Abschnitt

entschadigungsfahigen Schadensfall verursacht wurde, erkennt der Versicherer dem Versicherten ein Tagegeld bis Euro 300,00

fiir jeden Arbeitstag zwangslaufiger vollstindiger Inaktivitat zu fir die Festkosten von Léhnen, Gehaltern, Miete, festen

Dienstleistungs- und/oder Wartungskosten.

Falls die zwangslaufige Inaktivitat nur partiell ist, d.h. nur einen Teil der versicherten Betriebstatigkeit betrifft, wird der oben

genannte Tagesbetrag auf die Hilfte reduziert.

Ausgeschlossen sind Schaden durch die Verlangerung oder Hinauszogerung des Stillstands wegen:

e  Streik, Aussperrung, von Behorden verhdngten MaRnahmen;

e Schwierigkeiten bei Wiederaufbau, Reparatur oder Ersatz von zerstérten oder beschadigten Sachen, die auf
externe Ursachen zuriickzufiihren sind, wie ortliche oder staatliche Stiadtebauvorschriften oder andere
Gesetzesnormen;

e Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Waren oder Maschinen, die auf auBergewdhnliche Ereignisse oder
héhere Gewalt zuriickzufiihren sind, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, Streiks, die Materiallieferungen
verhindern oder verzogern, Kriegszustande.

Die Zahlung der Entschiadigung erfolgt nach Abzug des Tagegelds fiir die ersten 7 Arbeitstage einschlieRlich dem des

Schadensereignisses.

Diese Deckung wird fiir eine Unterbrechung mit maximaler Gesamtdauer von 90 Tagen geleistet.

15. gekiihlte Waren (Ausfall der Kiihlung)

Der Versicherer entschadigt die materiellen und direkten von der gekiihlten Ware erfahrenen Schaden, die verursacht werden

durch:

e Ausfall oder anomale Erzeugung oder Verteilung der Kalte;

e Auslaufen des Kaltemittels; infolge von:

e einem Ereignis, das gemaR den Bedingungen laut Abschnitt 12 - Brand versichert ist;

e zufélligen Pannen oder Brichen der Kihlanlage oder von deren Kontroll- und Sicherheitsvorrichtungen sowie der

Wasserzufiihrungssysteme und der Systeme fiir die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie, welche direkt zur Anlage

gehoren.

Ausgeschlossen sind Schaden:

. fiir welche der Lieferant wegen Bau- oder Installationsmangeln haftet;

. die durch fehlerhafte Bedienung oder mangelhafte Anlagenleistung verursacht werden;
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o an Waren auf Fahrzeugen.

Die Deckung wird nur dann wirksam, wenn Ausfall, anomale Erzeugung oder Verteilung der Kalte eine ununterbrochene Dauer

von 12 Stunden oder mehr hatte.

Unbeschadet obiger Festlegungen, kommt der Versicherer nicht fiir Schaden an versicherten Waren auf, die

durch eine vom Elektrizitdtswerk vorangekiindigte oder programmierte Unterbrechung der Stromversorgung

verursacht werden.

Der Versicherer zahlt auf keinen Fall mehr als Euro 10.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr.

Die Zahlung der Entschadigung erfolgt nach Abzug eines festen Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von

Euro 1.000,00.

16. sozialpolitische und vorsétzliche Ereignisse, wie Volksunruhen, Streiks, Aufstande, die entweder von Einzelpersonen oder
Gruppen begangen werden, Vandalismus und vorsatzliche Taten, einschlieBlich Terroranschldge und Sabotage.
Ausgeschlossen sind Schdden:

e die vorsatzlich vom Versicherungsnehmer oder dem Versicherten, den gesetzlichen Vertretern oder
Gesellschaftern mit unbeschrankter Haftung verursacht werden;

e durch Uberschwemmungen oder Erdrutsch;

e durch Raub, Erpressung, Pliinderung bzw. aufgrund von Fehlbestdanden jeglicher Art;

e durch elektrische Storfalle an elektrischen oder elektronischen Maschinen und Anlagen, Geraten und
Schaltungen;

e die von gekiihlten Waren durch Ausfall oder gestérte Erzeugung oder Verteilung der Kilte bzw. wegen
Austritt des Kiltemittels erfahren werden;

e die durch die Unterbrechung von Verarbeitungsprozessen, Ausfall oder gestorte Erzeugung oder Verteilung
von Energie, durch Beeintrachtigungen von Produkten infolge der Arbeitsunterbrechung, durch
Beeintrachtigung oder Ausfall von Kontrollen oder Bedienvorgangen verursacht werden;

¢ die infolge von rechtmaBiger oder faktischer Beschlagnahme, Einziehung oder Requisition der versicherten
Einheiten auf Anordnung durch jede Art behordlicher Instanz bzw. im Falle von Aussperrungen aufgetreten
sind;

e durch Beschmieren;

e an Gewachshdusern und deren Bestand.

Ferner sind Kosten oder Ausgaben ausgeschlossen, die direkt oder indirekt auf nukleare, biologische oder

chemische Kontamination zuriickzufiihren sind.

Der Versicherer entschadigt, unter Beibehaltung oben aufgeflihrter Bedingungen, auch Schaden, die im Laufe einer nicht

militdrischen Besetzung des Eigentums aufgetreten sind, auf dem sich die versicherten Einheiten befinden. Sollte diese

Besetzung jedoch ohne Unterbrechung mehr als 5 Tage lang dauern, kommt der Versicherer nicht fiir die Schaden auf, auch

wenn sie wahrend dieses Zeitraums entstanden sind.

Bei sozialpolitischen und vorsatzlichen Ereignissen:

e erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug einer Selbstbeteiligung pro einzelnem Schadensfall von
10% der geschuldeten Entschadigung mit dem Mindestbetrag Euro 1.000,00;

o auf keinen Fall bezahlt der Versicherer fiir einen oder mehrere Schadensfille, die wahrend des fiir diese
Erweiterung vereinbarten Versicherungszeitraums auftreten, einen Betrag iiber 70% der Deckungssummen
jeweils fiir den Brand von Gebdude und Bestand.

17. Vorschuss von Entschadigungen
Der Versicherte hat Anspruch, vor der Auszahlung des Schadensfalls die Zahlung eines Vorschusses bis maximal 50% des auf
Grundlage der erhobenen Informationen absehbaren Betrags zu beantragen und zu erhalten, vorausgesetzt dass keine
Beanstandung der Entschadigungsfihigkeit vorgenommen wurde und dass der Gesamtbetrag des Schadensfalls mit
Sicherheit Euro 100.000,00 {ibersteigen wird.

Die Verpflichtung des Versicherers ist binnen 90 Tagen ab Meldedatum des Schadensfalls zu erfiillen, vorausgesetzt dass

mindestens 30 Tage ab Beantragung des Vorschusses verstrichen sind und dass der Versicherte oder Versicherungsnehmer

die von Art. 130 - ,Verpflichtungen im Schadensfall“ fiir den Schadensfall vorgesehenen Verpflichtungen erfiillt hat. Die
endgiiltige Zahlung der Entschadigung erfolgt binnen 30 Tagen ab giitlicher oder schiedsrichterlicher Schadensabwicklung.

Handelt es sich um Immobilien haben der Versicherte oder der Versicherungsnehmer vor der Zahlung sowohl des Vorschusses

als auch der Entschadigung Bescheinigungen beim Versicherer vorzulegen, mit denen belegt wird, dass keine Hypotheken

oder andere nachteiligen Eintragungen gemiaB Art. 2742 des it. Zivilgesetzbuchs vorhanden sind. Nach Prifung der

Wirksamkeit der Deckung, Beurteilung des Schadens und Erhalt der erforderlichen Dokumentation zur Feststellung des

Empfangsberechtigten der Entschadigung nimmt der Versicherer die endgiltige Zahlung binnen 30 Tagen vor, vorausgesetzt

dass kein Widerspruch eingelegt wurde. Falls ein strafrechtliches Verfahren hinsichtlich der Ursachen des Schadensfalls er6ffnet

wurde, erfolgt die Zahlung nur, wenn aus dem Verfahren hervorgeht, dass der Schadensfall nicht vorsatzlich vom Versicherten
selbst oder vom Versicherungsnehmer verursacht worden ist.

18. Absturz von Personen- und Lastaufziigen infolge des Bruchs von Vorrichtungen.
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19. die Ausgaben des Versicherten fiir den Ersatz von Scheiben, Platten und Schildern, die infolge von zufalligem Bruch beschadigt
oder zerstort worden sind, durch neue mit gleichen oder gleichwertigen Eigenschaften.
Unter dem Vorbehalt, dass die in der Police angegebene Deckungssumme fiir die Deckungen Gebdaudebrand und Bestandsbrand
die maximale Leistung des Versicherers darstellen, entschadigt die Gesellschaft, wenn es sich um die Folgen von in der Police
aufgefiihrten Ereignissen handelt und unter Einhaltung der Deckungssummen:
a) Defekte, die an den versicherten Sachen auf behérdliche Anordnung verursacht werden, mit dem Zweck die durch oben
aufgefiihrte Ereignisse hervorgerufenen Schaden zu verhindern oder ihnen Einhalt zu gebieten;

b) verhiltnismiRige Ausgaben fiir Abbruch, Riumung, Behandlung und Deponietransport von Riickstinden des
entschddigungsfihigen Schadensfalls entsprechend den Bedingungen unter vorliegendem Abschnitt - unter Ausschluss
jedoch von Riicksténden, die zur Kategorie ,,Giftige und schidliche Stoffe” laut DPR Nr. 915/82 i.d.g.F. und zur Kategorie
der radioaktiven Stoffe gehoren, die von DPR Nr. 185/64 i.d.g.F. geregelt werden - bis maximal 10% der Entschidigung
gemaR Police;

c) die fiir Abbruch und Wiederaufbau von Mauerwerksteilen und fiir die Reparatur der Anlage getragenen Kosten, wenn
es zu einem zufdlligen Anlagenbruch mit Austreten von Wasser gekommen war.
GemaRB vorliegendem Punkt c):
o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug eines Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von
Euro 150,00;
e zahlt der Versicherer auf keinen Fall fiir einen oder mehrere Schadensfille, die im Versicherungszeitraum
auftreten, einen Betrag iiber Euro 3.500,00;

d) Ausgaben und Honorare des vom Versicherungsnehmer gemiR Versicherungsbedingungen gewihlten und ernannten
Gutachters sowie den dem Versicherungsnehmer obliegenden Anteil an Ausgaben und Honorar, wenn ein dritter
Gutachter ernannt wurde.

Die Deckung wird bis zur Obergrenze von 1% der Entschiadigung und einem Maximalbetrag von Euro 3.500,00 pro Schadensfall

geleistet.

Ausgeschlossen sind Schaden:

e die aufgetreten sind bei:

- Reparatur und/oder Entfernung von Scheiben, Platten und Schildern;
- Umazugsvorgangen;
- Renovierungs- oder Umbauarbeiten an den Raumlichkeiten;

e beziiglich Platten, Scheiben und Schildern, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Deckung nicht
unversehrt und frei von Defekten waren;

e von Oberlichtern oder Platten/Scheiben und Schildern mit kiinstlerischem Wert;

e von Schildern infolge von Uberhitzung oder Kurzschliissen.

Kratzer, Absplitterungen und Risse an Platten, Scheiben und Schildern gelten nicht als gemaR Police

entschadigungsfahige Briiche.

GemaR vorliegendem Punkt 19:

e zahlt der Versicherer auf keinen Fall mehr als Euro 3.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr;

o erfolgt die Zahlung der Entschadigung nach Abzug eines festen Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von
Euro 250,00;

e entschadigt der Versicherer Schaden an versicherten Sachen, die durch den Bruch von versicherten Platten
und Scheiben oder Schildern verursacht werden, bis 15% der fiir die beschadigten oder zerstorten Platten
und Scheiben ausgezahlten Entschadigung, zusatzlich zu letzterer;

e wird die Deckung auf Erstrisiko geleistet, daher kommt im Schadensfall das Proportionalitdtsprinzip geman
Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs nicht zur Anwendung.

20) Ausfall von Mieten fiir das beschidigte Gebiude iiber den zur Renovierung erforderlichen Zeitraum mit maximal 3
Monatsmieten pro Schadensfall und iliber einen Gesamtbetrag von héchstens Euro 3.000,00 nach Abzug eines
Selbstbehalts von Euro 150,00 pro Schadensfall.

Ausgeschlossen sind Schiaden aufgrund von Verspitungen bei der Renovierung der beschadigten Raumlichkeiten,
auch wenn diese auf auBerordentliche Griinde zuriickzufiihren sind, sowie Verzogerungen bei der Neuvermietung
oder Belegung der renovierten Raume.

C. DECKUNG MIETERHAFTPFLICHT

Im Fall der Haftung des Versicherten gemaR Art. 1588, 1589 und 1611 des it. Zivilgesetzbuchs entschadigt der Versicherer
entsprechend den Versicherungsbedingungen und Normen, von denen der Schadensfall fiir den Abschnitt Brand geregelt wird, die
direkt durch Brand, Explosion, Bersten und Rauch verursachten Sachschaden an den gemieteten Raumlichkeiten, auch wenn diese
durch grobe Fahrlassigkeit des Versicherten verursacht worden sind.
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AuBer im Falle von Vorsatz verzichtet der Versicherer auf den Rickgriff gegeniiber dem Versicherten.

Art. 126 - Stets geltende Sonderbedingungen fiir die Deckung Bestandsbrand
Unter dem Vorbehalt, dass die in der Police angegebene Deckungssumme fiir die Deckung Brand des Bestands die maximale Leistung
des Versicherers darstellt, gelten stets die nachstehend aufgelisteten Sonderbedingungen:

1. Waren bei Dritten
Die Deckungen dieser Police sind auf die Waren des Versicherten erweitert, wenn diese sich an folgenden Standorten befinden:
e bei Betriebsstatten Dritter zur Verarbeitung oder Einlagerung;
e in allgemeinen Lagerhallen oder Zolllagern;
e  Dbei Ausstellungen und Messen auf dem Gebiet der Europdischen Union, an denen der Versicherte als Aussteller

teilnimmt.

Der Versicherer bezahlt pro einzelnem Standort und Schadensfall auf keinen Fall mehr als 10% der
Deckungssumme fiir den Brand des Bestands mit der Obergrenze von Euro 40.000,00.

2. Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Wertgegenstande, Pelzmantel, Teppiche, Gemadlde, Sammlungen, Kunstgegenstinde
allgemein;

e  Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Wertgegenstinde und Pelzméntel werden mit bis zu 5% der Deckungssumme fiir
den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des Versicherungsjahrs mit der Obergrenze
von Euro 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr entschadigt. Werden diese hingegen in einem Tresor
mit aktiviertem Verschlusssystem aufbewahrt, werden sie mit bis zu 20% der Deckungssumme fiir den Brand des
Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des Versicherungsjahrs mit der Obergrenze von Euro
10.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr entschadigt.

e Teppiche, Gemilde, Sammlungen und Kunstgegenstinde allgemein werden mit bis zu 10% der Deckungssumme fiir
den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des Versicherungsjahrs mit der Obergrenze
von Euro 5.000,00 pro einzelnem Objekt und Euro 25.000,00 pro einzelner Sammlung entschadigt.

3. Universale Giiltigkeit
Falls mit dieser Police alles das versichert wird, was den beschriebenen Komplex bildet, ausgenommen des eigentlichen
Grundstiicks, so wird, falls eine bestimmte Sache oder ein bestimmter Gegenstand keine genaue Zuordnung zu einem der Posten
dieser Police erhilt, diese Sache bzw. dieser Gegenstand dem Brand des Bestands zugeschrieben.

4. Bestdande im Freien
Beziiglich des Bestandbrands gilt die Deckung fir Maschinen und Waren infolge eines gemaf Abschnitt 12 - Brand
entschadigungsfahigen Schadensfalls auch, wenn diese Sachen sich im Freien auf dem zum Betriebsgelande gehoérenden
Grundstiick befinden, vorbehaltlich der fiir die einzelnen Deckungen vorgesehenen Ausschliisse. Der Versicherer bezahlt pro
einzelnem Standort und Schadensfall auf keinen Fall mehr als Euro 100.000,00.

5. Verkaufspreis

Falls bei einem entschadigungsfahigen Schadensfall in Erwartung der Auslieferung befindliche Waren beschadigt werden, stiitzt

sich die Entschadigung - vorausgesetzt dass diese nicht vom Kaufer versichert worden sind - auf den vereinbarten Verkaufspreis

abzuglich der fiir die nicht erfolgte Auslieferungen eingesparten Ausgaben und der vom Kaufer geschuldeten Steuer.

Diese Vereinbarung gilt unter der Bedingung, dass:

o die beschadigten Waren nicht durch gleichwertige, unversehrt gebliebene oder anderweitig kurzfristig herstellbare
Waren ersetzt werden kénnen;

o der erfolgte Verkauf schriftlich belegt ist durch Urkunden oder Dokumente mit gesichertem, vor dem Schadensfall
liegendem Datum und dass die Ubergabe vertraglich festgelegt wurde.

6. Bestand der Nebengebiude
Als versichert gelten die Sachen, die den Bestand bilden, auch wenn sie sich in zusatzlichen Lagern oder Depots der versicherten
Betriebstatigkeit befinden, die im Bereich des versicherten Betriebsgeldndes liegen, sowie in Nebengebauden, in denen jedoch
keine Verkaufstatigkeit stattfindet.

Art. 127. - Erweiterungen der Deckung fiir bestimmte Branchen

Unter dem Vorbehalt, dass die in der Police angegebene Deckungssumme flr die Deckungen Brand von Gebdude und Bestand die
maximale Leistung des Versicherers darstellt, gelten diese Erweiterungen fir jede Zugehorigkeitsbranche nach Anwendung der
jeweiligen Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen:

a) Branche Landwirtschaft
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Diese Deckungen gelten stets unter der Bedingung, dass mit dieser Police der Brand des Bestands versichert wurde.

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit im Bereich der Landwirtschaft bezieht (einschlieBlich Ferien auf dem
Bauernhof), umfasst die Deckung Brand des Bestands in Ergdnzung zu dem, was im Glossar unter dem Stichwort Bestand aufgefihrt
ist, und innerhalb der Grenzen der Deckungssumme:

1. Verlust von Vieh einschlieBlich Erstickung, Vergiftung oder Stromschlag

Der Versicherer entschadigt materielle und direkte Schaden am versicherten Vieh - sowohl im Stall als auch im Freien innerhalb

der Grenzen des Landwirtschaftsbetriebs und seiner Weiden, einschlieBlich Aimweiden und dorthin fiihrender Wege - die

verursacht werden durch:

a) Brand, Blitz, Explosion, Bersten und Implosion, Absturz von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und kiinstlichen Satelliten, von
deren Teilen oder von diesen transportierten Sachen, Druckwelle, verursacht durch die Uberschreitung der
Schallgeschwindigkeit durch Flugzeuge oder Gegenstande allgemein;

b) Einwirkung von Rauch, der durch gestérten oder defekten Betrieb infolge des zufilligen Bruchs eines Heizgeréts erzeugt
wird, vorausgesetzt dass dieses Gerdt liber einen Rauchabzug an einen Schornstein angeschlossen ist;

C) ZusammenstoR von Fahrzeugen unter Ausschluss von denen, die Eigentum des Versicherten sind;

d) Orkan, Sturm, Hagel, Windhose, Wind und von diesem mitgerissene Gegenstinde;

e) Erstickung und/oder Vergiftung durch Rauch, Gase oder Dampfe, die infolge von Brand, Bersten oder Explosion entstanden
sind, welche die versicherten Sachen betroffen haben; Stromschlag am Vieh infolge von Defekten der Stromleitungen oder
von elektrisch betriebenen Mechanismen, vorausgesetzt dass diese Anlagen fachgerecht geerdet sind.

Der Versicherer bezahlt auf keinen Fall mehr als 40% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands mit der

Obergrenze von Euro 30.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr und von Euro 2.000,00 pro einzelnem

Tier.

Die Zahlung der Entschadigung erfolgt nach Abzug eines festen Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von

Euro 500,00.

2. Schdden am Futter einschlieBlich Selbstentziindung und Garung

Der Versicherer entschadigt materielle und direkte Schaden am versicherten Futter - vorausgesetzt dass es innerhalb der

Grenzen des versicherten Landwirtschaftsbetriebs sowohl unter Dach als auch im Freien gelagert wird - die verursacht werden

durch:

a) Brand, Blitz, Explosion, Bersten und Implosion, Absturz von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und kiinstlichen Satelliten, von
deren Teilen oder von diesen transportierten Sachen, Druckwelle, verursacht durch die Uberschreitung der
Schallgeschwindigkeit durch Flugzeuge oder Gegenstande allgemein;

b) Einwirkung von Rauch auf die eingelagerte Ernte, wenn es zu einem Brand oder Brandbeginn gekommen ist;

c) Einwirkung von Rauch, der durch gestérten oder defekten Betrieb eines Heizgerits infolge eines zufilligen Bruchs erzeugt
wird, vorausgesetzt dass dieses Gerdt liber einen Rauchabzug an einen Schornstein angeschlossen ist;

d) ZusammenstoR von Fahrzeugen unter Ausschluss von denen, die Eigentum des Versicherten sind;

e) Orkan, Sturm, Hagel, Windhose, Wind und von diesem mitgerissene Gegenstinde;

f) spontane Selbstentziindung und/oder anomale Girung auch ohne die Entwicklung von Flammen, die zu
Beeintrachtigungen flihren, die den bestimmungsgemaRen Gebrauch verhindern. Inbegriffen sind die Ausgaben, die der
Versicherte tragt, um die beschadigten Futterhaufen abzutragen.

Der Versicherer bezahlt auf keinen Fall mehr als 25% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen

oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Obergrenze von Euro 100.000,00 pro Schadensfall und

Versicherungsjahr. Die Zahlung der Entschddigung erfolgt nach Abzug eines Selbstbehalts pro einzelnem

Schadensfall von Euro 1.500,00.

3. Schdden an Anbaufldchen

Der Versicherer entschadigt die materiellen und direkten Schaden sowohl bei Gewdchshaus- als auch bei Freilandanbau:

e ander Produktion von grasartigen und Baumkulturen;

e am Bestand von Baumkulturen, die zum vollstandigen, endgiltigen und irreversiblen Verlust der Produktionskapazitat
fihren;

die verursacht werden durch:

a. Brand, Blitz, Explosion, Bersten und Implosion, Absturz von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und kinstlichen
Satelliten, von deren Teilen oder von diesen transportierten Sachen, Druckwelle, verursacht durch die Uberschreitung der
Schallgeschwindigkeit durch Flugzeuge oder Gegenstande allgemein;

b. Rauch;

c. Zusammenstol von Fahrzeugen unter Ausschluss von denen, die Eigentum des Versicherten sind.

Auf jeden Fall ausgeschlossen sind Plantagen von Nadelbdaumen, Pappeln, Korkeichen, Hanf und Getreide vor der Ernte.
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Der Versicherer bezahlt auf keinen Fall mehr als 10% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen
oder mehrere Schadensfalle im Versicherungsjahr mit der Obergrenze von Euro 15.000,00 pro Schadensfall und
Versicherungsjahr.

Die Zahlung der Entschadigung erfolgt nach Abzug eines festen Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von
Euro 1.500,00.

4. Schaden durch Auslaufen von Flissigkeiten
Der Versicherer entschidigt die materiellen und direkten Schaden, die durch das Auslaufen von Wein, Ol oder Milch entstehen,
wenn dies durch zufalligen Bruch oder Defekt von deren Behéltern bzw. der Ventile und Hahne verursacht wird, sowie fir die
Schaden, die durch die ausgelaufene Fllssigkeit an anderen versicherten Sachen entstehen.
Ausgeschlossen sind Schaden:
a. durch Tropfleckage, VerschleiR, Korrosion, Abnutzung oder Undichtheit der Behalterstruktur;
b. durch das Auslaufen aus Behdltern mit weniger als 100 | Fassungsvermégen;
Ebenso ausgeschlossen sind die Ausgaben fiir die Suche nach der Bruchstelle und deren Reparatur.
Der Versicherer bezahlt auf keinen Fall mehr als 25% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen
oder mehrere
Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Obergrenze von Euro 10.000,00 pro Schadensfall und
Versicherungsjahr.
Die Zahlung der Entschadigung erfolgt nach Abzug eines festen Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall von
Euro 500,00.

5. Schaden am Eigentum von Feriengdsten des Bauernhofs

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf einen Betrieb bezieht, der im Bereich Ferien auf dem Bauernhof tatig ist, umfasst die

Deckung Brand in Ergdanzung zu dem, was im Glossar unter dem Stichwort Bestand aufgefiihrt ist:

a. die von den Gasten mitgebrachte - sowohl zur Verwahrung libergebene als auch nicht tibergebene - persénliche Habe (wie
Kleidung, Mobiltelefone, Videokameras und dhnliches unter Ausschluss von Bargeld und Wertsachen allgemein) - mit der
Obergrenze von Euro 3.000,00 pro einzelnem Gegenstand und mit maximal 30% der Deckungssumme fiir
den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des Versicherungsjahrs;

b. Dem Ferienbetrieb zur Verwahrung anvertrautes Bargeld und allgemeine Wertsachen der Giste mit bis zu 10% der
Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des
Versicherungsjahrs und bis zu einem Betrag von Euro 2.500,00 pro einzelnem Schadensfall;

c. dieKraftfahrzeuge der Gaste, die in der Garage, dem Parkplatz oder dem umzaunten, ausschlieBlich von dem Ferienbetrieb
verwendeten Geldnde abgestellt sind, mit der Obergrenze von Euro 30.000,00 pro einzelnem Fahrzeug und mit
maximal 30% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im
Laufe des Versicherungsjahrs.

Davon ausgeschlossen bleibt jedoch das vom Gast im Fahrzeug gelassene und nicht aufs Zimmer gebrachte

Gepack.

6. Witterungsschaden an Gewdchshdusern (stets giiltige und anwendbare Deckung unter der Bedingung, dass die Police den

Brand von Gebiude und Bestand/Hausrat deckt)

In partieller Abweichung von den Bestimmungen unter Punkt 9. ,,Witterungsschaden” und 10. ,Hagel auf zerbrechlichen

Elementen” von Art. 125 - ,Gegenstand der Versicherung” entschadigt der Versicherer die direkten Sachschdden an

Gewadchshdusern:

*  mit Glasdeckung;

¢ mit steifer Kunststoffdeckung; sowie an deren Bestand, die verursacht werden durch:

a. Hagel, Orkan, Sturm, Windhosen, Wind und von diesem mitgetragene Gegenstande, wenn die Gewaltsamkeit dieser
Erscheinungen sich an den Wirkungen auf eine Reihe von - versicherten oder nicht versicherten - Sachen in der
naheren Umgebung feststellen lasst;

b. Nasse im Innern der Gewachshauser infolge von Briichen, Spalten oder Beschadigungen, die am Dach, den Wanden
oder Tur-/Fensterelementen durch die Gewaltsamkeit oben genannter Witterungsereignisse verursacht worden sind.

Der Versicherer zahlt:

e fiir Gewichshiuser mit Glasdeckung und deren Bestand auf keinen Fall mehr als 10% der Deckungssumme fiir den
Brand des Gebdudes fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Obergrenze von
Euro 15.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr nach Anwendung eines Selbstbehalts von Euro
1.500,00.

e fiir Gewichshduser mit steifer Kunststoffdeckung und deren Bestand auf keinen Fall mehr als 20% der
Deckungssumme fiir den Brand des Gebaudes fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr
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mit der Obergrenze von Euro 30.000,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr nach Anwendung eines
Selbstbehalts von Euro 1.500,00.

b) Branche Fremdenverkehr und Gaststiattengewerbe (giltige und anwendbare Deckungen unter der Bedingung, dass die Police
den Brand des Bestands/Hausrats deckt)

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf ein Hotel, eine Pension oder ein B&B bezieht, umfasst die Deckung Brand des Bestands in
Erganzung zu dem, was im Glossar unter dem Stichwort Bestand aufgefiihrt ist, und innerhalb der Grenzen der Deckungssumme:

1. Schdaden am Eigentum von Hotel-, Pensions- und B&B-Gasten

Die Deckung gilt fur:

a. die von den Gasten mitgebrachte - ggf. der Leitung anvertraute - persénliche Habe (wie Kleidung, Mobiltelefon,
Videokameras und dhnliches unter Ausschluss von Bargeld und Wertsachen allgemein) - mit der Obergrenze von Euro
3.000,00 pro einzelnem Gegenstand und mit maximal 30% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands
fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des Versicherungsjahrs;

b. Dem Beherbergungsbetrieb anvertrautes Bargeld und allgemeine Wertsachen der Gaste mit bis zu 10% der
Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im Laufe des
Versicherungsjahrs und bis zu einem Betrag von Euro 2.500,00 pro einzelnem Schadensfall;

c. dieKraftfahrzeuge der Gaste, die in der Garage, dem Parkplatz oder dem umzaunten, ausschlieBlich von dem Ferienbetrieb
verwendeten Geldnde abgestellt sind, mit der Obergrenze von Euro 30.000,00 pro einzelnem Fahrzeug und mit
maximal 30% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen oder mehrere Schadensfille im
Laufe des Versicherungsjahrs.

Davon ausgeschlossen bleibt jedoch das vom Gast im Fahrzeug gelassene und nicht aufs Zimmer gebrachte

Gepack.

¢) Branche Handel (giiltige und anwendbare Deckungen unter der Bedingung, dass die Police den Brand des Bestands/Hausrats
deckt)

1. Schdaden durch Ausiibung von ambulantem Handel

Die Versicherungsdeckung gilt auch fiir die Tatigkeit des ambulanten Handels auf fiir diesen Zweck bestimmten oder entsprechend
ausgeristeten offentlichen Verkehrsflaichen oder auf (ggf. Gberdachten) Markpldtzen (unter Ausschluss von GroBmarkten). Die
Waren, die Einrichtung und Ausristung fir die ausgelibte Tatigkeit, die unter Brand des Bestands erfasst werden, sind versichert
sowohl wenn sie in Bereichen ausgeiibt werden, in denen ambulanter Handel stattfindet, als auch in dort geparkten Fahrzeugen, die
vom Versicherungsnehmer/Versicherten fiir diesen Zweck verwendet werden. Ausgeschlossen sind auf jeden Fall materielle
Schdden, die vom Fahrzeug selbst und von gekiihlten Waren durch Ausfall oder gestérte Erzeugung oder Verteilung
der Kilte bzw. wegen Austritt des Kaltemittels erfahren werden.

Auf keinen Fall werden Schaden erstattet, die direkt oder indirekt den Punkten 9. , Witterungsschaden“, 10. ,Hagel
auf zerbrechlichen Elementen®, 11. ,,UbermiRige Schneelast” und 16. ,Sozialpolitische und vorsitzliche Ereignisse”
von Art. 125 -, Gegenstand der Versicherung“ zuzuordnen sind.

2. Verlust von pharmazeutischen Strichcode-Etiketten (Apotheken)

Der Versicherer entschadigt im Falle eines gemaR diesem Abschnitt entschadigungsfahigen Schadensfalls die direkt durch die
Zerstorung von pharmazeutischen Strichcode-Etiketten verursachten Schaden.

Der Versicherer bezahlit auf keinen Fall mehr als 10% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen oder
mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Obergrenze von Euro 7.500,00 pro Schadensfall und
Versicherungsjahr.

d) Branche Industrie und Handwerk (giiltige und anwendbare Deckungen unter der Bedingung, dass die Police den Brand des
Bestands/Hausrats deckt)

1. Ubergebene oder anvertraute Fahrzeuge und/oder Boote

In partieller Abweichung von der Definition des Bestands, gilt die Versicherungsdeckung auch fiir amtlich zugelassene Fahrzeuge
und/oder Boote fir jene Arten der Betriebstatigkeit (z.B. Karosserie-, Kfz-, und Autoelektrik-Werkstatten, Waschanlagen,
Ausriistungsbetriebe fiir Fahrzeuge oder Wohnwagen, Bau und Reparatur von Booten usw.), bei denen das versicherte Risiko
Ublicherweise die Verwahrung von Fahrzeugen oder Booten der Kundschaft in Erwartung von Reparaturarbeiten oder deren
Anvertrauung umfasst, vorausgesetzt dass diese im Innern der in der Police angegebenen Gebdude abgestellt und nicht im Freien
geparkt sind.
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Der Versicherer bezahlit auf keinen Fall mehr als 10% der Deckungssumme fiir den Brand des Bestands fiir einen oder
mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Obergrenze von Euro 15.000,00 pro Schadensfall und
Versicherungsjahr. Die Zahlung der Entschadigung erfolgt nach Abzug eines Selbstbehalts pro einzelnem Schadensfall
von Euro 1.500,00.

FOLGENDE ARTIKEL GELTEN FUR DEN GESAMTEN ABSCHNITT 10 - BRAND.

Art. 128 - Ausschliisse

Ausgeschlossen sind - abgesehen von den bereits fiir die einzelnen Deckungen getatigten Ausschliissen - Schaden:

a. Schaden, die bei Kriegshandlungen, Aufstinden, Volksaufruhr, Streiks, Unruhen, militdrischer Besetzung,
Invasion, aufgetreten sind, es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte kann belegen, dass der
Schadensfall in keinerlei Verbindung mit diesen Ereignissen stand, sowie unbeschadet der Regelungen laut Punkt
16. - ,Sozialpolitische und vorsatzliche Ereignisse” von Art. 125 - ,,Gegenstand der Versicherung®;

b. die bei einer Explosion oder der Abgabe von Hitze oder Strahlung, die durch Umwandlung des Atomkerns erzeugt
wird, ebenso wie bei Strahlung, die von der kiinstlichen Teilchenbeschleunigung hervorgerufen wird, auftreten,
es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte kann beweisen, dass der Schadensfall in keinerlei
Verbindung zu diesen Ereignissen stand;

c. Schiden, die durch Erdbeben, Vulkanausbriiche, Uberschwemmungen, Hochwasser, Tsunamis und Sturmfluten
verursacht werden;

d. durch Verlust oder Diebstahl von versicherten Sachen, die bei Ereignissen aufgetreten sind, fiir welche die
Versicherung gilt;

e. an der Maschine oder Anlage, an der Bersten oder Implosion aufgetreten sind, wenn das Ereignis durch
Verschlei3, Korrosion oder Materialdefekte verursacht wurde;

f. indirekte Schiden, wie Anderungen am Bauwerk, Ausfall der Vermietung, Nutzung, gewerblicher oder
industrieller Einkiinfte, Arbeitsunterbrechungen oder jede Art von Schaden, der keine materiellen Aspekte der
versicherten Sachen betrifft, vorbehaltlich der Bestimmungen unter Punkt 14. ,lIndirekte Schaden
(Betriebsunterbrechung)“ von Art. 125 - ,Gegenstand der Versicherung”;

g. dievorsatzlich vom Versicherungsnehmer oder dem Versicherten, den gesetzlichen Vertretern, Geschaftsfiihrern
oder Gesellschaftern mit unbeschrankter Haftung begangen werden;

h. am Inhalt von Ofen, Muffen, Geriten in Brennereien oder Rostereien durch die Direkteinwirkung der Flamme
oder die Hitze der Feuerstitte;

i. die durch Frost verursacht werden;

j.  durch Vergiftung von Vieh;

k. durch Einbrechen, Erdrutsch oder Abgleiten des Erdbodens;

Art. 129 - Konstruktionsmerkmale fiir die Giiltigkeit der Deckung - Verzicht auf Riickgriffsrecht

Die Bedingungen und Pramien der Versicherung laut diesem Abschnitt 12 - Brand sind vereinbart auf Basis der ,,Erklarungen des

Versicherungsnehmers” zum Umstand, dass:

a. die versicherten Geb&iude bzw. die versicherten Giiter enthaltenden Gebiude zu mindestens 8/10 mit vertikalem Tragwerk,
Tragwerk des Dachs, Decken, AuBenwanden, Abdeckungen und Dammungen aus feuerfesten Materialien errichtet worden
sind. Bei mehrstockigen Gebauden ist das Tragwerk des Dachs aus Holz zuldssig; in dieser Hinsicht gilt die direkt unter dem
Dach gelegene Decke als Stockwerk.

b. im versicherten Risiko folgende Toleranz eingehalten wird:

e 1 kg explosionsfihiges Material;
e 750 kg besondere Waren, wo auch immer diese im Unternehmen gelagert sind;
e 150 kg entziindliche Stoffe fiir Bearbeitungen und Wartung;

c. in den versicherten Gebduden keine Kinos, Theater, Spielsdle, Diskotheken, Tanzsdle, Nightclubs vorhanden sind.
Entziindliche Stoffe, die in vollstiandig erdverlegten Tanks oder in den Fahrzeugtanks gelagert sind, sowie entziindliche Stoffe
in Verteilungsrohren und diejenigen, die in Gebauden auf dem Betriebs- oder Werkstattgeldnde gelagert sind, die durch volle
Mauern oder Leerraum getrennt sind, werden nicht beriicksichtigt. Nicht beriicksichtigt werden explosionsfiahige und
entziindliche Stoffe sowie besondere Waren, die in nicht vom Versicherten belegten Rdumen vorhanden sind.

Etwaige Abweichungen vom oben aufgefiihrten Gebaudezustand sind in der Police zu vermerken.

AuRer bei arglistigen und vorsatzlichen Handlungen verzichtet der Versicherer auf seinen Anspruch auf Ruckgriff gemaR Art. 1916
des it. Zivilgesetzbuchs gegeniiber den Beschaftigten und Angehorigen des Versicherten sowie gegeniliber im Verhéltnis zum
Versicherten abhangigen, angegliederten oder verbundenen Gesellschaften.

Der Versicherer verzichtet ebenfalls auf vorgenanntes Recht auf Rickgriff gegeniiber den Kunden des Versicherten unter der
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Bedingung, dass der Versicherte ebenfalls auf jeglichen Anspruch diesen gegeniiber verzichtet.

Art. 130 - Verpflichtungen im Schadensfall

Im Schadensfall haben Versicherter oder Versicherungsnehmer den Versicherer binnen 3 Tagen nach Kenntnisnahme
unter Angabe des Ereignisses und des anndhernd geschatzten Schadensbetrags zu benachrichtigen sowie, falls die
Annahme besteht, es handle sich um eine vorsatzliche Handlung, binnen 24 Stunden ab Ereignis Anzeige bei der
zustandigen Behorde oder Polizeidienststelle zu erstatten. Versicherter oder Versicherungsnehmer sind verpflichtet,
die Spuren und Riickstiande des Schadensfalls sowie die Indizien des moglicherweise begangenen Verbrechens bis zur
Auszahlung des Schadens aufzubewahren, ohne dass Anspruch auf eine diesbeziigliche Entschadigung besteht. Der
Versicherte (oder der Versicherungsnehmer) hat das tatsachliche Vorliegen des Schadens zu beweisen, wofiir er
samtliche fiir diese Beweisfiihrung geeigneten Unterlagen bereitzuhalten hat.

Art. 131 - Festlegung der Schadenshéhe fiir Gebaude, Maschinen, Mébel und Einrichtung, Biirogerdte
Die Auszahlung des Schadens erfolgt entsprechend folgenden Normen:
a) Gebaude, im Fall von:
e  Partiellem Schaden werden die tatsachlich fiir die Wiederherstellung des beschadigten Gebaudeteils getragenen Ausgaben,
abzlglich des Werts der Reste entschadigt.
e  Totalschaden werden die tatsachlich fir den Wiederaufbau des zerstorten Gebaudes getragenen Ausgaben, abziiglich des
Werts der Reste entschadigt.
b) Maschinen, Mobel und Einrichtung sowie Gerate - im Fall von:
e  Partiellem Schaden werden die tatsachlich getragenen Ausgaben, um die beschadigte Sache wieder in den
Funktionszustand zuriickzuversetzen, in dem sie sich unmittelbar vor dem Schadensfall befand, abzlglich des Werts der
Reste der ggf. ausgetauschten Teile entschadigt.
e  Totalschaden werden die tatsachlich fir den Ersatz der zerstorten Sache getragenen Ausgaben, abziglich des Werts der
Reste entschadigt.

Falls der Versicherte innerhalb eines Jahrs weder die beschadigte Sache reparieren, noch zerstérte Sachen wiederaufbauen oder
ersetzen lasst, hat er Anspruch auf die Entschadigung, die fiir den Wert zum Moment des Schadensfalls festgelegt wurde.
Hinsichtlich der Entschadigung gilt als vereinbart, dass in keinem Fall fiir ein Gebdude, eine Maschine oder Anlage eine
Entschaddigung geleistet werden kann, die hoher ist als das doppelte des betreffenden Werts zum Moment des Schadensfalls. Die
Versicherung auf Grundlage des Neuwerts betrifft allein Gebdude, Maschinen, Biiroausriistung oder Anlagen von aktiven
Abteilungen.

Art. 132 - Festlegung der Schadenshohe fiir Waren

Fir diese wird festgelegt:

1. der Gesamtwert, den zum Moment des Schadensfalls alle - sowohl die unversehrten als auch die beschadigten, sowohl die
fertigen als auch die in Fertigung befindlichen - versicherten Waren hatten;

2. genannte Waren werden auf Grundlage des Rohstoffpreises am Tag des Schadensfalls zuziiglich der Fertigungskosten, die dem
Zustand der Waren zum Zeitpunkt des Schadensfalls entsprechen, sowie der vom Versicherten bezahlten Fertigungssteuer und
Zollgebiihren, ohne die USt, die vom Endkunden hatte bezahlt werden miissen, bewertet;

3. sollten die so gebildeten Bewertungen die entsprechenden Marktpreise am Tag des Schadensfalls Gbersteigen, sind letztere auf
die jeweiligen Waren anzuwenden;

4. der Wert unversehrter Waren auf Grundlage der Schatzung laut Punkt 1.;

5. der aus den Resten des Schadensfalls realisierbare Wert.

Die Entschadigung ergibt sich aus dem Gesamtwert der laut Punkt 1. geschdtzten Waren abzlglich des Werts der unversehrten Waren

und des Werts der Reste (Schatzungen 2. und 3.).

Art. 133 - Festlegung der Schadenshdhe fiir Vieh und Futter

Es wird der Wert in Verbindung mit Beschaffenheit, Qualitat, etwaiger geschaftlicher Abwertung einschlieflich Steuerlasten
geschatzt. Wo die so formulierten Schatzungen die entsprechenden Marktpreise lbersteigen, werden letztere angewendet. Die
Schadenshohe wird festgelegt, indem vom Wert der versicherten Glter der Wert der Reste sowie die dem Fiskus nicht geschuldeten
Steuerlasten abgezogen werden.

Art. 134 - Festlegung der Schadenshohe fiir Anbaufldachen

Fir diese wird geschatzt:

a) fir die Produktion, der Wert der Produktmenge, die am Ende des Anbauzyklus in Verbindung mit den Anbaumethoden, der
Handelsqualitat und aller anderen Begleitumstande erzielt werden kann. Der Entschadigungsbetrag wird durch die Menge der
verlorenen Produktion bestimmt;

b) flr den Bestand, der Wert in Verbindung mit den erforderlichen Ausgaben fiir den Ersatz beschadigter Pflanzen durch andere
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gleicher Art und Kulturvarietat, die angesichts Alter und Zustand fir die Umpflanzung geeignet sind, wobei die Schatzung die
Kosten fiir die Vorbereitung des Bodens, den Kauf der Pflanze, das Einsetzen sowie Kauf und Aufbau geeigneter Stiutzstrukturen
umfasst.
Das Ausmal des Schadens wird festgelegt, indem die Anzahl der Pflanzen berechnet wird, die den vollstandigen, endgiltigen und
irreversiblen Verlust der Produktionskapazitdt erfahren haben. Der Entschddigungsbetrag wird abzlglich eines Wertverlusts
berechnet, der im Verhéltnis zu Alter und Restlebenszeit des Pflanzenbestands, Gesundheitszustand und anderen Begleitumstanden
festgelegt wird, unter Abzug des Werts etwaiger Restbestdande.

Art. 135 - Festlegung der Schadenshéhe fiir personliche Habe

Fir diese wird festgelegt:

1. der Gesamtwert, den sie zum Moment des Schadensfalls hatten in Verbindung zu ihrer Beschaffenheit, Qualitat, etwaiger
geschéftlicher Abwertung und/oder Abnutzung einschlieBlich Steuerlasten;

2. der Wert unversehrter Sachen auf Grundlage der Schatzung laut Punkt 1.;

3. der aus den Resten des Schadensfalls realisierbare Wert.

Die Entschadigung ergibt sich aus dem Gesamtwert der laut Punkt 1. geschatzten Sachen abziglich des Werts der unversehrten

Sachen und des aus den Restbestdnden realisierbaren Werts (Schatzungen 2. und 3.).

Art. 136 - Festlegung der Schadenshohe fiir ,,Gerdte und spezielle Stiitzvorrichtungen

Die Entschadigung im Falle der Beschadigung oder Zerstérung von ,Gerdten und speziellen Stutzvorrichtungen” besteht aus den
alleinigen Kosten des Materials und den Ausgaben flr die manuellen und mechanischen Wiederherstellungsvorgénge.

Die Entschadigung ist auf jeden Fall beschrankt auf die tatsdchlich binnen 1 Jahr ab Auftreten des Schadensfalls getragenen Kosten.

Art. 137 — Versicherung auf Erstrisiko der Deckungen Gebdudebrand und Mieterhaftpflicht
Die Deckungen fir Gebdudebrand und Mieterhaftpflicht werden in der Form auf Erstrisiko geleistet, d.h. bis zur Erreichung der
Deckungssumme ohne Anwendung des Proportionalitdtsprinzips gemaR Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs.

Art. 138 — Versicherung auf Erstrisiko der Deckungen Brand von Hausrat/Bestand
Die Deckung fiir den Brand des Bestands wird in der Form auf Erstrisiko geleistet, d.h. bis zur Erreichung der Deckungssumme ohne
Anwendung des Proportionalitatsprinzips gemaR Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs.

Art. 139 - Vertragliches Gutachten

Besteht kein Einvernehmen der Parteien hinsichtlich der Auszahlung der Schaden wird die Streitigkeit zwei, jeweils von einer der
Parteien ernannten Gutachtern Uberstellt, die bei weiterer Uneinigkeit einen Dritten ernennen. Die Entscheidungen werden
mehrheitlich getroffen und sind bindend fiir die Parteien gemall den Bestimmungen von Art. 140 - , Beauftragung der Gutachter”.
Falls eine Partei die ihr zustehende Ernennung nicht tatigt oder falls keine Einigung fiir die Ernennung des dritten Gutachters zustande
kommt, erfolgt diese auf Beantragung der gewissenhafteren Partei durch den Prasidenten des Gerichts, in dessen
Zustdndigkeitsbereich der Schadensfall aufgetreten ist.

Art. 140 - Beauftragung der Gutachter
Die Gutachter haben die Aufgabe:

Umstédnde, Art, Ursachen und Hergang des Schadensfalls zu ermitteln;

die Genauigkeit der aus den Vertragsakten hervorgehenden Beschreibungen und Erklarungen zu priifen und festzustellen, ob
zum Zeitpunkt des Schadensfalls nicht bekanntgegebene Umstdnde bestanden haben, die eine Erhhung des Risikos bewirkt
haben, und zu Uberpriifen, ob der Versicherte (bzw. Versicherungsnehmer) seinen Verpflichtungen gemaf Art. 130 -
,Verpflichtungen im Schadensfall“ nachgekommen ist;

- Vorhandensein, Beschaffenheit und Menge der versicherten Sachen zu priifen und deren Wert entsprechend den in Art. 131,
132,133, 134, 135, 136, 137, 138 angegebenen Beurteilungskriterien zu bestimmen;

die Schatzung und Auszahlung des Schadens vorzunehmen einschliefRlich der Kosten fir Rettung, Abbruch und Rdumung. Die
Ergebnisse der Begutachtung durch die einigen Gutachter oder durch deren Mehrheit im Falle des kollegial angefertigten
Gutachtens sind in einem Protokoll festzuhalten (dem die detaillierten Schatzungen beigelegt werden), das in doppelter
Ausfertigung - eine pro Partei - verfasst wird. Die Ergebnisse der Beurteilungen gemaR Punkt 3. und 4. sind bindend fir die
Parteien, die hiermit darauf verzichten, diese anzufechten, es sei denn es ldge betriigerische Absicht, Fehler, Gewalt oder
Verletzung der vertraglichen Vereinbarungen vor, wahrend auf jeden Fall jedwedes Vorgehen oder jegliche Einwendung
hinsichtlich der Entschadigungsfahigkeit der Schaden unberiihrt bleibt. Das kollegial angefertigte Gutachten ist auch dann giltig,
wenn einer der Gutachter die Unterzeichnung verweigert; die Weigerung ist von den anderen Gutachtern im abschlieRenden
Gutachterprotokoll zu vermerken. Die Gutachter sind von der Einhaltung jeder Art rechtlicher Formalitaten befreit.
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ABSCHNITT 13 - DIEBSTAHL UND RAUB

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 141 - Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer entschadigt direkte Sachschidden des versicherten Bestands/Hausrats, die durch nachstehend aufgefiihrte Ereignisse
verursacht werden, innerhalb der Grenzen der

Deckungssumme und an den in der Police angegebenen Standorten, auch wenn diese Eigentum Dritter ist.

Die Versicherung gilt ausschlieRlich fir Italien.

A. DECKUNG DIEBSTAHL UND RAUB

Unbeschadet der Angaben unter Art. 145 - , Ausschlisse” sind die nachstehend aufgelisteten Ereignisse garantiert:

1. Diebstahl

Diese Deckung gilt:

a) wenn der Tater in die Raumlichkeiten, in denen sich die Sachen befinden, eingebrochen ist, indem:

e bruchsichere Tiren und/oder Fenster und/oder Verglasungen;

e  Vergitterungen;

e Schlosser und Vorhangeschlésser oder andere SchlieBvorrichtungen;

. Dacher, Wande, FuRBbodden, Decken durchbrochen, zerstért, aufgebrochen oder entfernt worden sind;

oder indem diese mit betriigerischen Mitteln, wie dem Einsatz von Dietrichen oder dhnlichem Werkzeug aufgeschlossen worden
sind, vorausgesetzt dass die Schutz- und SchlieRBvorrichtungen den Bestimmungen gemaR Art. 148 ,Schutz- und
Verriegelungsvorrichtungen” entsprachen und funktionstiichtig waren;

b) wenn der Tater in die Raumlichkeiten, in denen sich die Sachen befinden, ohne Einbruch unter Einsatz besonderer
Geschicklichkeit oder mithilfe von Kunstgriffen auf anderem als dem normalen Weg eingedrungen ist iiber Offnungen nach
aulRen, die sich in einer vertikalen Hohe von mindestens 4 m vom Boden, von Wasseroberflachen oder zuganglichen und normal
von aullen begehbaren Flachen befinden;

c) wenn der Tater sich heimlich in die Raumlichkeiten, in denen sich die Sachen befinden, eingeschlichen hat und das Diebesgut
dann bei geschlossenen Raumen entwendet hat;

d) auch ohne in die versicherten Riume eingedrungen zu sein, wahrend der Offnungszeiten am Tag oder Abend;

e) durch die Offnungen an Rollldden und Gittern mit Brechen des dahinter befindlichen Fensterglases;

f)  durch das Brechen von sachgerecht verschlossenen Schaufensterscheiben wihrend der Offnungszeiten (von 8:00 bis 24:00 Uhr)
im Beisein von zustandigem Personal.

2. Raub
Diese Deckung gilt, wenn der Raub in den versicherten Raumlichkeiten geschieht, auch wenn die Personen, an denen Gewalt oder
Drohungen ausgetlibt werden, aulRerhalb aufgegriffen und gewaltsam in die Rdume verbracht werden.

Die Deckung Diebstahl und Raub gilt auch, wenn der Diebstahl und Raub von Beschéftigten zu anderen als den Arbeitszeiten begangen

werden. Den Beschaftigten gleichgestellt sind:

. Mitarbeiter des Wachdienstes, die fiir die Bewachung der Raume, in denen sich die versicherten Sachen befinden, zustandig
sind;

e  Beschaftigte von Drittunternehmen, die fiir die Reinigung der Raumlichkeiten und die Wartung der Gebaude, in denen sich die
versicherten Sachen befinden, und der dazugehérenden Anlagen zustandig sind, auch wenn sie ihre Leistungen fiir den
Versicherten voriibergehend oder aushilfsweise erbringen.

Art.142 - Stets geltende Sonderbedingungen

Unter dem Vorbehalt, dass die in der Police angegebene Deckungssumme fiir die Deckung Diebstahl und Raub die maximale Leistung
des Versicherers darstellt, gelten stets die nachstehend aufgelisteten Sonderbedingungen, nachdem die von Art. 147 vorgesehenen
Selbstbeteiligungen angerechnet worden sind, sowie vorbehaltlich der Félle, in denen spezielle Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen
vorgesehen sind:

1. Untreue der Beschaftigten

Der Versicherer entschadigt Verluste bei Bargeld und Wertsachen des Versicherten, die durch Untreue der Beschaftigten entstehen,

worunter der durch Beschaftigte in Ausiibung der ihnen anvertrauten Aufgaben begangene Diebstahl, Raub, Unterschlagung oder

Betrug zu verstehen sind, vorausgesetzt dass:

e sowohl die verbrechensvorbereitenden Handlungen als auch das Verbrechen selbst innerhalb des Giiltigkeitszeitraums der
Versicherung geschehen sind;
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e das Verbrechen vom Versicherten innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Begehen festgestellt wird.

Falls ein und dieselbe Person mehrere verbrecherische Taten begangen hat, haftet der Versicherer nur wenn die kriminelle Tatigkeit
wahrend der Glltigkeitsdauer der Versicherung begonnen hat.

Falls die Versicherung im Zeitraum zwischen genannten Handlungen unwirksam geworden ist, kommt der Versicherer lediglich fir
jene Verluste auf, die auf Handlungen zuriickzufiihren sind, die vor Ablauf der Versicherung begangen wurden, auch wenn die vor
oder nach dieser Frist begangenen Gesetzesverletzungen strafrechtlich als ein einziges Verbrechen gelten.

Die Deckung wird mit einer Obergrenze der Entschadigung von 10% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere
Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Ersatzgrenze von Euro 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr
geleistet.

2. Transport von Wertsachen

Der Versicherer garantiert den Ersatz des Verlusts von Wertsachen der Firma, welche wahrend des Transport auBerhalb der in der

Police angegebenen Raumlichkeiten geschieht, infolge von:

. Handtaschenraub;

. Raub;

e Diebstahl infolge eines Unfalls oder plotzlichen Unwohlseins der mit dem Transport beauftragten Person;

e  Trickdiebstahl mit Einschrankung auf diejenigen Falle, in denen die mit dem Transport beauftragte Person die Wertsachen bei
sich tragt oder sie sich in ihrer Reichweite befinden;

e  begangen an der Person des Versicherten, seinen Angehorigen oder in der Gehaltsliste eingetragenen Beschaftigten, wahrend
diese den externen Transportdienst leisten.

Die Versicherung gilt unter der Bedingung, dass die mit dem Transport beauftragte Person keine kérperlichen Beeintrachtigungen

hat, die sie fiir diese Dienstleistung ungeeignet machen, und dass sie weder jiinger als 16 noch alter als 65 Jahre ist.

Die Deckung wird mit einer Obergrenze der Entschadigung von 10% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere

Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Ersatzgrenze von Euro 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr

geleistet.

3. Durch Diebe verursachte Defekte und Vandalismus an Geb&duden, festen Einbauteilen, Fenster- und Tiirrahmen bei der
Begehung von Diebstahl, versuchtem Diebstahl oder Raub

Der Versicherer entschédigt durch Diebe verursachte Defekte und Vandalismus an Gebauden, festen Einbauteilen, Fenster- und

Turrahmen (unter Ausschluss von Maschinen und Waren, die sich im Freien befinden) bei:

. Diebstahl,
. versuchtem Diebstahl,
. Raub.

Die Deckung wird mit einer Obergrenze der Entschadigung von 10% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere
Schadensfille im Versicherungsjahr mit der Ersatzgrenze von Euro 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr
geleistet.

4, Diebstahl und Raub von Waren und Maschinen bei Dritten

Der Versicherer entschadigt Diebstahl und Raub von Waren und Maschinen bei Dritten, wenn diese sich befinden:

e  beiBetriebsstatten Dritter zur Verarbeitung oder Einlagerung;

e inallgemeinen Lagerhallen oder Zolllagern;

. bei Ausstellungen, Messen, Markten, Modeschauen auf dem Gebiet der Europaischen Union.

Die Deckung wird mit einer Obergrenze der Entschadigung von 10% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere
Schadensfille im Versicherungsjahr geleistet.

5. Belegte Kosten fiir medizinische Versorgung (unter Ausschluss von Arzneimitteln)

Der Versicherer entschadigt die Kosten im Zusammenhang mit etwaigen Unfdllen des Inhabers, seiner Angehorigen oder
Beschaftigten im Verlauf eines Taschendiebstahls oder Raubs, die gemaR Police entschadigungsfahig sind.

Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 1.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr
geleistet.

6. Verkaufspreis

Falls bei einem entschadigungsfahigen Schadensfall in Erwartung der Auslieferung befindliche, bereits verkaufte Waren entwendet

werden, stltzt sich die Entschadigung - vorausgesetzt dass diese nicht vom Kaufer versichert worden sind - auf den vereinbarten

Verkaufspreis abzliglich der fir die nicht erfolgte Auslieferungen eingesparten Ausgaben und der vom Kaufer geschuldeten Steuer.

Diese Vereinbarung gilt unter der Bedingung, dass:

e die beschadigten Waren nicht durch gleichwertige, unversehrt gebliebene oder anderweitig kurzfristig herstellbare Waren
ersetzt werden kénnen;

e der erfolgte Verkauf schriftlich belegt ist durch Urkunden oder Dokumente mit gesichertem, vor dem Schadensfall liegendem
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Datum und dass die Ubergabe vertraglich festgelegt wurde.

7. Im Freien gelagerte Sachen

Flr Maschinen und Waren gilt die Deckung Diebstahl und Raub auch, wenn diese Sachen sich im Freien befinden, vorausgesetzt dass
sie auf dem Betriebsgeldnde gelagert sind und dass dieser Bereich komplett umzdunt ist (mindestens 4 m hohe Mauer oder Gitterzaun
mit Toren in gleicher Hohe) und durch Tiren und/oder Tore geschitzt ist, die sachgerecht mit geeigneten Vorrichtungen verriegelt
sind.

Die Deckung gilt unter der Bedingung, dass der Diebstahlstater in den Bereich eingedrungen ist, indem die externen Schutz- und
Verriegelungsvorrichtungen aufgebrochen worden sind, und wird mit einer Obergrenze der Entschadigung von 20% der
Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr geleistet.

Nicht inbegriffen sind Guter, die sich im Innern von im Freien aufgestellten ,,Automaten” befinden.

Art. 143 - Erweiterungen der Deckung fiir bestimmte Branchen

Unter dem Vorbehalt, dass die in der Police angegebene Deckungssumme fiir die Deckung Diebstahl und Raub die maximale Leistung
des Versicherers darstellt, gelten diese Erweiterungen fir jede Zugehorigkeitsbranche, nachdem die von Art. 147 vorgesehenen
Selbstbeteiligungen angerechnet worden sind, sowie vorbehaltlich der Félle, in denen spezielle Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen
vorgesehen sind:

a. BRANCHE LANDWIRTSCHAFT

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit im Bereich der Landwirtschaft bezieht (einschlieRlich Ferien auf dem
Bauernhof), umfasst die Deckung Diebstahl und Raub in Ergdnzung zu dem, was im Glossar unter dem Stichwort Bestand aufgefihrt
ist, und innerhalb der Grenzen der Deckungssumme:

1. Diebstahl von Vieh

Die Deckung erstreckt sich auch auf den Viehdiebstahl - wenn dieses im Stall oder den hierfiir vorgesehenen Gebauden sowie auf
sachgerecht eingezaunten Weiden gehalten wird, vorausgesetzt dass diese sich auf dem Geldnde des Bauern- bzw. Ferienhofs
befinden - welcher erfolgt, indem die externen Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen aufgebrochen werden.

Die Deckung wird unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 20% und mindestens Euro 500,00 und mit einer
Obergrenze der Entschadigung von 30% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im
Versicherungsjahr sowie der Ersatzgrenze von Euro 2.000,00 pro Tier geleistet.

2. Sachen, die von Gasten des Ferienbetriebs mitgebracht oder anvertraut werden

Die Deckung umfasst:

e die von den Gisten mitgebrachte - ggf. der Betriebsleitung anvertraute - persénliche Habe (Kleidung, Mobiltelefone,
Videokameras und dhnliches unter Ausschluss von Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Pelzméanteln, Wertgegenstanden allgemein);
die Deckung wird nach Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% und mindestens Euro 500,00 und mit einer
Entschadigungsgrenze von 15% der Deckungssumme und der Obergrenze von Euro 1.500,00 pro Gegenstand
geleistet;

e vom Gast mitgebrachtes Bargeld und Wertsachen allgemein, ausschlieBlich falls diese Giiter zur Verwahrung anvertraut und im
Tresor aufbewahrt worden sind;
die Deckung wird nach Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit Mindestbetrag Euro 500,00 und einer
Entschadigungsgrenze von 15% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr
geleistet;

e  Kraftfahrzeuge der Kunden unter Ausschluss aller in deren Inneren zuriickgelassenen und nicht aufs Gastzimmer gebrachten
Gegenstdnde, vorausgesetzt dass das Fahrzeug abgeschlossen war und in der Garage, auf dem Parkplatz oder dem umzaunten
Geldnde des Feriengasthofs abgestellt war.

Die Deckung wird nach Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit Mindestbetrag Euro 500,00 und einer
Entschadigungsgrenze von 30% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr
geleistet.

b. BRANCHE HANDEL
Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit in der Handelsbranche bezieht, umfasst die Deckung Diebstahl und Raub in
Ergdnzung zu dem, was im Glossar unter dem Stichwort Bestand aufgefiihrt ist, und innerhalb der Grenzen der Deckungssumme:

1. Pharmazeutische Strichcode-Etiketten (Apotheken)
Der Versicherer erstattet die Schaden durch den Diebstahl pharmazeutischer Strichcode-Etiketten, die in der versicherten Apotheke
verwahrt waren.

Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 7.500,00 pro Schadensfall geleistet.
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c. BRANCHE FREMDENVERKEHR UND GASTSTATTENGEWERBE

Wenn die Versicherungsdeckung sich auf eine Tatigkeit in Bereich von Fremdenverkehr und Gaststattengewerbe bezieht, umfasst
die Deckung Diebstahl und Raub in Ergdnzung zu dem, was im Glossar unter dem Stichwort Bestand aufgefiihrt ist, und innerhalb der
Grenzen der Deckungssumme:

1. Sachen, die von Kunden des Hotels, der Pension, des B&B mitgebracht oder anvertraut werden
Die Deckung umfasst:

e die von den Gasten mitgebrachte - ggf. der Betriebsleitung anvertraute - personliche Habe (Kleidung, Mobiltelefone,
Videokameras und dhnliches unter Ausschluss von Bargeld, Wertsachen, Schmuck, Pelzméanteln, Wertgegenstanden allgemein).

Die Deckung wird mit der Entschidigungsgrenze von 15% der Deckungssumme und der Obergrenze von Euro
1.500,00 pro Gegenstand geleistet;

e vom Gast mitgebrachtes Bargeld und Wertsachen allgemein, ausschlieBlich falls diese Giiter zur Verwahrung anvertraut und im
Tresor aufbewahrt worden sind.

Die Deckung wird mit einer Obergrenze von 15% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im
Versicherungsjahr geleistet;

e  Kraftfahrzeuge der Kunden unter Ausschluss aller in deren Inneren zuriickgelassenen und nicht aufs Gastzimmer gebrachten
Gegenstande, vorausgesetzt dass das Fahrzeug abgeschlossen war und in der Garage, auf dem Parkplatz oder dem umzaunten
Gelande des Feriengasthofs abgestellt war.

Die Deckung wird bis 30% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr
geleistet.

Art. 144 - Entschadigungsgrenzen
Die Versicherungsdeckung wird im Rahmen der Deckungssumme mit folgenden Entschddigungsgrenzen geleistet,
nachdem die von Art. 147 vorgesehenen Selbstbeteiligungen angewendet worden sind, vorbehaltlich der Fille, in
denen spezielle Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen vorgesehen sind:
e Bestand der Nebengebaude
Die Sachen, die den Bestand bilden, gelten als versichert, auch wenn sie sich in zusatzlichen Lagern oder Depots
der versicherten Betriebstatigkeit befinden, die im Bereich des versicherten Betriebsgelandes liegen, sowie in
Nebengebduden, in denen jedoch keine Verkaufstatigkeit stattfindet.
Die Deckung wird mit einer Obergrenze von 10% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfalle im
Versicherungsjahr geleistet;
e Bargeld und Wertsachen - gleich an welchem Aufbewahrungsort
Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 1.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr
geleistet.
e Bargeld und Wertsachen in Wandtresor, am Boden verankertem Tresor, Tresorschrank oder Panzerschrank
Die Deckung wird mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 2.500,00 pro Schadensfall und Versicherungsjahr
geleistet.
e Diebstahl und Raub von Teppichen, Gemdlden, Sammlungen, Kunstgegenstianden
Die Deckung wird mit einer Obergrenze von 10% der Deckungssumme geleistet.
e Raub von personlicher Habe (unter Ausschluss von Wertgegenstanden und Wertsachen) des Versicherten, seiner
Angehorigen oder Beschiftigten, vorausgesetzt dass dieser im Innern der Raumlichkeiten erfolgt.
Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung unter Anwendung eines Selbstbehalts von Euro 250,00 und einer
Entschadigungsgrenze von
Euro 1.000,00 pro Person und Euro 3.000,00 pro Versicherungsjahr geleistet.

FOLGENDE ARTIKEL GELTEN FUR DEN GESAMTEN ABSCHNITT 12 - DIEBSTAHL UND
RAUB.

Art. 145 - Ausschliisse
Der Versicherer kommt - abgesehen von den bereits fiir die einzelnen Deckungen getatigten Ausschliissen - nicht fiir
folgende Schaden auf:
¢ die bei Kriegshandlungen, Aufstanden, Volksaufruhr, Streiks, Unruhen, terroristischen Anschliagen oder
organisierter Sabotage, militarischer Besetzung oder Invasion aufgetreten sind, vorausgesetzt dass der
Schadensfall mit diesen Ereignissen in Verbindung stand;
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o die bei Branden, Explosionen, Bersten, radioaktiver Kontamination, Hagel, Wind und von diesem
transportierten Gegenstinden, Erdbeben, Vulkanausbriichen, Uberschwemmungen, Uberflutungen und
anderen Naturkatastrophen aufgetreten sind, vorausgesetzt dass der Schadensfall mit diesen Ereignissen in
Verbindung stand;

o die mit Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit begiinstigt worden sind:

e durch den Versicherten, den Versicherungsnehmer oder, wenn der Versicherte eine juristische Person ist,
durch den gesetzlichen Vertreter, die Gesellschafter der Personengesellschaft oder den unbeschrankt
haftenden Gesellschafter und den Geschaftsfiihrer; die mit Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit begangen oder
begiinstigt worden sind;

e von Personen, die mit dem Versicherten oder Versicherungsnehmer, mit dem gesetzlichen Vertreter, den
Gesellschaftern der Personengesellschaft oder den unbeschrinkt haftenden Gesellschaftern und
Geschiftsfiihrern zusammenwohnen oder die Raumlichkeiten bewohnen, in denen versicherte Giiter
verwahrt sind oder die an diese angrenzen;

e von Personen, fiir welche der Versicherte oder der Versicherungsnehmer, der gesetzliche Vertreter, die
Gesellschafter der Personengesellschaft oder die unbeschriankt haftenden Gesellschafter und
Geschiftsfiihrer haften, vorbehaltlich der Bestimmungen von Art. 141 - ,,Gegenstand der Versicherung” und
der Sonderbedingung von Art. 142.1. ,Untreue der Beschaftigten”;

e von Personen, die mit der Bewachung der Sachen oder der Raume mit den Sachen beauftragt sind,
unbeschadet der Bestimmungen unter Art. 141 - ,Gegenstand der Versicherung” und der Sonderbedingung
von Art. 142.1. ,,Untreue der Beschaftigten”;

. von Personen, die mit dem Versicherten oder Versicherungsnehmer, dem gesetzlichen Vertreter,
den Gesellschaftern der Personengesellschaft oder den unbeschrankt haftenden Gesellschaftern und
Geschiftsfiihrern durch Verwandtschaft oder Verschwagerung entsprechend den Vorgaben von Art. 649 des
it. Strafgesetzbuchs (Nr. 1, 2, 3) verbunden sind, auch wenn sie nicht zusammenleben;

indirekte Schaden;
die an den versicherten Giitern durch vom Verursacher des Schadensfalls hervorgerufene Brande, Explosionen
oder Berstvorgange verursacht worden sind;

f. wenn diese ab 24 Uhr des 45. Tages eingetreten sind, wenn die Raumlichkeiten mit den versicherten Giitern
langer als 45 aufeinanderfolgende Tage unbewacht geblieben sind;

g.  an Leasing-Giitern, Schmuck und Wertgegenstanden;

h. die infolge von Beschlagnahmungen und Requisitionen eingetreten sind.

Art. 146 - Konstruktionsmerkmale des Gebaudes fiir die Giiltigkeit der Deckung

Mit Einschrankung auf Diebstahlsschdden gilt die Deckung unter der Bedingung, dass die Wande und Decken der Raumlichkeiten mit
den versicherten Sachen, die an den AuBenbereich oder andere Raume oder Gemeinschaftsbereiche angrenzen und sich in einer
Hohe unter 4 m vom Boden oder anderen begehbaren Flachen befinden, aus Mauerwerk, Terracotta-Fliesen, Beton, Glasstahlbeton,
unbewehrtem Beton oder Stahlbeton, Metallmaterialien gleicher Robustheit, die gewohnlich am Bau verwendet werden, bestehen.

Art. 147 - Selbstbeteiligungen

Die Deckung Diebstahl und Raub wird unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens Euro 500,00

geleistet, unbeschadet der Félle in denen spezielle Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen vorgesehen sind.

Im Falle des Diebstahls entsprechend der Beschreibung unter Art. 141 - ,Gegenstand der Versicherung®, Punkt a), b),

c) und d) wird die Deckung Diebstahl und Raub ohne Anwendung der Selbstbeteiligung geleistet, wenn die

Raumlichkeiten mit den versicherten Sachen von einer der folgenden Alarmanlagen geschiitzt werden:

e Alarmanlage fiir den Diebstahlschutz mit Sirene und Verbindung mit einem Wachdienst oder zur Polizei, die von
einer bei der Zertifizierungsstelle I.M.Q. registrierten Firma installiert wurde;

e automatische Nebelanlage fiir den Diebstahlschutz entsprechend der Norm ISO 9001-2000, die von einer
qualifizierten Firma installiert wurde,

unter der Bedingung dass die Anlage, immer wenn keine Personen in den Radumen anwesend sind, stets aktiv und voll

funktionstiichtig ist.

War die IMQ-Anlage und/oder Nebelanlage nicht funktionstiichtig und/oder wurde sie nicht eingeschaltet, bezahlt

der Versicherer den gemaR Police geregelten Betrag abziiglich einer Selbstbeteiligung von 10% mit mindestens Euro

500,00.

Art. 148 - Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen
Mit Einschrinkung auf Diebstahlsschiden gilt die Deckung unter der Voraussetzung, dass jede Offnung nach drauRen von

Versicherungsbedingungen - Seite 116 von 147



Versicherungsbedingungen - PROTECTION BUSINESS m

Multirisk-Police mit einjdhriger Dauer zum Schutz von Personen und Betriebsvermégen

Raumlichkeiten mit versicherten Sachen, die sich weniger als 4 m liber dem Boden oder einer Wasseroberflache oder von normal
von auBen zugdnglichen und begehbaren (d.h. ohne Einsatz von Hilfsmitteln oder besonderer kérperlicher Geschicklichkeit) Flachen
befinden, durch mindestens eine der folgenden Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen geschitzt sein muss:

. robuste Tiir-/Fensterfliigel aus Holz, steifem Kunststoffmaterial, bruchsicherem Glas, Metall oder Metalllegierung und anderen
dhnlichen, gewohnlich beim Bau verwendeten Materialien; das Ganze fest verbaut oder mit geeigneten Vorrichtungen (wie
Stangen, Riegeln und ahnlichem, die ausschlieflich von innen betatigt werden kénnen) verriegelt oder mit Einbau- oder
Vorhangeschléssern verschlossen;

e  Vergitterungen (als solche gelten auch diejenigen aus robusten Stiben aus Metall oder anderen Metalllegierungen als Eisen),
die an den Mauern oder im Tragwerk der Tur-/Fensterelemente verankert sind;

e zugelassen sind auch andere als oben beschriebene Verschlussvorrichtungen, vorausgesetzt dass sie gleichwertige Robustheit
und Wirksamkeit aufweisen.

Bei Tur-/Fensterelementen und Vergitterungen sind lichte Weiten zulassig, die keinen Durchtritt einer Person gestatten.

Falls die Diebe in die Raumlichkeiten mit den versicherten Sachen eingedrungen sind, indem Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen

verletzt worden sind, die den oben aufgefiihrten Beschreibungen nicht entsprechen, zahlt der Versicherer dem Versicherten

70% des gemaR Police auszahlbaren Betrags.

Auf keinen Fall entschadigungsfihig sind Diebstahlsschdaden, wenn die oben beschriebenen Verschlussvorrichtungen

gleich aus welchem Grund nicht aktiv waren.

Art. 149 - Verpflichtungen im Schadensfall

Im Schadensfall hat der Versicherte (oder Versicherungsnehmer):

a. den Versicherer binnen 24 Stunden nach Kenntnisnahme unter Angabe des Ereignisses und des anndhernd
geschitzten Schadensbetrags zu benachrichtigen sowie binnen 24 Stunden ab Ereignis Anzeige bei der
zustadndigen Behoérde oder der lokalen Polizeidienststelle zu erstatten;

b. dem Versicherer im Laufe der anschlieBenden 3 Tage eine detaillierte Liste der gestohlenen oder beschadigten
Sachen mit Angabe des jeweiligen Werts sowie eine Kopie der bei den Behorden erstatteten Anzeige zukommen
zu lassen;

c. ferner umgehend die Entwendung von Wertpapieren (auch dem Schuldner) zu melden und - wenn gesetzlich
zuldssig - deren Abschreibung vorzunehmen;

d. sich umgehend auf dem wirksamsten Wege um die Wiedererlangung der entwendeten Sachen und die Erhaltung
und Bewahrung der verbliebenen, ggf. beschadigten, Giiter zu bemiihen.

Wird auch nur eine dieser Verpflichtungen nicht erfiillt, kann dies den vollstandigen oder partiellen Verlust des

Entschadigungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Die zur Erfiillung der Verpflichtungen laut Buchstaben c) und d) getragenen Kosten gehen zu Lasten des Versicherers

in dem Verhiltnis, das zwischen Deckungssumme und dem Wert der Sachen zum Zeitpunkt des Schadensfall besteht,

auch wenn der Betrag der Kosten gemeinsam mit dem des Schadens die Deckungssumme (ibersteigen sollte und auch
wenn der Zweck nicht erreicht werden konnte, es sei denn der Versicherer kann belegen, dass unverniinftige

Ausgaben gemacht worden sind.

Der Versicherte oder Versicherungsnehmer haben ferner:

e. bis zur Auszahlung des Schadens sowohl die nicht gestohlenen Sachen als auch die Spuren und materiellen
Indizien der Straftat aufzubewahren, ohne hierfiir Anspruch auf Entschadigung zu haben;

f. Beschaffenheit, Menge und Wert der zuvor existierenden Sachen zum Moment des Schadensfalls zu belegen,
abgesehen vom tatsachlichen Auftreten und Umfang des Schadens; simtliche Dokumente und weiteren
Beweiselemente fiir Versicherer und Gutachter bereitzuhalten und die Ermittlungen und Nachforschungen zu
erleichtern, deren Durchfiihrung bei Dritten der Versicherer und die Gutachter méglicherweise fiir erforderlich
erachten;

g. auf Anfrage des Versicherers simtliche Unterlagen vorzulegen, die bei den zustindigen Behdrden beziiglich des
Schadensfalls erhalten werden kénnen.

Art. 150 - Festlegung der Schadenshéhe - Schiedsverfahren

Die Versicherung wird mit der Formel auf Erstrisiko geleistet.

Die Schadenshohe ergibt sich aus dem Wert, den die entwendeten Sachen zum Zeitpunkt des Schadensfalls hatten, und aus den
Reparaturkosten der beschadigten Sachen - mit der Grenze von deren Wert zum Zeitpunkt des Schadensfalls -, wobei weder erhoffter
Gewinn noch Schaden durch den Ausfall von Genuss oder Nutzung oder andere Nachteile Beriicksichtigung finden.

Die Schadenshohe wird direkt von den Parteien vereinbart oder - auf Antrag einer Partei - durch Gutachter, die je einer vom
Versicherer und einer vom Versicherten in einem einzigen Schriftstliick ernannt werden. Diese beiden Gutachter miissen einen Dritten
ernennen, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, bzw. auch vorher auf Beantragung durch einen der Gutachter. Der dritte
Gutachter greift nur im Falle von Meinungsverschiedenheiten ein und die Entscheidungen lber die strittigen Punkte werden
mehrheitlich getroffen. Jeder Gutachter ist dazu befugt, die Unterstlitzung weiterer Personen in Anspruch zu nehmen, die an der
Ausarbeitung des Gutachtens mitarbeiten kénnen, ohne jedoch Stimmrecht zu haben. Falls eine der Parteien keinen eigenen
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Gutachter ernennt, oder falls diese sich nicht auf die Ernennung des Dritten einigen, kénnen diese Bestellungen auf Antrag einer
Partei allein auch dem Prasidenten des Gerichts in dessen Zustandigkeitsbereich der Schadensfall eingetreten ist, ibertragen werden.
Jede Partei tragt die Kosten des eigenen Gutachters, wahrend die des dritten jeweils zur Halfte getragen werden.

Art. 151 - Vorsitzliche Ubertreibung des Schadens - Verlust des Entschiddigungsanspruchs
Der Versicherte, der vorsatzlich die Schadenshohe tibertreibt, nicht entwendete Sachen verbirgt, unterschlagt oder manipuliert, die
Spuren oder materiellen Indizien des Verbrechens verandert, verliert den Anspruch auf Entschadigung.

Art. 152 - Kiirzung der Deckungssummen im Schadensfall

Im Schadensfall werden die Deckungssumme fiir Diebstahl und Raub und die diesbeziiglichen Entschadigungsgrenzen mit sofortiger
Wirkung und bis zum Ende des laufenden Versicherungszeitraums um einen Betrag reduziert, der dem des jeweils
entschadigungsfahigen Schadens abziglich etwaiger Selbstbehalte oder Selbstbeteiligungen entspricht, ohne entsprechende
Ruckerstattung der Pramie. Falls der Versicherer infolge des Schadensfalls hingegen beschliet, vom Vertrag zurtickzutreten, wird
der Anteil der Nettopramie zurilickerstattet, der dem fortbestehenden ggf. nicht genutzten Deckungsbetrag entspricht.

Art. 153 - Riickerlangung der gestohlenen Sachen

Werden gestohlene Sachen ganz oder teilweise zuriickerlangt, hat der Versicherte dies dem Versicherer zu melden, sobald er
Kenntnis davon erlangt. Die riickerlangten Sachen werden Eigentum des Versicherers, wenn dieser den Schaden bereits vollstandig
erstattet hat, es sei denn, der Versicherte erstattet dem Versicherer den gesamten zur Entschadigung der Sachen erhaltenen Betrag
zurlick. Hat der Versicherer den Schaden nur partiell entschadigt, darf der Versicherte das Eigentum der riickerlangten Sachen
behalten, nachdem er die vom Versicherer dafiir erhaltene Entschadigung zurlickerstattet hat, oder kann sie verkaufen, wobei der
Verkaufsertrag verhaltnismaRig zwischen dem Versicherer und dem Versicherten aufzuteilen ist. Fir gestohlene Sachen, die
zuriickerlangt werden, bevor die Entschadigung ausgezahlt wird und bevor 2 Monate ab Meldung des Schadensfalls verstrichen sind,
ist der Versicherer lediglich fiir die ggf. von den Sachen infolge des Schadensfalls erlittenen Schaden verpflichtet. Dem Versicherten
steht es jedoch frei, die zuriickerlangte Sache an den Versicherer abzugeben, unbeschadet dessen Rechts die Abgabe zu verweigern
und dennoch die geschuldete Entschadigung zu zahlen.

Art. 154 - Wertpapiere

Flr Wertpapiere wird Folgendes festgelegt:

a. Unbeschadet anderslautender Vereinbarung zahlt der Versicherer den fiir diese festgelegten Betrag nicht vor deren Ablauf, falls
vorgesehen;

b. der Versicherte hat dem Versicherer die daflr erhaltene Entschadigung zurlickzuerstatten, sobald die Wertpapiere durch die
Wirkung des Abschreibungsverfahren, falls zuladssig, unwirksam geworden sind;

c. ihr Wert wird durch die darauf angegebene Summe bestimmt.

Beziglich Wechseln wird weiter festgelegt, dass die Versicherung nur fur jene Effekten gilt, fir welche eine Wechselklage moglich

ist.

Art. 155 - Versicherung bei verschiedenen Versicherern

Wenn fiir dieselben Sachen und dasselbe Risiko mehrere Versicherungen bestehen, hat der Versicherte jeden Versicherer lber die
weiteren abgeschlossenen Vertrage zu informieren. Bei Eintreten eines Schadensfalls hat der Versicherte die Pflicht, diesen bei allen
Versicherern zu melden und hat bei jedem davon die gemaR jeweiligem unabhangig beriicksichtigtem Vertrag zustehende
Entschadigung zu beantragen.

Sollte die Summe dieser Entschadigungen - unter Ausschluss von der Berechnung jener Entschadigung, die ggf. von einem insolventen
Versicherer geschuldet wiirde, - die Schadenshohe Ubersteigen, ist der Versicherer verpflichtet, allein den verhaltnismaRigen, auf
Grundlage des eigenen Vertrags berechneten Anteil zu zahlen, unter Ausschluss jeglicher gesamtschuldnerischer Verpflichtung
gemeinsam mit den anderen Versicherern.

ABSCHNITT 14 - ELEKTRONIK UND MASCHINENPANNEN
ALL RISK

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prémie entrichtet wurde.

Art. 156 - Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer entschadigt innerhalb der Grenzen der Deckungssumme maogliche materielle und direkte Schaden an Gerdten und
Maschinen (einschlieBlich deren Elektronikkomponenten), die Abnahmetests unterzogen worden und flr ihren
bestimmungsgemaRen Einsatz bereit sind, nach dem Prinzip ,All Risk”, vorbehaltlich der ausdriicklichen Angaben unter Art. 157 -
,Ausschlisse”.
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A.

DECKUNG ELEKTRONIK UND MASCHINENPANNEN

Die Leistung gilt unter anderem fir die folgenden Ereignisse, von denen die Glter im Innern der in der Police angegebenen Raume
betroffen sind:

10.

Brand, Blitzschlag, Explosion, Bersten, Rauch

Diebstahl

Diese Deckung gilt:

a) wenn der Tater in die Raumlichkeiten, in denen sich die Sachen befinden, eingebrochen ist, indem:

e bruchsichere Tiren und/oder Fenster und/oder Verglasungen;

e  Vergitterungen;

e Schlosser und Vorhangeschlosser oder andere SchlieBvorrichtungen;

. Dacher, Wande, FuBbodden, Decken durchbrochen, zerstért, aufgebrochen oder entfernt worden sind;

e oder indem diese mit betriigerischen Mitteln, wie dem Einsatz von Dietrichen oder &dhnlichem Werkzeug,
aufgeschlossen worden sind, vorausgesetzt dass die Schutz- und SchlieBvorrichtungen den Anforderungen gemaR Art.
158 -, Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen” entsprachen und funktionstiichtig waren.

b) wenn der Tater in die Raumlichkeiten, in denen sich die Sachen befinden, ohne Einbruch unter Einsatz besonderer
Geschicklichkeit oder mithilfe von Kunstgriffen auf anderem als dem normalen Weg eingedrungen ist iiber Offnungen nach
aulRen, die sich in einer vertikalen Hohe von mindestens 4 m vom Boden, von Wasseroberflachen oder zuganglichen und
normal von aulRen begehbaren Flachen befinden;

c) wenn der Tater sich heimlich in die Rdumlichkeiten, in denen sich die Sachen befinden, eingeschlichen hat und das
Diebesgut dann bei geschlossenen Raumen entwendet hat;

d) auch ohne in die versicherten Rdume eingedrungen zu sein, wihrend der Offnungszeiten am Tag oder Abend;

e durch die Offnungen an Rollldden und Gittern mit Brechen des dahinter befindlichen Fensterglases;
e durch das Brechen von sachgerecht verschlossenen Schaufensterscheiben wihrend der Offnungszeiten (von 8:00 bis
24:00 Uhr) im Beisein von zustdndigem Personal.

Raub

Diese Deckung gilt, wenn der Raub in den Raumlichkeiten mit den versicherten Sachen geschieht, auch wenn die Personen, an

denen Gewalt oder Drohungen ausgelbt werden, auBerhalb aufgegriffen und gewaltsam in die Rdume verbracht werden.

Witterungsereignisse, wie Windhosen, Stiirme, Frost, Schnee, Hagel

Maschinenpannen aufgrund mechanischer Briiche, Zentrifugalkraften, Vibrationen, unvorhersehbaren Belastungen und

Fremdkorpern

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit einer Selbstbeteiligung von 25% mit mindestens € 500,00 geleistet.

Verschiitten von Fliissigkeiten

Der Versicherer kommt flr die Schdden durch das Auslaufen von in geeigneten Behaltern aufbewahrten Flussigkeiten auf, das

durch zufalligen Bruch der Behalter sowie von Ventilen, Hdhnen, Anschliissen und den damit verbundenen technischen Anlagen

verursacht wird. Ausgeschlossen sind auf jeden Fall:

e Schiden aufgrund fehlerhaften Offnens oder SchlieBens von Ventilen und/oder Hihnen;

e Schiaden durch mangelnde Dichtigkeit der Behilter;

e Schaden aufgrund des Auslaufens aus Behaltern mit weniger als 300 | Fassungsvermaégen;

e Schéaden, die an anderen Einheiten durch das Auslaufen der Fliissigkeit verursacht werden.

Elektrische Storfalle auch mit externer Ursache

Die Deckung umfasst Schaden durch elektrische Storfélle mit externer Ursache unter der Bedingung, dass die versicherten

Gerate mit Uberspannungsschutz gegeniiber Versorgungsnetz und Datenkommunikationsnetz ausgeriistet sind und dass die

angeschlossene elektrische Anlage den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit einer Selbstbeteiligung von 15% mit mindestens € 500,00 geleistet.

Unerfahrenheit, Unvorsichtigkeit, Nachléssigkeit, Bedienfehler bei Verwendung/Betrieb der Anlagen und Maschinen durch

Beschiftigte des Versicherten oder Dritte

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit einer Entschadigungsgrenze von 30% der Deckungssumme geleistet.

Mangelnde oder fehlerhafte Funktion von Bedien- oder Steuergerdten

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit einer Obergrenze von 30% der Deckungssumme geleistet.

Sozialpolitische und vorsatzliche Ereignisse

Darunter sind direkte Sachschaden zu verstehen, die an den versicherten Sachen ggf. auch durch Sprengkérper von Personen

(Beschaftigte des Versicherten oder Versicherungsnehmers und andere) verursacht werden, die an Volksaufstanden, Streiks

oder Unruhen teilnehmen oder allein oder in Vereinigung mit anderen Vandalismus oder vorsatzliche Taten begehen,

einschliellich Terroranschlage und organisierte Sabotage.

Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit einer Selbstbeteiligung von 15% von mindestens Euro 1.500,00 und

mit der Obergrenze von 60% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr
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geleistet.

11. Schdden an Rohren und elektronischen Ventilen, auBer wenn diese direkte Folge von entschddigungsfahigen Schaden sind,
die auch an anderen Teilen der versicherten Sachen aufgetreten sind
Diese Schaden werden unter Beriicksichtigung des Abnutzungsprozentsatzes entschadigt, der sich aus den vom Hersteller
angegebenen Parametern ergibt, bzw. in Ermangelung aus dem Abnutzungsprozentsatz, der sich aus dem Verhaltnis zum seit
der Installation verstrichenen Zeitraum, zu den Betriebsstunden, erfahrenen DruckstoRen oder anderen einschlagigen
Parametern bezlglich der geschatzten Lebensdauer der Rohre ergibt.
Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit einer Obergrenze von 10% des Werts der beschadigten Ausriistung
mit maximal Euro 3.500,00 pro Schadensfall geleistet.

12. Schdden an, ausschlieBlich fir die versicherten Sachen bestimmten, externen Leitungen
Nicht entschadigungsfahig sind Schaden an den Zubehorteilen der versicherten Leitungen, die nicht von Strom durchflossen
werden. Im Falle von entschadigungsfahigen Schaden an externen Leitungen sind auch die vom Versicherten getragenen Kosten
fur Aushub-, Abtrags-, Abstlitz-, Mauer-, Putz- und Belagsarbeiten inbegriffen.
Fiir jeden Schadensfall wird die Deckung mit dem Selbstbehalt von Euro 250,00 mit der Obergrenze von 10% des
Werts der beschadigten Ausriistung mit maximal Euro 2.500,00 pro Schadensfall geleistet.

Die Versicherung gilt fur die in der Police angegebenen Standorte, wird nach der Formel auf Erstrisiko geleistet und ist ausschlielich
fur Risiken in Italien, Vatikanstadt und Republik San Marino wirksam. Die Deckung Elektronik und Maschinenpannen wird
unter Anwendung eines Selbstbehalts von Euro 500,00 geleistet, unbeschadet der Fille in denen spezielle
Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen vorgesehen sind. Beziiglich versicherter Sachen, fiir welche mehr als 7 Jahre
seit Baujahr verstrichen sind, werden die Deckungen gemaRB Police unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 25%
mit mindestens Euro 2.500,00 geleistet, welche ganz vom Versicherten zu iibernehmen ist.

FOLGENDE ARTIKEL GELTEN FUR DEN GESAMTEN ABSCHNITT 14 - ELEKTRONIK UND
MASCHINENPANNEN.

Art. 157 — Ausschliisse

Ausgeschlossen sind Schaden:

a. die durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherten oder Versicherungsnehmers, von deren
Angehorigen und Lebenspartnern, Geschiftsfiihrern oder unbeschriankt haftenden Gesellschaftern sowie
gesetzlichen Vertretern verursacht werden;

b. durch Verschleil, Abnutzung, Korrosion und Oxidation, welche die natiirliche Folge des Gebrauchs oder Betriebs
sind oder die durch das bestandige Einwirken der Witterung verursacht werden;

c. durch Erdbeben, Uberschwemmungen, Uberflutungen, Tsunamis, Vulkanausbriiche, Erdrutsche und
Hochwasser;

d. fir welche gemaRl Gesetz oder Vertrag der Hersteller, Lieferant, Verkdaufer oder Vermieter der versicherten
Sachen zu haften hat;

e. die infolge von Ein- und Ausbauvorgiangen auftreten, die nicht in Verbindung mit Wartungs- oder
UberholungsmaBnahmen stehen, sowie Schiden, die bei Transport und Beforderung sowie den damit
verbundenen Auf- und Abladevorgangen auBBerhalb des fiir die beweglichen Sachen angegebenen Standorts und
auBerhalb des urspriinglichen Installationsorts der festen Sachen auftreten;

f. durch Nichtbeachtung der vom Hersteller oder Lieferanten der versicherten Sache erteilten
Wartungsvorschriften;

g. infolge des Tragens der Kosten fiir:

e  Durchfiihrung der vorbeugenden Wartung;
e Durchfiihrung von Kontrollen der Funktionstiichtigkeit;
e Beseitigung von verschleibedingten Stérungen und Defekten;

h. dsthetischer Art, die nicht in Verbindung mit den entschadigungsfahigen Schaden stehen;

i. die Defekten zuzuschreiben sind, die dem Versicherungsnehmer oder Versicherten beim Abschluss der Police
bekannt sind;

j-  verursacht durch Verlieren und Fehlbestande;

k. die bei Kriegshandlungen, Aufstinden, Besetzung von Fabriken und Gebduden allgemein, Beschlagnahmen,
militarischer Besetzung oder Invasion aufgetreten sind, es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte
konnen belegen, dass der Schadensfall in keinerlei Verbindung mit diesen Ereignissen steht;

. die bei einer Explosion oder der Abgabe von Hitze oder Strahlung, die durch Umwandlung des Atomkerns erzeugt
wird, ebenso wie bei Strahlung, die von der kiinstlichen Beschleunigung von Atomteilchen hervorgerufen wird,
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auftreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte konnen beweisen, dass der Schadensfall in

keinerlei Verbindung zu diesen Ereignissen steht;

m. indirekte Schaden, wie der Ausfall der Geratenutzung, Einkommensausfall oder jeder Schaden, der nicht die
materielle Beschaffenheit der versicherten Sache betrifft;

n. an austauschbaren oder fiir bestimmte Bearbeitungen aufsetzbaren Utensilien oder Zubehorteilen, an Formen,
Matrizen, Gesenken, Schleifscheiben, Forderbandern, Seilen, Bandern, Riemen, Ketten, Reifen, Dichtungen,
Filzbeldgen, Verkleidungen, feuerfesten Beldgen, Katalysatoren, Filtern, Fluiden allgemein mit Ausnahme des Ols
von Transformatoren und Schaltern;

o. beziiglich der elektronischen Komponenten von elektrischen oder mechanischen Geraten und Anlagen, die beim
Betrieb ohne Mitwirkung externer Ursachen auftreten und deren Beseitigung zu den Leistungen gehoért, die
normalerweise von Wartungs- und technischen Kundendienstvertrigen erfasst werden;

p. durch Verlust, Beeintrachtigung oder Zerstérung von Daten, Verschliisselungsprogrammen oder Software;

g. durch mangelnde Verfiigbarkeit von Daten und Funktionsstorungen von Hardware oder Software;

r. an Kraftfahrzeugen;

s. durch Betriebsunterbrechung von Anlagen oder Maschinen infolge von:

e Nutzung von Internet oder Intranet (Verwendung von Internetadressen, Websites oder Intranet sowie
jeglicher Betrieb oder Betriebsstérungen von Internet und/oder den Verbindungen zu Internetadressen,
Websites oder Intranet);

o elektronischer Ubertragung von Daten oder anderen Informationen;

e Computerviren oder ahnlichen Softwares (z.B. Trojaner, Computerwiirmer usw.);

e ggf. auch unbeabsichtigter Verletzung von geistigen Eigentumsrechten (z.B. Marken-, Urheber-,
Patentrecht);

e Verletzung von GvD 196/2003 i.d.g.F.;

t. anfolgenden Geraten:

e Gerdten fiir den hauslichen Gebrauch;

e elektromedizinischen Geriten;

e an Photovoltaikanlagen;

u. ausgeschlossen sind ferner Schiaden, Defekte oder Betriebsstérungen sowie Schiaden an Modulen und
elektronischen Bauteilen der versicherten Anlagen und Gerate (einschlieBlich der Kosten fiir Suche und
Feststellung der Defekte), welche wihrend der Garantiefrist der Hersteller- und/oder Lieferantenfirma
aufgetreten sind, bzw. deren Beseitigung zu den normalerweise im technischen Wartungsvertrag enthaltenen
Leistungen gehort, d.h.:

e Kontrollen der Funktionstiichtigkeit;

e vorbeugende Wartung;

e Beseitigung von verschleibedingten Stérungen und Defekten;

e Beseitigung von Schiaden und Storungen (Ersatzteile und Lohnkosten);

die beim Betrieb ohne Mitwirkung externer Ursachen aufgetreten sind.

Art. 158 - Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen

Mit Einschridnkung auf Diebstahlsschiden gilt die Deckung unter der Voraussetzung, dass jede Offnung nach drauBen von

Raumlichkeiten, die versicherte Sachen enthalten, die sich weniger als 4 m liber dem Boden oder einer Wasseroberflache oder von

normal von auBen zugdnglichen und begehbaren (d.h. ohne Einsatz von Hilfsmitteln oder besonderer korperlicher Geschicklichkeit)

Flachen befinden, durch mindestens eine der folgenden Schutz- und Verriegelungsvorrichtungen geschitzt wird:

. robuste Tir-/Fensterfliigel aus Holz, steifem Kunststoffmaterial, bruchsicherem Glas, Metall oder Metalllegierung und anderen
dhnlichen, gewohnlich beim Bau verwendeten Materialien; das Ganze fest verbaut oder mit geeigneten Vorrichtungen (wie
Stangen, Riegeln und &dhnlichem, die ausschlieRlich von innen betatigt werden kdnnen) verriegelt oder mit Einbau- oder
Vorhdngeschldssern verschlossen;

e  Vergitterungen (als solche gelten auch diejenigen aus robusten Staben aus Metall oder anderen Metalllegierungen als Eisen),
die an den Mauern oder im Tragwerk der Tir-/Fensterelemente verankert sind;

e  zugelassen sind auch andere als oben beschriebene Verschlussvorrichtungen, vorausgesetzt dass sie gleichwertige Robustheit
und Wirksamkeit aufweisen.

Bei Tlir-/Fensterelementen und Vergitterungen sind lichte Weiten zuldssig, die keinen Durchtritt einer Person gestatten.

Falls die Diebe in die Raumlichkeiten mit den versicherten Sachen eingedrungen sind, indem Schutz- und

Verriegelungsvorrichtungen verletzt worden sind, die den oben aufgefiihrten Beschreibungen nicht entsprechen,

zahlt der Versicherer dem Versicherten 70% des gemaf Police auszahlbaren Betrags.

Auf keinen Fall entschadigungsfahig sind Diebstahlsschaden, wenn die oben beschriebenen Verschlussvorrichtungen
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Art. 159 - Sachen, die Eigentum Dritter sind

Die Deckung umfasst auch Sachen, die Eigentum Dritter sind, deren Vorhandensein angemessen belegt wird, vorausgesetzt dass sie
in Leasing, Miete oder Leihe tibergeben worden sind. Im Schadensfall haben die betroffenen Dritten jedoch keinerlei Mitspracherecht
fur die Ernennung der Gutachter (durch Versicherer und Versicherungsnehmer zu benennen) noch Handhabe zur Anfechtung des
Gutachtens, denn es gilt als festgelegt und vereinbart, dass Klagen, Anspriiche und Rechte aus der Versicherung ausschlieflich vom
Versicherungsnehmer und Versicherer wahrgenommen werden kénnen. Die gemaR obigen Bestimmungen in streitiger Verhandlung
geregelte Entschadigung kann nur ausgezahlt werden, wenn die betroffenen Dritten am Auszahlungsvorgang teilnehmen.

Art. 160 - Aufbewahrung der versicherten Sachen

Die versicherten Sachen sind mit Sorgfalt aufzubewahren und - entsprechend den Normen sachgerechter Wartung - in dem fiir ihren
Gebrauch und ihre Zweckbestimmung geeigneten technischen und Betriebszustand zu erhalten. Sie dirfen nicht fir andere
Funktionen eingesetzt werden als die, fiir welche sie gebaut wurden, noch anomalen oder héheren als den technisch zulassigen
Beanspruchungen ausgesetzt werden noch an Anlagen angeschlossen werden, die nicht den Herstellerspezifikationen entsprechen.

Art. 161 - Inspektion der versicherten Sachen
Der Versicherer hat stets das Recht, die versicherten Sachen zu besichtigen, und der Versicherte ist verpflichtet, alle erforderlichen
Angaben und Informationen zu stellen.

Art. 162 - Verpflichtungen im Schadensfall

Im Schadensfall hat der Versicherte:

a. alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Schaden zu mindern oder einzugrenzen, und die Anweisungen des
Versicherers vor der Reparatur zu befolgen; die betreffenden Kosten gehen gemiafl Art. 1914 des it.
Zivilgesetzbuchs zu Lasten des Versicherers;

b. den Versicherer binnen 3 Tagen ab Kenntnisnahme gemaf Art. 1913 des it. Zivilgesetzbuchs zu benachrichtigen.

Wird auch nur eine dieser Verpflichtungen nicht erfiillt, kann dies den vollstandigen oder partiellen Verlust des

Entschadigungsanspruchs gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.

Der Versicherungsnehmer ist ferner verpflichtet:

c. bei Brand, Diebstahl, Raub oder mutmaRlich vorsatzlich verursachtem Schadensfall binnen der folgenden 5 Tage
bei den zustidndigen Gerichts- oder Polizeibehdrden Anzeige zu erstatten unter Angabe von Zeitpunkt und
vermutetem Grund des Schadensfalls sowie geschatztem Ausmal} des Schadens. Eine Kopie dieser Anzeige ist an
den Versicherer zu iibermitteln.

d. die Spuren und Riickstande des Schadens bis zur Regulierung des Schadens aufzubewahren, ohne aus diesem
Grund Anspruch auf eine Entschadigung zu haben. Der Versicherer behalt sich das Recht vor, die Riickstdande von
ausgetauschten Teilen abzuholen. Kommt der Versicherte den Forderungen des Versicherers nicht nach, verliert
er das Recht auf Entschadigung.

e. den Wert der beschadigten Sachen, der Materialien und der aufgetretenen Reparaturkosten des Schadens sowie
der in Verbindung mit den Verpflichtungen gemaR Buchstaben a. getragenen Ausgaben zu belegen.

Die Reparatur des Schadens kann unmittelbar nach der in Punkt b. genannten Mitteilung aufgenommen werden,

wobei jedoch der Zustand der Sachen vor der Inspektion durch einen Beauftragten des Versicherers nur in dem fiir

die Fortsetzung der Tatigkeit unbedingt notwendigen MaRe verdandert werden darf. Wenn diese Inspektion aus

Griinden, die nicht dem Versicherungsnehmer/Versicherten zugeschrieben werden kénnen, nicht innerhalb von 8

Tagen nach der in Punkt b. genannten Mitteilung erfolgt, kann dieser alle erforderlichen MaRRnahmen treffen. Nach

Eintreten des Schadensfalls wird die Versicherung mit Einschrankung auf mechanische und elektrische Storfalle fiir

die beschadigte Sache bis zur definitiven Reparatur, mit welcher erneut die reguldre Betriebstiichtigkeit garantiert

wird, aufgehoben.

Art. 163 - Festlegung der Schadenshéhe - Schiedsverfahren
Die Festlegung des Schadens erfolgt entsprechend nachstehend aufgefiihrten Regeln:
a. Beireparierbarem Schaden:
1. wird der Gesamtbetrag der fir die Widerherstellung des zum Zeitpunkt des Schadensfalls bestehenden Zustands der
beschadigten Anlage oder Geratschaft erforderlichen Reparaturausgaben zu den zum Moment des Schadensfalls geltenden
Kosten geschatzt;
2. wird der aus den Resten der ausgetauschten Teile zum Moment des Schadensfalls realisierbare Wert geschatzt.
Die maximale Entschadigung entspricht dem gemall al. geschatzten Betrag abziiglich des Betrags laut a2., es sei denn der
Versicherer nehme die Moglichkeit gemaR Punkt d. von Art. 162 - ,Verpflichtungen im Schadensfall“ wahr: In diesem Fall
entspricht die Entschadigung dem laut al. geschatzten Betrag.
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b. Beiirreparablem Schaden:
1. werden die Kosten fiir den Ersatz zum Zeitpunkt des Schadensfalls an der von diesem betroffenen Anlage oder Geratschaft
geschatzt;
2. eswird der aus den Resten realisierbare Wert geschatzt.
Die maximale Entschadigung wird dem gemafl bl. geschatzten Wert abziiglich des gemaR b2. geschatzten Betrags
entsprechen.
Diese Schatzung betrifft nur in Betrieb befindliche Anlagen und Gerate und gilt unter der Bedingung, dass:
i die Schaden innerhalb von 2 Jahren ab dem Bau aufgetreten sind;
ii. Austausch oder Reparatur innerhalb der technisch erforderlichen Zeiten ausgefiihrt werden;
iii. Der Hersteller darf die Fertigung der beschadigten oder zerstérten Anlage/Geratschaft nicht eingestellt haben
bzw. das Element oder dessen Ersatzteile miissen noch erhaltlich sein.
Falls weder die Bedingungen laut Punkt ,i.“ und ,ii.“ noch zumindest eine der Bedingungen laut Punkt ,iii.” erfullt werden,
kommen folgende Normen zur Anwendung:
3.  Eswird der Wert der Anlage oder des Gerats zum Zeitpunkt des Schadensfalls unter Beriicksichtigung seines Alters und des
durch Gebrauch oder andere Griinde bedingten VerschleiRes geschatzt;
4. es wird der aus den Resten realisierbare Wert geschatzt.
Die maximale Entschadigung wird dem gemaR b3. geschatzten Wert abziiglich des gemaR b4. geschatzten Betrags entsprechen.
Ein Schaden gilt als irreparabel, wenn die gemaR a. berechneten Reparaturkosten dem laut b. berechneten Wert (Schatzung b1. - b2.
oder b3 - b4. je nach Fall) der Anlage bzw. des Geréts gleichkommen bzw. diesen Giberschreiten. Der Versicherer hat das Recht, direkt
fur die Wiederherstellung der Betriebstiichtigkeit der Anlage oder des Gerats oder fir dessen Ersatz durch ein - in seinen
Eigenschaften, Leistung und Ertrag - gleiches oder gleichwertiges zu sorgen.
Von der Entschadigung ausgeschlossen sind Ausgaben fiir etwaige Reparaturversuche, provisorische Reparaturen, Anderungen oder
Verbesserungen.

Die Schadenshéhe ergibt sich aus dem Wert, den die entwendeten Sachen zum Zeitpunkt des Schadensfalls hatten, und aus den
Reparaturkosten der beschadigten Sachen - mit der Grenze von deren Wert zum Zeitpunkt des Schadensfalls -, wobei weder erhoffter
Gewinn noch Schaden durch den Ausfall von Genuss oder Nutzung oder andere Nachteile Beriicksichtigung finden.

Die Schadenshohe wird direkt von den Parteien vereinbart oder - auf Antrag einer Partei - durch Gutachter, die je einer vom
Versicherer und einer vom Versicherten in einem einzigen Schriftstliick ernannt werden. Diese beiden Gutachter miissen einen Dritten
ernennen, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, bzw. auch vorher auf Beantragung durch einen der Gutachter. Der dritte
Gutachter greift nur im Falle von Meinungsverschiedenheiten ein und die Entscheidungen lber die strittigen Punkte werden
mehrheitlich getroffen. Jeder Gutachter ist dazu befugt, die Unterstlitzung weiterer Personen in Anspruch zu nehmen, die an der
Ausarbeitung des Gutachtens mitarbeiten kénnen, ohne jedoch Stimmrecht zu haben. Falls eine der Parteien keinen eigenen
Gutachter ernennt, oder falls diese sich nicht auf die Ernennung des Dritten einigen, kénnen diese Bestellungen auf Antrag einer
Partei allein auch dem Prasidenten des Gerichts in dessen Zustandigkeitsbereich der Schadensfall eingetreten ist, Gibertragen werden.
Jede Partei tragt die Kosten des eigenen Gutachters, wahrend die des dritten jeweils zur Halfte getragen werden.

Art. 164 - Vorsatzliche Ubertreibung des Schadens - Verlust des Entschadigungsanspruchs

Der Versicherungsnehmer (oder Versicherte), der die Hohe des Schadens vorsatzlich libertreibt, die Zerstérung oder Entwendung
von zum Zeitpunkt des Schadensfalls inexistenten Sachen erklart, gerettete Sachen entwendet oder manipuliert, triigerische oder
gefalschte Mittel oder Unterlagen als Beleg verwendet, die Spuren und Riickstdnde des Schadensfalls vorsatzlich verandert oder der
dessen Verlauf beglnstigt, verliert seinen Anspruch auf Entschadigung.

Art. 165 - Versicherung bei verschiedenen Versicherern

Wenn fur dieselben Sachen und dasselbe Risiko mehrere Versicherungen bestehen, hat der Versicherte jeden Versicherer tber die
weiteren abgeschlossenen Vertrage zu informieren. Bei Eintreten eines Schadensfalls hat der Versicherte die Pflicht, diesen bei allen
Versicherern zu melden und hat bei jedem davon die gemaR jeweiligem unabhangig beriicksichtigtem Vertrag zustehende
Entschadigung zu beantragen.

Sollte die Summe dieser Entschadigungen - unter Ausschluss von der Berechnung jener Entschadigung, die ggf. von einem insolventen
Versicherer geschuldet wiirde, - die Schadenshohe Ubersteigen, ist der Versicherer verpflichtet, allein den verhaltnismaRigen, auf
Grundlage des eigenen Vertrags berechneten Anteil zu zahlen, unter Ausschluss jeglicher gesamtschuldnerischer Verpflichtung
gemeinsam mit den anderen Versicherern.

Art. 166 - Verzicht auf Riickgriffsrecht

AuRer bei arglistigen und vorsatzlichen Handlungen verzichtet der Versicherer auf seinen Anspruch auf Riickgriff gemaR Art. 1916
des it. Zivilgesetzbuchs gegeniiber den Beschéftigten und Angehdrigen des Versicherten sowie gegenlber im Verhaltnis zum
Versicherten abhangigen, angegliederten oder verbundenen Gesellschaften.

Der Versicherer verzichtet ebenfalls auf vorgenanntes Recht auf Rickgriff gegenliber den Kunden des Versicherten unter der
Bedingung, dass der Versicherte ebenfalls auf jeglichen Anspruch diesen gegentiber verzichtet.
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ABSCHNITT 15 — ERNEUERBARE ENERGIEN ALL RISK

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 167 - Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer entschadigt innerhalb der Grenzen der Deckungssumme nach dem Prinzip All Risk direkte Sachschaden (einschlieRlich
Diebstahl, Raub, Defekte und elektrische Storfille) und indirekte Schiaden, die an einer Photovoltaik- und/oder Solarwarmeanlage
entstehen, vorbehaltlich der ausdriicklichen Angaben unter Art. 169 - , Ausschlisse”.

Installation und Abnahme der Anlagen miissen in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Normen erfolgt sein, was
aus dem Abnahmezertifikat oder der Konformitatserklarung der Anlage hervorzugehen hat, die der Versicherungsnehmer bei
Unterzeichnung der Police zu besitzen erklart.

Die Deckung ist wirksam, vorausgesetzt dass sich die Anlagen an dem in der Police angegebenen Standort (falls ganz oder teilweise
eingebaut) oder bei am Boden installierten Anlagen in dessen unmittelbarer Nahe - maximal 300 m in Luftlinie - befinden.

A. DECKUNG ERNEUERBARE ENERGIEN

1. Direkte Schaden

Der Versicherer verpflichtet sich dazu, direkte Sachschaden zu entschadigen, die durch ein, nicht ausdricklich ausgeschlossenes,

beliebiges, zufalliges Ereignis verursacht werden, das die in der Police festgelegten Anlagen betrifft, auch wenn diese Eigentum Dritter

sind.

Der Versicherer entschadigt ferner die Kosten, die infolge des gemal dieser Deckung entschadigungsfahigen Schadensfalls fir

Abbruch, Rdumung und Transport der Reste der versicherten und beschadigten Sachen zur nachstgelegenen Sammelstelle oder

Deponie entstanden sind, bis maximal 5% des Deckungsbetrags mit einer Entschadigungsgrenze von Euro 10.000,00 pro

Schadensfall.

Dazu gehoren auch:

1. Pannen, worunter alle Schaden zu verstehen sind, die von den Anlagen aufgrund von Defekten und/oder Briichen erfahren
werden, die auf interne Griinde mechanischer und/oder elektrischer Art zuriickzufiihren sind, einschlieRlich derer, die von
Planungs- und Berechnungsfehlern, Material-, Schmelz-, Ausfiihrungs- und Installationsméangeln herriihren;

2.  Elektrische Storfélle, worunter alle Schaden zu verstehen sind, die auf Stromschwankungen zuriickzufiihren sind, d.h.
Abweichungen der Stromstirke von den fiir den Anlagenbetrieb vorgesehenen Nennwerten, Uberspannung, plétzliche
Spannungsspitzen, Blitzschlag oder zuféllige Spannungsentladung.

Ausdehnung auf indirekte Schiden

Der Versicherer entschadigt Verluste aufgrund indirekter Schaden, die auf Unterbrechung oder Reduktion der Stromerzeugung
aufgrund eines direkten Sachschadens zurlckzufiihren sind, nur wenn letzterer gemall vorliegender Deckung Direkte Schaden
entschadigungsfahig ist und die versicherten Anlagen betroffen hat.

Art. 168 - Entschadigungsgrenzen - Selbstbehalte und Selbstbeteiligungen

Beziiglich der direkten Schiden All Risk erfolgt fiir jeden Schadensfall die Entschiadigung nach Abzug einer
Selbstbeteiligung zu Lasten des Versicherten, die 5% mit dem Mindestbetrag € 750,00 entspricht, vorbehaltlich der
Bestimmungen nachstehender Punkte:

1. Diebstahl, Raub und Handlungen Dritter
Fir Schaden durch Diebstahl, Raub und Handlungen Dritter (einschlieBlich Vandalismus) erfolgt die Zahlung der Entschadigung
nach Abzug einer Selbstbeteiligung von 20% mit dem Mindestbetrag Euro 750,00, die ganz vom Versicherten selbst
zu tragen ist.
Unbeschadet der oben stehenden Bestimmungen gelten die folgenden Hochstgrenzen fiir die Entschadigung pro Schadensfall
und Versicherungsjahr:
e 50% der Deckungssumme fiir vollstandig eingebaute Solarzellen;
e 40% der Deckungssumme fiir partiell eingebaute Solarzellen;
e 30% der Deckungssumme fiir am Boden installierte und nicht eingebaute Anlagen.

2. Witterungsschaden
Fir Witterungsschaden erfolgt die Zahlung der Entschidigung nach Abzug einer Selbstbeteiligung von 15% mit
Mindestbetrag Euro 750,00, die ganz vom Versicherten selbst zu tragen ist.
Unbeschadet der oben stehenden Bestimmungen gelten die folgenden Héchstgrenzen fir die Entschadigung pro Schadensfall
und Versicherungsjahr:
e 40% der Deckungssumme fiir Wind und Schneelast;
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e 70% der Deckungssumme fiir andere Witterungsschaden.
3. Einbrechen oder Abrutschen des Erdbodens

Flr Schaden durch Einbrechen oder Abrutschen des Erdbodens erfolgt die Zahlung der Entschddigung nach Abzug einer

Selbstbeteiligung von 20% mit dem Mindestbetrag Euro 750,00, die ganz vom Versicherten selbst zu tragen ist,

mit einer Hochstgrenze fiir die Entschidigung von 40% der Deckungssumme fiir einen oder mehrere

Schadensfille im Versicherungsjahr.

4. Pannen und/oder elektrische Storfille
Bei Schaden durch Pannen und/oder elektrische Storfalle erfolgt die Zahlung der Entschadigung:

e  fiir Anlagen, bei denen nicht mehr als 7 Jahre ab Abnahmebescheinigung verstrichen sind, mit einer Selbstbeteiligung
des Versicherten von 10% mit dem Mindestbetrag Euro 1.250,00 und einer Grenze von 30% der
Deckungssumme fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr;

e  fiir Anlagen, bei denen mehr als 7 Jahre ab Abnahmebescheinigung verstrichen sind, mit einer Selbstbeteiligung des
Versicherten von 30% mit dem Mindestbetrag Euro 2.500,00 und einer Grenze von 20% der Deckungssumme
fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr.

Bezliglich der indirekten Schaden:

e  fur Anlagen mit Fernwirkeinrichtung:
erfolgt die Zahlung der Entschidigung pro einzelnem Schadensfall abziiglich 3 Tagen Selbstbehalt iiber einen
Hochstzeitraum der Entschadigung von 60 Tagen ohne Beriicksichtigung der Selbstbehaltstage; dieser Zeitraum
lauft ab Eintreten des Schadensfalls;

e  fiUr Anlagen ohne Fernwirkeinrichtung:
wird als Ersatz aller Gewinnverluste eine pauschale Summe von 10% der gemaR Bedingungen fiir die direkten Schaden
All Risk fiir einen oder mehrere Schadensfille im Versicherungsjahr ausgezahlten Entschadigung zuerkannt mit
der Hochstgrenze von Euro 10.000,00 pro Schadensfall.

FOLGENDE ARTIKEL GELTEN FUR DEN GESAMTEN ABSCHNITT 15 - ERNEUERBARE
ENERGIEN ALL RISK

Art. 169 - Ausschliisse

Ausgeschlossen sind Schaden:

1. durch Kriegshandlungen oder infolge von Aufstanden, militarischer Besetzung, Invasion;

2. durch Explosion oder Abgabe von Hitze oder Strahlung, die durch Umwandlung des Atomkerns verursacht wird,
ebenso wie durch Strahlung, die von der kiinstlichen Teilchenbeschleunigung hervorgerufen wird;

3. durch terroristische Anschlage oder Sabotageakte;

4. durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers oder Versicherten, der gesetzlichen Vertreter
oder Gesellschafter;

5. durch Tsunamis, Vulkanausbriiche, Erdbeben, Uberschwemmungen, Uberflutungen und Hochwasser;

6. aufgrund der Nichtbeachtung der vom Hersteller oder Lieferanten der versicherten Sache erteilten Wartungs-
und Betriebsvorschriften;

7. durch Verschleil oder Abnutzung, welche die natiirliche Folge des Gebrauchs oder Betriebs sind oder die durch
das bestdandige Einwirken der Witterung sowie durch Rost, Korrosion und Verkrustung verursacht werden mit
Einschrankung auf den direkt betroffenen Teil;

8. fiir welche gemaR Gesetz oder Vertrag der Hersteller, Lieferant, Verkdufer oder Vermieter der versicherten Sache
zu haften hat;

9. durch Ein- und Ausbauvorgange, die nicht in Verbindung mit Reinigungs-, Wartungs- oder Kontrollvorgangen
stehen;

10. die wahrend des Transports erlitten werden;

11. asthetischer Art, die nicht in Verbindung mit entschadigungsfiahigen Schaden stehen;

12. durch Sturmfluten, Gezeiten und Eindringen von Meerwasser;

13. aufgrund von Leistungsmangeln;

14. durch Aufprall von Fahrzeugen und/oder Hebezeugen oder Férdermitteln, die dem Versicherungsnehmer oder
Versicherten gehoren bzw. von diesem benutzt werden;

15. durch Verschmutzung und/oder Kontamination allgemein sowohl fortschreitender als auch zufilliger oder
synergetischer Art;

16. wegen Nichterfolgen der automatischen Wiederverbindung des Wechselrichters mit dem Netz infolge von
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Spannungsspriingen;

17. durch Funktionsstorungen von Hardware, Software oder eingebauten Chips und damit verbundene Schiaden (wie
Verlust von Daten oder Datentrdgern);

18. an den Stromverteilungs- oder Ubertragungsleitungen;

19. in Verbindung mit oder verursacht durch Feuchtigkeit, Tau, Kondensat, Tropfleckage, Trockenheit, Bakterien,
Pilzbefall, Sickerwasser und Nagetiere;

20. in Verbindung mit oder verursacht durch die Aufhebung und/oder Unterbrechung von Strom-, Gas- oder
Wasserversorgung, vorausgesetzt dass diese nicht durch ein die versicherte Sache betreffendes Ereignis
hervorgerufen wurde, das nicht anderweitig ausgeschlossen ist;

21. verursacht oder zuriickzufiihren auf Hinterziehung, Betrug, Fehlbetrage, Verlust, widerrechtliche Aneignung oder
Untreue von Beschiftigten, Pliinderung, Erpressung, Veruntreuung sowie Taschendiebstahl und deren Versuch,
auch wenn diese bei Gelegenheit von nicht anderweitig ausgeschlossenen Ereignissen aufgetreten sind;

22. an Modulen und elektronischen Bauteilen der versicherten Anlage (einschlieflich der Kosten fiir Suche und
Feststellung der Defekte), welche wihrend der Garantiefrist der Hersteller- und/oder Lieferantenfirma
aufgetreten sind, bzw. deren Beseitigung zu den normalerweise im technischen Wartungsvertrag enthaltenen
Leistungen gehort, d.h.:

e Kontrollen der Funktionstiichtigkeit;

e vorbeugende Wartung;

e Beseitigung von verschleiBbedingten Storungen und Defekten;

e Beseitigung von Schiaden und Storungen (Ersatzteile und Lohnkosten), die beim Betrieb ohne Mitwirkung
externer Ursachen aufgetreten sind;

23. der Versicherer ist ferner nicht verpflichtet zur Entschadigung von:

e Schaden an auBerhalb der versicherten Sachen gelegenen Leitungen;
e Kosten fiir Aushub-, Abtrags-, Abstiitz-, Mauer-, Putz- und Belagsarbeiten und dhnliches.

Mit Bezugnahme auf indirekte Schaden sind ferner ausgeschlossen:
24. Verluste und Ausgaben durch die Verlangerung des Stillstands infolge eines Schadensfalls, auch wenn dieser
gemaR vorliegender Police entschadigungsfahig ist, wenn diese verursacht werden durch:

e  Aussperrung, von Behoérden verhiangte MaRnahmen;

¢ mangelnde Verfiigung des Versicherten iiber die erforderlichen Geldmittel fiir die Wiederaufnahme der
Tatigkeit;

e Schwierigkeiten beim Wiederaufbau, Einschrankungen des Betriebs und Schwierigkeiten bei der
Wiederinbetriebnahme, Reparatur oder Ersatz von zerstorten oder beschddigten Sachen, die auf externe
Ursachen zurlickzufiihren sind, wie ortliche oder staatliche Stadtebauvorschriften oder andere
Gesetzesnormen oder behordliche Verordnungen;

25. Aufhebung, Ablauf, Annullierung oder Widerruf von Mietvertrdgen, Lizenzen, Konzessionen, Auftragen oder

Vertrdgen;

26. an Dritte geschuldete Vertragsstrafen, Entschadigungen oder BuBgelder;
27. Tage der Unterbrechung der versicherten Betriebstatigkeit, die aus beliebigem Grund auch ohne den

Schadensfall erforderlich gewesen waren;

28. Verluste durch die Verlangerung oder Hinauszégerung des Stillstands wegen:

e Naturkatastrophen oder Hoherer Gewalt;

e Streiks, welche Materiallieferungen verhindern oder verzégern;

o Uberholung, Anderungen oder Verbesserungen, die zu Anlass der Wiederinbetriebnahme oder des Ersatzes
der beschadigten oder zerstorten Gerdte oder Anlagen vorgenommen werden.

Art. 170 - Verpflichtungen im Schadensfall

Im Schadensfall haben der Versicherungsnehmer und/oder Versicherte:

a. alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Schaden zu vermeiden oder zu begrenzen, indem die Anweisungen
des Versicherers vor der Reparatur befolgt werden, deren Kosten gemiB Gesetz (Art. 1914 des it.
Zivilgesetzbuchs) zu Lasten des Versicherers gehen;

b. dem Versicherer binnen 3 Tagen nach Auftreten und Kenntnisnahme den Schadensfall gemaR Angabe unter Art.
1913 des it. Zivilgesetzbuchs zu melden;

c. bei Diebstahl, Raub, Brand oder mutmaRlich vorsatzlichem oder durch Vandalismus verursachtem Schadensfall
ist binnen der folgenden 3 Tage bei den zustdndigen Gerichts- oder Polizeibehdrden Anzeige zu erstatten unter
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Angabe von Zeitpunkt und vermutetem Grund des Schadensfalls sowie geschdatztem AusmaR des Schadens; eine
Kopie dieser Anzeige ist an den Versicherer zu iibermitteln;
d. die Spuren und Riickstinde des Schadensfalls sowie die ersetzten Teile bis zur Abwicklung des Schadens
aufzubewahren, ohne dass dafiir eine Entschadigung zustiinde;
e. den Wert der beschadigten Sachen, der Materialien und der Reparaturkosten des Schadens sowie der in
Verbindung mit den Verpflichtungen gemaf Buchstabe a. getragenen Ausgaben zu belegen.
Wird eine der Verpflichtungen laut a. und b. nicht erfiillt, kann dies den vollstandigen oder partiellen Verlust des
Entschadigungsanspruchs (Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs) nach sich ziehen.
Die Reparatur des Schadens kann unmittelbar nach der in Punkt b. genannten Mitteilung aufgenommen werden,
wobei jedoch der Zustand der Sachen vor der Inspektion durch einen Beauftragten des Versicherers nur in dem fiir
die Fortsetzung der Tatigkeit unbedingt notwendigen Maf3e verandert werden darf. Sollte diese Priifung aus Griinden,
die weder dem Versicherungsnehmer noch dem Versicherten zuzuschreiben sind, nicht binnen 10 Tagen ab Meldung
laut Punkt b. erfolgen, konnen diese alle erforderlichen MaRnahmen treffen.
Nach Eintreten des Schadensfalls wird die Versicherung mit Bezug auf mechanische und elektrische Storfille fiir die
beschadigte Sache bis zur definitiven Reparatur, mit welcher erneut die reguldre Betriebstiichtigkeit garantiert wird,
aufgehoben.

Art. 171 - Vertragliches Gutachten

Die Schadenshohe wird direkt von den Parteien vereinbart oder - im Einvernehmen - durch Gutachter, die je einer vom Versicherer
und einer vom Versicherten in einem einzigen Schriftstiick ernannt werden. Diese beiden Gutachter missen einen Dritten ernennen,
wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, bzw. auch vorher auf Beantragung durch einen der Gutachter. Der dritte Gutachter
greift nur im Falle von Meinungsverschiedenheiten ein und die Entscheidungen Uber die strittigen Punkte werden mehrheitlich
getroffen.

Jeder Gutachter ist dazu befugt, die Unterstlitzung weiterer Personen in Anspruch zu nehmen, die an der Ausarbeitung des
Gutachtens mitarbeiten konnen, ohne jedoch Stimmrecht zu haben.

Falls eine der Parteien keinen eigenen Gutachter ernennt, oder falls diese sich nicht auf die Ernennung des Dritten einigen, konnen
diese Bestellungen auf Antrag einer Partei allein auch dem Prasidenten des Gerichts in dessen Zustandigkeitsbereich der Schadensfall
eingetreten ist, Ubertragen werden. Jede Partei tragt die Kosten des eigenen Gutachters, wahrend die des dritten jeweils zur Halfte
getragen werden.

Art. 172 - Beauftragung der Gutachter

Die Gutachter haben die Aufgabe:

a. Umstadnde, Art, Ursache und Hergang des Schadensfalls zu ermitteln;

b. die Stimmigkeit der Beschreibungen und ,Erklarungen des Versicherungsnehmers” zu prifen und festzustellen, ob zum
Zeitpunkt des Schadensfalls nicht gemeldete Umstande vorgelegen haben, die das Risiko erschwert haben;

c. zu Uberpriifen, ob der Versicherungsnehmer und der Versicherte ihren Verpflichtungen gemaR Art. 170 - ,Verpflichtungen im
Schadensfall“ nachgekommen sind;

d. Vorhandensein, Beschaffenheit und Menge der versicherten Sachen unter den vom Schaden betroffenen Einheiten
entsprechend den in Art. 173 und 174 - , Festlegung der Schadenshohe” angegebenen Beurteilungskriterien zu prifen;

e. den Schaden in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Police zu schitzen und auszuzahlen.

Die Ergebnisse der Begutachtung durch die einigen Gutachter oder durch deren Mehrheit im Falle des kollegial angefertigten

Gutachtens sind in einem Protokoll festzuhalten (dem die detaillierten Schatzungen beigelegt werden), das in doppelter Ausfertigung

- eine pro Partei - verfasst wird.

Diese Ergebnisse sind bindend fiir die Parteien, denn diese verzichten hiermit auf jegliche Anfechtung mit Ausnahme des Falls von

Vorsatz oder Verletzung der vertraglichen Vereinbarungen sowie unbeschadet der Berichtigung effektiver Rechenfehler.

Das kollegial angefertigte Gutachten ist auch dann giltig, wenn einer der Gutachter die Unterzeichnung verweigert; die Weigerung

ist von den anderen Gutachtern im abschlieRenden Gutachterprotokoll zu vermerken.

Die Gutachter sind von der Einhaltung jeder Art rechtlicher Formalitaten befreit.

Art. 173 - Festlegung der Schadenshohe fiir direkte Schaden All Risk
Die Festlegung des Schadens erfolgt separat fiir jede einzelne versicherte Sache entsprechend nachstehend aufgefiihrten Regeln:
a. beireparierbarem Schaden (der keinen Austausch des einzelnen Bestandselements der Anlage erforderlich macht):
1. werden die zur Wiederherstellung der Betriebstiichtigkeit der beschadigten Sachen erforderlichen Reparaturkosten
geschatzt;
2. wird der aus den Resten zum Moment des Schadensfalls realisierbare Wert geschatzt.
Die Schadenshohe entspricht dem unter 1. geschatzten Wert abzlglich des gemaR 2. bestimmten Werts.
b. beiirreparablem Schaden (der den Austausch des einzelnen Bestandselements der Anlage erforderlich macht):
1. gilt bei Erfillung der folgenden Bedingungen:
i Der Schaden muss binnen 5 Jahren ab Datum der letzten Abnahmepriifung der Anlage eingetreten sein.
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ii. Der Ersatz hat binnen 6 Monaten ab Datum des Schadensfalls zu erfolgen.

iii. Der Hersteller darf die Fertigung der Gesamtanlage/des Bestandselements der beschadigten, zerstérten oder
entwendeten Anlage/des Gerats nicht eingestellt haben, bzw. das Element oder dessen Ersatzteile miissen noch
erhéltlich sein.

Die Schadenshohe entspricht den Kosten der Neubeschaffung.

2. Falls die Bedingungen laut Punkt ,,i“ von Punkt ,1“ nicht erfillt werden und keine der Bedingungen unter Punkt
Hiii.” zutrifft, kommen folgende Regeln zur Anwendung:
1) Es wird der Wert der Anlage oder des Gerats zum Zeitpunkt des Schadensfalls unter Beriicksichtigung seines Alters
und des durch Gebrauch oder andere Griinde bedingten Verschleilles geschatzt;

2) eswird der aus den Resten realisierbare Wert geschatzt.

Die maximale Entschadigung wird dem gemaR 1) geschatzten Wert abziiglich des gemal 2) geschatzten Betrags

entsprechen.
Ein Schaden gilt als irreparabel, wenn die Reparaturkosten den Neubeschaffungskosten einer Sache in der Form eines Produkts
desselben Lieferanten, das gleichwertige Eigenschaften und - beziiglich der beim Versicherten getatigten Verwendung - gleichwertige
Leistungsmerkmale aufweist und dessen Markteinfihrungsdatum nicht vor dem des Typs der beschadigten Sache liegt,
gleichkommen oder diese lbersteigen.
Der Versicherer behalt sich jedenfalls das Recht vor, zwischen Reparatur oder Ersatz durch eine andere, im Hinblick auf den durch
den Versicherten getatigten Gebrauch in Eigenschaften und Leistungsmerkmalen gleichwertigen oder Gberlegenen Sache desselben
Lieferanten zu wahlen sowie ggf. die Reparatur oder den Austausch direkt anstelle der Entschadigung des Schadens vorzunehmen,
woriber ggf. der Versicherte schriftlich zu informieren ist.
Die Ausgaben fiir Abbruch und Rdumung sind von oben aufgefiihrten Schatzungen getrennt zu halten, denn fir diese gelten die
Bestimmungen von Art. 175 - ,Partielle Versicherung” bei irreparablem Schaden nicht (der den Austausch des einzelnen
Bestandselements der Anlage erforderlich macht).

Art. 174 - Festlegung der Schadenshéhe fiir indirekte Schiaden

1.  Fir Anlagen mit Fernwirkeinrichtung erfolgt die Festlegung der Entschadigung anhand folgender Regeln:

a. Bertcksichtigt wird die durch Ablesen des Zihlers erfasste durchschnittliche tagliche Stromproduktion (in kWh/Tag) der
letzten 2 Wochen vor dem Schadensfall bei regularem Anlagenbetrieb.

b. Eswird die Stromproduktion (in kWh/Tag) geprift, welche die Anlage in den 3 Tagen nach dem Schadensfall leistet, bevor
sie repariert wird.

c. Der Unterschied zwischen den Werten von a. und b. wird multipliziert mit:

i dem Verkaufspreis der kWh, welcher vertraglich zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber festgelegt wurde;

ii. dem Wert der Fordergelder von GSE (Betreiber des nationalen Versorgungsnetzes) fiir Photovoltaikanlagen
entsprechend den Bestimmungen des Ministerialdekrets vom 28.07.05 bezlglich der Fordergelder fir die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quelleni.d.g.F.;

d. die Gesamtentschadigung entspricht dem Wert, der sich aus der Summe der Punkte ,,i.“ und ,ii.”, multipliziert mit
der Anzahl von Tagen ergibt, die unbedingt zur Wiederherstellung der uneingeschrankten Funktionstiichtigkeit der Anlage
erforderlich sind, abziglich der in der Police als Selbstbehalt angegebenen Tage.

Falls dem Versicherten innerhalb der 6, direkt auf das Ende des Entschadigungszeitraums folgenden Monaten Vorteile

zukommen, die ausschlieBlich auf die Unterbrechung oder Reduktion der erklarten Betriebstatigkeit zurlickzufihren sind, so

sind diese Vorteile von der wie oben aufgefiihrt bestimmten Entschadigung abzuziehen.

Falls die Zahlung der Entschadigung durch den Versicherer vor Ende dieser 6 Monate erfolgt sein sollte, hat der Versicherte den

Betrag, der den erhaltenen Vorteilen entspricht, an den Versicherer zuriickzuerstatten.

2. Fir Anlagen ohne Fernwirkeinrichtung wird im gemaR den Bedingungen der direkten Schaden All Risk entschadigungsfahigen
Schadensfall als Ersatz fir alle Gewinnverluste eine pauschale Summe von 10% der Entschaddigung zuerkannt, die gemaR
genannter Deckungen fiir einen oder mehrere Schadensfélle im Versicherungsjahr ausgezahlt wird, mit der Hochstgrenze von
Euro 10.000,00 pro Schadensfall.

Art. 175 - Partielle Versicherung

Die Versicherung wird fiir die Deckungssumme geleistet, fiir welche der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte erklart, dass sie den
Kosten der Neubeschaffung der Sachen entspricht, d.h. ihrem Listenpreis bzw. in dessen Ermangelung den effektiven Kosten fir den
Ersatz durch eine gleichwertige neue Sache. Falls es sich zum Moment des Schadensfalls erweist, dass die Deckungssumme unter den
0.g. Kosten der Neubeschaffung der Sachen liegt, d.h. dass sie niedriger ist als ihr Listenpreis bzw. - in dessen Ermangelung - als die
effektiven Kosten fiir den Ersatz durch eine gleichwertige neue Sache, kommt die von Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs vorgesehene
proportionale Reduktion der Entschadigung zur Anwendung.

Dabei wird jedoch vereinbart, dass keine Reduktion angewendet wird, wenn der Neuwert die Deckungssumme um nicht mehr als
20% Uberschreitet.

Geht daher aus den gemaR den unter diesem Abschnitt aufgefiihrten Kriterien getatigten Schatzung hervor, dass die Versicherung
nur einen Teil des Werts deckt, den die versicherten Gliter zum Zeitpunkt des Schadensfalls hatten, und die Versicherungssumme
sich in einem MaR von lber 20% als unzureichend erweist, tragt der Versicherte den verhaltnismaRigen Anteil des Schadens fiir jede
unzureichende Deckungssumme und das Proportionalitatsprinzip gemaR Art. 1907 des it. Zivilgesetzbuchs findet lediglich auf den
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genannte 20% Ubersteigenden Teil Anwendung.

Wenn der Neuwert die Deckungssumme um mehr als 20% Uberschreitet, bleibt die relevante Deckungssumme diejenige, die bei
Vertragsabschluss vereinbart wurde.

CYBER-BEREICH

C. SEKTOR SCHUTZ
ABSCHNITT 16 - FINANZIELLE VERLUSTE

Folgende Deckungen gelten, wenn die betreffende Deckungssumme in der Police genannt ist und die
diesbeziigliche Prdmie entrichtet wurde.

Art. 176 - Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer entschadigt Schaden, die durch die nachstehend aufgefiihrten Ereignisse verursacht werden, innerhalb der Grenzen
der in der Police angegebenen Deckungssumme, welche als maximale Leistung des Versicherers pro Schadensfall und
Versicherungsjahr zu verstehen ist.

Die Versicherung wird in der Form ,,Discovery basis“ geleistet, d.h. es werden Schadensfille gedeckt, die wahrend der Laufzeit der
Versicherung zum ersten Mal entdeckt werden.

Der Versicherer erstattet infolge eines Schadens, der durch einen Angriff auf das Informationssystem verursacht wurde, die
notwendigen und verhaltnismaRigen Ausgaben des Versicherten fiir:

- Ermittlung und Dokumentation der Ursachen;

- Schadensbegrenzung;

- Entfernung der Malware, die den Schaden verursacht hat, aus dem Informationssystem;

- Wiederherstellung und Konfiguration von Daten und Informationssystem, wobei - wenn moglich - der unmittelbar vor
genanntem Angriff bestehende Zustand wiederherzustellen ist.
Ebenfalls inbegriffen sind Dienstleistungen im Rahmen des Notfallmanagements direkt nach Auftreten des Schadensfalls.

Art.177 - Kiirzung der Deckungssumme

Im Schadensfall wird die Deckungssumme mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende des laufenden Versicherungszeitraums um einen
Betrag reduziert, der dem des jeweils entschddigungsfahigen Schadens entspricht, ohne entsprechende Rickerstattung der Pramie.
Falls der Versicherer infolge des Schadensfalls hingegen beschlieBt, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten, wird der Anteil der
Pramie abzliglich Steuer zuriickerstattet, der dem fortbestehenden nicht genutzten Deckungsbetrag entspricht.

Art. 178 - Nicht versicherbare Risiken
Versicherungsnehmer, die einer der folgenden Kategorien angehoéren, sind nicht versicherbar:
e Banken, Finanzvermittler allgemein;
e Buchhaltungs- und Steuerberatungsfirmen, Steuerberatungszentren (CAF), Hilfswerke,
Rechnungspriifungsgesellschaften;
e Notarkanzleien;
e  Privatkliniken;
e Reiseveranstalter;
e [T-Dienstleistungsunternehmen;
e Verbraucher.

Art. 179 - Giiltigkeitsbedingungen der Deckung.
Die Deckungen laut Art. 176 gelten unter der Bedingung, dass der Versicherungsnehmer:
e angemessene Regeln fiir Ausgabe und Nutzung der Passworter anwendet;
e Antivirus, Anti-Spyware oder gleichwertige Schutzsysteme gegen Malware verwendet, die automatisch
aktualisiert werden;
o dafiir gesorgt hat, dass alle Netzwerkzugange durch Firewall geschiitzt sind;
e regelmaRige Backups durchfiihrt;
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o die System-Updates der Anwendungen mit den jeweiligen ,,Sicherheitspatches” durchfiihrt.

Art. 180 - Giiltigkeitsgebiet
Die Versicherung wird fiir Ereignisse geleistet, die an den in Italien gelegenen Standorten der Tatigkeit des Versicherten aufgetreten
sind.

Art. 181 - Entschadigungsgrenzen
Die Versicherung wird unter Anwendung einer Selbstbeteiligung von 10% des entschadigungsfihigen Schadens mit einem
Mindestbetrag von € 500,00 geleistet.

Art. 182 — Ausschlisse

Ausgeschlossen sind:
1. alle Schadensarten, wenn die Giiltigkeitsbedingungen der Deckungen laut Art. 179 nicht eingehalten worden sind;
2. Schéaden Dritter;

3. Ausgaben, die entstanden sind, um das Informationssystem des Versicherten oder die darin gespeicherten Daten auf
einer hoheren Ebene als der vor dem versicherten Ereignis bestehenden Situation zu implementieren oder um
Verbesserungen vorzunehmen, es sei denn, dies war im Rahmen der Datenwiederherstellung des Informationssystems
unvermeidbar;

4. Schaden, die auf Defekte, Unterbrechungen, Ausfille von Kommunikationssystemen, Internetdiensten,
Stromversorgung und anderen Arten von externen Infrastrukturen zuriickzufiihren sind, die nicht der Kontrolle des
Versicherten unterliegen;

5. Schdden, die auf jede Art von direktem Sachschaden jeglicher Ursache am Eigentum des Versicherten, einschlieBlich des
Informationssystems, zuriickzufiihren sind;

6. Schidden aufgrund von Defekten oder Planungsfehlern des Informationssystems des Versicherten, welche dieses
ungeeignet fiir seine Zweckbestimmung machen;

7. BuBgelder oder Geldstrafen jeglicher Art;

Betrag etwaiger Lésegelder, die der Versicherte aufgrund einer Cyber-Erpressung bezahlt hat;

9. Schaden aufgrund finanzieller Verluste infolge der Unmdglichkeit, Geschiftsvorgange, Investitionen, VerauRerungen,
Kauf und Verkauf von Wertpapieren jeder Art vorzunehmen;

10. Schdden, die durch Gesetzesverletzungen des Versicherten oder des Outsourcing Providers verursacht worden sind;

11. Schaden infolge von angekiindigten und geplanten Unterbrechungen des Informationssystems des Versicherten;

12. Schédden durch Diebstahl, Verletzung oder unerlaubter Verbreitung von geistigem Eigentum (z.B. Copyright, Marken,
Patente);

13. Schaden beziiglich Dienstleistungen, die ein Outsourcing Provider an Dritte weiterbeauftragt hat;

14. negative wirtschaftliche Auswirkungen infolge einer Reduktion oder Unterbrechung der charakteristischen Tatigkeit des
Versicherten aufgrund des Ausfalls seines Informationssystems, der direkt durch einen Angriff auf das
Informationssystem verursacht wurde;

15. negative wirtschaftliche Auswirkungen infolge einer Reduktion oder Unterbrechung der charakteristischen Tatigkeit des
Versicherten aufgrund von System Failure;

16. Unterbrechung der Aktivitdt der Informationssysteme aufgrund einer beliebigen, aus jeglichem Grund erfolgten
Unterbrechung von Strom-, Gas-, Wasserversorgung, Kanalisation, Internet, Telekommunikation oder
Satellitendiensten, die nicht unter der Kontrolle des Versicherten stehen;

17. Unterbrechungen der Aktivititen der Informationssysteme, die von Behorden verhdngt worden sind, z.B. durch
Einziehung, Nationalisierung, Beschlagnahmung oder Zerstorung, bzw. die Unterbrechung der Informationssysteme des
Versicherten auf Anordnung einer beliebigen Regierungs- oder Staatsbehorde;

18. illegal durch Dritte mittels elektronischer Ubertragung dem Versicherten entwendete Betrige infolge direkten und
unerlaubten Zugriffs auf die Bankkonten des Versicherten;

19. Vorkenntnisse, worunter jede Art von Angriff auf das Informationssystem gemeint ist, der dem Versicherten vor Beginn
der Laufzeit der Versicherung bekannt war;

20. Krieg, Invasion, feindliche Handlungen aus dem Ausland, Feindseligkeiten oder militarische MaBnahmen und dhnliches
(unabhiangig davon, ob ein Krieg erklart wurde oder nicht), Biirgerkriege, Meutereien, Tumulte, welche die AusmaRe
eines Volksaufstands annahmen, Militdraufstande, Aufruhr, Rebellion, Revolution, Putsch oder Machtiibernahme durch
das Militdr, Kriegsgesetz, Einziehung, Beschlagnahmung oder Nationalisierung, Zerstorung oder Beschadigung von
(privatem) Eigentum auf Veranlassung oder Anordnung jedweder Regierung bzw. staatlicher oder lokaler Behorde;

21. direkt oder indirekt verursachte Schaden, die von Kernreaktionen, radioaktiver Strahlung oder Kontamination
hervorgerufen werden, ungeachtet anderer Mitverursachungsgriinde des Schadensfalls, die gleichzeitig oder
nacheinander auftreten;
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22. Schéaden durch die Unterbrechung der Aktivitat infolge der Unterbrechung der Versorgung bzw. Lieferung von nicht zum
IT-System gehorenden Giitern und Dienstleistungen.

Ferner gilt die Versicherung im Falle der Verwendung tragbarer elektronischer Gerate nicht, wenn der Versicherte das
Informationssystem nicht anhand folgender Vorkehrungen geschiitzt hat:

- automatische Tastatursperre mit Passwort nach maximal 15 Minuten;

- Schutz anhand von Systemen fiir die Verschliisselung der auf dem Gerat gespeicherten Daten (mit Ausnahme des RAM-
Speichers), welche mit der Aktivitdt des Versicherten verkniipft sind;

- geeignete Konfiguration der etwaigen Bluetooth-Verbindung, mit der dafiir gesorgt wird, dass das Gerat nicht sichtbar
gemacht wird und dass Verbindungen ausschlieBlich mit ausdriicklich zugelassenen Geraten hergestellt werden.

Art. 183 - Verpflichtungen im Schadensfall
ORIENTIERUNGS- UND BERATUNGSDIENSTE
Im Schadensfall hat der Versicherte umgehend die Betriebszentrale des Service Providers zu kontaktieren. Der Versicherte kann
auf folgende Dienstleistungen zugreifen:
e  Bereitschaftsdienst: 12 h x 5 Tage (7:00-19:00//Mo-Fr)
e  Maximale Dauer jeder Support-Tatigkeit: 45 Minuten
e  Telefonischer Support-Kanal: 049 7442662

Durch Angabe der Nummer der Police hat der Versicherte di Maoglichkeit, dem Service Provider das sicherheitsrelevante Ereignis
zu melden und erste Anweisungen zu erhalten, um den aufgetretenen Schaden in Grenzen zu halten.

Es wird auf Folgendes verwiesen:

e Die fachspezifische Unterstiitzung dient lediglich als Beratung fiir das Ablesen und Auslegen der von der Cloud-Plattform
Auralyze ausgegebenen Informationen und soll dem Versicherten eine Orientierungshilfe bei der Entscheidung der
MaRBnahmen zur Schadensbegrenzung oder der Eingriffe im Falle von sicherheitsrelevanten Ereignissen oder
Zwischenfillen geben.

e Die fachspezifische Unterstiitzung nimmt selbst keine Schadensbegrenzung oder Eingriffe am System des Kunden weder
vor Ort noch auf Cloud vor. Der Kunde hat diese Aktivititen eigenstindig oder mit Unterstiitzung durch eigens
beauftragte Dritte vorzunehmen.

e  Alle Beratungs- und Orientierungsdienste werden telefonisch geleistet, Eingriffe vor Ort sind nicht vorgesehen.

Der Versicherte hat:
1. anschlieRend alle vernunftgemaB erforderlichen MaRnahmen zu treffen, um die Auswirkungen des versicherten
Ereignisses auf ein Minimum zu reduzieren.
2. dem Versicherer binnen 3 Tagen nach Kenntnisnahme den Schadensfall gemaRB Angabe unter Art. 1913 des it.
Zivilgesetzbuchs melden, indem die Schadensmeldung zugesendet wird:
= auf dem Postweg: Net Insurance S.p.A. c/o Postfach 106, 26100 CREMONA - Italien
= per E-Mail: claims@netinsurance.it
= per Fax: +39 06 97625707
3. umgehend Anzeige bei den 6rtlich zustidndigen Gerichts- oder Polizeibehdrden fiir strafrechtlich relevante Umsténde zu
erstatten; in der Anzeige sind anzugeben: Anfangszeitpunkt des Schadensfalls, vermutete Ursache und geschatzter
Umfang des Schadens unter Angabe von Net Insurance S.p.A. als Versicherer. Eine Kopie der Anzeige ist anschlieBend an
den Versicherer weiterzuleiten.

Der Versicherte hat ferner die Pflicht:
a) Nachweise fiir das Versicherte Ereignis, das den Schadensfall verursacht hat, und die getragenen Ausgaben
vorzulegen;

b) alles Mogliche und Erforderliche tun, um Ursache und Umfang des Schadens zu ermitteln;
c) die vom Versicherten Ereignis betroffene Hardware, Software und Daten aufzuheben und dem Versicherer
verfiigbar zu machen;

d) samtliche Empfehlungen des Versicherers zu befolgen;
e) maximale Kooperationsbereitschaft bei Untersuchung, Verteidigung und Feststellung des Schadensfalls anzubieten.

Falls der Versicherte einer der unter Punkt 1, 2 und 3 angegebenen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann er seinen
Entschadigungsanspruch gemaR Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs ganz oder teilweise verlieren.
Ausgaben, die zur Erfiillung der Verpflichtungen laut Punkt 1 getragen werden, gehen gemaR Art. 1914 des it. Zivilgesetzbuchs zu
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Lasten des Versicherers.

Art. 184 - Verfahren zur Schadensbeurteilung

Der Schadensbetrag wird vom Versicherer oder dessen Beauftragten mit dem Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragten
vereinbart. Stattdessen kénnen die Parteien einvernehmlich zwei Gutachter - einen pro Partei - mit einem einzigen Schriftstiick
ernennen.

Diese beiden Gutachter konnen einen Dritten ernennen, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, bzw. auch vorher auf
Beantragung durch einen der Gutachter.

Der Dritte Gutachter greift nur im Falle von Meinungsverschiedenheiten ein und die Entscheidungen Uber die strittigen Punkte
werden mehrheitlich getroffen. Jeder Gutachter ist dazu befugt, die Unterstiitzung weiterer Personen in Anspruch zu nehmen, die
an der Ausarbeitung des Gutachtens mitarbeiten konnen, ohne jedoch Stimmrecht zu haben.

Falls eine der Parteien keinen eigenen Gutachter ernennt, oder falls diese sich nicht auf die Ernennung des Dritten einigen, konnen
diese Bestellungen auf Antrag einer Partei allein auch dem Prasidenten des Gerichts in dessen Zustdndigkeitsbereich der Schadensfall
eingetreten ist, Gbertragen werden.

Jede Partei tragt die Kosten des eigenen Gutachters, wahrend die des dritten jeweils zur Halfte getragen werden.

Die Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, nachdem der obligatorische Schlichtungsversuch gemafR Art. 5 der
Gesetzesverordnung 28/2010 i.d.g.F. bei einer zugelassenen Schlichtungsstelle vorgenommen wurde, bleibt erhalten.

Art. 185 - Beauftragung der Gutachter

Die Gutachter haben die Aufgabe:

a) Umstdnde, Art, Ursache und Hergang des Schadensfalls zu ermitteln;

b) zu prifen, dass die ,Giiltigkeitsbedingungen der Deckungen laut Art. 179 eingehalten worden sind;

c) zu Uberpriifen, ob der Versicherte seinen Verpflichtungen gemaR Art. 183 - ,Verpflichtungen im Schadensfall“ nachgekommen
ist;

d) die Schatzung und Auszahlung des Schadens und der Ausgaben entsprechend Vertragsbestimmungen vorzunehmen.

Falls das Verfahren zur Beurteilung des Schadens gemaR Art. 184 -, Verfahren zur Schadensbeurteilung” angewendet wird, sind bei

Ernennung eines Gutachterausschusses die Ergebnisse von deren Ermittlungen in einem Protokoll zu sammeln, dem die detaillierten

Schatzungen beizulegen sind. Das Protokoll ist in doppelter Ausfertigung - eine fiir jede Partei - anzufertigen.

Das Gemeinschaftsgutachten ist auch dann giiltig, wenn einer der Gutachter die Unterzeichnung verweigert; die Weigerung ist von

den anderen Gutachtern im abschlieBenden Gutachterprotokoll zu vermerken.

Die Gutachter sind an keine besondere gerichtliche Form gebunden.

Art. 186 - Auszahlung der Entschadigung

Nach Prifung der Wirksamkeit der Deckung, Beurteilung des Schadens und Erhalt der erforderlichen Dokumentation hat der
Versicherer die Zahlung der Entschadigung binnen 30 Tagen ab Datum des Beschlusses zur Schadensregulierung vorzunehmen,
vorausgesetzt dass kein Widerspruch gemaR Art. 2742 des it. Zivilgesetzbuchs eingelegt wurde.

CYBER-BEREICH

D. SEKTOR PRAVENTION UND UBERWACHUNG

ABSCHNITT 17 - PRAVENTIONS- UND
UBERWACHUNGSDIENSTE

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer (iber den Service Provider exklusiv folgende kostenlose Dienstleistungen zur
Verflgung:

Data Breach - Uberwachung und Erfassung der
Beeintrachtigung von
Unternehmensdaten/personenbezogenen Daten. Wéchentliche Kontrolle von maximal 5 E-Mail-Adressen

Sobald dieser Service eine Verletzung erkannt hat,
benachrichtigt das System den Systemadministrator.

Continuous scanning - Uberwachung und Erfassung der
vom offentlichen Netzwerk zuganglichen Ports. Sobald

Woéchentliche Kontrolle einer 6ffentlichen IP-Adresse
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ein Port gedffnet wird, stellt dieser einen maglichen
Risikobereich  dar  (z.B. fur Angriffe  durch
Ransomware/BotNet).

Spam Reputation - Uberwachung und Feststellung der
Reputation von E-Mail-Adressen, um zu vermeiden, dass
diese von Antispam-Softwares blockiert werden.

Threat Intelligence - Uberwachung der ,cyber
reputation” der Firmenressourcen (6ffentliche IP- | Wo6chentliche Kontrolle einer IP-Adresse
Adressen und Domadnen).
Kontakt: auralyze@nethive.it
Telefon: 049 7442662

Woéchentliche Kontrolle einer IP-Adresse (6ffentliche
Doméne)

12 h x 5 Tage (7:00 -19:00 // Mo-Fr)

ANHANG 1. LISTE DER BERUFSTATIGKEITEN

Tabellel SELBSTANDIGE

A001 Handler - Geschéaftsinhaber - Betreiber von Hotel- und Gaststattengewerbe
Freiberufler mit ausschlieBlicher Burotatigkeit (z.B.: Rechtsanwalte, Notare, Steuerberater, 1
A002 . o
Berater in unterschiedlichen Sektoren)
A003 Freiberufler auch mit zusatzlichem AuRendienst und/oder Tatigkeit auf Baustellen 3
A004 Freiberufler auch mit zusatzlichem AuRendienst, aber ohne Tatigkeit auf Baustellen
A005 Gesundheitsberufe (Arzte, medizinische Fachkrifte, Tierdrzte) - Apotheker 2
Landwirt, Zichter (Equiden, Rinder, Schweine, Ziegen, Straufe und Haustiere), Holzfaller,
A006 . 3
Fischer
A007 Unternehmer oder Handwerker im Baugewerbe, Dekorateur 3
A008 Unternehmer oder Handwerker im Gewerbe der Glas- oder Holzverarbeitung, Mébelmontage 3
A009 Unternehmer oder Handwerker im maritimen Gewerbe (Fischerei, Schiffsbau usw.), Seeleute 3
A010 Unternehmer oder Handwerker in der Landwirtschaft (Anbau, Zucht usw.) 3
A011 Unternehmer oder Handwerker in Maschinenbaugewerbe / Chemiebranche, einschlieRlich 3
Tatigkeit in giftstoffbelasteten Sektoren
A012 Sportlehrer - Bergfiihrer 3
Anlagenmechaniker (Gas/Wasser/Heizung, Elektro, Aufziige, Antennen), Schlosser, Kfz- 3
A013 :
Mechatroniker, Glaser, Tankwarte.
A014 LKW-, Express-, Kurier-, Taxifahrer. 3
A015 Beschaftigte im Schauspielgewerbe (unter Ausschluss von Zirkusartisten und Profitdnzern) 3
A016 Unternehmer oder Handwerker in anderen (als oben genannten) Branchen 2
A017 Vertreter, Berater, Handelsvermittler, Promoter 2

Tabelle 2 - NICHT SELBSTANDIGE TATIGKEITEN
CODE BERUF RISIKOKLASSE

B0OO1 Angehorige von Militdr- und Polizeikrdften mit internen Verwaltungsfunktionen 2

B002 Angestellte/Beamte/Fiihrungskrafte mit rein administrativer Tatigkeit

B0O03 Angestellte/Beamte/Flihrungskrafte auch mit zusatzlichem AuRendienst und/oder Tatigkeit 3
auf Baustellen

B004 Gesundheitsberufe (Arzte, medizinische Fachkrifte, Tierdrzte) - Apotheker 2
Angestellte/Beamte/Flhrungskrafte auch mit zusdtzlichem AuRendienst jedoch ohne

B005 wr 1 2
Tatigkeit auf Baustellen

BOO6 Landwirt, Zichter (Equiden, Rinder, Schweine, Ziegen, StrauBe und Haustiere), Holzféller, 3
Fischer

B007 Arbeiter im Baugewerbe, Dekorateur 3

B008 Arbeiter flir Unternehmen im Gewerbe der Glas- oder Holzverarbeitung, Mébelmontage 3

B009 Arbeiter im maritimen Gewerbe (Fischerei, Schiffsbau usw.), Seeleute 3
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B0O10 Beschéftigte im Schauspielgewerbe (unter Ausschluss von Zirkusartisten und Profitdnzern) 3
BO11 Arbeiter im Maschinenbaugewerbe 3
B0O12 Beschaftigte mit Zugang zu Umgebungen mit giftigen Substanzen 3
Anlagenmechaniker (Gas/Wasser/Heizung, Elektro, Aufziige, Antennen), Schlosser, Kfz-
B013 . 3
Mechatroniker, Glaser, Tankwarte.
Arbeiter in Transportunternehmen (Fahrer, Kurier- oder Expressfahrer, Postboten,
B014 - 3
Maschinisten usw.)
BO15 Angehdrige von Militar- und Polizeikraften mit externen Aufgaben (unter Ausschluss von 3
Auslandsmissionen), Feuerwehr, Forstkorps, Wachdiensten, Gemeindepolizei, Justizvollzug
B0O16 Arbeiter in anderen Branchen — Verkaufer in Geschaften 2
B0O17 Lehrer — Sozialarbeiter 2
B0O18 Geistliche und kirchliche Mitarbeiter mit Ausnahme von Missionaren 2
B0O19 Hausangestellte — hdusliche Pflegekrafte - Babysitter 2
B020 Arbeiter in Genossenschaften 2
B021 Beschéftigte im Hotel- und Gaststattengewerbe (z.B. Kellner, Kéche usw.) 2

Tabelle 3 - NICHT ARBEITENDE

CODE BERUF RISIKOKLASSE

co01 Studenten und Schiler

€002 Hausfrauen

C003 Rentner

C004 Arbeitslose

NININ NN

C005 Wohlhabende
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ANHANG 2. EINTEILUNG DER OPERATIONEN IN KATEGORIEN

Beschreibung Kategorie Batteriewechsel beim endgultigen Schrittmacher 1]
der Elektrophysiologische Studie 1
der Operation Herzklappensprengung V.
Operation
Einfache Koronarangioplastie I\ Radikale Mastektomie, beliebige Technik, in Verbindung \Y;
Ein- oder mehrfacher aortokoronarer Bypass Vi mit Lymphadenektomie
Kardiochirurgie am offenen Herzen, bei Erwachsenen und VI Einfache Mastektomie mit eventueller \%
Neugeborenen, einschlieflich Aneurysmen und Lymphadenektomie
mehrfachem Herzklappenaustausch (EKZ), unter Subkutane Mastektomie I\
Ausnahme der anderweitig beschriebenen Eingriffe Gutartige Knoten und/oder Zysten, Entfernung Il
Kardiochirurgische Operationen bei geschlossenem Vv Positionierung von Markierung fiir nicht tastbare Knoten |
Herzen (ohne EKZ), unter Ausnahme der anderweitig Quadrantektomie in Verbindung mit Lymphadenektomie v
beschriebenen Eingriffe Quadrantektomie ohne verbundene Lymphadenektomie v
Entfernung von Herz- oder Perikardzysten v HANDCHIRURGIE
Kommissurotomie fiir Mitralstenose Vv Handwurzelamputationen T
Intraaortale Gegenpulsation tiber arteriellen GefdaRzugang \Y Amputationen von Fingergliedern 1
Mittelhandamputationen Il
Perikarddrainage oder erneute Eréffnung wegen Blutung 1] Aponeurektomie, Morbus Dupuytren 1}
Embolektomie mit Fogarty-Katheter n Arthrodese des Karpalgelenks v
Verletzungen, Fremdkérper, Tumoren des Herzens oder v Arthrodese von Metacarpophalangeal- und/oder Il
Herzbeuteltamponade, Operation Interphalangealgelenken
Arteriovendse Lungenfisteln, Operation Vil Arthroplastik v
Partielle Perikardektomie I\ Beschreibung Kategorie
Vollstdndige Perikardektomie Vv der .
Perikardiozentese | der Open'mon
Einfacher Herzklappenaustausch (mit EKZ) VI Operation
Austausch von Herzklappen mit aortokoronarem Bypass Vil Prothese Karpalgelenk v
(mit EKZ) Gelenkprothese fir Metacarpophalangeal- und/oder \Y
Herztransplantation il Interphalangealgelenke
" " - Frakturen und Luxationen von Metakarpalknochen und 1
Chirurgische Valvuloplastie Vil .
Phalangen, operative Behandlung
Frakturen und Luxationen des Handgelenks, operative I\
Transkatheter-Ablation I\ Behandlung
Einfache/mehrfache Koronarangioplastie mit oder ohne I\ Sehnenverletzungen, Operation I
Stentimplantation Spastische Hand - schlaffe Lihmungen, operative I
Endomyokardbiopsie 1] Behandlung
Rechts- und Linksherzkatheter, Berechnung von " Schnappfinger (schnellender Finger), Quervain-Krankheit, 1]
Durchfluss und Druckgradienten mittels Sehnenscheidenentziindungen
Koronarangiographie + Ventrikulographie rechts und links Osteotomie (als ein einziger Eingriff) 1}
Koronarangiographie Nativgefdle + ev. selektive Studie I Pseudoarthrose der langen Knochen, Operation 1}
von Venen- und Arterienbypdssen + Ventrikulographie Kahnbein-Pseudoarthrose, Operation 1}
links + Linksherzkatheter Volkmann-Kontraktur, Operation Vv
Schrittmacher, endgtiltige Implantation, einschlieBlich der VI Sekundarrekonstruktion des Daumens oder anderer Vi
eventuellen Implantation/Explantation eines temporaren Finger durch Mikrochirurgie
Schrittmachers + eventuelle Neupositionierung der Fingersteifigkeit 1M
Elektroden sowie elektronische Programmierung Nervenkompressionssyndrome (Karpaltunnel, Loge-de- 1
Schrittmacher, tempordre Implantation und Il Guyon-Syndrom, Ulnarisrinnensyndrom usw.)
anschlieBende Explantation (als ein einziger Eingriff) Synovektomie (als ein einziger Eingriff) m
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Mikrochirurgische Behandlung von Verletzungen des
Plexus brachialis

HALSCHIRURGIE

Abszesse, Karbunkel, Phlegmonen und deren Drainage

Vi

Leberbiopsie (als ein einziger Eingriff)

Praskalenische Biopsie

|
|
\

Tracheo-6sophageale Fistel, Operation

Unterkieferspeicheldriise (Glandula submaxillaris), 1]

Entfernung wegen chronischer Entziindungen oder

gutartiger Neoplasie

Unterkieferspeicheldrise (Glandula submaxillaris), v

Entfernung wegen bosartigen Tumoren

Beidseitige, laterozervikale Lymphadenektomie (als ein I\

einziger Eingriff)

Einseitige, laterozervikale Lymphadenektomie (als ein v

einziger Eingriff)

Supraklavikuldre Lymphadenektomie 1l

Lymphknoten, chirurgische Entfernung zu |

Diagnosezwecken

Nebenschilddriisen - komplette Behandlung, Operation \

Schilddrise, Enukleation von zystischen Tumoren oder 1l

Autonomen Adenomen

Schilddrise, Lobektomie \

Thyreoidektomie wegen intrathorakalem Struma, sowohl Vv

Uber den Hals als auch anhand von Sternotomie oder

Thorakotomie

Subtotale Thyreoidektomie I\

Totale Thyreoidektomie wegen bdsartiger Neubildungen Vi

mit ein/beidseitiger Ausraumung aller Halslymphknoten

Totale Thyreoidektomie ohne Ausraumung der \"

Halslymphknoten

Tracheotomie, plastische und deren Verschluss I}

Tracheotomie, sowohl notfallmaRig als auch elektiv 1!

Verletzungen im Bereich von Kehlkopf und Luftréhre, I\

Operation

Bosartige Tumoren im Bereich des Halses, Entfernung I\
SPEISEROHRENCHIRURGIE

Divertikel der Speiserdhre im Halsbereich (einschlieBlich I\

Myotomie), Operation

Divertikel der Speiseréhre im Brustbereich, Operation \"

Vollstandige Osophagektomie mit gleichzeitiger Vi

Rekonstruktion der Speiseréhre und Lymphadenektomie

Osophagusresektion, partielle Vi

Vollstandige Osophagogastrektomie iiber Thorako- Vi

Laparotomie und ggf. Lymphadenektomie

Operative Osophagogastroduodenoskopie I

Magenhochzug - Roux-Y-Rekonstruktion - Vv

Koloninterposition (substituierend oder palliativ)

Osophagostomie 1]

Traumatische oder spontane Verletzungen, Fremdkérper, I\

gutartige Tumoren, Biopsie und nicht endoskopische

Verodung

Osophageale Endoprothesen, Implantation I

Gutartige Osophagusstenose, Operation Vv

Osophagusstenose, endoskopische Laserbehandlung (pro |

Sitzung)

Osophagusvarizen: Himostase anhand 1]

Sondentamponade oder endoskopischer Sklerotherapie

Osophagusvarizen: transthorakale oder abdominale Vv

Operation

LEBER- UND GALLENWEGSCHIRURGIE

Nadelbiopsie/Nadelaspiration

Gallensteine, Operation \Y
Zystische Echinokokkose, Perizystektomie Vv
Cholezystektomie vV
Cholezystogastrostomie oder Cholezystoenterostomie I\
Cholezystektomie wegen nicht resektabler Neoplasie I\
Biliodigestive Anastomosen (Choledocho-Hepatiko- \Y
Jejunostomie/Duodenostomie) mit oder ohne
Cholezystektomie
Choledochotomie und Choledocholithotomie (als ein \Y
einziger Eingriff)
Dearterialisation der Leber mit oder ohne Chemotherapie vV
Azygos-portale Kreislauftrennung Gber abdominalen \Y
Zugang
Intrahepatische biliodigestive Drainage I\
Implantation von Hepatikakatheter fiir Chemotherapie Il
Lithotripsie bei Gallensteinen in Haupt- und \Y
Nebengallengang (vollstandige Behandlung)
Vatersche Papille, Exzision \%
Papillotomie, transduodenal (als ein einziger Eingriff) v
Papillotomie, endoskopisch 1}
GroRere Leberresektionen Vi
Kleinere Leberresektionen Vv
Lebertransplantation Vi
Gallengdnge, Palliativoperationen Vv
DARMCHIRURGIE
Anus praeter, Verschluss mit Wiederherstellung der v
Darmkontinuitat
Appendektomie bei diffuser Peritonitis I\
Einfache Appendektomie 1}
Abszess oder Fistel der Ischiorektalgrube, Operation 1}
Perianalabszess, Operation 1}
Gastrointestinaler oder intestinaler Bypass aufgrund Vi
bosartiger Erkrankungen
Intestinaler Bypass zur Behandlung pathologischer \Y
Adipositas
Dermoidzysten, Kreuz- und Steilbeinfistel (auch 1]
rezidivierend), Operation
Partielle Kolektomie Vv
Partielle Kolektomie, mit Lymphadenektomie und ggf. \Y
Kolostomie
Totale Kolektomie Vv
Totale Kolektomie mit Lymphadenektomie Vi
Kolektomie mit Kolonnaht (als ein einziger Eingriff) I\
Anlage eines kinstlichen Darmausgangs (als ein einziger 1
Eingriff)
Anlage eines kontinenten Ileostomas (als ein einziger v
Eingriff)
Fremdkorper im Rektum, Extraktion iber abdominalen \%
Zugang
Fremdkorper, Extraktion mittels Sphinkterotomie Il
Jejunostomie (als ein einziger Eingriff) 1}
Meckel-Divertikel, Resektion 1]
Duodenojejunostomie (als ein einziger Eingriff) 1}
Hemikolektomie rechtsseitig mit Lymphadenektomie \%
Hemikolektomie linksseitig, mit Lymphadenektomie und Vi

ggf. Kolostomie

Hamorrhoiden und/oder Rhagaden, Kryochirurgie
(vollstandige Behandlung)

Portokavale, splenorenale oder mesenterica-kavale
Anastomose

Vi

Hamorrhoiden und Rhagaden, radikale Operation

Hamorrhoiden und/oder Rhagaden, Laserchirurgie
(vollstandige Behandlung)
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Hamorrhoiden, radikale Operation

Hamorrhoiden, Gummibandligatur (vollstandige
Behandlung)

Enterostomie (als ein einziger Eingriff) \%
Analfistel, extrasphinkterisch 1l
Analfistel, intrasphinkterisch I
Analfistel, Laserchirurgie (vollstandige Behandlung) I
Hartmann-Operation Vi
lleostomie (als ein einziger Eingriff) I\
Analinkontinenz, Operation I\
Darm, Resektion \
Invagination, Volvulus, innere Hernie, Operation v
Megakolon: Kolostomie 1l
Verfahren nach Mikulicz 1l
Operative Pankoloskopie I
Polypektomie in Laparoskopie 1l
Rektalpolyp, Entfernung I
Totale Proktokolektomie mit lleum-Pouch Vi
Rektumprolaps, transanale Operation Il
Rektumprolaps, Operation Gber abdominalen Zugang I\
Analrhagaden, chirurgische Behandlung mit 1
Sphinkterotomie
Anteriore Kolon-Rektumresektion, einschlieBlich Vi
Lymphadenektomie und ggf. Kolostomie
Rektumamputation wegen Neoplasie des Anus mit Vi
beidseitiger inguinaler Lymphadenektomie
Rektumamputation, GUber abdominoperinealen Zugang, Vi
ggf. mit Lymphadenektomie
Operative Sigmoidoskopie des Rektums |
Sphinkterotomie (als ein einziger Eingriff) |
Myotomie am Colon sigmoideum Vv
Rektumkarzinom, Entfernung tber sakralen Zugang 1
Ausgedehnte Adhasiolyse (Diinndarmplikatur), Operation \
PANKREASCHIRURGIE
Nadelbiopsie/Nadelaspiration der Bauchspeicheldriise |
Abszesse der Bauchspeicheldriise, Drainage Il
Biopsie (als ein einziger Eingriff) I
Denervierung der Bauchspeicheldrise (als ein einziger Vv
Eingriff)
Ableitungsoperation Pankreasgang Vv
Duodenopankreatektomie (Kausch-Whipple), Vi
einschlieBlich etwaiger Lymphadenektomie
Pankreasfistel, Operation Vi
Milz, erhaltende Operationen (Splenorrhaphie, Resektion \"
von Milzteilen)
Endokrine Neoplasie der Bauchspeicheldriise, Operation Vi
Pankreatektomie links, einschlieflich Splenektomie und Vi
ggf. Lymphadenektomie
Totale Pankreatektomie (einschlieRlich Vi
Lymphadenektomie)
Akute Bauchspeicheldriisenentziindung, konservierende \"
Operationen
Akute Bauchspeicheldriisenentziindung, resezierende Vi
Operationen
Pseudozysto-Jejunostomie oder andere Ableitung, \"
Operation
Splenektomie \
Bauchspeicheldriisentransplantation Vil

BAUCHWANDCHIRURGIE

Zysten, Himatome, Abszesse, Phlegmonen der
Bauchwand

Rektusdiastase (als ein einziger Eingriff), Operation

Schenkelhernie, einfach oder rezidivierend

Zwerchfellhernie \Y

Oberbauchhernie, einfach, eingeklemmt oder 1]

rezidivierend

Leistenhernie mit Hodenektopie 1}

Leistenhernie, einfach, eingeklemmt oder rezidivierend 1]

Nabelhernie, einfach oder rezidivierend 1]

Seltene Hernien (Hernia ischiadica, Obturator-, Lumbal-, \%

Perianalhernie)

Narbenhernie, Operation I\

Beidseitige Lymphadenektomie an Leiste oder v

Oberschenkel (als ein einziger Eingriff)

Einseitige Lymphadenektomie an Leiste oder 1

Oberschenkel (als ein einziger Eingriff)

Bosartiger Tumor der Bauchwand, Entfernung 1}
BAUCHFELLCHIRURGIE

Douglas-Abszess, Drainage 1}

Subphrenischer Abszess, Drainage I\

Explorative/diagnostische/operative Laparoskopie Il

Laparotomie bei Verletzung innerer Parenchymorgane, \Y

die Blutstillung erfordern

Laparotomie mit Resektion von Darmsegmenten Vv

Explorative Laparotomie als Hauptoperation bei nicht I\

resektabler Neoplasie

Laparotomie bei Kontusion und Verletzungen des v

Bauchraums ohne Ldsionen von inneren Organen

Laparotomie bei Verletzungen innerer Parenchymorgane, \Y

die eine Exzision erfordern

Laparotomie bei Magen-Darm-Verletzungen, die eine \Y

Naht erfordern

Laparotomie aufgrund diffuser Peritonitis I\

Laparotomie aufgrund lokaler Peritonitis I\

Einfache Laparotomie (explorativ und/oder zur Lésung I\

von Verwachsungen)

Diagnostische Peritoneallavage |

Darmverschluss mit Resektion Vv

Darmverschluss ohne Resektion IV

Parazentese |

Retroperitonealer Tumor, Resektion Vv

CHIRURGIE - KLEINE OPERATIONEN

Zugang zur Anlage von peripherem Venenkatheter

Nadelaspiration/Nadelbiopsie an jedem beliebigen
Korperteil, auBer gesondert beschriebenen Fallen

Diffuse, subaponeurotische, oberflachliche oder
begrenzte Abszesse oder Phlegmonen, Inzision

Biopsie als einzelner chirurgischer Vorgang, an jedem
beliebigem Korperteil, auBer gesondert beschriebenen
Fallen

Synovialzyste, radikale Entfernung

Zyste an Rumpf/GliedmaRen, Entfernung

Oberflachlich oder tief auRerhalb von Kérperhdhlen
eingedrungener Fremdkorper, Extraktion

Kopfhaut, groRflachige Wunde und Ablésung

Bluterguss, oberflachlich oder tief, auRerhalb von
Korperhéhlen, Punktierung

Entfernen von Peritonealkatheter

Oberflachliche oder tiefe Verletzung im Gesicht, Naht

Oberflachliche oder tiefe Verletzung, Naht

Peripherer arteriovendser Shunt, Anlage

Chirurgische Implantation von Peritonealkatheter

Panaritium, oberflachlich, tief oder mit Knochenbefall,
Operation

Perkutane Positionierung von Zentralvenenkatheter (als
eine einzige Leistung)

Schenkelhernie, eingeklemmt
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Tiefliegender Tumor auRerhalb von Kérperhéhlen, 1] GroRe Neubildungen im Knochen, Exzision 1}
Entfernung Kleine Neubildungen im Knochen, (Osteome, Zementome, 1]
Oberflachliche, bosartige Tumoren an I} Odontome, Torus palatinus und mandibularis), Exzision
Rumpf/GliedmaRen, Entfernung Bosartige Neoplasien der Lippe/Wange mit Ausrdumen Vv
Oberflachliche oder subkutane, gutartige Tumoren, | des Unterzungenraums, Entfernung
Entfernung Bosartige Neoplasien der Lippe/Wange ohne Ausrdaumen 1
Eingewachsener Nagel, Entfernung oder radikale | des Unterzungenraums, Entfernung
Behandlung Bosartige Neoplasien von Lippe oder Weichgewebe der Il
MAGENCHIRURGIE Mundhohle, Entfernung
Dumping-Syndrom, Umwandlungsoperation Vv Umschriebene Ostitis der Kieferknochen, Behandlung |
Hiatushernie, Operation (einschlieRlich Antirefluxplastik) 1% Ldhmung des Gesichtsnerven, Plastik mit dynamischem \
Verfahren
Magen-Jejunum-Kolonfistel, Operation Vi Lahmung des Gesichtsnerven, Plastik mit statischem v
Totale Gastrektomie mit Lymphadenektomie VI Verfahren
Totale Gastrektomie bei gutartiger Erkrankung v Parotidektomie, partiell oder total \
Gastroenterostomie wegen nicht resektabler Neoplasie v Plastik fir Gaumenfistel Il
Gastrostomie (PEG) m Schleimhautplastik fir Mund-Antrum-Verbindung 1]
Pyloroplastik (als ein einziger Eingriff) v Ranula, Entfernung I
Magen- und Duodenumresektion Vv Rekonstruktion durch Knochenersatz, mit alloplastischen \Y
Magen-Jejunumresektion bei Anastomosenulkus Vv Materialien oder Kieferprothesen
Abtragen von Knochen und Schleimhaut tiber halb |
Selektive, trunkulire Vagotomie mit Pyloroplastik v eingeschlossenem Zahn
Superselektive Vagotomie Vv Kieferhohle, Er6ffnung Gber Alveolarknochen 1]
MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE Gutartige oder gemischte Tumoren der Ohrspeicheldriise, \Y
Speichelstein, Entfernung Il Enukleation
Kieferzysten, Operation 1l n KINDERCHIRURGIE
Zysten, Schleimhiute, kleine gutartige Neoplasien an | Entfernuﬂng von Wllm.s—TL.lmor Vi
Zunge, Wangen, Lippen oder Mundboden (Entfernung) Kephalhdmatom, Aspiration |
Kondylektomie (als ein einziger Eingriff) m Zysten des Vorderdarms (enterogen und bronchogen), Vi
Kondylektomie mit Kondylusersatz wegen Ankylose des v Operation
Kiefergelenks, beidseitig Nabelfisteln und -zysten: vom Ductus \%
Kondylektomie mit Kondylusersatz wegen Ankylose des 1% omphalomesentericgs, mit Darmresektion
Kiefergelenks, einseitig Nabelgranulom, Verédung |
Tief in die Weichgewebe von Mundhéhle und/oder 1l Neuroblastom in Bauch-, Becken-, Brustbereich VI
Gesicht eingedrungene Fremdkorper, Entfernung Darmverschluss des Neugeborenen, Atresie Vi
Befestigung lockerer Zahnelemente durch Stifte (pro | (Notwendigkeit einer Anastomose)
Kiefer) Darmverschluss des Neugeborenen, mit oder ohne \Y
Fistel des Stenon-Gangs, Operation Il Darmresektion
Zahnfisteln, Hautplastik m Darmverschluss des Neugeborenen - Mekoniumileus: 1]
Bildung von Parotiszysten, Enukleation \Y einfache lleostomie

Zahnfleischbogen, oben oder unten, Plastik I Darmverschluss des Neugeborenen - Mekoniumileus: Vi
Fossa pterygopalatina (Fligelgaumengrube), Operation VI Resektion mit einfacher Anastomose —
Oberkieferknochenfrakturen, chirurgische Therapie v Darmverschluss dgs N'eugeborenen - Mekoniumileus: Vi
Frakturen von Unterkiefer und Kiefergelenk, chirurgische I\ Verfahren nach Mikulicz

Therapie Plexus brachialis, Neurolyse wegen geburtstraumatischer \Y

Unterkieferfrakturen, Reposition mit Fixierungsmitteln I Armldhmung -
Frenulotomie mit Frenuloplastik, oben und unten | Rektumprolaps, Cerclagemethode nach Thiersch- L

Zystisches Lymphangiom am Hals, Operation v Ombredanne - .

Zunge und Mundboden, Operation bei bdsartigen \Y Rektumprolaps, abdominale Operation v
Tumoren mit Ausrdumen des Unterzungenraums
Zunge und Mundboden, Operation bei bésartigen VI Anlage eines gestielten Lappens I
Tumoren mit funktionellem oder radikalem, GroRe Gesichtsangiome (liber 4 cm), Operation 1
laterozervikalem Ausraumen

Zunge und Mundboden, Operation bei bésartigen v Kleine Gesichtsangiome (unter 4 cm), Operation I
Tumoren ohne Ausrdaumen des Unterzungenraums

Zunge, partielle Amputation bei gutartigen Tumoren, I GroRe Angiome an Rumpf und GliedmaRen (iiber 7 cm), I
Angiomen, Makroglossie Operation

Kiefergelenkluxation, chirurgische Therapie 1 Kleine/mittelgroBe Angiome an Rumpf und GliedmaRen |
Unterkiefer, partielle Resektion bei Neoplasie \Y} (unter 7 cm), Operation

Oberkiefer, Resektion bei Neoplasie Y GroRe Keloide, Entfernung 1]
Gesichtsschidel, resezierende Operation wegen Tumoren Vi Kleine Keloide, Entfernung |
mit Ausschilung der Augenhéhle Narben an Gesicht, Rumpf oder GliedmaRen, jeder GroRRe, Il
Diskektomie des Kiefergelenks (als ein einziger Eingriff) 1] Korrektur

Mischtransplantate Il
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Transplantation von Vollhaut, Haut-Fettgewebe, Freihaut 1] Verletzungen im Brustbereich mit Lasionen der \Y
oder Schleimhaut Eingeweide
Transplantation vom Oberschenkelmuskel I Fistel an Bronchusstumpf nach Exzision oder dhnlichen Vi
Transplantation von Nerven, Sehnen, Knochen oder 1] Operationen, Operation
Knorpel Osophagus-Bronchialfisteln, Operation Vi
Gaumenruckverlagerung und Pharyngoplastik I\ Rippen- oder Brustbeinfrakturen, chirurgische 1
Lippen (vollstandige Behandlung), Rekonstruktionsplastik 1 Behandlung
Endoskopische bronchoalveolédre Lavage |
Lappenbildung in situ 1l Pleuralavage |
Ohrmuschel, Rekonstruktionsplastik 1l Instabiler Thorax (Engl. flail chest), chirurgische \Y
Z-Plastik im Gesicht oder an anderer Stelle I} Behandlung
V/Y-, YV-Plastik Il Mediastinale Lymphadenektomie (als ein einziger Eingriff) \
Narbenretraktion der Finger mit Transplantation, I\ Diagnostische oder operative Mediastinoskopie Il
Operation Suprasternale Mediastinoskopie wegen Il
Narbenretraktion der Finger ohne Transplantation, 1l Mediastinalemphysem
Operation Lokalisierte Neubildungen der Rippen Il
Mammarekonstruktion nach radikaler Mastektomie \ Neubildungen des Zwerchfells \%
Mammarekonstruktion nach einfacher totaler v Neubildungen der Luftréhre 1}
Mastektomie Bosartige Neoplasien an Rippen und/oder Brustbein I\
Mammarekonstruktion nach subkutaner Mastektomie 1] Bésartige Neoplasien und/oder Zysten des Mediastinums Vi
Reparatur von Hautdefekt (PSC) mit durch Rotation oder 1l Pleurektomie Vi
Verschiebung verlagertem groBem Hautlappen Pleuropneumektomie Vi
Reparatur von Hautdefekt (PSC) mit durch Rotation oder I Pleurotomie und Drainage (mit Resektion einer oder Il
Verschiebung verlagertem kleinem Hautlappen mehrerer Rippen), Operation
Reparatur von Hautdefekt (PSC) mit fasziokutanem 1 Pneumonektomie, Operation Vi
Lappen Therapeutischer Pneumothorax I
Reparatur von Hautdefekt (PSC) mit myofasziokutanem v Sternal- oder Knochenmarkpunktion ]
Lappen Explorative Lungenpunktion I
Reparatur von Hautdefekt (PSC) oder von Vernarbungen 1l Zwerchfellrelaxation v
durch Gewebeexpansion Bronchusresektion und End-zu-End-Anastomose Vi
Débridement bei groRflachigen Verbrennungen | Resektion Giberzahliger Rippe v
(a['nb.ulante Lelst.ung.) Segmentresektion oder Lobektomie \
De.brldement bei kleinen Verbrennungen (ambulante | Typische oder atypische Segmentresektionen v
Leistung)
- - - Engpasssyndrom der oberen Thoraxapertur Vv
Transfer von freiem mikrovaskuldrem Lappen \ -
f - Thymektomie Vv
;rafr;.s er v;m gbe:stle t.emTLappen — IIIII Thorakozentese |
ie |e%en .e, os?rtlgg umoren des Gesic .ts, ntfernung Thorakoplastik, erster Eingriff v
Oberflachliche, bosartige Tumoren des Gesichts, I} " " .
R Thorakoplastik, zweiter Eingriff 1]
Operation -
FTRT) - Thorakoskopie Il
Oberflachliche Tumoren oder gutartige Zysten des | - - — —
R X Explorative Thorakotomie (als ein einziger Eingriff) I\
Gesichts, Operation - -
Explorative Tracheo-Bronchoskopie Il
THORAX- UND LUNGENCHIRURGIE - -
T . . Interventionelle Tracheo-Bronchoskopie 1}
Nadelbiopsie mit und ohne Pleurapunktion, explorative | -
punkti Lungentransplantation \il
unktion =
- GEFASSCHIRURGIE
Abszesse, Operation \% . " .
- " - Abdominale Aortenaneurysmen + Aortendissektion: Vi
Bilobektomie, Operation VI . .
- —— Resektion und Transplantation
Laterozervikale Biopsie | - . -
o — Aneurysmen distaler Arterien der GliedmaRen vV
Supraklavikulare Biopsie | - -
- P Aneurysmen, Resektion und Transplantation: \Y
Endobronchiale Instillation 1l ) : . ~-
- Viszeralarterien und supraaortische Aste
Zysten (Echinococcus oder andere), Entfernung \ - - - - ——— —
— - - Angioplastie der Viszeralarterien (als ein einziger Eingriff) Vv
Dekortikation/Pleurektomie, Operation \' -
- - - — Aortoiliakaler oder aortofemoraler Bypass Vv
Drainage bei akuter oder chronischer Mediastinitis oder Il - - "
o Bypass Aorta-Truncus brachiocephalicus, Aorta-Carotis, \Y
Mediastinalabszess . .
Drai E m Carotis-Subclavia
rainage Yon mp}/em - - Bypass an peripheren Arterien: femorotibial, axillo- Vv
Pleuradrainage bei traumatischem Hamo- und/oder I} .
Pneumothorax femoral, femoropopliteal
- - Embolektomie und/oder Thrombektomie an Arterien, \Y
Pleuradrainage bei spontanem Pneumothorax | .
= ilBses L h hi che Behand] v tiefen Venen oder V. cava
u oses. ungenempnysem, c. Irurgisché Benandiung Dekomprimierende Fasziotomie I\
Traumatische Zwerchfellhernie \ - — —
- - — Ligatur von kommunizierenden Venen (als ein einziger |
Verletzung im Brust-/Bauchbereich mit Lisionen der \ Eingriff)
Elngewelde. - — Ligatur und/oder Naht groRer GefdRe: Aorta - V. cava - A. Il
Verletzung im Brust-/Bauchbereich ohne Lisionen der 1! iliaca
Eingeweide
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Ligatur und/oder Naht mittelgroBer GefaRe: femoralis -
poplitea - brachialis - mammaria interna - axillaris - glutea
- carotis - vertebralis - subclavia - brachiocephalica

Dehnung des Gebarmutterhalses und Legen einer Kandile
(Methode Petit-Leufour)

Ligatur und/oder Naht kleiner GefaRe: tibialis - lingualis -
thyroidea maxillaris - temporalis - facialis - radialis - arcus
palmaris/pedis

Exenteration des Beckens

Vi

Uterine, vesikovaginale, rektovaginale Fisteln, Operation

Saphenektomie der Saphena magna e/o parva,
vollstéandig oder partiell, Krampfaderentfernung,
Thrombektomie und ggf. Ligatur der kommunizierenden
Venen oder hamodynamische Korrektur (CHIVA)

Harninkontinenz, vaginale oder abdominale Operation

Radikale Hysterektomie tber laparotomischen oder
vaginalen Zugang, mit oder ohne Lymphadenektomie

Thrombektomie an oberflachlicher Vene (als ein einziger
Eingriff)

Aortoiliakale Thrombendarteriektomie ggf. mit
GefaRplastik

Einfache totale Hysterektomie mit uni-/bilateraler
Adnexektomie Uber laparoskopischen oder vaginalen
Zugang, Operation

Hysteropexie

Thrombendarteriektomie und Bypass und/oder
Embolektomie an A. carotis und supraaortischen Gefallen

Diagnostische Hysteroskopie und ggf. Biopsie (als eine
einzige Untersuchung)

Thrombendarteriektomie und Patch und/oder
Embolektomie an A. carotis und supraaortischen Gefdllen

Operative Hysteroskopie: Endometriumablation,
Operation

Thrombendarteriektomie und Plastik der A. femoralis

Operative Hysteroskopie: Fremdkérperentfernung

Thrombendarteriektomie und Transplantation und/oder
Embolektomie an A. carotis und supraaortischen Gefdllen

Operative Hysteroskopie: Synechien, Septum, Fibrome,
Polypen, Operation

Krampfaderentfernung mit oder ohne Ligatur von
kommunizierenden Venen (als ein einziger Eingriff)

DERMATOLOGISCHE CHIRURGIE, KRYOTHERAPIE, LASER

Entfernung gutartiger Haut- oder Schleimhauttumoren
mit LASER, ausgenommen Gesicht (in einer einzigen
Sitzung)

Diagnostische Laparoskopie und/oder
Chromopertubation, einschlielich etwaiger Biopsie

Explorative Laparotomie (als ein einziger Eingriff)

Explorative Laparotomie mit selektiver
Lymphadenektomie in der lumbal-pelvischen Region und
Biopsie

Entfernung gutartiger Gesichtstumoren mit LASER (in
einer einzigen Sitzung)

Laparotomie bei Verletzungen und Rissen der
Gebarmutter

Elektrokoagulation oder Kryotherapie fiir eine oder
mehrere Lasionen, Veranderungen, Neubildungen (pro
Sitzung)

Lasertherapie von Vagina, Vulva oder Portio (pro Sitzung)

Laparoskopische Lymphadenektomie (als ein einziger
Eingriff)

Laserbehandlung von viral bedingten Hautverdanderungen
(Kondylome usw.) (pro Sitzung)

Metroplastik (als ein einziger Eingriff)

Laserbehandlung bosartiger Hauttumoren (vollstandige
Behandlung)

GASTROENTEROLOGIE

Kapselbiopsie vom Jejunum unter
Durchleuchtungskontrolle

GYNAKOLOGIE
Adhésiolyse

Myomektomie auf laparoskopischem Wege mit
plastischer Uterusrekonstruktion

Vaginale Myomektomie

Neubildungen der Vulva, Entfernung

Einfache Neurektomie

Plastik mit Erweiterung des Introitus (einschlieRlich
Operation wegen Vaginismus)

Vordere und hintere Scheidenplastik, Operation

Vordere oder hintere Scheidenplastik, Operation

Nadelbiopsie/Nadelaspiration tiefliegender Kérperteile

Zervixpolypen, Entfernung

Bilaterale Adnexektomie, konservierende Operation

Polypen an der duReren Harnréhrenoffnung

Bilaterale Adnexektomie, resezierende Operation

Unilaterale Adnexektomie, konservierende Operation

Vaginalprolaps oder Kolpopexie, Operation mit
abdominalem oder vaginalem Zugang

Unilaterale Adnexektomie, resezierende Operation

Abszesse der Geschlechtsdriisen oder Zyste der Bartholin-
Druse, Inzision und Drainage

Schleimhautprolaps der duReren Harnrohrenoffnung,
chirurgische Behandlung

Paraurethrale Abszesse, Divertikel oder Zysten,
chirurgische Behandlung

Diagnostische und therapeutische
Gebdrmutterausschabung

Bilaterale Ovarektomie aufgrund von Dysfunktion

Beckenabszess, chirurgische Behandlung

Biopsie von Portio, Vulva, Vagina, Endometrium

Unilaterale Ovarektomie aufgrund von Dysfunktion

Zyste der Bartholin-Driise, Entfernung

Bilaterale Salpingektomie

Intraligamentare Eierstockzysten, Entfernung

Unilaterale Salpingektomie

Vaginalzysten, Entfernung

Salpingoplastik

Kolpoperineorrhaphie bei Dammrissen

Vaginalseptum, chirurgische Entfernung

Kolpoperineorrhaphie bei Dammrissen mit Verletzung des
Rektums

Emmet-Plastik (als ein einziger Eingriff)

Kolpotomie und Ausrdumung von Blut- und
Eiteransammlungen

Bilaterale, konservierende, chirurgische Behandlung mit
laparotomischem Zugang von Endometrioseherden im
Bauch-/Becken-/Eierstockraum

Konisation und Emmet-Plastik

Denervierung der Vulva

Laparotomische, konservierende, chirurgische
Behandlung bei extrauteriner Schwangerschaft

Elektrokoagulation von Portio oder Vulva

Unilaterale, konservierende, chirurgische Behandlung mit
laparotomischem Zugang von Endometrioseherden im
Bauch-/Becken-/Eierstockraum
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Bilaterale, resezierende, chirurgische Behandlung mit
laparotomischem Zugang von Endometrioseherden im
Bauch-/Becken-/Eierstockraum

Laparotomische, resezierende, chirurgische Behandlung
bei extrauteriner Schwangerschaft

Unilaterale, resezierende, chirurgische Behandlung mit
laparotomischem Zugang von Endometrioseherden im
Bauch-/Becken-/Eierstockraum

Bosartige Vaginaltumoren mit Lymphadenektomie,
radikale Operation

Bosartige Vaginaltumoren ohne Lymphadenektomie,
radikale Operation

Endometriumbiopsie (Pipelle-Methode) zu
Diagnosezwecken

Partielle Vulvektomie

Partielle Vulvektomie mit bilateraler, diagnostischer
Lymphadenektomie der oberflachlichen
Leistenlymphknoten, Operation

Radikale, erweiterte Vulvektomie mit Lymphadenektomie
der Leisten- und Beckenlymphknoten, Operation

Einfache Vulvektomie (lokal oder kutan), Operation

I\

Totale Vulvektomie

GEBURTSHILFE

Medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch

IV

Amniozentese

Geburtshilfe durch konservierende oder resezierende
Kaiserschnittoperation (und/oder Geburtshilfe bei
Dystokie mit oder ohne Episiotomie) (einschlieBlich
normaler Wochenbettpflege im KH)

I\

Chorionzottenbiopsie

Zervixcerclage

Kolpoperineoplastik bei Dehiszenz der Naht, Operation

Chordozentese

Fetoskopie

Zervixriss, Naht

Explorative Laparotomie

Explorative Laparotomie, mit resezierender Operation

Brustentziindung im Wochenbett, chirurgische
Behandlung

Revision der Geburtswege, Operation

Revision der Gebarmutterhéhle wahrend oder nach
Abort, im Wochenbett, Operation

Manuelle Reposition bei Uterusinversion in Laparotomie,
Operation

NEUROCHIRURGIE

Anastomose intra-/extrakranieller GefaRe Vi
Intrakranieller Abszess oder Bluterguss, Operation Vi
Ligatur der intrakraniellen A. carotis \
Atlanto-okzipital-Gelenk, Operation wegen Fehlbildungen Vi
Chordotomie, Rhizotomie und verschiedene Myelo- und Vi
Radikulopathien, Operation

Intrakranieller Fremdkorper, Entfernung Vi
Kranioplastik Vi
Kraniotomie zur Dekompression/Exploration \Y
Kraniotomie bei traumatischen intrazerebralen Lasionen Vi
oder Epiduralhdmatom

Kraniotomie bei Tumoren des Kleinhirns, auch der Vi
Schédelbasis

Direkte und indirekte Liquorableitung, Operation Vi
Fokale Epilepsie, Operation Vi
Bandscheibenhernie an Brust- oder Lendenwirbelsdule \%
Bandscheibenhernie an Brustwirbelsaule, transthorakal Y
Bandscheibenhernie Halswirbelsaule, Myelopathie, v

Radikulopathie

Bandscheibenhernie, vorderer Zugang mit Spondylodese \Y
Liquorfistel Vi
Arteriovendse Fisteln, chirurgische Therapie mit Ligatur \Y
des extrakraniellen, zufiihrenden GefaRes

Arteriovendse Fisteln, chirurgische Therapie mit Ligatur Vi
des intrakraniellen, zuflihrenden Gefalles

Arteriovendse Fisteln, chirurgische Therapie durch Vi
Direktansatz

Lumbale Ganglionektomie oder Splanchniektomie Vv
Hypophyse, transsphenoidale Operation Vi
Laminektomie zur Exploration, Dekompression und fiir \Y
extradurale Operationen

Laminektomie bei intraduralen, extramedulldren VI
Tumoren

Laminektomie bei intramedulldren Tumoren Vi
Intrakranielle Neoplasien oder Aneurysmen, Entfernung Vi
Spinale Neoplasien, Entfernung Vv
Neoplasien, Chordotomie, Radikulotomie, Erkrankungen VI
von Hirnhauten und Rickenmark, spinale Operation

Neurolyse (als ein einziger Eingriff) 1}
Primare Neurorrhaphie (als ein einziger Eingriff) 1}
Retro-gangliondre partielle Neurotomie des Nervus Vi
trigeminus, intrakranielle Resektion anderer Nerven (als

ein einziger Eingriff)

Einfache Neurotomie (als ein einziger Eingriff) 11}
Schadeldachplastik Vi
Plexus brachialis, Operation \%
Subokzipitalpunktion zur Liquorentnahme oder zur |
Verabreichung von Medikamenten oder Kontrastmittel
Lumbalpunktion bei jeder Art von Indikation |
Rhizotomie und Mikrovaskuldare Dekompression von Vi
intrakraniellen Nerven

Splitterentfernung und Kraniektomie bei Vi
Schadeldachfraktur (einschlieRlich etwaiger Plastik)

Zervikaler Sympathikus: Denervation des Karotissinus, v
Operation

Zervikaler Sympathikus: Ganglionektomie, Operation I\
Zervikaler Sympathikus: Stellektomie, Operation vV
Thorakale Sympathektomie (Ganglionektomie), Operation I\
Thorakale Sympathektomie und damit verbundene \Y
Splanchniektomie

Lumbale Sympathektomie (Ganglionektomie), Operation vV
Lumbale Sympathektomie: Resektion hypogastrischer v
Nerv, Operation

Lumbale Sympathektomie: periarterielle 1
Sympathektomie, Operation

Lumbale Sympathektomie: postganglionare v
Sympathektomie, Operation

Lumbale Sympathektomie: Beckenabschnitt des I\
Sympathikus, Operation

Lumbale Sympathektomie: Splanchniektomie, Operation I\
Lumbale Wirbelkanalstenose Vv
Stereotaktische Hirnoperationen Vv
Risse und Blockaden von peripheren Asten des 1
Trigeminus und anderer kranialer Nerven

Thalamotomie, Pallidotomie und dhnliche Operationen Vi
Radiofrequenz-Rhizotomie des Trigeminus oder anderer I\
kranialer Nerven

Schadelbohrung fiir Punktion und Ventrikeldrainage 1}
Transplantationen, Implantationen und andere plastische v
Operationen (als ein einziger Eingriff)

Wirbelsaulen- und Riickenmarkstraumata, Operation mit VI

anteriorem oder posteriorem Zugang
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Orbitatumoren, Entfernung tiber intrakraniellen Zugang Vil
Tumoren der peripheren Nerven, Entfernung Vv
Tumoren der Schadelbasis, Operation auf transoralem Vi
Wege

Orbitatumoren, Operation Vi

OPERATIONEN AM AUGAPFEL

Ferromagnetischer Fremdkorper im Augapfel, Entfernung

Nicht magnetischer Fremdkorper im Augapfel, Entfernung

\Y

Enukleation mit Implantation mobiler Prothese

I\

Enukleation oder Exenteration

Eviszeration mit Intraokularimplantat
BINDEHAUTCHIRURGIE
Fremdkérper, Entfernung

\%

Neoplasien der Bindehaut, Entfernung mit Implantat

Neoplasien der Bindehaut, Entfernung mit Plastik zur
Erhaltung der Gleitfdhigkeit

Kleine Zysten, Vernahen mit
Amnionmembrantransplantation

Bindehautplastik fur Implantat oder Erhalt der
Gleitfahigkeit

Pinguecula oder Pterygium

Vernahen von Bindehautverletzung
HORNHAUTCHIRURGIE
Refraktive Chirurgie

Perforierende Keratoplastik

Lamellare Keratoplastik

Refraktive Keratoplastik (unter Ausschluss dsthetischer
Zwecke)

Fremdkorper in der Hornhaut (Entfernung)

Fremdkorper, Entfernung aus der Vorderkammer

Epikeratoplastik

Lamelle aus Biomaterial, Einbringen aus therapeutischen
Zwecken

Osteo-Odonto-Keratoprothese (komplette Behandlung)

Parazentese der Vorderkammer

Hornhautnaht (als ein einziger Eingriff)

Perforierende Hornhauttransplantation

Lamellare Hornhauttransplantation
LINSENCHIRURGIE
Absaugung der getriibten Linse (als ein einziger Eingriff)

Katarakt (senil, traumatisch, pathologisch, kompliziert),
Extraktion

Kongenitale oder traumatische Katarakt, Entfernung

Weiche Katarakt, Operation

Sekundare Katarakt, Entfernung

Katarakt, Entfernung und Implantation von Kunstlinse in
vorderer oder hinterer Augenkammer

Kunstlinse, sekundare Implantation in Vorderkammer

Kunstlinse, sekundare Implantation in hinterer
Augenkammer

Kunstlinse, Entfernung aus vorderer Augenkammer (als
ein einziger Eingriff)

Kunstlinse, Entfernung aus hinterer Augenkammer (als
ein einziger Eingriff)

Linsenluxation-komplizierte Katarakt, Extraktion

Linse, Extraktion bei starker Kurzsichtigkeit (Fukala-
Operation)

Fukala-Operation und Implantation von Kunstlinse in

vorderer oder hinterer Augenkammer
IRISCHIRURGIE

Regenbogenhautzyste, Entfernung und Plastik

Iridektomie

Iridodialyse, Operation

Iridoplastik

Iridotomie

Irisprolaps, Reposition

Synechiotomie

Vernahen der Iris

AUGENMUSKELCHIRURGIE
AuRerer oder innerer gerader Augenmuskel,
Vorverlagerung

Oberer oder unterer, gerader oder schrager
Augenmuskel, Vorverlagerung

Ptosis des Augenlids, Operation (ausgeschlossen
dsthetische Zwecke)

Lahmungsschielen, Operation
GLAUKOMCHIRURGIE
Retrobulbdre Alkoholinjektion am Ziliarnerv, Operation

Zyklodialyse 1}
Perforierende Zyklodiathermie Il
Goniotomie LI}
Iridocycloretraktion, Operation I\
Mikrochirurgie am Kammerwinkel vV
Fistel-Operation I\
Trabekulektomie IV
Trabekulektomie + Kataraktentfernung - kombinierter I\
Eingriff

Trabekulektomie + Kataraktentfernung + Kunstlinsen- Vv

Implantation - kombinierter Eingriff

Trabekulotomie

AUGENHOHLENCHIRURGIE

Orbitabiopsie

Augenhohlenplastik

Tiefe Zysten oder Neoplasien an der Augenhohlenkontur,
Entfernung

Fremdkorper in der Augenhdhle, Entfernung

Exenteration der Augenhohle I\
Orbitale Injektion |
Operation nach Kronlein oder Orbitotomie Vi

Augenhohle, Operation zur Dekompression mit Zugang
von unten

LIDCHIRURGIE

Abszess am Augenlid, Inzision

Blepharochalasis, Trauma oder Verletzungen,
Blepharoplastik-Operation: ein Lid

Chalazion

Kanthoplastik

Ektropium-Entropium

Epikanthus-Kolobom

Hernie der Augenlider, Korrektur durch Reduktion
Uberschussiger Haut: ein Lid (asthetische Zwecke
ausgeschlossen)

Hernie der Augenlider, Korrektur (asthetische Zwecke
ausgeschlossen)

Kleine Tumoren oder Zysten, Entfernung

Er6ffnen von Ankyloblepharon

Verndhen von Lidhaut (als ein einziger Eingriff)

Vernahen von alle Hautschichten durchtrennenden
Verletzungen (als ein einziger Eingriff)

Tarsorrhaphie (als ein einziger Eingriff)

Tumoren, Entfernung mit Implantationsplastik

Tumoren, Entfernung mit Plastik zum Erhalten der
Gleitfahigkeit

NETZHAUTCHIRURGIE
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Entfernung, Cerclage, Entfernung von Materialien, die bei
der Netzhautablésung verwendet worden sind

Elektrokoagulation der Netzhaut wegen Ablésung

Netzhaut, Operation wegen Abldsung, einschlieRlich aller I\

Phasen

Vordere und hintere Vitrektomie \
LEDERHAUTCHIRURGIE

Sklerotomie (als ein einziger Eingriff) \%

Vernahen der Lederhaut

AUGENBRAUENCHIRURGIE

Zysten oder Fremdkorper, Entfernung

Anheben der Augenbraue, Operation

Plastik fiir Implantat oder Erhalt der Gleitfdhigkeit

Vernahen von Verletzungen

OPHTHALMISCHE LASERBEHANDLUNGEN
Laserchirurgie der Hornhaut fiir therapeutische oder
optische Zwecke (asthetische Zwecke ausgeschlossen)

Lasertherapie von Anhangsgebilden, Bindehaut,
GefaRneubildungen der Hornhaut

Lasertherapie von Glaukom und dessen Komplikationen

Lasertherapie von GefaRerkrankungen und/oder
Fehlbildungen der Netzhaut (pro Sitzung)

Lasertherapie der Regenbogenhaut

Lasertherapie bei Netzhautlasionen

Lasertherapie der diabetischen Retinopathie (pro Sitzung)

Laserbehandlung bei sekundarer Katarakt

TRANENDRUSENCHIRURGIE
|

Verschluss des Tranenpunkts (einschlieBlich etwaiger
Prothese)

Dakryozystorhinostomie

Fistel, Entfernung

Phlegmone, Inzision (als ein einziger Eingriff)

Implantation von Silikonréhrchen in Tranenkanalstenose

Tranensack oder Tranendrlse, Entfernung

Tranensack, Inzision (als ein einziger Eingriff)

Strikturotomie (als ein einziger Eingriff)

Tranenwege, Rekonstruktion

ORTHOPADIE - OPERATIONEN

Vordere Akromioplastik

v

Nadelaspiration am Knochen

Hallux valgus, Korrektur

Verlangerung der oberen und/oder unteren GliedmaRen
(pro Segment, vollstandige Behandlung

Amputation groRer Segmente (vollstdndige Behandlung)

Amputation mittlerer Segmente (vollstandige
Behandlung)

Amputation kleiner Segmente (vollstindige Behandlung)

Spondylodese mit vorderem und/oder hinterem Zugang

Arthrodese: groRRe Gelenke

Arthrodese: mittlere Gelenke

Arthrodese: kleine Gelenke

Arthrolyse: grofRe Gelenke

Arthrolyse: mittlere Gelenke

Arthrolyse: kleine Gelenke

Arthroplastik mit Biomaterialien: groBe Gelenke

Arthroplastik mit Biomaterialien: mittlere Gelenke

Arthroplastik mit Biomaterialien: kleine Gelenke

Gelenkprothese Handgelenk

Gelenkprothese Schulter, partiell

Gelenkprothese: Hifte vollstandig (vollstandige Vi
Behandlung)

Gelenkprothese: Knie Vi
Gelenkprothese: Ellbogen, Sprunggelenk Vi
Diagnostische Arthroskopie (als ein einziger Eingriff) Il
Kalter Abszess: Drainage |

Gelenk- oder Knochenbiopsie [

Transpedikuldre Biopsie der Wirbelkdrper 1}
Offene Wirbelbiopsie Il
Bursektomie Il
Arthrorise mit Calcaneus-Stoppschraube 1}
Chemonukleolyse bei Bandscheibenhernie vV
Meniskuszyste, Entfernung 1}
Chondrektomie |

Bewegliche Fremdkaorper in Gelenken (als ein einziger 1
Eingriff), Entfernung

Halsrippe und ,Halsrippensyndrom®, Operation Vv
Kinematisch gilinstige Konstruktion des v
Amputationsstumpfs

Exartikulation zwischen Schulterblatt und Thorax Vi
Exartikulation, groRe Gelenke VI
Exartikulation, mittlere Gelenke \Y
Exartikulation, kleine Gelenke 1]
Operation nach Elmslie-Trillat 1}
Hemipelvektomie Vi
,Interne” Hemipelvektomie mit Rettung der Gliedmale Vi
Epiphyseodese I\
Bandscheibenhernie an Brust- oder Lendenwirbelsdule IV
Bandscheibenhernie an Brustwirbelsdule, transthorakal Vv
Bandscheibenhernie Halswirbelsdule, Myelopathie, \%
Radikulopathie

Bandscheibenhernie, vorderer Zugang mit Spondylodese \Y
Einfache Exostose, Entfernung Il
Offene Fraktur, chirurgische Reinigung Il
Lateral Release-Operation [

Gelenkbander FuRriicken (jede Technik), Rekonstruktion v
Gelenkbander Knie (auch in Arthroskopie), v
Rekonstruktion

Gelenkbander Knie mit Meniskektomie (auch in \Y,
Arthroskopie)

Rezidivierende Luxation (Schulter, Knie), Plastik I\
Meniskektomie (in Arthroskopie) (vollstandige I}
Behandlung)

Meniskektomie (in Arthroskopie) + Entfernung von I\
beweglichen Teilen (vollstandige Behandlung)

Meniskektomie (in Arthroskopie) + Entfernung von I\
beweglichen Teilen + Knorpelglattung (vollstandige

Behandlung)

Meniskektomie (traditionelle Technik) (vollstandige 1
Behandlung)

Knochenmark, Explantation Il
Neurinome, chirurgische Behandlung 1}
Nukleolyse und/oder Absaugung im Lendenbereich I\
Osteitis und Osteomyelitis (vollstdndige Behandlung), vV
Operation

Osteosynthese an Wirbeln Vi
Osteosynthese: grolRe Segmente \Y
Osteosynthese: mittlere Segmente vV

Gelenkprothese Schulter, vollstdndig

Osteosynthese: kleine Segmente

Gelenkprothese: Hifte partiell (vollstandige Behandlung)

Einfache oder komplexe Osteotomie (Becken, Wirbel
usw.)

Pridie-Bohrung
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Entnahme von Knochentransplantat und Implantation

Im Bereich der Mandeln, im hinteren oder seitlichen
Rachenbereich angesiedelte Abszesse, Inzision

Leukoplakie, Entfernung

Parapharyngeale Neoplasien

Tonsillektomie

Gutartiger Tumor im Mandel- oder Rachenbereich,
Entfernung

Bosartiger Tumor im Mandel- oder Rachenbereich,
Entfernung

Uvulektomi

Velopharyngoplastik

HNO-CHIRURGIE: NASE UND NASENNEBENHOHL

Adenoidektomie

Adenotonsillektomie

Sondierung Stirnhohle

Zysten oder kleine gutartige Tumoren der Nasenhdhlen,
Entfernung

Choanalatresie mit knochernem Verschluss, Entfernung
auf transpalatinalem Weg

Hamatom, Abszess des Septums, Drainage

Siebbein, radikale bilaterale Ausraumung

Siebbein, radikale unilaterale Ausraumung

Mund-Antrum-Verbindungen

Nasenbeinfraktur, Reposition

Ozaena, chirurgische Behandlung

Nasen- oder Choanalpolypen, einfache Entfernung

Rhinophym, Operation

Rhinoseptumplastik mit freien Knochenimplantaten

Rekonstruktive oder funktionelle Rhinoseptumplastik
(asthetische Zwecke ausgeschlossen), einschlieBlich
Turbinektomie

Rhinoseptumplastik, Revision

Nasennebenhdhlen, Operation wegen Mukozele

Nasennebenhohlen, radikale, uni- oder bilaterale
Operation

Stirnhohle, Ausrdumung auf nasalem oder externem Weg

Kieferhohle, radikale bilaterale Ausrdumung

Kieferhohle, radikale unilaterale Ausraumung

Keilbeinhohle, Eréffnung auf transnasalem Weg

Konservierende, neurovaskuldre Dekompression durch
Schnitt von Septum, Sieb- und Keilbein, mit funktioneller
Turbinotomie

Pseudoarthrose groRer Segmente oder angeborene P. des \"
Schienbeins (vollstindige Behandlung)

Pseudoarthrose mittlerer Segmente (vollstandige I\
Behandlung)

Pseudoarthrose kleiner Segmente (vollstandige 1!
Behandlung)

Punktion von Schienbein oder Becken |

Distale Speiche, Resektion mit Knochentransplantation \"
vom Wadenbein fiir die Speiche

Replantation einer GliedmaRe oder eines Segments Vil
Gelenkresektion \%
Kreuzbeinresektion \
Begradigung MittelfuRknochen I\
Offene Versorgung und Fixierung einer traumatischen Vi
Wirbelsaulenluxation

Offene Versorgung und Fixierung einer traumatischen v
Luxation groRer Gelenke

Offene Versorgung und Fixierung einer traumatischen I
Luxation mittlerer und kleiner Gelenke

Entfernung von Fixierungsmitteln 1l
Ruptur Rotatorenmanschette der Schulter, Reparatur I\
Skapulopexie IV
Skoliose, Operation VI
Synovektomie an groBen und mittleren Gelenken (als ein Vi
einziger Eingriff)

Synovektomie an kleinen Gelenken (als ein einziger I

Eingriff)

Tikhoff-Linberg-Schulterresektion Vi
Lumbale Wirbelkanalstenose \
Ausrdumen metastatischer Herde und Armierung mit Vv
Osteosynthese + Knochenzement

Hiftpfanne, Rekonstruktion Vv
Chirurgisches Débridement und kleine Nahte |

Versetzung der Muskeln der Rotatorenmanschette der I\
Schulter

Knochentumoren und pseudotumorale Formen, groRRe \"
Segmente oder Gelenke, Entfernung

Knochentumoren und pseudotumorale Formen, mittlere \
Segmente oder Gelenke, Entfernung

Knochentumoren und pseudotumorale Formen, kleine 1]

Segmente oder Gelenke, Entfernung

Knochentumoren und pseudotumorale Formen, Wirbel, VI
Entfernung

Uncoforaminotomie oder Vertebrotomie (vollstandige Vi
Behandlung)

Volkmann-Kontraktur (ischdmische Kontraktur), Vv

Operation

ORTHOPADISCHE CHIRURGIE AN SEHNEN, MUSKELN,
FASZIEN

Muskelbiopsie

Radikale, unilateral erweiterte, neurovaskulare
Dekompression ersten oder zweiten Grades mit
Septumkorrektur, Ethmoidektomie und Sphenoidektomie
(Novak/Bonaccorsi)

Radikale, unilateral erweiterte, neurovaskulére
Dekompression dritten Grades mit Septumkorrektur,
Ethmoidektomie und Sphenoidektomie
(Novak/Bonaccorsi)

Synechien der Nase, Durchtrennung

Sporen oder Grate der Nasenscheidewand, Entfernung

Gutartige Tumoren der Nasennebenhdhlen, Entfernung

Bosartige Tumoren der Nase und Nasennebenhdhlen,
Entfernung

Vi

Untere Nasenmuschel, funktionelle Ausraumung (als ein
einziger Eingriff)

Nasenmuschel, Verédung (als ein einziger Eingriff)

Turbinotomie (als ein einziger Eingriff)

Knopflochdeformitat I\
Hammerfinger I
Sehnenganglion (Zyste) ggf. iatrogen, Entfernung I
Tenolyse (als ein einziger Eingriff) 1l
Tenoplastik, Myoplastik, Muskelnaht 1l
Komplexe Sehnennaht 1l
Einfache Sehnennaht 1l
Tenotomie, Myotomie, Aponeurotomie (als ein einziger 1]
Eingriff)

Sehnen-, Muskel- oder Nerventransplantationen v

(vollstandige Behandlung)
HNO-CHIRURGIE: RACHEN - MUNDHOHLE -

MUNDRACHEN UND SPEICHELDRUSEN

Krampfadern der Nasenscheidewand, Behandlung
HNO-CHIRURGIE: OHR
Attikoantrotomie mit Labyrinthektomie

Vi

Hirnabszess, Eréffnung auf transmastoidalem Weg

Vi

Gehorgangsabszess, Inzision
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Extraduraler Abszess, Er6ffnung auf transmastoidalem Vi
Weg

Fremdkorper, chirurgische Entfernung auf |

retroaurikularem Weg

Paukendrainage |

Hamatom der Ohrmuschel, Inzision |

Angeborene Fisteln, Entfernung I
Mastoidektomie \%
Radikale Mastoidektomie \
Myringoplastik auf endauralem Weg Il
Myringoplastik auf retroaurikularem Weg I\
Myringotomie (als ein einziger Eingriff) |

Neoplasie der Ohrmuschel, Exzision I
Neoplasie des Gehorgangs, Exzision I
Gleichgewichtsnerv, Resektion VI
Neurom des achten Nervenpaars, Entfernung Vi
Osteome des Gehorgangs, Entfernung I
Petrosektomie Vi
Eitrige Felsenbeinentziindung, Behandlung Vv
Polypen oder Zysten an oder hinter der Ohrmuschel, |

Entfernung

Revision von radikaler Mastoidektomie, Operation \"
Endolymphsack, Chirurgie Vv
Stapedektomie 1
Stapedotomie \
Tympanoplastik mit oder ohne Mastoidektomie \"
Tympanoplastik zweiter Eingriff 1l
Explorative Tympanoplastik I
Mittelohrtumoren, Entfernung \

HNO-CHIRURGIE: LARYNX UND HYPOPHARYNX

Adduktoren, Operation wegen Lahmung \"
Abszess an Epiglottis, Inzision |

Biopsie per Laryngoskopie |

Biopsie per Mikrolaryngoskopie |

Endolaryngeale Verédung |

Stimmbander, Dekortikation in Mikrolaryngoskopie Il
Chordektomie (auch mit Laser) Vv
Fremdkorper, Entfernung per Laryngoskopie |

Partielle Larynxatresie, Resektion mit plastischer I\
Rekonstruktion

Partielle Laryngektomie Vv
Partielle Laryngektomie mit unilateraler Ausraumung der Vi
Halslymphknoten

Totale Laryngektomie mit uni- oder bilateraler Vi
Ausrdumung der Halslymphknoten

Totale Laryngektomie ohne Ausrdumung der Vv
Halslymphknoten

Laryngozele I\
Vollstdndige Laryngopharyngektomie Vi

Gutartige Neubildungen, Entfernung per Laryngoskopie

Gutartige Neubildungen, Entfernung per
Mikrolaryngoskopie

Gutartige Neubildungen, organische und funktionelle
Stenosen, Behebung per Kehlkopf-Mikrochirurgie mit
CO2-Laser

Oberer Kehlkopfnerv, Verodung mit Alkohol

Kehlkopfpapillom

Perichondritis und Parapharyngealabszess

UROLOGIE: DIAGNOSTISCHE ENDOSKOPIE

Brush-Zytologie in Zystoskopie (als ein einziger Eingriff)

Zystoskopie ggf. mit Biopsie

Chromozystoskopie und uni- oder bilateraler
Ureterkatheter

Chromozystoskopie und funktionelle Beurteilung

Ureteroskopie (allumfassend)

Einfache Urethrozystoskopie (als ein einziger
Diagnosevorgang)
UROLOGIE: OPERATIVE ENDOSKOPIE

Harnleitersteine, Extraktion mittels spezieller Sonde

Blasenhals oder Prostata, endoskopische Resektion

Blasenhals, Resektion aufgrund von Sklerose, Rezidiv

Fremdkorper in der Blase, Extraktion per Zystoskopie

Elektrokoagulation kleiner Blasentumoren (pro Sitzung)

Harninkontinenz, Operation (Teflonpaste)

Lithotripsie im Harnleiter Ultraschall, Laser usw.

Lithotripsie, endoskopische Litholapaxie der Blase

Meatotomie der Harnrohre (als ein einziger Eingriff)

Meatotomie der Harnrohre (als ein einziger Eingriff)

Perkutane bilaterale Nephrostomie

Perkutane unilaterale Nephrotomie

Neubildungen am Harnleiter, endoskopische Resektion

Neoplasie der Blase, endoskopische Resektion

Prostata, endoskopische Resektion + Vaporisation (TURP,
TUVP)

Vesikoureteraler Reflux, endoskopische Operation
(Teflon-Injektion)

Bilateraler Harnleiter-Stent (als ein Eingriff)

Unilateraler Harnleiter-Stent (als ein Eingriff)

Ureterozele, endoskopische Operation

Endoskopische Ureterotomie

Harnrohrenklappen, endoskopische Resektion (als ein
einziger Eingriff)

Stent bei Ureterstenosen, einschlieflich Nephrostomie

Stent bei Harnréhrenstenosen auf endoskopischem Wege
(Urolume)

UROLOGIE: KLEINE OPERATIONEN UND UROLOGISCHE
DIAGNOSTIK

Wechsel Zystostomiekatheter

Wechsel Pyelostomiekatheter
UROLOGIE: PROSTATA
Nadelaspiration/Nadelbiopsie der Prostata

Radikale Prostatektomie wegen Karzinom mit Vi
Lymphadenektomie (jede Art von Zugang und Technik)
Subkapsuldre Prostatektomie bei Adenom I\
UROLOGIE: NIEREN
Perkutane Nierenbiopsie [
Chirurgische Nierenbiopsie (als ein einziger Eingriff) 1}
Nierenzyste, perkutane Punktion |
Nierenzyste, perkutane Punktion zur Entleerung mit |
Injektion von Verédungsmittel
Nierenzyste, Resektion 1l
Heminephrektomie \%
Extrakorporale StoBwellenlithotripsie bei beidseitigen \Y
Nierensteinen (vollstdndige Behandlung)
Extrakorporale StoBwellenlithotripsie bei einseitigen I\
Nierensteinen (vollstandige Behandlung)
Extrakorporale StoBwellenlithotripsie bei beidseitigen \Y
Nieren- und Harnleitersteinen (vollstandige Behandlung)
Extrakorporale StoBwellenlithotripsie bei einseitigen I\
Nieren- und Harnleitersteinen (vollstandige Behandlung)
Lumbalschnitt bei paranephritischem Abszess I\
Erweiterte Nephrektomie bei Tumor (einschlieRlich Vi
Adrenalektomie)
Nierenpolresektion \%
Einfache Nephrektomie \Y
Nephropexie I\
Nephrostomie oder Pyelostomie (als ein einziger Eingriff) vV
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Radikale Nephroureterektomie mit Lymphadenektomie Vi
sowie ggf. Adrenalektomie, Operation

Radikale Nephroureterektomie mit Behandlung wegen Vi
Vena-Cava-Thrombus (einschlieflich Adrenalektomie)
Pyelokalikolithotomie (als ein einziger Eingriff) I\
Nierenbeckenpunktion (als ein einziger Eingriff) |
Komplexe Pyelonephrolithotomie (Nephrotomie Vv
und/oder Sektionsschnitt), Operation

Ureteropyeloplastik bei Harnleiterabgangsenge Vv
Adrenalektomie (komplette Behandlung) Vi
Nierentransplantation Vi

LOGIE: HARNLEITER

Extrakorporale StoBwellenlithotripsie bei beidseitigen \"
Harnleitersteinen (vollstandige Behandlung)

Extrakorporale StoBwellenlithotripsie bei einseitigen I\
Harnleitersteinen (vollstandige Behandlung)
Transureteroureterostomie IV
Anastomosierung des Harnleiters mit dem Krummdarm, \"
uni- oder bilateral

Bilaterale Ureterozystoneostomie \
Unilaterale Ureterozystoneostomie 1l
Bilaterale Ureterokutaneostomie \
Unilaterale Ureterokutaneostomie \%
Enteroplastik des Harnleiters durch kontinente Vi
Harnableitung mit Mainz-Pouch (ein- oder zweiseitig),
Kutaneostomie

Kutane Harnableitung mit Darminterponat (nicht Vv
kontinentes Stoma)

Ureterolyse und Omentumplastik 1l
Ureterolithotomie tiber Lumbal- oder lliakalschnitt \%
Ureterolithotomie, Zugang vom Becken 1
Ein- oder beidseitige Ureterosigmoidostomie \
Steine oder Fremdkérper in Harnrohre, Entfernung |
Harnréhrenkarunkel |
Paraurethrale Zysten, Divertikel oder Abszesse, Operation I}
Elektrokoagulation von Harnréhrenkondylomen mit 1
Glattung der Harnrohre

Harnrdhrenfisteln \
Harninkontinenz, Anlegen von kinstlichem Sphinkter I\
Meatotomie und Meatoplastik I
Polypen am Harnréhrenausgang, Koagulation |
Prolaps Harnréhrenmuskel I
Resektion und Ndhen der Harnrohre vorderer Penisteil \%
Resektion und Ndhen der Harnréhre hinterer \
Beckenbodenteil

Traumatische Harnrohrenruptur I\
Totale Urethrektomie \%
Urethroplastik (in einem Eingriff), Operation \%
Urethroplastik (freie oder gestielte Lappen), vollstandige Vv

Behandlung

Perineale Urethrostomie

UROLOGIE: BLASE

Abszess im Retzius-Raum vor der Harnblase

Adnexektomie, mit bilateraler Ureterosigmoidostomie
oder Ureterokutaneostomie

Zystolithotomie (als ein einziger Eingriff)

Zystopexie

Nahen der Blase bei traumatischer Ruptur

Suprapubische Zystostomie

Blasenhals, Y/V-Plastik (als ein einziger Eingriff) Vv
Divertikulektomie \%
Blasenekstrophie (vollstandige Behandlung) Vi
Urachusfistel und/oder Urachuszyste, Operation I\
Suprapubische Fistel, Operation (als ein einziger Eingriff) 1}
Blasen-Darmfistel mit Darmresektion und/oder VI
Zystoplastik, Operation

Vesikovaginale oder vesikorektale Fistel, Operation \Y
Harnblase, Erweiterungsplastik (Colon/lleum) Vv
Harnblasenplastik zur Verhinderung von Reflux Vv

UROLOGIE: MANNLICHE GENITALIEN

Implantation von Hodenprothese (als ein einziger Eingriff)

Ein- oder beidseitige Hodenbiopsie

Hoden- oder Nebenhodenzysten, Exzision

Samenleiter, Ligatur (bei chronischen Erkrankungen)

Samenleiter, Refertilisierung

Totale Emaskulation ggf. mit Lymphadenektomie

Epididymektomie

Phimose, Frenuloplastik, Zirkumzision

Hoden- oder Leistenfisteln

Frenulotomie und Frenuloplastik

Hodentorsion, Operation

Hydrozele, Operation

Hydrozele, Punktion

Peyronie-Krankheit (Induratio penis plastica),
Operationen

Schwellkorper (Schwellkorperplastik usw.), Operationen

Ein- oder beidseitige Orchidopexie

Erweiterte Orchidektomie mit abdominaler
Lymphadenektomie

Bilaterale, subkapsuldre Orchidektomie

Bilaterale Orchidektomie mit Epididymektomie, ggf. mit
Prothese

Unilaterale Orchidektomie mit Epididymektomie, ggf. mit
Prothese

Paraphimose, Operation

Penis, partielle Amputation

Penis, vollstandige Amputation mit Lymphadenektomie

Penis, vollstandige Amputation

Positionierung von Penisprothese

Priapismus, Operation (perkutan)

Priapismus, Operation (Shunt)

Hodensack, Resektion

Hodentraumata, Operation zur Behebung

Hodentumoren ggf. mit Lymphadenektomie, Operation

Varikozele, Operation (auch mit mikrochirurgischer
Technik)

Partielle Zystektomie mit Ureterozystoneostomie \"
Einfache partielle Zystektomie I\
Totale Zystektomie einschlieBlich Lymphadenektomie und Vi
Prostatovesikulektomie oder radikaler Hysterektomie mit
Adnexektomie, mit lleum-Conduit oder Colonpouch

Totale Zystektomie einschlieBlich Lymphadenektomie und Vi
Prostatovesikulektomie oder Hysterektomie mit

Adnexektomie, mit Ersatzblase aus Darmabschnitt

(Neoblase)

Totale Zystektomie einschlieBlich Lymphadenektomie und Vi

Prostatovesikulektomie oder Hysterektomie mit
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INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

Information gemdf Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 679/2016

Die Versicherungsgesellschaften Net Insurance S.p.A. und Net Insurance Life S.p.A. (nachstehend auch der
yVersicherer”) mit Satzungssitz in Via Giuseppe Antonio Guattani 4 — 00161 Rom, erteilen hiermit gemafd Art. 13
der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (nachstehend auch einfach ,,die Verordnung”) unter Beachtung
des Prinzips der Transparenz und Bewusstheit der Eigenschaften und Methoden der Datenverarbeitung folgende
Informationen.

1) Verantwortlicher der Datenverarbeitung

Die Verantwortlichen der Datenverarbeitung und Empfanger lhrer personenbezogenen Daten - ggf. anhand der
Weiterleitung durch den Versicherungsnehmer - sind die Gesellschaften Net Insurance S.p.A. und Net Insurance
Life S.p.A. mit Satzungssitz in Via Giuseppe Antonio Guattani 4 — 00161 Rom.

2) Artund Herkunft der Daten
Je nach Art der von lhnen unterzeichneten Police handelt es sich bei den von den Gesellschaften verarbeiteten

personenbezogenen Daten um diejenigen Ihrer eigenen Person, ihrer Angehorigen, der Versicherten und anderen
Begiinstigten (wo zutreffend) oder von Anspruchsberechtigten auf versicherte Giiter, die von lhnen im Laufe des
Vertragsverhéltnisses mit den Verantwortlichen (sowohl in der Phase der Risikobeurteilung als auch spater bei der
Abwicklung) mitgeteilt werden.

Diese personenbezogenen Daten kdnnen rein beispielsweise Identifikationsdaten, meldeamtliche und
berufsbezogene Daten, Familienstand, finanzielle Informationen (einschlieBlich der Pramien), Bankdaten und
Angaben zu Ihren Ausweisdokumenten oder denen anderer Begiinstigter umfassen ebenso wie Justizdaten, aus
denen gerichtliche Verfiigungen zu lhren Lasten oder Strafen in Verbindung mit Rechtsbriichen oder ihr Status als
Person, gegen die Ermittlungen gefiihrt werden, oder als Angeklagter in Strafprozessen hervorgehen kénnen.
Eine Verweigerung dieser Daten kann - da diese notwendig und/oder zweckdienlich fir die Erbringung der
angeforderten Dienstleistungen und Zahlungen sind - unter Umstanden dazu fiihren, dass die Ausfiihrung des/der
Vertrags/Vertrage nicht erfolgen kann.

Ferner kann es vorkommen, dass wahrend der Laufzeit des Vertrags, den Sie zum heutigen Datum unterzeichnen,
bzw. etwaiger weiterer in Zukunft unterzeichneter Versicherungsvertrdge (nachstehend auch ,der/die
Vertrag/Vertrage”) zum Zwecke der Durchfihrung bestimmter Vorginge die Verantwortlichen in den Besitz
Besonderer Arten personenbezogener Daten gelangt (z.B. Daten, aus denen der Gesundheitszustand hervorgeht).
Zur Verarbeitung dieser Daten ist gemaR Gesetz lhre ausdriickliche und schriftliche Einwilligung erforderlich. Eine
Verweigerung der Einwilligung fur diese besonderen Datenkategorien kann - da diese notwendig und/oder
zweckdienlich fur die Erbringung der angeforderten Dienstleistungen und Zahlungen sind - unter Umstanden dazu
fihren, dass die Ausfihrung des/der Vertrags/Vertrage nicht erfolgen kann.

3) Zwecke und rechtliche Grundlagen der Datenverarbeitung

Net Insurance und Net Insurance Life werden lhre personenbezogenen Daten - einschlieflich der besonderen
Datenkategorien und der Justizdaten - fiir folgende Zwecke verarbeiten:

- Zwecke im Zusammenhang mit der Ausstellung des/der Vertrags/Vertrdage, Zwecke in Verbindung mit
der Erfillung von vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaften (z.B. Verwaltung des
Vertragsverhaltnisses, Abwicklung der Schadensfille, Verwaltung der Pramien und etwaiger
Entschadigungsantrage). Die rechtlichen Grundlagen fir diese Verarbeitungsvorgange liegen in der
Notwendigkeit, den von lhnen unterzeichneten Vertrag zur Ausfiihrung zu bringen und zu verwalten
bzw. die auf Ihre Anfrage hin ergriffenen vorvertraglichen Schritte durchzufiihren; allein fur die
Kategorie der besonderen Arten von personenbezogenen Daten besteht die rechtliche Grundlage in
lhrer Einwilligung;

- Zwecke in Verbindung mit der Erfullung von Verpflichtungen durch Gesetze (z.B. Geldwaschegesetz,
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Terrorismusbekampfungsgesetz), Verordnungen oder Europdische Normen sowie Verfligungen durch
hierzu gemall Gesetz befugte Behorden bzw. durch Aufsichts- und Kontrollorgane. Die rechtliche
Grundlage besteht hier in der Notwendigkeit, gesetzliche Pflichten, denen die Gesellschaften
unterliegen, zu erfillen;

- Zwecke im Rahmen der Verhinderung und Erkennung von Versicherungsbetrug sowie damit
verbundener rechtlicher Schritte samt Verteidigung der Rechte der Gesellschaften in auRergerichtlichen
und gerichtlichen Verfahren. Die rechtliche Grundlage liegt hier in der Wahrnehmung der berechtigten
Interessen der Gesellschaften an der Verhinderung von Versicherungsbetrug und am Schutz der
Anspriche, die diesen gemald Gesetz bzw. den abgeschlossenen Vertragen zustehen.

Die Uberlassung der personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung durch die Gesellschaften fiir die unter
den vorigen Punkten aufgefiihrten Zwecke sind notwendig. In Ermangelung kdnnen die Gesellschaften den Vertrag
nicht abschlieRen oder die mit seiner Ausfiihrung verbundenen Aufgaben, einschlieRlich der Abwicklung von
Schadensfallen, nicht wahrnehmen.

Ferner werden die Gesellschaften Ihre personenbezogenen Daten unter Ausschluss derjenigen besonderer Art und
von Justizdaten verarbeiten:
- nach Erteilung einer speziellen Genehmigung, wenn es sich um Marketing- und/oder

Profilierungszwecke handelt, wobei diese sowohl anhand automatisierter Kontaktmethoden (z.B. E-
Mail, SMS, Fax) als auch auf herkdmmlichem Wege (z.B. Postweg, personlicher Telefonkontakt)
wahrgenommen werden und rein beispielsweise Folgende umfassen konnen: Markforschung,
statistische Studien z.B. fiir die Erhebung der Dienstleistungsqualitdt oder der Kundenwiinsche,
Ubermittlung personalisierter Kommunikation iber Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaften
auch auf der Grundlage lhrer Gewohnheiten und Interessen. Die Bereitstellung der Daten fir diese
Zwecke erfolgt rein freiwillig und die Entscheidung, lhre Einwilligung hierzu nicht zu erteilen, hat
keinerlei Auswirkung auf das Verhaltnis zu den Gesellschaften, denn es wird allein die Zusendung von
Geschéfts- und Werbematerial verhindert. Die rechtliche Grundlage fiir diese Art von Verarbeitung
besteht in Ihrer ausdriicklich erteilten Einwilligung.

4) Methoden der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten - einschlieRlich der besonderen Arten:

a. erfolgt anhand der Vorgange oder Vorgangsgruppen, die von der Verordnung vorgegeben werden;

b. erfolgt manuell, per EDV und telematischen Verfahren auf der Grundlage einer Logik, die direkt mit oben
genannten Zwecken verbunden ist, sowie unter Gewahrleistung der Datensicherheit;

c.  wird direkt von der Organisation des Verantwortlichen und/oder von anderen als Auftragsverarbeiter bzw.
Verarbeitungsbefugte ausgewiesenen Stellen vorgenommen.

5) Empfanger der Daten
a. Die personenbezogenen Daten kénnen fiir die Zwecke laut Punkt 3 an andere Stellen der Versicherungskette

weitergeleitet werden, z.B. an Mitversicherer, Rickversicherer, Archivierungsunternehmen, mit der
Schadensabwicklung beauftragte Gesellschaften, Gutachter, Treuhdnder und Rechtsbeistiande,
Kontrollorgane (Versicherungsaufsicht IVASS, Staatlich beauftragter Versicherungsdienstleister CONSAP,
Finanzinspektionsstelle UIF, Banca d‘Italia), Gerichtsbehérden und andere Datenbanken, an welche die
personenbezogenen Daten obligatorisch gemaR Gesetz oder fur die Zwecke des Abschlusses/der Ausfiihrung
des Versicherungsvertrags mitzuteilen sind.

b.  Ferner konnen die personenbezogenen Daten ausschlieflich fir die Zwecke gemal Punkt 3 an Gesellschaften
des Konzerns (Dachgesellschaften, kontrollierte und verbundene Gesellschaften) gemaR den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen mitgeteilt werden.

c. Die personenbezogenen Daten kénnen, wo erforderlich, anderen Stellen der sogenannten
,Versicherungskette” mitgeteilt werden, die als eigenstdndige Verantwortliche der Datenverarbeitung
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handeln (insbesondere Erwerbskanale fiir Versicherungsvertrdge und deren Mitarbeiter, Versicherer,
Mitversicherer, Rentenfonds, Aktuare, Rechtsanwilte, Arzte, Gutachter und andere Berater, Einrichtungen
des Gesundheitswesens, Detekteien, Speditionsfirmen usw.), Banken, Verbands- und
Genossenschaftsorgane  der  Versicherungsbranche  (Versicherungsverband  ANIA  und die
Verbandsmitglieder), IVASS, UIF und andere 6ffentliche Behérden sowie Personen, Gesellschaften, Vereine,
die unterstitzende und/oder beratende Dienstleistungen fur Net erbringen (z.B. in den Bereichen
Buchhaltung, Verwaltung, Finanzen), Gesellschaften oder Personen, die Kontroll-, Rechnungsprifungs- und
Zertifizierungstatigkeiten beziglich der Tatigkeit der Gesellschaften ausiben.

Die Liste der Personen und Stellen, denen die Daten mitgeteilt werden kénnen oder welche als Auftragsverarbeiter
handeln, kann bei der E-Mail-Adresse responsabileprotezionedati@netinsurance.it oder am Sitz der

Gesellschaften angefordert werden.

Die Daten werden generell nicht aus der Europdischen Union ausgefiihrt. Sollte es jedoch im Falle besonderer
Erfordernisse in Verbindung mit dem Standort der von den Lieferanten erbrachten Leistungen notwendig sein, die
Daten in Lander auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums und darunter in Lander, die keinen angemessenen
Schutz bieten, zu Gbermitteln, verpflichten sich die Gesellschaften dazu, ein angemessenes Niveau von Sicherheit
und Schutz der Daten ggf. durch den Abschluss von den einschldgigen Normen entsprechenden Vertragen,
einschlieBlich der Vereinbarung von Standardvertragsklauseln, zu garantieren (es ist moglich, beim
DSB/Datenschutzbeauftragten per E-Mail an die Adresse responsabileprotezionedati@netinsurance.it bzw. per

Einschreiben an die Gesellschaften eine Kopie der von den Dritten im Zusammenhang mit diesen Klauseln
libernommenen Verpflichtungen sowie die Liste der Lander auRRerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums, in
welche die Daten Gbermittelt werden, anzufordern).

6) Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Der Versicherer ist, unbeschadet der Fiihrung etwaiger Rechtsstreite und der geltenden Steuernormen, dazu
verpflichtet, die personenbezogenen Daten zu speichern:

e beziglich Versicherungsvertragen tber weitere finf Jahre nach dem Datum, zu dem der Vertrag seine
Wirkung beendet hat, und Uber weitere fiinf Jahre ab dem L&schungsdatum ohne Zahlung von
Entschadigungen oder der Zahlung samtlicher als Schadensersatz und fiir Direktausgaben geschuldeten
Betrage (Art. 8 der Verordnung ISVAP Nr. 27/2008);

e  betreffend aller anderen Unterlagen / Vertrdge Giber zehn Jahre ab dem Datum der letzten Eintragung
(Art. 2220 des italienischen Zivilgesetzbuchs).

7) Rechte des Betroffenen
7.1) Die Verordnung gestattet dem Betroffenen die Ausiibung spezifischer Rechte in Verbindung mit
den mitgeteilten Daten, die im Rahmen und in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben
ausgeiibt werden kénnen:

e  Recht auf Auskunft tiber diese personenbezogenen Daten (Art. 15);
e  Recht auf Berichtigung (Art. 16);
e Recht auf Loschung (Recht auf Vergessenwerden) (Art. 17);
e  Das Recht auf Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18);
e  Recht auf Datenlibertragbarkeit (Art. 20);
e Widerspruchsrecht (Art. 21);
e Das Recht, den Datenschutzbeauftragten (DSB) zu kontaktieren fiir alle Angelegenheiten, die die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Auslibung der auf der Verordnung basierenden
Rechte betreffen. Der DSB kann entsprechend der im nachstehenden Punkt erlduterten Vorgehensweise
kontaktiert werden.
7.2) Zur Wahrnehmung lhrer Rechte, wenden Sie sich bitte schriftlich an:
NET INSURANCE S.p.A.
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Datenschutzbeauftragter

Via Giuseppe Antonio Guattani 4,

00161 Rom
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Schritte, haben Sie das Recht,
Beschwerde bei der Behorde einzureichen, die fiir die Kontrolle der Einhaltung dieser Verordnung
zusténdigist - in Italien der Datenschutzgarant - anhand folgender Schritte:
a. Einschreiben mit Riickschein an den Datenschutzgaranten, Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia 11 -00187Rom

zertifizierte E-Mail-Nachricht an die Adresse protocollo@pec.gpdp.it.
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	Art. 38 - Verpflichtungen im Schadensfall – Auszahlung der Versicherten Leistung

	ABSCHNITT 2 – ENTSCHÄDIGUNG FÜR SCHWERE ERKRANKUNGEN
	A. DECKUNG ENTSCHÄDIGUNG FÜR SCHWERE ERKRANKUNGEN
	Art. 39 - Altersgrenzen - Automatische Anpassung der Prämie auf Grundlage des Alters
	Art. 40 - Personen, die nicht versicherbar sind
	Art. 41 - Voraussetzungen
	Art. 42 - Gegenstand der Versicherung
	Die Versicherung gilt bei Schweren Erkrankungen, vorausgesetzt dass diese zu denen gehören, die unter Art. 44 „Definition Schwerer Erkrankungen“ aufgeführt und definiert werden, und dass sie erst nach Datum des Inkrafttretens der Versicherung und währ...

	Art. 43 - Leistungen im Falle Schwerer Erkrankungen
	Art. 44 - Definition Schwerer Erkrankungen
	Myokardinfarkt
	Ein Facharzt für Kardiologie hat die abschließende auf akuten Myokardinfarkt lautende Diagnose zu bestätigen. Dabei muss die Nekrose eines Teils des Herzmuskels vorliegen, die durch unzureichende Blutversorgung des betroffenen Bereichs verursacht wurd...
	1. klinisch konstante Symptomatologie mit Diagnose auf akuten Myokardinfarkt,
	2. neue, durch eine Ischämie bedingte Auffälligkeiten des EKG, die nicht auf Ereignisse zurückführbar sind, die bereits vor dem Datum des Inkrafttretens des Vertrags aufgetreten waren, sowie
	3. typisch über die Norm erhöhte Werte der herzspezifischen Biomarker.
	Schlaganfall
	Die Diagnose eines neuen akuten Schlaganfalls hat durch einen Facharzt für Neurologie zu erfolgen und ist durch Bildgebungstechnik zu belegen. Es muss zu irreversiblem Absterben von Hirngewebe durch mangelnde Blutversorgung oder Hämorrhagie im Hirngew...
	Krebs
	Die definitive Diagnose eines bösartigen Tumors, der durch das unkontrollierte Wachstum bösartiger Zellen mit Invasion des Gewebes gekennzeichnet ist, muss von einem Facharzt für Onkologie bestätigt werden. Der Begriff „Krebs“ umfasst unter anderem Le...

	Art. 45 - Gültigkeit der Deckung für Schwere Erkrankungen
	Die Entschädigung wird dem Versicherten nur einmal während der gesamten Versicherungslaufzeit ausgezahlt und nur dann, wenn zum ersten Mal eine Schwere Erkrankung diagnostiziert wird, die gemäß Versicherung entschädigungsfähig ist, und vorausgesetzt d...
	Bei der ersten darauffolgenden Verlängerung der Versicherung wird die Deckung Schwere Erkrankungen automatisch gestrichen.

	Art. 46 - Überlebensdauer - Schwere Erkrankungen
	Für den Anspruch auf Entschädigung sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
	- der Versicherte muss zum Zeitpunkt der Schadensmeldung am Leben sein;
	- der Versicherte muss von einer der in Art. 44 beschriebenen Schweren Erkrankungen betroffen sein, und alle unter der Definition aufgeführten Kriterien müssen erfüllt werden;
	- es muss die gesamte, zur Beurteilung des Schadensfalls erforderliche Dokumentation eingereicht werden.
	Keinerlei Leistungen werden erbracht für Schwere Erkrankungen, die erst nach dem Ableben des Versicherten diagnostiziert werden.

	Art. 47 – Ausschlüsse
	Unbeschadet der bereits unter Artikel 44 „Definition Schwerer Erkrankungen“ getätigten Ausschlüsse, bleiben weiterhin Ereignisse ausgeschlossen, die zurückzuführen sind auf:
	1. jede beliebige, von der Police abgedeckte Schwere Erkrankung, an welcher der Versicherte vor dem Datum des Inkrafttretens der Police oder während der Wartezeit bereits gelitten hat oder die innerhalb dieser Fristen diagnostiziert wurde;
	2. betrügerische Absicht des Versicherten oder Begünstigten;
	3. Krieg oder Aufstand;
	4. terroristische Anschläge mit Einsatz von Nuklear-, biologischen oder chemischen Waffen;
	5. Trunkenheit, Alkohol- oder Drogensucht oder Abhängigkeit von Arzneimitteln, die nicht von zugelassenen Ärzten verordnet worden sind;
	6. absichtliche Handlung des Versicherten, insbesondere die Folgen eines Selbstmordversuchs;
	7. aktive Beteiligung des Versicherten an Vorsatzdelikten;
	8. Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit und mangelnder Sachverstand bei der Befolgung ärztlicher Verordnungen;
	9. vorbestehende Erkrankungen laut Art. 48;
	10. erworbenes Immunschwächesyndrom (AIDS) oder andere mit dem Zustand der HIV-Positivität verbundene Pathologien;
	11. nukleare oder chemische Kontamination, Invasion, feindliche Handlungen (sowohl bei erfolgter Kriegserklärung als auch ohne), aktive Teilnahme an Volksaufruhr, Rebellionen, Revolutionen, Aufständen, Staatstreichen;
	12. die Ausübung folgender Sportarten: Bergsteigen, Freiklettern, Speläologie, Automobilsport, Motorradsport, Motocross, Motorbootrennen, Luftsportarten (Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen usw.), Hockey, Rugby, American Football, K...
	13. vom Versicherten begangene Handlungen, wenn dieser sich in einem von ihm selbst herbeigeführten Zustand der Unzurechnungsfähigkeit befindet;
	14. Krankheiten/Unfälle, die in Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch oder nichttherapeutischem Gebrauch von Betäubungsmitteln, Halluzinogenen, psychotropen Substanzen und ähnlichem stehen;
	15. das Führen jeder Art von motorisiertem Land- oder Wasserfahrzeug, wenn der Versicherte nicht über die hierzu benötigte Fahrerlaubnis verfügt;
	16. Ausübung der folgenden Arbeitstätigkeiten: Förderung von Erdöl oder Erdgas; Arbeit in Bergwerken oder Hochöfen, in Kontakt mit Sprengstoffen, Pestiziden oder anderen gefährlichen Chemikalien, darunter Asbest; Arbeit in einer Höhe von über 5 m vom ...
	17. depressive Zustände, psychiatrische Erkrankungen, organische Psychosyndrome.
	Im Falle Schwerer Erkrankung des Versicherten aufgrund einer dieser ausgeschlossenen Ursachen wird keine Entschädigung geschuldet. Die Versicherung wird hingegen aufgelöst und der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer den Anteil der Prämie abz...

	Art. 48 - Vorbestehende Erkrankungen
	Art. 49 - Wartezeiten
	Keinerlei Entschädigung laut Art. 43 wird bezahlt, wenn während der ersten 90 (neunzig) Tage ab Datum des Inkrafttretens der Versicherung:
	- der Versicherte Anzeichen und/oder Symptome aufweist oder sich Untersuchungen unterzieht, deren Ergebnisse zur Diagnose einer der versicherten Schweren Erkrankungen gehören, unabhängig vom Datum der Diagnose; oder
	- dem Versicherten eine der gemäß Versicherung abgedeckten Schweren Erkrankungen diagnostiziert wird.
	Falls die Diagnose einer Schweren Erkrankung sich aus ärztlichen Untersuchungen ergibt, die während der Wartezeit der betreffenden Deckung erfolgt sind, wird keine Entschädigung geschuldet. Die Versicherung wird hingegen aufgelöst und der Versicherer ...

	Art. 50 - Was tun im Schadensfall
	Für die Bearbeitung und Abwicklung der Schadensfälle greift der Versicherer auf die Betriebszentrale zurück, die unter folgenden Telefonnummern Anrufe aus Italien und dem Ausland entgegennimmt:
	02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr für Informationen zu den Deckungen, der Vorgehensweise zur Aktivierung der Leistungen und zum Schadensfall (Meldung und Angaben zum Bearbeitungsstand).
	Durch die Kontaktaufnahme zur Betriebszentrale leistet der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder eine von diesen beauftragte Person automatisch die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten.

	Art. 51 - Schadensfallmeldung und Nachprüfung der Schweren Erkrankung
	Falls dem Versicherten eine Schwere Erkrankung diagnostiziert wird, hat der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder deren Beauftragter innerhalb von 15 Tage ab Diagnosedatum der Schweren Erkrankung oder ab dem Moment, in dem dies möglich wurde, eine...
	- ein fachärztliches Attest für die diagnostizierte schwere Erkrankung und den sonstigen Gesundheitszustand des Versicherten;
	- die vollständige Kopie der medizinischen Unterlagen (Krankenakte/Gerätediagnostik/histologische Befunde usw.), aus denen das Datum der Erstdiagnose der Krankheit des Versicherten, die das Ereignis verursacht hat, hervorgeht.
	Oben genannte Dokumentation kann vom Versicherten an die E-Mail-Adresse: sinistri.netinsurance@myassistance.it gesendet werden.
	Wird diese Verpflichtung nicht erfüllt, kann dies den vollständigen oder partiellen Verlust des Entschädigungsanspruchs gemäß Art. 1915 des it. Zivilgesetzbuchs nach sich ziehen.
	Ferner ist der Versicherte verpflichtet, sich - auf Anfrage des Versicherers - den erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen, um die Feststellung der Schweren Erkrankung bei medizinischen Einrichtungen und durch Vertrauensärzte des Versi...

	Art. 52 - Beurteilung des Schadensfalls - Abwicklung der Entschädigung
	Binnen 30 Werktagen ab Datum der Schadensmeldung bzw. ab Empfangsdatum etwaiger weiterer zur Beurteilung des Schadensfalls angeforderter Unterlagen, einschließlich der Dokumentation etwaiger, vom Versicherer verlangter, ärztlicher Untersuchungen, wird...
	Die Deckung bleibt auch während der Feststellungsphase bis zum Datum der Mitteilung bestehen, die dem Versicherungsnehmer vom Versicherer mit der Anerkennung der Schweren Erkrankung zugesandt wird.
	Falls die Schwere Erkrankung vom Versicherer nicht anerkannt wird, bleibt die Deckung weiter wirksam, vorausgesetzt dass der Versicherungsnehmer die Zahlung der Prämien wiederaufnimmt und ggf. seit Datum der Schadensmeldung fällig gewordene und säumig...

	Art. 53 - Schiedsverfahren
	Streitigkeiten im medizinischen Bereich hinsichtlich der Entschädigungsfähigkeit eines Schadensfalls entsprechend den Vorschriften und Grenzen der Versicherungsbedingungen können schriftlich an zwei Ärzte überstellt werden, die jeweils von einer der P...
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	Art. 78 - Gegenstand der Versicherung
	Art. 79 - Inhalte der Deckungen
	VERSICHERUNGSPLAN „A“
	Das Tagegeld wird zuerkannt, falls die stationäre Aufnahme nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und während deren Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die während der Vertragslaufzeit aufget...
	Diese Deckung erkennt dem Versicherten im Falle einer stationären Aufnahme mit Operation, bei Tageschirurgie oder ambulanter Operation unabhängig von der Höhe der ggf. getragenen Kosten ein pauschales festes Tagegeld zu.
	Die Entschädigung wird zuerkannt, falls das Ereignis nach dem Datum des Inkrafttretens der Police und während deren Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die während der Vertragslaufzeit aufgetreten sind, ...

	VERSICHERUNGSPLAN „B“
	Das Tagegeld wird zuerkannt, falls die stationäre Aufnahme nach dem Datum des Inkrafttretens der Police und während deren Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die während der Vertragslaufzeit aufgetreten ...
	Diese Deckung erkennt dem Versicherten im Falle einer stationären Aufnahme mit Operation, bei Tageschirurgie oder ambulanter Operation unabhängig von der Höhe der ggf. getragenen Kosten ein pauschales festes Tagegeld zu.
	Die Entschädigung wird zuerkannt, falls die stationäre Aufnahme nach dem Datum des Inkrafttretens der Police und während deren Laufzeit erfolgt und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich wird, die während der Vertragslaufzeit aufgetr...
	Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zur Erreichung des Höchstbetrags und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen Grenzen der Ausgaben für Gerätediagnostik (einschließlich Amniozentese und Chorionzottenbiopsie bei bekannter oder vermute...
	die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und während deren Laufzeit anfallen und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich sind, die während der Vertragslaufzeit aufgetreten sind, unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.
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	Diese Deckung umfasst die Erstattung bis zur Erreichung des Höchstbetrags und innerhalb der in nachstehender Tabelle angegebenen Grenzen der Ausgaben für Gerätediagnostik (einschließlich Amniozentese und Chorionzottenbiopsie bei bekannter oder vermute...
	die nach dem Datum des Inkrafttretens der Versicherung und während deren Laufzeit anfallen und aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls erforderlich sind, der während der Vertragslaufzeit aufgetreten ist, unbeschadet der Wartezeiten laut Art. 82.
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	02 303500015, von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr für Informationen zu den Deckungen, der Vorgehensweise zur Aktivierung der Leistungen und zum Schadensfall (Meldung und Angaben zum Bearbeitungsstand).
	Durch die Kontaktaufnahme zur Betriebszentrale leistet der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder eine von diesen beauftragte Person automatisch die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten.
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